
Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.
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Durchlauchtigſter Fürft ,

Gnädigſter Fürft und Herr !

i

Ein Philoſoph auf einem ſouveränen

Fürſten -Stuhle iſt dem Freunde der Wiſs

ſenſchaft ein ſo erhabener Anblick, daß ich

ſonſt in mancher Hinſicht mit dem Zeit: Geis

ſte minder zufrieden den erſten Stolz met

nes Zeit : Alters darinnen gefunden habe , in

Euer Hoheit den Mare Aurel Deutſch

lands bewundern und verehren zu können .

Nun hat die Wiſſenſchaft des Natur- Rechtes

fo viel Intereſſe zugleich für die Großen und

Fürſten der Erde, daß, indem ich die Früchte

meines vieljährigen Nachdenkens über dieſelbe

weniger der Welt, als zunächſt dem, mir ganz

am Herzen liegenden Kreiſe der Vielen , wel:

che ſich meiner Führung in der Rechts - Wila

ſenſchaft vertrauen , Offentlich mittheile, mir

der kühne Gedanke geworden iſt, Euer Ho :

heit in tiefſter Devotion dieſe Schrift zu

weihen . So ſchüchtern ich dem vollende :

ten Kenner mit meiner armen Gabe midy



nahe : To hoch belebt mich das Vertrauen auf

die herablaſſende Humanität der Anſicht, wels

che immer dem Erhabenſten eigen iſt. Ges

ruhen baher Euer Hoheit das Opfer der

tiefſten Verehrung eines von wahrer Große

mit Macht bewegten Gemüthes huldreichſt auf

zunehmen . Ein gnädiger Blick auf mein Lehr

buch iſt mir hohe Belohnung nachtlicher Wa:

chen . Denn ungeheuchelt bin ich ſeit vielen

Jahren , und in der Stille meines Herzens,

was ich hier offentlich zu bekennen wage,

Euer Hoheit

Frankfurth an der Oder, den

23jien December 1808 .
/

qUerunterthänigſter und devotefter

Verehrer

Johann Chriſtian Friedrich Meiſter.
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V o r re o e .

Seit ſechszehn Jahren halte ich auf ħiefiger Uni.

verſitát Vorleſungen über das Naturrecht, nach

dem Höpfner ſchen Lehrbuche. Ein fleißiges Stu

dium der neuern Syfteme der Philoſophie hat mich

in dem angeſtrengten Beſtreben erhalten , meinem

eignen Syſtem immer mehr Prácifion zu geben . So

entfernte fich mein mündlicher Vortrag mit jedem

halben Jahre weiter von dem Lehrbuche, und ich war

genöthigt, þandſchriftlicheAnmerkungen unter meinen

Zuhörern zu beliebiger Abſchrift umlaufen zu laſſen,

öder auſſerhalb der Lehrſtunde, welche ich nie mit

Dictircn fülle, eine befondre Dictirſtunde anzuſetzen.

Beides iſt bei der großen Zahl meiner Zuhörer

mit beträchtlicher Unbequeinlichkeit verbunden . Und

es wurde mir dringendes Bedürfniß, ſelbſt ein

Lehrbud zu ſchreiben. Ein Jarc meines Lebens,

wo mich die Vorſehung mit vollkommener und un

unterbrochener Geſundheit beglückt hat, iſtvon mir

aufgegriffen worden , dieſem akademiſoen Bedürfniß

zu genügen.

So wäre dann dieſes Lehrbuch wie man

will , das Product eines vieljährigen Fleißes , oder

auch der flüchtige Hinwurf einiger Monathe neben

fünf bis ſechs Vorleſungen des Tages. Das erſtre

in der Bildung des Materiales ; das legtre in der

Uusarbeitung. Da ich aber bei tåglicher Vorleſung

darüber auch täglich daran verbeſſern werde : To fof.



VIII

fe ich nach der ftarken Zahl meiner Zuhörer noch eine

vollendetere und allmåblig gefeilte Auflage zu be.

leben.

Defto wilkommener fen mir jede wahrhaft

lehrreiche Kritik ! Ein ſtolzes Herabſehen von der

Höhe eines fremden Syſtemes auf eben das , mit

welchem ich , freilich ſehr iſolirt, für unſre Zeit und

im licben Deutſchland auftrete, wird blos mit der

Verachtung von mir erwiedert, wie ſie der kleinliche

| und engherzige Schulgeiſt verdient, welchem , glaub'

ich, der beſſere Theil unſerer Philoſophen vorlängſt wie

der entſagt hat. Im Vertrauen auf die Verban

nung jenes armſeligen, dictatoriſchen Tones, trete ich

aus meinem Hörſaal in das gelehrte Publikum.

Waộrýcit und Wiſſenſchaft gewinnen durch viel

ſeitige Anſicht. So kann auch mein Syftem neben

jedem gefeiertern eine friedliche und würdige Stelle

behaupten. Alles , mein ' ich , kommt in dem Vor.

trage des Maturrechtes darauf an , die Denkkräfte

in Thấtigkeit zu feßen , das eigne Verſtändniß über

Menſchenrecht aufzuklären , zum Selbſtdenker über

rechtliche Gegenſtände zu bilden . Weldbes auch der

Werth oder Unwerth meines Syſtemes fey : ich bin

mir des gleichförmigen Beſtrebens betvußt, ihm eine

möglichſt ſcharfe und wiſſenſchaftliche Deduction zu

geben ; uno ſo kann ich meinen Zweck nie verfehlen,

in dem Geifte des Zuhörers , welcher meinen Leitfa

den verfolgt, gleiche ſelbſtſtändige Thätigkeit zu

wecken .

Frankfurth an der Doer, den 4ten Decemb. 1808,
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Ueberſicht des Ganzen .

Vorerkenntniße ş, 1-90.

Erfter Haupt.Abfonitt
s . 1-32.

Einige metaphyfifche, und einige anthropologiſche Vorbe

griffe.

1. Die Grundbegriffe. § . 1 .

II. Uus dem Grundbegriff abgeleitete Begriffe der Kraft und

der Handlung §. 2. und 3.

III. Der Grundbegriff des Notwendigen wird beſtimmt

$ . 4-6.

1. des Poufifch - Rothwendigen § . 5 .

2. des Moraliſco . Nothwendigen § . 6 .

IV. Handlungen abgetheilt in ihre Arten §. 7-19.

1. Innere und äußere Handlung §. 7.

2. Objective dußere Handlung ş. 8.

mit dem daraus abgeleiteten vorlaufigen Begriff des

Seinigen des d ußern Seinigen §. 4

3. Poſitive und negative Handlungen § . 10.

4. Selbſithätige Bandlungen , und die ohne Selbfityätigkeit

§. II . 12 .

A. Vorbereitender Begriff Gegentheil der Seloſte

thåtigkeit Zwang , in allen ſeinen Unterarten §. 11 .

B. Der Begriff der ſelbſtthätigen Handlungen ſelbst §. 12.

5. Miutáhrliche und unwillführliche Handlungen §. 13.

6. Freie und unfrete pandlungen §. 14.

A. Freie Handlungen , im badſten Sinne des Wortes

$. 15.

B. Freie Handlungen, aber von geminberter Freibeit -

Actiones ad Libertatem relatae $. 16.

a ) als nachfter Erfolg einer tranſitoriſchen Hemmung

des Vernunft: Gebrauches § . 17 .

b ) als Folge der Abweſenbeit des erfoderlichen Gra :

des von Aufmerkſamkeit §. 18.

V. Nähere Beleuchtung des Characters der Freiheit $. 19,

-23,



1. Vergleichung dieſes Characters mit feinem Gegentheil –

der phyitfchen Nothwendigkeit. Unterſcheidung dieſer von

pſychologiſcher Nöthigung. Darauf begründeter Character

der ACTIONIS INVITAE § . 19. 20.

2. Beleuchtung des metapbyfifchen Problemes menſchlicher

Freibeit S. 21-23.

VI. Das Reſultat der Freiheit Sittlichkeit.

1. Shr Gegentheit gleichgültige Handlungen §. 24.

2. Wefen der Sittlichkeit §. 25.

3. Sittiic boſe. Dolus und Culpa Ş. 26.

4. Folge des Sittitch - Guten , und des Sittlich - Bsſen

Belohnung und Strafe §. 27. Mögliche Arten der

Strafe §. 38. a) .

5. Stufen der Sittlichkeit § . 28. b ).

6. Urtheil über Sittlidrett Zurechnung.

A. Weſen derſelben § . 29 .

B. Mögliche Verhältniße des Sandelnden

als Auctor , Coauctor , Socius , Fautor , ebendaſ.

C. Grade der Zurechnung nach einem soppelten ob

jectiven Calcůl ş . 30. ( Conatus nach ſeinen Gra

den , und Confummatio intenſive und extenſive der

Schådrichkeit im Moralifch - Béfen .)

D. Ebendieſelben nach einem fubjectiven Calcůl § . 31 .

Befonders im Moralifch - Böfen .

A. Dolus.

a ) ex propoſito

b ) . Directus et indirectus .

c ) Praemeditatus , aut ſubitaneus.

B. Culpa.

a ) Unerwartet höherer Erfolg, auf die Grundlage

einer geflißentlichen Handlung ohne Ein

mtſchung derſelben .

b ) Poſitive und negative Handlung.

c ) Culpa lata , levis, levillima

c ) in abſtracto.

B ) in concreto .

VII. Das Reſultat des Verhältnißes des Méglichen zuni

Wirklichen Vollkommen beit Vollendetbeit in

ficha 7518iótns § . 32.

A. Allgemeinſfer Begriff.

B. Vollkoinmenheit der Subſtanzen.

C. Innere und dußere, der ſinnlich vernünftigen.

ex re.



X:

· zweiter Haupt-Ubſchnitt § . 33 - 50.

Allgemeine Nomologie.

Gefeß § . 33 .

1.
Phyficatifsha is} $. 34.

II. Moraliſches

1. Geſetz der Politif - Klugheits - Regel

ş . 35.

2. Moraliſches Gefeß iin engern Sinn

A. Moraliſches Gefeß im engſten Sinn

a ) an ſich betrachtet §. 36 .

b ) im Syſtem - Sittenlehre, Moral, Ethik, s. 37 .

B. Zwangsgefeße ş. 39.

a ) Urgeſeße - ( natürliche) §. 39. 40.

A. an fich

B. im Syſtem , Naturrecht §. 4r .

a ) innbalt.

a ) das Erzwingbare.

aa ) das paſſive - Prlict.

bb ) das active Necht.

B ) Form deſfelben - Proceß.

b ) Verhältniß des N. R. zum Syſtem der Phi.

lofophie und der Jurisprudenz $ . 42.

b ) Abgeleitete §. 43 .

A. Remiſſiv Particular- und individuelle Avto:

nomicen ş. 44.

B. Die eigentlich abgeleiteten Gerepe s. 45.

a ) ihre Arten .

a ) Staats- Grundgefeße.

B ) Privatrechtliche Gefeßgebungen

) Vertragsweiſe Normen der Rechts - Verhält:

niße der Siaaten und Völker.

b ) ihr Name - $ féru, poſitiv s . 46 .

c ) ihr Syitem
Necht §. 47

a ) Por. Staats : Recht.

B ) Pof. Privatrecht.

y) Pof. Volfer Vledat.

c ) Zwangsgefeße, in wie fern ſie permiffio find $. 48.

übrigens a ) befehlende; b ) verbtetende.

d ) Verbåltniß der Zwangs - Gefeße gegen Moral $.49,

e ) gegen Politik §. 50 .

Dritter Haupt- Abſchnitt §. 51 - 90.

Ethifde Vorerkenntnife.

Erſtes Capitel §. 51-75.
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1

urprincip, und die aus demſelben abgeleiteten och

ften Principe der Ethik.

I. Vorder Begriff von einem Ur - Princip der Ethit

§ . 51 .

II . Forinul eines ethiſchen ur : Principes §. 52. als theoretic

ficher Saß ausgedrüdt.

III. Ebendieſelbe , aufgeldſet in einen kathegoriſchen Impera

tiv §. 53.

IV . Wahrheit und Werth dieſes Urprincipes.

1. nach feiner ariomatiſchen und poſtulatiſchen Gewißheit

$. 54.

2. nach ſeiner unmittelbaren Ableitung aus dem Weſen

Der Vernunft §. 55. '

3. nach den dreien Tugenden : A. der Einfachbeit ;, B. der

Erbabenbeit; C. der Volhaltigkeit und leichten Anwend.

barkeit auf alle Arten der Handlungsweiſen § . 56.

V. Die abgeleiteten bochten Principe.

1. Anwendung auf Selbftpflichten § . 57-60.

A. an ſich § . 57.

B. insbeſondre.

4. im Bezug auf ſinnlich vernånftige Weſen

§. 58.

B. nach der Beziehung der Vollkommenheit des In

dividuums auf das Ideal des Gattungs

begriffes ş . 59 .

5. nach der Rüdführung auf fteten gleichförmigen

Vernunft . Plan $ . 6o .

2. Anwendung auf Pflichten gegen andre gleichartige Bes

fen §. 61-72.

A. Deduction der negativen und unbedingten Pflicht:

Vermindre nie fremde Vollkommenheit.

U. Einleitung durch die dagegen ſprechenden Zwei

fel § . 61 .

B. Radicale Deduction aus dem weſentliche
n

Vernunft - Plan für Ćoerfiftentials

Verbåltnige gleichartiger 28efen $.62.

E. Erprobung der Wahrheit des abgeleiteten Prin:

cipes :

á ) in dein Bezug des Strebens nach Vermindes

rung fremder Voukommenheit auf ſeinen

möglichen & ußern Erfolg.ş. 63 .

b ) auf den innern - als Zerſtehrung einer

* 1
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I

erhabenen Anlage zu Volfоmmenheit in dem

Wirfenden felbft § . 64.

D. Recapitulirende Ueberſicht der Deduction §. 65.

E. Eigenheiten dieſes abgeleiteten erſten Prins

cipes.ş . 66 .

Amendung davon auf die Collifions Falle.

Note zum §. 66.

B. Deduction der poſitiven und bedingten Pflicht:

Erhalte und erhibe fremde Vollfommen beit, fo viel

du vermagft.

4. Einleitung dazu § . 67 .

B. Eigentliche Deduction §. 68. 69.

C. Nähere Beſtimmung des Innhaltes. Ueberſicht

der Erhöhung fremdir Voufommenheit nach in :

tenſiver und ertenſiver Große $ . 70.

D. Vergleichung des zweiten Principes mit dem

erſten , und Auflöſung des erſten , in die gleichber

deutende Formuli Entziebe niemanden das

Seinige §. 71.

E. Fortführung des zweiten Principes ,

bis in die Sphäre der Helden - Jugen :

sen §. 72.

3. Anwendung auf die Pflichten gegen fich felbft, im Bezug

auf Einwirkung in Sachen auffer uns - lebkoſc

Natur und Thierwelt §. 73.

4. Anwendurig auf die Pflichten gegen Gott &. 74

5. Schlug- ueberficht § . 75.

Zweites Capitel.

Vergleichung dieſes Ur : Principes mit den wichtigſten áltern und

neuern Syſtemen

1. Einleitung. Begriff der materiellen und der formalen

Ur - Principe S. 76.

II , Schulen des Altertyunes .

1. Ariſtoteles mit ſeinem formalen Urprincip $ . 77.

2. Die Stoa - und ihr, dem Vollkommenbeits Princip ähnli:

ches materiales Urprincip § . 78.

3. Ein gereinigter Epicuráismus , als Evdåmonismus

ş . 79.

4. Jeſus Chriſtus und feine TEMELÓTAS S. 80 .

III. Neuere Schulen.

1. Freiberr von Lelbniß. Freiherr von Wolf. Alexander Gott:



XIV

lieb Baumgarten. Vergleichung mit meinem eigenen , aus

ihrer Schule ausgegangenen Syſtem ş. 81.

2. Glückſeligkeitslebre der Neuern §. 82.

3. Syſtem der kritiſchen Philoſophie $ . 83–89.

A. Beſondre Beleuchtung der Formul des Ur : Principes :

Handle immer ſo , daß deine Handlungsweiſe die Hand

lungsweiſe Ader werden kann, obne fich felbft aufzuheben

§ . 83. ,

B. - der Formul: Handle nur nach derjenigen Marime,

durch die du zugleich wollen kannſt, daß fie ein algen eines

Gefeß werde § . 84. 8 7.

C. - der Formul : Handle ſo, daß du die vernünftige Nam

tur jederzeit zugleich als Zwec , niemals blo$ als Mittel

betrachteft

a ) an ſich § . 86. 87.

b ) in der Darſtellungsart der Schüler Smm. Sfant's

$. 85.

D. Darſtellungsart in den Metaph. Anfangsgr. der Iu

gendlebre s . 69.

E. Remiſſiv andre neue Syſteme ş. go .

N át ur : Redit.

Erfter Theil §. 91 - 184.

Grundlegung des N. R. und eigenthümliche Vorer .

fenntnifie deffelben.

Erfter Abſchnitt §. 91 - 118.

Ur : Princip des N. R.

1. Vorbereitung des Ur : Principes des N. R. §. 91-96.

II. Formul meines Ur : Principes S. 97 .

III. Ableitung des. IVRIS SINGVLARIS aus dem Ur : Princip

§. 47- 100 .

IV. Ableitung des IVRIS COMMVNIs aus ebendemſelben .

1. Uriprüngliche und weſentliche

A, an ſich § . 101–109.

B. in Beziebung auf daßere Wirkſamkeit s . 110 .

2. Ucceſſoriſche Induction , daß das CONTENTVM dieſes Ur

Principes das einzige Erzwingbare rev , Ş . 111-116.

nach der möglichen dreifachen Sphäre

A. des Sittlich - Böſen ;

B. des Sittlich . Gleichgültigen ;

C. der fittiichen Pflichten ;

und bei dielen wieder in der dreifach möglichen

Beziehungsart

7
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1

a ) auf das paſſive Subject des Zwanges.

b ) auf das active Subject.

c ) auf das Ganze des Coerfiſtential- Verhältnißes.

V. Aufldfung in die Formul aller Zwings - Rechte und Zwangss

pflichten : Entzie be niemanden das S etnige ş . 117 .

VI. Hiernach ſich beſtimmender Innhalt des ganzen N. R.

§ . 118.

3 weiter Abſchnitt §. 119-130.

Verhältnig der Moral und des Naturrechtes gegen einander, ſo

wie das N. R. gegen Poſitio - Recht.

I. Moral und N. R. §. 119–125 .

1 ) Semeinſchaftlichkeit des Stoffes . .

2 ) Verſchiedenheit deſſelben und der Geſichtspunkte, wovon aus:

gegangen wird § . 120. 121 .

3 ) Eigentliche Verhå trig :Begrtffe.

A. Was gegen N. R. iſt, iſt auch moraliſch unmdglich.

B. Was In dem N. R. als ein Recht aufgeſtellet ift,

a ) in Beglebung auf den Berechtigten ,

A. widerſpricht dem unbedingten Sittengeſes nicht,

B. ift möglid - nicht nothwendig,

C. wird in der U usů bung oft durch 610 $ morali:

ſche Gefeße eingeſtrånft . 123.

b ) in Beziehung auf den Verpflichteten.

A. die Erfüllung der Zwangepflicht -

B. die Nothwendigkeit , ſich den Zwang gefallen zu

laſſen ,
iſt nicht nur eine naturrechtlife, fondern auch

unbedingte moraliſche Pflicht.

6. Selbft die dem Berechtigten nada blog moraliſchen

Gefeßen obliegende Schonung darf nur erbeten

nie erzwungen werden § . 124.

C. Daraus ſich ergebende Harmonie der Moral u. des N. R.

§ . 125 .

II. N. R. und Pofitio - Recht.

i ) Glecharti
gteit

des Stoffes . Verſchied
enartigke

it
der Erkennt.

niß - Duelle S. 126 .

2 ) Abhängigkeit des por. R. vom N. R. Ş . 128. 129.

3 ) Möglichkeit des por. R. neben dem N. R. Uebergang zu

jenem : Politik ş . 130 .

Drittir Ubſchnitt §. 131 -- 170 ..

Literatur des N. R.

Eftes Capitel 5. 131-153 .
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Llterår: Geſchichte der Biffenfchaft von den älteſten bis auf die

neueſten Zeiten .

1. Periode vor der
wiſſenſchaftlichen Ausbildung.

1 ) Urperiode, vor Ausbildung Irgend eines philoſophiſchen

Syſtemes §. 131 .

2 ) Leerheit der orientaliſchen Philoſophie in Beziehung auf

N, R. § . 132.

II. Periode des Altertum eß Schulen der Griechen und

Römer.

1 ) Im
Allgemeinen §. 133.

a ) Jm Be ondern .

A. Ariſtoteles § . 134.

B. die Stoa §. 135 .

III. Verfall der
Philosophie - Wiederbelebung derfelben. Auf

ruf des großen Baco ven Verulam für N. X. Erſte und

ſchwache
Vorderverſuche şi 136 – 138.

IV. Erſter Begründer der Wiſſ, Hugo Grotius. Sein Leben und

fein Wert de J. B , ac P. § . 139 .

V. Zroicher periode bis auf Pufendorf. Thomas Hobbes und

Jobann Selden §. 140 .

Auch Bened . Spinoza. Ebend.

VI. Erſter Votlender eines Syſtemes Freiberr von Pufendorf

§. 141 .

VII. Entſtehung und Ausbildung einer N. R. B. als Syfte:

mes des
Erzwingbaren ş . 142. 143.

E - fter Begründer : Chriftian bomafius. § . 142.

Wichtig für fernere Ausbildung: Nic Hier. Gundling,

Ephr. Gerhard, Heinr. Köhler - Erſter Vollender :

Gottfr. A den mall §. 143.

VIII. Fortdauernde Lerm fhung des N. R. mit der Moral ; hins

zutretende, mit rechts - philoſophiſcher. Unſicht des blos poſitius

rechtiichen Stoffes, in deil Sculen eines Wolf, eines Dar

ies , eines Ho imann § . 144 .

IX, Darzwiſchen tretende
Paradoxieen §. 145.

1 ) eines Claproth , eines Schmaug 2c. unter den

Deutſchen ;

2) eines I. 3. Rouſſeau , unter den Franzoſen .

X. Vollendete Ausbildung des N. R. als einer
Vernunfttheorie

des Erzwingbaren

1 ) Ueberhaupt $. 146 .

3 ) Mit beſondrer Rådficht auf ein feſtes ur : Princip

§. 147.

1
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1

XI. Elnfluß der kritiſchen Philoſophie in die Disciplin des N. N.

I ) Erſte Winke Imm . Kant's ;

2 ) Gebrauc davon, welchen feine erſten Schüler vor Ere

ſcheinung des eigenen Kantiſchen Syftemes gemacht has

ben §. 148.

3 ) Einige andre neuere, nicht oder nicht durchaus im Seift

der Frittſchen Schule bearbeitete Syſteme Ubicht,

Klein , Robig, Hugo §. 149.

4 ) Imm. Sant's eigenes Syſtem Ş.. 150.

XII. Einfluß der noch neuern Philof. Syſteme. Jobann Gott:

Iteb Fichte ş. 151 . Heinrich Stepbani g. 152. Schelling

$ . 153 ,

Zweites Capitel. Blbltographie ş. 154-170.

Vierter Ubſchnitt. Syſtematiſche Darftellung der Thelle der

Natur: Rechts - Wiſſenſchaft $. 171-184. ( Zulegt auch von

dem Nugen derſelben .)

3 weiter betl.

Special Iberie

Erstes Buch

Reine $ Natur . Redt.

Erftes Haupt : Stúd.

Gemeines Recht der Menſchen von Vernunftgebraud unter und

gegen einander

1 .

Theoretiſcher Ibell.

@rft er $ a up tub initt .

Abfolutes Nat. Recht §. 185–216,

Grundbegriff des Seinigen überhaupt ş. 185. 186 .

Idee des abſoluten §. 187: 188.

Die dumit verbundene des Naturſtandes §. 189

So wie des abſoluten Natur Rechte 8 şi 190.

Ur: Princip deſſelben, zur generalen Beſtimmung des urſeinis

gen ş. 191 .

Der materielle Innhalt deſſelben " Ş . 192. 193.

Hauptſächlich die Strafte ş . 194-196.

Die aus dem materiellen Innhalt des Urſelnigen 'reſultirenden

Rechts - Verhältniße - Recht auf Freibeit, Gleid .

beit , Staherbeit s. 197-204.

Ohne ein beſondres Urrecht auf Wabrbeit anzunehmen , wird

1
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gezeigt, wie und warum unwahrbeit mit Moral ! mit N.

R. im Widerſpruch ftebe ? §. 205— 207.

Ebin ſo : Injurie ? .Ş . 208–211,

Nechts: Verhältnige des Menſchen gegen Sachen außer ihm ş.

212 216.

! 3 weiter \ a úpt: bfdoni t t.

þypothetifdes Natur Recht.

Erſter Unter: Abidnitt. Vor: Synallagmatiſches §. 217

- 270.

Der Begriff Sache, unförperliche und körperliche ş. 217.

Subſtanz der Sache, und Wccideutalien derſelben § . 218.

Mögliche Verfügungen über die Sachen überhaupt, und durch

Nußungen insbeſondre § . 219. 220.

Abtheitungen der Sachen §. 221. 222.

Innhaberei und Beſitz der Sachen §. 223 — 225,

Ueber Begründung des Eigenthumsrechts auf Sachen auffer uns.

Zuerſt remiffiv die Ideen der kritiſchen Schule § . 226.

Aledann die Nothwendigkeit, im Syſtem des N. R. dußeres Ei

gentbum zu begründen § . 227.

Zulegt meine eigene Theorie der Begründung § . 228-244.

Náhere Beſtimmung des Eigenthumsrechtes, ſeiner Natur und

Theile $ . 245-251.

Pindication insbeſondre §. 252-253.

Eiger.thum als dingliches Recht betrachtet, und åber die Dinglich:

keit der Rechte überbaupt §. 254.

Arten des Eigentbumes §. 255— 257.

Erweiterung des åußern Eigenthums durch Zuwachs, per acceſ

lionem Ş . 258.– 264.

Specification Insbeſondre §. 265.

Bei dieſer Gelegenheit über den Bücher - Nachdruck §. 266-270.

3weiter unter : Ubranitt. Synallagmatiſches

Natur - Redt.

Erfte $ Haupt:Momentdes zweiten unter : Ubſchnittes.

Eigentliche ouvardayata.

Erſtes Sapltel : Vertråge §. 271 - 320.

Einlettung und Ueberſicht deſſen , was ich ſynallagmatiſches N. R.

nenne ş . 271 .

Begriff des Vertrages §. 272.

Wie fehr es für das Syſtem Bedürfniß iſt, die Zwangs - Vers

bindlichkeit der Verträge beipeiſen zu können s. 273.

Literár - Geſchichte der Materie ş. 274.

3

>
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Grundzüge meiner elgenen Tbeorle ş . 275-284. ,

Imm. Kant's ſcharfſinnige Bemerkung über den şiatu $ zwis

fchen Verſprechen und Annahme § . 285.

Verſudo meiner eigenen Löſung des Rathfels §. 286.

Eine Reihe von neun Requiſiten der Verträge aus:

führlich beleuchtet §. 287 –302.

Claſſification der Verträge § . 303 – 319 ..

Am Ende der Sehre, wo die acceſſoriſchen Vertrage und mit

ihnen die Befterfung der Verträge überhaupt ſfizgirt ſind,

tommt auch die Lehre vom Eide vor §. 318. 319.

Unterſchiede des N. R. und pof. R. in einzelnen Såsen der

Vertrags - Lehre , an den wichtigſten Beiſpielen erläutert ş. 320.

3weites Capitel. Beleidigung als das covasnayperace xx

Giov . 321-338.

Allgemeine Literatur $ . 32r .

Grundbegriffe . 322-326.

Urten der Beleidigung §. 329--330.

Anwendung auf die Beſchuldigungen durch andre Menſchen , durch

Thiere auf die, welche Kinder welche Wabnſinnige vero.

anlaſſen §. 331–332.

Erfaß des Schadens §. 333-335.

Von der geſtorten Sicherheit insbeſondre §. 336–338.

Zweites Haupt-Moment,des zweiten Unter-Ub:

fnittes.

Die übrigen möglichen Veränderungen des menſchlichen Seinigen

Auflöſungen und Novationen. Hiebei gelegentlich

und remiffiv über Erbfolge und Veridbrung §. 339 -

360 .

Einleitung §. 339.

Allgemeine Uuflöſungsarten §. 340-352.

Xtgemeinſte, der Tod §. 340. 341 ,

Dabei gelegentlich von der Erbfolge § . 340-346.

Gleich allgemeine - aber remiſſiv beleuchtet - die Wer:

jåbrung §. 347–351.

Allgemeine in der Spbåre der Real• Rechte : Interitus rei $.

352. 353.

Partiale.

Einmal in Beziehung auf Obligationes, und auf dingliche

Rechte in Ubſicht fremder Sachen Conſolidario ,

Confuſio § . 354.

Alsdann, Auflöſungsarten
der Obligationum insbeſondre ş. 355

-358,
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Endlich Auflöſung der perſönlichen Rechts - Lage eines

STATVS §. 3.9.

Novatio . 360.

II.

Practifcher Theil des R. G. N. R. oder Proceß des N. R.

Natürliches Kriegsrecht §. 361 - 396

Ei lei:u g Ş. 361 .

Begriffe von Krieg - und friegsrecht § . 362-365.

91 Gründe des Krieges §. 366 368.

Hiernach ſich beſtimmende Urten des Krieges §. 368.

Entſcheidungskrieg Dabei auch die Lebren vom

Beweis , Mediation , Berglet do u. f. w . §. 369

- 379.

Krieg wegen unſtreitiger Gerechtſame nach ſeinen

Unterarten § . 380-384.

Modalitåten eines gerexten Krieges §. 385-388.

Uebergang eines gerechten Strieges wegen unſtreitiger Gerechtfame

in einen ſogen . Straftrieg $. 389-392.

Hůlfskrieg S. 393 .

Neutralitåt ş. 394.

Friedens chlu; § . 395.

Literatur, ſo weit ſie hieher gehört mit Verſparung mehrerer

auf das V. R. §. 396.

3 weites Haupt : Stů of.

Jus fingulare - Nat. Vormundſchafts- Recht § . 397-425.

Beftim ung der unter dem Jure fingulari ftehenden Perſonin , und

ihrer Neutslage überhaupt §. 397. 398.

Neartslage der Kinder insbeſondre § . 399 402,

Der 28an : und Blödſinnigen, Fieber . Deliranten , Betrunkenen ş .

403 – 406.

Vormundichafts - Recht § . 407-414.

Eltern - Necht und Pflicht insbeſondre § . 415-425.

3 weit ở 3 : 4.

Angewandtes Natur- Redot.

Erftes Hauptſtad

Allgemeines Geſellſchaftsrecht § . 426-450.

Literatur §. 426 .

Grunobegriff - Entſtebung der Geſellſchaften - Dauer derfelben

Subjecte, aus welchen fie zuſammengeſeßt werden ; die von legtern

beiden Geſichtspunkten abhängigen Einteilungen § . 427 –

434

Seſellſchaftsrecht §. 435. 436.

1
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:

Seneraltheorie des auswärtigen G. N. $ . 437. 438.

des innern $. 439-442.

Abtheilung der Geſellſchaften in ungleiche und gleiche ş . 443.

Generaltheorie des Rechtes der ungleichen S. 444. 445.

der gleichen §. 446 448. Dabei vom Calculo Minervae.

Aufldſungen der Geſellſchaft §. 449. 450.

3 weite $ auptfå d.

Special - Theorie des Nat. Sef. R.

Erſte Haupt : Gattung.

Die tleinern Geſellſchaften des bausliden Lebens .

Erftes Capitel.

Ebe und Ebe Redt § . 451 --- 478.

Erſter Unter:Abſchnitt.

Etbifche Vorbegriffe §. 451 - 455.

Z weiter unter : Ubſchnitt.

Eigentliches Eherecht §. 456-478.

Allgemeine Literatur § . 456.

Grundbegriff und Zweck der Ehe . 457-459.

Concubinat § . 460 .

Ehe- Verlobniß und Ehevertrag § . 46r.

Mögliche Formen , nebft Literatur über Polygamie S: 462.

463.

Vorderfrage des Eherechtes über verbotene Grade § . 464-471.

Rechte und Pflichten der Eheleute überhaupt § . 472.

Ueber die Oberberrſ
chaft

in der Ebe insbeſondre ş. 473. 474.

Auflö {ung der Ehe §. 475 — 477.

Bloſe Sprachanme
rtung

§ . 478 .

3 weites Capitel.

Erweiterungen der båusliden Geſellſchaft.

Erſter Unterabſchnitt. Gefellſchaft zwiſchen Eltern und Kindern . ş .

479-445.

3w_iter Unterabſchnitt. Geſellſchaft zwiſchen Herrn und Diener s.

486-00.

Dritter Ilnterabſchnitt. Verhältniß des Herrn und des Sclaven s .

501521.

3 weite Haupt Gattung.

Die großern Geſellſchaften des Meriden - Geſchlechtes, bls auf die

Stufe ſeiner heutigen Cultur.

Erftes Capitel.

Größere Geſellſchaft zu einem intellectuellen Zwed Kirde

und Kirden - Rest §. 522 546 .
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Religion und die in Bezug auf diefelbe mögliden Menſo ens

Zwecke §. 522 --- 527.

Kirche und Kirchenrecht aude Literatur deſſelben § . 328. 529.

Entſtehung und Grundzwecke der Kirche § . 530 -536.

Collegial -Nichte der Kirche und Kirchen : Gewalt § . 539-539.

Diſciplina ecclefiaftica insbeſondre § . 540.

Kirche, als moraliſche Perſon als Subject der Rechte § . 541 .

Veränderungen mit der Firdliden Verfaſſung, und Aufhebung $.

542. 543 .

Fortſchritte der Kirche - eftenſtve ş. 544. 545.

Intenſive , durch Verbeſſerung threr Lehre § . 546 .

3 weites Eapitel.

Größere Menſchen Geſellſchaft für Zwecke Innerhalb der Sphäre der

Sinnen :Welt: Volk und Staat.

Erſter Ubranitt.

Inneres Geſellſchafts. Recht der Staaten, oder allgemeines ( d . 6.

natürliches ) .Staats - Recht.

Einleitung § . 547-557.

Die Begriffe : Voit und Staat, feſtgeſtellt, und unter fich verglichen

S. 547-549

Regierende Macht im Staate. Wie vielfach ? Gleidheit und

Ungleichheit der Geſellſchaft. Staatsbürger, Unterthan, Volt s .

550-552.

Uuswärtiges und inneres Geſellſchafts - Recht. Literatur Nußen

Abtheilung des legtern in abfolutes und arigewandtes allg.

Staats - Recht . 553 - 557 .

Erfter unterabic nitt.

Allg. abfolutes Staats - Recht, aber vom Staate überhaupt

§ . 558 - 597

Grund : und Préliminár s Frage über den Zweck des Staates $.

558366.

Urprincip des allg. Staats . Rechtes $ . 567.

Entiteburgsart und rechtliches Fundament der Staaten § . 568--573.

Souveranitat, Oberherrſchaft. Rechtsverbältnig des Sebordenden ;

bürgerliche Freiheit § . 574. 575 .

Ueber die Claffification der Majeſtats- Rechte ş . 576.

1. Weusere Staatsverwaltung § . 577.

II. Innere Staatsverwaltung. Allgemeine Anſicht der darauf

fich beziehenden Hobeits - Recte ş . 578: 579 .

1. Juſtiz §. 580-588.

A. Civil . Suftis .

S
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1

A. Sheor :tiſcher Theil § . 580.

B. Praštiſcher § . 581 .

B. Criminai - Juſtiz Ş. 582--588.

2. Polizey. - ( Hlevel auch vom Kirchen Staats- Redte ;

von Uuswanderungen der Unterthanen. ' ) Ş. 589 -

591 .

3. Finanzweſen $. 592-595.

III. Zwei auf äußere und innere Staatsverwaltung fich bezlebende

Hůlfs Rechte.

1. Recht, Uemter zu beſeben § . 596.

2. Heußerftes Recht §. 597 .

3 weiter unter a bid nitt.

Hypothetiſches nat. Staats -Recht oder Theorie der möglichen

Staats-Formen § . 598-632.

Literatur §. 598-600 .

Grundlage der Claſſification der möglichen Staats : Formen §. 601 ,

602.

I. Reine.

I ) Einfache Staatsformen :

A. Demokratie §. 603-612..

B. Staaten , in welchen regierende Macht und gebore

dhender Theil der Nation fich entgegengejekt find.

Alſo : Ariftofratieen und Monarchieen über's

haupt. Hiebei beſonders die St; eitfrage, ob die reg.

Macht Zwangs - Pflichten untergeordnet ſer ? 3.613 .

a ) Reine einfache Arifokratie . 614–617.

b ) Reine einfache Monarchie §. 618-625.

4. im Augemeinen §. 618-621.

B. nach den beſondern Formen im Bezug auf

die Nachfolge - Wabireich - Erbreich 2c .

§ . 622-525.

2 ) Staatsformen von fünftlicher Anlage. - Eingeforånt

te Monarchieen und Ariſtokratieen ; Vereinigte Staaten ş.

626-629.

II. Abarten : Unarchie, Tyrannei 26. § . 630.

Vergleichung der Regierungsfo :men ynter einander $ . 63r.

Unbang. Nicht- Exiſtenz eines allg. bůrg. Privatr. §. 632.

3 weiter ' U bronit t.

Neu Beres Geſellſchafts - Recht der Staaten oder nat. Völkerrecht § .

633 bis zu Ende §. 686.

Begriff und aug. Lit. §. 633. 634.

1
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1

Poſitives V. R. §. 635-638 .

Nicht- Exiſtenz elnes völferrechtl. Vormundſchafts -Rechtes $ .

639.

Theoretiſcher Thell - Abſolutes und Hypothetiſches - ſowohl vor:
:

ſynallagmatiſches , wobet hauptſächlich von dem Seerechte der

Vilfer, und dem dominio maris , als auch fynatlagmatiſches -

einmal, von Volter- Vertrågen, Gefandidaften;

alsdann , Beleidigungen §. 640-656 .

Practiſcher Thell :

I ) Gründe und Arten des Völferkuleges § . 657. 658.

2 ) Modalitäten deſſelben .

A. Ueberhaupt, und von Occupationen, Beute, Striegsverträgen

insb. $. 659-665.

B. Neutralitat §. 666-672.

C. Steg und Friedensfoy luß §. 673-682.

Ueber einen ewigen Frieden §. 683-686.

1
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W

Bor Erkenntniße.

Bari

Erſter Haupt - Abſchnitt.

Einige metapkyrirche ; und einige anthro .

pologiſche Vorbegriffe.

§. I.

Möglichlich W ir klich Nothwendig , find

auch die drei großen Grund Begriffe, für alles , was

fich über Qandlungsweiſen vernünftiger Weſen , über

Pflicht und Recht, ausſagen läßt.

§. 2 .

Seraft iſt die Möglichkeit, Veränderungen in und

auſſer ſich zu beſtimmen.

$. 3 .

1 Den Uebergang dieſes Möglichen in das Wirklicher

beſonders in fo fern ér geſchieht durch ein Weren , wels

chem Bewußtreyni zukommt, nennen wir Handlung.

§ . 4.

Nothwendig
iſt dasjenige , deffen Gegentheil

einen Widerſpruch
in ſich ſchließt alſo unmiga

lidh ift.

$. 5 .

Phyriſch.nothwendig iſt dasjenige , deſſen Ges

y gentheil unmöglich iſt vermöge des Verhältnißes der

1

9
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wirkenden Urſache; und der ihr gefeßten Gegenwir. **

kungen.

§. 6.

Moraliſc
h-
nothwen

dig
iſt dasjenige , deflen Ge.

gentheil dem vernünft
igen

Wefen zwar phyfiſch mögs

lich wäre , jedoch unmöglich iſt vermöge des Verhålt:

nißes der bewegen
den

Urſachen , nach welchen ein

vernünft
iges

Weren , als ſolches handelt. Alſo a

alles , deſſen Gegentheil vernunf
twidrig ift.

$. 7.

I daß

Wenn jede Veränderung , welche der Menſch in fich

oder auſſer fich hervorbringt vermoge der ihm einwoh.

nenden Kraft, eine Handlung heißt (§. 3 ) : ro iſt ' tzt.

leicht begreiflich , daß theils dieſe Veränderungen ro ganz

auf das handelnde Subject beſchränkt ſeyn können ,

fie nach phyſiſcher Möglichkeit auch nur ihm zur Wahr.

nehmung kommen Innere Handlungen theils

in ihrer Exiſtenz für andre erkennbar find Aeußere 1

Handlungen.

§. 8.

Dieſe werden objectiv - å ußere Handlung , ki

wenn das Subſtrat der gegebnen Veränderung etwas

Aeußeres iſt im Bezug auf das handelnde Subject

(wenn das handelnde Subject in einem Etwas auffer

ihm durch Anwendung ſeiner Kraft die gegebne Verán .

derung beſtimmt.)

$ . 9 .

Hier ſchließt fich ein vorläufiger Nominal - Begriff

des Seinigen eines jeden an. Das Meinige ift

der Umriß alles deſſen , was ich nach der Vernunft bes

trachten kann für mich als Gegenſtand der Einwirkung,

mit Ausſchluß Andrer. Und der Umriß aller der Dinge

auffer mir , welche ich Dergeſtalt an meine Perſönlich .

keit angeſchloſſen habe , daß fie vermöge der Vernunft ,

als aus ſchließlicher Gegenſtand meiner Einwirkung

als Gegenſtand meiner ausſchließlichen Verfü :
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11
gung über ihre Subſtanz, betrachtet werden können , bes

ſchreibt das å ußere Meinige.

§. 10.

Alles Handeln iſt eigentlich etwas Poſitives.

Da aber das Nicht. Handeln für den Philoſophen

oft ein gleiches Intereſſe hat , wie das Handeln : ſo hat

I feine Kunftſprache auch oft das Nicht.Handeln uns

ter den Begriff: Handlung gezogen. Da nemlich , wo

einerſeits das Nicht . Handeln als Beſtimmung

meines Wollens ; und andrén ſeits eben ' daſſelbe als

I etwas Vernunftgemåres ( moraliſch Sutes ) ober

als etwas Vernunftwidriges , (moraliſch Bires )

lli erſcheinet . Daher die Abtheilung der Handlungen in

I poſitive ; und negativen oder : Unterlaſſungen , von

1 einem , den eigentlichen Sandlungen analogen , moralia

(chen Intereffe.

Š . 11 .

Durch Erfahrung erkennen wir , daß auf finnliche

auch auf finnlich - vernünftige Weſen å u ß ere , ihnen

unwiderſtehliche Kräfte einwirken können , fte zum Han:

deln oder zum Nicht- Handeln zu beſtimmen. Dieſe Art

des Einflußes dußerer Kraft heißt mit einem Worte : Zwang.

Zwang iſt entweder reiner, phyſiſcher Zwang ;

i oder nur pſychologifcher Zwang.

1. Der reine Zwang trift wieder entweder auf

die Perſönlichkeit eines Subjectes ;

oder nur auf das äußere Seinige beffelben.

1 1.) Der reine perſönliche Zwang iſt noch ein,

mal von doppelter Art :

a ) beſtimmend ein reines Reiden , das heißt

die bloße Aufnahme einer Veränderung in mir

- in meiner Perſon , als dem Gegenſtand einer

is
äußern Einwirkung ; beſonders unter der

Neben : Jdee des Unwillkommenen -- Des un ,

angenehmen , in der Empfindung des åußern

Einflußes.

3
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IN

b) beſtimmend , neben dem parſiven Zuſtand, auch

ein werkzeugliches Handeln ; ro daß meine

Kraft zwar auch eine Veränderung auſſer mir

befiimmet, aber nicht ſelbſt wirkend, ſondern blog

in ſo weit fie unter dem å ußern unwider ,

fteblichen Einfluße fteht.

Beiſpiel : Ein Schlag, welchen mein Arm dem

Andren giebt , gehoben , in Bewegung gereßt,

in der beſtimmten Richtung erhalten allein

durch den fårkern Arm eines Dritten.

2.) Der reine Zwang , eingreifend auf das å u .

ßere Meinige, iſt eine Veränderung,

a) welche in der Sphaere deſſelben die fremde

Kraft ſelbſt hervorbringt ;

b) und zwar, unter einem leidenden Zuſtand

meiner Perſönlichkeit unter unwiderſtehlicher

Rückhaltung meiner Kräfte, in ſoweit ich die

Veränderung des åuſſern Meinigen verhindern

konnte und wollte.

II . Der pſychologiſche Zwang iſt die Einwirkung

der åußern Sqraft auf mich , dahin , daß ich mich

zu einer Handlung beſtimme , welche id) als ein

Uebel betrachte , jedoch als das kleinere , und uns

ter der gdee , daß die Uebernahme dieſes Uebels

das einzige Mittel rey , einem Etwas zu entgehen,

welches ich als das größere Uebel anſebe.

Auch der pſydologiſche Zwang iſt von dopo

pelter Art :

1.) der , mittelſt eines realen , in der Wirklichkeit

mir fchon zugefügten , in mir zur ſinnlichen

Empfindung gebrachten phyfiſchen Uebels ;

2.) der , mittelft eines idealen - noir erſt als

bevorſtehend in der Foee gegebnen Uebels

Der pſychologiſche Z w ang durch Furcht.

Verbera , et plagas , ſaepe vulnera , nonnunquam necem

REPRAESENTANTES adverſantibus; ſagt Sueton in Vitell,

day

11



SPONTE

Cap. X. Nro. 4. Nach der Ausg. mit dem Commentar

des Sam. Pitiscus. Leovard . 1714. p . 918,,

$. 12 .

Die Abweſenheit des reinen perſönlichen Zwanges

im Handeln , iſt der Character der Selbſtthåtigkeit

der Spontaneitåt sva agendi ratio .

Den ſelbſtthåtigen Handlungen , den Handlungen

mit Selbſtthåtigkeit , actionibus SPONTANEIS , ſtehen

alſo entgegen die rein erzwungenen , 0. h. welche

geſchehen unter reinem perſönlichen Zwang ; ſo wie

das durch eben denſelben beſtimmte reine leiden ( §.

10. I. 1. a unb b.) Durch pſychologiſchen Zwang

erzwungene Handlung iſt demohngeachtet eine ſelbft.

tbåtige.

g. 13.

Selbſthåtige
Handlungen

ſind entweder unwill.

führliche
oder willführliche

. Selbſtthåtige
unwils

führliche Handlungen
find ſolche, zu welchen ich zwar

durch keinen Einfluß einer mir unwiderſtehlichen
äußern

Kraft; aber zu welchen ich durch ein in meiner Per .

ſönlichkeit
enthaltenes

Princip der phyſiſchen
Noth .

wendigkeit
beſtimmt werde.

Handlungen alſo, welche unabhängig find von phys

fiſcher Nothwendigkeit , ſowohl der innern ; als

der des å ußern , reinen Zwanges , find Handlungen

mit Selbſtthätigkeit und Widführ zugleich. (Actiones

et spontaneae et arbitrariae .)

§. 14.

Handlungen mit Selbſtthåtigkeit
und Wilführ has

ben den Character der Freiheit, wenn ſie mit phyſis

ſcher ſowohl objectiver als ſubjectiver Möglichkeit

verbunden find , durch Subſumtion ihrer unter allges

meine Vorſtellungen
der Vernunft

durch Er.

kennung ihrer als vernunf
tgemåß fich für die Hands

lung, als vernunft
w

idrig fich gegen die gegebne

Handlung zu beſtimm
en .



6

Selbſtthåtige i und willkührliche Handlungen , als

enthalten unter der Möglichkeit, ſich für oder wider

dieſelbe durch allgemeine Bernünfte Vorſtellungen zu bes

ftimmen , beißen freie Handlungen .

- Handlungen , bei welchen die fubjective oder objeca

tive Möglichkeit, fie unter jene Vorſtellungen zu ſubfua

miren fehlet, können zwar felbftthårige und will .

Kübrlich e Kandlungen feyn ſind aber demobngeach .

tet immer unfreie.

Subjective Möglichkeit fehlt 3. B. in den Sands

lungen des Wahnſinnigen.

Dbjective fehlt, wenn die Natur und Erfolg der

Handlungen für den Menſchen nicht ſo erfennbar Find

um fie richtig unter den Begriff des Vernunftgemäßen

oder Vernunftwidrigen ſtellen zu können. 3. B. wenn

ein unvermeidlicher Frrthum über Chatſachen die

richtige Anſicht der Handlungsweiſe unmöglich macht.

§. 15 .

Handlungen , welchen eine Subſumtion unter all .

gemeine Borſtellungen in der Wirklichkeit derges

ftalt rorangegangen iſt, daß man fie, in ihrer wahren

Vernunftmåfigkeit oder Vernunftwidrigkeit zum Voraus

erfannt bat ; find freie Handlungen im vorzüglichen

und eigentlichen Sinn.

1. Der fittliche Werth einer fittlich guten Handlung

ſteigt eben dadurch wenn ſie als vernunftges

måß zum Voraus erkannt - wenn eben hie.

durch der Wille für ſie beſtimmt worden.

II . Die Bösartigkeit einer Vernunftwibrigen

Handlung hat ihre böchſte Stufe in fo fern er:

reicht, alß man ſie in ihrer ganzen Bernunftwis

drigkeit zuvor erkannt, und ſie dennoch verwire:

licht hat.

S. 16.

Uber auch diejenigen Handlungen find freie , bei

welchen zwar keine ; oder keine genügende Subſumtion
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ACTIONES AD LIBERTATEM

nennen.

unter allgemeine Vorſtellungen der Vernunft vorangegan .

gen iſt, wo aber dieſe dem handelnden Subject allerdings

möglich geweſen wäre ; doch iſt die Freiheit in ihs

nen , geminderten Grades. Da fie in dem Augens

blick der Vertwirklichung eher unfreie als freie Handlung

gen zu nennen find; und der Character der Freiheit ih.

nen nur in ro weit beigelegt wird , als man zurückfieht

auf die zunächſt vorhergegangenen Augenblicke, wo es

dem handelnden Subject allerdings noch möglich gewes,

ſen wäre, eine vernünftige Ueberlegung anzuſtellen , und

Dadurch fich für oder wiber die Handlung zu beſtim .

men : ſo haben die ältern Moraliſten und Naturiſten Feis

nen unbequemen Sprachgebrauch gewählt , wenn ſie

Handlungen dieſer Art im Bezug auf Freiheit ftes

bende Handlungen ,

RELATAS ,

§. 17.

Dahin gehört zuerſt der Fall, wenn jemand durch eine

Handlung , von welcher als n åchfter Erfolg eine tranſia

toriſche Unterdrückung
des Vernunft:Gebrauches

voraus gefeben worden iſt, oder vorausgeſehen werden foun.

te, in einen vorübergehenden
Zuſtanddes abweſen .

den Bernunft.Gebrauch es fich felbft verfekt hat.Alſo :

I. in bobe ; felbft verſchuldete Trunkenheit. Dagegen :

II . Handlungen in einem nicht felbft verſchuldeten ,

f. B. durd ) bie , von einem Anbren in mein Ges

trånfe geſchehene Einmiſchung narcotiſcher Subs

ſtangen , mir zugezogenem , , und den Vernunft-Ger

brauch gånzlich aufhebenden Rauſche ſind und

bleiben unfreie Handlungen.

III . Wenn ſich jemand auch durch vernunftwidrige

Handlungen in den bleibenden krankhaften Zus

ſtand der Vernunft,Abweſenheit ſelbſt geſtürzet ;

3. B. durch narkotiſche auf Selbſtmord angelegte

Gifte fich wahnſinnig gemacht hat : ro er .

ſcheinen dennoch die in dieſem bleibenden

211
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Zuſtand der Vernunft. Abweſenheit verübten Hand,

lungen immer als unfreie.

IV. Wenn der Zuſtand des abweſenden Vernunfts

Gebrauch es gleich nur ein vorübergehend er

iſt, 3. B. Delirium in einem hißigen Fieber ; aber jener

vorübergehende Zuſtand des abwerenden

Vernunft . Gebrauch es nicht der unmittelbare

Erfolg ſondern blos die mittelbare Folge einer eis

genen vernunftwidrigen Handlung : Po bleiben poch

auch die in jenem vorübergehenden Zuſtande

verwirklichten Handlungen unfreie. Was der

Delirante im Fieber - Paroxysmus verübt , iſt .

un freie Handlung, gereßt er hátte ſich auch das

Fieber durch eine eigene vernunftwidrige

Handlung zugezogen .

§. 18 .

Die zweite Claſſe der Handlungen von gemints

bertem Grade der Freiheit - Der actionum ad

libertatem relatarum begreift ſolche Handlungen,

welche man in ihrer Vernunftmåfigkeit, oder Vernunfts

widrigkeit håtte einſehen können , um fich durch dieſe

Einſicht für oder wider die Handlung zu beſtimmen ;

wo man aber dieſe Einſicht zu faßen entweder gang

bernachlåſigt , oder diefelbe nicht in der Beſtimmtheit,

Vollſtändigkeit, Lebhaftigkeit aufgefaßt hat , welche nach

Maaßgab des Gegenſtandes erfoderlich geweſen wåre.

I.
Bernunftwidrige Handlungen , welche dadurch

verwirklicht werden , daß man entweder den Ers

folg und die Folgen der Handlung nicht wahri

vollſtåndigi lebhaft genug überbacht hat , um ſie

ganz zu unterlaßen ; oder um diejenigen Erfolge

und Folgen abzubeugen , welche ſie überhaupt erſt

zur vernunftmidrigen Handlung oder wenigſtens

zu der , der gegebnen Art des gegebnen Grades

machen , gehören in dieſe zweite Claffe.

1
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II, Die Urrache, warum polche vernunftwidrige

Handlungen geſchehen, kann enthalten reyn :

1.) in moraliſcher Trägheit in der Nicht-Uchtung des

Vernunftgemäßen. Je tiefer und lebhafter die allges

meine Achtung für das Vernunftgemåße iſt - je

mehr man ſich die practiſche Marimeangeeignet hat,

nur durch das Bewußtrenn ber Vernunfts

måſigkeit fich zum Handeln . beſtimmen zu laſ

fen : Defto feltener werden die vernunftwidris

gen Handlungen aus der zweiten Claſſe der

minder freien.

2.) in Uebereilung veranlaßt , ohne Rücks

ficht auf åußere mitwirkende Umftande, nach

ſubjectiver Rückſicht:

A.) durd, ein nicht gehörig gézügeltes , und vers

beffertes Temperament ;

B.) durch temporåre Leidenſchaftlichkeit;

C.) durch die in einer gegebnen Art von Hands

Jungen einmal angenommene Fertigkeit Anges

wihnung derſelben ,

III . Auch vernunftgemäße Handlungen verlieren

ſehr durch die Abweſenheit des Bewußt .

ſeyns ihrer Vernunftmåſigkeit , dieſes einzi

gen Beſtimmungs . Grundes des Handelns für vers

nünftige Wefen ; als blindes Handeln auf Geras

theswohl! Aber , fich eine ſolche Fertigkeit im

vernunftgemäßen Handeln erworben zu haben , daß

der Wille , ohne einen mühſamen Calcul des Vera

ftandes , fich bald und richtig auf das Bernunfts

semåße- neigt ; iſt und bleibt Eugenio.

$. 19.

Selbft Handlungen unterdem pſychologiſchen Zwang

eines Andern verbinden mit dem Character der Selbft,

thåtigkeit und der Willkühr ſogar den , der moralis

ſchen Freiheit. Denn file ftellen ſich dar als Reſultat

einer reifen Heberlegung einer vergleichenden , berech

ad
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.

nenden , auswählenden zwiſchen Uebel und Uebel; erſcheis

nen daher als ungern unternommene aber freie

Handlungen. ACTIONES INVITAE quidem , SPONTANEAE

tamen ARBITRARIAE , imo LIBERAE.

g. 20.

Ueberhaupt iſt pſychologiſche Nöthigung

felbft pſychologiſche Nothwendigkeit , durchaus nicht

eins und daſſelbe mit phyfiſcher Nothwendigkeit .

Unter jener bleibt immer das Gegentheil noch phyſiſch

möglich ; unter dieſer durchaus nicht. Es hat Verbres

cher gegeben , welche unter den höchſten Martern

ein einfaches Ja verweigert; und Heilige , welche auf

dem glühenden Rofte, und am Creuße , ihrem Gotte noch

Syymnen geſungen haben ; aber keinen , der ohne alle mes

chaniſche Beihülfe, 3. B. des Zurückſchlagens der Zunge,

das Athmen bis zur Erſtickung zurückgehalten håtte.

Nur im Urtheil über Handlungen , zumal wenn wir

gewiffe außere widrige Folgen für das ' handelnde

Subject mit dem Urteil verbinden wollen , tritt der Freis

heits - Character in ro fern bis auf Null zurůd , in ſo

fern die Erfahrung uns belehrt , daß der gewöhn ,

liche Menſch einer gegebnen Art und Stufe äußerer

oder innerer f. B. aus plößlich , und obne eigene Vers

ſchuldung entſtandener, auch bis zur Schwächung des

Bernunft, Gebrauches heftiger Leidenſchaft fich beftim .,

menden pin chologiſchen Nöthigung allemal oder

größtentheils unterliege.

$ . 21 .

Aber ift Freiheit überhaupt ein Character der

Menſchheit? Ein ſchweres , metaphyfiſches Problem ! was

hier nicht gelóſet worüber nur das Nothdůrf

tigſte in wenigen Paragraphen angedeutet werden kann !

Freiheit iſt die der Natur des Menſchen eis

gene und fortbaurende Möglichkeit, ſich für eine Hand.

lung durch den Begriff ihrer Vernunftmå figkeit
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Rich wider eine Handlung durch den Begriff ihrer Ber :

kunftwidrigkeit zu beſtimmen .

Die Menſchen ſind ſinnlich vernünftigeWeſen .

Eben deshalb waltet in ihnen eine zwiefache phyfia

ſche Möglichkeit ob: fich nach ſinnlichen Trieben , und

durch dunkle Vorſtellungen zu beſtimmen ; aber auch als

vernünftiges Weſen , und bei geſundem Vernunft.

Gebrauch durch die allgemeinen Vorſtellungen des Bera

nunft Gemåßen.

Bei dieſem Zuſammentreffen einer zweifachen

Móglichkeit entſteht die Frage , ob es jemals phyfiſche

Nothwendigkeit für den Menſchen werden könne , fich

durch ſinnliche Triebe beſtimmen zu laßen ? oder ob ihm

durchaus' und überall die Möglichkeit bleibe, der Vers

nunft gemåß zu handeln ?

Dieſe Frage kann allein die Vernunft löſen .

Die Vernunft fann aber nicht felbft als das Miedrigere,

als das Schwächere, oder als das Untergeordnete fich

gedenken . Sie . muß fich als dem Edlern und Erhabnern

in der Weſenheit des Menſchen , wodurch er an die ho.

hern geiſtigen Naturen grenzet , bis zur Uehnlichkeit mit

dem höchſten aller Weſen , und bei der Anwendung

ihrer Geſammtkraft die ftete und gleichförmige Obers

berrſchaft über das , was der Menſch mit den Shieren

gemein bat , zuſchreiben . Und diefen Character der Freis

beit kann alſo der Menſch ſich nicht ableugnen , wenn

er nach der Vernunft über fich urtheilt. Wie ſchwer

auch die köfung des Problemes über vergangene

Handlungen iſt, und wie leicht fich hier dem Menſchen

die vernunftwidrigen als ein Reſultat einer in ihm un .

wilführlich gebildeten Reihe von Borſtellungen aufdrina

gen wollen : ſo liegt es dennoch im Weren der Ver.

nunft felbften , im Bezug auf jede zukünftige Sanda

lungsweiſe die gleichförmige Möglichkeit anzuerkennen,

daß man ſich durch die allgemeinen Vorſtellungen des

Vernunftgemäßen und des Vernunftwidrigen für oder

h
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gegen eine Handlung durchaus beftimmen könne. Es ift

der weſentliche Character der Bernunft , daß fie fich

felbft als den höchſten , und als den übermächtigen Bes

ſtimmungs - Grund der ſelbſtthåtigen und willkührlichen

Handlungen der mit ihr ausgeſtatteten Naturen betrachte.

§. 22.

Und dies iſt vielleicht das Zuverlårigſte, wors

auf fich menſchliche Freiheit begründen låßt. Denn :

Einmal , was hier die Unterſcheidung zwiſchen

dem , was der Menſch iſt als Erſcheinung in der

Sinnen : Welt , und als Ding an fich, fruchten rou ?

iſt mir deshalb unbegreiflich , weil es gerade hier auf

die Erklärung menſchlicher Handlungsweiſen und

alſo auf dasjenige ankommt, was der Menſch als Ers

fcheinung in der Sinnenwelt verwirklicht oder nicht ver .

wirklicht ?

Ulsdann , iſt es freilich ein Leichtes , wenn man

fich erſt die bildliche Sprache, bis zur Verwechſelung

mit dem eigentlichen und wahren Ausdruck, dahin anges

eignet hat , als gåbe es eine beſondre practiſche Ber's

nunft, welche Geſellgeberin für den Menſchen fer,

das Poſtulat aufzuſtellen , daß jene Vernunft doch nicht

founvernünftig reyn werbe , den Menſchen Gerege zu

machen , zu geben , vorzuſchreiben , welche zu erfüllen ihs

nen unmöglich wäre. Ich erkenne aber dieſe ganze Bor.

ſtellungsart nur als eine tropiſche. Unfigürlich geſpros

chen, giebt es eine einzige Vernunft, als Vermögen das

Wahre zu erkennen folglich auch in Beziehung auf

Handlung $weiſen , was in ihnen vernunftgemäß

iſt, oder nicht ? Sol in Bildern geſprochen werden : ro

ſtellt die Vernunft ebenſo das Ideal des geiftig

gefunden Menſchen auf, wie die Phyſiologie das der

körperlichen Geſundheil . Und wäre dieſes zweis

fache Ideal auch nirgends in ſeinem ganzen Umriß

Fülle und lebendigkeit – verwirklichet: ſo bliebe ihm

dennoch ſeine innere Wahrheit.
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1

1

§. 23 .

Daher auch folgende Såße :

1. Unabhängig von dem metaphyſiſchen Problem der

menſchlichen Freiheit ſtehet die ewige Wahrheit der

Vernunft - Theorie des Moraliſch - Nothwen:

digen.

II. Da es Menſchen giebt , welche ro handeln , als

wåre für ſie die Vernunft kein Beſtimmungs,

Grund der Handlungsweiſe: Po wird es um ro

mehr Bedürfniß , Menſchen dieſer Art durds zwang

dahin einzuſchrånfen , daß ihre åußere vernunftwi.

brige Handlungsweiſe fich wenigſtens nicht aus:

dehne bis auf Stöhrung des Coexiſtential. Ders

håltnißes.

§. 24.

Die freien Handlungen des Menſchen werden in

der Regel von uns erkannt als vernunftgemäß , ober

als vernunftwidrig. Doch giebt es auch bei der

Eingeſchränktheit des menſchlichen Erkenntniß . Vermögens

ſolche Handlungen , deren Erfolge und Folgen fich nicht

mit der Beſtimmtheit erkennen laßen , um von ihnen aus.

zuſagen , daß fie oder taß ihr Gegentheil moraliſch noth.

wendig fer . Alsdann erſcheinen fie als gleich gültige

Handlungen.

§. 25.

Das Verhältniß einer freien Handlung gegen das

Moraliſch . Nothwendige , vermöge deffen die Handlung

entweder als vernunftgem å ß oder als vernunfts

widrig erfannt wird , heißt Moralitåt oder Sitt ,

lichkeit.

I. Eine Handlung von Moralitåt iſt daher nicht

gleichbedeutend mit fittlich guter Handlung ; fon.

dern der Character beſagt, daß fie entweder fitta

lich gut ren oder fittlich böre.

II. Eine Handlung hat keine Moralitåt » 0. h.

1.) fie gehört entweder nicht unter die freyen
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.

vielleicht nicht einmal unter die widführlichen ,

unter die ſelbſtthätigen ;

2.) oder fie ſteht in der Claſſe der gleichgülti.

gen Handlungen.

§. 26.

Alles Vernunftwidrige iſt

entweder eine freie Handlung im eigentlich

ften Sinne ; $. 15. DOLVS ; dolus MALVS ;

nach der Analogie des veneni MALI im Ges

genſatz der bloß draſtiſch wirkenden Droguen.

Gefliffentliche, böre Handlung.

oder Verfehen , Culpa. §. 16.

.

Unter finnlich - vernünftigen Weſen laßen fich wills

führliche Verknüpfungen gedenken phyſiſch guter Folgen

mit vernunftgemäßen Handlungen , um fie, wenn auch

nicht in ihrer Reinheit, doch in ihrer å ußern Exiſtenz .

Berbeizuführen ; phyfiſch böſer Folgen mit vernunft .

widrigen , beſonders für Andre fchädlichen Handlun:

gen , um ſie zu verhindern. Jene heißen Belohnun,

gen , diefe Strafen. Im vorzugsweiſen Sina alsdann,

wenn die willführliche Verknüpfung von oben berab

geſchiebet von dem , welcher nach irgend einem Vers

nunfts Grunde für das handelnde Subject als Regies,

rende Macht - als Oberer , betrachtet werden mag.

# Natürlich - boſe Folgen einer vernunftwidrigen Handlung Heißen

nur uneigentlich ihre Strafe.

§. 28. a.

Das phyfiſche Uebel , was wir Straf-Uebel nennen ,

hat unter rinnlich - Dernünftigen Weſen eine große

Mannichfaltigkeit ſowohl der Urten , als der Ab .

ftufungen.

I. Privation des Dafeyns in der Sinnenwelt

Lebensſtrafe.

II. .Widriger , unmittelbar Eindruck auf das phyfiſche

förperliche Empfindungsſyſtem . in ungebeuren

!
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1

Abſtufungen von einem leichten Schlage, bis zur

Ruffifchen Knute, bis zu barbariſchen Glieder : Bers

ſtümmelungen ạnd Rißen mit glühender Zange.

III. Unmittelbarer widriger Eindruck auf das pſycho

logiſche Empfindungsſyſtem . Ehrenſtrafen ; vom

leichten Verweis , und der Römiſchen nota cen

foria , bis zur Infamie.

ly . Mittelbarer widriger Eindruck auf beide :

1.) durch Privation oder Einſchränkung des Ver .

båltnißes , womit aller Selbſtgenuß verbunden

ift - der å ußern Freibeit ;

A.) wieder höchft Berſchieden von Einem Tag Gea

fångniß , bis auf lebenswierige Einſperrung;

Verbannung ; Verſtrickung.

B.) Auch untermannichfaltigen Modificationen

durch Hingutritt irgend einer Modalitåt aus

Nro . II. und Nro. III.

2.) Durch Privation oder Berminderung deffen,

wovon alle die Erwerbungen abhängig find,

durch welche man zu phyſiſcher Behåglichkeit gen

langen mag. Bermögens . Verluſt. Gelds

ſtrafe.

§. 28. b,

Nicht alles Vernunft . Gemäße iſt von ' gleicher

fittlichen Güte. Nicht alles Vernunftwid
rige

iſt

gleich ſittlich böre. Die Moralitåt hat Grade.

Gegenſtück dieſes Grundſages in der Philoſophie der

Stoa : ότι ίσα τα αμαρτήματα , και τα κατορθώματα .

Cicer. Paradox. III. Zweibr. Ausg. Vol. XII.

/

1

p . 255 .

Nach dieſen Graben beſtimmt fich vorzüglich alle beo

lohnung ; und alle Strafe.

$ . 29.

Das Urtheil, wodurch jemand für den Urheber,

Mit: Urheber , Theilnehmer , Begünſtiger einer Hand ,

lung von Moralitåt erklåret wird , heißt Zurech
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nung , Imputation. Sie iſt eine effective , wenn

mit dem Urtheil zugleich eine Uebertragung äußerer Fols

gen geſchieht; vorzüglich der Belohnung oder der

Strafe.

Die Imputation iſt ein zuſammengereptes Urtheil :

I. über die Exiſtenz einer Thathandlung,

I.) einer freien , 2.) einer nicht gleich gültis ,

gen , ſondern fittlich guten oder fittlich böſen.

II. Daß in dieſelbe ein oder mehrere Subjecte eins

getvirkt haben,

1.) als alleiniger Urheber , als einzige phyfiſch wirs

kende, nothwendige Urſache der Exiſtenz der That,

und es zugleich als einzig nothwendige moralis

ſche Urſache derſelben .

A.) Der Beſchluß der That hat ihren hinrei ,

chenden Beſtimmungs - Grund in dem Wol,

len des handelnden Subjectes gehabt.

B.) Eben ro war für alles dasjenige, was weſents

lich 'nothwendig war , den Erfolg zur Erifteng

zu beſtimmen , das handelnde Subject die eins

gige wirkende Urſache.

2.) Als Mit- Urheber. Dieſe find mehrere Subjecte,

in deren Handlung zuſammengenommen die

weſentlich nothwendige Urſache der Exiſtenz der

That begriffen iſt.

A.) In dem einen Subject kann die einzige

moraliſche; in dem andern die einzige

wirkende Urſache der That begriffen ſeyn.

3. B. ein Nord, auf Befehl oder Auftrag eines

Andren vollzogen , als ohne defien Wollen

kein Beſtimmungs - Grund des Mordes in der

Sele des. Mörders gelegen båtte.

B.) Beide Subjecté haben in die Exiſtenz der That

als wirkende Urſachen durch solche Äußere Hand.

lungen eingegriffen , welche zu der Exiſtenz der

That als weſentlich nothwendig erſcheinen .

3.) 918
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3.) A16 Cheilnehmer , D. h. durch einen auſſerwes

fentlichen , nicht nothwendigen, aber den Erfolg

erleichternden Beitrag zu der Handlung eines ' An

dren, welcher als Urheber- oder Anderer, toelche

als Miturheber der That zu betrachten ſind.

A.) Als moraliſche Urſache, in ſo ferne auch ohne

die von mir mitgetheilte Geweg : Gründe der

Entſchluß in der Selé des Handelnden fich bes

ſtimmen fonnte, und ſich beſtimmet haben würde ;

Rathgebung, Zureden.

B.) Uis pbsriide Urſache, jedoch durch Handluns

gen, welche den Erfolg nur erleichtern , ohne wes

ſentliche Nothwendigkeit für denſelben . 3. S.

$Wachehalten bei Ausführung eines Diebſtahles.

C.) Bei unbedingter Vereinigung bleibt man auch

unter zufälliger Zutheilung eines aufſerweſentlichen

Dienſtes immer noch Mit-Urheber. Denn die

That war auf die Kraftſumme aller berechnet.

4.) Uis Begünſtiger. Dieſe beginnen, erſt zu wirken,

wenn die Haupts that volbracht iſt,

A.) dadurch daß fie den Urhebern ihre Endzwecken

welche ſie bei Berübung der Chat Bor Augen ge:

habt haben , erreichen belfen. So kauft der Veh.

ler dem Diebe das ihm fonſt unbraudbare ges

ftohine Guth ab.

B.) Dadurch daß fie fich beſtreben , von den Urhe:

bern einer moraliſch böſen Handling, die ihnen

bevorſtehende Folge des Straf- uebels abzuwenden.

C.) Şaben die Begünſtiger dieſes

a ) entweder ausdrücklich voraus verſpro,

chen ,

b) oder ftillſchweigen , und ſogar im

Allgemeinen dadurch , daß fie jene Begůn

ftigungen als Gewerbe treiben ;

Po wirken ſie auch in die Exiſten der Hand

lung ; treten über in die Claffe der Theilnehmer,

B

Subject

en die

en; det

nzige

einzig!

1 .

cines

Soler

En der

Sbat

Sand
y

der

9118
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und können manchmal ſo ſtrafbar erſcheinen , als

die Urheber ſelbſt.

III. An das gegebne Urtheit ſchließt ſich in der effecs

tiven Zurechnung die pirkſame Schlußfolge an,

daß eine gewiße å ußere Folge auf den Urheber,

Theilnehmer ; Begünſtiger beſonders einer mora .

liſch - bören Handlung überzutragen fey .

A.) Nothwendigkeit des Erſages

B.) Strafůbel.

$. 30.

Die Zurechnung hat ihre Grabe. Von höchſtem

Intereſſe in Beziehung auf moraliſchböre Handluns

gen, und auf Straf- uebel.

I. Objectiver Calcul.

1.) Die vollbrachte That ift mehr zuzurechnen, als

der bloße Verſuch.

A.) Cogitationis poenam nemo patitur. Ulpian

in der 1. 18. D. de poen. (XLVIII. 19) .

B.) Geder , in åuffere Handlung übergegangene Ber.

ſuch iſt ftrafbar.

a.) Hat derſelbe rdon Erfolge gehabt , welche

die Handlung an ſich ſchon zur moraliſch ,

bolen machen ; fo fann fie Gegenſtand einer

eigenthümlichen Strafe reyn , deren Große

der Strafe der vollbrachten Chat um ſo

mehr fich nähert, je mehr die Schädlichkeit des

beſtimmten Erfolges der Schädlichkeit der vol .

brachten That gleich oder ähnlich iſt.

b .) þat der Verſuch noch keine ſolche Erfolge ges

habt : To beſtimmt der Grad der Zurechnung

fich nach einem doppelten Geſichtspunkte

c.) einem reinen objectiven. Nåhe und Ferne

des Attentates.

aa. Ganz nabe iſt der Verſuch , wenn das, was

geſchehen iſt, in der Regel nur fortwirken darf,

um den bezweckten Haupt- Erfolg zu beſtima
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men , als welcher durch heterogene Zufädigkeis

ten nur für dieſesmal abgebeugt worden.

bb. Nabe bleibt der Verſuch auch alsdann,wenn

das, was geſchehen iſt, in materieller Bes

trachtung für den Haupt- Erfolg hinreicht, aber

um denſelben zu beſtimmen nur irgend einer

richtigern formellen Modification noch

bedurft båtte.

co. Entfernt iſt der Verſuch alsdann, wenn

derſelbe ohne Hinzutritt einer neuen Hands

lung noch nicht zureicht, den bezweckten Ers

folg zu beſtimmen . Je mehrere Handlung Fich

biezu ablofen müßen : deſto entfernter. Am

entfernteſten , wenn die å ußere Handlung, in

welcher fich die COGITATIO abgedrückt hat,

auch noch nicht als wirkſames vorbereiten,

des Mittel zur Beſtimmung des Erfolges ers

ſcheinet.

B.) Mit Hinzutritt eines ſubjectigen Geſichts.

punktes,

ob der Handelnde freiwillig und aus eig .

ner Neue zurückgetreten iſt ?

oder ob die Vollendung burch ſolche Umſtån .

de verhindert worden , welche von dem

Handelnden unabhängig ſind.

2.) Die vernunftwidrige Handlung erſcheint

hauptſächlich deshalb als ftrafbar, weil ſie fch as

det , phyſiſche Güter zerſtöhrt, phyſiſches Uebel

ſtiftet.

A.) Je 'weit greifender alſo die . Schädlichkeit:

deſto ſtrafbarer die Handlung. Durch das

Staats - Verbrechen eines Einzelnen fönnen Midie

onen unglücklich werden. Durch eine Brandſtifa

tung, Hunderte.

B.) Je tiefer greifend die Schådlichkeit - je ho,

her das geſtiftete Hebel , je unabwendbarer in reis

$ 2
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nen Folgen , je höher , und je unerreklicher das

zerſtöhrte Suth : deſto ſtrafbarer die Handlung.

Oder :

Extenſive , und intenſive Große der Schåb.

lichkeit beſtimmt die Quantitaet in der

Sphaere des Strafbaren.

C.) Je unvermeidlicher das Uebel für den leiden

den : defto ftraftvůrdiger die Handlung. Weniger ;

je mehr , es verflochten iſt mit eigner Nachlaßigkeit

des Leidenden in der Nicht: Verhinderung des

Uebels.

3.) Auch ohne Nückficht auf außere Schädlichkeit:

je erhabner, je dringender die moraliſche Nothwens

digkeit war, welche man verlebt hat ; je mehr, je

deutlichere, je ſtårkere bewegende Urſachen , ihr zu

genügen , fich für ein , nach Vernunft - Ideen han

delndes Weſen Vereinigt batten : deſto mehr iſt die

Nicht: Uchtung einer ſolchen moraliſchen Nothwen .

digkeit zuzurechnen .

§. 31 .

II. Subjectiver Calcul. Je deutlicher der Character

der Freiheit in der Handlung ausgedrůdt iſt: deſto

bóber die Zurechnung. Daher ,

1.) Der DOLVS iſt ungleich ftraftvůrdiger als die

CULPA ; wenn auch die Handlung im Erfolg eine

und dieſelbe iſt.

2.) Auch der Dolus iſt noch kein einfacher Begriff.

A.) Die ältern Naturiſten , haben den dolum in

ANTECEDENTEM und CONSEQVENTEM eingetheilt.

Kein bequemer Sprach : Gebrauch ! Rekterer , als

bloſe Billigung deſſen , was ſchon geſchehen iſt,

als blore Luft daran, iſt eine zu diſparate Hand,

lung in Beziehung auf das, was den Erfolg felbft

beſtimmt, als daß beide einem und demſelben

Haupt Begriff untergeſtellt werden könnten. Jener

heißt auch DOLYS EX PROPOSITO ; diefer EX RE.
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g.

1

1

1

+ Pabft Bonifaz der VIIIte urtheilt mit Spißfündigkeit

über ein Beiſpiel des doli consEQVENTIs. Cap. XXIII.

de ſentent. excommunic. in 6to (V, 11. ) Cum qnis

absque tuo mandato manus injicit in Clericum tvo

NOMINE violentas, fi hoc ratum habueris : excommu. :

nicationem , latam a canone , incunctanter incurris

cum ratihabițio retro trahatur, et mandato debeat

comparari. Si vero injectio eadem tvo nomine non

Lit facta : tunc , licet pecces ratam habendo eandem,

non tamen propter hoc excommunicationis illius

vinculo innodaris; cum quis ratum habere nequeat,

quod eius nomine non eft geftum ,

B.) Demohngeachtet iſt der Begriff immer noch kein

einfacher :

a .) Dolus eſt vel DIRECTVS , vel INDIRECTVS .

Das Berhåltniß des Handelnden, vermoge defa

fen er ſeine Handlung in ihrer Natur, in ihrem

Erfolge , und in der davon abhängigen Ver.

nunftwidrigkeit - auch namentlich Strafs

barkeit zum Voraus erkennt, fich aber dies

ſes Betoußtſenns ohngeachtet beſtimmt, die ges

gebne Handlung zu verwirklichen , heißt Ge .

flirrentlichkeit im Vernunftwidrigen

im Sittlich - soren - DOLVS .

6.) Einen einzigen Erfolg der Handlung als

möglich - denſelben daher als nothwen.

dig - und in ihm die ganze Größe der

Vernunftwidrigkeit und der Straftwürdigkeit

der Handlung zum Voraus erkennen , und

fich demohngeachtet für die Handlung ents

ſchließen, alſo durchaus nichts andres wollen ,

als eben den als einzig möglich , und als

nothwendig gebachten Erfolg , welcher die

Handlung zu der vernunftwidrigen und ſtrafs

würdigen von der gegebnen Größe macht und

ſtempelt, beißt gerade Gefliffentlich feit

im Sören DOLYS DIRECTVS.

B.) Von einer Handlung * mehrere Erfolge als

1



22

möglich vorausſehen gelindere und auch

einen höhern Ichwerhaltigern Erfolg ro

daß unter ihnen allen die Handlung als et

tas Vernurftwidriges und Strafwürdiges er .

Tcheinet, unter dem gelindern Erfolg, als min

der Firafwürdig , unter dem rowerern Erfolg

als ungleich ſtrafwürdiger; zugleich aber ein:

feben, daß der ſchwerere Erfolg eben ſo mög.

lich , oder noch leicht eher zu erwarten rey ,

als der gelindere Erfolg ; und fich unter dies

fem Betoußtſeyn zu der Handlung entſchlies

Ben ; fich alſo eventuell auch in den

ſchlimmern Erfolg , und in die davon ab,

hängige höhere Strafvůrbigkeit ergeben, nur

damit die einmal angenommene keidenſchaftlis

che Abſicht erreicht werde ; heißt die even ,

tuelle Gefliffentlichkeit im Bören

DOLVS INDIRECTvs. e. g . in homicidio.

Eine oft beſtrittene, aber philofophiſch- wahre

Jdee !

b.) Auch der Dolus DIRECTVS iſt entweder erſt ges

faßt im Augenblicke der That; oder zum Vor.

aus überlegt, kaltblütig beſchloßen und vorbes

reitet. Dieſer iſt wieder mehr zuzurechnen, als

jener.

c.) Eben deshalb, je mehr Schwierigkeiten ſich der

Handlung entgegen festen, und je weniger åus

Berer Reiz dazu vorhanden war : deſto mehr

geht ſie aus dem eignen feſten bören Willen

des Handelnden 'hervor, und alſo deſto mehr

iſt ſie zuzurechnen . Je leichter ' die Handlung

war , je mehr Gelegenheit fich dagu dargeboten

hat, je mehr aufſerer Reiz : deſto mehr natürlis

cher Entſchuldigungs- Grund für den Handeln.

den ; obgleich in jenen willkührlichen Verknúp,

fungen des Strafůbels mit gemeinſchådlichen
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Handlungen eben in die Größe der Strafe

ein gewiſſer Gegen - Reiz gelegt werden kann,

zur Unterdrückung des natürlichen, in der Leich .

tigkeit der Ausführung H. P. t. enthaltenen

Anreizes.

d .) In Beſchädigung Andrer iſt beimlicher

Angriff ftrafwürdiger als der offene, theils

weil er niederträchtiger, theils weil er gefährli.

cher ift. Aber auſſerdem das Vernunftwidrige

öffentlich üben, iſt noch tieferer Verfall der

Sittlichkeit, als wenn die Scheu in geheime

Winkel zurückdrångt.

3.) Auch die culpa bat ihre Grade.

A.) Wenn auch der höbere Erfolg einer Handlung

nur im Verreben gegründet ift: ſo kann dennoch

die Sandlung ſelbſt, ohne Rückſicht auf ihre fers

nern Erfolge, eine gefliſſentliche, pernunftwidrige

Handlung reyn.

Beiſpiel: Ein Incendium cylPosvM wird von

einem Staatsbürger veranlaßt durch geflir

ſentliche Ueberſchreitung des Verbotes, an

semißen Orten nicht Coback zu rauchen .

B.) Auch die çılPA kann eben ſo gut in negatis

den Handlungen beſtehen , als in poſitiven.

Beiſpiel: Ein Incendium cvLPOSVM fann ents

ſtehen aus dem Nicht-Auslöſchen eines Lich

tes , weldes ich hätte auslöſchen ſollen , ebe

ich einſchlief.

C.) Wenn es auf Zurechnung einer Strafe wegen

Verſehens ankomint : ſo muß auf die natürliche

Fåhigkeit des Handelnden auf das, was ihm

phyfiſch -möglich war – vor allem zurückgeſehen

werden. Die Culpa iſt IN CONCRETO abzumel

fen. Wird aber der Maaßſtab nach demjenigen

angelegt, was unter Menſchen im Durchſchnitt

gewöhnlich iſt: To wird die Culpa abgemeſſen

1

.
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in ABSTRACTO. Und in beiden Fällen kann man

brei Gradationen annehmen : Grobes, måfiges,

geringes Berſehen . CylPa LATA, LEVIS, LEVIS

SIMA .

4.) Der casvs kann nicht zugerechnet werden. So

wohl der reine Zufall, 0. b. was burchaus uns

abhångig iſt von Menſchenhandlung ; als auch der

gemiſchte – oder das , was zwar von einer

Menſchenhandlung ausgeht, aber von einer ſolchen,

welche weder in der Materie noch in der Form ei.

nen Widerſpruch enthålt mit dem Moraliſch :

Nothwendigen.

g . 32 .

So wie der Begriff des unmöglichen auf den des

Phyſiſch - Nothwendigen und des Moraliſch Nothwendigen

geführt ; ſo wie der Uebergang des Möglichen in das

Wirkliche den reichhaltigen Begriff Handlung, nach als

len Unterarten, beſtimmet bat : ro entſtehet endlich aus der

Bergleichung des Möglichen und des Wirklichen der

bobe Begriff: Vollkommenheit.

1. Vollkommenheit im weiteſten Sinn iſt dasjenige

Verhåltniß des Möglichen und des Wirklichen , vers

möge deffen jenes rein und ganz in dieſem enthal.

ten iſt. Unter den gegebnen Begriff läßt fich fos

wohl die weſenheitliche Vollkommenheit unter:

ſtellen , bis zum Joeal der unendlichen ; als

auch die tedyniſche, werkzeugliche.

II. Da die Pontommenheit aller endlichen Subſtanzen

barinn beſteht, daß das Geſammte, was jeder mögs

lich iſt , in ihr als wirklich erſcheine; da bas ges

Tammte Mögliche in dem Begriffe der Kraft enthal:

ten iſt; da endlich die Verwirklichung dieſes Mög

lidhen gerade die Totalſumme der Wirkſamkeit einer

Subſtanz beſtimmet: ro bildet fich biedurch der Bes

griff der werenheitlichen Vollkommenheit

einer Subfianz von felbften :

1
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1

über dieſen

Barmonie ber mannichfaltigen Kräfte eines Wes

1
wifens bis zur höchſtmöglichen Sotal . Wirkſamkeit

tideſſelben.

III. Auf ſinnlich - vernünftige Weren beziehet fich der

Begriff einer innern , und einer å ußern Volkom.

menheit. Die teßtre als die , der Verhältniße ,

ſowohl gegen gleichartige Weren, als gegen Sachen

auſſer uns , in ſo weit fie Beziehung auf die Bea

dürfniße des ſinnlichen Wefens haben . (Die ältere,

philoſophiſche Sprache unterſcheidet im Wirken ei

nerſeits die wirkende , andrenſeits die materiale

Urſache. Meine Wirkſamkeit und meine Boll.

kommenheit, hångt alſo auch davon ab, das Sachen

1
aufſer mir als Stoff mir gegeben find , worauf

ich ausſchließlich wirken mag.)

IV . Die höchſte Vodkommenheit eines Wefens hat als

lerdings die höchſtmögliche Glückſeligkeit deffel

ben zum Reſultate. Uber die Aufnahme dieſer Fol.

ge in die Definition der Vollkommenheit iſt uns

logiſch , und ſchadet der Reinheit des Begriffes.

Dieſer iſt ein, in fich felbft beſtehendes und geſchloſs

ſenes Ganzes.

+ Ich liebe das Griechiſche Wort: Texstórne, gleidfam die Vollen

detheit Seiner ; ungleich mehr, als das manchem Mißvers

ſtåndniß unterliegende Wort : Volfommenbeit. Ich will jedodo

unter demſelben nicht mehr verſtanden haben , als das Griechis

ſche: Teascótns ; oder denjenigen Character einer Subſtanz, ver.

moge deſſen in ihr alles als wirklich erſcheint, was ihr möglich

ift, vermoge ihrer Natur - Anlage, und der Gegen -wirkung außer

rer Berhåltniße. So erklärt fich ( ſehr gelegentlich ) Ariſtoteles

Τέλειον εσιν ον μηδέν έξω των αυτού λαβείν δυνατόν. Op. omn,

Tom. I. Lugd. 1590. p . 282 .
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zweiter Haupt- Abſchnitt.

Allgemeine Nomologie.

1

$ . 33

Geres iſt ein allgemeiner Saß , welcher eine

Rothwendigkeit
ausſaget.

§ . 34.

I. eine phyfirche Nothwendigkeit (§. 5.) — Phyft.

caliſches Gefeß.

II. " eine moraliſche Nothwendigkeit ( §. 6.)

Moraliſches Gefeß.

$. 35.

Die moraliſche Nothwendigkeit bezieht ſich entweder

auf die Voraus resung eines vernunftgemaßen , aber

widführlich angenommenen und alſo nur individuellen

Zweckes , als für welchen das vernünftig handelnde Bes

fen immer die ihm angemeſſenen Mittel auszuwählen bat

Gereß der Politik - Klugheits - Regel. Dder,

fie gilt für alle und jede vernünftige Weren als ſolche,

und iſt daber in der Vernunftmå figkeit an ſich bes

gründet , ſo daß wenn ſie auf einen Endywed bezogen

wird , dieſer als der allgemeine; und unbedingt

nothwendige Endzweck aller Handlungsweiſen der vers

nünftigen Weſen anerkannt ſeyn muß. Morali

ſches Geſetz im engern Sinn.

§. 36.

In der Sphaere finnlich -Wernünftiger Wefen

kann die moraliſche Nothwendigkeit zugleich den Character

'Der Erzwingbarkeit behaupten ; und auch ohne denſels

ben gedacht werden.

Ein Vernunft .Gereß , welches eine allgemeine, und

unbedingte moraliſche Nothwendigkeit an ſich ausſagt, und

alſo ohne Beziehung auf den beſondren Character der Ers

fwingbarkeit, heißt eine moraliſches Gerek im ' engſten

Sinne des Wortes .



27

+

tt.

elcher di

Phone

(§. 6.)

1entweb

fen, ok

dividuells

elnde B

åhlen &

1. Oba

Is folde

§. 37 .

Das Syſtem aller moraliſchen Gefeße im engſten

Sinn Po wie die Wiſſenſchaft
derſelben - heißt

Echif, Morali Sittenlehre,

§. 38.

Ein Sereß, welches eine Nothwendigkeit aufſtedt als

erzwingbar unter finnlich - vernünftigen Weſen, heißt ein

Zwang8 : Geren Gelet im vorzüglichen und

engſten Sinn Gefeß im juriſtiſchen Sprach .

Gebrauch.

g . 39

Die zwang8.Gefeße find theils Urgelege

des Erzwingbaren , theils abgeleitete.

. 40.

Die Urgeſeße des Erzwingbaren ſind die Vernunft:

Gerebe , welche mit einer moraliſchen Nothwendigkeit

zugleich can Character der Erzwingbarkeit verbinden und

denſelben von ihr ausſagen . Da diefelben aus der Na .

tur des Coexſiſtential. Verhåltnißes , und beron

ders des menſchlichen, erkannt und abgeleitet werden :

ſo heißen ſie auch natürliche Zwangsgerebe, Naturs

Gereßes und ihr Syſtem , das Natur. Recht.

$. 41.

Das Natur.Recht gehört, objectiv betrachtet zur

Jurisprudenz
, Rechtsgelehrſamkeit

, als der Wiſſenſchaft

des Erzwingbaren
, nach Materie und Form.

I. Der materie der Erzwingbarkeit.

1.) Des paffiven Erzwingbaren , Oeffen wozu ein

jeder durch äußern Zibang beſtimmt werden kann

- zwang8- Pflichten ; Verbindlichkeiten

und da ihnen nichts abgebt, was den Begriff der

Nothwendigkeit verſtårken kann, auch nicht der

å ußere 3 toang , woburch ſich ihr Character dem

einer phyfifchen Nothwendigkeit annähert: ro hei :

Ben ſie auch vollkommene Pflichten
im

fidh by

E bezoga

bedingt

der bei

Morali

mera

Jaracter

denied
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Gegenſaß der bloß fittlichen , der nicht erzwings

baren.

2.) Des activen Erzwingbaren , beffen wozu der

eine den andren zwingen kann. Zwangs Rechte ;

vollkommene Rechte ; Rechte xowum gwxniv; Befugniſe.

3.) Das Eine iſt aus dein Andren erkennbar. Das

paſſive und das active Erzwingbare ; Zwangs.

Pflichten und Rechte ſind weſentliche und ewige

Correlata.

II. Der Form. Wie kann erzwungen werden , was

fich erzwingen låßt ? Proceß.

So wird Jurisprudenz dieſe ein Menſchenta

leben reich beſchäftigende , und in unzählige

Zweige ſich vertheilende Wiſſenſchaft Auflöſung

einer einzigen Frage -- eines und derſelben Pros

blemes : Was läßt ſich erzwingen ? Wie låßt fich

erzwingen , was erzwingbar ift ?

Nach der Erkentniß .Quelle betrachtet, iſt das

Natur -Recht ein Theil der Philofophie. Von daher

ſchon die nahe Verwandtſchaft zwiſchen ihr, und Juris.

prudenz! Dhne tiefes Studium der Philoſophie, Denke

man fich die Möglichkeit nicht, ein Rechtsgelehrter ju

tverben !

Philoſophie, als reines und vouftåndiges Syſtem der

Bernunftwahrheiten, theilt ſich in zwei Haupttheile in

die theoretiſche und in die practiſche Philoſophie.

Die leßtre iſt das Syſtem der Vernunftwahrheiten, welche

das Vernunftgem åße in allen und jeden Handluns

gen vernünftiger Weſen als ſolcher, beſtimmen ; und alſo

eine Vernunfttheorie der moraliſchen Nothwendigkeiten im

weiteſten Sinne des Wortes.

Die practiſche Philoſophie enthält drei Haupts

theile:

I. Ethif, Moral,. Sittenlehre ; das heißt denjenigen

Theil der practiſchen Philoſophie , welcher ein Sy,
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ftem des Moralirch . Nothwendigen im engſten

Sinne aufftellt – das Ideal des Vernunftgemäßen

in den Handlungsweiſen vernünftiger Weſen , wenn

fte als rolche handeln , und an ſich betrachtet.

II . Naturrecht - oder Vernunfttheorie des Moraliſch :

Nothwendigen , in fo fern daſſelbe im Coeffiftential.

Berhåltniß als erzwingbar nach der Vernunft ges

dacht werden kann .

III. Politif, - Klugheitslehre, oder Theorie des Ber :

nunftgemäßen in Beziehung auf die mit der Vers

nunft einſtimmigen aber willführlich beſtimmbaren

und angenommenen , alſo Particulars und Individuals,

Zwecke.

g . 43

Wenn das Naturredyt gelehrt und betpieſent bat,

daß durch eine beſtimmte Art der Willens - Erklärung per .

nünftiger Weren - daß durch Verträge , eine erzwing.

bare moraliſche Nothwendigkeit begründet werden kann ,

welche ohne und vor jener Willens - Erklärung nicht ſubs

ftantiirt war, ſondern erſt durch dieſelbe beſtimmet ift : po

ergeben ſich hiedurch abgeleitete Gerege , als welche

ihre Haltung, und den Character eines Gefeßes, nur der .

möge der Unterordnung unter jene Vernunft.

theorie annehmen und behaupten.

S. 44.

>

-

Hiernach erſcheinet jeder Vertrag zwiſchen Einzelnen

und Einzelnen als Avtonomie als verbindende

Selbſt- Gefeßgebung. Da jedoch dieſen Individuals

Avtonomieen aller Character der allgemeinheit fehlt:

To werden ſie nicht unter die Rubrik der Gereße geſtellt,

$ . 45 .

Es giebt aber auch Willens- Erklärungen , welche

ganzen Claffen und Arten der Individuen welche für Huns

dert, Tauſend, Millionen , auch unter dem Character der

Fortbauer , eine zwangsverbindliche Norm der Handlun

gen find.
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I. Menſchen und Menſchen . Familien verbinden fich

bleibend zu einem gemeinſchaftlichen Schuß gegen

åußere Feinde , und werden dadurch ein Volk.

Eben dieſelben geben einen Schritt weiter , verbins

den fich bleibend , nicht nur fich åußere Sicherheit,

ſondern auch ſich unter fich felbft den Frieden , fich

innere Sicherheit zu geben , und mittelft einer

zweckmäßigen gemeinſamen Richtung ihrer Kräfte ein

Ganzes darzuſtellen in welchem allgemeine

Wohlfarth möglich und einheimiſch iſt, durch un ,

terordnung aller Einzelnen unter eine Res

gierende Macht ſie werden ein Staat !

II. Schon die Grund. Verträge, wodurch ſich ein,

zelne Völker und Staaten in ihrer Verfaßung

conſtruiren, und beſonders welche für Staaten bes

ſtimmen , wer in ihnen die Regierende Macht,

und wie weit ſie es iſt - alſo die Rechts .Ders

håltniße der Regierenden Macht und des

Geborchenden Sheiles der Nation unter und

gegen einander - haben einen ſolchen Character

der Allgemeinheit, daß dieſe neuen und vertragsweis

ſen Beſtimmungen des Erzwingbaren die Erſte

Gattung der abgeleiteten Gefeße bilden.

III. Die Regierende Macht jedes Staates kann die

Rechts - Perhåltniße der Staatsbürger unter einan,

der an ſich und in der Art ſie geltend zu mas

dhen , näher beſtimmen , und auf eine ſolche Weiſe,

wie es den Zwecken des bürgerlichen Lebens anges

meſſen iſt. Dieſe Gerengebungen ſind die

zweite Gattung der abgeleiteten Gefeße.

IV. Freie Völker und Staaten können ihre Rechtsver.

Håltniße unter einander , beſonders die åußern Pro.

ceduren unter fich in Friedens- und Kriegeszeiten ,

wie es den Bedürfnißen der Völker - wie es dem

Menſchen : Wohl am angemeſſenſten ift , auf neue



31

το τε νομιμον,

vertragsweiſe Normen zurückführen . Dritte Gat.

tung der abgeleiteten Gefeße!

§ . 46.

Die abgeleiteten Gefeße heißen Poſitiv Gereken

widführlich angenommene, in poſitione beruhend, év Josi.

Schon die Sprache des Chryfippus , in ſeinem Werke

migl xang . Diogenes Laertius de Vitis, Dogm. et

apophthegm . clar. philofoph. Amſtel. 1692. L. VII.

Segm. i28. in f. p . 446.

» φύσει το δίκαιον είναι , και μη ΘΕΣΕΙ.«

11ηs Αriftoteles fest το δικαιόν φυσικών και νόμιμον εimano

der entgegen. Das legtre auch demjenigen, was er zo voor

nennt, ſynonymiſch mit ius naturale

de Moribus, L. V. Cap. V. init. ró de dóselsor,

Ti vorespov , xal to poor. in Opp. Lugd. 1590 .

in fol. Tom . II . p. 34 .

Auch in den Libr . Ethicor. ad Eudemum L. IV. Cap.

V. 1. C. p . 14ο, τα δε πολιτικά δικαιά το μέν φυσικών, το δε

νομικό »..

So find auch die Entgegenſtellungen : ben auf der

einen , péru auf der andren Seite. de Republ. Lib . I.

Cap. III . in f. Tom . II. p . 779.

Deshalb ſagt Diogenes Laertius I. c. VI. 72. p.

348. dseñor äga o rojos und das Wort : Olors, gilt ihm über.

haupt für willkührliche Annahme Lib . VIL Segm .

128. p. 310.

S. 47

Die Worte : Recht, lys , haben in beiden Sprachen

eine zweifache Hauptbedeutung :

Einmal , das Product der Gefeße, das active Ers

zwingbare, die geſegliche Möglichkeit zu handeln , auch eto

was zu erzwingen -Recht, Befugniß.

Alsdann , Jnnbegriff mehrerer Gefeße gleicher Art.

In dem letztren Sinn heißt das Ganze aller abgeleis

teten Gefeße : Poritio - Recht. Gegenſag des Naturs

Rechtes.



32

Das Syſtem der Poſitis . Gefeße der Erſten Gattung :

Poſitives Staats .Recht jedes Staas

der zweiten Gattung : tes und

Poſitives Privat.Recht Zeitalters .

der dritten Gattung : Poſitives Völkers Recht;

beſonders der in mehrfacher nåherer Berührung ſtehenden

Europäiſchen geſitteten Völker.

I Neben - Bedeutung hat das Wörtchen: Recht, mehrere,befon :

ders in der Latinitat.

$ . 48.

ude Zwangs . Gereke beſtimmen die erzwingbare mos

raliſche Nothwendigkeit entweder einer poſitiven Hands

lung: befehlende Gerege ; oder einer negativen : vers

bietende Gerege.

Es giebt auch Permiffio -Gefeße in dem Sinne,

daß ihr Haupt- Character und Ausdruck dahin die Sen.

denz nimmt, Rechte zu beſtimmen dem Gekß gemäße

Möglichkeit zu handeln oder nicht zu handeln. Aber ein

reines ein bloßes Permiriiv. Gerek giebt es dess

balb nicht, weil etwas zu einem Rechte, zu einer Er .

Taubniß eben dadurch erhoben wird, daß das Geſek

ausdrücklich, oder ſtillſchweigend nach der weſentlichen

Correlativität der Rechte und der Verbindlichkeiten – als

len andren verbietet, jener gegebnen, im Rechte beruhens

den Handlungsweiſe Gewalt entgegenzuregen.

1

$. 49

Indem die Ethik die moraliſchen Nothwendigkeiten

an ſich aufſtellt; das Natur.Recht aber nur unter dem

Character der Erzwingbarkeit, und in ſo weit ſie denfelben

behaupten ; ro find folgende Verhåltniße augenſcheinlich :

1. Nichts kann moraliſch gut fenn, was den Wahrheis

ten des Naturrechtes widerſpricht. Das Unges

rechte iſt immer und ewig auch fittlich böſe.

II. Es giebt ſehr viele moraliſche Pflichten Prlich,

ten nach der Ethik - welche aber nicht zugleich

naturrechtlicher, das heißtåußerlich erzwingbar ſind.

III. Eine
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III. Eine naturrechtliche eine Zwangs-Pflicht,

iſt immer zugleich eine ethiſche Zwangs - Pflich .

ten fiad durchaus moraliſche Nothwendigkeiten ; nur

unter dem Hinzutritt des beſondern Characters

åußerer Erzwingbarkeit.

IV. Eine naturrechtliche Möglichkeit iſt nicht

immer auch eine ethirche. Es giebt Rechte, der

ren Uusů bung, als widerſtreitend mit nicht era

zwingbaren Liebes -Pflichten , die Moral mißbilligt.

§. 50.

Den Uebergang
vom Natur- Rechte zum Poſitis,

Recht bildet und bereitet die Politif. Und ſo iſt die

geſammte Practiſche Philoſophie
eine erhabne Schule für

den Juriſten !

4

1

1

>
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Dritter Haupt- Abrohnitt.

Ethiſche Vorerkenntniße.

E r ft e s . C a pitel.

urprincip ; und die aus demſelben abgeleiteten

böchften Principe der Ethik.

INT

. 51.

TE

10

Daß « vernünftig handeln» ro viel heiße als : « ſitts

lich gut ; » und « Vernunftwidrig » ſo viel als : * fittlich

böſer » iſt ein Saß, wovon alle Ethiker ausgehen. Denn

alle, welche die Ethik wiſſenſchaftlich behandelt haben und

behandeln, ſtellen dieſelbe als einen Theil der Philoſo,

phie auf; und Philoſophie iſt nichts mehr und nichts

weniger als Syſtem der Vernunftwabrheiten. Soll auch

dies die Moral renn: ſo muß ſich jede einzelne Wahrheit

derſelben beſtimmen durch eine logiſch richtige, unmittel.

bare oder mittelbare Schlußfolge aus einem Urſage von

der ſtrengſten Erwieſenheit; oder von der Gewißheit eines

Axiomes und Poſtulates. Dieſes Ur : Princip muß daber

weſentlich ausſagen, was vernünftig, und alſo moraliſch

gut handeln heiße.

. 52.

Mein Ur - Princip der Ethit.

Daß ein vernünftiges
Weſen in dem ganzen Syſtem

berjenigen
Handlungsweiſen

, welche durch die Bernunft

beſtimmet werden , und mittelſt jeder einzelnen Handlung

dieſer Art , die ihm mögliche
Vollkommenbeit

,

$. 32. Nro. 2. (Vollendetheit
in ſich ſelbſt)

* Harmonie feiner mannichfaltigen Sträfte bis zu der

« böchſten , ihm möglichen Total , Wirkſamfeit»

entwickle, darſtelle , erhalte, befördre; durch keine feiner

Sandlungen zerſtöhre, zurückhalte, vermindre, iſt der alla

gemeine und unbedingt nothwendige Vernunft .

Zweck für alle vernünftige Weren , und für alle und

E

3

>
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jede Handlungen derſelben als vernünftiger Beren . So

bandeln, daß die einzelne Handlung immer mit dieſem all.

gemeinen und unbedingten Zwecke übereinſtimmt, und fich

alſo dazu verhålt als angemeſſenes Mittel für denſelben ;

heißt vernünftig , das beißt fittlich gut bandeln. Jede

Handlung , welche dem gegebnen Zwecke widerſpricht, iſt

vernunftmiorig ; fittlid, böre.

1

§. 53 .

:

l

Soll das Ur : Princip in einen practiſch -ausgedrück,

ten Saß, gleichſam in einen Vernunft .Befehl, übergetras

gen werden ; ſo heißt der kategoriſche Imperativ der Vers

nunft, an alle vernünftige, auch an die ſinnlich vernünftis

gen Weſen, Menſchen genannt, allerdings : Vervollkommne

dich , PERFICE TE IPSUM .

9. 54.

Das Ur - Princip hat, theoretiſch ausgedrückt, die Ges

wißheit eines Axiomes ;, und als practiſche Formul dier

eines Poftulates. Denn, wer im Ernſte behaupten wollte,

daß es ihm vergönnt feu, fich unvollkommener zu machen,

als man der Anlage nach iſt , als man regn und werden

könnte : der håtte eben dadurch ausgeſagt, daß es eins

und dajelbe fet), ob er , das vernünftige Weſen , bernünf.

tig handle ; ober ob er fich durch ſein Wirken unvollkom:

mener Darſtelle, als unvernünftiges Weſen ? Wer jenes

behauptete ; behauptete eben dadurch auch dieſes ; und als .

dann wäre es unmöglich , für ihn eine philoſophiſche, das

beißt auf Vernunft: Jdeen begründete Sittenlehre zu

conſtruiren. Der Grundraß : Vervollkommne dich , bat

alſo eben die Gewißheit durch ſich relbſt, welche jener hat :

Handle vernünftig. Das heißt: die höchſtmögliche Gewiß,

beit für vernünftige Wefen .

$ . 55

Noch flarer wird diefer Urſat aus dem Weren der

Vernunft
. Bernunft ift das erhabene Vermogen , den

Zuſammenhang
der Dinge deutlich zu erkennen . Folglich :

das Mannichfaltige
auf Einbeit zurückzuführen

.

1

C2
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Bernunft wird angewendet auf Handlungen vers

nünftiger Weren als ſolcher. Handlungen ſind Unwen .

dungen der Kräfte. Stråfte ſind das Mannichfalo

tige eines Weſens - die ihm beiwohnenden mannichfals

tigen Möglichkeiten , Veränderungen in und auſſer fich bers

vorzubringen . Wenn alſo Vernunft auf Kräfte und

ihre Producte angewendet werden fou : was anders

kann ſie leiſten als was fie ſelbſt - was ihr Wefen iſt ?

welchen Zweck des Handelns fann fte beſtimmen , als die

emvige Realiſirung ihrer und ihres Werens felbften ? Res

duction des Mannichfaltigen der Seråfte! auf

Einheit , auf Harmonie! Und die Kräfte , ro mannich .

faltig fie find , alle zu erhalten , alle harmoniſch auszubila

dén, daß das hohe Reſultat der Einheit - hodiſt mig:

liche Total , Wirkſamkeit hervortrete. So erſcheinet

das Weren der Vollkommenheit, und das, der Vernunft

als eines und daſſelbe! Ein gewißeres ein, tiefer aus

dem Weſen der Vernunft geſchöpftes Ur. Principi

kann durchaus nicht gedacht werden , als dasjenige , wels

ches die vollkommenheit eines jeden vernünftigen

Wefens als das allgemeine , unerläßliche , unwillkührliche,

abfolut nothwendige Endziel aller freien Handlungsweiſen

vernünftiger Wefen aufſtellt.

$ . 56.

Dieſes Ur : Princip ziehet auch gleich ſtark an , durch

feine Einfachheit ; und durch ſeine Erhabenbeit.

I. Einfachheit.

1.) ' Wir werden nicht auf das Ganze verwieſen,

beffen Beziehbarkeit auf uns unmöglich eine un .

mittelbare Klarheit haben fann . Auf die Ich

heit eines jeden iſt das Urprincip eingeſchränkt;

und fobert durchaus nichts von ihm , als was jes

der Naturtrieb eben fo ftark, als die Vernunft:

Idee , in ihm ausſagt: daß er ſich zu nichts

Schledterm durch eigenes Handeln mache, als

2
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er nach ſeiner Natur -Anlage ift nach ihr reyn

und werden kann !

2.) Feder Schwärmerei iſt in ihm vorgebeugt. Das

Urprincip fodert nicht mehr , als daß das Indivia

duum fich vervollkommne; es überſchreitet durch.

aus nicht die phyfifche Möglichkeit. Daher

füßet fich dieſe Moral als philoſophiſche, auf

keine fremde Straft ; ſondern durchaus auf die ei.

gene. Ein andres Verhältniß iſt das der theo .

logiſchen Sittenlehre , welche zugleich den Eins

fluß höherer Språfte zuſagt.

II. Erhabenheit.

1.) Wird jedes Individuum ro volkommen , als es

fenn und werden kann : ro conſtruirt fich zugleich

das vollkommenſte Gange. Das Vollkommen.

beits . Princip , zunächſt auf Individualität ausgea

ſprochen, leiſtet dennoch für das erhabenſte Ideal

eines univerſum 8 eben daſſelóe - nur fiches

rer – als was ein Princip , welches unmittelbar

von dem Berhåltniß des Einzelnen gegen das

Ganze ausgeht. Jene einfache Catechismus.Regel

behauptet auch hier ihre ewige Wahrheit.

2.) Eben deshalb läßt ſich auch alles Große, und

Erhabne, was die Moralſyſteme der Alten

als åchte Weisheit auszeichnet, ſich mit innes

rer Wahrheit und Natürlichkeit an unſer Morals

Princip anſchließen .

Das zweite Capitel wird wenigſtens Winke

hierúber geben.

Da Vollkommenheit alle Kräfte, und folglich alle Ar

ten der vernünftigen Handlungsweiſen umfaßt: ro låßt

fich ſchon a priori hoffen, daß dieſem Urprincip auch der

Character der Reichhaltigkeit, und der ſichern ſowohl,

als leichten Anwendbarkeit auf alle mögliche Arten der

Pflichten, und Handlungsweiſen zukommt. Aber augens

ſcheinlich wird dieſes allererſt durch die Ableitung
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der Haupt:Principe der Sittenlehre für die einzelnen

Arten der Pflichten vernünftiger Weſen aus einem und

demſelben Ur- Princip.

g. 57

2

Ade Selbft- Pflichten beſtimmen fich ſo unmittels

bar aus dem ur - Principe , daß es einer beſondern Uba

leitung derſelben hier nicht bedarf. Nur einige Winke,

um dieſer Ableitung, als dem Geſchäfte des eignen Nach ,

denkens, die möglichſt beſte Richtung zu geben.

I. So wie eine Disharmonie der Phantaſie und der

Vernunft den Wahnſinn beſtimmet : ro wird auch jede

andre Disharmonie in der Ausbildung der Sträfte den

mehr oder weniger unvollkommenen Menſchen zum

Reſultate geben. Die ifolirte Ausbildung felbft der edels

ſter , der erhabenſten - der Dentfråfte; dennoch

den unvollkommenen Menſchen, den Pedanten , den øypos

thjondriften.

II, Socrates - Jeſus Chriftus; allein als

Menfch gebacht Friedrich der Große , fer das

dreifache Muſter , an welchem der Begriff der höchſten

Wirkſamkeit des Menſchen , als Reſultat der harmoniſchen

Ausbildung aller der mannichfaltigen Kräfte, anſchaulich

gemacht wird.

9. 58

III. Eine andre Vollkommenheit
iſt die der rein geis

ftigen Naturen ; eine andre, in der angewandten

Moral , die der finnlich vernünftigen Weſen

die der Menſchen .

In finnlich vernünftigen Wefen läßt fich eine

Zweifache Art der Vollkommenheit unterſcheiden :

I. die innere – die perſönliche.

1.) Die des denkenden Id - bie grundwerent.

liche; und geiſtige.

2.) Die des ſinnlichen Weſens die körperliche.

II. Die å ußere oder die der Verhältniße.

1.) gegen gleichartige Weren. Hier greifen die
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1
Verhältniße der äußerut Freiheit , der Sicher ,

beit coexſiſtirender gleichartiger Weren unter und

; gegen einander , ſelbſt in die weſenheitliche

Vollkommenheit jedes Einzelnen ein.

2.) gegen Sachen auffer uns, Verfügung darů ,

ber, ſo weit ihrer das ſinnliche Weſen , als ſols .

ches , bebarf. Unter dem Character der aus ,

Tchließlichen Verfügung bilden ſie alsdann das .

åußere Seinige eines jeden .,

1

$

1

$ . 59.

1

l

}

IV . Die , dem Gattungs, Begriff mögliche Vollkom

menheit iſt auch das Ideal , nach welchem jedes darun:

ter begriffene Individuum zu ſtreben hat. Und ein

geringerer Grab genügt der Moral nur alsdann,

wenn es nach der Anlage der Perſönlichkeit eines Indivia

duums, und ſeiner Verhältniße, als phyfirche unmög :

lichkeit erſcheinet, den höhern Grad zu erreichen. Jedes

Individuum von Vernunft. Gebrauch aber, kann dem

höchſten Grad der grundwefentlichen Vollkommenheit

nachſtreben , dadurch , daß es ſich den Vernunft: Gęs

brauch in dem geſammten Syſtem der Handlungsweiſen,

und für jede einzelne Sandlung, practiſch aneignet. In

dieſer weſentlichen Hinſicht ändern die Standes - Verhålte

niße durchaus nichts. Der Menſch im Bauernkittel

und hinter dem Pfluge kann eben ſo der vollkom ,

mene Menſch werden , wie der auf dem Throne , oder

wie der Gelehrte in ſeinem Muſeum .

§. 60.

Wenn nun vermoge der Vernunft der allgemeine

und der unbedingt nothwendige Endzweck aller Handlungs.

weiſen vernünftiger Weren als ſolcher die vollkom ,

menheit ift: ro müßen alle freien Handlungen derfelben

unter ſich ein Syſtem bilden , in welchem gleidsför .

mig diefem einen Endjwecke nachgeſtrebt wird. Sedes

ftete und gleichförmige Handeln nach einer und derſelben

unbedingt nothwendigen Abficht feßt einen Bernunft .
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Plan voraus ; und das Volfоmmenheits- Princip ſpricht

ſich daher einzig in der Formul aus :

Sandle immer fo , daß jede einzelne Handlung unter

einem Gattungs -Begriffe ftehe, von welchem die

Vernunft ausſagt, daß er einſtimmig ren mit dem

allgemeinen unbedingt nothwendigen Zweck

des Handelns aller vernünftigen Weſen .

Kiedurch wird alſo ausgeſchloßen : jede Handlungs - Weiſe

auf Zufälligkeit ; jede , die, wenn ſie auch ſcheinbar im

individuellen Fall noch ſo ſehr Mehrung der Bolla

kommen beit werden fonnte , dennoch nach ihrem ab ,

ftracten Begriff als eine ſolche von der Vernunft aus,

gezeichnet ift, mit welcher Vollkommenbeit nicht beſteht ;

ausgeſchloßen , fag' ich, jebe Handlung, deren Gattung 8.

Begriff der allgemeinen und unbedingten End-Urra ,

che des Handelns vernünftiger Wefen widerſpricht.

$ . 61 .

Allein , ſo reichhaltig und naturgemäß das Vollfom .

menheits- Princip in der Sphåre der Selbftpflich ,

ten reyn mag : ſo unwahr, fo arm , ſo egoiſtiſch ſcheint es

zu ſeyn in der Beziehung auf Cuerfiftential. Verhålt.

niße. Wird mir nur meine eigne Vollkommenheit als

Zweck meines Wirkens ausgcragt : To bin ich unter dieſem

eingeſchrånkten Moral Princip ben mir gleichartigen Wes

fen überall nichts ſchuldig . Genug, wenn ich nur mich

vervollkommne! Energie bis zur höchſten Total - Wirk.

ſamkeit ſcheint die bequemſte Moral eines Welt. Eros

berers zu ſeyn , welcher alles unter die Füße tritt , um

Rich auf einer Pyramide der Unterdrückten zum Alleinherrs

fcher zu erheben.

$ . 62.

Die Antwort auf dieſen Einwurf iſt der gerade

Beweis , daß das ur. Gerek : Vervoll
kommne

Dich !

zugleich das erſte abgeleit
ete

Gereß ausſpricht: Bers

mindere nie- vermindere unter keiner Vorausſeß
ung

fremde vollkom
men

beit; die volkomme
nheit

eines
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1
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I

1

bir gleichartigen Werens, auf welches einzuwirken dir

phyſiſche Möglichkeit zukommt.

Wenn ein Coexfiftential - Verhältnis gleichartiger We.

ſen mit Wechſel -Wirkung unter und gegen einander gez

rebt wird : ſo kann für daſſelbe die Vernunft durchaus

feinen andren Plan entwerfen, als den : weil jedes in feio

ner Botkommenheit vermoge ihres Urgeſebes fichent.

wickeln , erhalten, darſtellen ſoll , daß keines dar andre in

der Erfüllung dieſes Ur:Gefeßes hindre , daß alle gleicha

förmig fich jeder Einwirkung immer und ewig enthalten,

welche fremde Vollkommenheit gerföhrte oder verminderte.

Jeder andre Plan enthielte einen Widerſpruch mit ſich

felbft; und eben die Vernunft, welche zu jedem Einzels

Weſen ſpricht: Vervollkommne dich ! ſpricht eben hiedurch

an jedes Eingel -Weſen, deſſen Sphaere ihr untergeordnet

ift: Bermindre nie fremde Vollkommenheit. Daher iſt jebe

Vermindrung fremder Vollkommenheit ein Fredel gegen

die hochheilige Vernunft eine muthwillige Zero

föhrung des Urgereses der Vernunft für Coeffiften .

tial- Verhältnißi unter welchem allein innerhalb deſo

felben das Individuum dem Vodkommenheits -Princip geo

nügen mag .

Mian vergleiche blemit den § . 60,

§. 63.

Wer diefem unbedingten Sitten . Gefeß entgegents

wirkt : früh oder ſpåt wird er die Erfahrung an fich felbft ;

machen, daß er, bei allem ſcheinbaren Gewinn, ſeine eigene

Vollkommenheit zerſtöhrt hat. Fremde Voldkommenheit

vermindern wollen , heißt zu Kampf und Gegenkampf aufs

reißen ; und dieſe find - allemal zufälligen Ausganges.

Auch der Rieſe kann fein Kind beleidigen , ohne alles,

was Menſch heißt, gegen ſich aufzufordern :

HOMO SVM , A ME ALIENVM PYTO.

Und der weltherrſchenbe Julius Cåfar batte durch Unter,

drückung frember Freiheit Dennoch den Dolch des bagern

Caſſius gegen ſich ſelbſt geſchliffen. Dbgleich ein Heini ,

HVMANI NIHIL
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rich IV . auch reinen Ravaillac findet: fo ift doch nur

jener Tod der ſelbſt gewirkte ; und diefer ſelbſt gewirkte

verhålt ſich gegen den unſchuldigen , wie der Schmachtob

der veneriſchen Seuche; gegen den Ehrentod des Arztes,

der ihn im Krankenſaal überſchlichen bat.

g . 64.

und wåre es auch gewiß , daß der Unterbrüder

Anderer der höchſten Sicherheit genießen könnte : er båtte

dennoch, als ſolcher, das Syſtem Reiner eigenen Doll ,

kommenheit radicaler Weiſe zerſtöhrt - die reine Hars

monie reines Werens ; und eine erhabene Gattung der

Kråfte vernünftiger Weren . Die Kraft der fym .

pathetiſchen Gefühle, durch welche wir eine, fonft

unbegreifliche Vervielfältigung der Wirkſamkeit gleich

fam der Vervielfåltigung unſrer felbft - und eine

eigene Art der innern Energie , und alſo der weſentlichen

Bollkommenheit erreichen. Jedes Beſtreben , die fremde

zu mindern , geſchieht unter einer Hemmung jener ſympas

thetiſchen Gefühle, durch eine Verdunkelung, felbft mit ei.

ner ſchiefen Tendenz in der Abſpiegelung des fremden Zus

ſtandes innerhalb unfres Geiſtes - wird alſo admåhliche

Abſtufung, zuleßt Ertödtung eines Syſtemes von Kräften

in uns , welche zur Entwicklung und Darſtellung höchſts

möglicher Vollkommenheit von der Natur beſtimmet ſind.

g. 65,

Unter jedem - unter einem dreifachen gleich entſchei.

denden Geſichtspunkt erſcheint alſo die Verminderung

fremder Vollkommenheit als ein gerades Verbot

des Ur : Principes , weil dieſelbe weſentlich iſt :

1.) eine Stöhrung des Vernunftsplanes , unter

welchem alhier im Coerfiftential.Verbåltniß

das Ur: Princip erfüllt werden mag ;

2.) ein vernunftwidriges Handeln auf Zufäls

ligkeit des Ausganges ;

3.) ein Disharmoniſches Wirken , verbunden mit

Abſtumpfung und Ertódtung ſolcher Kräfte in uns,
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1

1

Rúdſicht aufſie an

welche als Grund , Bedingung eigner Vollfommen,

heit betrachtet werden müßen.

S. 66.

Das abgeleitete Gefeß, als urgere des Coexſis

ftential - Verhältnißes insbeſondre, iſt ein ganz unbes

dingtes : Vermindre nie -- auch nicht im Seringa

ften auch nicht unter irgend einem gedenkbaren Vor.

mand - und in keiner gedenkbaren Form die fremde

Vollkommenheit !

Eben dieſes Geren iſt auch ein rein verneinen ,

des. Eben daher die allgemeine, ſtets gleiche phyriſche

Möglichkeit, ihm zu genügen.

Es iſt daher ein ſolches, urgeres des Coexfiften

tial - Verhältnißes , ohne welches das Ganze nie mit Si.
1

cherheit beſtehen könnte , indem das Coeffiftential.

Verhältniß nur alsbann in ſich ſelbſt conſequent iſt, wenn

für vernünftige Weſen durchaus nicht und nirgends die

Möglichkeit der Verminderung fremder Vollkommenheit

gedacht werden mag.

+ Colliſions . Fåde nehme ich nicht an. Ich fchelte zwar den Schlif:

brüchigen, welcher den Undren von dem Brette ftoßt, um fich

zu retten , keinen Mörder ; aber vernunftgemäß kann ich ſeine

Handlung nie finden,

Diebſtahl aus Hungers -Notb wäre wohl ein Cottfiond-Fall

andrer Urt. Bei demſelben káme es auf die Vorderfrage an ,

ob ſich je eine ſolche Begründung d ußern Eigentbumes

gedenfen lågt , daß Andre unter ihr der phyſiſchen Nothwendig.

feit Preiß gegeben ſind, zu verbungern ?

Heberhaupt ſind die Colliſions- Falle Quinctilianfohe Des

clamationen , an welcher einmal in můſiger Stunde eine Ver :

ftandes- Uebung angeſtellt werden mag ; aber die Wahrheitin

der Ethif und des Natur - Retes Fönnen durchaus nitt mit

conſtruirt werden ; und in eine compendia

riſche Darſtellung derfelben gehören nur im Borbeigehen die

unentbehrlichften Undeutungen darüber,

S. 67.

Sey es nun auch , daß das Vollkommenheits , Prin :

cip zugleich verbietet , fremde Vollkommenheit zu vermin
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1.1

dern , po ift baffelbe Ooch noch nicht von dem ſchweren

Verdacht eines die Herzen einengenden Egoismus gerettet.

Wenn die Vernunft mir nur die Vervollkommnung

Meiner zum Ur Princip aufſtellet: ro liegt wohlthårige

Einwirkung auf Undre auſſer der Spbåre meiner Moral.

§ . 68 .

Eine gründliche Antivort hierauf iſt auch hier nicht

möglich , als indem ich den logiſch ftrengen Betreis führe,

daß es durchaus unmöglich iſt, Vollkommenheit in

mir zu produciren , als wenn ich auf Andre - auf

To viele , als ich vermag - mit ſo eingreiffender,

bleibender, umfaßender Wohlthåtigkeit einwirke, als

in meinem Vermögen ſteht.

$. 69.

Aus dem Begriff der Vollkommenheit ergiebt ſich die

unmittelbare Schlußfolge, daß ein Wefen deſto volkommes

ner iſt, je hóber die extenſive und intenſive Größe

des Wirkens auſſer fich ; deſto unvolkomnmener, je gerins

ger dieſe.

Liefſte Stufe der Unvollkommenheit iſt die höchft mögs

liche unthätigkeit. Die intenſive Größe des Birkens

mit ihr vollkommenheit - ſteigt in eben dem

Maaß , je erhabner die Weſen ſind auf welche eingewirkt

wird ; und erreicht alſo den höchſtmöglichen nur im Wir.

ken auf gleichartige.

Durch dieſes allein , ſo weit daſſelbe möglich iſt,

wird dem Vollkommenheits - Princip genügt.

Eine doppelte phyfiſche Möglichkeit iſt gegeben , auf

die gleichartigen Wefen einzuwirken :

Einmal, vermindernd fremde Pollkommenheit

nieberdrückend ſchädlich.

418 dann , wohlthåtiger Weiſe.

Eine dritte Möglichkeit iſt undenkbar.

Die erſte phyfirche iſt zugleich eine unbedingte

moraliſche unmöglichkeit. § . 62.- 65.

Das zweite iſt eben lo phyſiſch als moraliſch möglich.
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Da nun der Grund , Begriff: Volfоmmenheit, weſenta

lich darauf beruht , daß jeder nach Möglichkeit einwirke

auf die ihm gleidhartigen Wefen ; keine andre Art aber

phyfirchs und zugleich moraliſch möglich iſt, als die

wohltuende Einwirkung: Po beſtimmt das Ur-Prin.

cip : Vervollkommne Dich ! nothwendig das zweite , abe

geleitete Gebot : Erhaltene erhöhe die Bollkom .

menheit der dir gleichartigen Beren , ſo viel

du vermagft!

§. 70 .

So weit der Umriß der innern ; unb- der å ußern,

fremden Vollfommenheit geht, und ſo weit die phy,

fiſche Möglichkeit der wohlthåtigen Einwirkung

auf dieſelbe: roweit umfaßend iſt auch jenes Gebot ; und

die Formul, afo.viel du vermagſt» , fodert auf , jenem

Einwirken die möglichſte intenſive und extenſive

Größe zu geben.

I. Intenſive

1.) in objectiver Hinſicht; in Beziehung auf den,

auf welchen eingewirkt wird. "

Auch der kleinſte Beitrag zu. Der åußern frem .

den Vollkommenheit ift ein der Vernunft gefäls

liges Scherflein des wohlthåtigen WirFins.

Aber : je höher das Gut iſt, was ich mittheile -

je bleibender je weiter greifend in ſeinen Fols

gen je náher verknüpft mit der weſentli .

ch en Volfоmmenheit des Andren ;

je größer, vielfacher, zerſtöhrender das Uebel, wels

ches ich abbeuge : deſto höher die intenſive

Größe des Wirkens, in objectiver Hinſicht.

2. ) in ſubjectiver Beziehung in der , auf den

Handelnben.

Je mehr Aufgebot von Kräften die wohlthåtige

Einwirkung erfodert; je mehr Energie, je mehr

Aufopferung des eigenen behåglichen Zuſtandes,
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je mehr Dauer des Wirkens : defto intenſiver

reine Größe auf der Seite des.Wirfenden .

II. Extenſive Größe —

Beiſpiele wohlthåtiger Einwirkung , welche Bau

terland, den balben Erdkreis - Zeitalter und

ſpåte Nachwelt — umſpannet haben.

$. 71 .

Das Ur- Princip : Vervollkommne Dich ! beſtim :

met hiernach für das Coerfiftential, Verhältniß

vernünftiger , und alſo gleichartiger Weſen, zwei ab ,

geleitete Gereße von zweifacher Art:

I. ein bros negatives :

Vermindre nicht: fremde Pollkom ,

ein poſitives : Erhalte, menbeit.

erhöhe

II. Das negative, als durchaus unbedingt .

Vermindre nie ; in keiner gedenkbaren Form ; unter

keiner gedenkbaren Vorausſegung ;

das poſitive , als bedingt – unter der wichti:

gen Einſchränkung: « ſo viel du dermagt! »

Daher muß eine möglich ſcharfe Grenzlinie zwiſchen beis

det gezogen werden. Das negative und unbedingte

bezieht ſich ausſchließlich auf Nicht. Stöhrung deſſen , was

als wirklicher Beſtandtheil der , einem Andern eigenen

Vollkommenheit gelten mag. Was dafür gelten foll: dar,

über verfügt eben der, welchem es zuſteht, mit Ausſchluß

aller Andrer ; und gerade weil es wirklicher Bes

ſtandtheil ſeiner Vollkommenbeit iſt , darum ift es das

Seinige. Das poſitive, und bedingte Sitten - Geren kann

mir gebieten, daß ich allem Anſpruch auch auf die Erwers

bung deſſen , was der Undre erſt zum Beſtandtheil ſeiner

Vollkommenheit erheben will daß ich aller Concurreng

aus Wohlthåtigkeit entſage. Aber unter dem unbedings

tën , verneinenden Gefeße iſt dieſe Entſagung nie

begriffen . Wo es alſo darauf ankommt , beide genau ju

ficheiden : da gebe man dem unbedingten Negativ ,
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Gereße noch höhere Beſtimmtheit in der angedeuteten

Rückſicht, durch die Uebertragung in die gleichbedeutende

Formul: Entziehe Niemanden das Seinige!

$. 72.

Go wenig egoiſtiſch iſt alſo das Vollkommen

beit 8 :Princip, daß es vielmehr unſer ganzes Leben zu

einer Reibe wohlthåtiger Einwirkungen auf die

Mitmenſchen erhebt . Dies — und dies allein - ift

der weſentliche Begriff der Vollkommenheit. Aber

führt derſelbe auch auf Helden . Tugenden ?' Kann er

je Aufopferung meines Lebens gebieten des

Seyns , als der Grund. Bedingung jeder ' Boll ,

kommenheit? Die Menſchen , als finnlich vernünftige

Weſen , ſteben unter dem gleichförmigen Natur- Gefeß , als

Erſcheinungen in der Sinnen - Welt überhaupt nur eine

auf Fabre eingeſchränkte Fortdauer zu haben . Nicht die

Zahl der Jahre ibres Ergenlebens ; ſondern die Totals

fumme ihres Wirkens beſtimmt ihre Vollkommen beit.

Vieles, nicht langes Leben, iſt des Menſchen Beſtim .

mung. Von D. Carl Aug. Wilh. Berends , Prof.

Der Arzneito. Berlin und Frankfurth an der Oder

1792.

Das Studium diefer reichen philofophifchen Ab .

bandlung führet auf große Gedanken und

auf eben die Wahrheiten , die ich hier nur coms

pendiariſch anzubeuten habe !

Wenn daher mein Tod eine Totalſumme mohlthåtiger

Wirkungen producirt, auf die ich in einem langen alltågs

lichen Leben durchaus nicht gåhlen kann : ro fann eben

diefe Hingabe meines Dareyns in der Sinnen .

welt - die Privation des erſten Guthes , an welches

Naturtrieb mich bindet, - zugleich einen Grad der Voll.

endung mir geben , wodurch mir die Aufopferung meines

Lebens zur fittlichen Pflicht wird.

Die" abgeleiteten Gefeße des Coexfiftentiale

$. 73
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Weſens beziehton fich nur auf gleichartige – auf

vernünftige Weſen . Denn das unbedingte Urges

reß deſſelben iſt auf Wechſel Wirkung nach allgé

meinen Begriffen wefentlich gegründet.

Alles auſſerhalb dieſer Sphaere, worauf das finns

lich vernünftige Wefen einwirken kann, heißt Sache.

Sowohl die lebloſe Natur um uns ber ; als auch die

Thier :Welt.

Allein audy diefe Verhältniße beſtimmet eine, auf das

Vollkommenheit 8. Princip gegründete Moral rein

und vollſtånbig. Sie lehrt uns :

auf Sachen auſſer uns ro einzuwirken , daß immer

Erhaltung - durchaus nicht verminderung uns

ſrer vollkommenbeit daraus entftehe;

und verbietet alſo nicht nur jeden Mißbrauch überhaupt,

ſondern auch jedes zweckloſe Einwirken auf zerftohs

rung und von widrigem Eindruck für empfindende

Weſen, damit in keiner Sphaere derſelben die Herzens.

Güte unterdrückt und abgeſtumpft werde , welche nach

dem §. 67-72. die Grundbedingung aller unſrer Volls

kommenheit, und unſres ganzen fittlichen Werthes , ift.

$. 74 .

Wenn uns Beweiſe der theoretiſchen Philos"

rophie - oder wenn uns Schlußfolgen aus der

practiſchen , die Ueberzeugung von dem Darennt; ober

einen Vernunft: Glauben an das Dareyn eines boch ſto

vollkommenen Werens , als Urhebers und Regies

rers des Welt - Gangen eingefloßt haben : To giebt die

auf das Volfommenbeits Princip gegründete Moral auch

die reinften Aufſchlüße über die Verhältniße jedes vers

nünftigen Weſens gegen das Urweſen .

1. Eine ſolche Sittenlebrę trågt in ſich relbſt das Bes

dürfniß, daß das vernünftige Weſen das Ideal

boch ft er vollkommen beit in ſeinem Gemüthe

entwickle, und mit ehrfurchtsvoller Lebhaftigkeit uns

terbalte, um defto begeiſterter zu rern für dasjenige

Jbeal
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Ideal Der Vollkommenheit, was erreichbar iſt

in der ihm gezeichneten Sphaere.

II. Jede woblthåtige Einwirkung nach Auffen veredelt

ſich durch die religiöſe Idee, daß ſie zugleich fen ein

würdiges Eingreiffen in den Plan des

vollkommenften Werens mit dem Welts

Gangen.

Die reinſten , die erhabenſten Gottes . Verehrungen , und

die 'religiöfeften Gemüthsſtimmungen , ſchließen ſich in ſola

cher Urt an ein ;. auf jenes urs Princip geftugtes Moral.

Syftem .

$ 75.

Daher bin ich Anhänger und Verehrer deſſelben von

ganger Sele biß auf dieſen Tag geblieben.

Sanz einfach beginnt es auf der unterſten - aber

auch naturgemåfeften und unſrem Bewußtſeyn

Zunächſt gelegten Stufe mit unſrer Ich beit; und

ftellt für ſie den, aus dem Weſen der Vernunft abges

leiteten , und unbedingt nothwendigen Zweck auf, der

Vervollkommnung. Seiner ; verbreitet fich aber in

ſeinem weitern Verfolg über alle gedenkbaren Arten der

Verhåltniße; und ſchließt mit den erhabenſten Aus

fichten auf Univerſum.

1. Im unendlichen Weſen iſt hochfte Vollkommen:

beit ewig, gleichförmig, und weſentlich dargeſtellt.

II. Ade vernünftige, endliche Weſen ſtreben , wo fie

als vernünftige Weſen handeln , nach Volli

kommen beit in ihrer Art. Und fo tritt der

Menſch mit allen böhern geiſtigen Naturen unter

ein und daſſelbe Vernunft:Gerek, jedoch for

daß diefem die leichteſte Unwendbarkeit verbleibt auf

die finnliche vernünftige Natur.

III. Vernunftſore Weſen ſtehen unter keinem Sittens

Geren ; aber wohl unter der pbyfirchen Notha

wendigkeit, daß jedes Individuum das ganz

nicht mehr, nicht weniger, ſo vollkommen werden als
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es nach ſeiner Natur - Anlage , und nach ſeinen dus

Bern Verhåltnißen feyn und werden kann.

Zweites Eapitel.

Bergleichung dieſes Ur. Principes mit den wich ,

tigften ältern und neuern Syftement.

§. 76.

Jedes wahrhaft philoſophiſche Syſtem der Ethik geht

von einem Ur- Princip aus. Dieſe ſind

theils materiale , in welchen ein Endzweck aller

möglichen Handlungen folglich ein Etwas, auf

welches ſie ihre Tendenz zu nehmen haben

gleichſam eine Materie des Wollens und des Bes

gebrens, aufgeſtellet wird, um in der Beziehung jes

der einzelnen Handlung auf den beſtimmten Zweck

diz Uebereinſtimmung mit demſelben , oder daß fie

mit ihm im Widerſpruche ftebe folglich das

Vernunftgemäße ober das Bernunft widris

ge der Handlung, eben dadurch zu erkennen.

theils formale , in welchen aus der bloßen Form

der Handlungsweiſe, ohne Beziehung auf einen

Endzweck, die Vernunftmåfigkeit oder Vernunftwis

drigkeit derfelben erkannt werden ſoll.

$. 77

Ein großer, mit unſrem Zeitgenoßen, Immanuel

Seant, ſehr verwandter Geiſt des Alterthumes , Ari:

ftoteles, bat , wie ich glaube , den erſten aber minder

glücklichen Verſuch eines formalen ür: Principes der

Ethik gemadzt. Nur in der Form der Hanblungsweiſe,

daß fie die Mitte zwiſchen zwei entgegen gefeßten Er .

tremen hatte, ſuché er dus Princip der Vernunftmå .

figkeit " auf. Allein dieſem Ur:Princip feblet fotocol

die Praecifion ; als der Character der Nothwen .

digkeit. Es iſt mehr dazu gebildet , fich im Gebiet der

Tugenden und der Raſter zu oriettiren , als eine feſt
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11.

ſeinen die Grundlage des Sittlich - Guten zu gewähren. In der

Sphäre der angetandten Moral kann jenes Princip oft

ein untergeordnetes , aber nůßliches Hilfsmittel werden,

die Jdeen des Vernunft: Planes über menſchliche

Handlungsweiſen zu fixiren . - Der ſcharfſichtige Dialeci

Den will tifer Ariſtoteles hat die eine Schwäche reines ur- Prin:

cipes ſelbſt eingeſehen ; und ihr durch eine beigeordnete

Idee nachgeholfen durch die , der Gerechtigkeit in

Ethilsu ihrer negativen Sphaere als univerfaltugend, po

daß reine Ethik , wenn auch kein Feftes Ur- Princip , doch

ved l feinen falſchen , ſondern einen ſolchen Wegweifer aufftellt,

was, a welcher mit ſo viel Richtigkeit, als es auf das Obnge .

aben - fåbre geſchehen fann, die Bahn vorzeichnet, wie ſie das

des & Sittlich . Gute beſchreibt.

Ehung
§. 78.

en 30
Dagegen hat ſchon die Stoa ein feſtes, aber inates

Dafi
riales Urs Princip aufgeſtellt. Es hieß ihrem Stifter,

lid N

dem großen 3eno : Rebe der Natur gemäß !

tido
Man mag mit dem Cleanthes unter der Natur fich

« die Zuſammenſtimmung des univerſums » oder

Fort
mit Chryfipp «den Inbegriff und die Harmonie der Kräfte

und Eigenſchaften der Menſchheit » gedenken : ſo wird in

jenen Falle der Stoiſche Imperativ'den Zweck aufs

ſtellen , daß ein Jeder durch ſein freies Handeln und Wirs

ken die Stelle ganz ausfülle , welche ihm in dem Welt :

Ganzen angewieſen iſt, und in dieſem Falle ausdrücklich

die dem finnlich vernünftigen Weren erreichbare Vollkom

LIONE
menbeit. Die Ethik erſcheint in dieſem ganzen Syſteme als

και ο λόγος προςακτικός των ποιητέων. “

wie der Philoſoph auf dem Staiſer : Throne ſpricht;

als welcher die g.w eifache Rückſicht auf Univers

fum , und auf Menſchen Natur , in ſeinem Syſtem

Herrlich verbindet : ośroder dei neuvñolai, rís i sao

όλων φύσις, και τις ή έμή , και πως αυτη προς εκείνης

Oxouoc u . . w. Lib. II. Ad le ipſ. 8. 9. ( Nach

Der Ausg. Lipſ. 1729. p . 25.)

1
17.

unian

Deily
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2018
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Dem Verehrer des Volkommenheits . Principes wird das

ber das Studium der Stoiſchen Philoſophie wird ein

Seneca , Epictet , Marc Antonin , von höchftem

Intereſſe; ihm aber auch ein leichtes reyn, gegen die Pas

radoxieen , und Uebertreibungen dieſes Syſtemes fich zu

bewahren.

g. 79.

Unter den philoſophiſchen Syſtemen des Alterthumes

giebt der åchte Epicuraeer die Grundzüge des Evi

dåmonismus; aber miſverſtanden und entftellt, eine

Un moral; wie vor Socrates das Syſtem der Sophiften.

$. 80.

Jeſus Chriſtus, nachdem er in der herrlichen

Berg - Predigt, die erſten und heiligſten Jugendpflichten in

einer Reibe der Eräftigſten Sprüche abgedruckt bat , faßt

das Ganze derfelben in einem Mittelpuncte zuſammen.

Matthaeus, Cap. V. Vers 48. " Erro de cūv ypatīs réation

cortar o tarnę irão o 'bove toão óuparois clasıés est.

Ein Vollkommenheits. Princip , wie es das Syſtem

einer Offenbarung aufſtellen mag , welche von dem

Einfluß göttlicher Kräfte in das menſchliche Gemüth

ausgebet!

$. 8r.

unter den neuern Syſtemen ſchließt fidh meine , im

vorigen Capitel ( kizgirte Unſicht der Sittenlebre noch

gang an die Schule des Freiherrn von Wolf.

Um dieſes Syſtem zu , ſtudieren , muß man von den

Grund - Ideen über Vollkommenheit ausgeben,

womit der große Leibnis vorgearbeitet hat.

Zuerſt in ſeiner Theodicee P.I. 5. 33. ſodann 9. 209.

in den Op. omn. nach kudw. Dutens Ausg.

Tom, I, Genev. 1768. p. 144. p. 280.

Alsdann in den ſogenannten Leibnitianis , $.

LXXIV . die kühne Ausführung , daß der Menſch ,

bei aller feiner Schwache, und umrungen wie er
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wird die

1

iſt son pbyfiſchem Uebel, doch die Vollkom :

wird menheit zu ſeiner Beſtimmung habe.

hocia
Tom. VI. P. I. p . 309.

en die Bierauf muß zuvörderſt nach Anleitung der Wolfſohen

fichi Ditologie der Begriff: Vollkommenheit gründlich

ſtudiert werden.

Chriſt. ' Wolfii Philofoph . Prima fiv . Ontol.

Eerthums
Francof. et Lipf. 1730. g. 503-530. P. 390

es Es

412.

wie dieſer Begriff als die Grundlage der Moral aus.

Ilt,

philfe

gebildet wird , lehrt die Wolffche Philoſophia practica

univerſalis, ( Franff. u. Leipz. 1739)

beſonders P. II . Cap. I. §. 9. p. 7. u . die f. -- im

errlige Grunde das ganze wichtige Capitel de Generali

Echten i Actionum humanarum Directione, in Verbindung

to fall
mit dem darauf folgenden Capitel de modo conſe

famme
quendi ſummum Bonum et felicitatem terreſtrem .

Die Anwendung auf menſchliche Volkommenheit

auf körperliche und auf geiftige, im Jure Natur.

Syfta Vol. I. 1740. §. 317. p. 212. u. d. f. und beſonders

om det über das COMPLEMENTVM perfectionis humanae in der

Semid Phil moral. f. Ethica. P. IV. §. 74. Hal. 1752. p. 85 .

Was der Freiherr von Wolf vielleicht zu weitſchweis

fig vorgetragen hat, findet man in energiſcher Sedrångt:

heit bei ſeinem großen und felbft denkenden Schüler,

Alexander Gottlieb Baumgarten ,

I. über den metapbyfiſchen Begriff: Vollkommen .

beit , in der Metaphyſica, Hal. 1739. P. I. C. I.

phen

S. VI. . 94. u . -0. f. im Vergleich , mit dem , der

unvollkommenheit g. 121. § . 142. auch in der

Anwendung auf höchfte, auf göttliche Vodkoms

menheit P. IIII. Cap. I. S. I. § . 811. - $ 862.

1186
U. Ueber das fittliche urgeret : QVAERE PERFECTVM.

in den Initiis Philof. Pract. Prim. Hal. 1760. C.

6

I. S. I. §. 43. p. 19. 4. .D f.

Das Studium der neuern philoſophiſchen Syſtemer hat

Thule

E5 .

top

Den

209.

fi
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1

old

mich aufgeruntert, demjenigen, zu welchem ich mich noch

mit Ueberzeugung bekenne , immer mehr Praecifion zu ges

ben. Und daher vielleicht einige Eigenthümlichkeiten :

I.) in einer, in ſich ſelbſt geſchloßenen, von dem Pro.

ducte: Glů dſeligkeit , ganz unabhängigen Bear

beitung des Grundbegriffes der Bollkommen beit;

2.) in einer unmittelbaren Debuction aus dem

Wefen der Bernunft , daß dieſe der allge .

meine , und der unbedingte Zweck des Wir,

kens aller vernünftigen Weſen als ſolcher

Pen ;

3.) in einer neubearbeiteten Ableitung der Principe

für das Coexfiftential. Verhåltniß aus dem

Ur Principe ;

und ich soffe dadurch , alle die ſcharfſinnigen Einwendun,

gen, welche Immanuel Kant den materialen Principen

überhaupt entgegenſtellt, ipso FACTO abgebeugt zu haben,

a .) als ob dieſelben auf blos empiriſchen Begriffen

beruhen ?

b.) als ob ihnen der Character der Allgemeinheit ,

und unbedingtheit folglich überhaupt beri

eines Gereges fehle?

C.) als ob fie durd, die aufgeſtellte Materie eis

ne $ 5 égehrens von einer ſo egoiſtiſchen Beſchränkts

heit ausgiengeu, um in Beziehung auf Andre tein

reines, moraliſches Reſultat zu geben ?

$. 82 .

Ein , mit dem Vollkommenheits - Princip vertwandtes ,

und unter einer regelmåfigen Bearbeitung auf gleiche ab.

geleitete Gefeße führendes Syſtem iſt die Gludſelig .

feit $ : febre - von welcher ich auch nicht einen der

ftrengen Vorroúrfe , womit die neueſten Philoſophen fie

berabwürdigen, als wahr zugeſtehe. Da aber Glückſelig.

feit nur das Product ift: po' achte ich es für philoſoa

phiſcher, allein, das Producirende derfelben, bie Dolls

kommen beit , als den Vernunft: Zweck aller Handlungen

2
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ion zu gli

3 role

1

midy nod

an ſich anzuerkennen, und als fittliches Ur . Princip , aufzu .

ſtellen .

Feiten:
† So habe die Moral zuerſt nach der Theorie eines gereinig .

dem Ver ten Evdåmonismus ſtudiert, unter meinem liebenswürdigen,

Egen Bees
und bis an mein Ende verehrten Lehrer , Hofrath und Profeſſor

Feder. Eigenes , mehrjähriges Studium hat mich alsdann für
menheit

das Wollfommenbeits Princip beſtimmt ; und Steſem bin

aus da
ich getreu geblieben, unter den fernern Ausbildungen, welche ich

r allge ihm ans Rücficht auf die Erinnerungen der neueſten philofo :

Des is pbiſchen Syſteme allmählig gegeben habe.

f. 83.

Nach dieſen kurzen Andeutungen der wichtigſten

Princip Moralſyſteme, habe id) meinen Zubörern, und der gelehrs

que da ten Welt , etwas ausführlicher, obgleich hier immer nur

compendiariſch , die Gründe mitzutheilen , warum ich in

Einwendus der Moral durch die kritiſche Philoſophie mich zu keiner

Principe Umbildung meines Syſtemes beſtimmen konnte ?

zu habcs Für dieſe Philoſophie habe ich die höchſte Achtung,

Begrifa in ſo weit der hobe dialectiſche Scharfſinn eines Im.

manuel Kant die Schwächen und unhaltbaren Seiten

neinheit unſrer metaphyſiſchen Syſteme aufgedeckt hat. Wo aber

das Bedürfniß eintrat, unmittelbar etwas Neues und

Beßeres zu geben ; hat mein Geiſt feine Befriedigung nicht

gefunden ; ſondern immer mehr in den ältern Syſtemen .

So zuerſt in der Sittenlebre ; beſonders in der

Entwickelung ihres Ur : Principes.

Es würde allerdings ein großer und glücklicher Fort.

ſchritt des Erkenntniß . Vermögens renn , wenn man rein

aus der Form der Handlungsweiſe, unabhångig von jes

dem Zwecke, die Einſtimmigkeit derſelben mit ſich , und

eben dadurch ihre Vernunftmårigkeit; oder das Wia

derſprechende in ihr, ihre Vernunftwidrigkeit beſtim .

men könnte. Das Urprincip würde durchaus neu ; und

würde durchaus ein formales reyn , wenn die Formul

ausreichte :

Sandle immer ro , daß deine Handlungsweiſe die

Handlungsweiſe Aller werden kann , ohne ſich

фашpt k
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Befchroat

ndre fri

ermandi
e
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ohne die Möglichkeit ihrer Fortbauer felbft aufzu :

heben ..

Nar in dieſer Formul würde eine reine Erkennbarkeit

beſſen , was mit ſich ſelbſt einſtimmig iſt , und alſo des

Vernunftgemåßen - und deffen , was fich felbft wis

derſpricht, und alfo des Vernunftwidrigen , aus der

bloren Form der Handlungsweiſe enthalten reyn. Und

allerdings leuchtet dies aus einigen ſcharfſinnigen Beiſpies

len hervor, welche der große Dialectiker Sant aufgeftels

let bat,

1

1

in feiner Grundlegung zur Metaphyſik der

Sitten. Aufl. 2 . Riga 1786. S. 54 .

Man frage fich, ob man ein in der Noth gegebnes Per.

ſprechen erfüđen rolle ? oder unerfügt laßen dürfe? Hier

fcheinet allerdings uninittelbar daraus , daß man die eine

oder die andre Handlungsweiſe als die allgemeine ges

benft, die Einſtimmigkeit der einen mit ſich ſelbſt, und alſo

ihre
Vernunftmåfigkeit ihre ſittliche Güte ; und

von der andren das
Widerſprechende in ihr, daß fie

fich ſelbſt aufhebt , und alſo daß fie
vernunftwidrigi

Daß fie fittlich bó re iſt, erkennbar zu reyn.

« Denn die Algemeinheit eines Gefeßes , daß feber,

*nachdem er in Noth zu renn glaubt , verſprechen

« fönne, was ihm einfält, mit dem Porfaß , es nicht

«zu halten , wurde das Verſprechen und den Zweck,

seden man damit haben mag, ſelbſt unmöglich machen

rindem niemand glauben würde, daß ihm was vers

« ſprochen ſey , Pondern über alle folche Heußerungen ,

« als eitles Vorgeben, lachen würde.

Eben fo frage man ſich , ob man ein Depofitum ab

leugnen dürfe ? Wenn Ade und Jede die Depoſita abs

leugneten ; ſo könnte in Pemſelben Augenblick kein Depos

fitum mehr exiſtiren ; die Handlungsweiſe würde ſich als

allgemeine gedacht, felbſt aufheben.

Dürfte man in dem Cirkel folcher Beiſpiele ſteben

bleiben : fotoürde man ſich freilich ein rein formales
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Princip von Neuheit und hohem Scharffinin gebildet

haben.

Aber ſo bald man aus dieſem Cirkel heraustritt; fo

findet man ſich getåuſcht. Denn

Einmal , eß giebt Handlungen , welche fich felbft

aufbeben , ro bald ſie nur die Handlungsweiſe aller und

jeder würden ; und fie ſind von höchfter Vernunftmåfigo

feit ihre Allgemeinheit wäre , wenn auch nicht zu hof

fen, doch zu wünſchen.

4180ann giebt es höchft vernunftwidrige

Marimen fittlich böre , wornach alle und jede hans

deln können , mit bleibender Fortbauer, ohne daß fich

jene Handlungsweiſe ſelbſt aufhobe oder zerftohrte.

Was das Erſte betrift: ro benke man an die Vac.

cination. Wåre fie nur durch einen Zauberſchlag über

den geſammten Kreis des Menſchen Geſchlechtes , inners

balb deſſen die Menſchen Blattern wüthen , auf einmal

zu verbreiten : ſo würden dieſe ausgerottet ſeyn, mit

ihr die Kub -Pocken - Impfung aufhören ; ſie hätte fich

ſelbſt durch ihren Allgemein Gebrauch zerftohrtz und

bliebe dennoch die vernunftgemåfeſte Handlungsweiſe.

Ebenſo; jeder , welchen durch Schulb oder ohne

Schulb eine peneriſche Anſteckung betroffen hat,

handle ſtreng nach der Marime, fich durchaus mit keinem

andren Subjecte in eine Berührung zu regen , welche mit

der Möglichkeit einer Anſteckung verbunden iſt. Admåbs

lig würde tenes abſcheuliche Uebel eben ſo wieder vers

fchwinden , wie es in die Welt gekommen iſt; und jene

Maxime würde ſich in ihrer Fernern Anwendbarkeit felbft

gerftohrt haben. Schon dies berpåhret To viet,

daß eine Handlungsweiſe uur alsdann vernunftri.

drig iſt, wenn ſie fich , als die Handlungsweiſe Aqer

gedacht, felbft gerftöhret , in ſo fern mit dem Verluſt

ifrer fernern Anwendbarkeit zugleich ein Beitrag für

Menſchen Wohl berloren geht, wie z. B. in der

daß jede

verſprede

$ , eg mit

den Zwed

Cid mada

n was het

eußerun
gen

4

itum

ofit
a
d

in Depo

De fide af

Cele fiebat

orm
ale

s

1



R
58

Unwirffamkeit der Verträge , in der Fernern unmög.

lichkeit der Depoſiten u . T. w. der Fall iſt;

daß aber eine ſolche Handlungsweiſe höchſt ver .

nunftmåfig iſt, wenn mit der , durch ihre Augemein,

heit beſtimmten Aufhebung ihrer ſelbſt zugleich

ein Uebel für die Menſchheit ausgerottet wird.

Was das zweite betrift: ſo kann der Neid , die Vero '

I å umbungsſu d)t Ader gegen Alle, die Unterdrückung

andrer , und zwar dieſe in der Perſon eines allgemeis

nen Welt- Deſpoten , und ſeines Nachfolgers, ewig forta

dauern , obgleich diere Handlungsweiſe im böchſten

Grade vernunftwidrig find.

§. 84.

Immanuel Kant bat daber von dieſer rein forma,

len Erkennbarkeit des Vernunftgemäßen und

des Vernunftwidrigen nur in einzelnen Beiſpies

len , wo ſie höchft rcheinbarer und ſchicklicher Weiſe anges

wendet werden konnte , Gebrauch gemacht, gleich als ob

fie die Grund- Jbee feines Principes wäre ; das Ur.

Princip felbſt aber in folgenden Formuln ausgedrückt:

I. Handle nur nach derjenigen Marime, durch die zus

gleich wollen kannſt, daß fie ein allgemeines Ges

fes werde.

II. Sandle for als ob die Marime deiner Handlung

durch deinen Willen zum allgemeinen Nature

gereg werden ſollte.

Metaph. der Sitten p. 52.

III. Sandle ſo, daß die Marime deines Willens jeder.

geit zugleich als Princip einer allgemeinen Gefeßges

bung gelten fönne.

Eritik der practiſchen Vernunft, (Luft. 2.

Riga 1792.). 1. Th. 1. B. I. Hauptſt. §. 7.

P. 54.

So bald nun von der , in dem vorigen Paragraphen wis

derlegten rein formalen Erkennbarkeit des Vernunftges

måßen abſtrahiret wird ; ſo muß doch nothwendig der

1
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no

1 lunin Bernunft : Grund erſt nachgewieſen werben , warum

.

man wollen könne, daß eine Marime allgemeines Geſet

öchft in werde ? oder, welche Maxime des Willens fich dazu eiga

Allgemein net , zugleich als Princip einer allgemeinen Gefeßgebung

sugli gelten zu können ? Indem ich ſo aufrichtig , als es mir

t wie möglich war, dieſe Ausſicht verfolgt habe ; erſchien es mir

e Bon als Gewißheit , daß auch das ürprincip der friti ,

ricum fchen Philoſophie , bei der angeſtrengteſten Künſtlichs

emei feit der Formuln , doch nidhts mehr und nicht weniger,

s from als ein materiales Princip , und zwar ein berlarv ,

the teß ; und eben deshalb nicht zu billigen iſt, weil die

Geradheit , und daß nichts von dem , was man bes

ftreitet, dennoch verdeckter Weiſe in der aufgeſtellten

Sak enthalten fey , das erſte und Haupt . Requiſit aller

a philoſophiſchen Wahrheit bildet.

Ich finde mich nemlichi bei aller Anſtrengung, auſſer

Fähigkeit, jenen noch ro fünftlichen Formuln einen andren

Sinn zu geben, als vieren :

1.) Handle nur nach derjenigen Marime, von welcher

du zugleich , daß fie ein allgemeines Gefen werde,

deshalb wollen kannſt, weil eben hiedurch ein

Sanges hervorgebracht und beſtimmet würbe , in .

nerhalb deſſen jedes Glied, die ihm mögliche Polls

fommenheit die ihm mögliche Glückſeligkeit ents

wickeln und behaupten fann.

2.) Handle ſo , als ob die Maxime beiner Handlung

durch deinen Willen zum allgemeinen Natur .

Gerek terben ſollte - zur gleichförmigen , phyſio

rchen Nothwendigkeit für alle, wenn unter derſelben

die Natur das vollkommenſte, das glüdlich .

fte Gange conſtruiren wollte.

3.) Handle ro , daß die Maxime deines Willens zu.

gleich als Princip einer allgemeinen Geregges

bung gelten könne , weil durch dieſelbe und unter

derſelben ein Ganges ſich bildet, wo Ade vollkommen

in ihrer Art, und glücklich ſeyn können - es find !

1

.
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1

Liegen dieſe Fbeen jenen Formuln zu Grunde; ſo behaups

tet der Sakı nach meiner eigenen Ueberzeugung, reine

philoſophiſche Wahrheit. Aber als Urs Princip ift

er alsdann

Einmal, durchaus kein formales , weil in ihm ein

Endzweck des Handelns und Wirkens wie in jedem ans

dren aufgeſtellt ift.

Alsdann , um ſo verwerflicher , weil ftillſchweigend

eben das hinein gelegt wäre , was laut und mit großemi

Geräuſche verworfen worden iſt. -

Id weiß wohl , daß man hundertfache Formulas

Spiele erfinden kann , jene Grund- Joeen noch zurückzu .

drången , und zu verkleiden. Aber nur unter der Bedin.

gung würde ich die Möglichkeit für mich einſehen , das

ethiſche Ure Princip der kritiſchen Philoſophie als neu,

und zugleich als wahr zu verehren , wenn mir ein radis

caler Aufſchluß, nicht in neuer Wortſpielerei, fondern in

einfacher und deutlicher Sach - Erklärung, darüber gegeben

werden könnte, wie und warum eine Marime zu einer

allgemeinen Gefeßgebung fich eignet , ganz unab.

hångig von Vollkommenheit von Gludſelig .

keit als ihrer Wirkung ?

$. 85.

So lange diefes nicht geſchehen iſt; ſo lange vermag

ich das neuere Ur - Princip von den ältern bloß dadurch

zu unterſcheiden,

daß dieſe die Vollkommen beit

daß dieſe die Glückſeligkeit des Handelnden ,

als den unbedingt nothwendigen Zwed

aller Handlungen aller vernünftigen Weren als fola

cher aufſtellen , weil er unmittelbar in dem

Weren der Vernunft begründet iſt, und keine

Subſtanz als eine vernünftige gedacht werden

mag , welche im Ernſt zu iyrem Zweck und Plan

es machte, durch ihr pandeln fich unvollkom.

men zu machen ; jedoch dergeftalt und alſo,
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auch nene

daß eben dieſe Syſteme, nach Wolf's Ausdruck,

für das COMPLEMENTVM perfectionis, und über.

haupt für das ultimat , oder für die höchſte

Hobe der Moral , die vernunftgemäße Einwirkung

in das Ganzei und in Vollkommenheit deſa

felben , erklären ; als zu welcher hohen Stufe des

Sittlich . Guten ſie ſich von der niedrigſten Stufe

dem eigenen Ich des Handelnden ! admåhs

lich in einer Reihe logiſch - richtiger Schlußfolgen

rungen erheben ;

daß hingegen das neuefte Urprincip der Ethik auch

beit oder Glückſeligkeit als den Endzweck al.

les vernünftigen Handelns, obgleich ſtiüſchweigend

und verkleideter Weiſe aufſtellt ; aber nicht die des

Handelnden , ſondern unmittelbar die Bollo

kommen beit des Ganzen.

So hohe Wahrheit nun auch in dieſem Saße enthalten

ft : To wenig kann ich ihn als ur Princip gelten laßen .

in einem ſolchen Ur- Principe erſteigt man in einem eins

igen Gedanken . Schwunge die höchſte moraliſche Höhe ;

end legt alsdann von oben berab die Stufen , auf

pelchen man erſt bis zu jenem Gipfel emporſteigen rolite.

Ich kann wohl begreiffen , daß , ſo gewiß ich im Handeln

icht als unvernünftiges Weſen mich darſtellen darf,

Beil ich ein vernünftiges Weſen bin , eben ſo gewiß

ie Vernunft von mir fobert, daß ich mich überhaupt

Echt durch mein freies Handeln unvollkommener

ache, als ich Penn und werden könnte. Ich begreiffe

en ſo leicht , daß der weſentliche Begriff meiner Vol.

mmenheit gerade darinn enthalten iſt, daß ich auf Än.

e ſo wohlthåtig einwirke, als ich vermag ; und daß eben

zer Begriff reine Vollendung nur dadurch gewinnt,

nn ich in das Ganze der Menſchheit wenn ich

das univerſum würdig eingreiffe, mit ſolcher intenſis

und extenſiven Größe des wohlthåtigen Wirkens, als



mir nur in der
Möglichkeit gegeben iſt. Auf eine feſte

Grundlage geſtüßt, überſebe ich nun auf dieſer höchſten

Höhe des Sittlich Guten das weite und berrliche

Gebieth deffelben mit freudigem Muthe. Aber mein

gbeen - Gang vertrågt es nicht, mich gleich Anfang

auf dieſe böchſte Höhe zu ſtellen ; und alsdann von oben

berab die doch
untergeordneten Principe der Moral

aus dem Ultimate derſelben zu entwickeln . Ich kann

dem Saß weder die Gewißheit eines uriomes noch die

eines
poftulates zugeſteben, daß der Einzelne für die

Bollfommenheit des Sanzen zu wirken habe , und

einzig im Geifte derſelben zu handeln verpflichtet ſey ; fons

dern ich kann dieſen Sag nur als den höchften und

legten der Moral anerkennen , welchem die ſtrengſte

Erwierenheit durch eine Reihe von Vorderfågen

zukommt.

Dies find
compendiariſch und einfach meine Gründe,

waraın ich mich nie entſchließen konnte , in der Ethit ein

Schüler des großen Immanuel Kant zu werden ? und

warum ich vielmehr mein ganzes Leben dahin verwenden

dem Wolfiſch .
Baumgartenſchen

Podkommenheits.

Princip immer mehr . Praeciſion immer leichtere und

fichrere
Anwendbarkeit auf alle einzelne moraliſche Wahr

beiten zu geben.

9. 86.

Immanuel Kant hat nun endlich, uni aus feinen ur:

Formeln die Ableitung der einzelnen moraliſchen Wahrheio

ten zu erleichtern, fie in die Schluß . Formul aufgelöſet:

Handle ſo, daß du die vernünftige Natur jederzeit

zugleich als Zweck, niemals blos als Mittel bies

trachteft.

Wenigſtens iſt fie der Sinn beſſen , was die Metaphyfit

der Sitten S. 82, 83. lehret ; und die größten Schüler

Kants, f. B. Earl Chriſt. Erhard Schmid , in dem Ver.

ſuch einer Moral
Philoſophie, Jena 1790. ſ. 119.

S. 118. haben die Formul wörtlich ro ausgedrückt.
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§. 87.

1

Auch dieſe Formul fönnte ich nicht zu der meini.

gen machen .

Einmal, wegen der nicht hinreichenden Beſtimmt.

beit : niemals blos als Mittel ! Alſo doch gewißerman

Ben ; und in wie weit nun ? in wie weit nicht ?

Alsdann, weil ſie auf einem figürlichen Ausdruck

beruhet , welcher in einem reinen philoſophiſchen Principe

nicht vorkommen darf.

Zweck beißt im eigentlichen Sinne, das Etwas,

was realifirt werden ſoll . Das Weſen , um deſſente

willen ein gegebnes Etwas - oder an welchem ein

gegebnes Etwas realifirt werden ſoll, beißt nur troa

piſch der Zweck. Warum aber dieſe unſichre Spra .,

che gewählt worden iſt ? iſt mir ſehr begreiflich.

Entweder Vollkommenheit, oder Glückſeligkeit ſind

in der wahren und eigentlichen Sprache die z weder

welche an mir und an meinen Mitmenſchen befördert

und realifirt werden ſollen .

$. 88 .

Dieſem gemäß haben die erſten Kantianer ganze

Syſteme der Moral ausgearbeitet ; und ſich dabei aus.

ſchließlich in die hier angedeutete Formel - Sprache einge:

chloßen - ſich auch der Worte : Volkommenbeit , und

Glückſeligkeit , gleich ais unreiner Worte enthalten. Id

kann nicht leugnen, daß mir in dieſen Theorieen fchon die

Sprache ro fteif, und gezwungen ſchien , daß ich mich

nur mit Müße in dieſelben hineindenken konnte.

S. 89.

Mehrere Jahre ſpåter ſchrieb Immanuel Kant ſeine

Metaphyſiſchen
Anfang8.Gründe

der Jugend ,

lebre. Königsberg 1797. Dieſer wahrhaft große Mann,,

ſtreifte mit leichtigkeit die Feffeln jener ångſtlichen Formu.

larſprache abz führte zuerſt aus, daß eigene Vollkom.

menbeit , und fremde Glückſeligkeit
die Zwecke

find, welche zugleich Pflichten find , Einleit. IV . et V.

i
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S. 13-18. unb begründete hierauf in einer ungleich

natürlichern Sprache ein lichthelles Syſtem der Tugends

lehre, ſo daß ich von demſelben größtentheils nur in der

Darftellung des ur. Principes abweiche.

$ . 90 .

Die compendiariſche Kürze , und das Verhältniß der

Vorerkenntniße zur Wiffenſchaft, verbietet mir , die Theo.

rieen der übrigen neuern Philoſophen beſonders zu beleuch .

ten - ' eines Fichte , und ſeiner Schüler– auf der ans

dern Seite eines Abicht, eines Houterwecki und

Mehrerer.

Natuts
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Na tur - R e ch t .

Er ft e r s heil.

Grundlegung des Natur . Rechtes; und ei.

genthumliche Vorerkenntniße deſſelben.

Er ſt er Ubi ch n itt.

ür - Principi des Natur . Rechtes.

$. 9r .

atur :

nunftwahrheiten über das Erzwingbarë ( active und

paffive ) unter Menſchen , nach ſeiner Materie und nach

der Form der Erzwingbarkeit.

9. 92

Zwang ( f. 11.) iſt unter Menſchen als finnlich ,

vernünftigen Weſen nach allen ſeinen Arten phyrirch

möglich.

Ob dieſe pbyfifche Möglichkeit zuſteht auch der

Sphaere böherer Beren - der rein vernünftigen,

ber geiſtigen Naturen ? ift eine leere Frage, und wels

che unfer Erkenntniß - Vermögen überſchreitet.

$. 93.

Der Zwang , an ſich betrachtet , fcheint unter Men

fchen als vernünftigen
Weren moraliſch unmöglich

zu feyn. Denn, an ſich betrachtet, ſcheint er immer als

Aufhebung und Einſchränkung
der Freibeit des

E
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Andern fremde Polltommenheit zu vermindern , und

alſo mit dem unbedingten Sitten Gereße in Bider.

ſpruch zu ſtehen .

$. 94 .

Der Zwang iſt aber eine weſentlich relative

Idee ; das heißt , Zwang und zwingen ſind ein leerer

Schau ; und werden alsdann erſt für den menſchlichen

Verſtand gehaltvolle Worte , wenn zugleich angedeutet

wird, wer gezwungen und ta 8 erzwungen - wozu jes

mand gezwungen werden fou ?

$. 95 .

Damit iſt erſt reine Verſtändlichkeit gegeben ;

und da es ein Grundgereß des menſchlichen Geiſtes ift,

über nichts zu urtbeilen , als wovon demſelben ein

durch aus verſtändlicher Begriff zukommt : ſo dürfen

und können wir nicht über die moraliſche Möglichkeit des

Zwanges , an ſich betrachtet, yrtheilen ; ſondern als:

dann erſt, wenn er verſtåndliche Idee iſt, das beißt,

wenn er gedacht wird in der gehörigen Beziehung ſowohl

auf den welcher, als auch auf das , wozu er gezwungen

werden ſoll ?

§. 96.

Man darf nur die menſchliche Volfоmmenheit um

ein paar Stufen böher ; oder fich andre vernünftige

Wefen von einer etwas höhern. Vollkommenheit, als

die menſchliche ift, gedenken : ro ift zugleich kein Bers

båltniß mehr gedenkbar , unter welchem der Zwang

als relativë Joee aufhörte, das zu feyn , was er an

Pich betrachtet iſt: Verminderung fremder Vollkommenbeit;

und alſo im Widerſpruch mit dem unbedingten Sitten .

Gerek.

Daher iſt es unmöglich, die moraliſche Möglich

keit des Zwanges anderſtwo aufzuſuchen, anderſt woher

abzuleiten , als in und aus den Eingeſchränktheiten

ber menfchlichen Natur.
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$ . 97.

Mit dieſen wenigen klaren Såßen iſt das einzig mög.

liche Urs Princip des Natur. Rechtes aufgefunden ;

und bat fich durch ſich Felbſt beſtimmt. Seine Formul :

Zwang ift inter Menſchen als ſinnlich - Bernünfo

tigen Wefen phyſiſch möglich ; er iſt aber unter ihs

nen als vernünftigen Weſen nur in ſo fern mo .

raliſch möglich , als er Bermöge erweislicher Eins

geſchrånftheiten der menſchlichen Natur , durch

Die Beziehung auf das paſſive Subject , unð auf

das Object Deſſelben , unter Menſchen aufhöret, mit

bem unbedingten Sitten . Gefeß: Vermindre

nie fremde Wolltommenheit! im Widerſpruche

zu ſtebeit.

Zwang iſt eine Fode von werentlicher Beziehung auf

Coexfiftentia
l. Perhåltniß. Für daffelbe giebt es

ein unbedingtes Vernunft : Gereß. So weit der Zwang

mit dieſem unbedingten Vernunft. Geren im Widerſprue

che ſteht ; iſt er durchaus moraliſch unmöglich. Es

giebt aber für das Edexſiſtentia
l. Verhältniß nur

ein einziges unbedingtes Vernunft: Gefet . Wird alſo

der Widerſpruch des Zwanges mit dieſem aufgelöſet in

Einſtimmigkei
t

: ſo hat der Zwang , aber auch nur in

ſo weit, eine moraliſche Möglichkeit.

$. 98

Die Rückſicht auf das' parſive Subject des

Zwanges berſtattet eine einzige Art der Möglichkeit

deffelben , - die nemlich, daß in dem parſiven Subject

des Zwanges: ein Beſtimmungs - Grund enthalten ren , durch

welchen, und unter welchem der Zwang aufhört, eine Ver.

minderung ſeiner Vollkommenheit zu feyn.

§. 99 .

Erfter Erfahrungsrag über die Einge :

fchränktheit der menſchlichen Natur.

In dem Ganzen des Menſchengeſchlechtes giebt es

Individuen ohne Vernunft.Gebrauch .
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Alſo der Zwang, angewendet von Menſchen , welche

Vernunftgebrauch haben,

a .) auf Menſchen ohne Vernunft: Gebrauch ,

b .) nach rein wohlthåtigen Abſichten von werentlis

chem Intereſſe; nemlich :

a.) fie fich und Andren unſchädlich zu machen ;

B.) den ihnen möglichen, Vernunft. Gebrauch zu ento

wickeln ;

7.) eben denſelben wieder herzuſtellen ;

c.) als Nothmittel, d. h . unter concreten Verhålt.

nißen , wo und in ſo weit die Erreichung des wes

ſentlich nothwendigen Endzweckes ohne Zivang

nicht möglich wåre ;

hört aufi Verminderung fremder Vollkom :

menheit zu ſeyn. Denn :

A.) materialiter iſt er — nicht Berminderung

fondern Erhaltung und Erhobung fremder

Vollkommen beit ;

B.) auch formaliter iſt der Zwang hier nicht Vers

minderung frember Vollkommenheit; denn er ift

nicht Aufhebung oder Einſchränkung der Willens,

freiheit, weil dieſer Character dem paſſiven Sub,

ject des Zwanges fehlt, in Ermangelung des

Vernunftgebrauch es.

f . 100.

Auf dieſe erfte Eingeſchränktheit
der Menſchen - Nas

tur , als Ausnahme von dem regelmårigen
Cha :

racter der Menſchheit, gründet fich das ivs SINGY

LARE, die Theorie der Rechts - Verhältniße der Menſchen

vom Vernunftgebrauch
gegen die , ohne Vernunftgebrauch

das natürliche Vormundſchafts -Recht – das

elterliche Erziehungs - Recht über Kinder, das Bevormuna

dung8 Recht über Wahnſinnige, Raſende ; 4. f. w.

g. ioi.

Die Rechts - Verhältniße der Menſchen von Vernunft.
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gebrauch unter und gegen einander bilden die Regel.

Alſo , bas iys COMMVNE S. GENERALE.

§. 102.

Unter Menſchen von Vernunft . Gebrauch alſo in

der Sphaere des gemeinen Menſchen ,Rechtes, kann

die Möglichkeit des Zwanges nie durch die iſolirte

| Rückricht auf das paffive Subject des Zwanges bea

ſtimmet werden. Denn innerhalb dieſer Sphaere haben

alle Subjecte Vernunft: Gebrauch ; alſo Willensfreiheit.

* Folglich iſt der Zwang in Beziehung auf jedes einzelne,

: unter jener Sphaere begriffene Subject deſſelben Aufhes

s bung und Einſchränkung der Willensfreiheit -
alſo in

ſubjecti
ver

Hinſicht immer Verminder
ung

fremder Voll,

kommenhei
t
.

Sou daher der Zwang unter Menfchen von Ver.

nunftgebraud, irgendwo eine moraliſche Möglichkeit

annehmen : ſo muß dieſe begründet werden durch die 9 4.

tur des objectes , welches erzwungen werden ſoll.

$. 103

Dieſe objective Begründung kann durchaus nicht

anders geſchehen, als unter Beziehbarkeit deſſen , was

.erzwungen werden ſoll , auf das unbedingte Vernunft:

# Gerez des Coexfiftentials Berhåltnißcs.

Denn mit diefem fou und muß der Zwang in Eins

ftimmigkeit gebracht werden, wenn er moraliſche

Möglichkeit haben ſoll .

§. 1'04 .

Was alſo erzwungen werden kann unter Menſchen

von Vernunft: Gebrauch ; das muß durchaus Beziehung

i baben auf das unbedingte Vernunft: Geſciz des Coerſi,

* ftential- Verhåltnißes.

Was auf dieſes überall keine Beziehung hat; das

hat auch keine moraliſche Möglichkeit des zwan .

ges - - das iſt und bleibt unter vernünftigen Weſen

unerzwingbar.
1
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$. 105

Dieſe nothwendige Beziehbarkeit aber muß von der

Art ſeyn , daß durch diefelbe der Widerſpruch des

Zwanges mit dem unbedingten Vernunftgereß des Cos

ekſiſtential - Verhåltnißes aufgeldret ; und Einſtimmigkeit

mit demſelben produciret wiro.

$ 106 .

Dies iſt auf keine andre Weiſe möglich , als in eben

derjenigen , in welcher auch Kant den Sas deduciret , daß

Das Recht verbunden ren mit der Befugniß zu zwingen.

Ich bitte die Manen des großen Philoſophen um die Ver.

günſtigung, daß ich reine Worte entlehne und nachịchreibe:

Imm. Kants Metaphyt. AnfangsGr, der Rechtsl. Aufl.

11. Königsberg 1798. Einl. g . D. p. XXXV ,

«Der Widerſtand , der dem Hinderniße einer Wir .

« kung entgegen gereßt wird , iſt eine Beförderung

« dieſer Wirkung und ſtimmt mit ihr zuſammen .»

§ . 107

3 weiter Erfahrungs . Saß über die Einge .

ſchränktheit der menſchlichen Natur,

Auch Menſchen von Vernunftgebrauch gehen doch oft

ſo weit in der Vernunftwidrigkeit ihrer Handlungs.

weiſe, daß ihre äußern Handlungen dem unbedings

ten Vernunft. Geſetz des Coeffiftential:Verøåltnißes

widerſprechen daß Einer des Andern Boutom

menheit vermindert und zu vermindern ſtrebt.

S. 108.

Daher , wenn eine Handlungsweiſe in der Wirklichs

keit erſcheinet, welche in einem weſentlichen Widerſpruche

ſteht mit dem unbedingten Vernunft . Gereß der Coer.

fiftential - Verhältniße , und mittelſt welcher fremde Vod:

fommenbeit entweder vermindert werden ſoll, oder vermins

dert worden iſt; ſo iſt der Zwang , welcher dieſer Hand.

lungsweiſe dahin entgegengeſeßt wird , um entweder fie

ſelbſt, oder ihr ſchon verwirklichtes Product , aufzuheben ,

als Verbinderung eines ginderniß es der Wirts
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ſamkeit des unbedingten Bernunft Gerefes für

| Coexfiftential. Verhåltniß mit ebendemſelben nicht

! mehr im Wiherſpruch , ſondern mit ihm zuſammenſtimmend

Aufrechthaltung deſſelben , weſentliche Bedin ,

gung ſeiner åußern Wirkſamkeit .

$. 109.

Durch dieſen Ideen Gang erheben wir uns bis zu

dem Grund -Saß , nach welchem die Bernunft das

| Coeffiftential. Verhåltniß ſinnlich vernünfti .

| ger Weſen conſtruiret.

Wenn vernünftige Befen unter ſich ein Ganzes

bilden , alſo von möglicher Wech rel : Wirfung

auf einander : ſo muß nach der Vernunft fich'uno

bedingt das Ganze ro geſtalten , daß innerhalb

deſſelben jedes in dem Ganzen begriffene Indivi .

duum , als ein Vernunft: Weren , die Möglicha

feit habe und behaupte , die ihm zuſtändige Volla

kommenheit zu entwickeln und zu erhalten.

Ein Ganzes , in welchem diefe Möglichkeit fehlt,

wäre ein hoch it unvollkommenes; und in ſofern

ein vernunftwidriges Ganzes , wenn ihm jene

Möglichkeit felbſt durch irgend ein angebliches Ver.

nunft. Gereß entzogen wäre.

Die immer mit ſich ſelbſt einſtimmige Vernunft

ſtellt es daher als ein unbedingtes Gefeß des

Coeffiftential. Berhältniß es auf: Bermindre nie

fremde vollkommenheit!

Wenn alle Individuen des gegebnen Ganzen von

einem ro wirkſamen Vernunft:Gebrauch ſind,

daß wenigſtens dies unbedingte Vernunft: Gerek

als ſolches in fteter Gleichförmigkeit von allen Ins

dividuen geachtet und erfüllet wiro : ſo iſt unter ih,

nen durchaus fein zwang moraliſch möglich .

Die Aufgabe iſt aber: für finnlich vernünftige Wes

fen , unter welchen viele exftſtiren, welche dem unbe .

dingten Vernunft. Sefeße als foldem widerſtre.
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ben , ein Ganges zu conſtruiren , in welchem jeder

beftehen kann.

Da auf die vernunftwidrig handelnden Individuen

nicht anders, als von der Sinnlichkeit ber, ges

wirkt werden kann - alſo durch 3wang ſo vers

mag die Vernunft jene Aufgabe nicht anders zu lös

rent, als dadurch, daß fie in der Sphaere dieſer Finn

lich vernünftigen Weſen auch den zwang als mit

ſich einſtimmig - als vernunftgem åß anerkennt,

in ſo fern er bloß darauf eingeſchränkt wird , daß

auch das nach Sinnlichkeit handelnde Individuum

dem unbedingten Vernunft:Gefeß , wovon die

Aufrechthaltung des Coeffiftential . Bera

håltniß es abhängig iſt, außerlich genüge.

So Ilo.

Dieſer Vernunft : Plan würde nun freilich oft uns

wirkſam , durch das Mißverhältniß der phyfiſchen Kraft

des Leibenden gegen die, des vernunftwidrig wirkenden.

Aber die Vernunft bleibt auch hier mit ſich einſtimmig ;

und giebt ihrem Plan die höchſtmögliche Wirkſam ,

keit.

I. So lange keiner die fremde Vodkommenheit vers

mindert , oder zu vermindern ſtrebt: ſo lange ruht

alles . Das Ganze fteht im reinſten Gleichgewicht.

Zwang und Gewalt find moraliſch unmöglich .

II. So bald einer des Andren Vollkommenheit vers

mindert hat , oder zu vermindern ſtrebt : ro hat er

felbft das Gleichgewicht verrückt, ſich in Widerſpruch

geſeßt mit dem unbedingten Vernunft: Gerek des

Coexfiftential- Verhåltnißes ; und der Zwangi zur

Aufrechthaltung deſſelben wider ihn gebraucht, wird

moraliſch möglich wird vernunftgemäß , weil er

als Verhinderung eines Hindernißes der

Wirkſamkeit be unbedingten Vernunfte

Gerekes für Coexriftential.Berbåltniß dem .

ſelben nicht mehr widerſpricht, ſondern für daſſelbe
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Sorte, dieſer Zwang iſt gerecht.

1.) Das Recht dazu iſt zunächſt begründet in dem

leidenden.

2.) Aber auch jeder , der Menſch heißt , und alfo

menſchliche Volkommenheit erhalten ſoll, wo er

vermag , hat eben deshalb das Recht wenn

beide wollen , er ſelbft und der feibende

ſeine Kraft mit der des Leibenben zu der Errei.

chung des gerechten Zwecke zu vereinigen.

Daher die Wirkſamkeit des Vernunft .

Planes in der Beſtimmung des Er.

swingbaren ! Auch der Niefe kann nicht,

Vollkommenheit vermindernd , auf den Zwerg

einwirken , ohne Gefahr ohne einen mögs

lichen Widerſtand , welcher leicht die Sum:

me reiner Kraft überſteigen kann !

$ . III .

Die å ußere Erfüllung des . unbedingten Ver

nunft - Geſeges für das Coexfiftential. Verhältniß erſcheie

net hiedurch mit philoſophiſcher Gewißheit als das Ere

zwingbare nach der Vernunft unter Menſchen , als finns

lich , vernünftigen Weſen.

Aber als das einzige Erztingbare ! Yuch dies iſt

fchon erwieſen, Ø . 3. und 4. Dody getpinnt dieſer Nach:

raß an Klarheit und philoſophiſcher Gewißveit durch die

Induction durch einen completen Zergliederungs.

ſchluß, in welchem von allen einzelnen möglichen Ds,

jecten des Zwanges aufſerhalb der ihm beſtimmten Gphaere

nachgewiefen wird , daß der Zwang Verminderung

fremder Vollkommenheit Ten und alſo bleibend ſiehe

in einem unauflöslichen Widerſpruch mit dem unbedingten

Sitten . Gerez.

$. 112.

Was erzwungen werden ſoll, ift
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entweder I. eine an fich moraliſch böre Handlung

oder II. eine moraliſch gleichgültige

oder III. eine fittliche Pflicht,

Wollte die erſte Art von Handlungen erztoungen

werden : ſo wäre der höchfte Grad des Vernunftwis

drigen erreicht etwas Sittlich - Böres realifirt, als

Materie , unter einer dem unbedingten Sittengeren

an ſich ſchon widerſprechenden Form,

In der zweiten Art iſt offenbar nichts enthalten,

eben weil die erzwungene Handlung gleichgültig iſt , wos

durch der Zwang mit dem unbedingten Sittengeſeß aus.

gelöhnt werden könnte.

Von der dritten Claffe könnte man glauben , daß

hier ber zwang nur ſcheinbar eine Verminderung frember

Polkommenheit enthalte, in der That aber eine Erhaltung

derfelben ren, weil von dem Gezwungenen nur das Sitt:

Tich - Gute erzwungen werde. Man könnte biedurch auf

die Idee kommen, jede Pflicht ren erzwingbar. Die Ins

Cuction zeige daher von jeder einzelnen , daß der Zwang

auf irgend eine Pflicht, auſſer der , der nicht. Vermindes

rung fremder Doukommenheit, angewendet, eine moraliſche

Unmöglichkeit fey und bleibe – nach der dreifachen, alles

erſchöpfenden Beziehung auf den Gezwungenen , auf den

Zwingenben , auf das Ganze.

S. 113

I. Auf das paſſive Subject des Zwanges.

1.) Durch keine erzwungene Erfüllung einer poſt

tiven Pflicht wird die moraliſche Güte
wiro

die Vollkommenh
eit

deſſen , der fie aus zwang er .

füllt, irgends erhalten oder erhöht.

A.) Eine erzwungen
e

Gottes .Verehrung iſt Blat.

phemie. Und die Raſerei der Menſchen hat eben

dadurch den höchſten Gipfel erreicht, daß fie Tau:

ſende gemartert und gefchlachtet haben , um fte

zu einer beſtimmten Art der Gottes - Verehrung

binüber zu führen. Dieſe kann nur das Reſultat
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der Ueberzeugung , und eines davon entflamm ,

ten Gemüthes reyn.

B.) Erzwungener Weiſe fremde Vollkommenheit er:

Halten oder erhoben , iſt nicht Jugend. Was mir

durch Gewalt abgenommen wird, iſt kein Almoſen.

C.) Ebenſo wenig erzwungene måfigkeit,

Keuſchheit u. f . 10. Doch giebt es Selbft PAlich,

ten , deren Ueberſchreitung auch große pbyfiſche

Uebel produciret, Leftere werden vermieden , in

fo fern die pflichtwidrige Handlung verhindert

wird auch durch åußern Zwang. Hier wenige

ftens alſo ſcheinet der Zwang Erhaltung fremder

Vodkommenheit zu reyn. Er iſt es aber nicht;

ſondern bleibt auch hier vernunftwidrig. Weg

fentliche Vollkommenbeit - die Sittlichkeit

ſelbft - fann dem Leibenden feinesweges erhala

ten ; es fönnen ihm nur phyſiſche Uebel als

äußere Folgen erſpahret werden. Jeder Zwang

aber gebieret anch phorirche Uebel. Die Ges

walt erzeuget Kampf und Gegenkampf. Da es

nun blog auf die Vermeidung phyfiſcher Uebel

ankommt ; und es durchaus von der Zufällige

feit abhängt , ohne eine fichere zuin Voraus

zu legende Berechnung - ob die Micht. Erfüllung

der Selbſt: Pflicht; oder ob die Anwendung

des 3 w ange $ mehr und größeres pbyfiſches

Uebel zur &ugern . Folge haben wird ? Po mus

man ſich der leßtern, als einer von der Vernunft

im Gattung 8.Begriff mißbilligten Jandlungs.

weife fchlechterdings enthalten . (§ . 60.)

2.) So wie nun in allen möglichen Gegenfiandent,

felbſt auf Pflichten des Andren gegen fich fertit,

gegen Gott , gegen gleichartige Wefen zu Erhale

tung und Erhöhung ihrer vollkommenheit, alſo auf

fiebes . Prichten angetrendet, der Zwang durchaus

Berchrántung fremoer Freibeit bleibt ; und



alſo verminderung fremder Bollkommens

beit alſo , im geraden Widerſpruch mit dem

unbedingten Sitten -Geren alſo , moras

liſch-unmöglich : ſo wird eben dieſer Zwang einzig

in der Anwendung auf das negative , und un.

bebingte Bernunft, Geſetz: Vermindre nicht frem ,

de Volkommenheit! als einzig mögliche Aufhebung

des Hindernißes feiner Wirkſamkeit , ausgeföhnt

mit demſelben ; daher moraliſch möglich. Und in

der That, erſcheinet der Zwang, einzig hierauf ein.

geſchränkt, als Erhaltung der fittlichen Volkoms

menbeit des Gezwungenen . Mörder geworden

feyn , die abſcheuliche That volbracht haben , wels

che nicht mehr , und durch die langwierigſte Neue

nicht ungeſcheben gemacht werden fann , iſt doch

eine ungleich tiefere Stufe ſittlicher Bösartigkeit,

als der Gebanfe und Beſchluß des Mordes. Die

That ſelbſt mit Gewalt verhindern ; bleibt hier ima

mer Wohlthat , als Erhaltung einer negativen

Vollkommenbeit. Die beiden Geſichtspunkte, daß

einzig das Vernunft- Geſek Vermindre nie fremde " :

Vollkommenheit ! ' fowohl ein unbedingte $ ift,

als auch rein negatives , treffen in der ſchönſten

Harmonie zuſammen , und verbinden ſich zu dem

gemeinſchaftlichen Reſultat , daß diere Pflicht die

einzig erzwingbare ren.

$ . 114.

Sollte ich nicht allenfalls mit Gewalt den Selbſt.

mörder im Acte des Selbft. Morbes zurückhalten den

Dolch ihm entwinden können ? Ich fepe feine Ausnah ,

mer durchaus keinen Colliſions
. Fall! Wie ich

ihn umgehe, geige im Vorbeigehen die Beantwortung
je.

ner Frage :

Wenn ich jemand begriffen finde in dem Verſuch

eines Selbstmordes : ſo kann ich nicht anders

vermuthen , als daß dieſer Menſch ohne Vernunft.



eben daſſelbe ergiebtfich

Gebrauch rey. Dierer Vermuthung darf ich in

dem gegebnen Augenblick gemåß handeln. Ich bes

diene mich der wohlth åtigen Gewalt des Mens

[ chen von Bernunft : Gebrauch über den oh .

ne Vernunft : Gebrauch ; - ich handle nach dem

natürlichen Vormundſchafts- Rechte. (8. 99.

100.)

Beſtätigt ſich meine Vermuthung -
wird fie

zur Thatſache , das heißt , gehörte der Selbſtmor,

der unter die Wahnſinnigen
: ro dauert auch mei.

ne vormundrch aftliche Dbforge fort.

Finde ich bei der nähern Prüfung, daß der Selbft:

mörder unter die Unglücklichen, welche vernunftwidrig

handeln, aber nicht unter die Raſenden , unter die

Wahnſinnigen , unter die, bis zur Aufhebung des

Vernunftgebrauches krankhaften Schwer müthigen

gehört : fo wird es liebes , und Gewiſſens

Pflicht für mich, daß ich , fo tveit meine Kräfte reis

djen , den Unglücklichen mit dem Leben auszuſöhnen

mich bemühe. Beckung der Vernunft. Fbeen in reis

ner Sele ; Tröftungen felbſt wohlthätige Er.

ſchütterung des Gemüthes durch Berebfamkeit, durch

Sheilnahme, durch Liebe , thårige Hülfe, wers

den meine Pflicht. Aber unter fortdaurenden

Zwangs - Verhältnißen darf ich auch in der

wohlthåtigſten Abſicht den Menſchen nicht behalten,

von welchem ich erkenne, daß ihm übrigens der volle

Vernunft: Gebrauch zuſtehe.

$. 115 .

Welches Reſultat fich ergeben hat aus der Beleuch ,

tung des paffiven Subjectes des Zwanges ( 8. 113.)

II. aus der Rückſicht auf das active Subject des

Zwanges.

1 ) Auf welche Art der Pflichten , anfſer der : Ver

mindre nie zc. der Zwang angewendet wird : ro

V
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.

liegt der Beſtimmungs-Grund biezu durchaus nicht

im 3 m ingenden, ſondern dieſer ſucht ihn auf

in dem paſſivet Subject des Zwanges. Und ro

wie er ſich hier überhaupt irrt , indem er in dem .

felben durch Zwang nie eine Erhaltung der Volls

kommenheit bewirkt, ($. 113 ) : fo fehlet ihm , eben

deshalb weil er den Grund in einem Subject

auffer ſich aufſuchen will , die authentiſche

Erkennbarkeit , ob das , was er zu erzwingen

gedenkt; und in wie fern es auch im Concreten,

die wirkliche Pflicht des Unbren rens.

Wer eine Liebes - Pflicht von dem Andren er :

zwingen wollte; fönnte zwar wieder den Grund

vermeintlich in fich felbf in ſeinem ei .

genen Bedürfnis ſuchen . Dieſes iſt aber

nur die Dccafional.Urrache; und die bes

ftimmende liegt in dem eigenen Voll ,

kommenheits . Syſtem des Anoren.. ( $.

68. §. 69.)

2.) Dagegen , indem ich nichts erztingen wiú, als

daß meine Vollkommenheit nicht vermindert wer,

de : fo liegt der Beſtimmungs - Grund des Zwans

ges durchaus in mir , dem Zwingenden ; und

biemit iſt auch mir, bem Zwingenben, die ſichere

uno authentiſche Erkennbarkeit des

Zwangsrechtes gegebett.

$ . 116.

Gleiches Reſultat ergiebt ſich endlich

III. aus der Rückſicht auf das Ganze ; als der Orito

ten , und legten möglichen Beziehung.

1.). Wollte man annehmen , daß auch die Nichts

Verminderung meiner Vollkommenheit

nicht erzwungen von mir werden fönnte : fo würde

das Ganze nicht in fich relbft beſtehen , es würde

ein fich widerſprechendes Coexfiftential,

Berbåltniß fich ergeben , wo die Vernunft jedem
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gebietet, die ihm mögliche Vollkommenheit zu ent:

wickeln und zu behaupten ; aber zugleich gebietet,

.eben dieſelbe der willkührlichen Zerſtöhrung jedes

Andren, welcher vernünftwidrig bandeln wil , ſelbſt

zu unterwerfen, und durch Rückhaltung ſeiner Kraft

Preiß zu geben.

2.) Jede andre Pflicht aber kann unerzwungen

bleiben ; und das Coexfiftential.Verhältniß

beſteht dennoch mit ſich ſelbſt. Ja , dieſes würde

abermals gånzlich zerrůttet durch Willkührlich ,

keit und Vervielfältigung des Zwanges ,

wenn man denſelben auf irgend eine andre Pflicht

ausdehnen wollte, als auf die rein verneinen .

de , und unbedingte des Cverfiftential,

Berhåltnißes.

$. 117

Daß alſo dieſe unter Menſchen , als finnlich ver:

nünftigen Weſen, die erzwingbare , und zwar die eins

zig erzwingbare Pflicht iſt ; dafür ſpricht ſowohl ein ſtren .

ger philoſophiſcher Beweiß a priori §. 102. - §. III .

als auch eine complete Induction durch Zergliedes

rung und Vergleichung alles möglichen Stoffes des

Erzwingbaren §. 112-116.

Hier wird es alſo das dringendſte Bedürfniß , die

bedingte Pflicht: Erhalte und erhöhe fremde Vollkom ,

menheit ſo viel du vermagft! als die blos fittliche und

nicht erzwingbare, son der unbedingten : Vers

mindre nie fremde Vollkommenbeit ! als der nas

turrechtlichen , und einzig erzwingbaren , mit

höchſter Praecifion zu unterſcheiden. Daher , nach dem

§. 71., die Uebertragung in die Formul: Entziehe nies

manden das Seinige ! Und ſo wirð eben diere

Formuldas ür: Princip alles Erywingbaren unter

Menſchen von Vernunftgebrauch ; und alſo des geramm .

ten IVRIS NATVRALIS COMMYNIS !
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$. 118.

Alles Erzwingbaren !

I. Nach der Materie. Was läßt fich erzwingen ?

Theoretiſcher Theil.

1.) Das paffivè Erzwingbare; - meine 3 w ang so

Pflicht , beſteht einzig darinnen,

daß ich keinem Andren in keiner gedenkbaren

Form das Seinige entziehe.

2.) Das active Erzwingbare ; - mein Zwangs,

Recht, bezieht ſich einzig wieder auf das Meis

nige , daß es mir son feinem Andren entzogen ;

ober daß daffelbe wiederhergeſtellt werden, wenn es

mir entzogen iſt:

11. Nach der Form . Wie läßt ſich das Erzwing,

bare erzwingen ? Proceß des Natur-Rechtes !

Practiſcher Theil deſſelben.

Der zwang ift nur gerecht,

: 1.). fo weit er Mittel iſt, das Meinige zu bes

i haupten ;

2.) Nothmittel , d . 6. in fo fern es auf andre

Weiſe nicht behauptet werden könnte.

3.) Über da auch in ſeinem ganzen umfange

in aller der ertenſiven und intenſiven Große, wel.

che erfoderlich iſt, durch das Mittel den Zweck

zu erreichen .

4.) Jedoch durchaus eingeſchränkt auf die Behaup.

tung des Meinigen gegen den Beleidigten . Alſo

Z. B. ohne Nachtheil für den undert i delten

Dritten.

So wird das geſammte Naturrecht eine Analyſe des

menſchliden Seinigen , und der Idee: Zwang, ſo

wie der Anwendung des leßtern auf die Bebauptung des

erſtern.

3weis

/
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3weiter abſchnitt.

Perhåltniß der Morál und des Natur.Rechtes

gegen einander ; ro wie des Natur.Rechtes

gegen Poſitiv . Necht.

$. -119.

Sowohl die Ethik, als das Naturrecht behandeln

ein und daſſelbe Vernunft. Geſet : Vermindre nie

fremde Vollkommen beit !

Aber dieſes Capitel darf der Ethik nicht etwa des ,

halb entzogen werden , weil eben daſſelbe Gefeß auch den

geſammten Stoff des Naturrechtes conſtruiret.

Und das Natur, Recht wird nicht überflüßig ; bleibe eis

genthümliche -Wiffenſchaft; und wird deshalb kein Capitel

der Ethif , weil es mit einer der Theorieen der Ethit

objective Gemeinſchaftlichkeit hat.

$. 120.

Eines und eben daſſelbe Vernunft, Gefeß wirb in ber

Ethif, und in dem Natur . Rechte abgehandelt ; aber gea

ſtellt unter weſentlich berſchiedene Geſichts .

Punkte.

I. Die Ethit behandelt die PÅicht: Bermindre nie

fremde Vodkommenheit! gleich allen übrigen Pflichs

ten ; und zeichnet fte nur durch folgendes aus , daß

fle reg :

1.) ein Gefes des Coexfiftential. Perhalt

thißes ;

2.) das ganz unbedingte ;.

3.) eine rein Berneinende Pflicht.

II. Das Naturrecht ſtellt dieſes Gefeß zuerſt als

Zwangs . Gefeß der Vernunft - aber auch

als das einzige auf; und leitet aus demſelben ale

les active und paſſive Erzwingbare ab , nach

Materie und form . Ein der Ethik durchaus

frembartiger Stoff!

1

1
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$. 121 .

Dieſe weſentliche Verſchiedenheit der Ge.

ſidst$ . Punkte eignet auch der Ethik eine ganz andre

Sphaere des Stoffes an , als die des Natur ,

Redite $ ift.

I. Das Naturrecht hat ganz ausſchließlich zu ſeiner

Sphaere die Einſtimmigkeit der å u Bern

Handlungen mit den Vernunft : Gereken

des Erzwingbarett.

1.) So lang diefe dargeſtellt iſt; bekümmert ſich das

Natur :Recht um die Geſinnungen ganz und

gar nicht.

2.) Nur , tetin die bem Vernunf
t
.Geres des

Erzwingbaren widerſprechenden Geſinnung ett

in å ußere Handlungen übergeben ; nimmt das

Natur -Recht von ihnen eine indirecte Notif,

To weit fich aus der å ußern Handlung auf die

damit Werbundene Geſinnung zurückſchließen läßt ;

A.) noch vor Bollbringung dee Chat - zur

Beſtimmung der Praevention wider eine un.

gerechte, in å ußern Handlungen dargelegte A6

richt; und alſo zur Berhinderung derfelbett.

B.) Vor und nach Vollbringung der Shat, zur Bes

ſtimmung der Gefährlichkeit der äußerrt

Mandlung und des Grades von Gewalt,

welcher gegen den Beleidiger anzuwenden iſt,

nach dem Naaß der intenſiven und exten .

fiven Größe von Beleidigung.

Daher , auch im Naturred ;t die Unterſcheibung

Der Ideen : DoLVS et CV_PA; nach ihren Gras

dationen . $. 15-20 . §. 23-31.

II. Die Ethik verlangt auch in Abfidt der unbe.

dingtett und negativen Pflicht gegen Undre die

volle Beiftimmung des Gemůthes und Hera

gens , ohne welche keine Sugend gedenkbar iſt .

Ethik und Naturrecht bebandeln daher eine und diefelbe
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Jugend , die, der Gerechtigkeit. Ethik, nach der Defis

nition der Stoifer , als CONSTANTEM ATQVE PERPETVAM

VOLVNTATÉM ; fuum ĉuique tribuendi: Naturrecht, als

gleichförmige Einſtimmigkeit der geſammten äuſſern Hande

lungsweiſe mit den Zwangs : Géſeken.

9. 122 .

Da die Bernunft nur eine einzige iſt, und alſo das

Natur Recht nichts begründen kann , was die Ethit

unbedingt Bertoirft: fo iſt und bleibt der 3mång mo.

raliſch unmöglich, wo er nicht Vermoge der Eingeſchränkte

heiten der menſchlichen Natur unter Menſchen , als ſinn .

lich -bernünftigen Weren, aufhört mit demi unbedingten

Sitten Sereg in Widerſpruch gu ſtehen.

Ś. 123 :

Nur durch die Auftöſung dieſes Widerſpruches wird

der Zwang moraliſch möglich ; hurro entſtehen

Zwang8. n echte:

Zwangs . Rechtë aber - éirie Zwangs . Befugniß ha.

ben ; jagt dem Berechtigten nicht mehr aus, als daß der

Zwangi wetin er fich deſſelben beðieniej

1. ) Bem Natürrechtë durcháuß nicht;

2.) der unbedingten Sitten . Pflicht gegen Unbre

gleichfalls nicht widerſpreche.

Da aber für den Berechtigten das Zwarigs -Recht nur

eine móglichkeit ift, zu handeln oder nicht zu handeln ;

und überall teine Nochwétidigkeit zu zwingen : ſo

hångt és

einmali nicht nur von ſeinemi Belieben ab , fich

Bes Zwanges ju enthalten ;

ſondern auch als d å n ti; um burchaus moraliſch gut

fü handelnii von der Fernern Unterſuchung , ob es nicht

vermöge der Liebespflicht vermoge des beding,

ten Sitteriö Sefeßés : Erhalte, erhobe frembé Vodtommenti

beit i ro viet du vernitagft ! tothwendig für ihn fery,

fichonend zu Verfahren, und ſich bes Zwanges zu enthal.

ter - gånzlich oder bis auf einer gewiſſen Punkt?

$ a
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$. 124

Dagegen iſt mit der Exiſtenz einer Zwangs.Pflicht

für den Verpflichteten durchaus und ganz unbedingt

ausgeſagt,

. daß er dem zwange des Berechtigten überall

keinen Widerſtand entgegen reken darf;

daß er vielmehr durch jeden Widerſtand

I. Pomohl die Gereße des Natur. Rechtes ,

II. als auch mit denfelben zugleich die unbe .

dingte , fittliche Pflicht gegen Andrer

freventlich verlegen türbe, indem er eben dadurch

I. dem Andren das Seinige entzoge, vorenthielte

u. f. t.

II . blore Liebes , Pflichten erzwingen wollte,

welche nach der Vernunft nicht erzwingbar ſind.

Um Schonung zu bitten, iſt dem Verpflichteten vergönnt ;

durchaus nicht Widerſtand zu leiſten - Gegen Ges

walt zu gebrauchen. Selbſt nicht gegen unmorali .

rde årte des Berechtigten !

g. 125.

So erhält das natürliche Zwang8. Gereg reine

volle und uneingerchrånfte
Wirkſamkeit, ohne in den

Anlaß auszuarten , daß ſich die fittliche' Herzens ,

Gute verliere oder vermindre ! So treten Ethik und

Natur - Recht in die reinſte Harmonie ! Und beide Wil

fenfdjaften behaupten ſo, obne alle Verwirrung oder Ber.

miſchung, jede die ihr eigenthümliche Sphaere.

$. 126.

Natur .Recht hat gleiches Object mit dem Þo.

ſitiv . Recht. Es iſt daher objectiu betrachtet , ein

Theil der Jurisprudeng. Nach der Erkenntniß.Quell
e

ein Sheil der Philoſophie . 41. 42.

$ . 127

Dhne Natur Recht wåre kein Poſitiv. Necht

möglich. Nur das Vernunft.Gefeß kann den Grund an,
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geben, warum pofitive Rechte uns verbinden ? Diefe fins

den ifre Sanction in jeneni.

$. 128.

Daher iſt das Natur -Recht die Baſis der ges

fammten Rechts -Wirrenrdhaft.

g. 129.

Und auch für das juriſtiſche Studium mit voller

Schicklichkeit das erfte.

1.) Ich möchte nicht Pofitio - Gerege ſtudieren , wenn

ich mir nicht erklären könnte , warum fie Gereke

- warum fie mich verbindende Mormen find ?

2.) Natur:Recht ſtellt die Urbegriffe und die Urs '

Såße alles Rechtes auf. Alſo auch das Erfie

und das Einfach ſte!

3.) Das vorangehende Studium des Naturrech ,

te $ giebt dem Geifte die einzig gute Richtung.

Es bildet den Juriſten zuin Selbſtdenker; es . führt

in die Philoſophie hinüber, als in die unentbehra

lichſte Hülfs -Wiſſenſchaft des. Juriſten !

ſ. 130.

Poſitiv.Recht iſt neben dem Natur Rechte

möglich . Die Vernunft felbft deutet der menſchlichen

Widführ vielumfaßende Sphaeren einer neuen Bearbeitung

an, fo bald nur die Menrch beit den Grad von Cultur

errungen bat, ſich zum bürgerlichen Leben zu erheben .

Aber unſtatthaft iſt und bleibt jede Willkühr , welche

in einem weſentlichen Widerſpruch mit den unwan ,

delbaren Wahrbeiten des Natur,Rechtes ftebet. Dieſe

unwandelbaren Lehrfäße find diejenigen , von welchen

die Vemunft ausſaget , daß fie dieſelben bleiben müßen ,

unter allen bypothetiroh -möglichen Veränderungen

des außern Zuſtandes der Menſch beit !
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i

Dritter abſchnitt.

literatur de $ Natur Rechtes.

Er ſt es Capitel.

Literår . Geſchichte der Wiſſenſchaft, von den älteſten Zei.

ten bis auf die neueſten.

§. 131 .

So wenig in der frübeſten Periode der Menſchheit

an die entferntefte wiffenſchaftliche Ausbildung noch 34

Denken iſt, und ro gang es auch an hiſtoriſcher Kunde

fehlt : ſo verbürgt uns dod das allgemeine Natur Bes

dürfniß , daß die einfachſte Wahrheit des Natur. Rechtes,

ſich und das Seinige gegen jeden Andern auch mit Ges

walt zu behaupten, von je ber von den Menſchen gekannt

und geübt worden. Ein Analogon dabon findet ſich ros

gar in der Thierwelt , indem jedes Thier durch Inſtinct

geleitet wird, ſich gegen Angriff zu vertheidigen , und der

Waffe fich zu bedienen , welche die Natur ihm perlichen

bat. In dieſem Sinne mag man wohl ſagen , das Na

tur Recht rey lo alt als die Menſchheit. Nur nicht in

irgend einer wiſſenſchaftlichen Ausbildung!

§ . 132 .

Wenn auch für die Mora ! die Orientaliſch

Philoſophie Denkſprüche, fymboliſche Vorſtellungsarten ,

lehrreiche Fabeln, gleichſam als Vorbereitungs . Schule

einer künftigen Wiſſenſchaft, aufgeſtellet hat : ro ift ihr

Geiſt doch nicht zu dem entfernteſten Beitrag für die Spes

culation über das Erzwingbare unter den Menſchen

geeignet und ausgebildet.

e

$.' 133 :

Nachdem die practiſche Philofophie unter den

Griechen in der Schule eines Socrates die glückliche

und wiſſenſchaftliche Ausbildung, gewonnen hat, pelche

wir beſonders in der Weisheit eines Platd , in der ſchul.

gerechten logiſch - confequenten Bearbeitung eines Ariſtote.
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les , in dem hoch vollendeten Syſtem ber Stoa , betouns

dern ; ſo haben die Griechiſchen Philoſophen auch ein

reichbaltiges Material Natur Rechtlicher Wahra

beiten aufgeſteplet. Nirgends aber hat das Alterthum

unſer Natur-Recht als eigene Wiſſenſchaft behans

delt. Die natufrechtlichen Behren ſind in ihre Sys

ſteme der Ethik , und der Politik auch nachdem rich

die Griechiſche Philorophie auf die Römer forts

vererbt, und hier dem Geiſt der. juriftirchen Geſchäfts.

Månner eine eigene glückliche Richtung , und eine hohe

Bildung, gewähret hatte, bei den juriſtiſchen Claffis

tern in die EinleitungssCapite
l

ihrer kehr und

Sandbücher des Poſitip . Rechtes , pertheilet.

$. 134

In dem Natur-Redhte perehre ich unter den Wei.

fen des Alterthumes den Ariftoteles als meinen beſon.

Dern kehrer ; ihm iſt vieles in meinem Syſtem nachgebil:

det ; daher theile ich hier die Grundlinien reiner Sheorie

von der Gerechtigkeit mit. Die Real . Definition

findet fich L. I. Rhetor, Cap. IX . ( Tom , II, Lugd.

1590, p . 300. in f .)

έσι δε δικαιοσύνη μεν, αρετή, δι' ήν τα αυτών έκασοι έχoισι,

και ως ο νόμος αδικία δε, δι' ήν τα αλλότρια , ενα ως και

νόμος,,

„Iuſtitia eſt virtus, per quam quae funt lua,

„ſinguli habent, et ut jubet lex. Iniuſtitia,

,,per quam aliena, non ut praecipit lex ,“

Nach einem höhern Standpunkt in dem Libello de

Virtutibus :

Δικαιοσύνη δε εσιν αρετη ψυχής διανεμητική τα κατ' αξίαν,

„Juſtitia vero, virtus animi , qua tribuitur,

„ quod cuique eſt par,“

Schon der Name Natur Recht war dem Ariftoteles

geläufig. S. oben g. 46,

Und Material für daſſelbe giebt das fünfte

Bu ſeiner Ethicorum Nicomacheorum Tom , II, der



88

1

Op. omn, P. 33 - p. 42. Das vierte Buch ſeiner

Eudemiorum , oder Ethicorum ad Eudemum 1. c. p.

135-144: reine Libri Magnorum Moralium , ſowohl

Vorbegriffe L. I. Cap. XII. Cap. XV, XVI. XVII.

1. c. p. 90-92. über Handlen, Freiheit, Nothwendigkeit

und Zwang, als auch Haupt : Hegriffe , L. I. Cap.

XXXIV . de iuſtitia. I. c. p. 96-99. Für das na .

türliche Staats :Recht find feine råmmtlichen Libri

de Republica . Politicorum von hohern Intereffe.

Als ullgemein Begriffe zeichne ich noch aus :

a .) was Ariſtoteles über die Definition der AEQVALI

TATIS und įNAEQVALITATIS lehret , in den Topic.

Lib. VI. Cap . V. gegen 0. E. Tom. I. Opp.

p. 157.

b .) über den Begriff des disease dnpotiks L. VI. Po

litic. Cap. III. Tom . II. p . 250.

c.) über den, des vollkommenen Bürgers ebens

daſ. L. III . Cap. IV. V. Tom. II. p . 204-206 .

Aus dieſen Stellen babe ich die für mein Syſtem wich ,

tigſten ydeen ro concentrirt:

I. Die Gerechtigkeit beſtimmet zuerſt das rein

verneinende. Alles ſteht im ſchönſten Gleichges

wicht; jeder bat unverlegt das Seinige ; nicht

mehr, nicht weniger als was ihm gebührt. Da bat

die Gerechtigkeit durchaus nur eine negative

Sphaere daß jeder ſeine Kräfte in der einzi.

gen Grenzlinie zurückhalte, jedem Andren das Sei:

nige unangetaſtet zu laffent.

II. Aber in eben dieſer negativen Sphaere er.

Tcheinet ſie auch als eine univerſale Modifica ,

tion , welche aller und jeder Handlungsweiſe bei.

freten muß , wenn ſie fittlich gut reyn wenn file

Sugend beißen fou . Daher Juſtitia VNIVERSALIS ;

und fie reløft Univerſal.Iugend Beſtimmung

Der Handlungsweiſe ohne welche, wenn fie auch

ronjt Das Mittel zwiſchen den zwei Extremen
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9

bålt, fie durchaus nicht Jugend feyn würde. Man

ziehe fie in Gedanken ab ; und der Réft - bleibt

Laſter.

III. Erſt mit der Unterlage eines Stoffes positi .

ver sbåtigkeit wird die Gerechtigkeit eine

befondre Eugenb ; und erſcheinet als Juſtitia

PARTICYLARIS in der Sphaere der Leiſtungen an

Andre, welche fie, vermöge ihrer Natur, zu realifi.

ren bat.

IV . Es giebt für die Gerechtigkeit feinen poſitiveite

fondern nur einen negativen Stoff, wenn Jes

der das Seinige twirklich bat , nicht mehr und

nicht weniger. Folglich beginnt die Particular.

Serechtigkeit in ihrer Sphaere cines poſitiven

Wirkens erſt mit der Vorausſegung , daß dem Sei.

nigen des einen oder des andren ein Etwas fehle,

wasjener oder diefer auszufüllen hat durch irgend

eine Leiſtung.

V. Dieſe Vorausſeßung heißt mit einen Worte

Suvdanaype en permutatio. Berretung eines Et.

was aus dem Seinigen des Einen in das

Seinige bes Andren. Und die hierauf ſich bes

ziehende Particular . Gerechtigkeit beißt eben deshalb

die fynallagmatiſch e .

VI. Das Princip und die geſammte Function der

ſynallagmatiſchen Gerechtigkeit beſteht in der

Ausgleichung eines wiberrechtlichen Plus auf der

einen , und eines widerrechtlichen Minus auf der

andren Seite, nach arithmetiſcher Proportion.

VII. Das ruvárnaypes felbft iſt ein zweifaches :

1.) Das beabſichtete - der Vertrag , wo ich

durch freie Willens . Einigung mit dem Anbren in

gegebner Art felbſt etwas zu dem Seinigen deffel.

ben gemacht habe. In jedem Bertrag liegt ein

beabſichteter Uebergang eines Rechtes von dem

Promittenten auf den Promiffar alſo eine Bers

1
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regung eines Etwas aus der Sphaere des Meint,

gen in die Sphaere des fremden Seinigen. Bis

Der Vertrag erfüllt iſt, findet ſich ein widerrechtlio

ches Plus in dem Seinigen deß Promittenten, ein

widerrechtliches Minus in dem des Promiffars.

Dort ein Etwas , was der Promittente ſelbſt aus

dem Seinigen ausgeſchieden hat , um es in das

Seinige des Promiſſars åbergehen zu laßen ; und

hier fehlt ein Etwas noch , was der Promiffar in

das Seinige aufgenommen durch die Annab

me des Berſprechens barein perſeßt bát. Nun

wird es alſo das Geſchäft der ſynaflagmatiſchen

Gerechtigkeit, die beabſichtete Verreßungen zu

verwirklichen , poer das Plus und Minus auszu.

gleichen durch wirkliche Leiſtung des Verſprochenen

uno im Notfall purch dier des Intereſſe,

2.) Daß unfreiwillige. Einer hat dem Anoren

das Seinigę entzogen , und eben padurch ein wir

derrechtliches Plus in fich felbft probucirt , ein

widerrechtliches Minus in dem Leidenden alſo

ſelbſt gegen ſeine Abſicht fich unter die Nothwens

digkeit per fonallagmatiſchen
Gerechtigkeit ges

ſtellt, daß Plus und Minus auszugleichen , durch

Rückgabe des Entzogenen . purch reinen Erfas

deß geſtifteten Schadens.

VIII. Auf einem höhern . Standpunct gervinnţ die

Juftitia PARTICVLARIS einen neuen Stoff der poſt.

tiven Thåtigkeit , wenn ſie nach Verdienſt und

nach Schulo, Helohnung und Strafe verteilt,

Beſonders von oben berab in dem untergeord ,

neten Streife. So die göttliche Nemeſis im Unie

verſum - To Die Regierende macht des Staa,

teß im Umkreis beß bürgerlichen Rebens,

IX . Dieſe Juſtitia PARTICULARIS heißt die DISTRIBVTI ,

VA ; uno ſo wie die fynallagmatiſche Gerechtig ,

keit nach arithmetiſcher Proportion ausgleicht:

1
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ſo vertheilt die Diſtributive nach geometria

ſcher Proportion !

Dffenbar die Grundzüge eines vollſtändigen Natur-Rechtes !

§ 135

Die Stoiſche Philoſophie iſt dem Juriften deß .

halb von hohem Intereſſe , weil in dieſer Schule vorzüge

lich , die juriſtiſchen
Flarrifer per romer fidges

bildet haben .

Man wiederhohle hier den $ . 78. Nähere Uebers

tragung deß ethiſchen Principes auf die Sphaere des Na.

tur. Rechtes giebt die Formul:-ſequere óxsiwerv, (cogna

tionem naturalem ).

Um mit einem Cleanthes auch hier die «Zuſam.

menſtimmung des univerſums» zur Grundlage zu

machen , gieng die Sendeng dahin , die erſten Srunoråge

des Rechtes und Unrechtes in den Natur- Gefeßen aufzu.

ſuchen , welche pas Menſchen. Geſchlecht mit den Thieren

gemein hat nemlich auß den in der geſammten

Thierwelt verbreiteten Inſtincten , in dem Nas

turtrieb der Vertheidigung Seiner gegen jeden Angriff,

und in gewiſſen animaliſchen Inſtincten, welche zur Gefels

ligkeit führen, X. B. dem Geſchlechtstrieb , dem allgemei,

nen thieriſchen Naturtrieb der Mutterliebe für die Ges

burten . Daher hieß das 1vs NATVRAE, „ quod naturą

omnia animalia docuit

Vlpian, l. 1. S. 3. D. de juſt, et iur. ( I. 1.)

Dagegen hieß das aus der menſchlichen Natur ents

wickelte Vernunft .Recht, wie es eben Deshalb unter allen

geſitteten Völkern gleichförmig gilt , das ivs GENTIVM.

Juftinian, nach Caius , im pr. J. de J. et J. (I. 1.).

verglichen mit den Inſtitutionen des Caius , in

Schultings Ipa. Antejuſt. p . 2 , et 3.

auch Caius , in der 1. 9. D. de J. et J. ( I. s .)

Gleichen Ideen : Gang , gleiche Sprache führet auch Eis

cero , deſſen Schriften überhaupt, und die Bücher de

1
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Officiis und de Legibus insbeſondre dem Naturiften

höchſt intereſſant find.

1. Jus Naturae L. II. de Invent. Cap. 22. nach der

ſchönen Peter Burmannichen Ausg. Leyden

1761. p. 422. Zweibr. Ausg. Vol. I. p. 235 .

II. Jus Gentium . de Offic. L. III. Cap. V. und

Cap. VI. Zw. Ausg, Vol. XII, p. 120 .

† Heut zu Tage heißt uns das aus der Natur des Menſchen abs

geleitete Vernunft . Recht ivs NATVRAE , und eben daſſelbe,

angewendet auf die Rechts - Verhältniße freier Völker und Staas

ten ivs GENTIVM naturale.

Unterſchied des heutigen Naturrechtes ; und des Juris Gen

tium der Alten .

§. 136.

Mit dem Verfatt der Wiſſenſchaften erloſch auch die

bee des Natur - Rechtes. Was man in den finſtern

Jahrhunderten Philofopbie nannte, das war zu beſchäf

tigt mit Quidditaeten , und Hicceitåten , um an den

Menſchen und Menſchen Rechte denken zu können.

. 137

Selbft mit dem Wieder , Aufleben der Wiffenſchaften

konnte die practiſche
Philoſopbie

nicht unmittelbar

an die Reihe treten. Ein gelehrtes Studium der Spra.

chen , der Alterthumskunde
, und Serchichte

mußte

zuerſt unſre Vorfahren ' in die vertraute Befannts

fchaft mit Griechen und Römern zurückführen , bis

der menſchliche Geiſt in dieſer erhabenen Bildungsſchule

den hohen Schwung des philoſophiſchen
Denkens , beſons

ders den freien Blick in das geſammte Gebiet der practis

fchen Philoſophie wieder gewoonnen bat.

$ 138

Die erſten , noch ſchwachen Reminiſcenjen an eine

philoſophiſche Wiſſenſchaft der Menſchen Rechte weckte

das Bedürfniß, die Einleitungs . Capitel in das Civile

Necht zu bearbeiten.

Johann Oldendorp, im Jahr 1539.1 Nicolaus

Senning Mathacus Stephani Benedict Winclere
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haben die erſten Verſuche einer Wieder. Bearbeitung des

Naturrechtes zur Einleitung in das Poſitiv .Recht

gemacht.

und einer der größten Männer des rechszehnten

Jahrhunderts , Franz Saco von Verulam , hat den

erſten Aufruf gegeben , zu einer wiſſen [ chaftlichen

Darſtellung des Natur-Rechtes , in ſeinem unſterbe

lichen Werk de Augmentis Scientiarum L. VIII. Cap.

III. gegen das Ende. Opp. omn. Francof. ad Moen.

1665. col. 241. 242. Bei der Seltenheit des Werkes

ſchreibe ich meinen Zuhörern die vielhaltigen Worte ab :

„Qui de legibus ſcripſerunt, omnes vel tanquam

„ Philofophi, vel tanquam Jurisconſulti argu

„ mentum illud tractaverunt. Atque Philofophi

„proponunt multa, dictu pulchra, ſed ab ulu re

„ mota . Jurisconſulti autem ſuae quisque patriae

„ Legum , vel etiam Romanarum , aut Pontificia

„rum, placitis obnoxxii et addicti judicio ſincero

„non utuntur, fed tanquam e vinculis ſermoci

„ nantur. Certe cognitio ifta ad viros civiles

„proprie ſpectat: qui optime norunt , quid ferat

„Societas humana, quid falus populi, quid aequi

„ tas naturalis, quid gentium mores, quid rerum

„publ. formae diverſae : ideoque pollint de le

„ gibus ex principiis et praeceptis , tam aequita

„tis naturalis, quam politices , decernere. Quam

,,obrem id nunc agatur , ut fontes juſtitiae et

„ utilitatis publicae, petantur, et in fingulis juris

„ partibus character quidam et idea juſti exhi

,,beatur , ad quam particularium regnorum et

„ rerum pub. leges probare atque inde emenda

„ tionem moliri, quisque cui hoc cordi erit , et

,, Curae, poſlit.“

$. 139.

Der erſte Begründer des Natur , und Völfers Reche

tes als Wiſſenſchaft
war unter den neuern Hugo

5
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Grotius, in feinem unſterblichen Werk de jure Belli

ac Pacis.

Kuig de Groot, Šohti des Burgemeiſters Johann

be Groot zu Delft, geb. daſelbſt den roten April 1585.

ein ingenium praecox ; im 14ten Jahr ſchön Schrift.

fteller, und unter welchen Ehrenbezeugungen, felbft gros

fer Könige - im i6ten Doctor der Rechte duch Ad

vocatus Fiſci im Haagi im 22ſten richon Fiſcal, odeč

General - Advočat von Holland, Seeland und Weftfriesó

land. Šn dieſer Würde ſchrieb er 1609 zur Bertheidi.

gung der Freiheit des Holländiſchen Handels tlach Ini

bien ſein MARE LIBERVM, als einé practiſch wichtige

Monographie im Gebiete des Völker :Rech ,

tes ; und då er nachher in ebeti jener Staats - Ángeles

genbeit nach Engelland verſchickt wurde, ſo fcheint ebeni

jene- Urbeit die hohe Goed- einer vollftandigen Ub .

bandlung des Natur : un8 Bölfer Rechtes in

bem großen Manne gerdeckt und genährt zu haben.

1613 wurð' er Penſionarius (Syndicus) zu Notterdamai

auch Mitglied des Collegit der abgeordneten Råthe

der Provinz Holland , mit Siß und Stimme in deť

Verſammlung der General . Staaten.

Gleich allen aufgeklärten Patricierti Holands , üns

wie fein Freund der Groß- Penfionarius Didenbarnes

beld , tbar Hugo ein Verehrer des Profeſſor Arminius

und Anhänger feiner Lehre von der Gnabenimahl -

batte auch als Remonftrattte die Geißlichkeit und

das geixeine Bolt, welche größteñtheils die Parthei der

Contra - Remonftrauiteti bildete, zu Gegner'n ünd touré

de ſolchergeſtalt ini die Machiñationen Beiß Erbftatthal.

ters der Vereinigten Prøvingeti, Pring Mörig von Dra:

nien , welcher unter dem Deckmaritel der Religionsſtrei.

tigkeiten die Bollsgunſt erworben und ſeine Macht

auf die Unterbrückung der Patricier gegründet hatter

als politiſches Opfer gezogen. Oldenbarneveld wurde

enthauptet; Hugo Grotius ju ewiger Gefangenſchaft
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3

verurtheilt , auf dem Schloße Loebeſtein , den 18ten

Mai 1619. Die mit perſönlicher Gefahr verbundene

Lift ſeiner Gemahlin , Marie von Reigersbergi. befreite

ihr , im Merz“ 1621. , aus der Gefangenſchaft; er ent

kam glücklich nach Frankreich ; und fand daſelbſt einert

unzuverläßigen Gönner, in dem Cardinal Richelieu , und

einen zuverläßigen Freund in dem edlen Praeſidentent

von Miesmes , auf deſſen Landguthe (zu Balagmy) er

in philoſophiſcher Ruhe ſein Wert de J. B. et P. aus.

gearbeitet hat, dom Junius 1623. bis November 1631.

Im Jahr 1631. wagte er es nach Holland zurückzu.

gehen, in der Hofnung einer Reftitution durch den neuen

Statthalter Friedrich Heinrich von Oranien , als er aber

die Gefahr fah , von neuem arretirt zu werden , entfloh

er 1632. glücklich nach Hamburg. Suſtav Ådolph R.

von Schweden, hatte mit ſeinem Adlerblick dett großen

Mann ausgezeichnet, unð wurde vom Dod übereilt, als

er ihn in ſeine Dienſte ziehen woûte. Canzier Oxens

ftiern realiſirte dieſen Plan während der Minderjährige

keit der Königin Chriſtine. Hugo Grotius wurde in

Jahr 1634. als K. Schwediſcher Geſandter nach Franjo

reich geſchickt. Seine Geſchäfte nahmen nicht dett

glücklichſten Gang ; dem Gelebrtett ſcheint zum Gefandi

tert die Geſchmeidigkeit und der Son des Weltmannes

gefehlt zu haben ; 1644. wurde er abgerufen, und ſeine

Feinde zu Stockholm Bereitelten ſogar die erwartete

Aufnahme in den Staatsrathi

1645. Verließ er,alſo die Schwediſchen Dienſte ; ünd

wollte naci Libeck gebert, wurde aber mit dem Schiff

welches ißit derführen ſollte, an die Caſſubiſche Küfte

verſchlagen , ließ ſich Frank niach Roſtock transportireni

und farb daſelbft , 62. Jahr alti Beni 24ſten Auguſt

1645. Seiri Leichnam ift nach Delft abgeführts

Von den unzäblichen Biographieen nur drei Mteuere :

1.) Bourigny Vie de Grotius, Amſterd . 1752.

8. II. Dh.!
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2.) Job. Math . Schroekh Abb. u. Lebensb. be.

rühmter Gelehrten B. II . S. 257-376.

3.) Hugo Grotius , nach ſeinen Schickſalen und

Schriften dargeſtellt , son Heinrich fuden .

Berlin 1806.

Nicht eigentliche Biographie , aber ein wichtiges

literarhiſtoriſches Wert iſt folgendes : Hugo

nis Grotii, Belgarum Phoenicis, Manes,

ab iniquis obtrectationibus vindicati.

Accedit fcriptorum eius conſpectus triplex.

P. II. Delphis Batav. 1727

Sein Werk de J. B. et P. iſt ein, heut zu . Tag noch

intereſſanter Schaß von männlicher Philoſophie , mit

ſtetem Rückblick auf Geſchichte, und auf die Weisheit

des Alterthums. Völker -Recht ,allerdings der

Haupt. Zweck; aber als Vorbereitung ſind auch

faft die geſammten Materialien des Natur Rechtes ab.

gehandelt. Socialitåt iſt ihm Urprincip ; doch hat

er noch kein, mit philoſophiſcher Strenge daraus abges .

leitetes, und vouftåndiges Syſtem aufgeſtellet.

§ . 140.

Zwei gleichzeitige
Engellander, der eine fich auszeich.

nend durch Genie, der andre durch Gelehrſamkeit
, arbeis

teten quch zur Begründung
einer Natur - Rechts.- Wiffens

ſchaft; aber in zwei unter fich höchft Serſchiedene Paras

dorieen divergireno von der rein philoſophiſchen
Bahn ,

welche ihr Zeitgenoße, der Wiederherſteller
der Wiſſens

ſchaft, beſchrieben hatte.

I. Thomas Robbe8 , Sohn eines Geiſtlichen , geboh.

ren zu Malmesbury 1588. geſtorben zu Hardwick

im hohen Alter 1679. Son ihm die Elementa

philoſophica de cive, erſchienen zuerſt Paris 1642.

zuerſt als dritter ubranitt feiner ' Elem. Phil.

bernach beſonders ; und ſein Leviathan , (über

das Verhåltniß der firchlichen unő weltlichen Macht

gegen

.
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1

gegen einander) London 1651. Fol. in Engl. Spra:

che. Lateiniſch Amſterdam 1667. 4 .

Mitten in der Anarchie, welche in Engelland wů.

thete, nach Hinrichtung Königs Carl- des Erſten ,

ſtellte Hobbes ein grelles Gemåhlde des Natur,

ſtand es auf, als des ewigen Krieges uller

gegen Alle Wohl leider ! ſo ziemlich hiſtoriſche

Wahrheit, welche ſelbſt in ihrer Uebertreibung den

guten Zweck hatte , in die Drdnung des bürgerlis

chen Lebens zurück zu ſchrecken . Aber das Genie,

von seinen Gegenſtand einmal gang erfüllt, vers

wechſelte das , was geſchieht, mit dem was ges

fchehen ſollte ; und Hobbes wurde , indem er ein

Natur , Recht ſchrieb, der Zerſtofrer alles Rechtes

durch die Aufnahme des Rechte des Star

kern zur Grundlage feines Syſtemes.

Gegner traten auf; und ſowohl die bieraus

entſtandenen Discuſſionen , als auch die Be.

gründung eines allgemeinen Staatsrecha

tes , und die freimüthigen Angriffe auf

geiſtliche Uebermacht im Lebiathan , wurden bleis

bendes Verdienſt um die Wiſſenſchaft ſo wie

die von ihm zuerſt angedeutete Rückführung des

Erzwingbaren auf das Princip : noli turbare

pacem externam , obwohl als auf ein ver.

tragsweiſes Verhältniß.

Unter feinen Segnern zeichnen fich aus :

1.) Robert Sbarroc, Archidiafonus zu

Surrey). Er ſchrieb gegen Hobbes 1660

feine Hypotheſes de officiis fecundum

ius naturae.

2.) Richard Cumberland , ein Cheologe.

von ihm eine : Commentatio philoſo

phica de legibus naturalibus. ( London

Éint fdjarfſinniger Vertheidiger wurde kambert

1672.)
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Velthuy fin , in der Epiſt. Diff. de Principiis

Juſti et Decori , quae continet Apologiam

pro Hobbefio de Cive. Amſt. 1651.

Dhne ihn Wertheidigen zu wollen, nahm detta

noch das Original-Genie Bepedict Spinoza,

in ſeinem Tractatu theologico - politico, ob .

wohl in der Sphaere feiner Ethit ein Haupts

Princip ift :

„ cultum dei in fola (vsTITIA ET CARITATE

,, confiftere

dennoch in der Verkennung alles Natur, und nas

türlichen Polfer - Rechts , mit dem Geiſt eines

Dobbes eine febr åbnliche Tendeng.

II. John Selden , geb. zu Salvington 1584 , eir

Parlaments .Glied und Commiſſar der Uomirali.

tåt , hatte aus Liebhaberei für das Studium der

Drientaliſchen Sprache, und vielleicht aus ges

wiſſer Anhänglid)feit an Orthodoxie den fonderba.

ren Gedanken, der Ifraelitiſchen Nation ein Sys

ſtem des Natur-Rechtes nachzubilden . Er ſchrieb:

de iure naturae et gentium, IVXTA DISCIPLINAM

EBRAEORVM , libros ſeptem. (Londin. 1672.) Das

Durch verlor er , als Naturiſte , an philoſophiſcher

Reinbeit ; und was er für Moſaiſches Recht ges

leiſtet hat, kommt unter den Neuern , und nach

Michaelis , in feine Betrachtung mehr.

$. 141,

unter den Deutſchen
trat der erſte Bollender

eines Syſtemes auf. Samuel Freiherr von Pufen,

dorf. Sohn eines Predigers zu Flobe bei Chemniß in

Sachſen. Schon 1660 gab er feine Jurisprudentiae

naturalis elementa, methodo mathematica
beraus.

1665. murd' er Profeſſor IVRIS NATVRAE et GENTIVM zu

Heidelberg
. 1670. Profeſſor gu fund in Schonen .

Daſelbſt ſchrieb er ( 1673.) rein größeres Werk, de iure

naturae et gentium in Ucht Büchern ; und zugleich einen
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populåren Auszug aus dem Berke, de officio homi

nis et civis , in zwei Büchern. 1686 wurd' er nach

Stockholm verſeßt, als Königl. Rath und Hiſtoriographe,

1694 in den Reichsfreiherrn . Stand erhoben ; gieng

in eben dieſem Jahre als Geheimer · Rath und Hiflorio.

graphe in die Dienſte des großen Churfürften Friedrich

Wilhelm von Brandenburg ; ſtarb aber zu Berlin ſchon

Den 26ſien October 1694.

Sein Leben, ausführlicher, in Gottfr. Maſcou's Praef.

p. III —VIII.

Pufendorf, um ein ganz ſchulgerechtes Syſtem aufzus

ſtellen , ſtellte für ſein Naturrecht als principium ellendi

den göttlichen Willen auf; er , und ſeine Nachfolger,

fönnen fich aus der ydee der Poſitiv . Gereße nicht

genug berauswickeln, um ſich Gefeß überhaupt ohne Ges '

resgeber zu gebenken ; das principium cognoſcendi

aber batte er mit Grotius gemein göttliche Beſtima

nung des Menſchen zum geſelligen leben. Auf daſ

ſelbe hat er, nicht nur durch keine iſolirten Rückſichten

auf politiſche Staats- und Völker. Rechtliche

Ideen , wie geriffermaſſen Grotius , eingeengt , nicht nur

durch keine zu håungen Rückblicke auf Geſchichte, und in

die Auctoritäten des Alterthumes zerſtreut; ſondern über.

baupt auch mit mehr philoſophiſcher und ſyſtematiſcher

Strenge reine Ausführung des geſammten Natur:

Rechtes gegründet. Aber natürlich da diefes Princip

immer noch Socialitaet hieß, und Wille Gottes:

ſo mußte der Name Natur :Recht alle geſellige Tugens

den , und faſt alle menſchliche Pflichten umſpannen

mehr Ethit als Natur - Recht werden ; die ſcharfe Sondes

rung des Erzwingbaren verloren geben ; und mit ihr

die Möglichkeit, in einer eigenen Wiſſenſchaft die

Baſis der geſammten Jurisprudenz zu gewinnen .

§. 142 .

Schon Thomas Robbes hatte ein ungleich paſſende.

res Princip des Natur. Rechtes , als das Socialitats
,
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Princip ift , angedeutet: NOLI TVRBARE PACEM EXTER

NAM ; und er hatte es nur, nach dem Geifte ſeines Sp.

ſtemes, durch den Zuſaß entſtellt : QVIA PACTVS Es. Gleich

als ob jener Vernunftfag , welcher vollkommen gleiche

Richtung hat mit den ſpåtern Formuln: Beleidige

Niemanden ; Entziehe Niemanden das Seinige ,

nicht ewige Gültigkeit båtte durch ſich ſelbſt ; ſondern erft

auf vertragsweire Berbåltniße begründet werden

müßte. Dieſe hinzutretende unich te Vorſtellungs . Uit

durfte nur aufgegeben werden ; und man batte für das

Naturrecht endlich die wahre Jbee gewonnen ; die , einer

Bernunft : Theorie des Erzwingbaret.

Dieſe richtige Jbeé bat zuerſt Chriſtian Thomafius

aufgeſtellt und ausgeführt; auch dadurch Epoche für uns

fre Wiſſenſchaft gemacht.

Chriſtian Thomaſius , Sohn des Philologen Jacob

Thomaſius, geb. zu Leipzig 1655. am Neujahrstage.

Für die Theologie batte ihn ſein Vater beſtimmt.

Glüdlicher Weiſe gieng nach dem Tode des Vaters

der Sohn zur Jurisprudenz über.

Im Jahr 1672. wurde er Magiſter der Philoſophie.

1679. Doctor der Rechte ju Frankfurth an der Dder.

Hierauf Privat- Docente zu Leipzig. Mit auffers

ordentlichem Beifall, wegen Feines neuen philoſophie

fchen Ideen Ganges ; aber auch unter harten Ber:

folgungen.

Im Jahr 1690. flüchtete er nach Halle Bicle

Studierende begleiteten ihn aus Leipzig dahin .

Dies beftimmte den Churfürften von Brandenburg

um ro mehr, den Plan wegen Stiftung einer

Univerſitåt zu Halle zu realiſiren. Im Jahr

1694. Shomaſius wird nun daſelbft Profeſſor der

Rechte. 1709. Königl. Preuß. Geheimer Rath . 1710..

Director der Univerſitåt. Starb den 23ften Septems

ber: 1728 .

Unvergeßlich iſt uns Der Mann durch ſeinen energiſchen
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Angriff auf die Hexen . Proceße; auf die ihnen fehr åbnlis..

shen Keßer- Gerichte ; auf alle Mißbrauche geiſtlicher Ges

walt ; auf die Sortur und durch viele andre Aufklärunts

gen . Aber auch febr wichtig für unſer Natur Recht ift

er , durch die obiective Beſtimmtheit, deren Sphaere

er zuerſt gezeichnet bat. Im Anfang eflärter Pufe .

dorfianer ;

als Berfaffer einer iurisprudentiae DIVINAE, 1688 :

foritt er bis zu einer vollendeten Reform ſeines Syftes

mes, und ſchrieb im Jahr 1705. die

fundamenta iuris naturae et gentium ,

worinn er zuerſt die principia IvsTI , des Erzwing .

baren , von den principiis HONESTI (des Sittlich guten )

und DECORI zu unterſcheiden lehrte ;

ſo wie er auch durch eine vollfåndigere lite .

rår. Gerchichte des Natur . Rechtes der Wiffenſchaft

febrnüglich geworden iſt.

$. 143.

gen Ein Schüler Beffelben , Nicolaus Hieronymus Gundo

ling, bildete, zu gleicher Zeit mit Ephraim Gerhard ,

die Idee des Lehrers aus. Beide ſchränkten ihre Lehrbů.

cher des Natur- Rechtes auf Zwangs. Rechte und Zwangs.

Pflichten ein .

Gleiche Idee Berfolgte Heinrich Koehler in ſeiner

Aufſtellung eines Juris EXTERNI atque COGENTIS.

Das erſte vollendete Syſtem dieſer Art gaben yo.

hann Stephan Půtter , und Gottfried Achenwall,

zuerſt unter gemeinſchaftlicher #usarbeitung, im Jahr 1750 .

alsdann fünf Jahre ſpåter , unter Achentals Namen allein .

$. 144.

Ehe die Ach enw allfche Schule begonnen , war

aber das Vernunft.Syftem des Erzwingbaren

noch lange nicht das berrſchende. Die Philoſophen des

erſten Ranges im zweiten Viertel 'des achtzehnten

Jahrhunderts batten vielmehr einen ganz entgegengeſet,

en Weg getable
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I. So der große Stifter einer Philoſophiſchen Schule,

Chriſtian Freiherr von Wolf. Dieſer hat nicht nur

bie nicht erzwingbaren, dié blos fittlichen

Pflichten " mit den erzwingbaren unter dent

Namen : Natur: Recht in ein gemeinſchaftliches

Syſtem gebracht; fondern auch alles , was etwa

Rechts : Philoſophie beißen fönnte ; oder jede

philoſophiſche Anſicht wilführlich gegebnen , in keis

ner nådhften Beziehung auf die Cultúr des Mens

rchen Geſchlechtes ſtehenden , blogi poſitiv -rechtlichen

Stoffes, in das Gebiet des Natur : Redytes bers

übergezogen ; und ſo ein Gyſtem von neun farfen

Quartanten (mit Einſchluß des Bilker «Rechtes )

aufgeſtellt.

Die Wolfrche Philoſophie getvann hohen Einfluß

in das Studium des Rechtes. Durch die Fréis

berrn von Cramer und von Jofftabt; durch Bans

nija , Nettelbladt , und Andre. Auch oft bis zu

Hohem Mißbrauchs und mit Bernachlaßigung der

für das Römiſche Recht, und überhaupt zur Bils

dung des guten Geſchmackes unentbehrlichen phis

lologiſchen / biftoriſchen und antiquarifchen Kennt:

niße. Nettelbladt's Natur . Recht war gang

nach Wolffchem Zuſchnitt; und lange Zeit bindurch

die erſte Bildungsſchule beſonders der Juriſtent

des Preuß. Staates.

II. So der GeheimeRath Foachim Georg Darie 8 .

Dbgleich Verfaffer eines eigenthümlichen Syſtemes ;

dennoch im Natur - Rechte ein Theilnehmer aller jes

ter Verirrungen der Wolffchen Schule.

Was Mettelbladt für Halle; War Daries für

Frankfurth an der Ober. Doch ftand ihm glück.

licher Weiſe Georg Samuel Madihn zur Seite;

in der Philoſophie zwar ſich zu Crufius nets

gend ; aber dabei ein Freund des elegantern

Studiums des Römiſchen Rechtes.
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III. Eben ro , Hatte Samuel- Cbriftian Bollmann,

Profeffor Der Philoſophie zuGöttingen, als ürprin ,

cip feines Natur Rechtes angenommen : fac, ut

Sis perfectiſſime felix! Alſo eben jene Vermens

gung der blos fittlichen , und der naturrechtlichen

Swahrbeiten .

Gegen folche Männer an der Spige, hatte die Naturia

ften: Schule vor obiectiver Beftimmtheit einen

langtvierigen Kampf zu beſtehen , ehe ſie die herrſchende

wurbe ;. und es iſt eben tegen jener großen Namen feia

nesweges befremdend, daß noch bis auf den beutigen Sag

det eine und der andre febrer des Naturrechte die Pu >

fendorffche und Wolffche Vorſtellungsart deffelber

beibebalten hat.

$ . 145.

7 Wåhrend beibe Schulen einer philofophiſch agründlis

chen Bearbeitung der Wiſſenſchaft obliegen ; entſpannen

fich auch einige, wenig haltbaré Paradorieen. Einige

Deutſcher wollen wieder ein Inſtinct Recht ſtatt

Bernunft . Rechtes einführen. Mit dem freieſten Gé

nie . Blick , Johann Jacob Schmauß ?

is a .) in feinen Diff. Jur. Natur . quibus principia

novi Syſtematis huius iuris ex ipſis naturae hu

mariae. INSTINCTIBVS exſtruendi proponuntur.

Göttingen 1740 .

b .) in ſeinen Poſitionibus iuris naturalis in uſum

praelectionum acad . Gošt. 1740 .

c.) in ſeiner Vorfellung des wahren Begrif:

- fes bon einem Recht der Natur. Göttingen

I .1748. *

d .) in feinem neuen Syftem des R. d . N.

Mehr aus Rückſicht auf die Römiſche Naturiften ,

Schule :

1.) Johann Chriftian Elaprothr in ſeinem Grund .

riß de's R. O. N. Göttingen 1749. 8.

2.) Carl Ferdinand Sommeln beſonders in ſeinem
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1

Propoſito de novo Syſtemate Je N. et G. ex

ſententia veterum ICtorum . Lipſ. 1747. 4.

Eine bleibendere Senſation haben die Paradoxieen ei.

nes Jean Jacques Rouffeau gemacht. Dieſer ſcharf.

finnige Philoſophe ſab mehr auf die thieriſche als auf die

geiſtige Natur des Menſchen , betrachtete den Naturzuſtand

mehr wie er ift, als wie er nach den Fobrungen det

Bernunft, und nach ihrem Jdeal feyn ſollte ; hielt dem ,

ohngeachtet diefen der hierheit verwandten Zuſtand für

den angemeſſenſten der Menſchheit ; und leitete aus demi

felben eine natürliche Gleichheit ab , welche in der

geſellſchaftlichen Vertrag übergefegt, ein unerreichbares Joot

bleibt, Sein Scharfſinn hat viele Materien, beſonders bes

allgemeinen Staats- Rechtes , lichtheter behandelt, als es

bor ihm geſchehen iſt; aber feine. Paradoxieen baben

auch wohl in der Meufrånkiſchen Revolution durch ver .

tehrte Anwendung noch großen Schaden geftiftet.

. Dieſe Paradoxieen find verwebt theils in feinen

Emil; theils in ſeinen Contract focial, ou principes

du droit politique, Amſterdam . 1761. theils und am

meiſten in ſeine Abbandlung :

l' Origine et les fondemens de l'inegalité parmi

les hommes

in den råmmtl. Werken . Vol. II. Amft. 1767.

auch in der Fåde ſeiner Phantaſie ausgemahlt , und in

feiner gewaltigen Sprache vorgetragen .

$.
146.30

Immer aber gewann das Natur . Recht als Vers

nunft: Iheorie des Erzwingbaren mehr und mehr

Uebergewicht in den deutſchen Schulen , und eine feftere

Ausbildung . ,

1. Verfaßer von treflichen Lehrbüchern in dieſem Geiſte

fino Ludwig Julius Friedrich Hoepfner, welcher

dem Achenwaltſchen Syftem dadurch , daß ei es

in fürakademiſche Vorleſungen und bündigen Aus .

zug brachter uyter fteten Rückblicken auf dieForts
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Fohritte der Wiffenfchaft und auf menere: Litteratur,

einen großen Umlauf verſchaft Bat ; Johann Georg

Heinrich Seder, und ſein lichtheller Commentator

Gottlob Auguſt Sittel; Johann Auguſt Heinrich

utrich Johann Auguſt Schlettwein u. 4

II. Aber auch große Philoſophen , welche nicht eigene

Lehrbücherdes Naturrechtes geſchrieben haben, wirf.

ten in die fernere Ausbildung des Syſtemes theils

durch wichtige Monographieen , theils durch

Bisa 1 Schriften verwandten Innbaltes.

1.) So Moſes Mendelsrohr in ſeinem Seru .

falem oder über religiöſe Macht unb Subens

thum. Berlin 1783.

9 Womiti ju verbinden iſt:Johann Friedrich Zoell.

ner über Moſes Mendelsſohns Jeruſalem . Berry

.. , ilin 1783. 8. gr .

2.) So Johann Auguſt Eberharo in feiner Sittene

lehre der Bernunft. Berlin 1781.

3.) So Chriftian Garvej in feinen Philoſophi,

herchen unmerkungen und Abhandlungen zu

2 Ciceros Büchern von den Pflichten.

***To147.

Sehr wichtig wurde es nun für die Wiſſenſchaft, daß

große Philofophen fich mit der feſtern Begründung dero

felben - mit Huffindung eines einzigen, gleich ſichern

und abacquaten , als reichhaltigen ur- Principes, bes

ſchäftigten . Und hiemit beginnt die neueſter wichtige

Periode.

Zuerſt bat wohl der große Sulzer dieſes wichtige

Thema unter den Neuern in Anregung gebracht. In eis

ner den Jahrbüchern der Berliniſchen Utademie im Jahr

1756. einverleibten Abhandlung: Berſuch , einen fes

fen Grundran zu finden , um die Pflichten der

Sittenlehre und des Naturrechtes von einan ,

der fu unterſcheiden .

Abgedruckt in Joh. 86. Gulgers dermiſchten
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793 * ? * chriften 36. I. Leipzig 1773. Nro. XIV . S.

389-398.

Uud Hißmann , Selle, Geng und Salomon Mais

mon, ſtellten fcharffianige Ideen über diefen wichtigen

Gegenfand auf gener im Deutfchen Muſeum ,

Jabigang 1778. $. I. Legtre beiden in der Berl.Moñats ,

Tohrift Fahrg 1783. und 1784. Uprit 1791. April 1795.

Noch reichhaltiger und fachgemäßer ift Johann

Friedrich Saft in feinen zoeen Fur Reviſion des

Natur . Rechts , oder Prolegomenten u einem

neten zwang8,08 echt. 34, por

904 Vermiſchte Verſuche Seipzig 1783. Nro. I. S.

I 114

111 nicht minder Hoepfner in weten , feinem febrs

Buds angehängten -Abhandlungen über die Frage: Warum

find die Menſchenpflichten
entweder vollkom ,

mene oder unvolltommene
Pflichten ? und wel ..

che Pflichten gehören zu der erften, welche ju

der legten Gattung ? Auft. VI. S. 289 43338

t'i Auch ich habe alß ein ganzer junger Mann, mich um

ein feftes ur. Princip des Natur. Nechtes, welche das Er,

zwingbare von dem , was blos, Fittlich iſt, genau unter.

Tcheider fchon emfig bemüht. Man rebe :

1:) meine Abhandlung über das Juriſtiſche Studium

beſonders auf Akademieen . Berlin und Stralſund

-- 1780. S. 40 - 50.

2.) meine Abhandlung über die Pollicitationen und

Gelübde. Ebendaſ. 1781. S. 87. 88. u. a. a . St.

Die lettre Abhandlung bat febr günftige Aufnahs

me gefunden ; und eine lebenslängliche Freube

bleibt mir die Kritik meines verehrten Lehrers,

des Hofrathed feber, in den Götting. Gel.

Anz., wo ſich derſelbe ausdrücklich als Verfaffer

9 ju erfennen gegeben hat. Unter den wichtigen

Erſcheinungen der folgenden Jahre ſind dieſe Klei:

uigkeiten bald vergeben worben. Nur meine Zu .

!
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ci Hdrer darf. ich. Baran erinnern , weil file manches

******** Erläuternde, und manches aus meinem mündli.

chen Vortrag, in jenen Schriftchen finden .

Denfrürdiger iſt des Hrn . Geb. 3. R. Kleins

Schreiben an Hrn. Prof. Garve über Zwangs . unb Ses

wiffens -Pflichten. Berlin und Stettin 1789.

Alber Epoche machend wurbe Gottlieb Hufeland ,

in feinem Verſuch über den Grundfaß des Natur ,

Réd ts. Leipzig 1785. Auf ihn folgt noch eine

gleichfalls ſehr bcdeutende Sdyrift: W. G. Dafinger , de

fundamento feparandi Juris Naturae et Philofophiae

moralis principia ex divifione officiorum in perfecta

et imperfecta petendo, quaeſtio retractata . Tub . 1788.

9.148.

Bald anfferte die kritifche Philoſophie ihren Einfluß

auch in die practiſche und in das Natur, Recht insbeſon.

dre. Die erſten Andeutungen gab Sant in feiner Me .

tapbyſit der Sitten ; und in einer Kritit der

praktiſchen Vernunft.

Ehe Kant felbſt ein Natur Necht ſchrieb ; blieben

ſeine Schüler noch größtentheils dabei ſtehen , daß fie das

negative und unbedingte Sitten Gefen für das

Eoexfiftential» V er håltniß zugleich als Urprincip

- des Patursrechtes aufſtedten. So Hufeland in

der Erſten Ausgabe ſeiner Behr fåße des Natur.

Rechts. Jena 1792 : die Nicht.Vermittberung

fremder Vollkommenbeit 6. 24. 75. Und wäre dies

fer trefliche Mann der ihm eigenen einfachen Sprache ung

Darſtellungs-Gabe getreu geblieben . fo würde rein Leht

buch zu einſtimmig mit meinen Wünſchen geweſen feyn;

um je an ein eigenes zu denken . Die meiſten Kantianet

aber Kleideten auch die Formul des Naturrechtlichen Prins

cipes in eben dieſelbe ein , womit fie in ihren Moral- on

ſtemen die Worte Bollkommenheit und Gludſeligs

keit, als unſaubre Worte, fünftlich umgiengen. Nur ei

nige der erſten dieſer Schule :
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So , Schaumann. Wiffenfch . 9. * . Halle 1792.

words. i $. 186.: « Du baſt kein Recht zu folchen Handlun .

agen, welche das Finnlich vernünftige Wes

* fen zu einem Mittel berabwürdigen.

$. 187. «Du haſt ein Recht zu den Handlungen ,

amit welchen die Würde des finnlich vers:

wnünftigen Wefens , als Zwed an fich

e ce felbft, beſtehen kann . »

Schmalfr Reines R. R. Königsb. 1790. « Behandle

« die Menſchheit in anoren nie als bloßes Mittel.

So Teßet Heydenreich Gyft. des N. R. Theil I.

Leipz. 1792. Abſol. N. N. §. 1o. und 11. den

oberſten Grundras aller Moralität in das Ver.

nunftgeboth : Betrachte die vernünftigen Weſen

durchaus als Zwecke an fich ! Und das Vernunftges.

both der Gerechtigkeit: Unterlaß alle Sandlun .

gen , mit welchen du dich eines vernünftigen Wes

rens , als eines bloßen Mittels für Deinen beliebie

gen Zwed bebientert.

By : Moffbauer, nach der frühern Auflage feines Nas

dan : turrechtes Salle 1793 : Du haſt ein Recht auf

« Etwas, wenn du ohne daffelbe auf irgendeine

< « Weiſe von einem Andren als ein willführliches

« Mittel ſeiner Zwecke behandelt werden durfteft. )

18. . Porſchke , Borb. zu e . popul. N. R. Königse

berg, 1795. Mache Niemanden zu weniger, als

seer wollen darf . zu ſeyn.»

Wobl fcheinen L.S. Jakob , in feiner Philof. Rechtsl.,

Dalle 1794., Chrift. Erh. Schmib , in ſeinem Grundriß des

N. R. Jena: uno Leipz. 1795. und Hufeland , in der

zweiten Ausg. Jena 1795. durch Reduction des N. Rechte

lichen Urprincipes auf das, was nach allgemein gülti.

gen Gerepen , beſonders in Rückſicht auf die Zwede

der Freiheit, als möglich oder nicht möglich gedacht

werden kann , der Kantiſchen Idee rich am meiſten zu

nåbern.
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In eben dieſer Periode ſind auch Naturiſtett aufgen

treten , unabhängig von der kritiſchen Philoſophie , mit ein

genem Syſtem.

1.) So weicht Johann Heinrich Ubicht von der Fris

tiſchen Schule in der ihm eigenen Grund . Joee ab,

«daß alles, was Recht ſeyn rolle, auch Pflicht reya

« müße ; und was nicht Pflicht iſt, auch nicht Recht

afen.» Dieſer Grund - Idee kann ich zwar durchaus

nicht beipflichten ; aber wohl einer andren , welche

ſich von Kants Fbeen nicht minder entfernt; und

welche ſchon der Titel des frühern Werkes ausſagt:

. ' H. Abicht neues Syſtem eines aus der

Menſchheit entwickelten Natur - Rechts. Bai.

reuth 1792.

(Hierauf folgte: Ebend. Kurze Darftellung

des N. u. V. R. Bayreuth 1795.)

2.) Ich kann , nach dem Gangen des Vortrages , der

Geheimen Juſtiz , Rath Klein das Praedicat eines

Kantianers nicht zugeftehen. Aber das ur . Prine

cip reines Natur- Rechtes geht audy, wie das Kan ,

tiſche, auf freibeit. Grundf. Der nat. Rechtsw .

Halle 1797. g. 56. « Zwang und Gewalt find nur

«zum Schutz der urſprünglich zuſtehenden und rechts

« måfig erworbenen Freiheit erlaubt, ſo weit fie

* nicht rechtsgültig eingeſchränkt worden . »

3.) Profeffor Carl Gottlob Roeßig iſt in der Moral

noch Freund eines auf den göttlichen Willen ben '.

gründeten Vollkommenheits - Principes

Grundſ. des N. u. V. R. Reipzig 1794. Th. 1.

Abtheil. I. Sap. I. § . 6-11 .

und die Formul feines naturrechtlichen Principes ift,

ebend . Kap. VII. $. 2 .

* Stöhre nicht die abſolute Menſchen Erifteng beto

anes Nebenmenſchen .

4.) Profeſſor Guſtav Bugo bat ein febrbud des



110

Naturrechts geſchrieben, als einer Philofophie

des poſitiven Rechts. Daſſelbe macht den

jweiten Band ſeines civiliſtiſchen Curſus aus.

Erſte Aufl. Berlin 1798. Ich bin ein warmer Ver.

Lehrer dieſes Syſtemes, als einer Philoſophie des

Poſitiven Rechtes ; und freue mich oft über die

Genie . Blicke reines Verfaßers. Aber mir iſt es

nicht Naturrecht; und was wir gewöhnlich unter

dieſem Namen begreiffen , wird mir dadurch in teis

ner Art entbehrlich ; ſondern ich betrachte Natur.

recht und Philosophie des Poſitiv:Rechtes

als zwei Diſparate, neben einander beſtehende, und

ſehr wohl mit einander verträgliche Wiſſenſchaften.

9. G. Buble über den Unterſchied des N. R. und

der Pb. 0. P. R. in feinen Ideen zur Rechtsw .

Mor. u . pol. S. I. Nro. III. S. 103— 164.

f. 150 .

Mit geſpannter Erwartung fab ich dem eigenen Sy.

fem des großen Kant entgegen.

Einmal , fo gern ich in der Moral den hohen

Schwung mit ihm nehmen dieſe in ihren Urzugen als

die Gefeßgebung der Vernunft für alle geiſtige Natu .

ren zu gedenken : ſo wenig halte ich in der Sphaere des

Natur: Rechtes denſelben für zuläßig.

Nicht nur die vboriſche Möglichkeit des

Zwanges iſt aufſerhalb der Claſſe ſinnlich vers

nünftiger Weſen durchaus nicht erkennbar für

uns ; ſondern wir dürfen auch nur in der Joee

i wei dem menſchlichen Geſchlecht eigene Unvoll.

tommenheiten abziehen , und es bleibt keine morali.

fche Möglichkeit des Zwanges — folglich für gei .

ftige Naturen , welche nur um ein paar Stufen

hober ſtehen , als die Menſchheit, fein Natur . Recht

mehr übrig .

A18Bann , giebt mir auch das Kautſche Urprincip keine

Befriedigung.
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. Anfangsgr. der Rechtslehre

Ilte Aufl. Königsb. 1798. Einleit. §. C. p. XXXIII.

« Eine jede Handlung iſt recht, die

« Maxime die Freiheit der Wulführ eines Feben mit

« Jedermanns Freiheit nach einem allgemeinen Geſes

« zuſammen beſtehen kann. Mit Hohem Scharfſing

iſt alsdann ſ. D. p. xxxv. die. , nothwendige Ver,

bindung des Rechtes mit der Befugniß au 3 w ino

gen ausgeführt.

Wer könnte die Wahrheit des Sages beſtreiten ? Selbe

Darinn bin ich mit feinem Erfinder einverſtanden , « bas

« Die Forderung, ſeine Freiheit auf die gedachte Bedin .

agung einzuſchränken, von der Vernunft als ein Poſtu.

«lat ausgeſagt werde.» Demohngeachtet fann er mir als

urprincip des Natur-Rechtes nicht gelten . Freiheit

iſt zwar ein Verhältniß - Begriff, welcher lo tief eingreift

in alles , was Perſönlichkei
t

iſt, daß die Urrechte

des Menſchen größtentheils aus demſelben entwickelt wers

den können . Allein eben weil er nur ein einzelnes

Verhältniß ausſagt; ſo iſt er ſeiner Natur nach nicht

umfaſſend genug, um , wenn man wirklich mit ſtrenger

logiſcher Conſequenz innerhalb einer Sphaere ſteben

bleibt, die Einführung des Eigenthumes , und die

Zwangs - Verbindlidke
it

der Vertråge aus demſelben

ableiten zu können. Daher , die weſentliche Unvoukom,

menheit eines darauf begründeten Natur: Rechtes !

S. bierüber den ſ. 126. ferner den §. 274. Lit. D.

$. 285.

ſ. 151.

Das fighterche Syſtem führt uns nicht weiter.

Auch deſſen Princip ift : Beſchränke Deine Freibeit durch

den Begriff von der Freiheit aller übrigen Perſonen , mit

denen du in Verbindung kommſt! Ein und berſelbe

Grundſag, in einer etwas verſchiedenen Formel, und uns

ter einer , mehr nach der Wiſſenſchafts- Lebre eines

Fichte gebildeten Deductionsart. Die wahre Eigenthüm .
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lichkeit dieſes Syſtemes, «Daß das Rechts . Gefen nur bes

edingt verpflichte, wenn man mit Undren in Gemein

- ſchaft leben wollen iſt, nach meinem Urtheil, eine ſcheins

bare Beſchränkung der Wiffenfchaft ohne Gewinn. Wer

freilich als Einſiedler auf einer unbewohnten Infél lebt;

der ſteht unter keinem Natur. Nechte, weil es für ibn fein

Coexfiftentials Verhältniß giebt. Aber ro lang man

mit und neben Menſchen lebt; giebt es der möglichen

Berührungs , Punkte zu viele und zu unvermeidliche, als

daß die Gemeinſchaft aufgegeben werden könnte. Mento

ſchen , welche neben andren leben , ſtehen unbedingt und

nothwendig unter dem Rechts . Gefeße.

$. 152

1

Auch in den ſpätern Lehrbüchern giebt es noch marts

ches Neues , was in ihren Grun oro femen nicht ents

balten ift. Das eine und das andre wird die Specials

Theorie herausheben; einen einzigen allgemeinen

Geſichtspunct, über das Verhåltniß des Naturs und

des Poſitiv .Rechtes gegen einander, bebe ich nut

noch aus Heinrich Stephani's Grundlinien der

Rechtswiſſenſchaft, oder des ſogenannten Naturrechts, Era .

langen 1797., hervor. g. 20. «Was unrecht iſt, kann

adurch fein bürgerliches Geret recht werden.

* Dieß iſt die große Wahrheit, welche endlich am Hori,

ozonte der Europaeiſchen Menſchheit aufgeht, und durch

wihr flares licht alle ungerechtigkeiten, welche man hintet

« Bürgerlichen Gefeßen , Berkomnien , Berträgen , Eidfchwů.

« ren 2c. zu verſtecken ſuchte, nunmehr bald in ihrer Ab .

« fcheulichkeit erkennen laſſen wird . Wenn man den Sag

nur an ſich überdenkt : ro nimmt man keinen Anſtand, ihm

beizupflichten ; verwundert ſich aber böchlich , wie er als

etwas Neues aufgeſtellt werden kann , da er in mancher

ſchönen mehr als hundertjáhrigen Differtation über die

underånderlichkeit des Naturrechtes ausgeſagt

ift. Dergleicht man hingegen dieſen Paragraphen mit der

folgenben , unb mit anbren Stellen des Stephaniſchen

Syftemes ,
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Syſtemes, . 5. in den Anmerk. Ju Kants metaphyfirchen

Anfangsgründen der Rechtslebre S. 50. U. O. f. auch

was daſelbſt úber die Schonung gegen die bis jeßt noch

berrſchende Meinung, welcher fich « unfer alter Bater Kant»

bediene, geſagt ift: ro ergiebt fich allerdings eine allges

meinere Tendenz des Stephaniſchen Syſtemes, dahin :

* Poſitive Rechte gebe es , ſtreng genommen , nicht.

« Denn was von Natur nicht Recht ſey ; fönne es

ccDurch poſitive Gefeße nicht werden.»

Alsdann iſt der Sat-freilich neu und fühn; allein eben

fo unwahr.

Dieſe neueſten Syſteme gründen ſich übrigens wieber

mehr auf das Princip der Gleichbeit, als auf das,

der Freibeit. Wo ich aber bem rein Stantiſchen Prins

cip , nach meiner Weberzeugungi ben entſchiedenſten Vors

zug gebe.

§. 153.

Die Schellingſche Philoſophie ift atiju bißig mit

bem weiten Gebiete der Medicin beſchäftigt. Auſſerdem

ließe ſich wohl die Sprache derſelben auch auf unſre Wife

ſenſchaft übertragen : wie fich das Ich feben folle , daß

da8. Nicht- Ich fich in gleicher Art neben ihm fegen

möge ? Indifferenzierung
des Ich und des Nicht,

Ich in beſtimmter Hinſicht; und Rückführung des Syſte.

mes biß auf das abſolute Eins. Ein guter Genius

wenbe jedoch alle neue Sprach .Verwirrung von uns abl.
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Zweites Capitel.

Bibliographie ; als Grundlage zu mündlichen Urthet:

len des Docenten .

g . 154

I.

Syſteme und Lehrbücher.

I.

Bor Grotius

1.) Joannis . Oldendorp) 'Esowywyn f. elementaris

introductio juris naturae, gentium et civilis.

Col. 'Agripp. 1539. Auch in des Verf. Variarum

Lectionum Libris ad Juris Civilis interpretati

onem.
Colon. ap. Jo. Gymnicum 1540. in

fol. Eben ſo in deſſelben Opp. omn . T. I Baf.

1559. Nro. 2. Neu aufgelegt, curante Car. Ant.

Martini. Vindob. 1758. 8.

2.) Nicolai Hemmingii de lege naturae apodicti

ca methodus. Vit. 1564. 8.

3.) Math . Stephani methodica tractatio de arte

Juris. Gryphisw . 1615. 8.

4.) Bened. Winkleri, Soltquellenſis, Principiorum

iuris libri quinque. Lipf. 1615. 8 .

g. 155 .

1

Hugo Grotius.

5.) Grotius de Jure Belli ac Pacis. Erfte Aus .

gabe Pariſiis 1625. apud Nicol. le Bon. 4.

Unzähliche Amſterdammer, Pariſer , Lauſanner,

Straßburger, Lendener, Grafen . Haager Ausgaben ;

und in Deutſchland zu Frankfurth an der Doer,

Gießen, Jena, Tübingen , Marburg, Leipzig.

Die beſte und rchönſte iſt zugleich mit dem

Tractate de mare libero , und der ubb. de

aequitate, indulgentia et facilitate; auch den

Anmerk. Joh. Frid . Gronov's, und den eigenen
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bes Herausgebers, Jean Barbeyrac. Amſtelae

dami, ex officina Wetſteniana, 17 :0. 8. wies

berboblt aufgelegt zu Amſterdam 1735. und
34

fauſanne 1751. 4 .

Mit derſelben verdient wegen der in ihr geſammels

ten Anmerkungen verbunden zu werden , die von

Joh . Chr. Becmann , Frankfurth an der Ober

1691. 4. auch ebend . 1699.

Ueberſegunge
n
haben wir Franzöſirche, Englis

rche, Holländi
ſche

, Schwediſ
che

, Däniſche.

f. Chriſt. Frid . Ge. Meiſteri Bibl. J. N. et

G. Tom. I. p. 46.

Freiherr von Ompteda Litt. des V. R. S.

404 407.

Die wichtigſte, durch ihre Anmerkungen , iſt die son

Jean Barbeyrac. Amſterd. 1724. in 4. Fünfte

Ausgabe. Lenden 1759. — Hinter derſelben Ta

ble I. wo der ganze Reichthum der Citate des

Grotiusſchen Werkes zur Ueberſicht geſtellet iſt.

Auch hat Grotius eine Menge Commentato,

ren , Enucleatoren , redactoren in Ša ,

bellen , u. f. w. erhalten. Sie find ſehr vous

ſtåndig aufgeführt , bei Ompteda S. 397 -

404. Ich bebe nur folgende heraus :

a. ) Chr. Waechtleri Lectionum Grotiana

rum L. I. Lipf. 1680. Lib. II. 1682.

b.) Jo . Ge. Kulpiſii Collegium Grotianum .

Francof. 1682.4. rec. Hal. 1708. Francof. 1714.

c .) Hug. Grotii de Jure B. ac P. Libri III.

cum commentariis Guil. van der Muelen .

Tom . I. Ultraiect. 1696. fol. Tom. II.

ibid . 17.0. Tom. III. Amſterd. 1704. fol.

d.) Henrici L. B. de Cocceii Grotius illu

ſtratus, cum Obſervationibus et introdu

ctione Samuelis L. B. de Cocceii. Vratisla

viae 1744. Tomi III. fol.

1

·
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e.) Samuelis L. B. de Cocceii Introductio

ad Grotium illuſtratum . Hal. 1748. fol.

f.) Chriſt. Frid. Schott Dill. I. fiſtens ana

lyſin operis Grotiani , cum Obſervationi

bus . Tub. 1768. Diff. II. ibid. 1770. 4.

g .) Gottl. Auguſt Sittel Geift des Grotius.

Zůrch 1789.

§. 156.

13 .

Zeitgenoß
en des Grotius ; und bis auf

Pufendorf.

6.) Jo . Seldeni de iure naturae et gentium iuxta

diſciplinam Ebraeorum , libri ſeptem . Lond.

1640. f. Mehrere Ausgaben, H. B. die in meiner

Bibl . Argentor. 1665. in 4 .

7.) Thomae Hobbefii Elementa philoſophica de

Cive.

in den Elementis philoſophiae, Pariſ. 1642. 4.

1646. 12. Sect. III.

auch in ſeinen Opp. philof. latin . Amſt. 1668. 4.

Sodann altein : Amſtelod . 1647. 12. und mehr

malen. Genevae 1742. 12.

8.) Thomae Hobbeſii Leviathan , or concerning

Commonwealth , Lond. 1561. , Fol. auch in 8.

lateiniſch , rowohl in den vorangeführten Werken , als

beſonders: Leviathan live de Civitate ecclefia

ſtica et civili, Amſtel. 1667. Appendix dazu,

Ebenbar. 1668. 4.

Hollandiſche Ueberſeßung: Leviathan : of van

de Stoffe, Gedaente, ende Magt van de Ker

ckelickeende Wereltlycke Regeeringe. Beſckre

ven door Thomas Hobbes van Malmesbury.

Fol . Amſterdam 1667.

Deutide Ueberſ. Halle II. B. 1794. 1795.
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Pufendorf, Thomaſius, und andre bis auf Gunda

ling, als bis zu der Periode der Ausbildung des

Natur- Rechtes zu einer Vernunft : Ibeorie

des Erzwingbaren.

9.) Samuelis Pufendorf iurisprudentiae naturalis

elementa, methodo mathematica. Lugd. Ba

tay. 1660. 8. Jen. 1669. 8.

10.) Samuelis Lib. Bar. de Pufendorf, de Jure

Naturae et Gentium Libri Octo ,

Erſt. Ausg. Londini Scanor. 1673. 4.

wegen der Commentare die beſte Ausgabe : cum

integris Commentariis Jo. Nic. Hertii, atque

Joannis Barbeyrac. Recenſuit et Animad

verſionibus illuſtravit Gottfridus Maſcovius,

Francof. ' et Lipf. 1744. Tomi II. und noch als

Anhang in eigenen Seitenzahlen, die Eris Scan

dica.

auch 1758. 4.

zu bemerken iſt auch die Franzöſiſche
Ueberreßung

von Jean Barbeyrac zuerſt Amſterd. 1706. Ich

befiße: Sixiéme Edition , revûë de nouveau

et fort augmentée, à Basle 1750. Tomes II.

11.) Eiusdem de officio hominis et civis Libri II.

Londin. Scan . 1673.

Beſte Ausgabe: mit Otto , Litius , Carmichael,

und Treuers Anmerkungen , Leiden 1769. Zwei

Bånde, gr. 8.

12.) Chriſtiani Thomaſii Inſtitutiones iurispruden

tiae divinaé, Francof. et Lipf. 1688. 4. Mehr. Aufl.

In dieſem Syſtem noch ganz Pufendorfianer.

Ganz anders in ſeinem zweiten Werke :

Chriſtiani Thomaſii fundamenta iuris naturae

et gentium . Hal. et Lipfa 1705. 4. Mehr. Aufl.

Hierinn der erſte Wint zur beffern Unterſcheidung

$
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ber principiorum iuſti von den principiis

honeſti;

und alſo prima ſtamina der durch Gerhard,

Gundling , Koehler und andre ausgebildeten

Schule einer Vernunft: Theorie des Ers

swingbaren.

13.) Mich. Henr. Gribneri Principia Ipd. natur.

Vit . 1710. 4. Editio V. emendata et annotati

onibus aucta ( a Jo . Jac. Bülow .) Vit. 1774 , 8.

14.) Ephr . Gerhari Delineatio Juris Naturalis f.

de Principiis Juſti L. III. Jen. 1712. 8.

15.) Abam Friedr, Glafety, Bernunft und Polfer.

Recht. Nürnberg 1723. 4. Berb . und verm. Frants

furth 1732. 4. Nochmals verbeſſert, unter dem

Titel : Recht der Vernunft. Frankfurth und

Leipzig 1746. 4:

16- 26. ) In diefe Periode treffen auch noch die min.

der wichtigen Lehrbücher eines J. B. Wernber,

Ge. Bener , Carl Otto Rechenberg, Andr. Goe.

pel, Joh. Ge. Wagner , Joh. Gabr. Wolf, Nis

colaus Pragemann , Job. Fr. Hombergk ju

Vach , Fr. Genßten, Joh. Laur. Fleiſcher, Job.

Heinr. Zopf, laur. Reinhard u . A.

g . 158.

5.

Von der Periode der Ausbildung des Naturs

Rechtes zu einer Vernunft : Sheorie des

Zwangs: Rechtes , bis auf die neuefte

Zeit.

Hier erſcheinen breierlei Schulen :

1.) die eben genannte , von welcher die Pes

riode datiret ift ;

2.) diejenigen , welche 3 wang8 - Pflichten

und fittliche noch in einem Syftem vers

binden zum Theil noch Pufendorfias
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ner , in der Folge Wolf, Daries, und

ihre Schüler;

3.) die paradoren . Syfteme eines Clap:

roth , Schmauß, Rouſſeau.

Da ich von Holländern und Englånbern in

der erſten Begründung des Syftemes ausgeben

mußte ; ro trenne ich wenigſtens von gegenwärtis

ger Periode an die deutſche Schule, und die

Auslånder,

A.

Deutſche Lehrbücher und Syfteme.

8.

Bis auf Hufeland, als bis zu der Periobe ber

neuern Beſtrebungen um ein feſtes ur. Princip

des Natursrechtes.

27.) Nicol. Hier. Gundling Jus naturae et gentium,

Hal. 1728. 1736.

28.) Henr. Koehleri Exercitationes iuris naturalis

eiusque inprimis externi methodo ſyſtematica

propoſiti. Jen. 1729. verm . Ausg. mit Stellwags

Anmerk. Jena 1741 , 4.

29.) Henr. Koehleri Juris ſocialis et gentium ad

ius naturae revocati ſpecimina VIII. Jen . 1736.

.30 .) Gottl . Heineccii Elementa iuris naturae et

gentium , Hal. 1938. — Argent. 1742. (mit

Caſtigationibus ex Catholicorum doctrina, a J.

Marin et Mendoca. Edit. II. Madrid 1789.)

31.) Mart . Henrici Ottonis Elementa J. N. et G.

una cum delineatione iuris poſitivi univerſa

lis. Hal. 1738. 8,

32.) Chriſtiani Wolfii ius naturae, methodo ſcien

tifica pertractatum, mit Einſchluß des Juris Gen

tium . Tomi IX . Francof. Lipf. et Hal. 1740.

bis 1749. 4 .

33.) Chriſt. Wolfii InſtitutionesJ. N. et G.Hal. 1750.8.
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geleat, fond
ern auch die Quellen aller burgers

Deutſche Weberl. Halle 1754.

Franzöſiſche, mit Anmerk. von Elias Lügac. Leis

den 1772. 6. Vol. 8.

Hiezu : Wattels Unterf. über das Nat. R. und

Anm . zu W. R. D. N. Aus dem Franzöſiſ.

Mietau und Leipz . 1771 .

34.) Formey Principes du Droit de la Nature et

des Gens, tirès de Grand "Ouvrage de Mr. de

Wolf. Amſt. 1757. 4. u. III. Vol. 12.

(Zwar Franz . geſchrieben ; aber nach einem Deuts

rden von dem berühmten Secretår der Berl.

Acad. ausgearbeitet.)

35.) Jo. Ge. Daries : Inſtitutiones Jurisprudentiae

naturalis. Jen, 1740, 8. Ed. VII. 1776.

Hiegu : Johann Ernſt Gunnerus vouſtändige Er.

läuterungen über das 9. 4. B. N. des Hrn.

Hofr. Daries. VIII. Sånde. Fr. u. Leipz. 1748.

Auch: Daries Diſcours . Th. I, " Jena 1762. Th.

II . Jena 1763.

36.),Joh. Juſt,
Schierſchmidii

elementa juris na

turalis , ſocialis, et gentium , Jen. 1742. auch

1748.

37.) Herm . fr. Kahrels Recht der Natur, worinnen

nicht allein die Gründe zur Sittenlehre und Staats.

lichen Rechte zum Nußen des menſchlichen Lebens

geöfnet werden. Frankfurth am Main 1746. 8 .

38.) Joh. Ad. ab Ickſtatt Politiones Juris Naturae.

Ingolſt. 1746.

39.) Joh. Chrift. Claproth Grundriß des Rechts der

Natür. Göttingen 1744. 8 .

S. oben g . 145 .

Franzöfiſch
überlegt:

Principes du droit pa

turel .

40.) Chrift. Rettelbladt Syſtema elementare Ju

1

1
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risprudentiae naturalis univ. Hal. 1749. Ed. V.

1785.

Ueberſ ins Deutſche von Heineccius. Kalle 1779.

S. oben . 144. Nro. I.

41.) Jo. Steph. Pütteri und Gottfr. Achenwalli

elementa iuris naturae, Gött. 1750. u. 1752. 8.

Unter Achenwals Namen allein , Göttingen 17551

und mehrere Ausg.

Hiegu :

a.) Ebenbeff. Prolegomena iuris natura

lis. Göttingen 1758.

b.) Phil. Carl Boll's Vorleſ. über das r .

d. N. nach des fel. Achenwaus Grundf

jwei Theile. Erlangen 1780. 8.

r. . 143

42.) Sam . Chriſt. Hollmanni Ipd. natur. primae

lineae. Gött. 1751 .

P. . 144. Nro. III.

43.) Le Bonheur , ou nouveau Syſteme de Juris

prudence naturelle . à Berlin 1754.

44.) Johann Jacob Schmauß neues Syſtema des

Rechts der N. Göttingen 1754. P. S. 145 .

45.) Ge. Steph. Wieland de iure nat. et g . Li

bri II. Lipſ. 1758

46.) M. , O. Lichtwehr's Recht der Bernunft, in s B.

Leipz. 1758. (ein Lehrgedicht über die Dioral.)

47.) Carl . Ant. Freih. von Martini de lege nat. pem

fitiones. Wien 1762. auch 1772.

Ueberſeßt, Wien 1783. 1784. verb. 1787. 1788

Hiezu : Erlåuterungen des N. R. nach dem

Syftem des Fr. von Martini. Wien 1786 .

: 48.) Alex. Baumgarten Jus Naturae. Halae 1765.

49.) Ge. Fr. Meiers Recht der Natur. Dalle 1767. 8.

Hiezu noch :

a .) Uuszug. Salle 1769.

b.) Ebend. Lehre von den geſellſchaftlichen



Rechten und Pflichten der Menfchen . 36. I.

Halle 1700. Th. II. Halle 1775.

50.) Heinr. Gottfr. Scheidemantel Leg. Nat. fy

Stematice pertractatae. Zw . Th . Jen. 1768. Ein

Wolfaner! So auch : Anton Zeplichal de J. N.

Pr. L. III. Vratisl, 1772 .

51.) Chrift. Heinr. Breuning delineatio Philoſo

phiae iuſti, f. J. N. et G. Lipſ. 1768.

52.) Frid . Wilh. Peſtel fundamenta Ipd. natural.

Lugd. Batay. 1773. Edit. IV . 1788.

Hieju :

a .) Eiusd. Prolegomena J. N. et G. Lem

gov. 1756. 8 .

b .) Franzöſ. Ueberſ. , : ſur la ſec. Edition. å

Utrecht 1774. 8.

c .) Holländiſche von Friedr. a Breda. Utrecht

1783. 8.

53.) ſubwo. Conr. Schröder Elem . Jur. Nat. Soc.

et G. Gröningen 1775 .

54.) Ernſt Chriſt. Weſtphal Inſtitutiones Jur. Nat.

Lipf. 1777

55.) Joh. Melchior Bereke Entwurf eines Lehrbuchs

der natürlichen Pflichten. Mietau 1777. 8.

56.) Joh. Ge. Ditterich Compendium Juris Nat.

Argent. 1780. 8.

57.) Ludw . Jul. Friedr. Höpfner N. R. des einzel.

nen Menſchen, der Geſ. u . 0. Völker. Gießen 1780 .

Ed. VI. 1795. Lateiniſch überſegt von T. "Chr. Fr.

Raydt. kingen 1793.

58.) Joh . Ge. Heinr. Feder Grundlegung zur

Kenntniß des menſchlichen Widens und des menſch .

lichen Recht : Verhaltens. Göttingen 1782, wieder

aufg. 1785.

59. ) Joh. Aug. Heinr. Ulrich Initia philofophiae

Jufti f. J. N. et G. Jen . 1783. Edit. III. Jen.

1790 .

1
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60.) Jo. Aug. Schlettwein Rechte der Menſchheit, oder

der einzig wahre Grund aller Rechte Dronungen

und Verfaſſungen . Gießen 1784.

61.) Jac. Bollinger Inſt. iur. natur. et eccl.

Aug. Vindel. 1784.

62.) Caſp. Standler Natur . Recht. Augsburg 1784.

63. ) Chriſtoph Hüffer Grundriß zu Vorlefungen über

das Naturrecht. Münfter 1785.

64.) Gottl . Aug. Tittel Nat. u. V. Recht ( nach

Feder ) . Frankf. 1786.

65.) Joh. Chriſt. Briegleb Grundråße der philoſophi.

fden Rechts . Gelehrſamkeit. Coburg 1788.

66.) Gottl. Hufeland Lehrfäße des Maturrechts. Erfte

Auflage. Jena 1790..

z weite gånzlich umgearbeitete Auflage. Jena 1795.

$. 159

b.

Hufeland- batte bereits im Jahr 1785. F. . 147 .

durch ſeinen Verſuch über den Grundraß Des

Natur Rechts, für die tiefern Unterſuchungen ,

und für die feftere Begründung eines Urprincis

pe $ Epoche gemacht;

im Jahr 1790. aber ein Naturrecht aufgeſtellt,

deffen urprinçip nach ſeinen ſtrengen deen

fixirt, und mit Conſequenz durchgeführt wurde.

Dieſe Arbeit hat , nach meiner Ueberzeugung,

für die Wiſſenſchaft mehr geleiſtet, als jeder

Einfluß der neueſten philoſophiſchen Syſteme.

Daber datire ich mit Hufeland die leßte

Epoche. In derſelben treten auf,

a.) noch wenige Pufendorfianer, Wolfianer, u.ſ.to.

b.) noch bleibenb Achen wall's Schule,

c.) einige, eigenthümlider neuen Syſteme. [.

S. 149.

d .) Kantianer, vor Kant.

1
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1

e.) Immanuel tant;

und ihre Nachfolger.

f.) 3. Gottl. Fichte ,

67.) k. G. Madihn Grundf. des N. R. Frankf. a. d.

* D. 46. 1. 179o. 86. I. I795.

68.) fr. Frebersdorf Syſtem der R. 0. N. auf bürger:

liche Gefellſchaften und Bölfer, Recht angewandt.

Braunſchweig 1790 .

69.) Naturs und Völker - Recht, entworfen von einem

v . Staatsminiſter (von Bartenſtein .) Erlangen 1790.

70.) Friedr. Wilh. Sibeth Verſuch eines Entwurfes des

Vernunftrechts. Roſtock 1790.

71.) Theod. Schmalz reines Naturrecht. Königsberg

1790.

Neue Auft. Ebend. 1793.

Naturrecht, Erſter Theil. Königsberg 1792.

Zweiter Theil. 1794.

Dritter Sheil
1798.

72.) Vorleſungen über die Pflichten und Rechte der

Menſchheit. Ch. I Gotha 1791. Th. II. 1792.

73.) I. $. Abicht neues Syſtem eines aus der Menſche

beit entwickelten Naturrechts. Bayreuth 1792.

Hieju :

Ebendeſſ. Sturze Darſtellung des N. und

V. R. Bayreuth 1795. r. §. 149. Nro. I.

74.) I. $. Reiſchel Verſuch eines ſiſtematiſchen Abriſs

res ; und Erläuterung des Grundinnhaltes aller

möglichen Gefeße für Menſchen ; nebſt einem Anhang

über natürliche Freiheit des Menſchen.

Münſter 1792

75.) J. G. Schaumanns
wiſſenſchaftl. Natur-Recht.

Halle 1792.

76.) I. E. Hoffbauers Naturrecht aus dem Begriff des

Rechtes entwickelt. Dalle 793.

Verb. Aufl. 1798.

77.) Wilh. Gottl. Dafinger, Fehrfage des Natur-Rechts.

Tübingen 1794.
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1
78.) Joh. Gebh. Ehrenr. Maaß über Rechte und Vers

bindlichkeiten überhaupt, und die bürgerlichen ins :

beſondre. Halle. 1794

(Eine trefliche Monographie, welche, bei dem

Reichthum ihres Fanbaltes , auch hier eingereihet

werden darf.

Das neuere Lehrbuch des Berf. f. unten Nro .

112.)

79.) Carl Gottlob Röbig , die Grundfåge des N. und

V. R. des allgemeinen Staats- und allgemeinen

bärgerl. Rechts. II . Cheile. Leipzig 1794.

80.) C. H. Hendenreich's Syſtem des N. R. nach frio

tiſchen Principien. Leipzig 1794. Th. II. 1795.

81.) 6. L. Porſchke Vorbereitungen zu einem populáren

Natur . Rechte. · Königsberg 1794.

82.) D. Ge. Rasp Erläuterungen des Lehrbegriffs des

Naturrechts. Wien, theoretiſcher Theil. 1795. praco

tiſcher Theil . 1796.

83.) Ludm . Heinr. Jakob's philoſophiſche Rechtslehrer

oder N. R. Halle 1795.

Auszug, vom Verf. ſelbſt, Halle 1796.

84.) 6. Chr. Erh. Schmid's Grundriß des N. R. Ye.

na 1795.

85.) Joh. Gottl. Fichte, Grundlage des Naturrechts,

nach Principien der Wiſſenſchaftslehre. Jena und

Leipzig 1796.

Zweiter Sheil, 1797 .

Hiezu beſonders :

I F. Michaelis philoſophiſche Rechtslehre zur

Erläuterung über Fichte's Grundlage des N. R.

Leipzig ir und er Cheil. 1797. 3r Ch. 1799.

86.) Ge. Sam. Mellin Grundlegung zur Metaphyfie

der Rechte. Zůlichau 1796.

87.) Verſuch eines faßlichen Grundrißes der Rechts,

und Pflichten , Lehre , von Maczewski und Jährche.

Sönigsberg 1796.
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88.) Eraft Ferd. Splein's Grundraße der natürlichen

Rechtswiſſenſchaft, nebſt einer Geſchichte derſelben.

Halle 1797

89.) Immanuel Kant's Metaphyfie der Sitten.

Erſter Band. Metaphyſiſche Anfangsgründe der

Rechts.lehre.

zweiter Band. Metaphyfiſche Anfangsgründe

der Tugendlehre . Königsberg, beiNicolovius,1797.

Erſterer Band auch beſonders :

Imm . Kant's metaphyſiſche Anfangsgründe

der Rechtslehre. Königsberg 1797. ( 235.

S. 8 )

Hiepon : Zweite, mit einem Anhange erlåu

ternder Bemerkungen und Zufäße vermehrte

Auflage. Königsberg 1798. ( 266. S. 8.)

zweite verbeſſerte Aufl. der . Tugendlehre. Sos

nigsberg 1803 .

Schriften über diefes kehrbuch :

a.) Imm. Kantii Elementa metaphyſicae iu

ris doctrinae . Latine vertit G. L. König.

Amfielod. (Gotha , bei Ettinger in Commiſs

ſion ) 1800 .

b . ) Kant's erläuternbe Anmerkungen , als beſon.

drer Abdruck. Königsberg 1799.

c.) Aug. Litteratur Zeitung Jahrgang 1797. Nro.

169. vom 29ſten Mai. col . 529 — 536. und

fortgefeßt Nro. 170. bom 3often Mai 1797.

col. 537-544.

d.) F. A. Bergk Briefe über Sants M. 4. d. R.

£ . Gera 1797

e.) Heinr. Stephani Anmerkungen
zu. Sants 2c.

Erlangen 1797

f.) F. 6. Tieftrunk's philoſophiſche Unterſuchun.

gen über das Privat , uns öffentliche Recht,

zur Erläuterung und Seurtheilung der M. A.

d . R. f. von J. K. Zwei Cheile , Halle 1798.

1
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8.) Jac. Sigism . Beck's Comment, über R. M.

d. R., Sh. I. Halle 1798 .

h.) Darſtellung der reinen Rechtslehre von . Zur

Berichtigung der vorzüglichſten Mißverftåndniße

derſelben von Conr. Stang. fr. u. k . 1799 .

i.) H. Kunhard's R. M. d. S. in faßlicher

Sprache dargeſtellt. Lübeck 1801 .

k.) G. S. K. Mellin Marginalien und Regiſter

zu S. M. D. R. Jena 1801 .

1.) I. E. Hoffbauers Anmerkungen bei ſeinem

Augem . Staatsr . Th. I. Halle 1797.

Gegen Kant.

m.) Neun Geſpräche zwiſchen Chriſtian Wolf und

einem Kantianer über K. M. 4. d. R. u. I. ,

bon *** Mit einer Vorrede von Friedrich

Nicolai . Berlin und Stettin 1797.

n.) Kritik über die M. A. d. R. f. des Hrn.

Imm. K. von Joh. Ge. Nebr , Rect. Des

Gymn. zu Windsheim . Nürnberg 1798.

(Eigene Lehrbücher nach Kant's Principien fol.

gen in der Reibe.)

§. 160.

Fortreßun
g
und Beſchluß der deutſche

n
Lehrbü.

cher und Syſteme des Naturrechtes.

90.) Chr. Ulr. Dettl. von Eggers Jnſtitutiones iuris

naturae et priyati univerſalis, (vorangeſchickt ſeis

nem Lehrbuch des Natur , und allgemeinen Private

rechts , auch gemeinen Preuß. Rechts ) Berlin 1797.

91.) Guſt. Hugo Lehrbuch des N. R. als einer Philo.

ſophie des poſitiven Rechtes. Berlin 1798. ( auch ·

als zweiter Theil des civiliſtiſchen Curſus ) $.

149. Nro. 4.

92.) Joh. Chr. Gottl. Schaumann Verſuch eines neuen

Syſtemes des natürl. Rechts. Zwei Theile. Halle

93 a.) Heinr. Stephani Grundlinien der Rechtswiſſens

1

1798.



128

Tchaft, oder des ſogenannten Natur:Rechts. Erlan:

gen 1797. Zwei Cheile.

93 b.) Ernſt Wilh. Dedekind Grundlinien der Rechts.

lebre. Hildesheim 1798 .

94.) The. Schmalz Erklärungen der Rechte des Mens

rchen und Bürgers. Ein Commentar über das reine

Naturrecht , und das natürliche Staats .Recht. Kó.

nigsberg 1798 .

95.) 7. C. C. Rüdigers Lehrbegriff des Vernunftrechts

und der Gefeßgebung. Salle 1798.

96.) Joh . Gottlob Buhle Lehrbuch des N. R. Göttin

gen 1798.

97.) Bouterteck's Abriß der philoſophiſchen Rechts:

lehre. Gött. 1798.

98.) Principia iurispr. natural. ſec. ordinem cor

poris iuris Boruſl. communis, auctore J. C. G.

Werdermann. Lipſ. 1798.

99. ) F. Ph. A chil. leisler populäres Naturrecht.

Franff. am Mayn 1799.

100.) S. Theod. Sutjahr's Abriß des N. R. Leipzig

1799.

101.) J. B. Hübners Verſuch einer neuen Entwicklung

des N. R. Augsburg 1799.

102.) 6. Jac. Scheuffelhuth's Grundſ. der natürlichen

Rechtslehre. Dalle 1799.

103.) Wilh. Krug's Aphorismen zur Philoſophie des

Rechts. 1. B. Leipzig 1800.

104.) J. Nees Såte aus dem Natur . Recht. : Maing

180o .

105.) E. E. G. Schneider Verſuch einer Entwicklung

und Berichtigung der Grundbegriffe der philoſoph.

Rechtsl. als Grundlage einer allgemeinen Philofo.

phie des Rechts. Gießen und Darmſtadt 1801.

106.) G. L. Reiner allgemeine Rechtslehre nach Kant.

Augsburg 1801 .

107.):
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107.) Karl Heinr. Gros Lehrb. der philoſ. Rechtsw .

oder d. N. R. Tübingen 1802.

108.) E. F. Michaelis allgemeines Naturrecht nach den

Grundſågen der Vernunft. Leipzig 1802.

109.) L. 8. W. Gerſtåder Metaphyfit der Rechts.

Erfurt 1802.

110.) Ben David Verſuch einer Rechtslehre. Berlin 1802.

111.) D. Ch. Reibniß Naturrecht, nach Kant, Königs.

berg 1803

112.) I. H. Dieftrunk Wiffenſchaft deë außern Gefeßge:

bung, oder die Rechtslehre der Vernunft (als zwei.

ter Sheil des Grundrißes der Sittenlehre) Salle

1803

113.) L. Chrift. Fr. Krauſe Grundlage des N. R. ober

philof. Grundriß des Jbeals des Rechts. Jena 1803 .

114.) Moral unð Recht find Eins ; oder Grundlinien

zur Erſten Rechts -Moral in der Welt. Zwickau

1803

115.) Jac. Fries philoſophiſche Rechtslebre. Jena

1803 ,

116.) R. 3. Beckers Vorleſungen über die Rechte und

Pflichten des Menſchen. Gotha 1806.

117:) The. Schmals Bandbuch der Rechts -Philoſophie.

Balle 1807 .

118.) D. 4. Bauer Behrbuch des N. R. Marburg

1808.

119.) Job. Gebb. Ehrenr. Maaß Grundriß des Natur,

rechts . Leipzig 1808.

120.) Die Hauptlehren der philofophiſchen Rechtslehre.

Ein Buch für gebildete Lefér , von Chriſt. Wilh.

Snell, Prof. und Rect. des Gymn. zu Oſtein.

Gießen 1808. II. Abtheil.

121.) Ant. Thomas Lehrbuch der natürlichen Rechts.

wiſſenſchaft. Frankfurth 1803..
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.

§. 161 .

B.

Einige Syſteme und Lehrbücher der Auslånder des

achtzehnten Jahrhunderts.

a.

Franjoren.

Francois Richard d'Auby Ellai ſur les Principes

du Droit et de la Morale , à Paris 1743. 4.

Principes du droit naturel par J. J. Burlamaqui.

à Geneve 1747. 4.

Lateiniſch : Juris naturalis elementa , auctore

J. J. B. Genevae 1764.. 8.

Das franzöſiſche Original , fortgefekt vom Verf.

Elemens du droit naturel, à Lauſanne

1775. 8. Tomes II .

Neueſte Ausgabe : Principes du droit natu

rel , par Burlamaqui N. Ed. revue, corr.

et augm. de la trad. des droits de l'Hom

me. à Paris 1791 .

Principes du droit de la nature et des gens, par

J. J. Burlamaqui; avec la ſuite du droit de la

nature, augmentée par M. de Felice. Tomes

VIII . à Yverdon 1766 -- 1768. 8.

Expoſition de la loi naturelle , par l'Abbé B. à

Paris 1767

Fortunat
de Felice Leçons du droit de la Nature

et des Gens. T. I. II . à Yverdon 1769. 8 .

Le Droit naturel
par M. Pillichody. Tomes

II. à Yverdon 1769. 8.

Vicat Traité du droit naturel, et de l'application

de ſes principes au droit civilę. IV . Vol. 4.

à Lauſanne 1774. 1777. 1784.

Principes mathematiques de la Loi naturelle, à

Paris 1779. 8.

Principes du droit naturel. A l'uſage de l'ecole

militaire et academique de Colmar, à Colmar 1781.

12 .
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Servin , Manuel de jurisprudence naturelle , à

Paris 1782. 12.

Obſervations fur les droits des hommes, relative

ment au droit naturel , et au droit des gens.

à Paris 1784. 8.

Meditations metaphyſique ſur l'Origine de la Ju

ſtice
par Mr. d’Agueſſeau. 2 Vol. à Yverdon

1785. 12.

Queſtions du droit naturel publique et politique.

à Paris 1788

De la Loi natu elle . Par Mr... à Paris et Nan

tes. II. Vol. 1790 .

La Loi naturelle ( F. Ch. Volney) à Paris 1793.

Gerard de Rayneval , inſtitutions du droit de la

nature et des gens. à Paris 1803.

J. P. Maffioli principes de droit naturel , appli

qués à l'ordre ſocial . à Paris 1803.

9. 162.

bi

Engelländer ; und die übrigen Europaeiſchen Nationen .

Franc. Hutcheſonii philoſophiae moralis inſtitutio

compendiaria , Libris III. Ethices et IVRISPR .

NAT, elementa continens. Glasgoviae 1745. 12.

Fr. Bellers , Delineation of natural Laws. Lond.

1754. 8.

T. Ruthersforth Inſtitutes of natural Laws. Lond.

1754. 8 .

Nic. Concinnae J. N. et G. doctrina metaphy

fice aſſerta. Venet. 1736. 8 .

Lampredi Jus Naturae. Livorno 1779. T. II, 8.

Jo . Bapt. Lascaris Guarini Principia J. N. et G.

Romae 1775. 4. T. I. et II. Romae 1778.

1779. 8.

Del diritto della natura e delle geriti, per modo

dimoſtrativo. Opera del Ab. Pasquale. Neap.

T. I. et II, 1788

1

I 2
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(P. Vogli) Iſtituzioni di Filoſofia morale, ove del

diritto naturale etc. Baſſano 1789. 8 .

(Pt. Mocenigo). Trattato univerſale filoſofico po

litico ſopra lo ſtato dell'uomo libero ed in

ſocietà, Benedig 1789.

Iſtituzioni di Giurisprudenza naturale di Carmelo

Controſceri. Palermo T. I: 1788. T. II. 1789.

T. III. 1790.

D. Cyr. Morelli Rudimenta J. N. et G. Venet.

1791. 4 .

Elayo ſobre la Jurisprudencia univerſal, por D.

Joyme Alvarez de Abreu, Marqués de la Re

galla. Madrid 1786. 4.

Conſt. Comitis Swiaeciki de J. N. et G. in ge

nere, et de J. B. ac P. in fpecie. Mad. 1788.4.

Quaestiones et aphorismi ex iurisprudentia natu

rali, Trai. ad Rhen . 1787

Eenige Bybragen tot de wondgeerige Rechtskunde door

Sm. Aanſorgh. Utrecht 1800.

Ludmy. Freih. von Holberg Einleitung in das N. und

V. R. nach der vierten Dån. Ausg. 'ůberſ. Con

penhagen 1748. 8.

2. Becker's Forelagninger over Menneskens Plig

ter og Rettigheder. Kopenhagen 1795.

J. F. Winkleri Inſt. Ipd. nat. Hafniae 1800.

. 163.

II.

Sammlungen einzelner , zum N. N. gehörigen Schriften .

Sam. Pufendorfi Diſſertationes Academicae fele

ctiores. Upfal. 1677. (Größtentheils dem N. R.

gewidmet.)

J. F. Buddei Selecta J. N. et G. Hal. 1704. 1717.

wo beſonders der Controverſiarum confpe

ctus zu bemerken, p. 773--904.

J. B. Wernheri Dill. iur. natural. Vitemb. 1721.

Ch. G. Schwarzii Diſquiſitiones problematum J.

4
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1

1

N. et G. Erft. S. Alt. 1722. Zweite und dritte

1724. Vierte und fünfte 1726. rechſte 1727. Riebente

1728. Zuſammen, unter dem Titel : Sylloge Pro

? , blematum J. N. et G. Altd . 1734. 4.

Jo . Thelluſon Selecta J. N. et G. Baf. 1727.

Dubia Juris Naturae, ad Generofim. Dom *** Ed .

III. Jen . 1742.

Joh. Chriſt. Claproth's Sammlung jur. und philo.

foph. Fritiſcher Abhandlungen . Göttingen 1742.

Jo. Ge. Daries Obſervationes Juris Natural. Soc.

et G. Vol. II. Jen. 1753.

Gottfr. Ad enwall Obſervationes iuris natural.

Gött. 1754. 4.

Jac. Nave . Verſuche aus dem Recht der Natur, der

Sittenlebre, und der Klugheit. Jena 1765.

Gerh. Oelrichs Collectio Dif . J. N. et G. in

Academiis Belg. habitarum. Bremae 1777.

Tydeman fyntagma Dill. ad philofophiam mora

lem pertinentium . Ultraj. 1777.

Chr. Fr. Schott Dillert. J. N. T. I. et II. cura

Aug. Lud. Schott. Erl . 1784.

E. C. Wieland Opuscula Academica . Faſc. I.

Chemnitz 1790.

Chr. Garvé Verſuche über verſchiedene Gegenſtånde

aus der Moral , der Litteratur, und dem geſell.

ſchaftl. Leben. Bresl. 1792.

Chriſt. Gottl. Schaumann's 'kritiſche Abhandlungen zur

philoſophiſchen Rechtslehre. Halle 1795.

Joh. Chr. Hoffbauers Unterſuchungen über die wichtig.

ften Gegenſtände des N. R. Halle 1795.

J. G. Buhle’s Ideen zur Rechtswiſſenſchaft, Moral

und Politik. Erfte Samml. Göttingen 1799. Zweite

Samml. 1805.

F. W. Sibeth Beiträge zum N. R. Halle 1794.

I. 4. Dorů Briefe über die philofopbiiche Rechts- und

Staatswirthſchafts- Lehre. Görlit 1805.

!
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Th. Schmalg fleine Schriften über Recht und Staat.

Halle 1805.

ournale .

Carl Grolmanne Magazin für die Philoſophie des

Rechts und fiir die Gefeßgebung.

9. E. Schmio Journal zur Aufklärung über die Rechte

und Pflichten der Menſchen und Bürger.

Magazin für die Geſchichte der Menſchenrechte.

Th. Schmalz Annalen der Rechte des Menſchen , des

Bürgers, und der Bolfer.

$ . 164.

III.

Literatur des Naturrechts.

1.) Jo. Groening Bibliotheca iuris gentium Euro

paea , f. de iuris N. et G. principiis iuxta

doctrinam Europaeorum . Libri III. Hamburg

1703. 8.

2.) Jo. Franc. Buddei hiſtoria iurisnat. Hal. 1695.

deinde adiecta Vitriarii Inſt. J. N. et G.

Halae 1701 .

auctior autem , et emendatior in Buddei

Sel . J. N. et G. Hal. 1717. 3. p. I - 97.

tandem, cum adnotationibus Thomae John

fon, in ea , quam curavit editione libri

Pufendorfiani de officio hominis et civis .

Lond. 1737. 8.

3.) Car. Otto Rechenberg
, Progr. de auctoribus,

qui ſcriptis ſuis iurisprudentiam naturalem il

luftrarunt. Lipf. 1711. 4.

4.) Jac. Frid . Ludovici delineatio hiſtoriae iuris

divini naturalis, et poſitivi univerſalis. Editio

auctior. Hal. 1714. 8.

5.) Chr. Thomaſii paulo plenior hiſtoria iuris na

turalis. Halae 1719. 4.

6.) Ge. Andr. Vinholdi Notitia ſcriptorum iuris

naturae. Lipſ. 1723. 8.

!
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7.) Laur. Reinhard hiſtoria ipd. natural . Lipſ.

1725. 8.

8.) Ad. Friedr. Glafen vollſtändiger
e Geſchichte des

Rechts der Vernunft , nebſt einer Bibliotheca J.

N. et G. Reipzig 1739.

Sie beißt vollſtändigere, weil eine kurze Dars

ſtellung [ chon den beiden erſten Ausgaben des

Glafeyfchen Vernunfts und Völkers Recht, Frankf.

1723 und 1732. 4. vorangeſchickt war.

Perm. und verb . Aufl. Zwei Cheile, Frankfurth

1746. 4.

Hieju Chr. Friedr. Ge. Meiſter's Ausbeſſerung und

Zufäße zu Hrn. Hofr. Glafen's Bibl. J. N. et

G. Erſtes Stück, Göttingen 1740. 4. Undres

Stůck, ebend. 1741. 4.

9.) Chriſt. Frid. Ge. Meiſteri Exercitationes duae,

exhibentes brevem hiſtoriam iurisprudentiae

naturalis. Gött. 1743. 8. und in den Exerc. ju

rid. var. argum.

10.) Jean Barbeyrac's gelehrte Vorrede zu ſeiner Ueber.

regung des Pufendorfſchen Wertes de J. N. et G.

Sechste Ausg. Baſel 1750. auf 96 Duart- Seiten .

11.) Joh. Jac. Sdmaußens neues Syſtema des Rechts

der Natur.Göttingen 1754. enthalt von S. i bis 446.

literår -Geſchichte der Biffenſchaft; und die

Theorie, des Natur - Rechtes ſelbſt iſt abgethan von

S. 447-535 .

12.) Ellai ſur l'hiſtoire de droit naturel . II, Part .

à Londres 1757. 1758. 8 .

13.) . Kurzer Entwurf einer Hiſtorié des N. und V. R.

Leipzig 1759 .

14.) Carl Gottlob von Zalheim Verſuch einer Geſchichte

der natürlichen Niechtsgelehrtheit. Wien 1765.

15.) Ge. Chrift. Gebauer nova J. N. hiſtoria ; edi.

dit Ericus Chr. Kleyefahl. Wetzlar 1774.
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I. Auch für die f. 8. N. R. iſt von hoher Wichtigkeit:

Died. Heinr. Ludw . Freih. v. Ompteda Litteratur des

geſammten rowohl natürlichen als poſitiven Völkers

rechts. Regensburg 1785.

II. Lehrbücher des N. N. welche die Geſchichte uns kit.

deſſelben in eignen Anhängen bearbeitet haben.

a .) Ernſt Ferd. : Klein's Geſchichte der- natürlichen

Rechtswiſſenſdaft. In Sechs Kapiteln , als Anhang

zu reinen Grundfäßen ber natürlichen Rechtswiffen.

fdjaft. Balle 1797. Son S. 313-373.

b.) Eben ro J. C. Hoffbauers Geſchichte des Natur.

rechts , als Unbang zu ſeinem Naturrecht.

Halle 1793. 1798.

c.) Joh. Gebh. Ehrenr. Maaß Litteratur des N. N.

als Anhang zu ſeinem Grundriß des N. R. Reip,

zig 1808.

III. Nadweiſe über Special. Gegenſtånde der

literatur.

a.) Ueber die neuern durch die Revolution veranlaßten

Franzöſiſchen Natur : Rechtlichen Schriften P. Rehbergs

Unterſuchungen über die franzöſiſche Revolution,

nebſt kritiſchen Nachrichten von den merkwürdigſten

Schriften , welche darüber in Frankreich erſchienen

find. Hannover 1793 .

b .) As Beitrag zu der neueften Geſchichte der Wiff.:

F. C. Weife Grundwiſſenſchaft des Rechts.

Nebſt einer Darftellung und Prüfung aller , durch

die Kantfchen Philoſophen veranlaßten Philoſopheme

über den Urſprung und das Weſen des Rechts.

Tübingen 1797,

§ . 165.

Bibliographieen insbeſondre.

1.) ( Joh. Frid. Wilh . von Neumann) Bibliotheca iuris

imperantium quadripartita, li commentatia de

ſcriptoribus iurium , quibus fummi imperantes

1
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utuntur, naturalis etgentium , publici univerſalis,

et Principum privati. Norimbergae 1727. 4.

2.) Die Glafenſche Bibliotheca P. S. 164. Nro. 8.

3.) Chriſt. Frid . Ge. Meiſter Bibliotheca Juris na

turae et gentium . Pars I. Gött. 1749. II. et

III. Gött. 1757. 8.

4.) Die ſpätere. Literatür findet man

a.) in guten neuern Lehrbüchern des N. R.

b.) in der Lipenſchen Real • Bibliothek, beſonders

ihren Fortregungen von Schott und Freib .

von Sentenberg ;

c .) in dem herrlichen Literatur . Schaße der All.

gemeinen Repertorien der Lit. Worauf

Deutſchland ſtolz ſeyn kann , wenn das Werk

regelmäßig fortgeſeßt wird. (ude meine Zu .

börer , welche wohlhabig genug find, bitte ich

dringend, in der Folge daran Theil zu nehmen .)

6.) für die Jahre 1785 bis 1790. B. I.

Sena, in der Expedition der Augem . Lit.

Zeitung 1793.

A.) für die I. 1791- 1795.

7.) Drittes Duinquenn. Von 1796

1800. gleichfalls vollendet 1808.

g. 166 .

IV .

Şülfswiffenſchaf
ten

des N. R.

1 .

Hinweiſungen auf Lehrbücher und Syſteme der Practiſchen

Philoſophie, worinn zugleich auch das N. R.

abgehandelt iſt.

Die Lehrbücher und Syſteme der geſammten

Practiſchen Philoſophie enthalten zugleich eine 46 .

bandlung des Naturs Viechtes ; und find, alſo un.

mittelbare Beiträge zu demſelben. Daher iſt ſchon g . 158.

Nro. 58. das intereffante Sederfche Lehrbuch aufgeſtel.

let. So verbålt es ſich auch mit den meiſten übrigen bes
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deutenden Lehr - Schriften der Philoſophie, und der practis

Ichen insbeſondre. Um hier nur einige Belſpiele anzufüh.

ren ; älterer und neuerer :

Andr. Rüdigeri Inft. Erudit. f. philof. fynth. L.

III. de ſapientia, iuſtitia et prudentia, metho

do mathematicae aemula , comprehenſa. Ed.

III. Francof. 1717. L. II. Tr. II. de J. N. p.432.

Frid. Gentzkenii Syſt. Philof. P. III. Hamb. 1732.

continens Diſc. Practic, 1. J. Div . N. P. II

Ethic. etc.

Jo. Henr. Winckleri Inſt. Philof. Wolf. Lipf.

1735. P. II . ' Phil . Activa et ejusd. P. II. J. N.

697.- 940. P. III. Ethicą. 943.-- 1000 .

Jo. Aug. Erneſti Initia Doctrinae folidior. P. III.

iniția phil. moralis Jus Naturae et ethicam

complexa.

4. Schelle, Practiſche Philoſophie zum Gebrauch afab.

Vorl. Saltburg 1785. Ilter Theil, welcher das Nas

tur- und Bolfer Recht enthält .

F. H. Schwart , die moraliden Wiffenſchaften . Ein

Lehrbuch der Moral und natürlichen Religion in ih.

rem ganzen Zuſammenhange. II. Ch. Leipz . 1793.

Vorleſungen über die Pflichten und riechte des Men ,

richen, so wie über die wichtigſten Gegenſtände , die

für den denkenden Bürger Intereſſe haben müßen,

von Tolkemit. Deffau 1794.

Sac. Fries Syſtem der Philoſophie. Leipzig 1804. Th.

II. Abſchn. II, B. III . Ethik oder Metaphyfit der

Sitten . Abth . I. Aug. praft. Philor. Abth. II.

Reine Tugendlehre. Abth. III. Reine Rechtslehre.

S. 343.

g. 167.

2.

Ethik.

Für das Studium dieſer ſo nab verwandten Wiffens

fchaft empfehle ich folgende kehrſchriften :
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Alex. Baumgarten Ethica philoſ. Ed. III. Hal. 1763.

Ad. Ferguſons Grundfäße, der Moral Philof., überfekt

und mit Anmerkungen berſeben von Chriſt. Garve.

Leipz. 1772.

Aug. Eberhard Sittenlehre der Vernunft. Halle 1781 .

M. Pavlen Grundp. Der Moral und Politik. Aus dem

Engl . mit ünmerk. von Chriſt. Garve. II. B. Leipz .

1787.

Zur kritiſchen und Fichteſchen Philor.

Carl Chrift. Erh. Schmid Verſuch einer Moral Philos

ſophie. Jena 1790 ,

Ludw. Heinr. Jakob Philor. Sittenlehre. Halle 1794.

Imm. Kant Metaph. Anfangsgründe, der Tugendlehre.

Auft. II , -803.

Joh. Gottlieb Fichte, das Syſtem ber Sittenlehre, nach

den Principien der Wifſenſchaftslehre. Jena und

Leipzig 1798.

$. 168.

3 .

Allgemeine Practiſche Philorophie.

Chriſtiani Wolfii Philoſophia practica univerſalis.

Tomi II . in 4. Francof. et Lipf. 1738. 1739.

Alex. Gottl. Baumgarten Initia philoſophiae prac

ticae primae. Hal. 1760.

f. H. Jakob Prolegomena zur practiſchen Philoſophie.

Halle 1787.

J. G. H. Feder Grundlehren zur Kenntniß des menſch,

lichen Willens. Göttingen 1789.

I. G. H. Feber über die algemeinſten Grundråße der

praktiſchen Philoſophie. Lemgo 1792 .

E. Platners philoſophiſche Aphorismen. Leipzig 1792.

2 Theile.

L. G. Bardili ungemeine praktiſche Philoſophie. Stutt:

garb 1795.

Die Kantſchen Grundlegungen S. 83. 84.
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Hiegu :

G. u. Broſtberger Unterſuchungen über Kants

Kritik der pr. Vernunft. Tübingen 1792.

K. . Hendenreich Propådeutik der Moral - Phis

lorophie, nach Grundråken der reinen Ver.

nunft. Leipz. 1794.

Ji Huhn Metaphyfik des Rechts und der Pflicht.

Mannheim 1798.

g. 169 .

4.

Pſychologie und Anthropologie.

Da das Natur. Recht aus der Natur des Mens

Pchen entwickelt wird : ſo iſt der Menſch - Peine Seele

das Nenſchengeſchlecht, und ſeine Geſchichte

von hohem Intereſſe für den Naturiſten .

Vergleichung des Menſchen mit den Thieren. Aus dem

Engl. von J. B. St. Franff. u. Leipzig 1768.

Dieterich Siedemann Unterſuchungen über den Mens

rchen. Leipzig 1777. u. d. f. I.

Tetens Verſuch über die menſchliche Natur und ihre

Entroidklung. Zwei Bånde. Leipzig 1777 .

1. F. von Grrwing Erfahrungen und Unterſuchungen

über den Menſchen. Vier Tbeile ; Berlin 1777

1985. ( 31. Ausg.)

I. G. H. Feder Unterſuchungen über den menſchlichen

Willen. zw. verb . Uuft. Drei Cheile. ' Göttingen

und Lemgo 1785. u. in den F. J.

E. Platner's neue Anthropologie für Aerzte und Welt.

weiſe. Leipzig 1790.

M. A. Weifard's philoſophiſcher Arzt. N. Aufl. B. I.

Nro . 6.

Imm. Kant's Anthropologie. Königsberg 1798.

5

1

t. 3. Jakob Grundriß der Erfahrungs - Seelenlehre.

Auft. II. Salle 1795.
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Fr. Aug. Carus Pfychologie, zwei Bånde. Leipzig 1808.

(als der Ifte und Ilte Theil feiner nachgelaſſenen

Werke. )

Joh. Chriſt. Hoffbauer, die Pſychologie in ihren Haupt

Anwendungen auf die RedytBlebre. Halle 1808.

6. 6. Siber über den Menſchen und ſeine Verhalte

niße. Berlin 1792. Ausg. II. 1800.

Verſuch über die Lage des Menſchen. Halle 1795.

Der Menſch und ſeine Verhältniße. Dortmund 1807.

§. 170 .

5 :

Philoſophiſche Geſchichte des Menſchen, und der

Menſchheit.

Helvetius vom Menſchen . Uus dem Franz. Zwei

Bånde. Breslau .1774.

Sf. Prelin Geſchichte der Menſchheit. Zwei Bånde.

Hafel 1779.

I. Dunbars Berſuch über die Geſchichte der Menſcha

beit. Aus dem Engl. Samburg 1781.

Seſchichte der Cultur des menſchlichen Geſchlechts.

Leipzig 1782.

Geſchichte des Menſchen , aus dem Staliäniſchen des

Zambaldi, überregt von Caeſar. Leipz. 1784. Zwei Th.

Geſchichte des Menſchen nach ſeiner geiſtigen und förs

perlichen Natur, nach dem Franz. des Herrn Le

Camus frei bearbeitet vom Hofr. von Eifen. El

berfeld 1798.

Ebendeſſelben Parallele zwiſchen Chier und Menſch,

oder der Menſch auf der niedrigſten und höchften

Stufe der Cultur. Elberfeld 1798.

6. Meiners Grundriß der Geſchichte der Menſchheit.

Lemgo 1785.

Dr. G. F. 4. Wendeborn Vorleſungen über die Ger

ſihichte des Menſchen und ſeine natürliche Beſtim ,

mung. Hamburg 1807
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Vierter Abſchnitt.

Syftematiſche Darſtellung der Theile der

Natur Rechts:Wiſſenſchaft.

§. 171 .

Das Natur . Recht hat zwei Haupt. Theile :

I. Reines Natur Recht.

II . Angewandtes Natur Niecht.

Dieſe Abtheilung hat juriſtiſches Bedürfniß beſtimmt.

$. 172 .

Reines Natur Recht iſt das Syſtem der geſainm ,

ten Vernunftwahrheiten über das Erzwingbare an ſich.

§. 173 .

1

Angewandtes Naturrecht, ift das reine Natur,

Recht, benußt zu einer philofophiſchen Anſicht derjenigen,

poſitiver Weiſe ( nach menſchlicher Willkühr ) gebildeten

Inſtitute , durch welcher und unter welchen das Mens

rchen , Gerdhlecht ſeinen gegenwärtigen Grad der Eul .

tur erreicht hat.

† Man kann das Natur -Recht anwenden auf alle möglichen

pofitiven Anordnungen der Menſchen. Aber daraus entſteht

ueberladung ; und felbft eine Sorruptel des Naturs

Rechtes in Abſicht ſeiner Reinbeit , indem unter den verviels

fáltigten Anwen ungen allmählich eine Bermengung Polis

tiv - Rechtlicher Saße mit reiner Vernunfttbeorie fich einſchleicht.

Daber habe ich die Sphaere meines angewandten N. R.

mit Genauigkeit beſtimmt.

$. 174

I. Auch das reine Natur. Recht hat zwei Haupt ,

Sheile.

1. ) Das gemeine Recht Vernunft, Theorie des

Erzwingbaren in den Verhältnißen der Men ,

rchen von Bernunft : Gebrauch unter und

gegen einander,

als der Regel.

2.) Das beſondre Recht - ober Dernunfttheorie

über die Rechts - Verhältniße der Menſchen von
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-

Vernunft : Gebrauch gegen die ohne Ver.

nunftgebrauch

als Ausnahme.

Natürliches Vormunofd afts-Recht.

particulåres Perſonen - Recht der Kin.

der , der Blodſinnigen , der Wahnſinnigen

überhaupt aller Dernunftloſen .

§. 175 .

Das gemeine Redyt hat, wie natürlich ,

A.) reinen theoretiſchen
Theil – die Analyſe

des activen und paſſiven Erzwingbaren der

Zwangs- Rechte und Zwangspflichten in ihrer

Entſtehungsart; in ihrem Umriße , Innhalt und

Ausübung ; in den, für ſite möglichen Veråndrun.

gen und Auflöſungen.

B.) reinen practiſchen Theil die Darſtellung

der Form des Erzwingbaren ; die Art und Weiſe,

das Zwangs- Recht geltend zu machen , und die

Zwangs -Pflicht zu erzwingen ;

Proceß des N. R .: Lehre vom Krieg,

$ . 176 .

Der theoretiſche Cheil hat eben ſo viel Abſchnitte,

als das Seinige des Menſchen Arten der Beſtands

theile.

A.) Abſolutes Natur - Recht Theorie des Urrein

nigen des Menſchen .

B.) Hypothetiſches N.R. Vernunft. Theorie des

eri orbenen Seinigen des Menſchen - defſen,

welches nur erſcheint unter der Hypotheſe

(Vorausſegung) daß der Menſch in gegebner

Art gewirkt habe .

§. 177.

Das bo pothetiſche N. R. enthält wieder einen

zweifachen Haupt. Theil :

a .) Thcorie des hypothetiſchen Seinigen nach ſeiner

Entſtehungsart, ſeinem Innhalt , ſeinem Umriß.
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a.) Theorie des sorrynallagmatiſchen Seinigen

oder des erworbenen Seinigen , welches

auf keinem Uebergange eines Etwas aus dem

fremden Seinigen beruht. . Folglich:

a .) des, aus der Sphaere des Niemand. Ge.

börigen herausgehobenen und ſomit ur.

ſprünglich begründeten dußern Seinis

gen des Menrchen ; - Theorie der Dco

cupation.

B.) der möglichen Erweiterungen des außern

Seinigen durch ſich ſelbſt Theorie der

Acceßion.

b.) Theorie des ſynallagmatiſchen Seinigen,

das heißt, desjenigen, was fich gebildet hat durch

den uebergang eines Etwas aus der

Sphaere des Seinigen des Einen in die

Sphaere des Seinigen des Andren.

. 178 .

Nur ein zweifaches Synallagma iſt möglich ; und

alſo nur zwei Cheile des S. N. R.

cc .) ein beabſichtetes Vertragslehre.

B.) ein von dem Handelnden gegen ſein Wol.

len producirtes Synallagma. Theorie

der Berchådigung und ihres Erſakes.

g. 179

• Man könnte auch das Ganze des theoretiſchen
Theis

les mit folgender Verſchiedenheit
anordnen .

Vorfynallagmatiſches Seiniges.

Ur. Seiniges

Erworbenes, durch Dccupation und Acceßion.

συναλλάγματα

Vertrag

Beleidigung ;

und man würde hiedurch ſo viel gewinnett, daß der eine

Haupt- Sheil das Geſammte der negativen Pflichten ;

der andre das , der poſitiven – der leiftungen ,
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umfaßte; uno alſo jener ganz eigentlich, was bem Ari .

ftoteles iuſtitia VNIVERSALIS ; Dieser , was ihm iuſtitia

PARTICVLARIS eaque COMMVTATIVA heißt. Aber aus ei,

nem doppelten Grunde- bin ich bei der vorhin aufgeſtellten

Ubtheilungs - Art geblieben :

Einmal , weil ich im abf. N. N. den Ur -Begriff

des menſchlichen Seinigen aufſuche ; unb mir dies

ſes alſo ſo wichtig iſt, daß ich das A. N. R. in

meinem Syſtem gern als erſten und eigen ,

thůmlichen Theil an die Spiße ſtelle.

418dann , weil ich mich ebent hiedurch deſto getreuer

an die gewöhnliche und berrſchende Abthei.

lungs - Art anſchließe, als wovon ich nirgends

abgebe, ohne überwiegende Gründe.

$. 180 .

An die hier beſchriebene Týeorie des Seinigen nach

der Entſtehungsart, dem Innhalt und Umfange; ſchließt

fich ferner an :

b.) die Theorie der möglichen Auflöſungs.Arten

bes Seinigen.

c.) und ebenderſelben wird blos ein remiffiver

Anhang einverleibt, über ſolche Rechts : Inſtitute,

von welchen eg ſtreitig iſt, ob fte aus dem N. R.

abgeleitet werden können ; welche aber für mein

Syſtem TERRA INCOGNITA find.

$ . 181 .

II. Das angewandte N. R. enthält

General.Iheorie; oder Allgemeines Ges

ſellſchafts -Recht.

und Special. Theorie.

Diere iſt ſo vielfach als die Gerellſchaften , unter des

ren Bildung die Menſch beit allmählig den heutigen

Grad der Cultur erreicht.

1.) Kleinere Geſellſchaften ; die Hauslichen A.

Ebe , B. Gefellſchaft zwiſchen Eltern und Kindern.

C. Zwiſchen Herrn und Diener.
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1

2. ) Größere Gefellſchaften.

Einmal , zu einem intellectuellen Zwed.

Kirche.

418dann für Zwecke innerhalb der Sphaere

diefer Sinnenwelt - folglich : größere Ger

Fellſchaften :

A.) der Völker ;

B.) der Staaten. Und hier :

U.) die Staaten betrachtet in ihrem Inn

nern ; analyfirt in ihrer Conſtructi.

ons . Art

Alſo : Natürliches Staats . Recht;

IVS PVBLICVM VNIVERSALE ;

B.) in ihren Verhältnißen nach Aurren

freier Bölfer und Staaten unter

und gegen einander.

§ . 182 .

Man wird hieraus ſchon erſehen, daß nach meinem

Syſtem das Natur.Recht freier MatursMenſchen

auch ſo lange der Coder für die neuen Staatsbürger in

ihren Privat: Verhältnißen bleibt , bis die Regierende

Macht des Staates ein neues Regulatio in Pos

fitiver Gereßgebung aufgeſtellet hat; daß ich daher

kein eigenes bürgerliches allgemeines Privats

Recht anerkenne.

§. 183 .

Recapitulirende , Tabellariſche Stijge.

I. Reines Natur , Recht.

1.) JVS COMMVNE.

A.) Theoretiſcher Theil.

4.) Abſolutes N. R.

B.) Hypothetiſches N. R.

a. ) Theorie des bypothetiſchen und dußern ;

vorfynallagmatiſchen
Seinigen

a . ) in der, der Occupation.

b .) in der, der Ucceßion.

7
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b .) Theorie des ſynallagmatiſchen Seinigen;

a.) an ſich in ſeiner Entſtehungs. Urt,

Innhalt und Umriß.

4.) Des beabſichteten fynallagm . Seinigen.

Vertragslehre.

R.) Des nicht beabſichteten. Theorie des ,

damni iniuria dati ; der Obligationum

ex DELICTO oriundarum .

6.) in reinen möglichen U uflöſung 8.Arten .

Zugleich mit einem Remiſſisen Anhang

ůber teſtameutariſche und gefekliche Erbs

folge; uber Verjährung .

B.) Practiſcher Theil. Proceß des N. R.

Rebre vom Strieg.

2.) JVS SINGVLARE. Rechts - Zuſtand der Menſchen

ohne Vernunft: Gebrauch. Natürliches Vormunds

ſchafts. Recht.

II. Angewandtes N. N.

1.) General. Theorie Allgemeines Ges

ſellſchafts - Recht.

2.) Special.Theorie.

A.) Das Recht der kleinern Geſellſchaften - der

bảụlid • n.

a.) Ehe.

b .) Geſellſchaft zwiſchen Eltern und Kindern.

c. ) Geſellſchaft zwiſchen Herrn und Diener

Herrn und Sclaven .

B.) Das Recht der größern Geſellſchaften

erft der Kirche; Darnach der Völker und

Staaten.

a.) Jus Civitatum INTRINSECVM . Natürlich es

Staats . Recht.

b.) EXTRINSECYM . Natürliches Völker.Recht.

$. 184.

Erſt nach der Ueberſicht des Innbaltes läßt

fich von dem Nußen des Matur Rechtes ſprechen .

f us

SO 2
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I. Eigentlid für den Juriſten nicht. Som iſt es

Theil - Ur : Theil Baſis ſeiner ganzen Wiſſena

fchaft; aber wohl

1.) von dem theoretiſchen Einfluß des Studio

um's in das, des poſitiv . Rechtes ,

2.) von der practiſchen Anwendbarkeit des Natur.

Rechtes,

A.) von der ſubſidiariſchen im bürgerlichen

Leben, und ſeinen Privat - Verhältnißen

a.) an fich,

b.) nach ihren Grenzlinien.

B.) von der principalen in öffentlichen Uno

gelegenheiten.

II. Warum bedarf einer wiſſenſchaftlichen Kunde des

N. R. jeder gebildete Menſch jeder Ger

lehrte - beſonders der Theologe als Wolfs .

febrer?

Schriften

I. über den Nußen des N. N. überhaupt.

Math. Stier de Vlu J. N. Helmſt. 1683. 12.

Henr. Andr. Walther de utilitate J. N. Gill. 1720.

Jo. Gottl. de Hackemann de iure nat. genuino

reliquorum iurium parente. Helmſt. 1737 .

Sewiſſermaſſen auch : Alex. Gottli. Baumgarten de

vi et efficacia ethices philoſ. Trai. ad V. 1741.

Programma de Neceſſitate methodi ſcientificae et

genuino ulu J. N. et G., quo Lectiones fuas

in Fridericiana in poſterum habendas intimat

CHRISTIANYS WOLFIVS.

Aufgenommen in Jo. Ulr. Freih . von Cramer

Opuſc. Tom. III. Marburg 1755. Nro. X. p.

249-279. als erlauternder Anhang zu der

eigenen Cramerrchen Diſſ. de optima iura

docendi methodo ebend. Nro. IX.

Car. Ferd , Schmidt Oratio de utilitate J. N. Vit.

1780. 4 .

Hal. 1741 .
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$

BASIN Itudii

II. Beſondre Arten des Nußens.

Jo. Eiſenhart de ulu principiorum moralis philo

Sophiae in iure civili condendo et interpre

tando. Helmſt. 1676. 4.

Eine deutliche Vorſtellung von der Nugbarkeit des nat.

N. im gemeinen Geben , worinn felbige eigentlich

beftehet, und auf was Weiſe ſie ſich vorzüglich bei

einem Advocaten äußern muße ; discurſive aus:

geführt, von Chriſt. Andr. Nemer. 1707. 4.

Ge. Ad. Carocii D. de ulu J. N. in staTV CIVILI.

Gryphisw. 1708. 4.

Jo . Balth. de Wernher progr. de uſu J. N. et

G. in FORO, in ſeinen Diſſertat. iur. natural. p .

474. u . d. f.

Jo. Meyer Diſl. Jus Naturae eſſe

iurium. Ratisb. 1714. 4.

Jo. Gotthelf Rolae Dil . de utilitate J. N. ad

THEOLOGIAM. Rudolft. 1720. 4.

Joach . Ge. Daries de uſu Ipd. nat. in IVRE ARBI

in Obf. J. N. S. et G. Jen. 1751 .

Vol. I. Nro. IX. p. 75–81.

Jo. Aug. Henr. Ulrich Progr. quam caute ſint ad

hibendae doctrinae iuris in ſanctioribus placi.

tis illuſtrandis et defendendis. Jenae 1769. 4.

Geh. R. Nettelbladt vom rechten Gebrauch des alls

gemeinen Staatsrechtes in der deutſchen Staats.

Rechts . Gelahrheit.

in den Erörterungen einiger einzelner

Rehren des Deutſchen Staats .Rechts.

Halle 1773. 8. Nro. II.

Corn. van den Hoop Dilp. de uſu J. N. in ivdi

cuis. Ultraj. 1773. 4 .

Meine Abh. über die Grundregeln einer zweckmåfigen

Wiederholung des natürl. Recht. Syſtemes .

Als Vorrebe zu meiner Abh. über P. und G.

p. XIII - XVI.

TRARIO .
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K. Ch. Nohlſchütter de effectu iur. natural. in IVRE

CIVILI . Wittenberg 1791 .

$. Ignaz Wedekind von dem beſondren Intereffe des

Naturs und allgemeinen Staatsred;ts durch die

Dorfälle der neuern Zeiten . Heidelberg 1793.

Biezu : Merk vürdiges dem Churpfälzſchen Hofe

verſiegelt eingereichtes Votum des Gyrn. I. Jaf.

Kirſchbaums über dieſe Schrift. Heidelberg 1793.

Wie find plichten und Rechte verſchieden ? und : wežu

bedürfen wir des Vernunftrechts als einer für ſich

beſtehenden Wiffenſchaft? vom Prof. K. H.

Hendenreich.

in der Berliner Monatsſchrift Jahrgang 1794.

Monath. Auguft Nro. VI. S. 149 - 178. bes

ſonders bieber gehörig von S. 173.

Unterſuchung über die Frage : Iſt der Vorwurf, der

Bürger werde durch das allgemeine Staatsrecht zu

Revolutionen geneigt , wirklich gegründet ? oder iſt

nicht vielmehr die genauere Entwickelung deſſelben

die fråftigſte Stůße der bürgerlichen Ruhe und

Ordnung ? Von R. J. Wedekino, in ſeiner furgen

ſyſtematiſchen Darſtellung des allgemei .

nen Staats . Nech tes. Frankfurth und Leipzig

1794.

Evendiefelbe übhandlung , beſonders unter Deta

Sitel :

Auch eine falſche Quelle der Revolution ; eine

Ehrenrettung des allgemeinen Staatsrechts von

S. J. Wedekind. Frankfurth und Leipzig 1796.

Hiemit kann auch verglichen werden :

Kosmopolitiſche Briefe über den verſchiedener

Gebrauch des allg. Staatsrechts bei den neus

ern Auftritten in Europa überhaupt , und in

Deutſchland insbeſondre. keipzig 1790.
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Zweiter Theil .

Special , Eheorie.

Erſtes Buch .

Ne i ne 8 N a t u r . N e ch t .

Erftes Haupt.Stúd.

Gemeines Recht der Menſchen von Vernunftgebrauch

unter und gegen einander.

I.

Theoretiſcher Theil.

Erſter Haupt. u brchnitt:et:

u brolutes Natur. Recht.

fi

VIW

$ . 185.

Nadı dem Urprincip beſteht die gerammte, aber

auch die einzige , von der Vernunft beſtimmte Materie

des Erzwingbaren der Zwang 8-Nechte, der

Zwangs . Pflichten unter Menſchen von Ver .

nunft: Gebrauch darinnen,

daß keinem das Seinige entzogen werde.

10 Folglich wird der ganze theoretiſche Theil des reinen

14. und zugleich gemeinen Natur- Rechtes eine Analyſe

des menſchlichen Seinigen.

$ . 186.

Das Seinige eines jeden iſt der Umris alles der

fen, was als wirklicher Beſtandtheil der innern und

äußern Vollkommenh
eit eines jeden dergeftalt gedacht

werden kann, daß das Subject dieſes Umrißes über jedes

Einzelne deſſelben durch ſein Wollen mit Ausſchluß aller

Andren verfügen mag.

F. $. 9. $. 71. g . 117. 118 .

Joa. Ge. Daries de eo , quod ad só noſtrum

pertinet, ſpeciatim morale ; in Obf. J. N. S.

et G. Vol. II. Jen. 1754. Obf. LIV. p. 225

- 234.
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Robert über den allgemeinen Begriff von Mein

und Dein. Marburg 1784 .

D. Boëthius, in der Diſl. Praeceptum J. N.

Suum cuique tribue. Upſal. 1797.

ſ. 187.

Da nun der ganze theoretiſche Theil des J. N. puri

eiusque C. eine Analyſe des menſchlichen Seinigen ift

( §. 185.) To foramt alles darauf an, mit axiomatiſcher

Gewißheit den Real . Begriff des menſchlichen Seis

nigen zu firiren. Dieſer kann durchaus nur gefunden

werden, durch die Abſtraction. Man muß in Gedan,

ken von dem Renſchen alles Aurrerweſentliche
und

Zufållige abſondern ; und fich den Menſchen durchaus

nur gedenken in ſeiner Werenheit , und einzig in dem

Umriß derjenigen Vodkommenheiten
, welche rein Weren

ſelbſt und unmittelbar beſtimmet. Hier wird fich mit

axiomatiſcher Gewißheit der Real. Begriff des Seinie

gen beſtimmen ; und einzig aus demſelben muß alsdann

das zufällige Seinige abgeleitet werden , welches und

wie es der Menſch erwirbt.

§ . 188.

Der Umriß alles deffen , was dem Menſchen als

Menſchen zufommt daher alles beſſen , was zu ſeinem

Weren gehört , und in ſeinem Weſen gegründet ift, heißt

das angebobrne Seinige des Menſchen. Ebendaſſelbe

das abſolute , das unbedingte , weil in ihm durchaus

nichts zufälliges enthalten iſt , und folglich keine Bes,

dingung keine Hypothefe eines Wirkens gegebner

Art Feine' Erwerbung in ihin gedacht oder geregt

wird. Eben daſſelbe endlich das urſeiniger nicht nur

als das Erfte, weſentliche, angebohrne, abſolute ; fondern

auch weil aus demſelben alles , was noch ſonſt das Sei.

nige des Menſchen wird und werden kann , abgeleitet

wird und werben muß.

ſ. 189.

Der Stand. Punkt, auf welchem der Menſch erſcheis

5
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1

net, wenn man durch die Abftraction die Idee alies Auf

ſerweſentlichen und Zufådligen abzieht, und ihn rein in der

Sphaere des ur - Seinigen gedenkt, heißt der Abro .

lute. STATYS ABSOLVTVs eſt, ragt Achenwall , in quo

homines conſiderantur tales duntaxat, quales funt

a natura ſua, qua homines, ita ut abftrahatur ab

omnibus factis, quibus iura nova quaefita , aliae

obligationes contractae funta

Naturfano heißt

1.) balo ſo viel als ber abſolute;

2.) bald der auſſergeſellſchaftliche, im Ge.

genfag des geſelligen felbft des einfachen

båuslichen Lebens ;.

3.) Balb der Zuſtand vor dem Beginn des

bürgerlichen lebens - vor der Vereinigung

der Menſchen zu einem Staate.

Es iſt nicht nothwendig , den Naturjuſtand als hiftori,

rche Chatſache zu behandeln. Aber es iſt Bedürfniß,

mit Bermeidung aller fogomachie den Menſchen auf

dem Wege der Abſtraction auf allen den verſchiedenen

Stand: Punkten zu beleuchten , welche man mit dem Wors

te : Naturſtand, bezeichnet.

Unterſuchungen über den Stand der Natur.

Berlin 1780.

$. 190 .

Die Vernunft: Theorie des menſchlichen ur. Seinigen,

iſt der erſte Theil des reinen, gemeinen Naturrechtes ; und

heißt abſolutes Natur:Recht.

Dieſes iſt die Baſis des geſammten N. R. f. 187.

Allgemeine literatur derſelben :

Sam. Pufendorf de ftatu hominum naturali , in

den Dill. Acad. ſel. Vpſ. 1677: p . 458- 496.

und in dem Spec. Controverf. Osnab. 1678.

p. 30-55.

Gottfr. Achenwal
l

de J. N. in genere et J. N.
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ABSOLVTU in ſpecie; als das Spec. IVtum der

Obſervat. J. N. Göttingen 1754.

(Die Worte des §. 189. find hieraus entlehnt,

§. IV. p. 13.)

Etwas über die erſten natürlichen Rechte des Menſchen .

Deutſcher Merkur Jahrgang 1786. X. 1787. I.

unb III.

Verſuch zur Aufklärun
g

über Menſchen Rechte von C.

D. Erhard ; in dem Philoſoph. Journal für Moral,

Religion und Menſchen Rechte. $. II. Heft I. S.

142.

Stritit der Menſchen Rechte von E. P. .W. - Urania,

B. II.

Doffbauers Unterſ. über die wichtigſten Gegenſt. des

N. R. Halle 1795. Abhandlung XVI. auch vers

glichen mit Abh. XXVII.

In befondrer Beziehung auf die ; aus dem bůr,

gerlichen Leben reſultirenden möglichen Veränder

rungen :

K. F. Schmid de iuribus ſingulorum hominum

naturalibus, propter focietatem civilem immu

tandis. Vitemb. 1788.

( Die Schriften über einzelne Gegenſtande des

4. N. R. folgen an ihrer Stelle.)

$. 191.

Axiome des Abſ. N. R.

Ich bin. Ich bin ich. Ich bin ein Individuum

eine für mich beſtehende Eingel - Perſon. Ich

habe Perſönlichkeit, als ein vernünftiges -

als ſinnlich vernünftiges Weſen .

Daher :

Was in der Schheit, in der Perſönlichkeit, in dem

Umriß der Individualität eines jeden enthalten

iſt, das iſt auch Gegenftano der aus rchließli,

chen Verfügung durch ſein Wollen - Das

Seinige, baš ur -Seinige eines Leben .
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Dieſer Saß hat ariomatiſche Gewißheit, weil er

identiſch iſt mit dem weſentlichen Begriff der

Individualitåt;

und iſt als ſolcher die Baſis der Vernunft.

theorie des Seinigen , und alſo des geſamimten

Natur - Rechtes, in der Unterordnung alles Ma .

teriales unter das ur, Princip .

Der Naturiſte gebt hier von den erſten meta.

phyfirchen und ontologiſchen Begriffen aus.

Chriſtian Weiß , Fragmente über Segn ,

Werben , und Sandeln. Leipzig 1797 .

g. 192.

Die materiellen
Beſtandtheile

des Ur:Seinigen

beſtimmen ſich nun durch rich felbft:

I. leben Mein Darenn in der Sinnen -Welt.

Ungefränkte Fortbauer deſſelben .

Ein Menſchen Leben zerſtören , iſt alſo der höch .

fte und erfte Bruch des Natur- Rechtlichen Urs

Principes .

Ich kann mit höchſter å ußerer Gewalt mein

Leben dertheidigen, wenn es angegriffen wird.

Jeder kann jeden mit Gewalt zürůchalten , wenn

das Beſtreben dahin geht, das Beben eines An.

dren zu zerſtöhren.

Mein Leben iſt Beſtandtheil bes Meinigen. Natura

Rechtlich bin ich befugt, mein Leben aufzuge.

ben , wenn ich wil. Die Pflicht es zu erhalten ,

iſt eine blos fittliche Gelbft: Pflicht.

Aber fann ich keinen Selbſtmorber vom Selbft,

Morde mit Gewalt zurückhalten ? Meine Unt,

wort giebt der g. 114.

Auch vernehme man den Prof. Hendenreiche

in der Berl. Monathsſchrift Jahrgang 1794.

Nonath Auguſt Nro . VI. S. 11. und den

Prof. Maaß im Grundr, d. N. R. Š. 98.

Eine meiſterhafte Auseinanderſegung !

m hom

vilem i

egen
tlic

h

Pink

1.

ebe
n

rent

qu
od

oll
a

So
n



156

II. Der Sorper, als das Organ des denkenden Ich.

III. Seine Sheile , meine Glieder.

Daß jeder Andre ſie mir unangetaſtet" laße ; fie

nicht gerſtöhre, nicht einſchränke; nicht ſchmerzhaft,

überhaupt nicht ohne und gegen mein Wollen auf

fte einwirke; iſt ein erzwingbares Ur Recht.

Sie felbſt ſind Gegenſtände meines eignen , aus.

ſchließlichen Verfügung8- Rechtes ; welchem fein

Andrer mit Gewalt widerſteben kann , ſo lang ihm

das Seinige nicht entzogen wird.

zu beiden Sphen gehört : Sam. Stryck de Jure,

hominis in ſeiplum . in Op. Vol. II. Nro.

XV .

Jo. Ge. Simon a ) de juſtitia hominis circa

ſua membra. b) de iuſtitia homiois circa

animam. in Praefid , Academ. Francof. et

Lipf. 1687. Tom. I. Diff. II. et III. p. 72

-205.

$. 193.

IV . Die Stråfte des Menſchen ;

1.) die geiſtigen Sträfte die , des denkenden

Ich in uns.

Sedem Menſchen bleibt das heilige Recht, feine

Dentfräfte zu entwickeln, zu üben ; eine Reihe

unter einander zuſammenhängender Gedanken

über alle gedenkbare Gegenſtände in fich gu

conſtruiren ; überhaupt . alle Selenfräfte in Thås

tigkeit zu feßen , ihnen eine beliebige Tendeng

zu geben, aber ſie ruhen zu laßen.

Die Moral giebt zwar überall und vielſeitig

dem Gebrauch der Selenkräfte die einzig mögs

liche, der Vernunft gemäße Richtung ; aber

a .) es iſt ſchwere, und zugleich hiruloſe, Beleidis

gung der Menſchheit,

auf die ' innern Zuftånde des Gemüs

thes auf Glauben , Meinungen und
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1

Ueberzeugung , ſo wie auf die daraus ents

ſpringenden Modificationen des Em.

pfindungs.Syftemes beſonders in

religiöſen Gegenſtånden ! - mit äuſſerer

Gewalt einwirken , Selenkräfte beſchränken ,

oder in einer , dem Andren beliebigen Sen ,

deng erhalten zu wollen .

b.) Es iſt überhaupt Beleidigung ,

wider meinen Willen auf mein Gemüth.

einzuwirken ; gegen mein Wollen in demſels

ben widrige Eripfindungen zu beſtimmen ;

3. B. mich geffiffentlich in Sdhrecken zu

Tegen ; oder mir fonft von der Gele ber

webe zu thun.

c .) Es iſt Belcibigungi ro ſchauberhaft als der

Mord,

ein menſchliches Gemüth zu verwirren ;

wahnſinnig zu machen , ß. B. durch Beis

bringung narcotiſcher Gifte u . f. t .

Carl Nuguſt Sittmann (wahrſcheinlich er

ſelbſt, und nicht der Praefes , Chriſtian

Daniel Erbaro ) de delictis in vires

mentis humanae commiſſis. Leipf. 1795.

P. J. Appeiberg Dill. de libertate cou

ſcientiae, homini iure naturae adtrie

buenda. Specimina III, Lund 1787. 4.

$. 194.

2.) Die Körper Kräfte.

Da dieſe geradezu nach Nuffen wirken ; fo gilt von

ihnen die Einſchränkung zunächſt, daß nie irgend eine bers

felben die Tendenz auf die Sphaere eines fremden

Seinigen nehmen darf. Hier findet ſie den gereklis

chen Widerſtand außerer Gewalt.

Aud; die Moral belehrt mich , ob und in wie weit

meine Körper . Sträfte ruben dürfen und ſollen ? ob und

wie ſie zu wirken haben ?
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Uber Naturrechtlich bin ich in dem Gebrauch oder

Nicht: Gebrauch meiner Körper-Krafte, ſo lange die ein :

zige Grenzlinie: dem Andren das Seinige nicht zu

entziehen ! geachtet wird , durchaus nicht eingeſchränkt.

Kråfte find mein Eigenthum . Bon meinem Bollen ift es

allein abhängig , fie ruhen fie wirken fie ſo oder

anders wirten zu laßen . Wer mich hierinnen beſchränkt;

wer meine Kraft zur Chåtigkeit zwingt oder zwingen will;

wer ihr gegen meinen Willen eine Tendenz giebt , ro

lange ich das fremde Seinige nicht ftòbre: der entzieht

mir das Meinige, und handelt gegen das Naturrechtliche

ur : Princip .

§. 195.

Auch die ſogenannten Officia INNOXIAE VTILITATIS

kann ich von dem Undren nur erbitten ; nicht erzwingen.

Selbſt nicht die parriven.

Gegen Joa. Ge. Daries Vol. II. Obf. J. N. S.

et G. Jen. 1754. Obſ. LII. p. 180-190. in

Verbindung mit der Obf. LI. ebendar. p . 160

180 .

Immer würde die Erzwingung ſolcher Gefälligkeiten eine

gewaltſame Beſtimmung, oder wenigſtens Nů d haltung

fremder Kraft - und alſo - Beleidigung reyn. Auch

kann ich mein eignes Urtheil nie zur Richtſchnur des An.

dren machen , ob ihm das , was ich verlange , durchaus

unfch å olid unbelåſtigend iſt, oder nicht ?

# Wie ich übrigens von Notb- und Colliſions - Fällen urs

1 theile ; darüber, das Princip im ş. 66. und deſſen Note.

$. 196.

Sft die Kraft, als das Producirende, mein : ro

iſt auch das Product der geresmåfig wirbenden das

Meinige. Die Denfkraft - alſo auch der Gedanke.

Und , um ein Beiſpiel eines gleich reinen Krafts

Productes in der Sphaere des Sinnlichen zu geben ,

ro denke man an Mutter.Milch als das Ihrige ber

Såugenden.
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Unterdeß erfobert der größte Theil der Producte in

der Sphaere des Sinnlichen das Zuſammentreffen

einer zweifachen, unter fich verſchiebenen ; einer Wirken ,

den , und einer materialen Urſache. Solche Pros

ducte find alsdann nur das unſtreitige Meinige,

1.) wenn die twirkende Urſache meine Kraft ift ;

2.) wenn die materiale Urſache

entweder auch das Meinige iſt ;

oder wenigſtens etwas : Niemanden Geho.

riges.

Uber'ich darf meiner Kraft, als wirkenden Urſache,

in der Sphaere des Wirkens feine materiale Urſache

unterſtellen , welche ein etwas - ein Beſtandtheil,

des fremden Seinigen iſt. Ein Lehr . ſaß, als unmittel.

bare Schluß- Folge aus dem Ur - Principi und aus

dem ſ. 194.

S. 197

Unmittelbar
aus dieſen Materiellen

Beſtandtheilen

des menſchlichen
Ur - Seinigen

ergeben fich drei

große Verhältniß.Begriffe

, als Determinatio
,

nen des Coexfiftential
: Verhältniße8

der Menſchen

I. Freiheit ,

II. Gleich beit,

III. Sicherheit ;

und eben ſo viel Urrechte des Menſchen , als das un :

förperliche Etwas im ür : Seinigen , Recht der Freis

beit , der Gleichheit, auf Sicherheit.

g. 198.

freiheit.

Die Meinbeit meiner Stråfte iſt eben darinn ent

balten , daß mein eignes Ich das einzige Subject ift,

welches über fie 'verfügen welches durch ſein Wol.

len beſtimmen kann , daß fie ruhen , daß fie wirkert , daß

fie ſo, daß ſie anders wirken . Der Andre kann mich nur

dahin einſchränken , daß meine Fraft. Neußerung nicht eins

greife in die Sphaere des fremden Seinigen. Jebe
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Stelle ſagt das , garas:
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andre Beſtimmung meiner Kraft gegen meinen Willen, und

durch den , eines Andern , ift Entziehung des Ur -Meini.

gen iſt Beleidigung.

Das heißt mit einem Worte : der Menſch iſt von

Natur frei ; hat vollkommene åußere Freiheit ; durch

gångige Unabhångigkeit vom Wollen jedes. Undern

im Handeln , und NichtsHandeln ; unter der einzigen

Grenzlinie , daß er feinem Mitmenſchen das Seinige

entziehe.

Manche Naturiſten tragen hier ein Mißverſtändniß

auf den Fcharfſinnigen Kenner des N. R., auf Ariftote,

les , über. So ſpricht Hoepfner §. 39. Not. 1. von

der oft benug widerlegten Grille des Äriftote.

Tes über Naturſclaven; und bedient fich dabei -Der

ganz falſchen Citgtion Polit. L. I. Cap. 3. Denn dieſe

Misverſtändniß auf einmal heben können und follen . Sie

befindet ſich in den Opp. des A. Lugduni 1590. f.

Tom. II. p . 179 und lautet wörtlich alſo :

νόμω γας τον μεν δούλον, τον δε ελεύθερον . φύσει δε ουδέν

διαφέρειν διόπερ ουδε δικαιών , βίαιον γαρ .

Stårker kann man den Charakter der Freiheit , als Bes

ftandthciles des menſchlichen Ur - Seinigen , kaum aus.

drücken . Das Ariftoteliſche Syſtem aber im Ganzen

zu faßen, muß man mit jenem Capitel des Erften Huches

der Politiſchen Schriften , oder de Republica, auch die

folgenden bis zum Uchten Capitel vergleichen , Tom. II.

p . 179-181. Das Fünfte Capitel ſtellt abermals den

höchſt wahren Grund . Gedanken an die Spige:

πάσα δελεί παρά φύσιν έφι .

Gegen das Ende deſſelben aber, p. 180. , macht Ariſtotes

les eine Anmerkung , welche zu dem Mißverſtåndniß Uns

laß gegeben hat :

ότι μεν τοίνην εισι φύσει τινές οι μεν ελεύθεροι , οι δε δέλοι ,

Parogorous xud supplget to sasveiy, xod.domesó, irir.

Die
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Die Stelle ſelbſt aber , unter Vergleichung mit den vor.

hergegangenen , beſtimmt den Sinn des Ariſtoteles dahin ,

daß der Menſch ſich ſeiner natürlichen Frei.

beit begeben ; daß er einem Andren ſich mit Bes

'ftand Rechtens unterwerfen forne; und daß die

Natur reibſt den Anlaß dazu gebe , durch die un

gleiche Vertheitung der Kräfte.

$. 200.

Die Befenner des . kritiſchen Ur . Principes haben mit

Conſequenz gegen endaſſelbe die Freiheit als das Urs

recht aufgeführt. Von mir aber kann es als ſolches

nicht anerkannt werden, ſondern als einzelner Beſtandtheil

des Urſeinigen , welcher abgeleitet wird aus dem Borders

Begriff daß die Kräfte eines jeden das angebohrne

Seinige eines jeden find. Denn Freiheit iſt Ber:

håltniß -Begriff. Er fest alſo ein Seyn und Haben

voraus – den Hefin von Sträften , über welche ich berfü :

gen kann , mit Heraushebung des Characters der Aus .

fchließlich feit der . Unabhängigkeit von jedem Ana

dren in der Verfügung über eine Kräfte. Daß diere das

Meinige ſind , bleibt mir ſichtbar der höhere Begriff:

und um ſo weniger babe ich den abgeleiteten und

iſolirten Begriff der Freiheit, zur Safis meines Ur.

Principes des N. R. erheben können , ſondern den bo .

bern und umfaſſenden des ganzen Umrißes der wirk.

lichen Vollkommenheit eines Geden.

§. 201 .

Gleichheit.

Es herrſcht auſſerordentliche.phyfirche Verſchieden ,

beit unter den Menſchen. Selen Sträfte und Körper.

Kräfte ſind rehr ungleich vertheilt. Demohngeachtet be.

ſteht eine vollkommene , Rechtliche Gleichheit unter den

Menſchen. Der Eine hat das Wenige , was die Natur

ihm zugetheilt hat, mit eben dem Rechte - es ſteht ihm

eben die Freiheit , und eben die eigene ausſchließliche

Verfügung über ſein Weniges zu, unter welcher der Andre

}

2
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das Mehrere, und das Biele behauptet , womit ihn die

Natur ausgeſtattet bat. Der Startere kann rechtlich

von dem Schwächlinge nichts fodern , als was dieſer

von jenem. Der Eine bat das Seinige des Andren un .

berúbrt zu laßen. Dieſe negative Verpflichtung iſt

und bleibt in beiden eine und eben dieſelbe , die Summe

des angebohrnen Seinigen des Einen mag gegen die, des

Seinigen des Andren noch ſo underhållnißmåſig klein ,

und umgekehrt noch ro abſtechend groß erſcheinen. Zu pos

ſitiver Leiſtung iſt keiner dem Andrey verpflichtet. Alſo

giebt es im abſoluten Naturſtande weder einen Range

noch irgend einen erzwingbaren Vorzug.

Ein ſonſt wenig bekannter Magiſter der Philofophie zu

Wittenberg , Carl Fried . Kranewitter aus Chemnitz,

oder der gleich wenig bekannte Reſpondente Balth .

Gottlo . Hoffmann , hat fchon in einer Diſputation , de

ſervanda inter homines aequalitate ex Ipd, nat.

Vitemb. 1713. § . XIIX . in f. die Grund . Jbeen rehr

richtig aufgefaßt. Er denkt ſich eine aequalitas

COMMVNIS , qua neque maior vel minor obligatio

unius partis in alteram , neque maius aut minus

ius alterius in priorem partem effe deprehendi

tur ; fed quod unus ab altero pofcit , id et alter

habet poſcere, et quod uni in et per alium licet,

id etiam alteri licitum . Eam aequalitatem fi in

partes ſuas velimus diſtribuere, duas haberemus :

1.) quod mihi alius debet, id ego ipfi debeo, nec

plus nec minus et vice verſa; 2.) quod mihi per

et in alium licet ſtatuere, id alteri per et in me

licet, nec plus, nec minus.

$. 202.

Unterdeßen führt die phyfirche Verſchiedenheit der

Menſchen , früh oder ſpåt, einen Doppelten wichtigen Er

folg berbei.

1. Einen rechtlichen. Der ſchwächere Menſch , im

unwigführlichen Gefühl der #chtung für ungleich
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1

böhere Kraft und Verſtand, auch vermoge des Bes

dürfnißes , chließt fich gern an den Stärkern als

Schüßling an , mit Aufgabe eines Theiles der

Freiheit und Gleichheit.

II. Einen widerrechtlichen. Der Stärkere wird

nur allzu gern der Unterdrucker des Schwächern .

Håtte Thomas Hobbes nur dieſe Thatſache als

Ihatſache herausgeboben : fo fånde rein Scharf.

blick feinen Widerſpruch. Aber philoſophiſches Un

ding . iſt die Vorſtellung von dem Rechte des

Stårfern , welche er daraus abgeleitet hat. Die

Natur giebt mit mehr Starfe nicht mehr Recht;

ſondern mebr fittliche Pflicht der Wohlthå .

tigkeit, des Schußes. Dies iſt einzig die Lehre

der Vernunft ; und nur vernunftwidriger Egois,

mus , blinde Leidenſchaftlichkeit, beſtimmt den Står.

fern zum Mißbrauch ſeiner Stårke, Unterdrücker des

Schwächern , Stóbrer des freinden Seinigen , Zer .

ſtóbrer alles Rechtes zu werden.

ST. A. F. von Hohenthal das Recht des Stårkern

nach ſeinem Ungrunde. Regensburg 1789.

$. 203.

Literatur der Theorie von Freibeit und Gleich beit.

I.

Ueber beide zugleich .

Fr. Nathan. Bolkmar . U6h. über urſprüngliche Men.

ſchen Rechte, freiheit und Gleich beit. Bres.

Lau 793

C. G. Neuendorf
kurze Belehrung

für Nachdenkende

über bürg. Freiheit und Gleichbeit
.

Deutſche Monats : Schrift Jahrgang 1793. $. I.

G. 132. 4. d. f.

Ueber Freiheit und Gleichbeit.

Deutſche M. S. I. 1793. B. III. S. 67-83.

Berfuch über Aufklärung, Freiheit und Gleich beit ,
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in Briefen von Joh. Chr. Gottli . Schaumann.

Halle 1793.

I. C. Hoffbauer Freiheit und Gleichheit, in den

Unterſ. über die wicht. Gegenſt. d. N. R. Salle

1795. Ubh. XXVII.

J. W. Hermann
i

über Menſchen , Bürger- und Nes

genten - Rechte, und Pflichten ; wie auch über freio

beit und Gleich beit. Münſter 1796.

Byzondere Gedachten en Vraagen over de Ge

lyckheid en Vryheit, door J. G. D. Lara. Am

ſterd . 1799 .

1

C. M. Wieland's Geſpräche unter vier Augen. Leipzig

1799. Auch : Sämtl. 2. B. XXXI. S. 210.

u . d . f.

I. S. Lavater'8 Predigt über Freibeit und Gleichs

heit , gehalten am 1iten Februar 1799. in ſeinen

Nach gel. Schriften , berausg. von C. Gesner.

B. IV.

II.

Freiheit allein .

E. F. Klein , Freiheit und Eigenth ., abgehandelt in

Acht Geſprächen. Berlin 1790.

De Villers de la Liberté. Met 1791 .

I. H. Neiſchel über natürliche Freiheit des Mens

ſchen ; als ein Anbang zu ſeinem Verf. eines fyft.

Abrißes und Erkl. des Grund , Innh. aller möglis

chen Geſetze des M. Münſter, 1792 .

6. A. Horn , Ueber ' den wahren Begriff von Freiheit.

Nürnberg und Markbreit 1794.

III.

Gleichheit allein.

Jo . Ge. Roeſer Diff. de aequalitate et inaequali

tate hominum. Sedin. 1705.

Henr. Lud. Wernher de aequalitate hominum. in

den Dill. J. N. p. 204. u. d . f.

Alex. Gottli . Baumgarten , de aequalitate homi

1
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num inaequalium naturali. Trai. cis Viadr.

1744

J. J. Rouſſeau ſur l'origine et les fondemens de

l'inégalité parmi les hommes. à Amſterdam

1759. 8. und in ſeinen Oeuvr. Tom. II.

Ernſt Karl Wielands Verſuch über die natürliche

Gleichheit der Menſchen. Leipzig 1782.

Sind denn ' wirklich alle Menſchen gleich ?

in der Berl. Monaths ,Schr. Jahrg. 1791 .

December. Nro. VI.

C. 4. Horn Ueber Gleichheit und Ungleichheit, aus dem

Geſichtspunkt gegenwårtiger Zeiten. Hildburghau.

Ten 1792. .

Von der phyfirchen , moraliſchen , und bürgerlichen Un,

gleichheit der Menſchen , eine Abh . über die Schrift

des Rouſſeau : Sur l'origine etc. Aus dem Ital.

des Gr. J. R. Earli . Wien 1793 .

Ueber die Gleichheit des Menſchen im Stande der Na.

tur und der Geſellſchaft. Eine Rede von K. Eh,

reg . Mangelsdorf. · Königsberg 1793.

G. N. Brehm Ueber die natürliche Gleichheit der Mens

fchen. Leipzig 1794.

Berſuch über die natürliche Gleidybeit der Menſchen .

Eine (von der Teylorſchen Geb.) gekrönte Preiß:

ſchrift von Wilhelm Lorenz Brown ( Prof. Der Mo.

ralphiloſ. zu Utredyt.) Aus dem Englirden vom

Hof und Reg. N. Weber zu Bamberg. Frankf.

und Leipz. 1797.

De l'egalité ou principes généraux ſur les Inſtitu

tions civiles, politiques et religieuſes ,

prec. de l'Eloge d . J. J. Rouſſeau (par Fr.

C. Eſcherny .) Edit. nouv. Paris 1797.

Ueber die natürliche Gleidiheit der Menſchen, von Hůl,

ſen ; im Athenaeum , einer Zeitſchr. von A. W.

und Fr. Schlegel. Band II . Berl. 1798. Stůck I.

Abh. über die Frage : in welchem Sinne kann man
2
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1

fagen , daß die Menſchen gleich find ? und welches

ſind die Rechte und Pflichten , welche daraus flies

Ben ? Vom Prof. Paulus. Nach der IVten Ausg.

aus dem sol. úberfeßt. Leipzig 1785,

Sind denn wirklich alle Menſchen gleich ? in den For

pographien von K. 4. Vezin. Sh. I. Osnabrück

1799. Nro. I.

Auch gehört gewiſſerma
ſſen

hieher : Fr. Adf. van der

Mark Sermo acad. de Jure hominis , naturae

inlito , ſingulis aequaliter tribuendo, perenni

rerumpubl. ſtabilimento . Groningen 1795. Ja

das you. überf. 1796.

$. 204.

Sicherheit.

Sicherheit iſt diejenige Modification des Coexfiftens

tial. Verhältnißes, vermoge welcher jedem Einzelnen inner .

balb deſſelben die Gewißheit zukommt , oder eine an file

grenzende Wahrſcheinlichkeit, daß ihm das Seinige unge

ftohrt bleibe.

Sie beruht theils auf gereglicher Grundlage, theils

auf Shatſache.

1. Die gereßliche Grundlage des menſchlichen Coers

fiftential- Verhältnißes iſt von der Art, daß fie voll ,

kommene Sicherheit gewährt , ſo weit folche durch

gerekliche Grundlage gewährt werden kann. Denn

ſchon das Sitten . Gereß fiellt den Grundraß: Ver.

mindre , nie fremde vollkommenbeit! als das unbe .

dingte Gefeß auf. Und eben dieſe Vernunft bes

zeichnet einzig dieſes unbedingte Geſet unter

ſinnlich vernünftigen Wefen mit dem Character

der Erzwingbarkeit ; und gewährt nicht nur dem

Leibenden das Recht des Widerſtandes mit

voller å ußerer Bewalt , ſondern auch jedem,

welcher Menſch heißt , das Recht, wenn beide

wollen , ſeine Kraft mit der des Leibenden zur Er.

reichung des gerechten Endzweckes zu vereinigen.
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II. Auch die Shatſache, wie wir ſie für den , auf

dem Wege der Abſtraction angenommenen abros

luten Zuſtand der Menſchen arterfernen müßen, ge.

währt natürliche Sicherheit. Das menſchliche

Coexfiſtential. Verhältniß iſt das , der vernünftis

gen Weſen. Als ſolches ſteht jeder , wer Menſch

beißt , unter der unbedingten Nothwendigkeit,

fremde Polkommenheit nie zu vermindern. Jedem

iſt die ſtete, gleichförmige phyfirche Möglichkeit

gegeben, weil kein Wirken der Kräfte, ſondern blos

eine immer gleich mögliche verneinende Eins

ſchrántung derſelben gefodert wird. So lange alſo

keiner der Menſchen, welche mich umgeben, und un:

ter welchen Wechſelwirkung phyfiſch möglich iſt,

mich beleidigt : so lange habe ich Sicherheit

Gefet und Shatſache ſprechen gleich kräftig für dies

felbe - mir iſt kein wahrſcheinlicher Grund geges

ben, Beleidigung zu fürchten ; ich bin nach logiſchen

Regeln an die Vermuthung gebunden , daß, wer

ein vernünftiges Weſen ift, auch vernünftig

bandle, wenigſtens dem erſten und unbedingten Ver .

nunft. Gefeß genügen werde; und daß jeder für ges

recht zu achten , fo lang er nicht durch Shathand ,

lung als ungerecht ſich erzeige. So bald aber einer

den andren beleidigt ; ſo hat jener dieſem eine Ers

fahrung der Unſicherheit gegeben ; und wer

einmal frembes Seinige angegriffen , der hat durch

eine Thatfach e manifeftirt, daß neben ihm , und

ohne Gegen ,Unfalt wider ihn, die Sicherheit

nicht beſtehen möge.

Eben dieſelbe ift ein weſentlicher Beſtandtheil

unfrer Podkommenheit ; Grundbedingung einmal

des Selbſt Genußes , alsdann des freien Wirkens

meiner Kräfte.

Der Menſch hat daher unter ſeinen Ur.Rechten auch

das, auf Sicherheit. Er kann fodern , daß keiner
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ihn beleidige, Damit er nicht gefährdet fen; und

daß der Beleidiger die unterbrochene Sicherheit, ro

weit es möglich iſt, wiederherſtelle.

† Es ſchien mir zweckmåfig, unter den Redts:Verb & Itnißen ,

auf welche die Theorie des ur - Seinigen führet, neben dem

Recht der Freiheit und der Gleichveit, auch das, auf Sis

derheit ausdrücklich aufzuſtellen. Die Anwendung davon

gehört in den zweiten ſynallagmatiſchen Theil des

hyp . N. R.

$. 205 .

Anbre
materiellen

Beſtandtheile
des Ur:Seinis

gen nehme ich nid )t an .

1. ) Stein beſondres Recht auf Wahrheit und

Aufrichtigkeit;

2. ) kein beſondres Recht auf einen guten Na .

men ;

*3 .) kein eigenes Recht auf den Gebrauch der

Dinge auſſer uns;

wohl aber,

1.) daß es Unwahrheit und Lüge gebe , welche

den N. R. widerſpricht, und welche beleia

digt ;

2.) daß Injurien
widernaturrechtlich

ſind ;

3.) daß der Menſch alle Sachen auſſer fidh frei

gebrauchen dürfe.

Nur meine Deductions - Art iſt eine andre; und geht nicht

von Begründung eigenthümlicher Rechte aus,

als eben ſo viel neuer Beſtandtheile des Ur - Seinigen.

g . 206 .

Wahrhaftigfeit iſt zuvörderſt fittliche Pflidit.

Rigoriften find in dieſer Materie : Kirchen : Bater

Uuguſtin , in ſeinem Buch De Mendacio ad Conſen

tium vom F. n. Ch. G. 395. beſonders Cap. V. mit

ſolcher Strenge, daß er auch keine Noth -Lüge zur Vers

theidigung der Keuſchheit gelten läßt , welche dem fir

chenvater. Doch unendlich erhabner iſt , als leben , Cap.

VI. VII. in den Op. omn. Tom. IV. Baſileae, 1569.
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col. 8. col. 10. , II. und in dem Buche: Contra Men

dacium. v . I. 420. Cap. XV. bis XX . Im 17ten Car

pitel ſtellt er zwei bibliſche Exempel auf. Das der Na .

chab , im Buch Joſua. Cap. II . Dies wird wohl kein

Moralifte oder Naturiſte in Schuß nehmen . Denn dieſes

Beiſpiel iſt eine Lüge, sur Verheimlichung Judi ,

rcher Spioner gegen die Abgeordneten des

Staats - Regenten. Und ein zweites , II. B. Mor.

Kap. I. Auch dies were an ſich eine ganz gemeine In.

quiſiten - Beſchönigung. Nur der vorhergehende Anlaß der

Juquiſition zeugt von unſchuld und Herzensgüte der

Angeklagten. Dagegen ſtellt das 18te Capitel einen Fall

auf, wo auf einer Unwahrheit Menſchensleben beruht.

Der Kirchenvater bekennt von ſich ſelbſt: Saepe me in

rebus humanis vincit ſenſus humanus, nec refiftere

yaleo. Moveor vehementer ; ſed mirum , fi

etiam SAPIENTER. 1. c. col. 52.

Unter den Neuern gehören dahin zwei großer

felbftdenkenbe Theologen :

9. D. Michaelis in der Abh. von der Verpflichtung

der Menſchen , die Wahrheit zu reden . Göttingen

1750. 4.

Gottfr. les von den geſellſchaftlidyen Tugen ,

den , Gött. 1785. Oritte Predigt;

und der größte Philoſophe der neueſten Zeit, Imm. Rant :

Ueber ein vermeintes Recht raus Menfchenliebe zu

lugen ; in den Berlinſchen Blåttern , berausgeg.

von Biefter. Jahrg. 1797. Monath September

(vom 6ten ). S. 301 - 314.

Ich leite die ethiſche Pflicht der Wahrhaftigkeit

aus den Grund Pflichten des Coerfiftential - Verhältnißes

ab. Ich fage mit Gottfr. Marcov : INSTRVMENTVM

SOCIETATIS HVMANAE eſt fermo, et hinc complura vi

tae noſtrae commoda Eorum magna pars verti

tur in ſtudio VERITATIS, ex quo nafcitur fides, quam

nifi etiam contra utilitatem noftram confervamur,

1
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intercifum eft juris humani vinculum . Ich halte da.

ber Wabrhaftigkeit für hohe ethiſche Pflicht,

Einmal , in fo toeit ihr Gegentheil Verminderung

fremder Vollkommen beit iſt,

ſowohl des Einzelnen , mit welchem ich handle ;

als auch des Ganzen , durch Schwachung des

Mediums der Sprache und feiner Glaube

würdigkeit ;

418dann , in fo weit fle felbft ein Mittel ift, frem ,

de Boulommenheit zu erhalten und zu erhöhen .

Sprache iſt immer Mittheilung an Andre. Eine

Modification derſelben - Wahrhaftigkeit ! fann alſo

nie als Selbſtspflicht behandelt werden ; und die An.

wendung von Nichtswürdigkeit eines Lügners ift

entweder moraliſcher Myſticismus, oder die Nichtsturs

digkeit des Lügners iſt eben darinn enthalten, daß er ſich

uutauglich macht für alles Coerſiſtential. Verhåltniß ;

und das heilige Medium der Mitteilung verdunkelt

und fchwacht. - Wenn id, aber die Frage des

Mordluftigen nach dem Verfolgten , um dieſen zu ret:

ten , unwahr beantworte : . fo bat der Fragende das

Medium der Sprache entweibt , indem er fie in der

Ubnöthigung einer Antwort zum Werkzeug ſeines

Verbrechen machen wollte. Ich würde daber den Fall

nicht nach der Theorie der Rigoriften entſcheiden ; fons

dern mit R. Homer in der Unterſ. über die moraliſchen

Gefeße der Gefellſchaft. Aus dem Engl. leipzig 1778.

S. 38.

Neuere Schriften über diefe Materie, nachdem Kant

fie wieder zur Sprache gebracht hat, find : .

J. G. Brüggemann Comm, de mendacio neceffi

tate extorto . Göttingen 1798.

Sit die Pflicht Wahrheit zu reden eine bedingte oder

unbedingte Pflicht? Bon D. Wolfrats , im

Journal für Prediger, Bano LIII. Kalle 1808.

Stück IV . und V. Nro. 3 .

.
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Veranlaßung für Kant gab Benjamin Cono

kant , von den politiſchen Gegenwirkungen,

Journal : Frankreichi Jahrg. 1797. St. I.

S. 124.

* Die Wahrheit zu ſagen , iſt eine Pflicht; aber

« nur gegen denjenigen , welcher ein Recht auf

« die Wahrheit hat. Kein Menſch aber bat

« Recht auf Wahrheit, die einem andren

« Ichabet.»

g. 207

Der vorige Paragraphe iſt durchaus ein femma.

Denn ganz anders hat der Naturiſte ju urtheilen. Ich

verwerfe, als ſolcher, mit Kant das Recht auf Wahr ,

beit; aber nicht aus dem Kantiſchen Grunde, «weil -ob .

ajectiv auf eine Wahrheit ein Recht haben , ſo viel fan

«gen würde , als : es komme beim Mein und Dein auf

a reinen Willen an, ob ein gegebner Saß wahr oder falſch

areyn fodle - welches dann eine feltrame Logik abgeben

«würde . » Darauf iſt das Recht auf Wabrbeit gar

nicht angelegt ; und jener ſcharfe Dialectifer bat den Cons

trovers - Punct ganz unrichtig geſtellt. Das Recht auf

Wahrheit wäre nur ein Recht, von dem Anbren zu vers

langen , daß er in der Mittheilung nicht eine Chatſache

mir als wahr aufſtelle, welche er ſelbſt für unwahr erken .

net. Adein deshalb exiftirt fein beſondres
Recht auf

Wahrheit , weil es überhaupt kein Ursrecht auf eine

poſitive Leiſtung geben kann. Noch weniger bin ich

mit fiant einverſtanden
, wenn er die Furiften tabelt,

weil fie demjenigen , was ihnen als Widerrechtliche

lüge erſcheint, den Character geben : IN PRAEIVDICIVM

ALTERJVS, I. c. S. 305. Die Juriften haben hier gang

recht; ſie wollen keinestveges
die Lüge als Lüge Definis

ren , ſondern nur in ſo weit fie etwas Widerrechtli
,

des ift. Die Lüge fann füge ; in der Sphaëre der

Ethik höchft tabelhaft und verabſcheuenswerth
reyn ; aber

die Sphaere des Rechtes verlegt fie nur alsdann , wenn

11
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in dem Eingel.Fall eine mögliche. Berminderung frems

der Vollkommenbeit - eine Entzichung des fremden Seis

nigen, damit verbunden iſt ' daraus reſultirt.

Ich berufe mich auf einen ſelbſtdenkenden Verehrer

des großen Sant, auf Hufeland. zn . Aufl. §. 167.

Uebrigens nehme ich kein poritives Recht auf

Bahrheit an , ſondern meine naturiſtiſche Vorſtellungss

art ift folgende :

Ur- Gefeß : Entziehe niemanden das Seinige ! Ein

ganz unbedingtes. Entziche
in feiner ges

Denkbaren form ! Die beiden Haupt- Formen find :

DOLVS und CVLPA. Beide widersnaturrechtliche

Beleidigung
. Auch der polvs bat zwei Haupts

formen , Gewalt und füge gefliſſentliche Vers

leitung des Andren zu einem Frrthume, ihm zu rahas

den. Beide Formen haben gleidhen Erfolg : Entzie.

bung des fremden Seinigeni , in gleicher Größe

der Wirkung . Die zweite Form iſt noch gefährli

- cher , unabwendbarer , ſchåndlicher als die erſte. S.

g . 31. Nro. 1. Lit. B. d .

Lüge mit Beſchädigung eines Undren iſt alſo

widernaturrechtliche Beleidigung. Nicht als ob es

ein beſondres Recht auf Wahrheit gebe ; fondern

weil der Menſch ein Recht auf das Seinige hat,

als welches ihm unbedingt nicht – was ihm in feis ,

ner gedenkbaren Form entzogen werden darf,

und weil hier die füge erſcheint als eine der Fors

men , unter welchen ein fremdes Seiniges beein.

tråd) tiget wird. In ſo weit iſt die füge im un ,

mittelbaren Widerſpruch mit dem N. N., auſſer,

dem liegt fie ganz auſſerhalb der Sphaere dcs

N. R.

Echon deshalb müßte naturrechtlich und juris

ftifch der von I. Kant aufgeſtellte befondre Fall

ganz anders entſchieden werden, als geſchehen iſt. Dies

wird bei jeder wahrhaft juriſtiſchen Anſicht deſto ans

***



173

1

-

rdaulicher. Der Fall iſt der eines gerechten

Praeventions, Strieges. Ich darf dem Mord.,

luſtigen den Dolch in die Sruſt ftoßen , wenn ich

meinen verfolgten Vater nicht anders retten fann.

Warum alſo nidt mit einem einzelnen Worte

wahr oder unwahr ! rein verbrecheriſches Vorha.

ben vereiteln ?

Naturrechtliche Monographieen über diere Materie.

Henr. Uffelmanni de iure, quo homo homini

in ſermone obligatur, liber Vnus. Helmſt,

1676. 4.

Gottl. Gerh. Titius , de Officio ſermocinan

tium . Lipf. 1695. in den Diſp. iurid. Lipſ.

1729. Nro. VI. p . 253-315.

Joh. Eberh. Roesler Diſſ. de ſermone. Tub .

1715 .

Gottl . Sam . Treuer D. de crimine alieni fer

monis . Helmſt. 1715.

Nic. Pragemanni D. de iure ſermonis. Viteb .

1721 .

Gottfr. Malcov. Quaeſtiones ſelectae J. N.

et G. inter Grotium et Pufendorfium con

troverſae, in ſeinen Opuſc. Jurid . et Philo

log. nach der Püttmannſchen Ausg. Lipf. 1776.

Vol. II. Nro . XI. p . 444.

(Daraus die Worte des §. 206.)

Ueber Simulation insbeſondre.

Henr. Cocceii Diſp. de ſimulatione. Fran

cof. 1693. in Seinen Dill. Vol. ' I. Nro. 89.

Ant. Henr. Mollenbeccii D. de ſimulatione .'

Gieſl. 1071.

Conr. Juncker 'de ſimulatione. Altd. 1676.

Car. Gottfr. Ittig, de ſimulatione et diſſimu

latione . Lipſ. 1709 .

Jo . Balthal. Wernher de moralitate ſimulatio .

nis aulicae, in Dill. Jur. Nat. p. 261. ū. O. f.
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aut VERBIS.

go. Ulr. Freib . von Cramer Non omnis ſimula.

tio et diffimulatio fraudem prae ſe fert. in

Obl. J. V. n . 825.

Jo. Henr. Ribov de ſimulatione licita . Goett.

1751. (Jedoch mehr ethiſch. Gegen Michaelis.)

g. 208.

Injurie.

Juriſtiſcher Begriff davon ; aus den Poſitio - Recht entlehnt.

Ulpian . in l. 1. pr. §. 1. D. de iniur. et famoſ.

lib . (XLVII. 10) „ Iniuria ex eo dicta eſt, quod non

„iure fiat; omne enim , quod non iure fit , iniuria

„ fieri dicitur. Hoc generaliter. SPECIALITER autem

„ iniuria dicitur CONTVMELIA. f. 1. Iniuriam au

„ tem fieri Labeo ait aut Re , RE , quo

„tiens manus inferuntur ; VERBIS autem , quoliens

„bon manus inferuntur, convicium fit.66 ,

ung. . R. für die Preuß. Staaten Sh. II. Tit. XX .

§. 538. «Wer durch geringſchårige Gebehrden , Worte,

oder Handlungen , jemanden zu frånken , oder ihn widers

rechtlich zu beſchimpfen ſucht, der begeht eine gnjurie. »

$. 569.« Verbal.Injurien find folche, welche durch

« mündlich ausgeſprochene, geſchriebne, oder gedructe

«Worte gefdeben .

$. 570. « Beſchimpfungen , die in Chåtlichkeiten beſte.

shen , wodurch dem Andren an ſeinem Körper Gewalt

coder Verlegung zugefügt worden , heißen Real Inju .

arien .

$. 571., « Undre Zeichen der Geringſchåßung, fie mð.

agen in Handlungen oder Unterlaßungen , in Tönen oder

«Gebehrden , in Gemälden , Kupferſtichen , oder in andren

« finnlichen Darſtellungen beſtehen, ſind unter der Benens

agung der ſymboliſchen Injurien begriffen .«

§. 572. « Injurien , die durch ſchriftliche Auffäße,

adurch Druckſchriften , durch Gemälde , Kupferſtiche, oder

« andre finnliche Darſtellungen gedußert werden , find
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« Pasquille, menn fie der Urheber felbſt, oder durch

« andre, öffentlich aufgeſtellt oder verbreitet hat. »

S. 209.

Subſumtion des Begriffes unter Natur. Rechtliche

Begriffe.

I. Real. Injurie iſt Beleidigung des Körpers ,

als des Ur : Meinigen , auf welches feinem Anbren

eine Einwirkung - am wenigſten eine widrige

rchmerzhafte, oder gar verwundende zuſteht.

Das Formelle , in welchem fich dieſe Art von

Injurie darſtellt, iſt an und vor fich wider : na.

turrechtlich.

II. Aber wie der Begriff: Injurie überhaupt ? wie

der , der Verbals und ſymboliſchen Jnjurie insbes

fondre ?

1.) Unterlaßungen bloße ! – können im Abſ.

N. R. nicht als Injurie betrachtet werden.

Denn hier iſt keine Pflicht zu ' irgend einer poſis

tiven feiftung - auch nicht irgend eines pos

fitiven Zeichen der Achtung vorhanden ; und

dieſe wird erſt ein Ausfluß der Standes .

Berhältniße.

2.) Aber alle übrigen Arten von Injurien , was

man vermöge Sprach- Gebrauches und Poſitiver

Gereße dabin zieht , find auch tider natur ,

rechtliche Beleidigungen , ohne daß es der Aufs

ſtellung eines beſondren Ur : Rechtes auf

Ebre oder guten Namen bedürfte.

Nach einem doppelten Gefichts • Punkte:

A.) Das ur , Meinige wird beleidigt, auch durch

die mir aufgedrungene Beſtimmung widriger

Empfindungen in meinem Gemůthe. §. 193.

beſonders lit. b . Unter dieſen Begriff aber fub.

fumirt ſich nach pſychologiſchen Gelegen jede

Injurie von felbft.

B.) Meine vollkommenheit beruht weſentlich auf
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höchſter Total Wirkſamkeit Deiner auf An:

dre. Dieſe wird eingeſchränkt, gehindert , verrin :

gert durch jede Herabwürdigung Meiner in

der goee , welche ſich Andre von mir machen .

Hieraus låßt ſich allerdings auch ein beſondres

Recht auf Ehre , auf guten Namen ableiten,

wenn es dieſer Ableitung noch erſt bedarf.

Uebrigens vortreflich entwickelt von Maaf,

§. 101. 102. und von Buhle. § . 109. S. 85.

So erſcheint mir denn jede Injurie , als widrige,

und aufgedrungene fremde Einwirkung auf mein pſycholo:

giſches Empfindungs - Syſtem ; und zugleich als Aufhebung

einer Grund Bedingung meiner Vollkommenheit; folg:

lich immer als widernaturrechtliche Beleidigungi

welche ich mit åußerer Gewalt abbeugen ; für welche ich

bie möglichſte Wiederherſtellung des Entzogenen , ſowohl

Beruhigung meines eignen Gemüthes , als Berichtigung

der dadurch in Andren geweckten, mir nachtheiligen Ideen

durch Widerruf, Abbitte , Ehrenerilårung; lo svie

jeden Erfaß des beſondern , f . B. in einer Real . Jujurie

durch Verletzung meines Körpers mir geſtifteten Schadens,

allerdings erzwingen kann.

ģ. : 210.

Singerzeige auf Fålle, wo es kritiſch iſt, ob etwas Injurie

ren oder nicht ?

I. Wenn ich Producte meiner Fraft öffentlich

aufſtelle, und eben dadurch ſtillſchweigend oder gar

ausdrücklich dem allgemeinen Urtheil unterordne : ro

iſt ein Urtheil , welches ihren Unwerth ausſagt,

cinzig auf das Product eingeſchränkt, durchaus keine

Injurie.

Ein lehrreiches Urtheil P. in Hymmen's Beitr.

zu der jur. Lit. in den Preuß. Staaten , Samml.

VI. Praej. J. Nro. VI . S. 31–35.

Il. Wahrheit des Vorwurfes , und ſelbſt hobe

Wahrſcheinlichkeit deſſelben , welche mein ſub ,

jectives
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fectives Urtheil beſtimmet hat, erhebt die deußeo

rung über den Begriff einer Injurie , alsdann,

wenn die Ausſagung des Vorwurfes als Mittel ers

ſcheinetq ;von mir , oder von einem Undren , einen

bevorſtehenden Schaden abzubeugen.

Aud) bier ein febrreiches Erkenntniß des Cam .

mergerichtes vom roten Yug. 1787. in dem

Proceß über den Verdacht des heiml. Satholis

cismus zwiſchen D. Stark und den Herausges

bern Der Berl. M. S. Berlin 1787. beſonders

S. 246-280.

III. Iſt ein Vorwurf, den ich jemanden mache, ihn zu

beßern , eine Injurie?

1.) Benn ich dieſe Abſicht habe : po muß ich ein

Herz gewinnen wollen . Meine Rede alſo ſehr

wohl von Injurie zu unterſcheiden ſeyn.

2.) Nach Wahrſcheinlichkeit in jener Abficht geſpro:

chen , fehlt der Ausſagung Das Charakteriſtiſche ei.

ner Injurie, der ANIMYS ÎNIYRIANDI.

3.) Wiu der Andre mich nicht hören : ſo kann ich

nicht fortfahren , ohne mich aufzubringen , ohne

fremde Freiheit zu beleidigen. Mein aufgedrunges

nes fortfahren wird Injurie..

4.) Selbſt die erſte Ucußerung kann es ſeyn , wenn

ihre Modification Heftigkeit , und Uebermuth find

alſo wahrſcheinliche Vermuthung , daß die Ab:

ficht, zu Frånken , nur hinter eine edlere verlarst

werden ſolle.

IV . Auch Scherz iſt nicht Injurie.

1.) Aber aus Scherz wird Ernſt. Selle ich aufbrin .

gend eine Scherzrede fort , wenn der Andre nicht

mit mir cherzen will : ro beleidige ich .

2.) Ob eine Rede.Scherz oder Injurie rep ? mißen

ihr Innhalt; die Urt , wie ſie ausgeſprochen wird ;

die ſubjectiven Verhåltniße beider z. B. der Bes

kanntſchaft und des Umganges ; die Gelegenheits.

M

1
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Urſachen der Nebe; Zeit . und Orts . Verhältnißer

entſcheiden .

V. Wahrheit des zwecklofent und in der Abſicht zu

frånken , ausgeſprochenen Vorwurfes, milbert das

Injuriöſe ; aber hebt es nicht auf.

VI. Vorwurf von Verbrechen und fittlicher Unboufom .

menheit iſt höhere Injurie, als der , einer phyſis

Ichen . Aber ſelbſt wenn dieſe wirklich eriftirt : ſo iſt

dennoch die zweclore, und nach der Abſicht, damit

zu frånken , doppelt ſchmerzhafte Aufregung des

Bewußtſenns Derſelben immer noch Injurie.

VII. Streitfragen über Injurien, welche ſich auf Vers

håleniße des serelligen und des bürgerlichen

Lebens beziehen , können im übr. N. R. mit Conſes

queng nicht erörtert nicht einmal "angedeutet

werden.

$. 211 .

Literatur der N. R. Theorie von Injurien.

Sam. Pufendorfii Diff. de exiſtimatione. Heidelb.

1667.

in feinen Diſſertat. acad. ſelectioribus. Upfal.

1667. p. 155-210.

auch in Polit . inculpat. p. 167. ſeq.

Chriſt. Thomaſius, de exiltimatione, fama, et in

famia extra rempublicam , in feinen Diff. Acad.

Dill. Lxxxi. Tom. III. Hal. 1777. p. 239-261.

Ge. Friebr. Meier's Gebanken von der Ehre. Hade

1746.

Juſt. Henn. Boehmer de INIQVITATE et INIVSTITIA

actionum iniuriarum. Hal. 1701. in den Exercit.

ad Pand, Exerc. xcvi. Tom. III. p . 110. u. d . f.

Dieſer juriſtiſch philoſophiſchen Paradoxie iſt entgegen:

gefekt: Uug. leyfer's Diſp. de pietate ac iufti

tia remediorum contra iniurias. Vít. 1733. in

den lens. Med. ad Pand. Spec. DXLII. Vol. VIII.

Dec Döartausg. p. 177. u . f. In die Injurien

1
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Lehre gehören auch die folgenden Specimina bis

auf Dlii. Für das N. R. find nicht ohne Intereſſe

das Spec. 550. und 551 .

Jani A. W. Slicheri de debita et legitima vindi

catione exiltimationis. Amft. 1717. 8.

Dieſer Schr: ft iſt die Ehre widerfahren , daß fie

Jean Barbenrac in's Franz überſeßt hat ; fte

befindet ſich mit gel . Anmerk. in dem Recueil

des Discours ſur diverſes matieres importan

tes: P. II. Amſt. 1731. 12.

Peter Ochs de famae laeſione. Baſileae 1776.

Adol. Dieter. Weber. Ueber Injurien und Schmåhfchrifs

ten . Schwerin und Wismar 1793. Dritte Auft.

1803

Dieſes Meiſterwerk iſt zwar zunächſt dem Poſitive

Recht gewidinet; aber durch philoſophiſche Unſichs

ten überall bem Naturiſten wichtig. So gleich

der Erſte Abſchn.: Allgemeine Grundrå Be

des Zwangsrechts in Rů dk ſid t auf Ebre,

Achtung und guten Namen.

Karl Grolmann über Ehre und guten Namen ,

in dem Magazin für die Philoſophie des

Rechts und der Geſellgebung Heft 1. S.

1-5555.

f. Haricher von Almendingen Grundzüge zu einer neuen

Theorie über Verlegungen des guten Namens und

der Ehre,

in dem Magazin für die Philoſophie und Ge .

rchichte des Rechts und der Gefeßgebung.

Nro. I. S. 1-69.

Fortfeßung Nro. IV . S. 133 - 241 .

E. F. Klein über des Hrn. Harſcher von Almendingen

Grundzüge xc . in dem Archiv des Criminal - Rechts,

herausg. von E. F. Selein , Gall . Ulog. Seleinſdyrod

und Chr. Gottli. Konopat. B. III. Halle 1801 .

Heft II. Nro. V. S. 102-119.

M2
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Chr. Gotth. Hübner, über Ehre, Ebrloßigkeit, Ehren:

firafen und Injurien. Ein Beitrag zur Berichti,

gung der por. Red /tsm . Leipzig 1800.

Ueber Injurien in Friedr. Nicolat's Philoſ.

Abhandlungen. B. I. Berlin und Stettin 1808:

Nro. III.

Geh . Ob. Rev. N. Goßler , über Injurien . Berliner

M. Schr. Auguſt 1808. Nro . 3. S. 91-110 ..

$. 212.

Kedyt8. Verhältniße der Menſchen gegen åußere

Sachen.

Alles auſſer uns, was nicht Menſch iſt, als Gegens

ftand möglicher menſchlicher Einwirkung gedacht, heißt

Sache.

+ Nach juriſtiſchen Bedürfniß begreift das Wort Sadhe, mehr

und auch weniger unter fich, als nach dem Begriff des gemeinen

Lebens, und ſelbſt im blos philoſophiſchen Sprachgebrauch.

$. 213.

Sachen find

Einmal , alle Thiere,

918dann, die leblofen Sachen um uns her.

$. 214.

Bon 6 : iden wåre c8 eine finnlore Frage inners

halb der Sphaere des N. R. , ob die Sache vom Men,

fchen beleidigt werden könne ?

Die 9Noral ſchränkt zwar den Menſchen durch Bezien

bung auf ſeine eigene Vollkommenheit in der Ein:

wirkung auf Sachen auſſer uns vielfach ein . Nach den

beiben Grundregeln :

Einmal überhaupt , von den Sachen nur einen fols

chen Gebrauch zu machen, womit unſre körper,

liche, und unſre geiſtige Volfomnienheit beſte:

ben kann ;

N180ann , insbeſondre, nirgends in zweckloſen Zer:

ftohrungen fich zu gefallen , und am aulerwenigſten

auf belebte Sachen auf Thiere , als empfin .
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bende Weren mit zweckloſer Zerſtöhrung eins

zuwirken,

ſo daß es nicht nur der Gegenſtand mancher

einzelnen Philoſ. Schrift ift, utrum beſtias

necare liceat ? 3. B. eines Wolf Balth.

Adol.von Steinwehr. Frankf. a.0. D.1756.

ſondern daß es auch dem Franzöriſchen

National Inſtitut zur Ehre gereicht, in

Jahr 1802. die Preiffrage aufgeſtellt zu

baben,

in wie fern gehört die barbariſche Behand

lung der Thiere in's Gebiet der Moral

und Gerekgebung ?

Aber das Naturrecht bezieht ſich durchaus nicht auf die

Thierwelt. Thiere ſind nicht Subjecte des Rechts.

Begriffes , ſo wenig als des Begriffes der Pflicht,

weil fie als vernurftiore Weren weder durch den eis

nen, noch durch den andern, fich beſtimmen können. Noch

weniger die leblofe Natur um uns her. Wie alſo anch

der Menſch auf Sachen auffer ſich einwirfe : lo fann

er zwar in der Art der Einwirkung vernunftwidrig

bandeln , und gegen eine Selbſt- Pflicht ; aber in Bezies

bung auf die Shiere , und auf lebloſe Sachen , kann keine

Art der Einwirkung etwas Wider :Natur : Rechtliches

feyn. Gegen Sachen , als ſolche, eben weil ſie Sas

chen , und nicht Perſon nicht Subject des Rechtes

ſind , iſt ihm innerhalb der Sphaere des zwang8 .

rechtes alles erlaubt.

$ . 215

Die Frage , wenn ſie Sinn haben ſoll, kann daher

nur dahin gehen,

ob der Menſch andre Menſchen beleidige , in der

Einwirkung auf Sachen ?

Alles , was auffer uns und nicht Menſch iſt, iſt im urs

fprünglichen Zuſtand etwas niemand .gehöriges , etwas

Herrenloſes, res nullius, ein ädermotor
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Weder zwiſchen dem Einzelnen , und irgend einer

Sache noch zwiſchen dem Menſchengeſchlechte, und der

belebten und lebloſen Natur um uns her, giebt es irgend

eine Art der urſprünglichen und unmittelbaren Berknüp,

fung , woraus für den Einzelnen, oder für das Geſchlecht,

eine Eigenthümlichkeit, oder irgend ein Recht, ab.

geleitet werden könnte.

Das einzige Seinige des Menſchen find reine

Kråffe. Aber diere genügen ihm . Da er über diefelben

verfügen, da er fie wirken laſſen kann , wie er will ; fo be.

darf weder der Eingeluie , noch das Geſchlecht, irgend eis

nes Rechtes auf Sachen auffer uns , um auf dieſels

ben einwirken zu dürfen , ſondern jedes Wirken auf Sa.

chen auffer uns iſt das einfache Reſultat der Mein

beit unſrer fråfte , verbunden mit der Idee, daß das,

worauf die Kraft wirkt, eine Sache; und zwar eine nies

manden gehörige , und alſo durchaus gerecht und

unbeleidigend ift.

g . 216 .

Dieſe einfache Vorſtellungsart haben die alteren Nas

turiſten verfannt; und ftatt ihrer eine Erdichtung auf,

genommen , um eben dieſelbe durch eine neue Erbidh ,

tung aufzuheben, und zu verdrängen.

I, Hugo Grotius behauptet ein ganz unerweisliches

Serammt. Eigenthum des Menſchen . Gerchlechs

tes , über die uns umgebende thieriſche und un .

belebte Natur.

de J. B , ac P. Lib . II. Cap. II. Nro. II. nach der

Amſt. Ausg. 1720. p. 184.

Deus humano generi generaliter contulit ius

huius inferioris naturae ftatim a

mundo condito , atque iterum mundo poſt

diluvium reparáto. Erant, ut Juſtinus loqui

tur, omnia communia et indiviſa omnibus,

veluti unum cunctis patrimonium eſſet.

alſo eine wahre GOMMVNIO POSITIVA !

in res

.
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1

1

II, Semilbert erſcheint dieſe Communio bei Sam.

Pufendorf; als eine negative. So wie er dieſen Bes

griff erläutert ; ift ſein . Innbalt von meiner eigenen Theo.

rie nicht weſentlich abweichend. Denn ihr Grundgedanke

geht auch dahin , daß jeder auf jede Sache urſprünglich

nach Belieben einwirken fönne , weil ſie keinem eis

gen ſey .

de J. N. et G. Lib. IV . Cap. IV. g. V. His ita

praemiſſis, manifeftum eſt, ante omnia homi

num conventa fuifle omnium rerum commu

nionem , non quidem illam , quam poſitivam

diximus, ſed NEGATIVAM, id eſt, res omnes fu

iſle in medio poſitas, et non magis ad hunc,

quam ad illum pertinuille.

Wozu aber alsdann çine Terminologie , welche immer

noch verlockt, die Sachen nicht als „ in medio poſitas“

ſondern in einer Art von Eigenthümlichkeit wenigſtens des

ganzen Menſchen Geſchlechtes irriger Weiſe zu denken ?

So erklärt fich felbft Pufendorf in andren Stellen i 1 .

C. §. II. und Cap. III . f. II. Beſſer iſt es alſo, die

Idee der Communion ſelbſt einer negativen , und ſogar

die eines Rechtes überhaupt auf die Sachen auſſer

uns zu vermeiden ; piclmehr dem höchſt einfachen, und ero

weiblichen Gang der Natur vollformen getreu zu bleiben.

III . Hiernach haben wir manche aber 5. f. T. wenig

brauchbare Monographie über Communio primaeya.

Wer ihre Titel kennen will , ſuche fie bei Meiſter und

lipen , unter dem Wort : COMMVNIO rerum ,

und primaeva.

IV. Demohngeachtet haben denkende Naturiſten , früh.

zeitig jenen Ideen. Gang mißbilligt. Strauch , Hoeco

ler , unb Kulpis. Ich führe nur den legtern redend

ein : im Coll, Grotiano. Stutgart 1701. ad L. II. Cap.

II. §. I. p . 34. 35. „ Non eſt neceſſarium , primaė

vam rerum omnium communionem , a Gentilibus

effictam , et Scholaſticis ſecurius receptam ſtatuere ;
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talis enim communio , quae proprietatem ac domi

nium excludat , feu 'NEGATIVE eam , feu POSITIVE ac.

cipias, FIGMENTVM eſt, nec fuit unquam , nec eſt ul

libi, nec poſſibilis fuerat, non folum poftquam ho

mo lapſus eſt, ſed' et fi in ftatu integritatis perſti

tillet. "

V. Von jeher hat es mich befremdet, daß ein ſo

aufgeklärter Naturiffe wie şoepfner diefe Ideen mißbil.

ligt ; und der, der negatis en Communion getreu geblieben

ift. § . 43. Not. 3. S. 55. Gründlich ſpricht gegen jene

ältere Theorie Gerſtåcker in der ' Net. '0'R . S. 211.

VI. Die Grund : Gdee : Jeder kann auf jede

Sache auffer uns im urſprünglichen Zuſtand

wirken wie er will ; unter der einzigen Grenz .

linie , daß er dadurch keinem Andren das Ur .

Seinige entziehe, gehört in das abſolute Naturs

Recht. Die einzelnen Arten des möglichen Einwir.

kins, wie ſie die Erfahrung aufſtellt, werden beſſer in das

bypothetiſche N. R. gezogen , und bilden daſelbſt den ,

Uebergang zu der wichtigen Lehre von Begründung

des Eigenthumes.

1

3 weiter Haupt:ubfchnitt.

ypothetiſdes Naturrecht.

E r ft e r unter · dbp.ch ni t t.

BorsSynallagmatiſches.

(S. die Begriffe $. 76. 177.)

(Zuerſt eine Reihe von Wort : Erklärungen .)

$. 217

Wenn alles , was nicht Perſon ift , als Gegenſtand

der möglichen Verfügung des Menſchen gedacht, eine

Sache heißt : §. 212. ro giebt es nach juriſtiſcher

Hinſicht:

I. in die Sinne fallende Sachen , törperliche.

II. Unkörperliche.
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Denn der Gegenſtand menſchlicher Verfügung. fann

auch renn :

1.) nicht nur überhaupt eine Sache, welche vorläus

fig nur beſtimmet iſt als Verſtandes -Begriff:

A.) der Gattung und Art ;

B.) einer Quantitåt ;

C.) der Beziehung auf eine zukünftige Be .

gebenheit , welche die fndividualitåt

des Objectes erſt beſtimmen fod.

2.) ſondern auch ein einzelnes Recht, als Ge .

genſtand des höhern und allgemeinen Verfüs

gungo , Rechtes über das Meinige. Alſo auch das

erworbene Recht gegen einen Anoren , daß dieſer

zu meinem Beſten eine feiner Stråfte wirken laße,

oder zu meinem Beſten zurückhalte. Daber wird

auch der Begriff: Handlung, unter den juriſti,

ſchen Begriff: Sache, geſtellt.

Wir fixiren jeßt unſre Idee

1.) auf Sachen im eigentlichen Sinn , mit Aus,

fchluß der Handlungen ,

2.) auf körperliche als Gegenſatz der untörpers

lichen.

8. 218.

In törperlichen Sachen unterſcheiben wir Sub ,

ftanz derſelben , und ihre Accidentalien ." :

Subſtanz der Sache heißt der Umriß alles beſſen ,

ohne welches der weſentliche Begriff der Sache nicht . ges

dacht werden kann. Sie iſt

theils natürliche Subſtanz, ſubſtantia 'NATVRALIS,

theils rechtliche, ſubſtantia LEGALIS, und in der

Sprache des Poſitiv . Rechtes CIVILIS .

Jene iſt der Umriß alles deſſen , ohne welches die Sache

nicht als für ſid) beftehende Sache der gegebsien

Art gedacht werden kann ; und läßt fich theils jerſion ,

ren , theils verändern ſowohl verſchlimmern als

Herbeßern.
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Dieſe iſt der wereutliche Rechts. Begriff, welcher

einer Sache zukommt,

I.) ob die Sadie eine jemand gehörige, ob ſie eine

niemanden gehörige ?

2.) ob die jemand gehörige,-meine Sache, oder die

eines Andren iſt ?

3.) ob meine Sache in meinem uneingeſchränk,

ten Eigenthume ſteht ? oder ob ich einem Andren

Rechte auf dieſelbe gegeben zu feinem Beſten

mein Eigenthum eingeſchränkt habe ?

S. 219

ude Verfügungen
über eine Sache find ſolche

Einwirkungen auf ſie , wodurch ſie der Menſch unter ein

beſtimmtes Verhältniß gegen ſeine Bedürfnißen oder ron ,

ſtiges Belieben ſtellt. Sie ſind von dreifacher Art :

1. Verbrauchen , abuti aliqua re , auf eine Sache

ſo einwirken, daß zugleich ihre Subſtanz entweder

ibre phyſiſcher oder ihre rechtliche, aufgelöſet

wird ,

II. Brauchen , uti aliqua re , mit Aufrechthaltung

ihrer Subftang, und ohne daß eine Erweiterung

des å ußern Meinigen daraus entſteht, ſie dennoch

in ein ſolches Verhåltniß gegen mich bringen , daß

eines meiner (wahren oder auf Einbildung beruhen.

den ) Bedürfniße dadurch befriediget wird.

UI. Nůßen , frui, fructus percipere ex aliqua re ,

aus einer Sache, mit Aufrechthaltung ihrer

Subſtanz Erweiterungen des außera Seinis

gen beziehen .

$. 220.

Die Nußungen, fructus, find

theils natürliche, fructus NATYRALES,

theils rechtliche, fructus, im Poſitiv Rechte civi

LES, im N. R. beſſer ouvernayputixel.

1. Jene fino

theils Producte meiner Sache,
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nen

theils , durch den Sang der Natur betvirfte uns

Pchließungen eines fremdartigen Etwas an

dieſelbe. Der Juriſte gedenkt fich biezu als

Beiſpiel die alluvion.

Beide find

1.) blos natürliche Früchte, fructus MERE NATVRALES,

2.) blog fünſtliche Nußungen , fructus MERE INDY

STRIALES,

Hiezu gehört diejenige Erweiterang des auffern

Meinigen , welche mir wird per Specificatio

nem , durch bloſe Verarbeitung eines roben

Stoffes zu einem für Menſchen in ſeiner ,vers

ånderten Geftalt brauchbarern Dinge.

3.) meiſt natürliche, und künſtliche Nußungen zugleich..

II. Dieſe, die rechtlichen Nugungen , fino Aé .

quivalente fynallagmatiſche Vergeltungen, für

den Gebrauch oder für die Nußung der Sache,

welche ich einem Anoren verſtattet habe. Dahin

geboren in unſrem Verkehr Darlebn $ .Zinſen ,

Mieth - Zinſen , Pacht: Zinſen. Denn wir nens

1.) ein eigentliches ein Geld . Darlehn geben , eio

nem Andren den Abulum eines mir gehörigen

Sbeiles des allgemeinen Werth . Zeichens

des - unter der Bedingung verſtatten , daß mir

baffelbe zu ſeiner Zeit in eben derſelben Art und

Duantitåt zurück erſtattet werde. Die Vergel .

tungen für dieſen gewährten Vortheil , heißen

Zinſen, uſurae

2.) Vermiethen -- jemanden für Bergeltung den es

brauch einer Sache verleiben, ſalva ipfius ſub

ftantia, $. 219. Nro . II.

3.) Berpachten — eben ſo jemanden die Nugung

ſeiner Sache überlaſſen. Daher: Mieth . und

Pacht: Zinſen.
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§. 227 .

- Die förperlichen Sachen find

theils unbewegliche i weldie entweder durchaus

nicht, oder wenigſtens nicht mit Beibehaltung

ihrer Subſtanz von Ort zu Drt gebracht wers

den können ;

theils beweglicher

Einmal durch Andre, res mobiles in ſpecie

fic dictae.

Alsdann, durch rich ſelbſt, res feſe moventes.

Thiere.

$. 222

Die beweglichen Sachen find

theils verbrauchbare , welche fich nicht gebraus

chen , noch nůßen laßen , ohne verbraucht zu

werden - ohne Auflöſung ihrer pbyfiſchen oder

rechtlichen Subſtanz;

theils nicht verbrauchbare, von welchen , unbeſdhas

det ifrer Subſtanz, Gebrauch gemacht

Nußung gezogen werden kann.

gene haben noch eine wichtige Eigenheit unter zweien

Geſichtspunkten.

1.) Sie ſind von der Art, ut in earum claffe una

res alterius rei vice plene quidem fungi

queat. Daber res FVNGUILES.

2.) Sie werden im Verkehr zugezåhlt, jugemeſſen,

jugetogen . Numero, pondere, menſura con

* ! ':13: ſtant.

$. 223 .

Zur Einwirkung auf Sachen auffer uns , gehört

zuerſt phyfiſche Möglichkeit,

das Verhåltniß 'einer - Perſon gegen eine Sache , in

welchem nicht nur der Perſon die eigne Einwirkung

auf die Sache phyfiſch möglich ; ſondern auch jede

fremde Einwirkung auf diefelbe unmöglich iſt, ohne

å ußere thåtige Einſchránkung der Kräfte
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jener Perſon , heißt Detention , und ift Grunda

lage' alles Beſiges.

Abſichtlide Detention, d. 6. verbunden mit der

wirflichen Idee , für ſich über die Sache verfügen zu

wollen, nennen wir Juriſten den Beſik, poſſeſſionem

einer Sache.

$. 224

1. Ich habe das Recht, die Detention jeber Sache

in ibrer urſprünglichen Rechts - Geſtalt, das

heißt als niemanden gehörige , und in ſo weit

kein Undrer in ihrer gegenwärtigen Detention bea

griffen iſt, nach meinem Belieben zu ergreiffen , und

mir zuzueignen .

II . Die Detention , in welche ich einmal auf dieſe

rechtmáſige Weiſe mich verfekt habe , kann ich forts

reten , ſo lang ich will, ohne daß ein Andrer mich

darinnen föhren dürfte , weil er ſonſt das Ur : Meis

nige beleidigte , das beliebige Fortwirken meiner

Kräfte bemmend.

III. Auch die blore Detention bat naturrechtlich

dieſen Effect. Wenn ich auch unabſichtlich einen

Stein aufgehoben habe , z. B. ihn nur zu befehen ,

ro darf doch kein Dritter in der Detention mich

ftohren oder unterbrechen .

IV. Meine Detention wird aber eigentlicher Be .

ſig , To bald ich die Idee, für mich über die Sache

wirklich verfügen - irgend einen Gebrauch davon

machen zu wollen , damit verbinde. Dieſer Berit

dauert fort, ſo lange ich die Detention behaupte ;

und eben dieſe Detention kann von mir nady Belies

ben fortgeſegt werben.

V. Wenn ich daher mit Erftigkeit den Beſit einer

Niemand geborigen Sache ergriffen habe : ro

darf mich kein Dritter Darinn föhren und unterbres

chen . Mein Beſin dauert fort, ro lang ich die mir

beliebige Detention fortſege:
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VI. Habe ich die Detention der niemand geho .

rigen Sache aufgegeben : lo fann fie , und ihren

Beſik, feber andre nach mir ergreiffen .

$ . 225.

VII. Indem ich mich in der Detention einer nie.

mand gehörigen Sache befinde; kann ich auch auf

diefelbe ro einwirken, daß dieſelbe gånzlich zerſtö hs

ret, ihre phyrirche Subſtanz durch mein Wir :

ken aufgelöfet wird .

Einmal , unter affimilation ihrer mit meiner

eignen Körper - Subſtanz.

Alsdann , ohne dieſelbe durch Zerſtöhrung

ihrer nach andren Zwecken . Z. B. ich ver.

brenne Golf , um Warme dadurch zu erhalten .

Jedoch ſo , daß biedurch das Seinige eines

Mitmenſchen nicht zugleich verlegt werde.

Ade diere Arten des Einwirkens find gerecht, weil ihr

Subſtrat eine niemand gehörige Sache iſt; Vermöge des

einfachen Begriffes, daß unſre Kräfte das Unſrige find.

$ 226.

Aber kann auch die niemanb gehörige Sache jes

mals bleibend unſer Eigenthum werden ? Und wodurch ?

Imm . Kant hat mit hohem Scharfſinn gezeigt , wie Febr

alles , was aus dem bloßen Begriff der Detentio ti abges

leitet werden kann , ſich noch von Eigenthum und Eigents

thümlichkeit unterſcheidet. Man rehe ſeine Rechtslebr
e

§. 5. G. 61. in Bergleichung mit S. 64. in den Wors

ten : « Auf folche Weiſe iſt z . B. die Beſitzung 2. Um

nun die Einführung des Eigenthum
es . erklärbar zu

machen , gebet mm . Kant von der Feſtſtellung des Bes

griffis aus : intelligibl
er Befit (poſſeffio noume

non) unterſchieden von dem empiriſche
n Befit , Innba,

bung , Beſit in der Erſcheinu
ng , poſſeffio phaeno

menon. Den Juriſten warne ich, nicht zu meinen , als

kårne er fo wahlfeilen Staufes davon, unter jenem intel.

ligiblen Beſit oyngefähr das zu denken , was unſre
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Schule vorlängſt Mental . Berit , als Gegenfaß des

förperlichen , genannt hat. Die Kantiſche Idee ift

ungleich ſpeculativer und feiner. Der hohe Scharffinn

derſelben würde mich ganz für ſie beſtimmt haben , wenn

mich nicht das für mich durchaus unannehmbare Res

ſultat, was der Erfinder ſelbſt daraus gezogen hat, zurück,

geſchreckt håtte. Dieſes Reſultat iſt die Idee eines blos

proviſoriſchen Eigenthume8. $ . 8. und 9. Ein

neuer Kunft : Ausdruck - eine formul, kann mich

weder blenden, noch mir genügen. Sollte der Kunſt-Aus:

druck nur ſo viel andeuten , das es im .Natur. Stande

dem Eigenthumsrecht oft an å ußerer Geltendma .

chung feble, vermoge des Ueberger idytes der phy :

riſchen Stärke des Andren ; und daß die Geltende

machung erft unter der öffentlichen Garantie des Staates

Sicherheit geminine: ſo wäre damit nichts gefagt. Denn

dieſe Wahrnehmung gilt freilich vom geſammten Nas

turſtand - auch von den angebobrnen Redten. Dies iſt

aber keinesweges der wahre Sinn , ſondern Kant nimmt

ausdrücklich an ,

« Etwas Neußeres als das Seine zu haben , fen nur

« im bürgerlichen Zuſtand möglich ;

und die Annahme eines proviſoriſchen Eigenthumes iſt alſo

nur eine Formular , Verkleidung des Geſtändnißes , daß

ſein Syſtem nicht zureiche, Eir führung des außern Eigen ,

thumes zu begrunden und zu erweiſen. Ja , der große Philo,

rophe geht noch einen Schritt weiter. Er nimmt ein Recht an,

« jeden Anbren zu nöthigen , mit ihm zuſammen in

« einè bürgerliche Verfafung zu treten. »

§ . 8. Folgef. S. 73.

Dies aber heißt, gånglich aus der Sphaere reines

Ur : Principes heraustreten ; und eben dadurch alles

Syftem eines N. R. aufgeben.

† Ich war es meinen Zuhörern ſchuldig, den ş. 150. und die dort

nur angedeuteten Gründe, warum ich das N. R. nicht nach den

Grundíáßen der kritiſchen Philoſophie vortrage ? hier etwas an .

ſchaultcher zu machen .
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$ . 227

Es bleibt aber hohes Bedürfniß
, in einem Na:

turrechtlichen
Syſtem å ußeres Eigenthum

zu begrün:

den . Denn :

1.) Die Rechte der Detention genügen durchaus

nicht den Bedürfnißen der Menſchheit. Diefen zu

genügen , muß Eigenthum aufgeſtellt werden .

Denn es iſt unmöglich , eine Sache, deren ich auch

långer bedarfí immer in meiner Detention zu bes

halten . Wird aber diefe aufgegeben , ſo iſt, ſo lan:

ge nidyt Eigenthum eingeführt iſt, alles Recht in

Abſicht der Sache verloren . §. 224. Nro . V. und

VI. Daher iſt auch am alertenigften Cultur der

uns umgebenden Dinge möglich , wenn nicht blei.

bendes Recht eingeführt und begründet iſt.

2. ) . Verweiſung auf bürgerliches Feben iſt nichts

andres , als ein Geftåndniß, daß wir kein Natur:

recht haben.

3.) Und wie ſoll es alsdann mit dem Eigenthum,

beſonders mit dem Grund.Eigentbum freier

Volfer und Staaten ausſehen , was aus feinem

bürgerlichen Zuſtande überhaupt aus feiner Po:

ſitiv - Gerekgebung abgeleitet werden mag ?

Verfolgen wir alſo die Naturrechtliche Begründung

des å ußern Eigenthumes mit dem angeſtrengteſten

Nachdenken .

$. 228.

Einführung des å ußern Eigenthumes iſt eine

Einwirkung auf Sachen auſſer uns , wodurch ihre rechtlis

dhe Subſtanz verändert wodurch fie aus der Claſſe des

Herrenloren in die, des Privat . Eigenthumes überges

führt werden ſollen.

...229.

zu einer Wirkung nach Auffen gehört das Zu:

fammcntreffen einer wirkenden mit einer materialen

Urfade. Die legtre iſt die Qualitaet der Sachen auſſer

un ,,
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uns , daß ſie niemanden gehörig find ; vermöge dieſer

Qualitåt wird Niemand beleidigt, wenn ſie der Einzelne

fich bleibend zueignet ; ſogar die unmittelbare Zerſtöb .

rung derſelben iſt gerecht §. 225. Daher auch die Er ,

werbung zum Eigenthum . In den Sachen auſſer

uns iſt alſo rechtliche Fåbigkeit enthalten , in jedem

Augenblick Privat . Eigenthum zu werden . Die materiale

Urſache jener Veränderung wärė folchergeſtalt gefunden ;

Und es beruht nur darauf, eine wirkende Kraft zu ento

decken. Auch diere iſt entdeckt; denn es kann feine andre

fenn, als die menſchliche. Alſo, nur ihre Wirkungsart !

oder das Medium des Einwirkens, womit die geregte

Berånderung der Rechtlichen Subſtanz der Sache auffer

uns verbunden iſt!

$. 230.

Die Art des Wirkens roll ſich dahin geſtalten, daß

eine bleibende Verknúpfung
gioiſchen mir , dem wirkenden

Subject, und der Sache, worauf ich einwirke , bervorges

bracht wird . Folglich , eine Unſchließung
derſelben an

das Meinige; und da ich noch kein andres Meinige

habe, an das Ur - Meinige.

f. 231 .

Eine ſolche Anſchließung erfolgt offenbar alsdann ,

wenn ich die Sache auſſer mir in ein ſolches Berhålts

niß, gegen mich bringe , daß fie mir nicht mehr entzogen

werden kann , ohne zugleich das ur.Meinige zu bes '

leidigen .

Dies iſt ſchon einmal der Fall in und to åhrend

der Detention

Adein eben dieres Verhältniß roul noch fortbauern,

wenn auch die Detention aufhört. Und daſſelbe dauert

auch alsdann noch fort , unter der nachfolgenden

Poraustegung und Hypotheſe :

9. 232

Meine Kräfte find das urmeinige. Alſo auch ,

wenn fie nicht leerer Name ſeyn ſollen , ihre Producte;

N

F
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in fo fern ſie gefegmåfig getirft haben . g. 196. Und das

Rechtmårige in der Einwirkung auf niemand gebo .

rige Sachen iſt klar. §. 229. Alfo wenn meine

Kräfte auf eine Niemand gehörige Sache bergeſtalt

einwirken , daß fie mir nicht mehr entzogen werden kann,

ohne mir zugleich das Product meiner Kraft zu entzies

hen : ſo iſt die Sache eben dadurch bleibend mein ,

mein äußeres Eigenthum geworden.

8. 233.

Die urfprüngliche
Erwerbung des å ußern Ei.

genthumes hat alſo :

I. einen Rechts. Titul, beſtehend in der Dualis

tåt der Niemand gehörigen Sache als ſolcher.

II. Ein Erwerb Mittel OCCUPATIO genannt,

oder die Hypotheſe, dergeftalt auf eine niemand

gehörige Sache eingewirkt zu haben , daß fie mir

forthin ; und felbft ohne Rückſicht auf wirkliche

Detention, nicht mehr entzogen werden mag , ohne

das Urmeinige , woran die Sache angeſchloſſen

ift, zugleich zu verlegen , weil mir die Sache nicht

entzogen werden kann, ohne mir zugleid ) ein Pros

duct meiner Kraft zu entziehen.

In der urſprünglichen Erwerbung entſcheidet überall

die Prioritåt. Res primo cedit occupanti.

§. 234.

Um deutlichften
zeigt ſich das Characteriſtiſche

der

Erwerb , Art bei wirklicher
Form Gebung Berar.

beitung Cultivirung
einer suffern Sache. Hierinnen

führt Prof. K. Ş. Gros einerlei Ideen . Gang und Spra

che mit mir :

Lehrb. der philoſ. Rechts.W.Tübingen 1802. g. 151 .

S. 76. 77 .

« Durch die Formation verbindet der Menſch eine

« bisher herrenloſe Sache mit einem Producte reis

« ner -Chåtigkeit und dadurch mit ſich ſelbſt, por

« Daß nunmehr die Sache von Andern nicht mehr
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abeliebig gebraucht werden kann, ohne eine Neuf

* ferung fremder Chåtigkeit zu verlegen , und auf

dieſe Art dem Geret der allgemeinen äußern

*Freiheit entgegen zu handeln .»

$. 235 .

Db nun wohl die Formgebung
gerade die einfachſte

und klarſte Anſicht der Natur der Occupation giebt : ro ift

fie dody nicht die einzig mögliche Art.

Sonſt würde der Tadel des Herrn Prof. Maas, «bas

die Idee nicht allgemein genug ren » § . 142. Anmerk. 2.

G. 146. fich vollkommen betvåhren.

Ich ſchließe zwar nach meiner Theorie die blos

wörtlichen Occupationen in Gegenwart der Sache

aus , welche viele andre Naturiſten fchon als genügend

annehmen ; und muß nach meinem Grundbegriff irgend ein

effective Einwirken erfodern , ſo daß mir mit der

Sache zugleich ein wirklich es Product meiner Kraft

entzogen und vereitelt wurde. Demohngeachtet aber bleibt

mir die Formgebung nicht die einzige Art eines fol.

chen Einwirkens. Vielmehr unterſcheide ich folgender.

maſſen :

$ . 236.

Die Occupatio iſt entweder. Occupatio rerum im

mobilium ; oder mobilium. Die erſtre kann geſchehen

in dreien, ganz entſchiedenen Formen :

1.) durch Subſtantiirung der unbeweglichen Sas

che : vom erſten Erbauer eines Hauſes , ober

einer Hütte ; vom Erſten , welcher die Höhle auf

räumt, und wohnbar macht ;

2.) durch Bearbeitung 8. B. des Bodens ;

3.) Durch Umfåunung; ſo daß zu dem Revier

teiner kommen mag, ohne durch meine Fabricate

durch meine Hecke, über meinen Zaun , Erdwal ,

oder Mauer zu bringen.

$ . 237.

Ein Capitán Coock landet auf einer unbewohnten

>

N2
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Infel des ſtillen Meeres. Er erklärt auf derſelben mit

Feierlichkeit, daß er file im Namen des Königes von Große

britannien occupire; und errichtet einen Stein mit Inn.

ſchrift zum Denkmal dieſer Handlung.

1. Nach den poſitiven Europäiſchen Völker. Rechte

muß wohl auch dieſe Occupation reſpectirt werden .

Doch mit dem Unterſchied : England macht

entweder von derſelben durch wirkliche Abſendung

einer Colonie Gebrauch ; oder verſäumt dieres, eis

nen Zeitraum hindurch, und auf eine ſolche Beiſe,

daß man die vernünftige Vermuthung faffen darf,

England habe von jener Occupation entweder nie.

mals Notiz nehmen wollen , oder fie wenigſtens

wieder aufgegeben. Im l'estern Fall ſteht auch

andren Seefahrern eine neue Occupation wieder

frei.

II. Nach dem Naturrechte iſt eine ſolche auf bloße

Willens : Erklärung in Wort und Zeichenſprache bes

ruøende Occupation wenigſtens problematiſch;

und meine Theorie erklärt ſie für unwirkſam

weil noch kein thåriges Einrpirken auf die Sache

ſelbſt erfolgt iſt, womit ein Product der Kraft des

Dccupanten geregt wäre , was ihm zugleich entzo

gen werden mußte, wenn ihm die Sache noch ents

zogen werden follte.

g. 238 .

Der Occupante geht einen Schritt weiter :

I. Ein Fleckchen Bodens iſt abgeſtochen iſt bes

zeichnet zu ausſchließlich
er

Bearbeitung ; eben dies

felbe iſt angefangen , aber noch nicht vollendet.

II. Ein Gleiches angetrendet auf umzåunung.

In beiden Fällen nimmt meine Theorie die Dccupation

für vollendet. Denn, es iſt jene thàtige Einwirkung

auf das Herrenloſe bereits erfolgt.

$. 239.

Einfacher Grund und Boden geſtaltet fich por
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daß eine th & tige Einwirkung auf ihn kaum anders ges

bacht werben kann , als unter vollendeter oder wenig ,

ftens angefangener entweder Bearbeitung oder Umzäus

nung. Bei ihm gelten daber auch nur die genannten

Occupations - Arten .

$. 240 .

Bei andren unbeweglichen
Sachen bei einer

urſprünglich herrenloſen, oder serlaffenen Höhle ; bei einer

durch Aufgabe herrenlos gewordenen Hütte oder andrer

Wohnung , låßt fich auch ohne alle weitere Induftrie,

und Form Gebung, eine Beriß -Ergreifung als ſolche

gebenken , verbunden mit der Abſicht, die Sache in mein

bleibendes Eigenthum zu bringen .

Auch dieſe B éſik .Ergreifung enthält tbåtiges

Einwirken meiner Kraft auf die niemand gebos

rige Sache; und das Product derſelben würde mir ents

zogen werden, in ſo fern ein Andrer mir dieſelbe entziehen,

und alſo den Zweck meiner gefliſſentlichen mehr

oder minder mühſamen – Thathandlung der Apprés

benſion mir entziehen wollte .

S. 241.

Die Occupatio der rerum mobilium ift

entweder die, der beweglichen Sachen imn ens

gern Sinn ; und kann ein finden, Inventio

mit abſichtlicher Ergreiffung genannt

werden ;

oder, die der rerum fefe moventium. Ve

natio im weitern Sina - Thierfang ; und

ihre Unter -Arten : Venatio, Jagd, Aucupium ,

Piſcatio ,

§. 242

Auch in dieſer Sphaere der Occupation iſt manchero

lei Kraft -Anwendung gedenkbar. Ich siehe Bem ges

tödteten Thier die Haut ab , 'mir zum Lager oder Hüde

zu dienen . Ich fålle den jungen Stamm , und geb' ihm

die Form einer Keule u . f. 7 .
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Aber auch jede auf Anftrengung, meiner Kraft

in irgend einer Art, in irgend einem Grade beruhende

Ergreiffung des Niemand Gehörigen unter der

Idee , daſſelbe fich eigen zu machen , ro'balo fie in fos

weit vollendet iſt, daß ich dadurch die erfte Möglich .

keit einer ausſchließlichen Verfügung über den

Gegenſtand mir angeeignet habe , ift Occupation ; und

als folche urſprüngliche Begründung des å ußern

Eigenthumes , das heißt , bleibende Anſchließung des

Niemand gehörigen an das Urmeinige , fo daß forth in die

Sache mir nicht entzogen werden kann, ohne zugleich dies

fes zu verleßen, durch Entziehung irgend eines Productes

meiner Kraft.

g. 243 .
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ibré Mehr: Zahl behandelt das Poſitiv . Necht. Den

Naturiften mache ich auf folgende aufinerkram :

Aug. ferrer de Occupatione in genere. 1727. und

in den Med . ad Pand. Spec. ccccxxxix. D. A.

Vol . VII. 1-16.

Auch die nachfolgenden Specimina: de feris beftiis,

de venatione, de inventione, de rebus dere

lictis, find nicht ohne Intereſſe.

Gottfr. Weigh. Ring D. de originaria dominii

adquiſitione per occupationem . Traj. cis Via.

1740.

Paul Jac. Marperger de acquiſitione dominii ori

ginaria in Itatu naturae. Lip. 1741.

Chr. Fr. Gruner de modis adquirendi Jus in re,

et praeſertim dominium , fecundum Ivs NATV

RAE. Jen, 1747

$. 244

Ein Denkwürdiges. Beiſpiel eines noch in voller

Anarchie lebenden Boltes , welches doch Eigenthum

fennt , auch daſſelbe allgemein und bis zur Hengſtlichkeit

reſpectirt, geben die Bewohner der Tunguſirchen
Lufte.

Man febe die Voyage de la Peroule autour

du 'monde , publié et redigé par M. L. A.

Milet Moureau. Paris in der Druckerei der

Rep. B. III. welcher die merkwürdige Farth im

Sommer 1787. aus dem Japan, und Coreani.

fchen Meere långs der bisher ſo wenig gekannten

Küſte von Lunguften u. f. 9. enthält.

TS
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$ . 245

Wenn wir nun eingeſehen haben , daß und wie ſich

urſprünglich ein å ußeres Seiniges alſo ein by POE

tbetifches , ein erworbenes ! - bildet; ſo können wir

nun auch die Idee : Eigenthums Recht im eigentlis

chen Sinn, mit höchſter Beſtimmtheit aufftellen und näher

jérgliedern.

Eigenthums:Necht im ftrengſten Sinn iſt ein
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hend in dem Rechte,

bleibendes (ohne Rücfficht auf die augenblickliche

Detention der Sache beſtimmtes, ) ausſchließliches

Verfügungs. Necht über eine einzelne körperliche

Sache auffer uns , auch ihrer Subſtanz nach , für

fidy und unter eigenem Namen.

(Subſtanz. f. . 218.)

g. 246.

Der einzelnen körperlichen Sache wird cin blores

Sadhen -Ganzes, VNIVERSITAS RERVM gleich geachtet,

d. b . homogene Sachen eines und derſelben Ei .

genthümers , unter einen Collectiv . Namen ges

bracht.

. B. dem einzelnen Schaf meine Heerde; dem eins

zelnen Buch meine Bibliothek.

$. 247

Im Eig. R. als Ideal - ober in feiner möglich,

ften Vollſtändigkeit
gedacht, find vier Beftandtheile

unterſcheidbar
:

I. Proprietas, 'Eigenthümlichkeit.

II. Vfusfructus, Nießbrauch.

III . Poſſeſſio , Beſit.

IV. Vindicatio , Rückfoderung8. Recht , auch nach

aufgelöſtem Befiß .

g . 248 .

PROPRIETAS,
Eigentümlichkeit ,

iſt der weſentliche Beſtandtheil des Eigenth. R., beftes

als ſolche mit Ausſchluß Andrer für fich zu verfügen.

I. Ueber die phyrirche.

1.) Durch Zerſtöhrung.

2.) Durch Verånberung,

A.) in deteriorem partem - Verſchlimmerung ;

wohin auch die theilweiſe Zerſtöhrung gehört,

B.) in meliorem partem Verbeſſerungen .

Auch dieſe ſtehen blos dem Eigenthümer ju .

Ich kann das geliehene Buch nicht anders eins

>
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binden lafen - wenn auch ſchöner unb beffer

als vorher. Freies Verfügungs - Recht über das

Seinige darf dem Eigenthümer nie beſchränkt

alſo auch das, was ſcheinbar wohlthåtig

iſt, nicht aufgedrungen werden.

1. Ueber die rechtliche.

Zwei Sauptarten der Berfügung find bier

möglid) :

1.) von reiner Einſeitigkeit, oder diejenige Dar's

ſtellung meines Wollens, vermoge weldher meine,

folglich eine jemand gehörige Sache, wieder zur

niemand geborigen werden ſoll.- DERELICTIO .

Aufgabe des Eigenthumes.

Mit jeder abſichtlichen , einen Willen dieſer

Art ausdrückenden Thathandlung , iſt auch

der Effect - der wirkliche Nůd tritt

der Sache in die Sphaere des Nie .

mand - Gehörigen verbunden. , Res dere

licta iterum eſt nullius, ceditque primo

occupant
i,

2.) Eine Verfügung, welche fich nur fynalla
gma.

tiſch bildet - d. 6. durch Vereinigung zweier

Subjecte über Auss und Eingang eines Etwas

aus der Sphaere des Seinigen des Einen, in die,

des Andern . ALIENATIO , Veräußerung. ( Entgelt

liche und unentgeltliche Sotal und Partials

Beräußerung.) Eben dahin gehörte auch : Eins

rohrånkung meines Eigenth. R. zum Bes

ften eines Andren .

g. 249 .

Berbrauchbare
Sachen ( res fungibiles) ſ. 292. find

von der Art , daß , wenn der ordentliche
Gebrauch ibs

rer verwirklicht werben foll, biezu immer eine Ausübung

der Proprietat
erfodert wird.

Nicht verbrauchbare Sachen , res non fungibiles,

$250.
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1

Find von der Art, daß in ihnen bloßer Gebrauch und

Genuß §. 219. 220. von Proprietát wohl unterſchies

den werden kann. Daber wird Vfusfructus ein ber

ſonorer Beſtandtheil des Eig. R. g. 247.

g . 251.

Sol über mein Eigenthum verfügt werden , ſo

muß mir nicht nur die phyfirche Möglichkeit, dars

über ausſchließlich zu verfügen, zuſtändig fenn, ſondern ich

muß damit auch das Bewußtſeyn Derſelben , und mit

ihm die wirkliche Idee , darüber verfügen zu wollen , vero

Knipfen fönnen. Dieſe Art von Möglichkeit beißt pos

SESSIO , Befit, . 223 224. Und ſo wie Beriß auch vor

Enstehung des Eigentbumes fich gedenken und dars

fiellen läßt : ro wird auch eben derfelbe als begriffen

unter dem Eigentums.Rechte
gedacht als Bes

Atanbtheil deſſelben als Grundbedingung
feiner wirkli.

chen Ausübung.

g . 252.

Vindication.

I. Auch mein außerés Eigenthum iſt das einige

das erworbene. Wer mir alſo daffelbe entzieht :

der beleidigt mich, und das ur , Princip des N. R.

Der Beleidiger hat fich unter die Zwangs.Pflicht

geſtellt

ſowohl der Rückerſtattungi

als auchi wenn dieſe nicht phyfiſch möglich iſt,

ihres Surrogatet, des Erraßes.

II. Auch wer eine Sache, von welcher er das Be.

wußtſenn'bat, daß fie feine Niemanden gebo.

rige; und daß fie nicht das Eigenthum desjeni.

gen ren , von welchem er ſie erwirbt, ſondern eine

fremde ; fich demohngeachtet aneignet; begeht eine

Handlung wider das Ur . Princip des N. R. und

begiebt fich biedurch ſelbſt unter die 3tang8s

Pflicht der Rüderſtattung diefer Sache, mit

1
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allen möglichen Arten der Nußung ; als unreds

licher Befiber, poſſeſſor malae fidei.

Unter welchen möglichen Rechts . Verhältnißen

gegen den Eigenthümer bleibt dieſer Befißer

auch alsdann ſtehen , wenn die Sache aufgehört

hat , zu exiſtiren überhaupt, oder in ſeinem

Beſige ?

Zu welchen Ausgleichungen in Abſicht der Sto:

ften iſt auch dem unredlichen Befiger der Ei.

genthümer gehalten ?

III. Wer eine fremde Sache erwirbt, ohne zu wiſſen,

daß es eine fremde Sache fer , iſt ein ehrlicher

Befißer, poſſeſſor bonae fidei. Auch er hat nur

eine vermeintliche Erwerbung gemacht ; und ſein

Irrthum kann fein Recht begründen . Der Eigen:

thümer kann fein Eigenthum als fortdauernd

auch von dieſem zurückfodern , fo lang er fich als

ſolcher legitimiren kann, - Alfo :

1.) nicht mehr , wenn er nach dem Verluſt des

Berißes durch eine Thathandlung die Deres

liction erkläret bat ;

2.) zufälliger Weiſe nicht mehr , wenn die Sache die

Wieder.Erkennbarkeit - die mögliche in :

dividual unterſcheidbarkeit verloren und

abgelegt hat. Würde dieſe der Sache auch nach

ihrem Allgemein Begriff und in der Regel

fehlen hat ſie aber , dieſelbe im concreten

Falle durch eine eigentbümliche Modification fich

erhalten : fo dauert im concreten gegebnen Falle

das Bindications.Recht noch fort.

Die vermeintliche Erwerbung kann reyn

1.) Occupatio putativa. Auch mein , aus dem år :

fig entflohener Bogel iſt dadurch noch nicht nie .

manden gebörig , und fein Occupante noch nicht

tabrer Eigenthümer geworden. So lang der Ei .

genthümer ſeine Verfolgung ; und der Soget den
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Character der Wieder.Erkennbarkeit behaups

tet : ſo lange dauert auch hier die Vindication

fort.

2.) Die vermeintliche Erwerbung durch einen

Nicht. Eigenthümer.

Auch dieſe fynallagmatiſche, als auf einem Jrr .

thum beruhend, kann kein Eigenthum begründen.

of Noch einige Probleme zur Verſtandes . Uebung.

a.) Bei onerofen Erwerbungen , wenn der AVCTOR

nicht in effectiven Anſpruch genommen werden

kann , iſt in Abſicht der Erwerb koften entweder

der redliche Befiger , oder der vindicirende Eigens

thümer der 'verlierende Theil. Jener , nach

dem Römiſchen Rechte ; GRATIS enim reftituere

rem debet vindicanti domino. Diefer , nach

dem Aug. Preuß. fandrechte Tb. I. Tit . XV. $.

25. 26. Welche Entſcheidung iſt am einſtimmig.

ften mit dem Natur . Rechte?

b .). Auf die fructus CONSVMtos bezieht fich die

Pindication als ſolche nicht. Aber wie, wenn ein

Surrogat derſelben rorhanden ?. wie, wenn durch

ihre Conſumtion der b. f. p, reicher geworden iſt ?

c .) Die Entſcheidung des Röm. R. Daß der redlis

che Beſiger, was er zur bioſen Verſchönerung

der Sache aufgewendet hat , ſo weit es ihrer

Subſtanz unbeſchadet geſcheben kann , zwar davon

trennen zurückhalten und wegnehmen dürfe ;

aber wenn dies nicht geſchehen kann, keinen beſon ,

dren Erfall fodern darf, ſcheint auch dem N. R.

gemåß. Aus welchem Grunde ?

g. 253 .

Literatur zur N. Rechtlichen Vindications : Lehre.

Der berühmte Holåndiſche ICtus, und elegante Stens

Mer des Röm. Rechtes Cornelius van Bonkershoek

bat in ſeiner Abh. de dominio maris den Urſprung des
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Eigenthums-Rechtes überhaupt, im Erſten Eapitel

unterſucht; aber biebei den Saß aufgeſtellet,

ultra poſſeſſionem dominium non durare in

rebus occupatis , ex J. N.

in Opp. Tom. II. Colon. Allobr. 1761.

p . 102 .

Auch andre Naturiſten waren dieſer Meinung. 3. B.

Otto, der Commentator des Pufendorfſchen Werfchens de

0. H. et C. Lib . I. Cap. XII. §. IV .

Gegen jenen ſchrieb Gottl. Gerh. Iitius eine eigene

Differt. de dominio in rebus occupatis ultral poſlef

fionem durante Lipſ. 1704. und in den Difp. Jurid,

Var. arg. Lipf. 1729. Diſp. VII. p . 316-349. -

ſprach auch gegen ihn , in ſeinem Jure privato Rom .

Germ . L. III. Cap. VI. §. 2 .

Auch Ge. Chriſt. Gebauer , de eo , quod in iure

dici poteft vacuum . Avth. III. in der Weißmantelſchen

Ausg. der Exercit. Acad. Erf. 1776. Vol. I. Diff.

XII. namentlich p. 348. erklärt ſich gegen C. v . B. aber

mit gehöriger Mäßigung.

Unter neuern Naturiſten iſt hauptſächlich nachzuleſen :

Hoepfner in den Noten zum § . 53. und in einer eige

nen Diff. Alex. Samhaber, de eo quod circa rei vin

dicationem , tam adverlus bonae , quam malae fidei

poffefforem , inſtituendam iuris naturalis eſt .

Würzb. 1788.

$ . 254 •

Hiernach erſcheinet das Eigentums.Recht; Do

minium , wenn man daſſelbe in der juriſtiſchen Kunſts

fprache feinem Gattungs.Begriff unterordnen wit ,

mit voller Sicherheit als ein Dingliches Recht, im Ges

genraß der perſönlichen ; und fogar wenn das Syſtem

eine Reibe dinglicher Rechte aufſtellt, als das ding,

liche Urrecht. Denn es kommt ihm auch nach dem

9. R., der zweifache Character der Dinglichkeit zu :

Einmal , der allgemeine und weſentliche; der,
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der unmittelbarett Unterordnung einer

Sache unter das Subject, ohne erſt auf eis

ner fremden Leiſtung zu beruhen.

Alsdann , der höchſte Character der Dinglich .

keit, welcher felbft im Pofitio.Rechte manchmal

dem Eigenthume fehlt , fo B. dem bonitaris

ſchen der Römer, und in ſehr vielen Fällen , nach

bem Aug. Preuß. fandrechte Sh. I. Tit. XV . %.

42. 4. d. f. nemlich der der allgemeinen Veri

folgbarkeit gegen jeden dritten , auch reds

lichen Beriber.

Im Detail der fynallagmatiſch gebildeten Rechte

aber , wo die mannichfaltigſten Rechte in Beziehung auf

fremde Sachen erſcheinen , ſcheinet mir die Idee der

Dinglichkeit der Rechte zu viel Willführliches in

fich zu tragen , um fte in der Sphaere des N. X. mit

Heftimmtheit ausſagen zu können . Man vergleiche ' mur

die Grund: Jbeen jener zwei Poſitio , Rechte des No.

mirchen , und des Preuß. fandrechtlichen Syſtemes

mit einander ; und das Willkůbrliche wird fich aus

der in beiden Rechten Fehr von einander divergirenden

umſdyreibung der dinglichen , und der perſönlichen

Rechte ſo deutlich ergeben , daß der Naturiſte allerdings

es rathfamer und confequenter findet , die Aufklärung dies

fes Gefichtspunctes und die Geſtſtellung dieſer Kunftſpras

che, den Poſitip :Rechten zu überlaßen .

§. 255

Uuch nach dem Naturrecht ergeben fich mehrere Are

ten des Eigenthumes .

1. Allein -Eigenthum , Dominium folitarium , in

welchem eine einzelne Perſon das Subject des

E. Rechtes ift; und Condominium , Miteigenthum,

Gefammt. Eigentbum , wo mehrere Perſonen zus

fammen genommen bas Subject des E. Rechtes

über die gegebre Sache vorſtellen . So können gleich

mehrere Individuen zur gemeinſchaftlichen DC.



207

cupation und Cultivirung eines herrenlo,

ſen Bobens fich vereinigt haben.

S. 256 .

II. Als Eigenthümer kann ich den Natural.He .

riß und den Nießbrauch meiner nicht verbrauch ,

baren Sache auch Anbren übertragen ; und bleibe

dennoch alleiniger und vouftändiger Eigenthümer

berſelben . Geht aber der Eigenthümer noch ein

nen kleinen Schritt weiter übertrågt er neben

dem Natural -Befit und Nießbrauch auch einige

Verfügung$ .Nechte über die Subſtanz der

Sache, mit Vorbehalt det übrigen Sbeiles der

Proprietát ; ſo entſteht auch nach dem N. R. ein

getheiltes Eigenthum . Und nach eben demſelben

ift daher das Dominium entweder plenum oder

minus plenum ; und dieſes unter fit ei.Subjecte

vertheilt, erſcheint in dem einen, als Dber :

Eigenthum ; in dem andren als nugbares Ei.

genthum . Gedenkbar iſt es, daß fich auch vor

Entſtehung eines bürgerlichen Lebens, und

zu jeder Zeit unter den Menſchen Rechts . Inftis

tute bilden von Nehnlichkeit mit Römifcher Ema

phyteufe , oder Superficies.

1

$. 257

III. Das Eigenthum ift auch nach dem N. R. ent

weder eingeſchránktes , oder uneingeſchränke

teß. Die allgemeine Einſchrånkung, daß das

äußere Eigenthum nie in den Mißbrauch ausarte,

ein Mittel oder Werkzeug der Beleidigung

eines Anoren zu werden , verſteht ſich überall von

felbft. Aber vertragsweiſe kann auch jeder Eis

genthümer zum Beſten jedes Andren Einſchränkun.

gen feines Eigenthums- Rechtes übernehmen

und dem Andren Freiheiten geben, welche ihm fonft

in Beziehung auf fremdes Eigenthum durchaus nicht

zugeftanden haben würden. Daher können fich
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fynallagmatifch auch unter Menfchen des Na.

turſtandes ähnliche Rechts.jnſtitute bilden , wie

die Sachen Dienſtbarkeiten der Nömer ; und

wie die Pfand, und Hypothefen Rechte ders

felben.

Einſchränkungen der Dauer geben ein wider,

rufliches Eigentbum , dominium revocabile,

als Gegenſatz des unwiderruflichen, als was

das Eigenthum in der Regel ift.

S. 258.

Accessio , Zuwachs.

Samhaber de eo, quod circa accellionem iu

ris naturalis eſt. Wirceb . 1795.

Urſprünglich bildet ſich das å ußere Eigenthum

nur durch Occupation. Iſt aber daſſelbe einmal be:

gründet und eingeführt: ro ergiebt fich nicht nur vielfache

fy nallagmatiſche
Erweiterung deſſelben , nach Willführ

der Menſchen ; ſondern auch eine ipso İVRE fich conſtruis

rende Vervielfältigung
des å ußern Seinigen.

I. Habe ich eine Sache zu meinem Eigenthume

gemacht, welche als die wirkende Urſache der Exiſtenz

eines andren Etwas erſcheinet: ro iſt auch diefes Etwas

als das Product das Meinige , weil das Producis

rende in meinem Eigenthum ſteht. Bin ich Eigenthümer

eings wilden Baumes: ro iſt auch der Holz + Upfel mein,

den er trågt. So alle FRUCTYS MERE NATYRALES, ACCES

SIONIS IVRE !

$. 259.

II. Mein äußeres Eigenthum iſt oft die materiale

Urrache eines Productes. Sind es nan meine Kräfte,

welche als wirkende Urſache mit der materialen
fich

verbinden : ſo find abermals ACCESSIONIS
alle

FRVCTVS MERE INDVSTRIALES
, und NATVRALES

ET INDV

STRIALES SIMYL , das åußre Meinige.

$. 260 .

III. Ich fann Gebrauch und Nugung des å usern

IVRE

Mei,
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Meinigen auch einem Anoren überlaſſen. Uuch gegen

ein Uequivalent. Dieſe Aequivalente fallen mir als,

dann INTVITY REI MEAE als der REI PRINCIPALIS zu.

Und ſo alle rechtliche Nugungen , alle FRVCTVS CIVI

LES gleichmåfis ACCESSIONIS IVRE.

§ . 261 .

IV. Es giebt aber auch fritiſche Såde der Acs

ceßion. Solche nemlich, wo ſich etwas Fremdes mit

dem åußern Meinigen verbindet. Sie ſind nüglich

als problemati
ſche

Berſtande
s

,uebungen .

Erſter kritiſcher Fall. Wenn mein eigenthümlicher

Hengſt meine eigenthümliche Stute befruchtet: io

iſt unbedenklich auch das füllen mein. Sie

aber , wenn meine Stute von einem fremden

Hengſte befruchtet wird ? Daß ich ungerecht

handle , wenn ich gefliſſentlich von einem fremden '

Hengſt gegen Wiſſen und Widen ſeines Eigenthus

mers meine Stute befruchtert laße : das iſt klar !

Wie aber , wenn es einmal geſchehen ? oder gar

zufällig , ohne alles mein Zuthun : wem gehört

alsdann das Füllen ? dem Eigenthümer des

Hengſtes ? oder dem, der Glute? Ich nehme auch

als Naturiſte die Entſcheidung des Rómia

fchen Rechtes auf. Alſo, welche ? und aus wel..

chen Gründen ?

$ . 262.

zweiter kritiſcher Fall. Ein Natur: Ereigniß kann eis

nen fremden Stoff mit dem, welcher mein åu,

Beres Eigenthum iſt, in Vereinigung bringen. Ein

fall, welcher namentlich bei Aedern eintrift,

welche an einem Hache oder Fluße liegen. Da

kann dieſer an meinen Acker fremdes Erdreich an.

treiben.

a.) Geſchieht dies in kleinen unmerflichen Par.

tikeln Erbreiches , von welchen ſich nicht aus.

mitteln låßt, wo ſie abgeſpúblt find : ſo wächſt

D
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mir allmählig ein Stückchen Acker zu, als

Alluvion.

b .) Hingegen über die Vim fluminis urtheile

ich eben ſo, wie der Recenſente des Pörſcht.

N. R. in der Allg. k. 3. den 16ten Auguſt

1798. Nro . 245. col. 333. 334. in den Wor.

ten : « Die Acceffion macht eine fremde Sache

* noch nicht zu der meinigen ; und der wahre

« Eigenthümer hat das vollkommene Recht, fie

« auch wider meinen Willen zu vindiciren. Sos

«bald dieſe Bindication ohne Berleßung meis

anes Eigenthumsrechtes geſchehen kann. Ein

« durch den Strom abgerißenes , und an mein

« Grundſtück angeworfenes Land kann daber

«von dem Eigenthümer vindicirt werden, wenn

«eres, ohne mein Grundſtück zu betreten, bes

anugen oder abſondern kann . » Aber in dem

Nachrat weiche ich von dieſem Gelehrten ab.

Er iſt in folgender Art ausgedrückt: « Ift dies

« nicht möglich : ro ift freilich zur Vindication

«Fein Recht ( denn officia innoxiae utilitatis

a find dem N. R. fremd ) ; aber ich fann mir

a doch nicht die Sache zueignen , weil ſie noch

« nicht aufgehört hat , zu dem Seinen des An.

' « dren zu gehdren . Sie bleibt alſo res nul

alius, und darf von Niemand occupirt werden,

abis der Andre fich zur Dereliction erklåret

« bat.« Was iſt in dieſen Worten unlåugbar

gut und wahr? was ſcheint minder annehmlich ?

und wie müßte der entgegengeferte Lehrſag aus,

gedrückt werden ?

C.) Ein gleiches Problem für das Nachdenker

giebt :

6. ) infula in flumine nata,

B.) alveus derelictus.

Der : Zuhörer ſtudiere zuerſt dier.nach Pofitio,
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Rechtlicher Willkühr vortreflichen und conſes

quenten Entſcheidungen des Aug. L. R. für die

Preuß. Staaten. Th. I. Tit. IX. . 242 -

274. Er prüfe alsbann , ob eben dieſe auch

die naturrechtlichen ſind ? warum nicht?

welche andre Lehrfätze das N. R. als ſolches

aufſtellen muß ?

$. 263 .

Dritter Fritiſcher Fall. Durch eine Menſchenhandlung

ift Vereinigung zweier Stoffe geſchehen , welche

jweien verſchiedenen Eigenthümern gebört haben ,

Alſo alle Fåde der commixtionis , confufionis,

und adiunctionis, noch mit Ausſchluß der Spe.

cification

A.) Sene Menſchenhandlung ift DOLYS ober

CYLPA eines Eigenthümers des einen der beis

den Stoffe.

4.) If ſalva ſubſtantia beider Stoffe Ab.

fonderung noch möglich: lo muß dieſe ges

fchehen auf Koſten des ſchuldigen Theiles.

B.) Ift fie nicht möglich , To loſet ſich das

Ganze in ein fynallagmatiſches Ver.

båltniß auf. Der leidende Sheil muß

vollſtändig entſchädigt werden. Er hat alſo

die Wahl :

a .) das Ganze fich anzueignen, unter der

Bedingung , daß er den Andren voll.

ſtåndig entſchädige, in ſo weit er hie:

durch auf reine Koſten ſich bereichern

würde ;

b .) ober das Ganze bem Producenten zu

überlaſſen , gegen reinen Erfag des ihm

entzogenen Stoffes.

B.) GeneMenſchenhandlung iſt die eines Dritten.

Dieſer Dritte fteht gegen beide Eigena

thümer unter einer Verpflichtung EX DELICTO .
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rei noch möglichen

Das Verhältniß der beiden Eigenthümer

loſet ſich in den vierten kritiſchen Fall auf.

f. 264.

Vierter kritiſcher Fall. Weder Menſchenhandlung,

noch Natur- Ereigniß, fondern ein ſonſtiger Zufal

iſt an der Vereinigung zweier Stoffe fchuld , wele

che zwei verfchiedenen Eigenthümern gehört haben.

A.) Ift Abſonderung Calva ſubſtantia utri

ften beider Eigenthümer geſchehen . Doch

fann fich jeder von dem Koſten : Beitrag frei

machen , wenn er lieber dem Anbren das

Ganze überläßt.

B.) Ift keine Sonderung möglich ; ro wird das

Mixtum Compoſitum unter beiden Eigenthů.

mern gemein ;

a .) hat die Commun -Maffe noch analoge

Brauchbarkeit gegen die Qualität der

beiden vorherigen Marlen im Einzelnen,

ſo geſtalten ſich die Antheile an ihr nach

Quantität und Qualitåt der Einzel . Maſſen

zugleich. 3. 5. zufällig wird ein Duart

Landwein des A. , welches 4 Gr. koſtet,

mit einem Duart Mataga des B., welches

16 Gr. koftet , zuſammen gegoßen. Das

Gen. Confuſum bildet einen noch trinkbas

ren Wein. Da iſt A. nur auf ein Fünf.

tel Mit : Eigenthümer des Confuſi. Eben

C. fertigt aus einer Duantitåt Seide

des A. und einer Quantitåt Baumwolle des

B. einen halbreiden Zeug.

b .) Hat die entſtandene Commun- Maſſe keine

Beziehbarkeit mehr auf die Qualitaet der

vorigen Einzel-Maſſen : ſo iſt in der Bes.

ſtimmung der Antheile nur auf Quanti .

taet zu ſehen. 3. B. die von einem Dritten

por



213

unter einander gegoffenen Weine des A.

und B. find Efig geworden.

Vergleichung mit der ganz abweichens

den Theorie des Rom. R.

§. 265.

Specificatio insbeſondre.

I. Wenn ich meine Kräfte auf eines meiner åußerx

Eigenthümer verwende, um demſelben eine neue Form

zu geben : ſo iſt auch ACCESSIONIS IVRE dieſes Proa

duct mein , als unter die FRYCTVS MERE INDUSTRIA

LES gehörig.

II. Auch in dieſer Acceſſion liegt eine Erweiterung

de$ åußern Seinigen. Wenn auch nicht in

objectiver Quantitaet ; dennoch in Beziehung

auf den innern Werth.

III. Der kritiſche Fall befteht allein darinn , wenn ein

fremder Stoff zur Specification verwendet wird, rey

es geſchehen dolo malo, oder per culpam.

1.) Immer hat ſich der Specificante unter eine de .

lictweiſe Verpflichtung geſtellt.

2.) Wem bleibt aber das Specificat ?

A.) Wenn hier die Regel des § . 263. Lit. A, 4 .

eintreten fodte: fo gienge in der Reduction des

Specificates zum rohen Stoff allemal ein Auf

wand menſchlichen Fleißes verloren . 3. B. wenn

der aus fremdem Zinn gegoßene feuchter wieder

eingeſchmolzen werden follte.

B.) Wenn hier die Regel des §. 263. Lit. A. B.

a. und b. angewendet wird : ſo würde ſie des

halb oft einen falſchen Ausſchlag geben , weil im

Fall des Buchft. a. für ein Sunfts Product

men [chlichen Geiftes nicht immer reine Ent.

fchådigung gewährt werden kann.

C.) Ich würde daher ſelbſt die Maturrechtliche

Regel' dahin beſtimmen : Kann der Specificante

dem Eigenthümer eines Stoffe$ denſelben in glei.
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1

!

1

cher Art, Quantität, und Qualität gewähren, oder

ihn vollkommen entſchädigen durch Reduction auf

Geldesmerth : To bleibt demſelben das Specio

ficat,

$. 266.

Ueber den Bücher: Nachdruck.

Es ergiebt fich hier , nach meiner Theorie, die Seles

genheit, das N. R. zur Entſcheidung eines Rechts :Punctes

anzuwenden , welcher in den wenigſten Poſitiv . Gereßen

entſchieden iſt der Rechtmåfigkeit oder Unrechtmaſigkeit

des Bücher -Nachdruckes.

I. Die neuere Franzöfiſche Gefeßgebung hat den Nachs

druck nicht nur für unrechtmåfig i ſondern auch für ein

Berbrechen erkläret. Die Fälle deffelben ſind der Cog.

nition des Zucht. Polizei . Tribunales untergeordnet. Uuch

das Geſetz vom 19ten Julius 1793. bat bier feine Hens !

derung gemacht.

Man rebe den franzöſiſden Merkur , ber.

ausgegeben von Julius Grafen von Soden .

Jahrg. II. (Osnabrück 1801.) B , I. Heft I.

Nro. II. S. 20. 21. Jahrg. III. B. I. Heft

II . S. 118-126.

Aehnliche Gefeßgebungen neuerer Zeit in England und

Nord , America.

Was Deutſchland betrift: ro ift zuerft in Kaiſ.

Leopold's des aten Wahl: Capitulation Art. VII. §. 1 .

ein Punkt , den Nachdruck betreffend , eingerůdt ; er iſt

aber bis zur Auflöſung des Deutſchen Reiches Vorſchlag

geblieben .

Dagegen hat der Preuß. Staat eine gerechte Geo

reßgebung wider den Nachdruck realiſirt:

Allgemeines {. R. f. d . Pr. St. Th. I. Tit . XI.

g. 996. §. 1022-1036. Sh. II. Tit. XX . $.

12941297 d.)

II. Man hat vorlängſt Verſuche gemacht, die Unrechts

måfigkeit des Bücher. Nachdruckes aus dem N. R. zu be

)
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weiſen ; und in den neueſten Zeiten iſt diefe Uuterſuchung

gleichſam an die Tages , Dronung gekommen. Literåriſche

Nachrichten giebt :

Chriſt. Gottl. Richter in der D. de re libraria

in J. R. G. ordinanda. Lipf. 1786.

1.) Die meiſten Naturiſten entſcheiden aus dem Argus

mente des durch ftillich weigenden Vertrag

beſchränkten Eigenthumes über ein ges

drucktes Exemplar eines Buches.

Beſonders gegen dieſes Argument iſt auch zu vers

nehmen :

Prof. Jacob N. R. §. 287. und für den Nachs

bruck überhaupt :

Prof. Rüdiger , $. 364. S. 380.

Heinr. Stephani's Grundl. der Rechtsw . . 342.

2.) Die Mehr - Zahl der Naturiſten ſtimmt gegen den

Bücher, Nachdruck. Für denſelben, auch Namen von

großer Bedeutung (auſſer den genannten ) Fries

Brich Behmer, Hoffbauer, Reimarus ; und ein Paar

wenig bekannte Namen , Kehr und Fiſcher ( les,

trer hat ſich mit Schriftſtellerei, wie mit dem Tode,

übereilt. Auch der ungenannte Verf. Der Beie

trågé f. N. R. Nro. 14. über den Bücher- Nach

druck. Samml. II . Halle 1794. S. 41-52.

f. 267.

Sdriften : Verzeichniß.

Aug. Rey rer über das Plagium LITERARIVM . in den

Med. ad Pand. Spec. Dcxxiv. Med. XVI - XXI.

Quartausg. Vol. IX. p . 938— 943.

Jo. Rod. Sburnirius D. de reculione librorum

furtiva , dem unerlaubten Bücher: Nachdrucke. Ba

fileae 1738

.

Uapartheiiſches Bedenken , worinn aus nat. göttlichen

und menſchlichen Rechten und Gereben - aus .

geführt wird , daß der - Nachdruck ein grob

und ſchåndliches Verbrechen und infamer Diebſtahl
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.

Pers. Hof 1742. 8. ( Hat ein fchlechtes Lob , bei

M e iſter. P. Alt. p . 63. s. v. Liber.) .

Der Bücher: Nachdruck, nach åchten Grundfäßen des

Rechtes geprüft; von Joh. Steph. Půtter. Götting

gen 1774. 4

Joh. Steph. Putter von Bücher - Privilegien , und

ob und wie weit ohne dieſelbe Bücher nachzus

drucken erlaubt rey ? in den Beytrågen zum teut .

ſchen Staats- und Fürſten - Rechte. Göttingent

1777. Nro. XVI. p. 241-292.

Frid. Behmer in Nov. Jur. Controverſ. Lemg.

1771., Obſerv. LXXV. de eo , quod iuſtum eſt

circa librorum , privilegio carentium, reimpreſſi

onem , vulgo vom Nachdruck unprivilegirter Bücher.

P. 483-488.

Sob. Ge, Heinr. Feder's Abh. vom Bücher .Mach .

drucke, Gött. Magaz. Jahrg. I. Gött. 1780.

Deutſches Muſeum Jahrg . 1783. Monath Merz , Mai,

Junius.

Jahrg. 1784. Monath Februar und October .

Neues D. M. Jahrg. 1790. St. IX.

Mart. Ehlers über die Unzuläßigkeit des Bucher: Nach ,

drucks. Deffau 1784.

Hiezu Anmerk. in Schlettweins N. Archio. für M.

und B. B. I.

Auch das &itere S. Arch. B. VIII.

Berliner M. Schr. Fahrg. 1785. Monath Mai ; eine

Ubh. von Imm. Sant.

Cela's freimuth. Auff. St. III. ( Unſpach 1786.)

S. B. Dhlentorp (Reimarus) Vertheidigung des Bů .

cher: Nachdrucks. 1790. 8.

Neimarus , im teutſchen Magazin 1791. M.

April. :

Biezu : der Bücherverlag in Betrachtung der Schrifts

ſteller , der Buchhåndler, und des Publicums,

abermals erwogen von I. 4. R. Reimarus.
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1

Deutſch. Magazin Jahrg. 1791. Monath April

Nro. II.

Monath December Nro . III.

Dagegen : Beweis der Unrechtmåfigkeit des Búa

cher.Nachdrucks. Ein Råſonnement und eine

Parabel. Gegen Reimarus. Von F. G. Fichte.

Berl. M. Schr. Jahrg. 1793. Monath Mai.

Ab. von Knigge über den Bücher - Nachdruck. Ham.

burg, 1792.

J. G. P. Seidenſticker“, iſt der Staat befugt, den B.

N. zu verbieten ? Helmſt. 1792.

Schlesw . Journal. Jahrg. 1793. Monath December.

D. Heuſinger über einige rechtl. Verhältniſſe des Schrifts

ſtellers, Verlegers und Nachdruckers in dem Nieto

bammerrchen Phil. Journal. B. I. Heft III. Neus

ftreliß , 1795. Mro. III. S. 233— 254.

Hoffbauer, in reinen Unterſ. sc. Abbandi. XXX .

Ludm . Chrift. Kehr Vertheidigung des Bücher. Nachy.

drucks. Kreuznach, 1798 .

Der Bücher. Nachbruck in ſeiner neueſten Seftalt, in

Carl Grolmann , Bibl. für die Peinl. Rechtsw . und

Gefeßt. Th. I. St. II. ( Herborn und Hadamar,,

1798.) I. Mifcell. Nro. I. p . 269–278.

Joh. Chr. Fiſcher Kurzg. Deduct. der Rechtmäßigkeit

des Büchernachdr. Gießen, 1799.

Rub. Zach . Becker, das Eigenthumsrecht an Gelſtes .

werken . Mit einer dreifachen Beſchwerde über das

Biſchof . Augsb. Vicariat wegen Nachdruck, Verſtům .

melung und Verfälſchung des Noths und Hilfsbůch ..

leins. Gotha, 1806 .

legtes Wort über den Bücher:Nachdruck, in der Eunos

mia. Jahrg . 1783. St. I. Mro. VI. S. 485–-496.

Auch ſind verwandte Schriften nachzuleſen :

G. U. Bieliß Verſuch die von dem Verlagsrechte gela

tenden Grundfäße aus der Analogie der por. Ge.

rege abzuleiten . Dresden, 1799.
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Carl. Sal. Zachariae D. de dominio , quod est

auctori in libris a ſe conſcriptis. Witt. 1801.

f. G. A. Lobethan Abh. über die Lehre von Priviles

gien überhaupt, und Buchhandler- Privilegien ac. inss

beſ. Leipzig, 1797. Abth . III.

Unter den Lehrbüchern , welche gegen den Nachbruck ftime

men , vor allen :

Stants Rechtslehre I. Th. II. Hauptft. 3. Ablohn.

Nro. II . S. 127-129. Höpfner S. 56. Mot. 4.

und Maaß §. 238. Unmerk. 2. S. 229-232.

6. 268.

Um einen ſo ſpeciellen Streitpunct, wie ber

vorliegende ift, aus demdem Natur . Recht zu entſcheis

ben , muß vor allen Dingen ein Begriff des Ges

genſtandes aufgeſtellet werden , welcher adäquat genug

iſt, um ihn mit Richtigkeit unter ſeinen Gattung8 : Be .

griff als unter denjenigen zu ſubſumiren, von welchem

das N. R. unmittelbar den entſcheidenden kehrſag auss

fagt.

Was heißt Drud ? Künftliche Vervielfältigung, eis

ner Handrchrift, um dieſer einen leichtern und allges

meinern Umlauf unter der Menſchen - Menge zu geben.

Druck iſt alſo Specification. Der Specifications.

Stoff ſind die in Schriftſprache gebrachten Geiftes Pros

ducte eines Menſchen. Um ein Recht zur Specification

zu haben , muß man Eigenthümer des SPECIFICANDI

des Stoffes der Specification ! reyn. Alſo, in Bes

giebung auf den Druck, Eigenthümer der Handſchrift. In ..

dem der rechtmåfige Verleger das ausſchließliche Ei.

genthum der Handſchrift fich erhålt, und nur Specifi .

cate gedruckte Exemplare! austheilt: erhålt er ſich

auch das ausſchließliche Specifications : Recht

das Recht des Drude $ ! Dies iſt hier um fe klas

rer , weil zweierlei Specificationen einer und eben ders

felben Handſchrift nicht neben einander beſtehen fönnen,

weil beſonders die zweite immer in eine Zerſtöfrung
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der erſten ausarten muß , indem der rechtmäßige Verles

ger mit großen Koſten das Eigenthum des Specificandi

erwirbt, und alſo mit demjenigen , welcher nur ein Sper

cificat , als ſolches, und alſo für eine gegen die Er.

werbkoſten des Specificandi gang underhåltnißmårige

Kleinigkeit , erworben hat, unmöglich gleiche Preiſe der

altern , und achten Specificate mit dem neuern Specift:

canten eben ſo wenig halten kann, als der rechtliche Kaufo

mann mit dem Diebe , welcher geſtohlne Waaren vera

bandelt.

Dieſer Grund ſchließt das am meiſten úbliche

Argument ( $. 266. II. 1. ) keinesweges aus. Beide

verbinden fich mit einander ; eines hebt das andre. Der

ftillſchweigende Bertrag iſt deſto mehr anzunehmen,

weil der Verleger noch immer ausſchließlicher Eis

genthümer des Specificandi bleibt ; und dieſes aus.

ſchließliche Eigenthum iſt um ſo entſcheidender, weil

kein einzelner Verkauf eines Specificates vernünftiger

Weiſe gedacht werden kann , ohne die ftillfd)w eigen .

de Bedingung , alles neuen Abdruckes fich zu ento

balten .

§. 269.

Dié Ucceßion $ . lebre bat Beiſpiele gegeben , wie

fich die böchften Wahrheiten des N. N. auch auf ſehr

befondre Rechts - Verhältniffe anwenden lafſen. Tbeils

zur Verftandes .Uebung, S. 261-2641 theils nach

einem felbſt practiſchen Bedürfniß , §. 266-268.

Mit Gleichförmigkeit läßt fich dieſe Manier nicht

Durch das ganze Syſtem fortführen ; das würde Ueber ,

ladung feyn ; aber hin und wieder werde ich mich ber.

ſelben bedienen. Nicht als ob folche Einzel. fålle für

das Syſtem von großer Wichtigkeit wären ; fondern um

pon Zeit zu Zeit das eigne Nachdenken zu wecken. Die

weſentlichen Srundlebren des N. N. můfen uner .

ſchütterliche Feſtigkeit haben ; Special. Fragen bleiben

immer noch problematiſch.

1
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8. 270 .

Die Theorie über den Nachdruck erläutert auch in

einem beſondern Punkte meinen eigenthümlichen
philoſo.

phiſchen Ideen - Gang.

1. Grundgeren iſt es mir , nie aus der Sphäre

meines ur - Principes , ſowohl in der Moral als im

N. R., herauszutreten. II. Aber'ich halte mehrere Deo

ductions . Arten aus dem ur Princip für neben

einander beſtehend für gleich möglich . 1 ) In

der Regel muß die eine , als die ficherfte, ausgewählt

werben . 2) Dft aber verbinden fich , nicht ohne Intereſſe

für Wahrheit, zwei verſchiedene Beweisarten mit einans

der. Man rebe das Beiſpiel im § . 268. 3 ) Manchmal

iſt der Gegenſtand vielſeitig; und alsdann wäre es

immer nur halbwahr , eine einzig mögliche Deduca

tions - Art aufſtellen zu wollen. Ein Beiſpiel giebt in

der Folge g. 468.

Zweiter unter : Abfchnitt.

Synallagmatiſches Natur - Recht.

$ . 271.

Wir haben das ur- Seinige des Menſchen ; und

aus demſelben die urſprüngliche
Begründung

eines

äußern Seinigen des Menſchen durch Dccupation
; end.

lich die von ſelbſt ſich ergebende Dervielfältigung

des å ußern Seinigen durch Acceſſion erkannt.

Außerdem iſt keine Conſtruction
eines neuen Sei.

nigen möglich. Wohl aber vielfache Verånderun
.

gen ſowohl des angebohrnen
als des erworbenen

Seinigen .

1. Die möglichen Veränderungen
find zuerſt ei .

gentliche ruvemypeata . Verſegungen eines Etwas

aus der Sphåre des Seinigen des Einen in die, des

Seinigen des Andren ; und zwar:

1. Cheils beabſichtete
, Uebernahme neuer
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Zwang8. Pflichten Begründung neuer

Zwangs . Rechte, im Vertrag.

2. Theils nicht beabſichtete, Begründung neuer

Zwangs - Pflichten in ſich ( dem Handelnden ),

und neuer Zwang8 . Rechte im Andern ( dem

Leidenden ), durch Beleidigung.

II . Eine andre Art möglicher Veränderung des Seinis

gen iſt Auflöſung — reine Aufhebung deſſelben .

III. Das Poſitiv Recht kennt noch teſtamentaris

ſche Erbfolge , gereßliche Erbfolge , unb Vero

jåhrung als eben ſo viel neue Entſtehungs. Are

ten der Rechte . Daß diere dem N. R. unbe.

kanntes Gebieth find ; muß an einer ſchicklichen

Stelle ausgeführt werden.

und alle dieſe Lehren begreiffen wir unter der Aufſchrift:

S. N. R.

1

Erftes Hauptmoment des zweiten unter : 46 .

rohnittes.

Eigentliche ouvemáyuata.

E r ft e B C a p it e l .

Vertråge.

. 272

Was iſt was heißt Bertrag, Conventio ? Kies

von mehrere Definitionen :

I. Meine eigene : Vertrag iſt eine äußerlich darge.

ſtellte Willens - Einigung zweier oder mehrerer Per.

fonen über den Uebergang eines Etwas aus dem

Seinigen des Einen in das Seinige des Andern, zur

Begründung eines neuen Wechſel - Verhåltniſſes von

Zwang8 - Recht und Zwangs.Pflicht in Bezug

auf Leiſtungen beſtimmter Art.

II. Die Höpfnerſche Definition ; §. 63. und die, der

meiſten åltern Naturiſten : angenommenes Ver.

ſprechen .



III. Die Römiſche: Consensus duorum vel plu

rium in idem placitum .

IV . Die , des ang. K. R. für die Preuß. Staaten :

Th. I. Tit. V. §. I. Wechſelſeitige Einwils

ligung zur Erwerbung oder Verå u ßerung

eines Nechts.

Not. 1. ) Verfprechen (promissio ) iſt nach

Höpfner, § . 62. , eine Erklärung, daß ich mich

den anbern zu etwas vollkommen verbindlich ma.

chen wolle.

Wie unterſcheidet fich Verſprechen von á ) AP:

ſertion - b) Scherzrede — c ) Wunſch

d .) Compliment e ) blorem Ans

trag (oblatio ).

Wie Vertrag von Tractaten ?

Mot. 2.) Promittente Acceptante - Promiſſar.

Vergeltlicher Vertrag beißt ein Vertragſ vers

möge deſſen ber Promiffar zu einer Gegentei:

ftung an den Promittenten ſich verbindlich macht.

Unentgeltlicher - auf Leiſtung ohne Gegen ,

leiſtung.

Not. 3. ) Die Definitionen I - IV . beſtehen aus

gang verſchiedenen Worten. Eigenes Nach

denken töre fie zuerſt auf, in weſentliche

8 entitat!

§. 273.

uues kommt barauf an , baß der Naturiſte aus

felnem Ur - Principe die gang 8. Berbindlichkeit

der Verträge beweiſe. Ein Syſtem des N. R. iſt durch

aus teer , und kann dem Poſitiv - Recht nie jur Baſis

dienen, fobald die Begründung des Xußern Eigenthumes ,

und die Zwangs. Verbindlichkeit
der Bertråge nicht aus

ihm abgeleitet werden fann . Alsdann bleibt auch das

ganze geſellige Feben des Menſchen ohne rechtliche

Grundlage. Mit der Ausführung jener Zwangs. Ver.

bindlid;keit iſt der mögliche Umriß menſchlicher Rechts.
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Verhältniffe ſo beſchrieben und gefchloffen , daß das N.

R. alsdann ein vollſtändiges, für menſchliches Bedürfniß

und für jede gedenkbare Rechtslage genügendes Syſtem

wird.

$. 274.

Literariſche Einleitung.

Dieſe Theorie hat daher die Naturiſten von jeher

beſchäftigt.

Die widytigſten Monographieen find folgende:

Jo. Phil. Slevogt de Contractibus quantum sint

philosophicae considerationis . Jen, 1687.

Jo. Eb. Roesleri D. de natura pactorum. Tu

bing. 1713.

J. G. Sincerus (wahrer Name : Joachim Gotthelf

Sparman) de simplicitate iuris naturae in

materia contractuum , a Germanis servata , als

Praefatio ad P. Ciesii Manuale exceptionum

forensium . 3te Ausg. Greifswalde 1742.

Webers Unterſuchung der Frage: ob die Verträge und

Contracte nach dem N. unb V. R. ein Zwangsrecht

-und eine vollkonimene Verbindlichkeit wirken ? in

Siebenkees N. jur. Magazin B. I. S. 59. u . d. f.

1. S. Niſſen Ueber die natürliche Verbindlichkeit der

Verträge. Hamburg 1784.

Renat. Gotth. libel de causa Sanctitatis conven

tionum iure rationis. Lips. 1791. 36 S. in 4.

D. Boethius D. de obligatione e pactis. Upsal.

1791 .

Ueber den Grund der Verbindlichkeit der Verträge, von

Euphranor.

Deutſches Magazin Band X. p. 654-674.

Ueber die Rechtsgültigkeit der Verträge, in C. Grols

mann's Magazin für die Philoſophie des Rechts und

der Gefeßgebung. Heft I. S. 55-98.

Die Theorieen der Naturiften find hier ro verſchiedens

artig, baß es Bedürfniß wird, fie in Claffen einzureiben.
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14

lu

6

1. Manche verztveifeln ganz daran, einen Beweis für die

3. V. der V. aufzufinden ; und mißbidligen ſogar jeden

Verſuch deſſelben. So z. B. der Verf. Der Berichtis

gung der Urtheile des Publicums über die Frang. Reo

volution B. I. 2. Hft. S. 204. 1, Es iſt ein unver's

åußerliches Recht des Menſchen , auch einſeitig, ſobald

er wil, jeben ſeiner Verträge aufzuheben ."

II. Zunächſt an dieſe Claſſe grenzen diejenigen,

1.) welche zwar annehmen , daß eine Zwangs- Verbind.

lichkeit aus Vertrågen entſtehen , aber nicht genau

auf Erfüllung, ſondern daß man von jedem Vertrag

abgeben könne, wenn man den andern nur entſchädi

ge. So Joh. Jac. Schmauß, de obligatione pa

etorum in den D. J. N. Nro . VI. p . 99-106.

2.) welche dafür halten , daß ein Vertrag kein volls

kommenes Recht wirker lo lange die Leiſtung nicht

erfolgt fer .

Madihn N. R. S. 141. g. 108 .

Schmalz R. N. R. S. 14.

III. Die meiſten Naturiſten haben ſich bemüht, die Z. V.

d. B. in ihrem Syſtem zu deduciren .

1.) Manche aus der Beziehung auf Wohl des Mens

rchengeſchlechtes überhaupt ;

2.) oder auf einen und den andren Special. Geſichts ,

punkt deſſelben.

Dieſen Verſuch halte ich für ganz ungweckmäßig ,

A. weil er aus aller Sphäre eines Ur : Principes

des N. R. beraustritt;

B. weil er nie einen befriedigenden Ausſchlag

giebt. Es wird jedem leicht ſeyn, eine Des

clamation für und wider ſich zu denken.

3. ) Einige Naturiften gehen auf eine unerwieſene, und

wenn Verträge überhaupt nicht verbindlich wären , ro.

gar in fich ſelbſt unwirkſame uebereinkunft des

Menſchengerchlechtes, jurůck, als ob erſt vers

möge derſelben die Verträge eine 3. P. annab.

ye

2016

6

be

meni.
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men . So Heinr. Humeüber die menſchliche Na.

tur. B. III. S. 110 der D. Ueberf. Halle 1792. Nah

angrenzend iſt auch der S. N. Tittel N. u. V. R.

S. 148. ,,Weil die Menſchen die Vertrags-Hand

lung zu einer ſymboliſchen Handlung gemacht 2c.

4.) Ungleich ſcharfſinniger und beweiſender ift Hofr.

Feder's Ideengang im Lehrb. der Pr. Phil. Tb. II.

H. 1. Abſchn. 1. § . 18. Nro. 3. S. 37. 38. beru:

hend auf der Tåurchung des Promiſſars , auf der

erregten vergeblichen ſowohl Erwartung als

Bemühung deſſelben. Sehr ähnlich mit dem , ti

nes Garde in den Philof. Anmerk. und Abh. zu

Ciceros Büchern von den Pflichten . Anmerk. zu dem

Erften 5. N. Aufl. Breslau 1787. S. 95. beſ. in

der Note, und in dem Anh. einige Betracht. zu mir.

Paylen's Grundſ. Der Moral und Politik, überſ. von

C. Garve: Sh. II. Reipzig 1787. S. 505. u. d . f.

In meiner Abh. über Pollicitationen und Gelübde.

Berlin und Stralſ. 1781. $. II . s. fin . S. 82. 83 .

babe ich mich bereits erklärt, warum ich dieſer Sheos

rie meines verebrten febrers nicht beipflichten

tann.

-5 .) Noch ſcharffinniger iſt die Idee eines Kufeland,

ſchon in der Auft. von 1790. g. 223. p . 106. , die

3. V. der V. aus der Dereliction einer Sache

oder eines Rechtes auf der Seite des Promittenten,

und aus der Dccupation auf der Seite des Pro

miſſars und Acceptanten , zu erklären. Ich ſelbſt

mache von der Dereliction , um die Rechts -ues

bertragung zur Anſchaulichkeit zu bringen , einen

ſo wirkfamen Gebrauch , daß mein hochgeſchåpter

Freund und College, Dir. und Prof. Madihn, in den

Zuſ. und Berb. ad §. 106. S. 182. , mir jene Idee

zuſchreibt, zu welcher ich mich aber deshalb nicht bes

kenne, weil ich jede blos angenommene oder bildliche

Borſtellungsart im N. R. ſorgfältig vermeide. Noch

P
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vorſichtiger, als die Idee Andrer über Dereliction

und Dccupation, ſcheint mir der Ausdruck des Lazas

rus Bendavid Q. 210. S. 100. ,Verſprechen iſt

eine Handlung , dermöge der jemand anzeigt, daß er

eine Sache - die - er beſigt – unter der Bedin.

gung nicht als das Seine betrachten wolle, wenn

eine beſtimmte andre Perſon fie dazu machen

wil. Die erfüllte Bedingung nun heißt die

Annahme.11

6.) Hiftoriſche Einleitung in meine eigne

Theorie.

A. Die erſten Fingerzeige hat Thom. Hobbes ges

geben

de Cive Cap . II. §. IV. DECEDERE au

tem De IVRE ſuo dicitur , qui iuri fuo

vel fimpliciter renunciat , vel in alium

transfert. TRANSFERT autem in alterum,

qui figno vel ſignis illi alteri , id iuris

VOLENTI ab eo accipere, declarat velle ſe,

non licitum fibi amplius fore, ipli reſi

ſtere certum aliquid agenti , prout ei re

liftere iure ANTEA poterat.“ S. auch les

viathan. Cap. XIV .

B. Die eigentliche Ausbildung bat meiner Theorie

bie Ach en wallſche Schule gegeben.
So fagt

Achenwall
§. 168. Ed. IV. Gött. 1758. p . 142.

„Pone obiectum X., quod promittit Caius

Titio , et quod acceptat Titius . Hoc ca

fu 1 ) Caius fufficienter declarat, ſe velle,

ut X. fiat ſuum Titii 2 ) Titius fufficien

ter declarat, fe velle, ut X. fiat fuum :

conſequenter Titius factum committit, quo

adquirere vult ; et habet ius , hoc factum

committendi , quod ius ei oritur ex Caii

declaratione fufficienti S. 165. Ergo X.

fit fuum Titii , hoc eſt pactum efficit , ut

I
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ſuum promittentis , qua talis , fiat ſuum

acceptantis.

Gleichmäßig . p

C. In dieſem Geiſte haben über die Vertragsſchlies

Bung auch Philoſophen geurtheilt , welche nicht

aus Achenwalls Schule find.

Mores Mendelsſohnt, in feinem Jeruſalem ,

ober über religiore Macht und Judenthum .

Berlin, 1783. S. 45-52.

Daries , $. 414 .

Ulrich , S. 210.

Nifren , ſupr. cit . S. 12. 13 .

D. Auch Imm. Tant nimmt in dem vereinigten

Willen beider , des Promittenten und des

Promiſſars , den Uebergang des Seinen des Er:

kten zu dem Lestern an.

Rechtsl. Ch. I. Hauptſt. I. § . 19. S. 99 .

Nur muß ich geſtehen, daß mir die Ableitung aus

dem N. Rlichen Urs Princip der kritiſchen Philo .

ſophie nicht ſo augenſcheinlich und überzeugend

vorkommen wil, wie die, aus dem meinigen. Die

conſequenteſte Deductions - Art aus der Grunds

Idee der Freibeit habe ich gefunden , in einer

Recenſion des Schmalzſchen N. R. Allg . kit. Zeit.

Jahrgang 1798. den 13. Auguſt Col. 317. 318 .

g. 275 .

Darſtellung meiner eigenen Theorie.

Um mir ſelbſt getreu zu bleiben , kann das Princip

meiner Vertrags.lebre
fein andres feyn, als : Ents

ziehe auch nicht das Seinige , was du ſelbſt

zum Seinigen des Anbern gemacht haſt durch

Willens . Einigung mit ihm durch Bertrag.

Mein Beweis darf alſo einzig dahin ſeine Richtung neh.

daß durch den Vertrag das Seinige des Promits

tenten wirklich das Seinige des Promiffars werde.
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g. 276.

So gewiß der Menſch ein Seiniges hat : ro ges

wiß iſt dieſe Verrekung - dieſes beabſichtete curea

raypce , im Vertrag enthalten. Die Seinheit wäre ein

leerer Name, wenn in dem , was das Seinige der Mens

fchen iſt, ihr Wollen nicht die wirkliche Exiſtenz der an

fich phuriſch und red )tlich möglichen Verånden

rungen des Shrigen zu beſtimmen hinreichte. Damit

nun dieſes Wollen im Coexfiftential-Verhältniß der Men.

fchen wirkſam werbe, bedarf es außerer Erkennbarkeit

alſo, der åußern Darſtellung. Mit dieſer verändert

ſich alsdann die rechtliche Subſtanz des Seinigen

eines jeden ; oder die Seinheit wäre ein tobter und geo

haltloſer Begriff.

g. 277

Man mache fich die Wahrheit
dieſes Sabes gus

vörberſt ganz augenſcheinlich
an der Dereliction

,

wo ausſchließlich
das å ußerlich dargeſtellte

Wols

len des Eigenthümers
die ganze Veränderung

der

rechtlichen Subſtanz beſtimmet.

§. 278.

Auch im Bertrag beſtimmt einzig mein Wollen

in der åußern Darſtellung
das Weſentliche

dels

ſelben die Ausſcheidung
eines Etwas aus der

Sphäre des Meinigen , damit es übergebe in beſtimmter

Art und in die beſtimmte Spbåre eines fremden Seis

nigen.

§. 279.

Nur findet der vollendete
und bleibende

Ues

bergang noch ein Hinderniß
. - Meine Widführ kann

ztoar die Sphåre des Meinigen verengern ettoas

aus ihr ausſcheiben laſſen . Sonſt wäre das Meinige

wirklich nicht das Meinige. Aber meine einſeitige Will.

kühr kann die Sphäre des fremden Seinigen nicht ers

weitern --- feine weſentliche Veränderung in ihr hervor.

i

1

1
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bringen . Ich würde beleidigen , wenn ich das Mein

nige einem andern aufbringen wollte ,

$ . 280 .

Dieſes sinderniß der vollendeten Wirkſamkeit wird

nun dadurch behoben , daß der Andre feinen Willen mit

dem meinigen vereinigt. Er kann eben ſo wirffam über

die Aufnahme eines Etwas in das Seinige beſchlies

Ben , wie ich über den Ausgang eines Etivas aus dem

Meinigen , in der beſtimmten Abſicht, daß es in ein

fremdes Seinige übergebe.

§. 281 .

Wenn alſo der Promittente wil , daß ein Etwas aus

dem Seinigen in beſtimmter Art übergebe in das Seinige

des Promiſſars ;

und wenn zugleich der Acceptante wil, daß in der bes

ſtimmten Urt das fremde Etwas aufgenommen were

de in das Seinige alſo das einzige Hinderniß

geboben iſt:

ſo muß der wirkliche Vebergang des Etwas aus dem Seis

nigen des Einen in das Seinige des Andren 'verwirklicht

reyn ; oder man könnte gar nicht ſagen, der Menſch babe

ein Seiniges.

$. 282.

Verträge müſſen gehalten werden ; es entftehen

Zwangs . Rechte und zwangs , Pflichten daraus.

Denn wenn der Eine dem Andren nicht leiſten wollte,

was er ihm verſprochen hat, da es durch den Vertrag

das Seinige des Andren geworden iſt: ro würde er

unmittelbar gegen das Ur - Princip des N. R. handeln.

Wenn ein Vertrag erfüllt werden fou, und noch nicht ers

füllt ift : ro exiſtirt auf der Seite des Einen ein widers

rechtliches Plus ; und auf der Seite des Andren ein wis

derrechtliches Minus , welches die fynallagmatiſche Ges

rechtigkeit nun ausgleicht nac ) arithmetiſcher Pro.

portion .
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g. 283 .

Was iſt aber das Etwas , welches im Bertrage

übergeht aus dem Seinigen des Einen in das des Ans

bern ?

Vertråge haben Reiftungen zum Gegenſtand. Alle

möglichen Leiſtungen beziehen ſich

entweder auf Kräfte in uns,

oder auf Sachen außer uns.

I. Auf Språfte,

1.) entweder auf pofitive Sbåtigteit auf

ein Wirten derſelben , zum Beſten des Anoren. -

ein FĄCERE

A. der höhern Selenfråfte - OPERAE LIBERALES,

B. der niedern Selen der blofen Körperkråf:

- OPERAE ILLIBERALES,

2.) oder auf Rückhalt derfelben ,

A. Dabin, daß ich der Handlung eines Andern

den Widerſtand nicht leifte, welchen ich ihr

ſonſt zu leiſten berechtigt wäre. Ein Berſtat

ten ,

B. Dahin , daß ich eine Sandlung unterlarre

zum Beſten des Andren , welche ich fonft zu

verwirklichen berechtigt geweſen wäre. Ein

reines NON FACERE.

II . Auf Sachen.

1.) Zur Sewährung des Eigenthumes derſelben ,

2.) Zur Einſchränkung meiner Stråfte und Rechte in

Abſicht meines åußern Eigenthumes ;

A, in Verſtattung

a ) ihres Gebrauches,

b ) ihrer Nugungi

c ) der Ausübung eines einzelnen , bem

Andren nüßlichen Rechtes in Beziehung

auf mein Eigenthum , f. B. der Fahr.

wegs. Gerechtigkeit über meinen Uder .

B. in Entragung auf das Recht zu gewiſſen

PATI,
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mir fonft freiſtehenden , aber bem Anbern uns

willkommnen Veränderungen mit meinem duſa

ſern Eigenthum , Ž. B. auf das Recht, das

dritte Stockwerk auf mein Haus zu regen, das

mit mein Nachbar gegen über ſeine ſchöne Aus .

ficht nicht verliere.

g. 284.

I. Meine Kraft fann nie die Kraft eines Andren terben ;

ſondern blos Rechte, bald auf ihre Chåtigkeit , bald

auf ihre Rückhaltung, fönnen in das Seinige eines An

dren übergeben.

II. Meine Sache kann das Eigenthum eines Anbren

werden .

I.) Adein fie felbft wird das Eigenthum eines Anbren

durch den bloßen Vertrag , auch wohl nach dem

N. R. noch nicht.

A. Bloſer Vertrag getoáhrt noch keinen Befis.

Denn dieſer iſt eine Erſcheinung in der Sins

nen . Welt , welche durch fein blores Wollen

verwirklicht werden kann . Zum uebergange

des Berikes gehört eine å ußere Dhat:

handlung - die uebergabe.

B. Schon im vorfynallagmatiſchen N. R.

find wir daran gewöhnt, die Entſtehung des

åußern Eigenthumes nur aus be fixes ,

Ergreifung zu erklären. Der Naturiſte

macht alſo fein Syſtem conſequenter in fich

felbft, wenn er die Dinglichkeit des Recha

tes die Entſtehung auch des fynallagmatis

fchen å ußern Eigenthumes, nach der Anas

logie des ſcharfſinnigen Syſtemes der Römer,

auf die Verbindung eines Erwerb mittels

hier TRADITIO genannt , - mit dem vora

ausgångigen Erwerb . Grunde bier

Vertrag ! fefiftellet und einſchränket.

2.) Gebt jedoch das äußere Eigentbum der Sas
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che ſelbſten noch nicht unmittelbar mit dem Ver.

trage auf den Promiſſar úber : To hat doch auch

die Sache unmittelbar mit der Exiſtenz des Vertras

ges aufgehört, in der Freiheit und Uneingeſchränktheit,

in welcher ſie es vorher getveſen iſt, das Seinige

des Promittenteil zu feyn. Was wirklich aus dem

Seinigen des Einen in das Seinige des Andern

Beziehung auf die Kraft, welche nie das Seinige

eines Undern werden kann. Hier iſt ein Recht

übergegangen, die Leiſtung eines FACERE, eines PATI,

eines NON FACERE zu fodern. Dort ein Recht zur

Leiſtung einer Sache, reny es zum Eigenthume oder

zu Gebrauch und Nußung ; oder abermals zu Vers

ftattungen zu beſtimmter Einſchránkung in

Beziehung auf eine äußere Sache. Mit der Eri.

ſtenz des Zwangs Rechtes auf der einen, iſt die

Exiſtenz eines Correlates der Zwangs - Pflicht

auf der andern Seite gelegt.

Und ſo wäre dann das rein intellectuelle Pros

duct eines neuen diech t8 - Verhåltniſſes – ein rein

intellectuelles Synallagma des Zwang8.Rech .

tes in Beziehung auf Kräfte und auf Sachen - die

rein intellectuelle Begründung eines Zwangsrechtes

auf der einen, einer Zwangs . Pflicht auf der andern Seite,

das Reſultat des Intellectuellen des Wollens,

des vereinigten Wollens , unter der Mittheilung des

Characters å ußerer Erkennbarteit. So wirft ein

Vertrag nicht mehr und nicht weniger , als was die

phyfirche - was die rechtliche Möglichkeit in fich

trågt, durch den Willen der Menſch en ſubſtantiirt zu

werden. So gewinnt ein Vertrag zugleich die intenſive

und extenſive Größe von Wirkſamkeit , welche ihm noths

wendig iſt - er producirt Zwang $ . Berbindlichkeit

zur Leiftung. Und alles dies mit der innern Se.

wißbeit, daß der Menſch gar kein Seiniges haben kür:

A
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bewundre und verehre den erſten Meiſter
in

der

de, wenn man ſeinem Wollen nicht dieſe Art der Ber.

ſegung eines Etwas aus dem Seinigen in das Seinige

des Andren zueignen wollte.

$. 285.

Dieſer Uebertragung des Meinigen in die Sphäre

des fremden Seinigen, wie fie im Vertrag enthalten reyn

fol , ſtellt Imm. Kant mit hohem Scharfſinn eine eigene

Schwierigkeit noch entgegen , l. c. S. 99. '» Nun iſt dies

» aber durch empiriſche Uctus der Declaration, die einans

» der nothwendig in der Zeit folgen müſſen , und nies

» mals zugleich find, unmöglich. Denn, wenn ich verſpro .

» chen habe , und der Andre nun acceptiren will , ro kann

» ich während der Zwiſchenzeit (fo kurz ſie auch reyn mag)

mes mich gereuen laſſen , weil ich vor der Acceptation

» noch fren bin ; ſo wie anderſeits der Acceptant, eben

» Darum , an ſeine auf das Berſprechen folgende Gegener,

» klärung auch rich nicht für gebunden halten darf.« . Ich

wenn er darauf die Tendenz nimmt , irgend eine bisher

beſtehende Doctrin unter die ſchårfſte Kritik zu ziehen .

Wåre für meinen Geift die Auflöſung und das Neue ,

was Imm. Kant an die Stelle des Bisherigen zu regen

beſonders im Gebiet der practiſchen Philoſophie ſich ges:

nöthiget ſteht, gleich befriedigend: ro fönnte es keinen

enthuſiaſtiſchern Kantianer geben als mich. Ich muß aber

bekennen , daß auch hier die Auflöſung der Schwierigkeit

mir in keiner Art genüget. Dieſe Auflöſung iſt in fol.

genden Worten enthalten :

» Die tranſcendentale Debuction des Begrifs Ser Er.

werbung durch Vertrag fann allein alle dieſe Schwies

rigkeiten beben . In einem rechtlichen äußern Ver.

» håltniſſe wird meine Beſignehmung der Widführ eines

» Undern ( und ſo wechſelſeitig ) als B :ſtimmungsgrund

» beſſeiben zu einer That, zwar erſt empiriſch durch Ers

» klårung und Gegenerklärung der Widführ eines jeden

» bon beiden in der Zeit , als finnlicher Bedingung der

»

>>
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» Upprehenſion , gedacht, wo beide rechtliche Acte immer

» nur auf einander folgen ; weil jenes Verhältniß ( als

ein rechtliches ) rein intellectuell ift, durch den Willen

» als ein gefeßgebendes Vernunftvermögen jener Befik

nals ein intelligibler ( poſſeſſio noumenon) nach

» Freiheitsbegriffen mit Abſtraction von jenten empiri

fchen Bedingungen als das Mein oder Dein vorges

Fielit ; wo beide Acte , des Verſprechens und der Ans

» nehmung , nicht als auf einander folgend , ſondern

( gleich als pactum re initum ) aus einem einzigen

» gemeinſamen Willen hervorgehend (welches durch

» das Wort zugleich ausgedrückt wird ), und der Ges

» genſtand ( promiſſum ) durch Weglaſſung der empiri.

fchen Bedingungen nach dem Gereß der reinen practis

» ſchen Bernunft als erworben vorgeſtellt wird..

Adein eben dieſe Art der Auflöſung giebt mir aus

mehrern Gründen fein Genuge :

Einmal , Rant führt auch die Lehre von der Gül:

tigkeit der Vertråge auf ein Poftulat zurück; denn unmit.

telbar aus einem «Gereß der reinen practiſchen

Bernunft» leitet er die Art der Erwerbung ab , wie ſie

nach ſeiner Theorie in der Vertragsſchließung gebacht wer:

den ſoll. Höchftens kann ich zugeben, daß das Ur Prins

cip einer practiſchen Wiffenſchaft als poſtulat aufgeſtellet

werde. Uber jeder einzelne Lehr : Saß meiner Bifo

ſenſchaft muß in deutlichen , und adaequaten Schlüßen

aus meinem Ur . Princip unmittelbar oder mittelbar abges

leitet werden. In eben dem Augenblick, wo ich zum Beo

weis eines einzelnen Lehrſages auf ein Poſtulat der Ver :

nunft mich berufe, babe ich kein Syftem mebr, ſondern

lege in dieſer Berufung das ftiafchweigende Bekenntniß

ab , daß ich ein gehaltleeres oder zu enges ür : Princip

aufgeſtellet habe. Freilich wenn Kant mit Genauigkeit auf

den reinen Sinn feines Ur - Principes zurückgeben trolite :

fo fonnte er weber Eigenthum in ſeinem N. R. bes

gründen , fondern mußte Flatt deffen den Unbegriff eines

$
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proviſoriſchen aufftetlen , und für wahres Eigenthum

den Uebergang- in bürgerliches Leben ; noch Verbindlichmas

chung durch Verträge, ohne ein neues Poftulat ohne

ein neues unmittelbares Gereß der reinen Bernunft.

Hieringen iſt wieder ein Grund enthalten , warum es

mir nach meiner Privat . Ueberzeugung unmöglich war, dem

N. R.lichen Syſtem der kritiſchen Philofophie mich anzu .

ſchließen .

418dann , wenn ich auch nachgeben wollte, daß der

beſondre Lehrſatz aus einem unmittelbaren Gereß der reis

nen practiſchen Vernunft abgeleitet werden möchte; ſo ers

läutert doch dieſes hier aufgeſtellte Gefes den eigentlichen

Streitpunct ganz und gar nicht. Vermögedes richtig ges

ſtelten Streit . Puncres iſt noch lange nicht in der Ver.

tragsſchließung als ſolcher son dem empiriſchen Ueber,

gång eines Dinges aus der Körperwelt in eine fremde

Sphaere die Rede ; ſondern hier werden die intelligible

Rechtsſphaere des A. und die intelligible Rechtss

(pbaere des . B. einander entgegengeſtellt; und nur ges

fragt, durch welche intellectuelle Progeſtionen ein

intellectuelles Etwas ein neuer Rechts.Be.

griff! – aus jener Sphaere in dieſe übergelegt werden

fònne. Und auch hier bebarf es einer Willens . Eini .

gung. Der ſcheinbare Hiatus zwiſchen Verſprechen und

Acceptation kann alſo durch keine Berufung auf ein Pof

fellio noumenon ausgefüllet; ſondern der ganze Streits

Punct muß auf eine andre Weiſe beſeitigt werden .

§ . 286 .

Ein Verſuch biezu ! Aber ein Verſuch, welcher meine

Privat. Ueberzeugun
gen beſtimmet hat. Beruhend

auf der Behauptung,

daß der vollendete Recht 8 -uebergang zwar erſt

mit der Acceptation fubftantitret ift ; daß aber dem ,

ohngeachtet der Verſprechende in der nothwen :

digen zwiſchen Zeit zwiſchen Berſprechen und
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Acceptation gebunden ren , und innerhalb ders

relben nicht pónitiren könne.

Um diefen Lehrfaß zu beweiſen , muß das reine Vera

håltniß zwiſchen Verſprechen und Acceptation und

der radicale Aufſchluß des imim Vertrag enthaltenen

Rechts :Ueberganges τη συναλλάγματος συνθηκοποιη

τικά
noch tiefer aufgefaßt werden , als es bisher ges

fcheben iſt, und geſchehen konnte.

I. Der Uebergang eines Etwas X. aus der Rechts .

Sphaere des A. in die Rechtsſphaere des B. iſt

eine Wirkung.

II. Eine Wirkung zu fubftantiiren, wird ein Concurs er .

fodert einer wirkenden Urſache mit einer mates

rialen.

III. Wenn ich in die Sphaere des Niemand Geho.

rigen einwirken wil : ſo wird alles durch mich felbft

und durch mein einſeitiges Handeln getirft. So

ziehe ich aus der Sphaere des Niemand.Geboris

gen etwas berüber in meine eigne Rechts .Sphaere.

So ſtoße ich aus derſelben etwas in die Sphaere

des Niemand : Gehörigen.

IV . Anders , im Rechts . Uebergang aus der Sphaere des

Seinigen des A. in die Sphaere des Geinigen des

B. In beiden Sphaeren herrſcht ein Subject , was

durch ſeinen Willen über ſeine Sphaere ſo beſtimmen

kann , daß ohne feinen Widen eine Veränderung in

feiner Sphaere nicht erfolgen mag.

V. Soll alſo jene Wirkung zur Exiſtenz kommen , ſo

muß zuſammentreffen : eine wirken de Urſache mit ei

ner materialen ;

und zwar, weil die zwei Rechts , Sphaeren zweien

unter fich verſchiedenen freien Vernunft: Weren unter.

geordnet ſind , beide in dem , auf einen Punkt des

Ueberganges in beftimmter Art vereinigten

wollen derſelben .

VI. Die wirkende Urſache in dem Recht8 -Uebergang

i
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iſt der Promittente A. Denn durch ihn wird mit

Chåtigkeit die Ausſcheidung eines Etwas aus der

Rechts . Sphaere des A. zum beſtimmten Uebergang

in die Rechts . Sphaere des B. verwirklicht. Der Pro.

miffar erſcheint in ſeinem Wollen als materiale

Urſache des Ueberganges durch Aufnahme des bes

ftimmten Etwas in ſeine Rechts. Sphaere.

VII. Dieſes Verhältniß ſtellt fich rein dar in unent.

! geltlichen Verträgen §. 272. Not. 2. In vers

geltlichen Vertrågen erſcheint der Promiffar in Ub.

Ficht der Segenleiſtung , welche er übernimmt, als

wirkende , und der Andre als materiale Urſache.

Hievon beſonders Nro. VIII. Man denke Fich vors

läufig unentgeltliche Verträge, £ . B. eine Schenkung.

VIII. Wenn die bezweckte Wirkung realiſitt werden ſoll :

ſo muß die wirkende Urſache A. eine Rechts.

Sphaere B. fich auswählen , in welche der Uebergang

des X. verwirklicht werden ſoll. Denn fcheibet A.

das X. auf irgend eine andre Weiſe aus : fo verfått

es in den leeren Raum des Niemand - Gehörigen;

und wird nicht Verreßung.

IX . Es muß alſo ein Verſprechen geſchehen , das

heißt, eine mit Beſtimmtheit an B. gerichtete Ertlås

rung , daß der Uebergang des X. aus der Rechts.

Sphaere A. in die Rechts -Sphaere B. erfolge.

Sebe , nicht an den B. gerichtete Erklärung iſt eine

wirkungsloſe , weil mit ihr die Wirkung einer

wirkenden Urſache ohne materiale , und alſo ein

Unding, geſetzt würde.

X. Eben deshalb iſt es der weſentliche Character eines

jeben Verſprechens , daß es eine Acceptation vers

anlaße und beſtimme. Denn ohne Acceptation könnte

kein vollendeter Rechts : Üebergang aus der Rechts .

Sphaere A. in die Rechts - Sphaere B. erfolgen .

Nicht als ob die Acceptation die Verbindlichma.

chung des Promittenten erſt beſtimmte ; denn
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dieſe findet ihren Grund einzig in dem Wollen des

Promittenten ; ſondern weil die Aufnahme des mit

der Verbindlichkeit des Promittenten correſpondi.

renden Rechtes in die Rechts . Sphaere B. nicht

ohne den Willen ihres Innbabers , als eines freien

Vernunft: Werens vollendet ; ohne dieſen Biden die

Rechts -Sphaere B. nicht weſentlich verändert , auch

nicht erweitert werden kann.

XI. Jedem Verſprechen kann die ausdrückliche

Erklärung beigefügt werden, daß der Promittente bis

zum Erfolg der Acceptation gebunden renn - des

Rechtes zu poenitiren fich begeben ; und feines

Verſprechens nur alsdann entledigt regn wolle, wenn

die Acceptation entweder verweigert, oder verſäumt

werbe, das heißt nicht erfolge in derjenigen Friſt, in

welcher Rie möglider Weiſe nach Lage der Sache

erfolgen fonnte.

XII. Wenn dem Verſprechen dieſe Erklärung auch

nicht aus drů cklich beigefügt wird : ro ift fie ihr

doch ftillſchweigend angeſchloßen , als enthalten

in der Natur eines Verſprechens. Denn da dieſes

den weſentlichen Character in fich trågt , auf die

Beſtimmung einer Acceptation gerichtet zu feyn ; dieſe

aber etwas Zwedlores feyn würde, wenn der Pro,

mittente unterdeſſen zurücktreten fönnte: ſo würde

ein Verſprechen eine fich ſelbſt widerſprechende und

vernunftwidrige Handlung reyn, ohne jene Vor .

aus reßung, welche daher jebem Verſprechen beiges

legt werden muß.

XIII. In jedem Verſprechen iſt daher eine ausdrück ,

liche oder ftillich w eigende Verbindlichmachung

des Promittenten , nicht zu poenitiren ; und mit

thr die Eventual . Uebertragung eines Zwangs.

Rechtes geregt.

XIV. Der wirkliche Uebergang eines Eventual . Rechi

tes bedarf keiner Ucceptation ; ſondern der Vers

M

1

V

1
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ſprecher wird unmittelbar'durch ſeine Ausſagung vers

bindlich. Denn,

1.) das, was den Verſprecher im eigentlichen

Grunde vorbindlich macht, iſt nur ſein eiges

nes Wollen. Die Ucceptation eines Promiſs

fars iſt kein poſitiver Beitrag zu dieſer Ber .

bindlichmachung ; ſondern blos die Aufgebung

einer Negation - eines åußern Hindernißes

der Wirkſamkeit des Verſprechens.

2 ) Dieſes Hindernis exiſtirt aber nicht bei der ,

jenigen Verbindlichmachung Seiner, welche

der Promittente übernimmt in blos eventuela

ler Beziehung. Hier wird keine Freiheit ges

föhrt; feine Anmaßung über eine fremde

Rechts .Sphaere verſchuldet. Kein Kindernis

iſt alfo wegzuräumen .'; Es bedarf daber keiner

Acceptation ; ſondern der die fremde Rechts.

Gpbaere nie beleidigende, vielmehr ſelbſt auf

das Wollen des Promiſſars berechnete Uebers

gang eines Eventual. Recht es iſt mit der Ers

klärung des Promittenten unmittelbar begrün.

bet. So gewiß , als es ein menſchlich es

Seiniges giebt ; Das heißt, eine vollfommen

durch fich ſelbſt wirkſame Berfügung meines

Willens über das Meinige, ro bald ich dadurch

keinen Andren beleidige.

XV. Erfolgt die acceptation gar nicht , oder nicht

rechtzeitig : ro iſt eben dadurch das Even tual . Recht

wieder aufgehoben . Denn die Bedingung iſt einges

treten, nach welcher urfprünglich das Verſprechen

ſo gut als nicht gegeben renn route .

XVI. Erfolgt aber die Acceptation in voller Einſtim .

migkeit mit dem Verſprechen : fo vermoandelt ſich das

Eventual.Recht in ein bleibendes. Die ganze

bezweckte Wirkung iſt vollendet - Uebergang eis

nes X. aus der Rechtsſphaere A. in die Rechts:



240

DE

der

der

20

SE

de

See

find

Sphaere B. Po daß A. dem B. das X. nicht mehr

vorenthalten , nicht mehr wegnehmen kann , ohne

daß er ihm das Seinige entzoge, was er ſelbſt durch

Willens . Einigung zu dem Seinigen des B. gemacht

hat. Alles Hinderniß iſt nun gehoben ; das Zuſams ,

mentreffen der wirkenden mit der materialen

Urfache hat die Wirkung vollendet; e $ eriſtirt von

dieſem Augenblick an , bis der Vertrag erfüllt wird,

ein widerrechtliches Plus in der Rechts . Sphaere A.,

ein wiberrechtliches Minus in der Rechts . Sphaere

B. - das vertragsmåfige X. - und die JVSTITIA

PARTICVLARIS COMMUTATIVA beginnt hier zuerſt ihre

Function der Ausgleich ung. S. 9. 282.

XVII. Die erfolgende Acceptation giebt der Verbind:

lich machung Seiner , deren Grund im Berſpres

chen und Wollen des Promittenten enthalten iſt,

nicht erft die innere Wirkſamkeit ; fondern ſie iſt nur

Wegräumung eines å ußern Hindernißes derſelben,

wovon die Vollendung des Wirkens nody ab.

hångig war. Um aber mit höchfter Praecifion zu

ſprechen, nicht einmal Begräumung ; ſondern erft

nachfolgende Erklärung, und Mittheilung des He .

wußtreyns an den Promittenten, daß nie ein Hins

Derniß vorhanden war . Denn indem ber Promiſſar

acceptict: ro erklärt er eben dadurch,

a.) entweder, daß , ſo wie er das Verſprechen

vernahm , eine volle Einſtimmigkeit damit in

feiner Sele gleichzeitig vorhanden war, f . B.

eine vollkommene Zufriedenheit damit, daß man

ihm etwas ſchenken wolle ;

b.) oder, daß wenigſtens eben dieſe Einſtimmig:

keit das Reſultat getworden iſt, ſobald feine

Sele ihre Ideen nur in fo weit ordnen und

unter fich verbinden konnte, um einen beſtimm

ten Entſchluß des Wollens zu faßen.

Die Wirkung war alſo eber vollendet, als die wirs

tende

DHE

F

lei

in

be
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fende Urſache das Bewußtſeyn davon erhielt.

Der Rechts :Uebergang war verwirklicht, indem

der Promittente rein Verſprechen ausgeſprochen ; und

; der Promiſſar eine deutliche; zur Beſtimmung ſeines

Wollens reife Idee davon in ſeiner Sele aufge.

faßt hat. Viele Wirkungen werden durch ein reines

Zuſammentreffen der wirkenden und der materias

len Urſache fubftantiirt, ohne daß jene noch das

: Bewußtſenn der vollendenden Unfügung der leßtern

gewonnen hat. Wenn daher auch Verfpredjen

und Annahme empiriſche Actus der Declaration

find , die einander nothwendig in der Zeit folgen

můßen : Po iſt die Willens, Einigung dennoch

gleidhzeitig erfolgt; und die als empiriſcher Act

nach folgende Annahme iſt nur Mittheilung

des Bewußtſenn der vorher : fchen und der

gleichzeitig geſchehenen Willens . Einigung ;

und der daraus reſultirenden Vollendung des

Wirkens. Dieſe Bemerkung iſt um fo wahrer, da,

(in Ermanglung eines beſondren Zwiſchen Vertrages

ůber Deliberationsfriſt ) der Zwiſchenraum von Ver.

ſprechen zu Annahme immer nur eine möglichſt kleine

Diſtanz ift; und da (nach Nro. XVII. lit. b.) ein

Widerſpruch in der Sele Des Acceptanten nur ſo lan,

ge ftatt finden konnte , bis ſich rein Gemüth übers

haupt zu einer beſtimmten Widens : Geſinnung

rammeln konnte.

XVIII. In einem dergeltlichen Vertrag erſcheint in

Abſicht des Rechts .Ueberganges des in der Gegens

leiftung enthaltenen X. aus der Rechtsſphaere B.

in die Rechtsſphaere A. der Promiffar und Accep ,

tante B. als die wirkende ; A. als die materiale

Urſache. Da aber die Ucceptation des A. fdon

im Verſprechen begriffen , und alſo zum Døraus

erflårt iſt: ro vollendet die in beſtimmter Art, und

ebendeshalb mit dem Verſprechen der eigen:
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leiftung ertheilte Occupation des B. das Ganze

des gefeßten Rechts . Ueberganges im vergeltlichen i

Vertrag.

XIX . Durch dieſe Reihe donSåßen hoffe ich aus der

Perenheit des menſchlichen Seinigen , und Q

alſo mit getreuer Conſequenz aus meinem Ur- Prins

cip, die Zwangs- Verbindlichkeit eines Ver.

trages erflårt; und alle ſcheinbaren Schwierigkeiten

beſeitigt zu haben . Ohnerachtet ich nun offen das

durch bekenne,

a .) daß mir das Ur- Princip der Kantiſchen -Phis

loſophie zur Begründung dieſer Zwangs . Bers

bindlichkeit nicht hinzureichen ſcheint;

b .) daß ich die Berufung auf ein Poftulat der

Vernunft durchaus mißbidige ;

c.) daß mir auch die Idee eines intelligiblen

Beſiges die Schwierigkeit nicht behebt, welche

fite hinwegräumen fod ;

fo darf ich doch , mit bankbarer Verebrung für die

Manen eines Immanuel Sant, mich in fo weit feis

nen Schüler nennen , als ich die Ausbildung meis

nes eigenen Ideenganges zu höherer Praecifion blog

durch das Fleißige Studium feines Syſtemes gewoont.

nen , und mir angeeignet babe.

g. 287.

Um einem Vertrag die große Wirkung der Zwangs

Berbindlichkeit beilegen zu können , müßen die res

quifive in ihm zuſammentreffen , welche zu einer wahren ,

und vernünftigen Willens . Einigung gehören.

Erftes Requiſit.

Willend . Einigung muß phyfiſch möglich
Bere

-nunft: Gebrauch muß bei beiden Pacifcenten zur Zeit

der Bertragsſchließung
vorhanden feyn.

I. Wer in einem bleibenden Zuſtand eines noch nicht

entwickelten Vernunft. Gebrauches, wie in Kindern,

oder eines frankhaft abweſenden Bernunft: Gebrau:

..
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ches , als Naſender, Wahnſinniger, Bló o fins

niger ſtehet : tann feinen Vertrag ſchließen.

+ Uteber Belle Ziviſchenräume des Wahnſinnes.

II , Auch in dem Augenblicke einer vorübergeben setti

Abweſenheit des Vernunft - Gebräuches, fé B. vönd

Betrunkenen , kann fein gültiger Bertrag geſchloßen

werben ."

IlI . Ueber den Zuſtand der furcht wird ſpåterhin eine

eigne Darſtellung erfolgen. Aber giebt es auch an .

dre leidenſchaften , deren Heftigkeit gültige Ver:

tragsſchließung aufheben route ? Manche Leidenſchaf,

ten ſind ganz dazu geeignet, gemiße bedeutende Were

tragsſchließungen zu beſtimmen. 3. 6. liebe eine

ebeliche Verbindung.

1.). Der Freiherr von Wolf gebet offenbar zu weit,

indem er in ſeinem J. N.'P. III. §. 459. den

lebefaß aufftellet : Si quis naturali quodam

affectuum impetu abreptus promiſerit, eius

promiſlio valida naturaliter non eſt. I

2.) Behutſamer brückt ſich darüber das A. L. R.

für die Preuß. Staaten aus : Dh. I. Tit. IV.

ģ. 29. und ich würde an fich gegen diere Rei

gel nicht erinnern , wenn auſſerhalb der

Sphaere der furcht mir eine Leidenſchaft

bekannt wäre , welche neben ihrer den Vere

nunft: Gebrauch aufhebenden Heftigkeit , in

eben dieſem Augenblick zugleich eine Ver.

tragsſchließung beſtimmen ober zulaſſen

möchte.

3.) Doch leſe man auch :

Em . Chrift. Weſtphals Grundfäße von rechtlie

cher Beurtheilung der aus Hige des Zorns un.

ternommenen erlaubten und unerlaubten

Handlungen . Halle 1784.
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zweites Requifit.

Eine, den Vertrag ſubſtantiirende Willens . Einigung IT

muß wirklich vorhanden renn , d. h. eine dahin gerichtete,

daß ein beſtimmtes Etwas in beſtimmter Urt aus dem

Seinigen des Einen in das Seinige des Anbren überge.

he - einer dem Andren ju Leiſtungen zwangsrechtlich

verpflichtet werde.

Drittes Requifit.

Dieſe Willens - Einigung muß åußerlich Barge . lo

ſtellt hinlänglich erklärt feyn .

1.) Entweder ausdrücklich , in conventioneller Zei.

chenſprache, aber von Beſtimmtheit, überhaupt ; in

Wort:fprache und Schriftsſprache insbeſondre.

2.), Dder ftillich w eigend.

A.) Durch poſitive Handlungen, welche ein vernünfo

tiger Menſch nicht begeben kann, ohne dabei von

einer beftimmten Abſicht und Willens.Ge.

finnung auszugeben.

B.) Durd negative felbft op burch Schweigen .

Qui tacet , ubi loqui et poTVISSET et DEBVIS

SET, is conſentire videtur.

$. 289.

Wenn ich die Willens -Geſinnung eines Andren nicht

ju meiner Notiz bringen kann : ro darf ich auch nach der

bringenden Vermutbung handeln, daß jeder Menſch die

Abbeugung eines Schadens - die Erreichung eines

wahren und allgemein dafür geltenden Vortbeiles wolle.

Sabe ich durch eine ſolche Handlungsweiſe die Lage

Hervorgebracht , daß bei Vollendung derſelben der

Andre fich auf meine Koſten bereichern würde, in ro fern

er mir nicht einen gegebnen Erfag leiſtete: fo iſt der Uns

dre unmittelbar nach dem Ur. Principe des N. R. Ent.

giebe niemander das Seinige ! Dazu verpflichtet.

Uber nicht bertragsweiſe! Eine Widens .Einigung fins

et bier nicht ftatt. Conſenſus PRAESYMTYs, conſenſus
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FicTVS find logiſche Undinge. Für und, wider haben

geſchrieben :

Fridr. Gregor. Lautenſack de accurato diſcrimine

inter conſenſum exprellum , tacitum , et prae

fumtum . Erford . 1710 .

Fr. Chr. Koch , binae Meditationes J. Natural. ,

altera de proteſtationibus , altera de conſenſu

praeſumto . Jen. 1740. Die leftre nur von S.

25-29

Jo. Jac. Quiſtorp de Conſenſu J. N. praefumto.

Roſtock 1743 .

Ludm . Jul. Fr. Hoepfner, kurze Erörterung der Frage:

ob die vermutete Einwilligung im N. R. ftatt fins

de ? Abh. III. unter den Unhången zu ſeinem Lehrb.

S. 334.

Gottl. Sam . Treuer de commento obligationis

perfectae ex conſenſu praeſumto. Göttingen 1740.

Chrph. Frid . Schott Conſenſus praeſumtus cum

quaſi - contractibus ex J. N. profcriptus.. Tub .

1755. und in den D. J. N. Tom. I. p. 117. et l.

g. 290 .

Biertes Requifit.

Die äußerlich erkennbar gemachte Willens . Einigung

muß einen beſtimmten Gegenſtand zum Subſtrate haben .

I. Die Beſtimmtbeit des Gegenſtandes aber kann

reyn :

I.) eine individuelle; und eine generirche.

Innerhalb einer Gattung , welche feine gang

unnuße Individuen begreift;

2.) eine für fich beftebende; und eine rela .

tibe. Wird aber das Relatum nicht wirke

fam zur Entſcheidung: fo ift auch das Refe .

rens , der Vertrag, micfungslos.

II. Dieſe Beſtimmtheit des Segenſtandes gilt in ver .

geltligen Bertragen ebent fo som Segenſtande
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der Gegenteifungi wie vom Gegenſtande

der leiftung.

$. 291.

Fünftes Requiſit .

pulis Die Willens - Einigung über einen beſtimmten Gegen.

ftano muß ihre Vollfåndigkeit haben.

Um dieſe Bouftåndigkeit zu erkennen , müßen die móg .

lichen Arten von Willens, Beftimmungen , welche

als Beſtandtheile einer Vertragsſchließung erſcheinen

fönnen, geordnet und abgetheilt werden :

I, in Subftantial Beſtimmungen in Subſtan

tialia Conventionis in folche Beſtimmungen ,,

welche als nothwendig gefegt werden , wenu ein

Vertrag überhaupt - wenn der eine oder der an.

dré Vertrag insbeſondre gedacht werden ſoll.

ei 1.) Allgemeine,

A.) In jedem Vertragė muß Uebertragung eis

nes Zwang8 Rechtes auf Leifung eines

beſtimmten Gegenſtandes

B.) in jebem pergeltlichen Vertrage eben fo

auf Gegenleiſtungi dargeſtellt reyn.

2 ) Befondré - fo mannichfaltig als Begriff

und Definition einer gegebnen Art ber

Bertråge.

Erläutert an den aus dem gemeinen Leben rchon

bekannten Begriffen ; Scenfung Tauſch

* auf.

II, Natural. Reftimmungen. Naturalia Conven,

ționis, Beſtimmungen , welche, ſobald die Subftan .

tialien eines Vertrages berichtiget ſind, aus denſelben

Durch eine Solußfolge abgeleitet werden können ;

uno ſo lange als wirklich gefegt werden müßen , als

ihr Gegentheil nirginos erkläre ift...

3. B. e $ ift Natatak. Beſtimmung eines Ber .

Surfin faufes, daß er nicht auf Kredit fonden auf

for

SL

9
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baare Zahlung des Kauf-Preißes gegen Ablico

ferung der Sache geſchloßen rey .

III. Zufällige Beſtimmungen. - Accidentalia Con

ventionis. 1.) Solche Beſtimmungen, welche das

Subſtantial eines Vertrages änderten, ſind ungebents

bar. . 2.) Solche Beſtimmungen, welche, mit Aufrechts

haltung der Subftantialien , das Gegentheil ir :

gend einer Natural . Beſtimmung in die Bertrags.

fchließung aufnehmen , find zulásig ; verſtehen ſich

aber nie son felbft ; fondern treten nur alsbann ein ,

wenn die Willführ der Vertragſchließenben fie aus.

drücklich aufgenommen fich darüber geeinigt bat.

Eben deshalb beißen fte zufällige Beſtimmungen ,

Accidentalia

Man unterſcheibe endlich in der Kunftſprache ben voll ,

zogenen Vertrag von dem vollendeten - CONSYM

MATIONEM von der PERFECTIONE contractus.

Alsdann laßen ſich die Lebefäße über Bollfåndiga

feit der Willens . Einigung mit Beſtimmtheit ausdrüden :

A.) Ein Vertrag iſt noch nicht ad perfectionem ges.

kommen , ſo lange nicht die Subſtantial.Beftim .

mungen deſſelben ausbrücklich erklärt und der Wide

darüber geeiniget ift.

B.) Ein Vertrag iſ vollendet - ad perfectionem

gebiehen die Willens . Einigung vollfåndig,

twenn fich der Bide über die Subſtantialien des

Vertrages geeiniget bat , ohne daß Natural , und

ihnen entgegengefeßte Occidental . Beſtimmungen

gur Rückſprache gekommen ſind .

Alsdann treten blos' die Natural Beſtimmungen, mit

Ausſchluß aller und jeder Accidental . Beſtimmung, ein .

C.) Sind aber unter den Vertragſchließenden Theilen

Natural, und ihnen entgegen gefeßte Accidental .

Beſtimmungen zur ausdrücklichen Rückſprache gea

kommen : ſo iſt der Vertrag nicht eber ad perfecti

onem gebieben, bis die beiden Cheile auch über die
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kleinfte, unter ihnen ſu Rückſprache gekommene

Natural , oder über die ihr entgegenſtehende Acci.

dental . Beſtimmung ausdrücklich fich geeiniget

baben,

... g. 292

Sech Btes Requifit.

Die Folge von Willens . Erklärungen muß daher auch

fich dargeſtellt haben, in welcher allein die vollſtändige

Willens . Einigung fich abſpiegelt.

I, Ein Verſprechen iſt eine , an den Promiſſar ges

richtete Erklärung , ihm in beſtimmter Art etwas leis

ften zu wollen , und ſich ihm zwangsrechtlich zu die.

rer Leiſtung zu verpflichten.

II, Ein Verſprechen wirft an und vor ſich die zwangsa

rechtliche Verpflichtung , nicht, ju ponitiren , bis

die Annahme entweder verweigert, oder verſäumt

ift.

III, Die Annahme wird verfäumt , wenn ihre Er.

klärung binnen derjenigen Zeit nicht erfolgt, binnen

welcher fie nach phoriſcher Möglichkeit båtte

erfolgen , und dem Promittenten zur Erkennbarkeit

håtte gebracht werden können.

IV. Eine ausdrücklich dahin gerichtete Willens. Er.

flårung kann die Gebundenheit auf eine will .

führlich beſtimmte Deliberations frift bes

gründen. Erſt mit Ablauf derſelben iſt alsdann die

Annahme verſå umt.

V. Wird die Annahme verweigert oder verſäumt: ro

iſt das Verſprechen fo gut als nicht gercheben.

$. 286. Nro. IX - XVII.

VI. Erfolgt einerſeits die Annahme rechtzeitig ,

das beißt, die Erklärung des Promiſſars, daß er das

im Verſprechen enthaltene Zwangsrecht in das Sein

nige aufnehme in der, durch das Verſprechen be.

ſtimmten Art, und alſo in vergeltlichen Vertrågen

unter Uebernahme einer Zwangsleiſtung zu der
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von dem Verſprecher gefoderten Gegenleiſtung;

und ergiebt ſich andrenſeits aus der Verglein

dung der Annahme 'und des Verſprechens,

daß in ihnen die vollfåndige Willens. Eini:

gung ( g. 291. ) enthalten fer : ſo iſt durch Ver.

fprechen und Annahme der Bertrag zu einer rol.

chen Conſtruction gediehen , daß das beabfichtete

ruraMayust vollendet ift.

Ein Vertrag kann ſich auch dreigliedrig bilden :

1. Oblatio.

2. Acceptatio.

3. Conſenſus in acceptationem.

Daries g. 414. 415. ber. Cor. I.

Auch viergliedrig. In zweien vorbereitenden ,

und zweien conftituirenden rechtlichen Ácten der Wid .

führ,

Kant S. 19. S. 98.

Ja es können die Tractaten in einem nach Be .

lieben zu vervielfältigenden Wechſel von Erklärung und

Segenerklärung bis zu 'endlicher Willens . Einigung

fich darſtellen . Aber ſelbſt die dreis und viergliedris

ge Bildungsart iſt nicht die weſentlidhe, allgemeine,

und nothwendige - auch für den wirklichen Rechts:

Uebergang nicht erklärender, als die zweigliedrige.

Wenn ſich Berſprechen und Unnahme po geſtalten,

wie S. 292. geſchildert ift : Po regt ſich aus ihnen al .

lein ein vollfånbiger und rechtsverbindlicher Vertrag zue

ſammen .

g. 294 .

Einen Vertrag können Tauſende mit einander ſchlies

Ben . Aber zwei Subjecte find rohlechterdings zur

Vertragsſchließung
nothwendig.

Und eben ſo wenigſtens zwei Erklärungen Borsi

ſprechen und Annahme.

Eine einfeitige Widens . Erklärungi welche nicht

1



250

erſt auf Annahme angelegt ift lft in der Sphåre des N.

R. wirkungslos.

Im Poſitiv :Rechte hat die einſeitige , in die

gerekmåfige Form gebrachte Willens -Erflårung auf

den Todesfall, wenn ſie bis zum Tode nicht widerru .

fen , verändert wird , ihre große Wirkſamkeit. Daß fie

dem N. R. unbekannt iſt, beweiſet in der Folge der $.

345. verglichen mit §. 346.

Aber auch unter den lebenden nach dem Römis

fchen Civil.Recht , als POLLICITATIO ,

I. facta REIPVBLICAE ,

vel 1 ) ob iuftam caufam ,

vel 2) ita, ut accedat obligatio, OPERE COEPTO .

II. DEO facta, VOTUM ; als votum REALE, Dingli ..

ches Gelübde , ubi ex voto praeſtatio aliqua

facienda eſt TERTIO alicui; nicht aber als votum

PERSONALE , ubi id , quod intereſt, utrum vovens

ſatisfecerit voto , nec nel perſonam voventis

non egreditur. Ex iure Canonico wird man

auch zur Erfügung des perſonlichen Gelübdes

per cenſuras ecclefiafticas angehalten ; die Pro ,

teftanten haben ſich , mit Vorbeigebung des Ca.

noniſchen , hier wieder an das Römiſche Recht

angeſchloſſen.

Das Aug. L. R. für die Preuß. Staaten kennt

jene Pollicitationes reipublicae factas nicht;

auch Gelübde baben nach demſelben keine Bürger.

liche Verbindlichkeit; doch iſt der Erbe zu Vollen .

dung des von dem Erblaſſer angefangenen Gelübdes

verbunden . Sb. I. Sit. V. & 5. und 6 .

Nach dem N. R. haben weber Pollicitationes übers

haupt , noch Vota eine rechtliche Wirkung. Ja die Phle

losophie mißbilligt ganz und gar die Idee eines Ver ,

ſpred eus an Gott; obgleich , unter einem andern Seo

fichtspunct, das Gelübde, als Beſtimmung unſres Wil.

lens durch pie von dem Verhältniß gegen Gott entlebra
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1

tea : Bewegi Gründe , eine moraliſche Unverleßlich .

keit annehmen kann , wenn auch keine erzwingbare.

• Meine Abhandi. über Pol. und Gelübde. Berlin und

Stralſund , 1781.

g. 295

Eine, hievon verſchiedene Frage iſt: in wiefern kann

ein Dritter aus einem Verträge erwerben, oder durch

ihn verbindlich werden ?

L. Wenn der Abweſende zur Schließung eines Ver.

trages jemanden bevollmåch tiget bat; und mit

diefem Bevolmachtigten innerhalb der Grenzlinien

ſeines Auftrages der Vertrag abgeſchloſſen wird : fo

erwirbt der Machtgeber, und wird verpflichtet,

eben ſo, als ob der Vertrag unmittelbar mit ihm

abgeſchlofſen wäre.

II. Menſchen können, auch für einander handeln , auf

den Grund einer veraünftigen Vermutung.

S. 289. Wer ſolchergeſtalt, und ohne Auftrag, ein

fremdes Geſchäft podzieht, heißt bloſer Geſchäfts .

fübrer , Negotiorum geſtor. Wenn ich mit je.

manden, als einem Negotiorum geſtore einen Bera

trag abſchließen und der Dominus geſti negotii ger

nehmigt ihn in der Folge ; fo bin ich demſelben eben

ſo verpflichtet, als håtte ich mit demſelben unmit.

telbar den Vertrag geſchloſſen. Genehmigt ihn

dieſer aber nicht: fo ift er mir nicht weiter verpflich .

tet, als in fo fern die Rechte des Negotiorum ge

ſtoris auf mich übergegangen find , und dieſer nach

einer allgemeinen Rechts.Regel eine Entſch ås

digung zu fobern berechtiget wåre.

II . A. und B. fönnen einen Vertrag dahin abſchlier

Benopaß die Leiſtung an einen abweſenden

Dritten , wenn er ſie ſich gefallen laffen will , ges

schehee A. und B, erwerben aus diefem Bertrag

Nechte aber nicht der Dritte . Der Promiſſar
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kann den Promittenten zur Erfügung anbalten ; aber

auch davon losſprechen .

Ein merkwürdiger bieber gehöriger Fall in Sa.

dhen der Armen Anſtalten zu Cuftrin gegen den

Kriegsrath Winkelmann , iſt enthalten in Den

( Hymmenfchen ) Beitr. zu der juriſt. fit.

in den Preuß. Staaten , Samml. III.

Praej. J. Nro . V. S. 38-41 .

Gute Rechtsregeln darüber, udg. f. R. für

die Pr. St. Sb. I. Sit. V. § . 74-77 .

IV . A. erklärt fich gegen B. , daß er bem abwefendent

C. etwas leiſten wolle. B. ift bloſer Angörer und

Zeuge. Hier iſt eine Pollicitation , und nicht

mehr, 2 folglich etwas unwirkſames geſchehen .

- Meift nach Höpfner 5. 72., wo auch noch meh .

rere Schriftſteller angeführt ſind.

$. 296.

Siebentes Requiſit.

Die Willens. Einigung muß eine wahre nicht

blos ſcheinbare Willens . Einigung reyn.

Die bloß ſcheinbare iſt diejenige, welche auf einem

weſentlichen frrthume beruht.

Unwiſſenbeit - ift übweſenheit derjenigen Jbee, toclo

che einem Object zukommt. Eben diefelbe mit Unterſtel.

lung einer entgegengefegten , heißt Irrthum .

Der Irrthum ift entweder ein rechtlicher, wele

cher die Verträge keinesweges vernichtet, oder ein factia

Tcher. Error in facto . Dieſer iſt

1. nach ſeiner Entftebungs ,Art entweder unver .

meidlicher frrthum , error invincibilis; oder

vermeidlicher im groben oder måfigen Verſea

hen des Irrenben gegründet.

II. Seiner Wirkung nach , entweder unwirkſamer ;

oder wirkſamer Irrthum . Der lettre ift nach

dem Grabe der Wirkung:

entweder ein außerweſentlicher, to blos

2
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berz auf ihn treffende Punkt der Vertragsſchlie,

ßung zu einer verbåltnißmáſigen Umgeſtaltung ſich

eignet ;

oder ein werentlicher , unter welchem nur eine

ficheinbare Willens-Einigung ; und alſo ,Nidhtig .

feit der Vertrages eintritt.

Werentlicher Irrthum heißt ein Irrthum , ohne

beffen Dazwiſchenkunft der Vertrag vernünftiger Weiſe

gar nicht geſchloſſen werden konnte. Er iſt derjenige Irrs

thum , welcher trifft:

I.) auf die Art, und Fundament des Vertrages ;

2.) auf das Dbject beffelben ;

3.) auf die Perſon des Mit- Paciſcenten , fo weit dieſe

zugleich nach ihrer Kraft und Eigenſchaft als D b.

ject des Vertrages gebacht werden kann ,

4.) auf eine Eigenſchaft des Objectes , welche

A. entweder ausdrücklich vorbedungen iſt;

B. oder von felbſt fich verſteht, ſo zugleich , daß

ihre Abweſenheit, oder das eintretende Gegen,

theil, ohne grobes oder måfiges Berſeben vers

kannt werden konnte. Denn war der Fehler

in die Augen ſpringend : ſo hebt eine

Vermuthung die andre.

Manche Naturiſten verwerfen dieſe Abtheilung des

Srrthumes . Man febe aber :

Nic. Hieron. Gundling , von der ſchweren Lehre von

dem Irrthum in der Rechtsgelahrheit; in den Gund

lingianis. P. XXXIII. p. 205 –250.

Ulrich. S. 215. 216. 217.

Hufeland. §. 304 306 .

Das, hier gang, philoſophiſch urtheilende udg. f. R.

für die Preuß. Staaten. Th. I. I. V. S. 75–82.

† Srrthum im Bewegungsgrunde ?

g . 297 .

Achtes Requiſit.

Die Willens - Einigung darf nicht beſtimmt fenn durch

>

I
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eine Hiberrechtliche Handlung des Mit: Pacifcen.

ten.

I. Nicht durch Betrug, als durch gefliffentliche

Verleitung Perthúm .

1 ) Wenn auch ein Dritter den Betrug beran

laßt : ſo iſt doch der Vertrag. in fo weit nich

tig , als der Irrthum ein weſentlicher ift.

Diefer Dritte ſteht zugleich unter einer delicts

to eifen Verbindlichmachung...?

2 ) Wenn der Mit - Pacirccate der Betrüger

ift: fo gilt der Bertrag nicht,

A. in ro fern der Irrthum ein weſentlicher

ift;

B. in fo fern in ihm der einzige oder Haupts

Beweggrund zür Schließungdes Vertra.

ges enthalten war.

3 ) Der betriegerifche Mits Paciſcente bleibt auch

im Fall eines außerweſentlichen Frrthumes

zur vollen Entſchädigung verpflichtet;

und ſelbſt zum Erſat desjenigen Schadenst

pelchen der andre Theil " EXTRA CONTRACTVM

durch den Betrug erlitten bat.

Dan. Nettelbladt , de doli incidentis et

caufam dantis in contractibus effectu .

Hal. 1744. u . in Exerc. Acad.

II. Micht durch widerrechtlichen Zwang.

In dieſer Theorie weichen ' die Naturiſten febr von

einander ab .

1 ) Einige behaupten , daß kein erzwungener Bertrag

Gültigkeit habe , weil ihm bie Willens. Freiheit

fehle. Er gehört aber unter die ungern unter:

nommenen Handfungen, welchen jener Character

im hoben Grade zuſteht.

Hufeland $. 307. » Da der bier gebrauchte Zwang

Doch Beſtimmung der Willführ hervorbrin:

gen ( pſychologiſch reyn ) muß: fo iſt wirkliche

1
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Einwilligung vorhanden , und der Vertrag kann

gültig regn.

2 ) Andre lehren , jeder erzwungene Vertrag fen gültig.

Thomas Hobbes de Cive. Cap. II. S. XVI. Er

ſtellt das Beiſpiel auf:

»Si ad vitam a latrone redimendam , pactus ei

fuero .

Seine nächſte Entſcheidung wurde auch die meini.

ge reyn : Quamquam autem aliquando pactum

eiusmodi invalidum cenferi debeat, non ta

men eo nomine invalidum erit, quod a me

tu proceſſerit. Aber am Schluß des sphen

gebet er zu weit : - Obligamur ergo pactis, a

metu profectis, nifi lex civilis aliqua prohi

beat , per quam id quod promittitur, fiat il

licitum .

Wilh. Hier. Brudner , de promiſſione per vim

extorta. Jen. 1690. unterſucht beſonders , ob erſt

der Eið ein ſolches Berſprechen gültig mache? er.

kennt aber auch die nuda promiſſa für bindend,

licet metu extorta , ócum homines promit

tentes ſemper conliderare debeant , Deum

tanquam teftem et vindicem elle praeſentem .

S. 5. p . 1o .

Jo. Mich . Hallwachs, Pactorum quibus vis me

tusve anſam praebuit , fanctitas ac firmitas.

Sübingen, 1738. Die Haupttendenz gehet dahin :

exceptionem qvod METVS CAVSA nequaquam

eo valere , ut pacta inter homines, populos

que liberos , coagmentata falutari propterea

pollint irrita vel refcindenda. . V. S. VII.

Doch geht die Special-Ausführung meiſt auf ſolche

Friedens . Schlüſſe, deren' Såltigkeit auch ich vers

theibigen würde.

Einen ſonderbaren Ideen Gang hat Jo. Ge: Daries

genommen in der D. J. N. de differentiis pacti
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çimit voluntarii atque metu initi. Trai. ad Vi. 1772.

S. VII. Invite promittens, cuius voluntas non

eſt in ea promillione, ius fuum in alterum

pon transfert
itaque huic , non obligatus

eſt, ſed libi atque ſocietati humanae.

iz 2... Doch fagt, er S. IX . Si quis invite promiſit,

neceſſe eſt, ut ſtatuatur , non alterum SOLVM

stion compaciſcentem , ſed et univerſam focieta

inns , tem humanam habere ius promittentem il

-3. 4 lum .cogendi, ut, alteri compaciſcenti prae

ſtet promillum ..

Heydenreich Th. I. S. 300. Hop. N. R. 8: 17.

Das Intell. Bl. der udg. £. 3. vom 28. Julius

1798. Col. 921, erwähnt einer von Uug. Flor.

Sigism. Green den 12ten Jun. 1798 zu feipzig

gehaltenen Rede : Stoicorum ICtorum fenten

tiam de ſanctitate pactorum , vi extortorum ,

a iure cuiusvis civitatis removendam efle, a

iure gentium removeri non poſſe. " ."

3 ) Wieder andre glauben , der erzwungene Bertrag fer

gültig ; indeſſen müſſe der, welcher Gewalt gebrauch:

te, dem Gezwungenen allen Schaden erſeßen .

a ) Höpfner S. 18. Not. 3. S. 98. rechnet hieber :

Feuerlin D, de obligat. pactorum metu iniuſto

extortorum . Altdrf. 1718 .

und Gottfr. Marcov in Opusc. p . 449. Dieren

aber würde ich lieber ad Nro . II. zählen ; denn

das Refultat ſeiner Ausführung concentrirt, fich in

die Worte : eorum ſententiae accedamus,

qui exiſtimant, ſepoſita lege civili, quae obe

ligationem tollere aut minuere poffit, eum,

qui metu aliquid promiſit , limpliciter obli.

gari; quia naufragium facienti fimilis fit, qui,

dum res ſuas iactat, abſolute eas perditum

it , fpectata ſcilicet temporis et loci circum

ftantia .

b)
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b ) Der obigen Meinung aber find. Deutlich :

Job . Gebh. Ehrenr. Maaß über R. u . Verb. úberh.

Kalle, 1794. S. 73. » Freilich kann derjenige, der

» mich zu einem Verſprechen zwingt , unrecht han:

Deln , und ich darf alsdann Gewalt mit Gewalt

» vertreiben ; oder wenn ich das nicht fann, nach

» ber eine Schadloshaltung fodern. Aber

» mein Verſprechen muß ich balten. «

Carl Ludw. Pörſchke Vorb. zu einem pop. N. R.

Königst. 1795. S. 170. » Da jedes nicht unju.

ridiſche Verſprechen gehalten werden muß : ſo

» mag die Urſache deſſelben ſeyn , welche ſie wolle,

* Bitten oder Gewalt, leben oder Eod , eß muß

>> ohne Ausnahme gehalten werden ,

aber verglichen mit S. 174,

» Der mit Låfon Gezwungene ſoll Errak

pfangen ; die Schandthat roll nicht triumphiren. «

c ) Höpfner fragt: Soll ein Mädchen , das ich zu

einem Eheverſprechen gezwungen haben mich beis

rathen , und dann Schadens . Erlaß fodern ?

>

ems

»

g. 298

Meine eigene Theorie.

Die gegenwärtige Unterſuchung iſt von hoher Wich.

tigkeit. Bon hoher Völker . Rechtlichen ! Darum bas

be ich fchon in den Vorerkenntnißen für diefelbe eine

vorbereitende Anlage gemacht. Darum führe ich ſie hier

weitläuftig aus , mit reicher Angabe der Literatur. Und

werbe mich im Recht der Friedens. Schlüſſe darauf

beziehen.

Meine lehrräge find folgende :

1. Ein durch meiner mit Aufhebung der Sponta ,

neitåt von mir erzwungene Unterſchrift ſcheinbar

vollzogene Vertrag ( S. 11. Mro. I. I. b .) ift gar

kein wirklich vollzogener Vertrag; ſondern eine Hands

lung, ohne Spontaneitåt; und alſo ohne alle

rechtliche Wirkſamkeit.

R
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II. Der, durch einen pin chologiſchen Zwang, S. 11.

Nro. II . , erzwungene Vertrag fann gültig reyn ;

denn er iſt eine ungern unternommene, aber im hoch,

ften Sinne des Wortes freie Handlung, S. 19. und

S. 297. Nro. II. i .

III. Er iſt aber nur alsdann gültig, wenn der Zwang

ein gerechter Weiſe mir zugefügter Zwang ift.

IV. Ungültig aber iſt der , durch einen ungerechten

Zwang erzwungene Vertrag .

1 ) Richte und Verbindlichkeiten find Correlate.

Sou in dem Sezwungenen :eine Zwangs .

Pflicht begründet ſeyn : ſo muß auch der Zwina

gende ein Zwangs Recht erworben haben.

2 ) Es iſt unmöglich , daß der Zwingende durch

eine widernaturrechtliche Handlung ein

Recht fich erwerbe. Denn die mit ſich ein :

ftimmige Vernunft fann fich den Widerſpruch

nicht erlauben , eine Handlung zu verbieteni

und eben dieſelbe damit zu belohnen , daß fie

die verworfene Handlung zum Erwerb M it:

tel eines Rechtes erhebt.

3 ) Der Gezwungene kann es alſo in manchen

Fåden vielleicht fich felbft – feiner künftigen

Sicherheit nach ethiſcher Hinſicht dem

Wohl Andrer fchuldig fenn , daß er das abges

nothigte Wort erfülle. Aber zwangsrechtlich

durchaus nicht.

V. Schadens. Erfaß wäre hier ein oft inconfequenter

Umweg ; oft ihn zu betreten, eine Unmöglichkeit. Al.

les Künſtliche der Theorieen ſchlågt hier ein einziges

Wort des gefunden Menſchenverſtandes nieder ; in

dem Mund eines Höpfners S. 297. Nro. II . 3. c.

VI. Es verfteht ſich von felbft , daß weder ein blorer

metus reverentialis , noch vorgefpiegelté ; noch

findiſche Furcht (metus vanus ) den Vertrag

ſchwachen kann . Doch kommt es auch alles auf
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į ſubjective Verhältniffe des zwingenden und des

Gezwungenen an. Freilich iſt, nach Cajus in l . 6 .

D. Quod metus cauſa geſtum erit ( IV. 2 ) ders

jenige metus gewiß non vani hominis , qui me

rito et in hominem conftantiffimum cadat , und

welcher auf die Annahme des Ulpians erfolgt in l.

3. ibid . » Sed vim accipimus ATROCFM . « 2Дber

die Menſchen ſind nicht alle Männer ; und die Mån.

der nicht aller was fie rena fönnten.

g. 299

Eine Special. Frage bleibt noch übrig . Wie, wenn

die Furcht vor einem Dritten den Vertrag veranlagt

bat?

Matt unterſcheide:

1. Es war bloße Berantaffung; und der Bertrag

mit einem Dritten iſt das von mir gewählte Mits

tel , um mich gegen die mir wahr oder vermeintlich

drobendeGefahr ficher zu ſtellen. 3. B. Affecuranja

Bertrag wider See: Råuber. Offenbar gültig !

II. Ein Dritter beſtimmet mich jemanden ein Ver .

ſprechen zu geben ;

1 ) die Gewalt war ungerecht; und der Pro .

miffar weiß, daß fie gebraucht worden - iſt. Of:

fenbar ungültig iſt dieſer Vertrag! S. 298.

2 ) Die Gewalt war ungerecht; aber ſie iſt ohne

Betwußtſern des Promiffars angewendet.

A. Unter dieſer Nöthigung habe ich nur einen

Vertrag mit dem zwingenden geſchloſſen,

und diefem gu einer Leiſtung an einen abs

werettbex Dritten mich verbindlich ges

macht.

Der Fat bes $. 295. Nro. III.

Da der Zwingende feine Rechte erwerben

kann : ſo iſt dieſer Vertrag ungültig.

B. Uus furcht vor einem Dritten bat A

mit B einen Bertrag abgeſchloffen, ohne daß

R2
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B von der durch einen Dritten ungerechter

Weiſe eingejagten Furcht unterrichtet war, oder

unterrichtet worden iſt.

a) Da iſt der Vertrag von voller Wirkſamkeit;

denn

a ) er felbft ift eine actio invita, aber libera.

b ) Die Beweggründe der Vertragsſchließung

fommen in der Regel nicht in Anſchlag.

~ ) Der Promiſſar kann durch den Vertrag ers

werben , weil er in feiner rechtswidrigen

Handlungsweiſe fich befindet. Die einzige Urs

fache, warum der ungerechter Weiſe erzwunges

ne Bertrag in Bezug auf den zwingenden

ohne Gültigkeit ift ? fåût alſo bei ihm hinweg.

b ) Gegen den Dritten bleibt eine Obliga

tio ex delicro oriunda ſtehen. Auf Schadens

Erfaß , ſo weit eine Låfon vorhanden , und der

Erſas moglich iſt. -

Meiner Meinung find:

Der Freiherr von Wolf P. IIL S. 577. » Si metu

ab alio incuſſo permotus tibi rei iſtius mini

me confcio quid promittam ; promiſlio vali

da eft.

Ad. Ferguſon in den Grundf. 0. Moral < Phil. , überſ.

v . Chr. Garve. Leipzig, 1772. S. 181. N. 6. Dieſe

Ausnahme zc.

ulrich . 219. mit Bezug auf §. 217.

Gegentheiliger Meinung :

Dan. Nettelbladt Ed. V. Hal. 1785. §. 566. als

welcher behauptet, metus hindre allemal die Gültig,

keit eines Vertrages, wenn er iniuſtus und non va

nus reys, five ceterum ſit metus , vel a promiſ

2. ſario vel a tertio incuſſus.

Höpfner g. 78. Not. 4.
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$. 300 .

Neuntes Requifit:

Der Vertrag wirkt nicht als ſolcher , das heißt , er

producirt keine Zwangs.Verbindlichkeit zur Erfüla

lung, wenn die verſprochene Leiſtung eine Unmöglich .

teit ift.

I. Eine phyſiſche. In dieſem Sinne ſagen alle Naa

turiſten : Ad impoſſibilia nemo'obligatur!:

1 ) Man kann feinen Zwang auf Erfüllung an:

wenden , wenn ſie auch erft nach geſchloffenem

Vertrag: pbyfirch : unmöglich geworden iſt.

Aber iſt dieſe'phofiſche unmöglichkeit erſt entſtan .

den durch die eigne Schuld des Contrabens

ten : ſo iſt eine Verpflichtung zum Schadens.Er.

fat da.

2 ) Man kann eine gleich urſprüngliche phy .

riſche unmöglichkeit verſprochen haben , um

fich auf Koſten des Andern zu bereichern,

oder ihm ronft eine fåſion sugugieben. Als ,

dann bildet ſich eine Obligatio ex DELICTO

oriunda ; obgleidh fein gültiger Bertrag.

A. So kann etwas eine individuelle phy:

firche Uomoglichkeit für den Promits

terten Feyn , ohne daß es der Promiffari

weiß.

B. So kann die Erkenntniß der phyfiſchen

Möglichkeit oder Unin öglichkeit von :

wiſſenſchaftlichen Kenntniffen abs

hängig fenn , welche dem Promiſſar fehlen.

So kann beſonders das gemeine Vorur,

2 theil gewiſſer Zeitalter , und gewiffer Mens

ſchén . Slaſſen dazu geeignet fenn, etwas für

phyfiſch möglich zu halteny was phyſiſch

unmöglich iſt, und dem Betrug ein freier

Spiel. Raum eröffnet werden. Heberall ſtel,

len ſich hier die Promittenten der phys

1
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1

Pirchen Unmöglichkeit bald dolo malo,

bald auch nur per culpam , unter Obliga

tiones ex delicto oriundas,

. 301 .

II. Moraliſche Unmöglichkeit.

Bis auf unſre Zeiten baben die Naturiſten ohngefähr

eben fo geurtheilt über die moraliſchen wie über die

phyrirche Unmöglichkeit. Nach einigen der neueſten

Theorieen iſt die Materie rebr ftreitig getvorben ,

I. Es giebt gegenwärtig Naturiſten, welche die Un .

beräußerlichkeit der Nechte bis zur grillenbaften

Paradoxie treiben. So Der Magiſter J. D. Weſtphal,

in den Neuen Ideen zur Begrenzung der einzelnen Ger

biete des N. R. Poftock 1797, Dieſer fegt ausdrücklich :

Der Saarpuder iſt ein Mißbrauch gegen die un .

Der åußerlichen Rechte der Menſchheit.
Eben

der Naturiſte, welcher nicht erlaubt , fich ein Pfero zu

balten, wenn man es nicht unentbehrlic
h

braucht. » Aber

» Wie ſoll man denn das Vergnügen des Spazier - Reitens

genießen ? wie dieſe Art von Kultur der reitenden Mens

> rchen und der zu reitenden Pferde erwerben ? Auch

» hier iſt die ſchönſte Harmonie. Man mache es zu einem

» ausſchließlichen Gegenſtande des bürgerlichen Er.

Perbes, mit andern Worten ; man bediete fich der Mieths .

• Pferbe, « Ich weiß folche Ideen nicht anders zu ents

ſchuldigen , als daß der Haar, Puder zu Roftoc febr beo

dentlich ; etwa mit arſenitaliſchen Cheilchen vermengt Pena

muß , und daß die Roſtocker Mieth Pferde wenigſtens er.

tråglicher renn müſſen , alß die Frankfurther. Der Verf.

ůbergiebt ſeinen Ideen . Gang der Prüfung des großen

Philofophen (Kant ) und des weifen 4u$rouſſes

Der großen Nation!

II. Anoré der neueſten Naturiſten beſtimmen
die

Sphäre der unveräußerlichen
Menfchen

Rechte

ungleich weiter, als man fonft je gedacht hatte. Aber

doch in einer Ausdehnung
, über welche ſich mit Ernſt

>>>
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und Würde ſprechen låst. So Heinrich Stepbani,

als welcher alle Perſonal. Rechte für unveräußerlich ero

klärt; in den Grundl. der Rechtsw . S. 159. 160 .

III. Dagegen nehmen Viele der neueſten Naturiſten

gar keine unveräußerlichen Rechte an , und behaupten, daß

die moraliſche Unmöglichkeit der Leiſtung bett

Bertrag felbft nicht unwirkſam mache. So bat Carl

Chriſt. Erh . Schmid in reinem Gr. R. des N. R. Ş. 247.

noch underåußerliche Rechte anerkannt ; diefe Theo

rie ,aber in dem Pbiloroph. Anzeiger Jahrg. 1795.

44ftes St, den 27ften Detober widerrufen.

Große Selbſtdenker , welche dieſe Theorie fich anges

eignet haben, bemühen ſich zugleich , diefelbe mit dem ges

meinen Menſchen Sinne auszuſöhnen und die grauſens

baften Folgen abzubeugen , welche ver Saß zu begrüns.

den scheint. Auf eine dreifache Weiſe :

Einmal, dadurch, daß fie die ſchneidendſten morali:

rohen Unmöglichkeiten zugleich als phyſiſche

auffteilen, und in der leßtern Dualitåt aus der Sphá,

te der Vertragsſchließungen verbannen.

a ) So erklärt Grolmann die Dent , Glaub .

und Willensfreiheit für unveräußerlich, weil

das , was nicht durch phyſiſche Språfte Anderer

geftdhrt werden fann auch gar nicht in der

Reihe der Rechte gedacht werden könne.

in der Abh. Ueber die Rechts . Gültigkeit der

Verträge, Magazin für pie Philoſophie des

Rechts und der Geneggebung. B. I, $. I.

Gießen , 1798. S. 74.

b ) . Auf ähnliche Weiſe ,die ung. lit. Zeit. -Jahrg.

1798. Nro . 245. (den 16. Auguſt) Col. 339.

Aber der wüthigfte Gros. Inquifitor begehrt

nur das phyriſch mögliche
ſich in

jeber å u ßern Darſtellun
g genau mit dem

berrſche
nden Syſtem in Gleichſtim

mig:

teit zu erhalten.
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unzubezweifelndes Kennzeichen an ſich trägt, daß fie

» nicht der wille eines vernünftigen Werens Tegn

» fönne. Dieſer Fal tritt nur dann ein, wenn eis

» ner den Willen äußert, alle feine Rechte aufgu.

* opfern, und ſich zum Sclaven berabzuwürdigen .«

Groſmanu l. c . S. 72. 73.

Aber warum nur dann ?. fft dies nicht auch der

Fal bei " jeder einzelnen abrolut unmorali .

rchen Handlungi welche ein vernünftiger Menſch

verſpricht ?

Endlich, durch eine Einſchränkung der Zwangsi

Pflichten , welche und wie weit fie aus einem Ber.

trag über die bisher ſogenannten unveräußerlin

chen Rechte' reſulticen rollen .

So die Allg . lit. Zeit. Jahrgang 1797. Nro.

101. ( den 3often Mårz ) Col. 801. 808. » Die

w Unterſcheidung zwiſchen veråußerlichen und

sunderåußerlichen Rechten hat in der Mos

» ral zwar ihren Grund ; in der Rechtslehre aber

» gar keine Bedeutung , indem fein einziges Recht

» in concreto denkbar iſt, welches nicht juri ,

» dirch , D. h. nach außern practiſchen Gefeßen

» Beräußert werden dürfte. Auch die Behauptung,

daß ein Vertrag, welcher etwas Böres und uns

» fittliches , enthält, ungültig ren , iſt, als Rechts .

- fax betrachtet, falſch ; der Promiffar bat in dies

» Fem Falle allerdings ein Zwangsrecht gegen den

» Promittenten , obgleich der lettre verpflichtet iſt,

fein Verſprechen nicht zu erfüllen , ſondern fich

»Dem Zwange zu jeder gefoderten Schadloshals

» tung zu unterwerfen . «

Man verſuche aber einmal diere Sbeen auf con .

Um wüthige Rachſucht zu befriedigen , beſtellt

!
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So wenig .

man ſich einen Banbiten .Mord. Was fou

denn hier die Schadloshaltung + Teyn ?. Um

wüthiger Geilheit zu genügen , låßt ſich einer vom

Andren verſprechen , Sodomie ' mit ſich treiben

zu laßen . Man denke hier den Promifſar in eis

nem Zwangs - Rechte welche Schåndlichkeit

Tchon in dem blofen Gebanken ! Und alsdann uns

ter der Schabloshaltung; die einzig mögliche

wäre doch wohl die noch höhere Abſcheulichkeit,

einen Dritten ſtatt ſeiner zu ſtellen !

g. 302

Nach meiner Ueberzeugung kann unter allen diefen

Neuerungen die Wiffenſchaft des N. R. keinen andern

Fortſchritt getpinnen , als den : daß jeder ſeiner Theorie

die möglichſte Praecifion gebe, zur Abbeugung alles Miß ,

brauches gegen die Sicherheit und Beſtändigkeit der Ber.

tråge. Meine Theorie iſt daher folgende:

I. Man führe die ganze Streitfrage, ftatt der unſichern

Uusdrücke: veräußerliche, und unveräußerliche Rechte,

auf die einfachen der moraliſchen Möglichkeit,

und unmöglichkeit zurück.

II. Verträge über das Unmögliche verbinden nicht.

Phyſiſche. Die ewig mit ſich ſelbſt einſtimmige

Vernunft fann dem Menſchen niemals Réchte auf

eine feiftung gewähren , welche ihr als moraliſch

unmöglich geradezu widerſpricht. Und mein Wollen

fann überall nicht wirkſamkeit haben, ſo bald ich das

Unmögliche will - und alſo das , was meiner

Verfügung nicht untergeordret iſt.

III. Moraliſch unmöglich iſt offenbar , was dem N. R.

widerſpricht. Verträge:

1. ) über ein fremdes Seiniges als ſolches haben

feine verbindende Straft.

Wohl aber über das Meinige; alſo über

cine erlaubte Verwendung meiner Kraft, den

1

4
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Dritten zur Genehmigung zu beſtimmen.

Unterlaße ich dieſelbe : ſo muß ich das In .

tereße praeftiren. Habe ich, ſo weit es mir

möglich war, Pie geleiſtet : fo bin ich zum Erfaß

des Intereße , nur alsdann verpflichtet, wenn

ich es entweder auch auf dieſen Fall aus .

drůdlich verſprochen habe , ober ftill.

roh weigend, indem wenigſtens der Promiffar

in der Vertragsſchließung mir angekündigt hat,

daß er wegen eines ihm bevorſtebenden Schas

dens unbedingt auf die Erfüllung fich verlaßen

můße.

Man rehe auch Hoepfner 5. 76. Not. 3 .

2.) Ueber Reiftungen , welche die Verlegungen

eines fremden Seinigen enthalten. 3. B.

Meuchelmorb.

IV. In der Sphaere der nicht erzwingbaren Pflichten

iſt vorhanden :

entweder eine Colliſion der verſprochenen Leie

ftung mit Liebes - Pflichten gegen Andre.

Hier müßen dieſe auf jeden Fall nachſtehen, weil

ich nicht wohlthätig feyn kann auf Koſten, eines

fremden Seinigen ;

oder eine Colliſion mit Selbft Pflichten .

1.) Jeder Vertrag über eine Leiſtung, welche

mit Aufrechthaltung der Sittlichkeit durchaus

nicht beſtehen kann, iſt unwirkſam . 2. B. das

Verſprechen der Sodomie.

2 ) Ein Vertrag, welcher mich in eine Lage ver :

feßt, in welcher es mir ſchwerer aber nicht

unmöglich iſt, meine Fittliche Würde zu bes

haupten, muß erfület werden ; nur iſt es als.

dann meine ethiſche Pflicht, mit verboppelter

Anſtrengung meiner Kräfte auch in diefer er :

Ichwerten Lage meine fittliche Würde mir zu

erhalten. Dies g. 3. giebt die Grenzlinie .
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,

für eine rechtmårige; und für die wibero

rechtliche Ergebung in Sclaverei; und wie

weit dieſe nach dem N. R. fich erſtrecken darf ?

Die Materie 'veranlaßt zugleich einige ſtreitige Probleme

des Nachdenkens.

2. B. Kann ich den verſprochenen Lohn fodern , wenn

ich etwas Unerlaubtes verſprochen und geleiftet habe ?

Ich antworte : Nein ! Mit Pufendorf, Barbeyrac,

Ziegler, Kulpis , Freiherrn von Wolf, Ad. Dietr.

Weber , u . a.

Die älteſten Naturiſten haben mit Ja ! geantwortet.

So der Jeſuite , Kud. Molina in den Op. omn.

de Juſt. et Jur. T. II. Diſp. xcry. Nro. 8,

nach der Ausg. T. I. Col. Allobr. 1733. p.

209. Poft illam vero ( rem turpem ) patra

tam , STANDO IN SOLO IVRE NATVRALI, tenetur

thes, Dominicus Soto , ſpricht zwar mehr p os

ritib.rechtlich ; ſtreitet aber fehr für den Gus

renlohn ; und überhaupt, ubi delictum non eſt

INIYRIOSVM , de J. et J. Venet. 1602, L. IV.

Qu. VII, Art, I. p. 370.371 .

Henr, Bodinus de Conditione turpi impleta

Cap. II. $ . 3. mit Berufung auf 1. B. Mor.

Cap. 38

Der große Hug. Grotius L. II. Cap. XI, 9. 9.

u. ebend., Heinr, von Cocceji.

Yuch Soepfner 8. 76. Not. 2.

Wie aber in Abſicht des fchon gezahlten Lohnes ?

Kann er zurückgefodert werden ?

Dagegen verſteht es ſich von felbſt , daß , wenn der Pros

mittente den Promiſſar täuſcht, indem er vorgiebt, daß ihn

etwas moraliſch möglich fery, was ihm unmöglich iſt:

ro bildet ſich daraus eine Obligatio ex DELICTO oriunda.

3. B. der leibliche Pater verſpricht einem Mädchen die
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Ehe, welche es nicht weiß, bas fie feine Tochter iſt ; und

nun andre Verbindungen ausſchlagt.

S. 203

Nach der Darſtellung der Requifite aller möglichen

Verträge, wird eine philoſophiſche Ueberſicht der eingels

nen Arten derſelben Bedürfniß. Aber unabhängig von

der Sprache, und der Anlage des Poſitiv Rechtes. Doch

können wir die daſelbft úbliche Namen , ſo weit fie nas

türgemåß und zweckmäfig find, füglich beibehalten.

Zu einer philoſophiſchen Claſſification der Berträge

wird die Beſtimmung dreier Haupt : Momente , durch

welchen Gattungs - Begriffe figirt werden , erfodert,

um ihnen die verſchiebnen Arten alsdann mit Sicherheit

unterordnen zu können.

Diere Gattungs - Begriffe find :

I. Haupt. Verträge, und acceſſoriſche.

II. Dergeltliche, und unentgeltliche.

III, Bedingte und unbedingte.

g. 304.

Der Begriff des Principalen und des Acceſſo .

riſchen iſt darinn enthalten/ daß der Vertrag entweder

ein für ſich beſtehendes Recht gewährt , ober nur ein fol.

dyes , welches auf ein ſchon beſtehendes Recht ſich bezieht,

Ž. B. um dieſem eine höhere Sicherheit, oder mehr Leich

tigkeit in der Geltendmachung zu gewähren.

$. 305.

Der Begriff der Bergeltlichkeit
iſt keiftung für

Gegenleiſtung
. Der unentgeltlichkeit

Reiſtung

ohne Gegenleiſtung
. §. 272. Not. 2. 9. 286. Nro . VII.

Nr6, XIX.

$. 306..

Alles , was Leiſtung oder Gegenleiſtung heißt, kann

fidh möglicher Weiſe nur auf å ußeres Eigentbum bes

ziehen ; oder auf Perſönlichkeit, fo weit etwas von ihr

übertragbar iſt; auf das angebohrne Seiniger auf menſch.

liche Kräfte -- ihren Gebrauch, ihre Einſchränkung.
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Jene Art des Leiſtens heißt ein Geben , DARE ; und

verregt die Sache entweder in das Eigenthum

eines Andrén , oder nur unter ein beſtimmtes Ger

brauchs . und Nußungs. Recht.

Dieſe Art des Leiftens beißt ein Shun , Facere; und

da alle Handlungen entweder poſitive oder negative

find, ( . 10.) mit Einſchluß des PATI und des NON

FACERE .

S. §. 283

Ade mögliche Vergeltlichen
Vertråge haben alſo nur

brei Grundformuln :

I. Do vT DES. II. Facio VT . FACIAS. III. Do vt

FACIAS ; und unter ihrer reinen Umwendung: FACIO
1

VT DES.

§. 307.

Die Idee der Menſchen von der Verhältnißmå.

figkeit zwiſchen Lciſtung und Gegenleiſtung beſtimmt den

Werth der Sache; und iſt Grundlage aller vergeltli ,

chen Vertragsſchließungen.

Dieſes Verhältniß zu firiren , geben die Meno

ſchen aus,

theils von dem abfoluten Werth der Sachen ,

theils von dem relativen .

Der abſolute Werth iſt das Verhältniß der Sache

im engern Sinn ; oder der Handlung gegen . pbyfis

fche, und prychologiſche Bedürfniße der Menſchen .

I. Je dringender das Bedürfniß ift - je unentbehrli.

cher die Sache für daffelbe;

II. eben ' roz je mehr Bedürfnißen zugleich durch eine

und dieſelbe Sache genügt wird ;

III. je mehr intenſive und extenſive Größe der Befries

digung in einer Sache enthalten iſt beſonders alſo

auch abgemeſſen nach der Zeitdauer defto his

her der abſolute Werth.

Der relative Werth beſtimmt ſich nach dem Grabe von

leichtigkeit oder von Schwierigkeit , unter welcher

.
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und mit welcher die gegebne Sache zu errperben iſt. Sa.

chen vom höchften abſoluten, Werth fönnen den mog .

lich ft Ileinen relativen Werth baben ; und um ,

gekehrt.

In der gewöhnlichen Lage der Dinge entſcheidet

im menſchlichen Verkehr Der relative Werth über den

abfoluten. Aber in aufferordentlichent wo die

Befriedigung eines nothwendigen Bedürfnißes erſchwert,

oder hypothetiſch unmöglich wird , entſcheidet allein der

abſolute. In der Hungers : Noth iſt mir mein Brod

für feinen Diamant feil.

Ein relativer Werth firirt fich unter den Menſchent

allmählig durch die Erfindung eines allgemeinen

Werth Zeich ens. So wie geiſtige Mittheilung

allein möglich wird durch Zeichen ſprache ſo der

Verkehr mit Sachen beſonders die leichtigkeit des

Umtauſches - , erſt mit der Erfindung eines Wertbjeis

chens. Hier beſtimmt ſich die Idee eines Preiß e $ ; fo

wie die einer Sare. Was gehört dazu ? Es giebt Wol.

ter, deren Geld See Muſcheln fino.

Zweckmåfigkeit der Metalle beſonders ber ed .

len zum Werthzeicheri.

Geſtaltung derfelben zur Månge..

Ueber diefe Materie find beſonders cameraliſtiſche

Schriften zu Rathe zu zieheti:

3. $. von Sonnenfels Grundf. der Poligen, Handlung

und Finang. Sb. II. Vte Auft. Wien 1787. Einleis

tung zur Handlungswiſſenſchaft. S. 1–32. Vom

Gelde S. 412-459. Vom Umlaufe des Geldes C.

460-520. Dom Kredit S. 522-557.

Gedanken vom Gelde und von der Handlung. Wien

1758. gr. 12 .

Joh. Heinr. Gottlo. Osn Jufti furze Geſchichte des fis

'nanzweſens und des Staufbandels bei allen

Völkern ; in feiner Staats,Wirto Tchaft, Sh. I.

Leipzig 1758. S. 128.
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Staats-Min . von Struenfee, Abh. über wichtige

Gegenft. der Staatswirthſchaft. $ . III. Berlin 1800 .

Nro . II. über Rechnungsmünzer Geld und wirkliche

Münze.

Karl Heinr. Ludw . Pólit $. 127. Werth der Dinge.

§. 128. Geld als alg. Tauſchmittel. g. 129. Preiß .

3. Ch. Leipf. 1808. S. 23-28. Auch die f. $.

130-135- u. . 147-151.

F. Paul Şarl Grundlinien einer Theorie des Staates,

des Geldes , und der Staatswirthſchaft. Erlan .

gen 1805 .

Aibr. von Hutten Theorie des Geldes . Reichs. Ang.

Jahrg. 1804. Nro. 95. Fortſ. I. 1805. Nro. 265.

Unter den Lehrb. u. a . Schriften des N.N. reßt jene Be.

griffe gut aus einander :

Lazarus Bendavid. Abſchn . IV . Vom Werth der Dinge

und dem Gelde $. 160. S. 77. - $. 192. S. 89.

Chriſt. Fr. Schott, de notione pecuniae in D. J.

N. Tom. II. Nro. XV.

§ . 308 .

Der dritte Haupt- Begriff der Bedingtheit und

Unbedingtheit umfaßt alle vergeltlichen und unentgelto

lichen Vertråge. Die Bedingtheit iſt in der Regel ein

Accidental; nur einige Vertråge find ihrer Natur

nach bedingte.

$. 309.

Adgemeine Theorie des Rechtes ber Bedingungen.

Bedingung Conditio iſt in der Vertragslehre

ein åußerer , für die Vertragſchließenden unge.

wiffer Umſtand, von welchem ein Vertragsweiſes

Recht abhängig gemacht wird.

I. Der Umſtand felbft ift entweder Bejabung , daß

der ingewiße Umſtand zur Exiſtenz komme; oder eine

Verneinung, daß er nicht eintreffe. Omnis ergo

conditio aut adfirmativa, aut negativa.
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:: 6. M. C. RESPEC
TIVA

. ,

272

II. Der Beftimmungs. Grund des Eintreffen 8

oder Nicht: Eintreffens iſt

1.) entweder das eigene Wollen..

A.) Des Berechtigten.

ixi conditio mere POTESTATIVA eaque regu

laris .'

B.) Des Verpflichteten.

C. M. P. eaque irregularis.

2.) Oder ganz von dem Wollen der Inter ,

efrenten unabb ångig.

C. MERE CASVALIS,

A) theils gar nicht vom menſchlichen Wollen .

( M. C. ABSOLVTA.

B.) theils bloß vom Wollen ſolcher, welche bei

dem Vertrage nicht intereſſirt find.

3.). Dder zum Theil som Wollen , zum Theil da .

pon nicht abhängig. C. MIXTA.

III . Das Verhältniß der Möglichkeit und Wirt .

lichkeit des Eintreffens des als Bedingung geſegs

teh Umſtandes giebt folgende Abtheilung. Die Bet

dingung iſt:

1. entweder eine unmóglicher

1.) phyfiſch unmögliche;

2.) moraliſch unmögliche ($. 302.)

II . Oder eine mögliche.

In derſelben iſt 1.) das Eintreffen, oder Nichts

Eintreffen entweder noch unentſchieden.

Da heißt,die Bedingung rd webend : Con

ditio PENDET !

2.) oder entſchieden ,

A.) als erfüllt,

B.) nach dem Gegentheile der vertrags.

teiſen Sebung.

IV. Vermöge des Effectes, welchen der Umſtand

macht, iſt die Bedingung
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1.) entweder etwas Nüßliches

A.) für den Verpflichteten,

B.) für den Berechtigten ſelbſt,

C.) für einen Dritten - auch im Bezug

auf Gemeinwohl.

2.) oder nußlore Bedingung.

y . Von Bedingungen iſt ein Recht abhängig . Udein

1. ) entweder ſeiner Exiſtenz nach aufſchien

bende Bedingung, conditio SVSPENSIVA ;

2.) oder , das urſprünglich gleich zur Exiſtenz ges:

kommene Recht' iſt nur in Abſicht ſeiner forts

dauer von einer Bedingung abhängig gemacht.

Auflöſende Bedingung; C. RESOLUTIVA.

$. 310.

An diefe Begriffe ſchließen fich die Haupts Såge

ani aus welchen fich das Recht der Bedingungen con.

ftruirt.

1. Eine
adfirmative

phyſiſch
unmögliche Bes

dingung giebt eine unwirframe
Vertrags .

ſchließung zum Reſultat.

II. Eine negative phyfirch unmögliche Bedingung

1.) veranlaßt die Vermuthung , daß dem Promit:

tenten fein ernſthafte oder
vernünftiges

Wollen zugeſchrieben werden könne;

2.) gilt aber wie ein unbedingter Vertrag, wenn

jene Vermuthung durch entgegengeregte That,

ſachen entkräftet wird. 3. B. wenn der Pro

mittente ein ſeiner Abficht widerſtrebendes Et.

was vernünftiger Weiſe für eine Bem Promiffar

zuſtehende phyfiſche Möglichkeit halten konnte,

ob es gleich für ihn phyitſch unmöglich war.

III. Eine moraliſch unmögliche Bedingung ,

1.) Ift als negative, To wie der Vertrag ſelbſt,

von aller Wirkſamkeit;

2.) als adfirmative ,

A.) ſie ſelbſt, und der auf ſie ſich begründende

1

1
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Vertrag, null und nichtig, in ſo fern folche po

geſtellt iſt, daß das Moraliſch - Unmögliche von

dem Promiſſar verwirklicht werden fou.

B.) Nimmt ſie aber nur den Fall zum Geſichts.

punkt, daß wider den Willen der Vertragſchlies

Benden ein Dritter irgend eine unerlaubte

Handlung von gegebner Art realifirte: ſo be.

ſteht der Vertrag als bedingter.

IV. Nutzloſe, aber moraliſch mögliche Bedingungen ,

můßen erfüllt, werben, wenn der Promittente die Ers

fůdung nicht freiwillig erläßt.

V. Eine ſuspenſive Bedingung bat den Effect,

1.) daß zwar kein Recht auf die leiftung Pelb ,

ften noch zur Exiſtenz gekommen iſt, bis für den

Promiffar die Bedingung fich entſcheidet;

2.) daß aber auf denſelben ein eventuell es Recht

übergegangen iſt, vermoge defien , ſo lange die Bes

dingung ſchwebt, der Promittente dahin gebun .

den bleibt, nichts zu unternehmen , was ihn in die

Unmöglichkeit verſeken "svården ſeinem Verſprechen

alsdann zu genügen , in ſo fern ſich die fchwes

bende Bedingung für den Promiſſar entſcheidet.

3.) Entſcheidet ſich die aufſchiebende Bedingung wie

der den Promiſſar : ro iſt von dieſem Augenblick

an das Verſprechen ſo gut als nicht geſchehen ; —

auch das eventuelle Rechte .Verbåltniß iſt

aufgehoben.

4.) Entſd ,eidet fie ſich für den Promiffar: fo kann

von dieſein Augenblick an die Leiſtung ro gefodert

werden , wie aus einem unbedingten Vertrage.

VI. Eine reſolutive Bedingung hat zum Reſultate,

1.) daß auf den Promiſſar ein gegenwärtiges

Recht übergeht, die verſprochene Leiſtung fu fodern ;

2.) daß dieſes gegenwärtige Recht ſo lange forte

dauert , bis die auflöſende Bedingung eins

tritt :
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3 ) baß mit dem Eintritt derſelben Recht und Vers

pflichtung auf die fortgefekte Leiſtung erlörchen ;

4.) daß aber die vorhergegangenen Leiſtungen

nicht zurückgefobert werden können, in ſo fern ihre

Rückerſtattung auf dieſem Fall nicht ausdrücklich

berſprochen worden.

VII. Bedingung muß immer

1.) ein außerer Umſtand reyn ; denn was nur als

A equivalent der Leiſtung betrachtet wird,gehört

nicht unter die Rubrif : Bedingtheit , ſondern

unter die ; der Vergeltlichkeit;

2.) ein jür die Vertragſchließende : ungewißer ,

A.) gewöhnlich ein zufünftigeri

B.) manchmal ein vergangener Umſtans, über

welchen fich die authentiſche Gewißheit erſt

fixiren fou.

VIII. Der Eintritt der Bedingung darf nie auf eine

betrügeriſche Weiſe gehindert werden . Sonſt 'wird

die Bedingung ſelbſt als erfüllt betrachtet.

IX. Þångt dieſelbe von dem Entſchluß eines Drit

ten ab : ſo können berechtigter und Verpflichteter

durch waörheitsgemäße und erlaubte Vorſtels

lungen in die Beſtimmung des Entſchlußes einwir,

fen. Aber ſonſt darf ber Promittente in Caſual:

Bedingungen nichts unternehmen , was den

freien Gang des Zufalles hinderte.

$. 311*

1. Analogie mit Bedingungen
hat die 3w edbe.

ſtimmung , das Berſprechen SVB MODO , wenn der

Zweck ernſthaft gemeint iſt, und ein Intereße für

den Promittenten bat rey es ein individuele

les, oder ein gemeines , als Menſch ; und aus

Nůckficht auf Menſchenwohl.

II. Falla cavsa non nocet. Jedoch offenbar, wenn

der Promiſſar den Promittenten dolo malo in Jrr.

thum darüber verleitet; wenn der Promittente in

1
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vergeltlichen Verträgen ſie ausdrůdlich zur Bes

dingung gemacht hat ; wenn derſelbe zu einem un ,

entgeltlichen Vertrag einzig durch dieſelbe fich

beſtimmet hat , und zu dem unentgeltlichen Vertrag

fich durchaus nicht beſtimmet haben würde, in ſo fern

er nicht über jene Caysa in einem unvermeidlichen

Frrthum geſtanden hätte.

JII. Zeitbeſtimmu
ngen ſowohl EX DIE a[8 IN

DIEM geben unbedingte Vertråge; und modificiren

nur den Anfang ober die Dauer der Leiſtung, oder

beide zugleich. Nur der Dies INCERTVS iſt Bedin .

gung - in cine andre Formul gekleidet.

Ein wichtiges phil. Werk in der Lehre von Bedins

gungen iſt Gottfr. Wilh. leibniß Specimen

certitudinis f. demonftrationum in iure,

exhibita in doctrina conditionum unter dem

Titel Specimina Juris init zwei andern Abh.

zuſammengebruckt, ohne Druckort 1669. und in

den Op. omn. nach Dutens Ausg. Tom.

IV. P. III. p . 92- 158. : .

§. 312.

Claſſification der Vertråge.

Erfte Haupt: Clafre.

Principale Vertråge.

Erſte Unter - Claire.

Ihrer Natur nach unbedingte Vertråge; und

welche die Beding theft nur als beliebiges Acci,

dental annehmen .

Erfte Abtheilung.

Verträge, in welchen die leiſtung, wie es auch mit

der Gegenleiſtung fid ) verhalte, ein Geben iſt.

Erfte Gattung.

Ein Geben einer Sache auſſer uns zu Eigen ,

thum.

Erſter Haupt: Fall. Ohne Gegenleiſtungi

Schenkung DONATIO.
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Zweiter Haupt- Fall. Unter dem Aequivalent einer

Gegenleiſtung.

Erfte Urt. Die Gegenleiſtung iſt auch ein Geben ;

und zwar das Geben einer beſtimmten Duan.

tität des allgemeine'n Wertbzeichens. Kauf

und Verkauf, EMTIO VENDITIO.

• Zweite Art. Die Gegenleiſtung iſt auch ein Geben

¿

und zwar Sache um Saché. PERMUTATIO Tauſch.

Der älteſte Verkehr unter den Menſchen , vor Erfin.

dung eines allgemeinen Werth - Zeichens !

Dritte 4rt. Die Gegenleiſtung iſt ein Thun. On

fich noch sehr mannichfaltig; und eben deshalb ohne

befondre Namen.

| Uud Uebertragungen in eine beſondre Urt des getheilt

ten Eigenthume 8, Z. B. Emphyteuſen und Lehns- Ver

trag, gehören unter dteſe Erfte Gattung.

3 weite Gattung.

Die Leiſtung iſt Geben einer Sache auffer uns, aber

nur zu Gebrauch und Nußung.

Erſter Haupt. Fall. Dhne Gegenleiſtung.

Erſte Art. Eine nicht: fungible Sache wird umo

ronft, zum Gebrauch gegeben , auf eine beſtimmte

Zeit , oder bis zur Endigung eines beſtimmten Ges

brauches. Reibveftrag. COMMODATVM .

Zweite Urt. Eben ro, aber unter ' beliebiger Rück.

fodrung, bittweifes Leiben , PRECARIVM .

im Römiſchen Rechte wird dafelbe weder als Real :

Contract , noch als PACTUM behandelt. Es iſt einfache

Veränderung des Natural- Beſiges ; und keine actio noch

CONDICTIO entſpringt daraus ; ſondern ein bloſes poffefe

foriſches Rechtsmittel , das INTERDICTÝM de preca

rio . Dieſe Idee gehört nicht in die Sphaere des N. R.

Dritte Art. Mannichfaltige- unentgeltliche Ueberlar

ſungen der Mugung einer Sache. DONATIO vsys

FRVCTVS .

3 ro eiter Haupt:fall. Für Gegenleiſtung.

Erfte Urt. Der Gebrauch einer nicht fungiblen
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Sache wird verſtattet pro certa MERCEDE. Mieths,

Vertrag.

zweite Art. Eben foi die Nußung. Pacht. Ver.

trag ,

Dritte Art. Mannichfaltige Ueberlaffungen des Nieß.

brauch es einer Sache für ein Shun. So find

wohl urſprünglich die meiſten Bauerſtellen ihren

Befikern übertragen worden , gegen die Verpflich ,

tung zu Dienften zu Beſtellung des Domis

nial. Feldes .

Dritte Gattung.

Die Leiſtung iſt ein Geben einer fungiblen Sache

zum Gebrauch ; und folglich

a.) zugleich zum Eigentbum , weil ohne Proprietát

fich die Verbrauchbare Sache nicht brauchen oder

nüßen låßt ;

b.) aber unter der Verpflichtung, die Sache zu ſeiner

Zeit zurück zu erſtatten , in eodem genere in ea

dem quaļitate et quantitate,

Erſter Haupt =fall. Dine Pergelt durch Zin.

fen. Das Röm . Darlehn. MYTVVM .

Zweiter Haupt - Fall. Gegen Zinſen. Das

beutige Zins . Darlehn. FOENYS,

† Statt Geldes kann der Zins auch in Sachen , Fridhten ,

Bandlungen beſtehen .

zweite Abtheilung.

Vertråge, in welchen die Leiſtung, wie es auch mit

der Gegenleiſtung fich verhalten ein Thun ift.

Erfte Gattung.

Ein eigentliches Thun ein poſitive.

Erfter Rauptfall. Done Gegenleiſtung.

Irgend eine unentgeltliche, höhere oder niedre Dienſt

leiſtung. Dabin, Mandatum , Auftragi Depoltum

u. . w.

zweiter Bauptfall. Für ein Aequivalent von Ge.

genleiſtung.
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Erfte. Art. Chun gegen Shun.

3 weite Art. Chun für Geben - wobin auch Ges

ben für Thun gehört.

Erſte Unterart Thun um eine Sache.

Zweite Unterart Shun für Geld.

I. Dieſes heißt Ebrenlohr, Honorarium , in ope

ris LIBERALIBVS .

Auch bierunter fann, Mandatum , Auftrag

ſtehen .

II. Ebendaſſelbe beißt lohn , MERCES , in operis

ILLIBERALIBVS ; und der auf Operas illibera

les pro mercede abzielende Vertrag heißt

LOCATIO CONDUCTIO OPERARVM , und iſt

1.) theils in ſpecie ſic dicta ;

2.) theils CONDUCTIO OPERIS, Werbungenes Werf.

zweite Gattung

eine negative Handlung im weitern Sinn.

Erſter Haupt-Fal . Eine Verſtattung, ein PATI.

Zweiter Haupt: Fall. Ein reines NON FACERE.

Gene Verſtattungen dieſe Verleihungen

gon Unterfagung 8 : Redhten , find wieder bald con

ventiones GRATVITAE, bald ONEROSAE/; 'oon mannichfaltia

ger Modification.

Dritte Abtheilun g.

Berträge, in welchen die feiftung ein gemiſchter

Begriff iſt.

Erfte Gattung. Der , eines Alternatives. So,

im Sródel - Vertrage , CONTRACTV AESTIMATORIO,

wo fich der Empfånger der Sache zu bem en .

ternativ verpflichtet, in beſtimmter Frift

entweder die Sache felbft unverſehrt zurück zu ge.

währen ;

oder ftatt ihrer einen beſtimmten Preiß, certum

PRETIVM .

zweite Gattung. Ein aus Geben and shun zu .
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fammengeſetter Begriff. So ber Sefellſchafts,

Bertrag , SOCIETAS.

g. 313.

Zweite unter Clarrea

Shrer Natur nach bedingte Verträge.

Aus derſelben müßen die wichtigſten Gattungen und

Arten aufgehoben werden .

I. Erb:Vertrag - und zwar der eigentliche ads

firmative, ein Vertrag, wodurch über die fünfs

tige Erbſchaft des einen der Mit Paciſcenten derges

ftalt verfügt wird, daß ſie mit ſeinem Tode unmittel.

bar in das Univerſal. Eigenthum des überleben .

den mit . Pacifcenten übergeben ſoll.

1.) Ein ſolcher Vertrag iſt reiner Natur nach ein

bedingter; denn weſentlich hångt die Exiſtenz des

Rechtes davon ab , daß der Promiſſar den Pro.

mittenten überlebe.

2.) Er iſt ein naturrechtlicher Vertrag ; denn er

übertrågt woblerworbene Rechte inter fe .

benden ; obgleich bedingte. Wer daher einen

Erb , Vertrag mit einem Andren gefchloßen hat;

deſſen geſammtes , bet reinem Tode noch erifti.

rende und auf Andre übertragbares Scinige wird

nidyt ein berrenloſes Ganzes; denn er bat

als lebender , wo er frei und wirfram darüber

verfügen konnte , einem lebenden ein unwis

derruflich es JVS QVAESITVM gewährt ; und mit

ſeinem Tode iſt alſo noch nicht alles Subject

der Rechte erloſchen , fonbera ein Andrer exiftirt

noch , welcher fchon bei Lebzeiten des Verſtorbes

nen , obwohl durch bedingte Rechts - Uebertra:

gung, zugleich das Subject der ihm zuſtändi:

gen Rechte geworden iſt.

Den Verfolg r. . 340. t . d . f.

1
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fünftigen go

f. 314

II. Gewagte
Bertråge.

1 ) In dieſer Claſſe werden im Römiſchen Rechte man.

che unter verworfene
Vertragbarten

gezählt , welche

es nach dem N. R. nicht find. So die Spiel.

Bertråge , coventio ALEATORIA .

Dtto kudw. von Eichmann de pactis iure

Romano, illicitis , iure naturali validis.

Halle, 1750.

2 ) Sehr conſequent iſt die Abtheilung der gewagten

Bertråge nach der Sprache des Röm . 8. in En

TIONES SPEI, in Verträge, woo für eine beſtimmte

Sache oder für einen beſtimmten Preis ; die bloſe

Hoffnung eines Vortheiles , eines Gewinnes , einer

Erwerbung , welche aber auch ganz vereitelt und in

ein Nichts aufgelöſet werden kann , erworben wird,

und 'in EMTIONES RERVM SPERATARVM , einer auf

Hoffnung beruhenden Sache, g. B. einer

beſtimmte Sache oder für einen beſtimmten Preis eis

ne Erwerbung gemacht wird , in welcher nach dem

natürlichen und gewöhnlichen Lauf der Dinge etwas

zur Exiſtenz kommen muß, aber ein Etwas von un.

beſtimmtheit wie viel oder wie wenig.

3 ) Außer dem Spiel- Vertrag gehören hieher die

ſehr natürlichen und allgemeinen Verträge der Wets

ten und Bes Loorens ; woraus fich in neuern Zei.

ten die Inſtitute der Fotterien entwickelt haben .

Ferner, das Nóm. Foenus Nauticum , die heutigen

Affecuranz . Vertråge , Bodmereien --- Leib .

Renten , Contracte - Altenthetl. Beſtellungen, u. f. W.

4

$. 315.

3 weite Saupts Clarre.

Accefforiſche Vertråge, oder Vertråge, welche fich auf

ein fchon vorhandenes , beſonders vertragsweifes Recht

beziehen.
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1. Zur Auflöſung

1 ) einer Gemeinſchaftlichkeit. Z. B. Theilungs,

Berträge.

2) einer Verworrenheit,

A. in Sachen , und ihren Unterſcheidungen .

Grenz - Receſſer

B. in Rechts . Verhältniſſen und Begrifo

fen. Verträge zur Ausgleichung ſtreitiger

Rechte durch wechrelſeitigen Nachlaß von den

einander entgegengelegten Behauptungen. Bers

gleich , TRANSACTIO . Unentgeltliche Entfagung

auf ein ſtreitiges oder nicht ſtreitiges Recht,

Erlaß. , Remiſſions Vertrag.

II. Zur Berånderung eines beſtehenden Rechts,

Verhåltniſſes. Novations . Verträge aller Art.

III. Zur Berſtårkung deſſelben .

§. 316.

Auf die Verſtärkung eines beſtehenden Rechts ,

Verhåltniſſes bezieht ſich zuerſt eine Reihe eigens.

thümlicher Vertråge.

I. Beitritt einer neuen Perſon , welche die Erfüllung

einer Verbindlichkeit oder auch eines Surrogates

berſelben - übernimmt, in ro fern ihr der Haupt.

Verpflichtete nicht genügte , oder genügen könnte.

Bürgfchaft , FIDEIIVSSIO .

II. Unterordnung einer Sache unter den Berechtig ,

ten , um fich an derſelben zu balten , wenn der

Haupt : Verbindlichkeit nicht genügt würde. Pfando

beſtellung, PIGNVS .

1 ) Durch Uebergabe derſelben in den Natural ,

Berig des Berechtigten . PIGNVS IN SPÉCIE SIC

DICTVM .

2 ) Dhne dieſelbe, durch bloce Willens , Erklärung,

daß die Sache dem Berechtigten zu feiner Sia

cherheit verhaftet ſeyn rolle. Kypothef.

Selbſt freie Polfer und Staaten kennen das
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Hypotheken: Recht. Aber ob entlehnt

aus dem Römiſchen ? ob als allgemein

anwendbare naturrechtliche Idee ?

§. 317.

-Auch theils Neben ,Verabredungen , theils ein .

Peitige Handlungen des Promittenten , gehören unter

die möglichen Verftårkungen der veriragsweiſen

Pflicht.

1. Zu jenen ,

1 ) das Accidental einer Conventional.Strafer

A. welche auch Wandelpoen feyn kann , aber

diefelbe nicht iſt, wenn ſie nicht ausdrücklich

dafür erflåret worden ;

B. welche vermoge einer Natural Beſtimmung

ſchon durch die Såumain per MORAM

verwirkt wird.

2 ) Das Accidental der Draufs Gabe , Arrha,-

A, welche durch ausdrückliche Erklärung auch

zür Wandelpoen gemacht werden kann ;

B. welche, bei objectiver Gleichartigkeit mit der

Haupt . Gegenleiſtung, in der Regel als

Angeld zu betrachten ift.

II. Zu dieren ,

1 ) Wiederhoblang des Verſprechens. Conſtitu

tum überhaupt auch , Cautio nude promil

foria;

3) Rückführung des Berſprechens

A. auf Schriftſprache,

B. auf Gegenwart der Zeugen .

3 ) Eidliche Angelobung.

$. 318.

Der Eid, Jusiurandum , überhaupt betrachtet, ift:

I. nach der höchſtens als populáre Vorſtellung B.

art zu duldenden Erklärung , eine Adfeveratio

religioſa, vermoge welcher man in Beziehung auf

die Pflicht

1
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1 ) Wahrheit auszuſagen , ( iuramentum ASSER

TORIVM )

. ) ein Verſprechen zu halten ( iuramentum

PROMISSORIVM )

Gott zuin Zeugen der gegebnen Erffärung aufruft'

und zum Råcher des Mein . Eides beſtellet.

II. nach rein philoſophiſcher Darſtellung8 : Art,

eine adſeveratio religioſa, vermöge welcher jemand

erklåret, er wolle die individuelle Pflicht, Wahr

heit auszuſagen - Verſprechen zu halten - mit den

unmittelbaren Pflichten des Menſchen gegen die Gott,

heit dergeſtalt in Verknüpfung gerekt für die Er.

füllung jener Pflicht, die aus dem Verhältniß des

Menſchen gegen Gott reſultirenben moralirchen

Motive dergeftalt aufgeboten haben , daß er jene

Pflicht nicht mehr verlegen könne, ohne zugleich auch

die unmittelbaren Pflichten des Menſchen

gegen Gott verlegt, und durch eine Chatband

lung einen ſolchen Verfall der Sittlichkeit in

ſich entwickelt zu haben , daß auch das höchſte

moraliſche Motiv , nicht mehr auf ſeine Sele

wirfe.

Hieburd, beſtimmt ſich

Einmal, die ethiſche Heiligkeit des Eides.

Håtte freilich der Menſch den hohen Grad der Sitt,

lichkeit erreicht, daß er von dem Sittlich - Guten

ſich überhaupt nicht entfernte, weil es ihm Pflich ta

Gebot ift : ſo würde alles Vernunft: Semäße eine

ſo unbedingte und ſich ſelbſt gleiche Heilig .

teit alles Vernunftwidrige - eine fo fich

felbſt in gleicher Größe ausſprechende moraliſche

Unmöglichkeit haben , daß für ihn der Eid als

Verſtårkungsmittel einer Pflicht nicht ges

denkbare tåre. So lange aber die Menſch heit

auf dem Grade Fittlicher Ausbildung ſteht, daß nicht

jedes Bewußtſeyn der Pflicht mit gleicher Står .
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ke auf die menſchliche Sele wirkt; ſo lange dieſelbe

oft noch lebhafter moraliſcher Motive bedarf,

um ſich zur Erfüllung einer Pflicht zu beſtimmen : To

lange bleibt der Eid für die Menſchen ein gleich

ehrwürdiges als nothwendiges Verſtårkungsmittel des

Eindruckes , welchen das Bewußtſeyn einer Pflicht,

an deren treuen Erfüllung andren Menſchen , und

dem Ganzen der Menſchheit viel gelegen iſt, auf die

menſchliche Sele bervorbringen ſog.

418dann , die waturrechtliche Wirkſamkeit.

I ) Jede eidliche Verſicherung trågt den Character

der höchſten Ernſthaftigkeit ;

2 ) eben dieſelbe ſchließt die Möglichkeit der

Ueber eilung , und des Mißverſtändniſſes

aus ;

3 ) verſtårkt alſo die Rechte, ohne ein neues Recht

zu gewähren.

A. Enthält der Vertrag, zu defſen Beſtärkung

ein Eid aufgeboten wird, eine moraliſche

Unmöglichkeit: ſo iſt er ſelbſt die höchſte

Entweihung eine moraliſche Unwürdigkeit

durchaus. Durch den Eid gewinnt kein

Promifſar ein Recht auf das Moraliſch . Uns

mögliche, $ . 301. 302. Der Promittente

ſteht ſogar unter der fittlichen Pflicht ,

die eidlich verſprochene moraliſche

Unmöglichkeit unverwirklicht zu laſſen.

B. Enthält der Vertrag nichts moraliſch - uns

mögliches ; iſt aber an ſich ein naturrechts

lich unwirkſamer Vertrag, 3. B. als ein

durds ungerechten Zwang erzwungener : ro

erhålt er naturiſtiſch auch durch den Eid

keine neue oder , erhöhte Wirkſamkeit; ſons

dern der Promittente hat die Nothwendigkeit

der Erfüllung nach der Theorie der Gewife

fenspflichten zu beurtheilen .

/
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$. 319.

literatur der febre vom Eid.

la Placette du Serment. à la Haye 1713.

Joh. Wilh . Goebel de origine, uſu et abuſu iu .

ramentorum. Helmſt. 1738.

Ge. Henr. Ayrer de abuſu iuramentorum e re

publica profcribendo. Sótt. 1741 .

Fr. Leber. Stolben's vernunftmäßige Beurtheilung

der heutigen Eidfchwüre, worinn das Wefen des

Eides nach der Natur und bürgerlichem Redite

gründlich abgehandelt (wird ). Leipzig, 1741.

Chriſt. Henr. Breuning de iuramento iure Gen

tium incognito. Lipſ. 1752.

fo. fr. Stapfen's Unterricht vom Eide. Zürich, 1758.

Job. Balth. Kölbele von der Zulaßigkeit der Eide nach

den Grundfåten des neuen Bundes. Frankfurt am

Mayn, 1767

Ubbandl. über den Eid, aus dem Engl . überſ. Braun

fchweig, 1767

Gegen die Eide, ſowohl bürgerliche als Religions. Eide,

in den Verf. über wichtige Wahrheiten zur Glückſes

ligkeit des Menſchen , von einem redlich geſinnten

Schweißer. Zürich, 1768.

F. W. D : 8feld über die Eibesleiſtungen. Berlin, 1779.

Ueber die Eide ; in den Vermiſchten Abhandlungen über

Gegenſtände der Gefeßgebung und Rechtsgel. I. St.

Leipzig, 1779

Jul . Frid. Malblanc de doctrina de iureiurando.

Norinıb . 1781. ( Eine der gelehrteſten Schriften ;

aber reiſt poſitiv, rechtlich.) ;

Ueber den Eid , in den Ephemeriden der Menſch

beit. Jahrg. 1783. St. IX. S. 270 .

Ueber die Wirkungen und Mißbräuche der Eide.

bingen , 1785.

Flavius ( Joh. Gottfri. Steinhauſer) vom Eide.

3191. 1785

leipo
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A. W. Schmid de vi et efficacitate iurisiurandi.

Dill. philof. prior et poſt. Lipſ. 1788. 1789.

Bemerkungen über den Kantiſchen Begriff von dem ges

richtlichen Eide, in der metaph. Rechtsl. Frankfurth

am Mayn, 1797.

Hieju : Sendſchreiben an einen Recenſenten in der

Gothaiſchen Gelehrten Zeitung über den gericht

lichen Eid. Frankfurth und Leipzig. Zweites

Sendſchreiben. 1800. Dhne Druckort und Na.

men des Verf.

Ueber den Eib. Germanien, 1797.

Juſt von Schmidt genannt Phiſelbed über den Eib.

Helmſtådt, 1798 .

Gedanken über den Eid , von Joh . Ernſt. Chriſt. Schmidt

in Karl Grolmanns Magazin für die Philoſophie des

Rechts und der Gefeßgebung. B. I. V. II. Gießen,

1799. Nro. III. S. 99-114.

Noch ein paar Worte über den Eib. Ein Nachtrag zu

der vorhergehenden Abhandlung, von dem Serausges

ber. · Ebendar. Nro. IV . S. 115-150.

Ausführliche Belehrung über den Eidſchmur, in Pre

digten von G. F. Gok. Leipzig, 1798.

8. S. Anton's philoſophiſche Prüfung der verſchiebes

nen Meinungen über den Eid , nebſt einer Ubbandı.

über Math. 51 33. für Theologen, Juriſten und Phi.

lofophen , zur Prüfung vorgelegt. Leipzig, 1803.

Populáre Vorſtellung über die moraliſche Abſcheulichfelt

der Reſervationum mentaliuin beim Eide, u. r. w.

in D. Joh. Fr. Chrift. Gråffe, ausführl. Catechiſa:

tionen über den Hannoverſch. Landes . Catechism . Sb.

IV . Gött. 1805. Catechiſ. IV . vom Eide.

Gottl. Theod. Wolf über die Berbindlichkeit des Eides.

Poſen bei Kühn 1803.

Ueber das Fundament des Eides in Beziehung auf die

neuern Erziehungs . Marimen ; in Carl Ferd. Merfe's

Schrift: Ueber die Bildung des Boltsſtans
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des in verſchiedenen Verhältniſſen. Leipzig,

1804. 466. V.

· Weber den Eidrohrur nach Grundfågen des Chriſtens

thums. Ansbach , 1804

Ueber die gänzliche Abfdjaffung aller Eidſchwüre vor Ge.

richt von C. U. Hårter. · Gotha, 1808.

Meine eignen Ideen find zum Theil enthalten, in Mei.

Der Abh. über Pol. u. Gel. §. 16. bef. Not. 6. S. 110.

Special - Nudſichten.

Sam. Fried . Willenberg de Juramento Athei. Ged.

1708 .

Gerh. Herm . Menke de iuramento Athei. Lipſ.

1713.

Jo. Mich. Hallwachs Biga quaeſt. de iuramento

in Athei... Jen. 1715.

Jo . Carl Naevius de iuramentis et quidem illici

tis, inofficioſis, temerariis. Vit. 1710.

Joh. Frid. Kaiſer" de iureiurando in actibus in

validis et illicitis. Giefl. 1736.

Joh. Mich. Rotermund de iureiurando actibus in

validis adiecto . Erf. 1737.

Pet. Herm. Becker de iuramento , inprimis metu

extorto. Jen. 1755.

Gottl. Bened. Hoffmann de iurisiurandi obliga

tione'acceſſoria. Lipf. 1762.

Lud. Caſp. Valckenaer , de ritibus in iurando a

veteribus , Hebraeis maxime et Graecis, obſer

yatis. P. I. et H. Franequeràe , 1735 und in

Opuſc. Philolog. Critic. Orator. Tom. I. Lipf.

1808. p . I - 102.

$. 320 .

Einen ſo eigenthümlichen
Gang bas N. R. in der

fyftematiſchen
Ueberſicht der Vertråge nimmt:

eine eben ſo große Verſchiedenheit
geben N. R. und die

pofitto
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poſitiven Nechte in den einzelnen kehrſåßen des

Bertrag8 Rechtes.

Nur die wichtigſten Beiſpiele::

I. Das N. R. fennt keine Formen der Vertrige.

Nur das weſentliche Formal jeder Vertragsſchlies

ßung iſt in ihm beſtimmt. Alſo :

I ) die Römiſche Lehre von Contracten und Pacten

bleibt dem N. R. ganz fremd.

2) Eben ſo die Nothwendigkeit der rchriftlichen

Urkunden - der Ausfertigung vor Zeugen ,

oder gar vor Gerichten. Doch kann die will.

führliche Verabredung dahin gehen , daß

der Vertrag nicht eher gültig regn, bis er in

Schriftſprache u. P. w. verfaßt worden .

II. Die Poſitio . Rechte entziehen aus Gründen

der Klugheitslehre manchen Vertrags . Arten

die verbindliche Kraft, welche nach dem N. R. ihnen

allerdings zuſtehen würde.

III. In den Poſitiv .Rechten vervielfältigen ſich die eine

zelnen Arten ; und bekommen mehr willführli.

che Beſtimmtheit.

IV. Auch die Natural Beſtimmungen. Der Vertrås

ge verändern fich , und beſtimmen fich nåber im Pos

ſitiv - Rechte. So die Lehre von Hcceptations .

Friften ; von M ůnj.Sorten , ú. P. 90.

V. Auch das N. R. ſchließt in den Vertrågen , in den

bergeltlichen, wie in den unentgeltlichen ,

den Betrug , den weſentlichen Irrthum , den

ungerechten zwang : aus. Aber außer dieſen

fållen macht keine Art der Verlegung in der

Sphäre des N. N. den Vertrag unwirkſam . So

kennt das N. R. noch keine Einſchränkungen

des Zin Maaßes - kein Remedium refcin

dendae venditionis ob laefionem enormem .

VI. Nach dem N. R. iſt in jedem Vertrag ein rural ana

darma - der Uebergang einesEtwas aus der Spháo

3
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re des Meinigen in das Seinige des Andern

enthalten . Aber deshalb noch kein Uebergang der

å ußern Sache in fremdes Eigenthum . Meie

ner naturrechtlichen Vorſtellungsart iſt vielmehr sou .

kommen gemäß

die Vertråge'nur als OBLIGATIONES nur als

TITVLOS adquirendi dominii zu betrachten ; und

den vollendeten Üebergang des Eigentbumes auf

den Hinzutritt eines Ertverbmittels der

Uebergabe, zu fixiren .

VII. Ebendeshalb , und weil den Eigenthümer der Zus

fall trifft, hat dieſen , nach dem N. R. , der Ver.

fàufer bei der verkauften Sache bis zur Uebergabe

zu tragen .

VIII. Rauf geht nach dem N. R. nicht vor Miethe.

Höpfner G. 94. und Not. **

IX. Die Regeln der Evictions .Leiſtung ſind nach

dem N. R. feine andern , als welche aus der febre

von Betrug und Irrthum reſultiren .

+ Ueber Gefellſchafts - Verträge , Vollmachten ,

noch manches Eigenthümliche im Angew. N. R. Sonft

gehört die ganze Vertragslehre in das reine N.R.und

kann keinen Theil eines Allg.bůrg.Privatrechtes bilden .

1

Zweites Capitel.

Beleidigung, als das, ouvendarpa dxścvor.

g. 321 .

Ueber Beleidigung , den daraus entſtehenden Schas

den, und den Erfaz deſſelben , ſind wegen der mit Práci.

fion entwickelten Begriffe eine Reihe Daries fche Ab:

handlu ogen nicht ohne Nußen nachzuleſen. Nur mus

man in der Lecture nicht vergeſſen , daß die Analyſe jener

Begriffe überall in dem Geifte des eigen thú mli .

chen Dariesſchen Syſtemes angelegt iſt , mit richti

ger Abmeſſung , wie weit davon auch in dem unfrigen

Anwendung gemacht werden kann.
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1

Sie befinden ſich in Jo. Ge. Darjes Obf. J. N. S.

et G. Vol. II. Jen. 1754. :

Obf. LV. de laefione. p. 234-243.

Obf. LVI. de damno eiusque cauſa . p. 243 - p.

262.

Obf. LVII. de damno imminente. p . 262,
P.

268 .

Obſ. LVIII. de praeſtatione damni. p. 268 p.

278.

Obf. LIX. de actione'noxali an fit iuris nat. ? p .

278-286 .

Obf. LX. de damno quod venit in conſequen

tiam. p. 286-290. ?

Obf. LXI. Spes lucri an in praeſtando damno

aeſtimanda. p. 290-293 ..

Auch umfaffende Grundlinien für das Gange, giebt folo

gende Ubhandlung:

Chr. Gottli. Konopack de iuribus, ex låelione oriun

dis , ad J. N. principia diiudicatis. Halle 1797.

$. 322.

Wer dem Undern das Seinige entzieht; 'beſtimmt in

der Sphåre des Seinigen des Leidenden ein widerrechtli
:

ches Minus ; in der Sphåre des eignen Seinigen ein wi:

berrechtliches
Plus - Durch dieſe Verſekung

unterord.

net er ſich gegen ſeine Abricht einer neuen Zwangs.

pflicht - der der Ausgleichung
des geftohrten

fremden Seinigen
und begründet in dem Leidens

den gegen ſeine Abſicht ein neues Zwang8 -Recht;

das , jene Bieber-Ausgleichung
zu fodern. Alſo , gang

richtig thach der Sprache des Ariſtoteles
, ein ourostarpeet

exścloro e. hievon den §. 134. Dieſes ftellt ſich am

vollfåndigſten
auf, in der Pchon berwirklichten

Verminderung
des fremden Seinigen

. Allein

eben dieſelbe, noch innerhalb des Actes der Verwirk,

lichung begründet ſchon das Recht der Vertbeidi
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gung ; ja auch nur vorbereitet , das Recht der Prå .

vention.

$ . 323.

Die Handlung, wodurch ich fremdes Seinige vermins

dre, heißt Beleidigung
. Dieſes Wort drückt beſonders

das Active aus. Und eben diefelbe, im Bezug auf den

keidenden
, heißt Verlegung

Seiner .

§. 324.

Der Sprachgebrauch
beſtimmt es , daß das Wort:

Schaden , Damnum , noch von etwas weiterm Umfang

iſt. Schaden beißt jede Berminderung
meiner Volkoni.

menheit – der innern und der åußern ſowohl der

wirklichen, als der blos möglichen.

In dieſem Sinne iſt der Schaden,

1 ) ein indirecterp . ohne Verlegung des Seinigen

des Anberr ;

2 ) ein directer , in irgend einem Punkt geradezu

auf das fremde Seinige treffend , und alſo mit

Verlegung derſelben serbunden.

$. 325.

Nur der directe Schaden iſt ein juriſtiſcher.

Nur dieſer wird Entſtehungs - Grund einer neuen Obli

gationis der delictweifen. Indirecte Beſchädis

gung kann mit liebe8. Pflichten ſtreiten ; widerſpricht

aber nicht dem Zwangs- Nedte.

$ . 326.

Auch der zufällige Schaden ( s . 31. Nro. 4. ) ift

keine Verbindlichmachung; ſondern nur der durch

eine freie Menſchenbandlung geradezu , d . 6. mit

Berlegung des wirklichen Seinigen des Andredi

gewirkte Schaden.

§. 327

Dieſer aber begründet eine Verbindlich
mach unsi

mittelſt einer unmittelbaren
Schlußfolge

aus dem

Ur-Princip des N. R. Entziehe.Niemanden
das

Seinige ! Beleidigung
begründet I. als bevorſtehend

1
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das Recht fic .

das Recht der Prävention ; II. im Acte der Zufügung,

licht das Recht auf Rückerſtattung und auf Erſak.

$ . 328.

Da das ur:Princip ganz unbedingt ift: ro ers

ſcheint jede freie Menſchenbandlung, ſowohl die im

böchſten Sinne des Wortes freie Handlung ,

als die unter dem Character der Freibeit des min ,

dern Grades ( §. 15–18 .) als Beleidigung , als

DELICTVM , als der Grund einer OBLIGATIONIS EX DE

LICTO ORIVNDAE , fobald ſie eine Berminderung des

wirklichen fremden Seinigen enthält ; die Form

der Entziehung beſtehe auch , worinn fie wolle.

: Folglich

I. ſowohl DoLVS MALVS,

1 ) nach ſeiner innern Große,

A. ſowohl directus als indirectus,

B. ſowohl zum Voraus überlegter , als im

Augenblick des Handelns gefaßter börer Vor.

Tak..

2 ) nach der Art, wie er wirkt,

A. die geffiffentliche Entziehung des fremden Sei.

nigen mit ungerechter Gewalt

B. eben dieſelbe durch Verleitung in Irr.

thum durch Betrug ;

II. als auch CVLPA , Verfehen .

Die Begriffe entwickeln : g. 20. und 31.

$ . 329.

In der CVLPA muß auch das N. R. zuvörderſt

zwiſchen vertragsweiſen und allgemeinen

Berbåltniffen

unterſcheiden . Jene können allerdings einen beſtimmten

Grad von Borſicht zur Zwangs : Pflicht erheben ; ſowohl

ausdrůdlich, als ftillſchweigend vermoge der Na.

tur der in einem Vertrage übernommenen Haupt.

Verpflichtung

.
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Soll aber die Theorie , abgeſehen von aller vers

tragsweiſen Avtonomie , deduciret werden : ro beſteht die

Culpa

theils in einer Verſchuldung durch poſitive

Thätigkeitp .

theils in blos negativen Şandlungen.

Von den leßtern gilt im N. R. die Regel:

Keine Unterlaffung iſt zuzurechnen , als in fo fern

fich ſolche auf eine vorbergegangene poſitive

Handlung des Subjecte$ beziehet, aus welcher eis

nem Andren ein Schaden entfebet, mittelt Ber .

ſå um niß einer durch fie nothwendig gewordenen

1; Vorſicht. Denn :

I. Zur Abwendung eines Schadens bin ich einem

Andren blos nach liebes Pflicht, oder wenn

eine Zwangs . Pflicht vorhanden renn ſollte,

nur durch befondre und fynallagmatiſche Bes

gründung verbunden : Die Nicht. Abwendung

eines Schadens vom Andren , wenn ſie nicht

Uebertretung einer vertragsweiſen Pflicht

ift, ift alſo an ſich betrachtet, keine widerna.

turrechtliche Berchådigung.

II. Begehe ich aber : cine poſitive Handlung,

auß welcher eine Zerſtöhrung des fremden Seia

nigen als ihre natürliche Folge entſpringen

muß, in ro fern ich unterlaffe, ihr Modifi:

cationen von beſtimmter Airt zu geben , unter

welchen allein fie unſchädlich iſt und bleibt : fo

wird auch jene. Unterlaffung eine widers

naturrechtliche Beleidigung des Andern .

Denn meine Kråfte dürfen durchaus nur in

rolcher Urt wirfen , daß dem Andren das Seis

nige dadurch nicht entzogen werde.

Erſt unter dieſer Vorausſeßung fommen wir auf die Fra.

ge , welche Höpfner entſcheidet , §. 131. Not. 2. Zus

gleich mit folgenden literåriſchen Notizen :
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1

Nach dem Naturrecht wird weder in noch außer den

» Contracten auf den Grad der Nachläßigkeit geres

» ben ; ſondern es muß der Regel nach jederzeit auch

» das kleinſte Verfehen ( culpa levillima ) präftirt

» werden. Pufendorf de J. N. et G. Lib. 3. cap.

» I. S. 6. Idem de off. h, et c. Lib. 1. cap. 6 .

» S. g . ibique interpretes. Wolf J. N. Part . 2.

» S. 580. Part. 4. S. 446 und 584. Cocceji ad

» Grot. Lib. 2. cap . 12. S. 13. Nro. 2. Idem

» differt. 12. ad Grot. S. 386 und 526. Glafer

» Recht der Vernunft S. 456. Andrer Meinung

» ſind: Luzack über Wolf Tom. 3. p. 118. und ul:

rich init. philof. Iuft. S. 95. fqq .«

Ich rathe meinen Zuhörern , durch eignes Nachdenken

ihre Stimme über dieſes Problem zu „Fixiren ; doch auch

meine eigne Stimme zu hören. Und dieſe nimmt folgen .

de Richtung :

I. Das Ür. Princip des N. R. iſt unbedingt. Dies

entſcheidet, an fich betrachtet, für die Höpfnerſche

Meinung!

II. Ebendaſſelbe verpflichtet aber nur zu dem , was für

jedes -Individuum phyfifch möglich iſt. Diejenige

Einſicht und Vorſicht, welche den Menſchen in der

Regel zugeſchrieben werden kann , iſt nicht immer

in der Sphaere einer gegebenen Individual. Fås

higkeit begriffen. In den Obligat. ex D. oriun

dis muß daber die Culpa nicht in ABSTRACTO ; fons

dern in CONCRETO abgemeffen werben .

III. Unternimmt ein Individuum eine Handlung, welche

für Andre gefåbrlich iſt: ro iſt

1 ) Das Individuum auch zur Anſtrengung aller

ihm möglichen und mehr als gewöhnli .

chen Vorſicht verpflichtet. Auch culpa LEVI$

SIMA in CONCRETO wird pråſtirt.

2 ) Hat das Individuum alle ihm mögliche

Einſicht und Vorſicht aufgeboten , die szand,

1
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1
lung für Andre unſchädlich zu machen : ro ift

daſſelbe zu keinem Schadens . Erraß verpflichtet.

3 ) Ausgenommen , wenn es nach ſeinem Faſſungs.

Vermogen in Concreto die Gefährlichkeit der

Handlung , und daß zur Abbeugung derſelben

das Maaß ſeiner Einficht nicht zureichen wer .

de, vorausſehen könnte ; und alſo felbſt die Unters

nehmung der Handlung ſchon cvLPA IN

CRETO geweſen iſt.

CON

$. 330.

Noch unterſcheidet Ariſtoteles zwei Arten der Ver,

ſchuldung. · L. I. Rhetor. Cap . XIII. spaçonpede, die

eine genannt; údírnpa die andre. Beiden regt er auf

der einen Seite entgegen , die áruxhpata; auf der an.

bren Seite, die #goaletou. Uebrigens mit der Bemerkung:

τα γαρ δι' επιθυμίαν, «από πονηρίας. Dieſe charfſinnigen

Sbeen verdienen , ſtatt der bisherigen Vergeſſenbeit, von

dem Rechts - Philoſophen wohl beachtet zu werden.

A erſchießt den B.

1. Er will ihn erſchießen ; und hat nach ihm gezielt.

προαίρεσις..

II. A ſchießt nach der Scheibe, zu erlaubter Zeit, an

"erlanbtem Orte. Als er anlegt , iſt keine menſchliche

Figur zwiſchen ihm und dem Ziele. Indem er den

Schuß thut, låuft B darzwiſchen, und wird getroffen .

Das gehört unter die druxhpata.

III. A befindet ſich auf der Jagd. Er verkennt in ei.

ner gewiſſen Entfernung die menſchliche Figur ; ſchießt

vermeintlich nach einem Wilde, und trifft einen Mens

fchen . udgraud.

IV . A weiß recht wohl , daß es . gefährlich und uner .

laubt iſt, in bewohnten Orten zu fchießen . Aber in

Der wilden Freude eines Gelages Ichießt er demohnis

geachtet aus reinen Fenſtern ; und erſchießt einen

Menſchen . Mehr als apudégonueces ſchon ein dirncess

damnum culpolum INIŲSTE , tamen non DOLOSE
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factum . So erklärt Darjes Obf. LVI. S. XXI.

Und in der That find diejenigen Verſchuldungen die

höchften , welche von einer aus Leidenſchaftlich

keit verübten unerlaubten Handlung ausgehen ,

ohne daß man den gefåbrlichen Erfolg , wie er

eingetroffen iſt, auf irgend eine Art bezweckt oder

ſein Eintreffen ſich voraus gedacht - fich lebhaft

genug, um die ganze Handlung zu unterlaſſen ', por:

ausgedacht hatte. Nabe grenzend an die even ,

tuelle Gefligentlichkeit; und zum Theil ſcheint

dieſe ſelbſt von Ariſtoteles unter reine dexsuatu ge

rechnet zu feyn.

Wenigſtens giebt dieſe Beleuchtung des Ariſtoteliſchen

Ideen - Ganges den Anlaß zu einer , vielleid )t noch zu

wenig beachteten innern Gradation' der Verfchuls

Đang.

S. 331.

Der urheber eines Schadens fann powohl die

wirkende , als die moraliſche Urſache deſſelben feyn.

ſ. 29.

Alſo kann ich auch unter eine delictweiſe Vers

bindlich machung treten :

I. durch Handlungen andrer Menſchen,

1 ) ex Dolo meo , wenn dieſe auf meinen Bes

fehl oder Auftrag beleidigen.

1 ) per culpam , wegen Vernachläbigung einer

mir obliegenden ; g 5. Dormundſchaftlichen

Uufficht.

II. Durch Handlungen der Thiere,

1 ) abermals dolo malo , wenn dieſelben zur

Beſchädigung angereizt - geffiffentlich gebraucht

werden .

2 ) per culpam.

A. als ein áidirnpea , wenn ich Thiere halte,

die ich gar nicht halten rolite ; oder unter

ganz andern Modalitåten ;
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B. als ein specerupect, wenn das Halten der

Thiere,an ſich keine unerlaubte Handlung

iſt; aber eine Verkennung ihres Zus

ftandes, .f. B. daß mein Hund wüthig

geworden , oder ſonſt eine bernachtåßigte

Aufficht, als die veranlaffende Urſache der

Beſchädigung erſcheinet.

III. Auch durch leblore Sachen kann jemand beſchå.

diget werden . Allein

' I ) dies ift entweder blofer Zufall ;

2 ) oder , wenn eine Menſchenbandlung das

mit concurriret : ſo iſt dieſe als die wirken ,

de- und Sie leblofe Sache ſelbſt entweder

nur als die materiale , oder als die werk.

zeugliche Urſache des Schadens zu betrachs

ten .

& 332.

Noral-Selagen , und Actiones de pauperie,': find

bloſe Erfindungen des Poſitiv - Rechtes. Einen, obgleich

mich nicht befriedigenden , doch ſcharfſinnigen Grund für

ein N. Rliches Analogon der A. de Paup. giebt Höpfner

S. 131. Not. 5. Nro. 1 .

$. 333. a )

Was! Wahnſinnige und Kinder thun , gehört

unter die Unglück $ . Fålle. Sie ſelbſt find keiner des

lictweiſen Verbindlichmachung fähig .,

Wohl aber kann eine ſolche bei Andern entſtehen , S.

331 , Nro. 1. 2.

Andrer Meinung ſind :

Chriſt. Thomaſius in der D, Larva Legis Aquiliae

detracta actioni de damno dato. $. VIIII. in

den Diſl. Acad. Tom. II. p. 851:

Daries Obſ. LVIII. S. XIV . I. C. p . 274.

Das Ròmirche Recht wenigſtens nach der Meis

nung verſchiedener Rechtslehrer, mittelft der A, de

P. VTILIS .
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D. Fr. Schomann Lehre vom Schadens Erfage Th. I.

Gieſen und Weßlar 1806. p. 42 44.

Mit Einſchränkung; das aug. 2. R. für die Preuß.

Staaten. Sh. I. Tit. VI. g. 41-44.

Eine Unterſcheidung des Kindes vom Wahnſinnigen , giebt

Joh. Gottfri. Samniet, in den Vorleſ. über das gef. N.

R. nad Fr. Gottlo. Born's Ausg. Leipz. 1799. S. 248.

Dagegen erfeßt der Drunkene alten Schaden , wel

chen er ſtiftet; denn ſeine Handlung iſt ACTIO AD LIBER

TATEM RELATA. ,
$. 16. 17 .

$. 333. b)

Der einfachſte Erfaß. des Schadens ift Rück. Er.

fattung des Entzogenen , wenn diefelbe ſo geſchehen

kann, daß damit alle und jede Beſchädigung aufhört.

Aber dieſe leichte Art der Genugtbuung findet

nicht immer ſtatt.

I, Trift der Schaden auf Sachen ; und die Sache

felbft kann nicht mehr unverſehrt zurück erftattet werden :

ſo vertrågt gewöhnlich die Sache ein Subrogat; und bea

ſonders eine Reduction auf allgemeines Werthjeis'

chen durch Schåßung. '

II. Trift die Verlegung eine Perſon : ro iſt der

Schaden oft unerreßlich . Doch mußen alle die Folgen

abgebeugt werden , welche nach pbyfircher Möglich :

'Feit abgebeugt werden können. Hauptſächlich, diejenigen,

welche aus der Verlegung einer Perſon auch auf

das äußere Seinige reſultiren.

§. 334.

Der Schaden iſt auch nach dem N. R.

I. theils unmittelbarer, theils mittelbarer Schaden ;

II. theils damnum emergens ;

theils lucrum ceſſans.

Das leßtre wird nur erreßt, in fo fern eß OADI

NARIYM ift; oder als EXTRAORDINARIVM auf einer
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vorbereitenden Anſtalt von zuverläßigem oder

Pehr wahrſcheinlichem Ausſchlage beruhet.

| Wie läßt ſich die Lehre vom entgangenen Gewinn mit der

vom indirecten Schaden § . 325. vereinigen ? Ueber den

mittelbaren Schaden , einiges mündlich ; und zugleich über

die Schuld des Verlegten in der Nicht: Abbeugung. -

$. 335.

Der ganze Umriß der Obligationis
ex delicto ori

undae låßt ſich daher anı ficherſten durch die Regel auss

drůcken : Praeſtandum eſſe, quantum fieri poffit, id

quod interſit, laeſionem non factam eſſe. Dies wird

nun bald vodſtåndig und einfach durch Rückerſtattung
;

bald vodſtåndig, aber fünftlich in der Leiſtung des Wers

thes deſſen , was entzogen iſt, ſowohl in Abſicht des

wirklichen Schadens, als des entgangenen
Gewinnes ;

bald unvollſtändig
und nur in ſo weit erfüllt, als es phy.

fiſch möglich iſt, die Folgen einer, beſonders perſönli .

chen Berleßung noch abzubeugen ; ſowohl úberhaupt als

auch insbeſondre, fo weit jene Verlegung auch einen Ein :

fuß auf das äußre Seinige des Menſchen anges

nommen hat.

g. 336 .

Mit Beleidigungen wird nicht nur ein beſtimmter

Schaden geregt ; fondern auch ein unbeftimmter, in

Stöhrung der Sicherheit. $. 204.

Beleidigungen föhren die Sicherheit auf zweifache

Weiſe:

Einmal in der Perſon des Beleidigers. So lange

keiner den andren beleidigt; ſo lange ſteht das Coeffiftens

tial - Verhältniß in dem ſchönen Gleichgewicht, daß keiner

von dem andren etwas zu fürchten hat. Die Baſis meis

ner Sicherheit iſt noch das rein menſchliche Princip :

Quilibet praefumitur bonus, donec probetur con

trarium. Dieſe Bafis wird erſchüttert, dieſe Vermus

thung, worauf meine Sicherheit ruhet , wird aufgehoben

durch Beleidigung , indem der Beleidiger durch eine

1
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Thatſache fidh ankündigt als ein Subject im Coefiften .

tial . Verhältniß, neben welchem meine Sicherheit nicht bes !

ſtehen kann. Seine eigene Handlungsteiſe bezeichnet eis .

nen Character, welcher das Rechts- Berhåltniß zu tves

nig achtet , um nicht in demſelben Porvohl authentiſch die

Möglichkeit, als auch ſogar die auf Thatfachen ruhende

Wahrſcheinlichkeit auch künftiger Beleidigun:

'gen zu erkennen.

A180anti, nach Aurren , vermöge der auf pſycho

logiſchen Gereken berubenden Wirkſamkeit des Beis

ſpielen. So bald eine finnliche Erfahrung auf An

dre ausgeht, daß ich beleidigt werden kann mit einem für

den Beleidiger außerlich glücklichen Erfolg : fo findet

eben darinn jeder Dritte, welcher nicht nach Herzens-Güte,

noch nach reiner Vernunftmåfigkeit, ſondern nach Trie :

ben und Reibenſchaft handelt, einen leidenſchaftlichen

Reig, mich auch zu beleidigen , ſo bald er irgend ein leidena

Tchaftliches Intereſſe darinn findet.

$ . 337

Dieſe doppelt unterbrochene Sicherheit muß wieder

bergeſtellt terden , wenn das wiberrechtliche Minus in dem

Seinigen des Beleidigten rein ausgeglichen werben roll .

Die Wiederherſtellung aber fann in keiner Art ges

ſchehen , als durch Zufügung phyfiſcher Uebel an den

Beleidiger, S. 27.

I. Einmal, wodurch der Beleidiger ſelbſt

1.) entweder in die unmöglichkeit

A.) manchmal in die ab rolute ,

B.) unter einem leichtern Grabe der Gefå broer

und alſo auch der Gegenmittel , durch Vers

minderung der Kraft durch Aufhebung ober

Einſchränkung der åußern Freiheit , in die

bedingte Unmöglichkeit

2.) oder wenigſtens , in ſo fern er auch mehr nach

Sinnlichkeit als nach Vernunft handelt, dins
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II. 4180 ann,
se ?

noch vermoge pſychologiſcher Gefeßer in die

unluft

verreßt wird ; die Beleidigung zu wiederhohlen.

len Anders Baburch vertilgt wird , daß in der Belei:

digung Meiner, Jeder mehr phyriſches Uebel für

den Urheber der Chat erkennet , als pbyfiſches Gut.

$. 338.

In der Function der Wiederherſtellung der Sie

cherheit verbindet ſich alſo die diſtributive Gerechtig:

keit mit der ſy nallagmatiſchen . Daber:

I. babe id, nichts dagegen, jene Sicherheits .Mittel

auch Strafe zu nennen , wenn man nur nicht darüber

vergißt, daß noch der Gleiche gegen den Gleis

ch en handelt.

II . Ebendaber ift es flar,

1.) daß nicht auf jede Beleidigung Straf, Uebel

2.) daß nicht auf alle gleiches Straf. Uebel, fons

dern allein in geometriſcher Proportion erfols

gen fann ;

3.) daß insbeſondre A. für culpore Beleidigungen

die Folge des Errakes böchſtens die Auf

bebung der äußern Berührung8 Puncte ;

B. eben ro bei Nichts Erfüllung der Vertrags ,

Pflichten Erfaß mit Verluſt des Credites , in

der Regel zureicht.

Mehreres, und Literatur im Pract. Th. in der

Lehre vom Strafkrieg.

1
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Zweites Hauptmoment des zweiten Unteros

Abrchnittes .

Die übrigen möglichen Veränderungen des Menſchlichen

Seinigen , auffer der Verfeßung

Auflöſungen und Novationen.

Hiebei gelegentlich, unb remiffio über Erbfolge und

Verjå brung.

$. 339.

So wie das geſammte reine, gemeine, theores

tiſche N. R. in meinem Syſtem als eine vollſtändige

Analyſe des menſchlichen
Seinigen erſcheinet und ebens

deshalb :

I. die Urlage des angebohrnen , und mit der Pers

fönlichkeit verknüpften Seinigen

II. die Urs Conſtruction des å ußern Seinigen ,

1.) durch Dccupation

2.) durch Acceßion

III. die möglichen Verrekungen eines Etwas

aus dem Seinigen des Einen in das des

Andern

1.) das beabſichtete duvardypece im Vertrag.

2.) das ouvernay em exscrow in der Beleidigung

bisher abgehandelt worden : ſo bleiben gegenwärtig für

die geſammte mögliche Ueberſicht des Seinigen noch diejes

nigen Veränderungen übrig , welche nicht verſekun ,

gen find :

1. Einmal , reine Auflöſungen der Rechte.

Als dann , ſolche Auflöſung , wo war das zuvor

herrſchende Rechts . Verhältniß verſchwindet, aber ein

umgebildetes an ſeine Stelle tritt - Novationen.

Es ergiebt ſich dabei eine ganz ungeſuchte und nas

türliche Veranlaßungi an Drt und Stelle den Beweis

einzuſchalten ,

daß das N. R. Feine teſtamentariſche, keine ges

repliche Erbfolge , keine Verjåbrung kenne ;
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1

und damit wäre das Geſammte das Bejahende,

und das Verneinende erſchöpft, was der theoretiſche

Sheil des Natur -Rechtes über das menſchliche

Seinige ausſagen kann.

f. 340.

I.

Allgemeinfte Auflöſungs,Art aller möglichen

Rechte - der Dod.

Nur der Menrch , als ſinnlich vernünftiges

Weſen , iſt Subject. des Rechtes. Wenn der Menſch

Daher aufhört, als ſolcher zu exiſtiren : ro verſchwindet

zugleich das Subject des Rechtes ; und Rechte welche

nicht mehr an ein Subject geknüpft ſind, werden entwes

der ein .Unding, in fo fern die Weſenheit eines Rech:

tes darinn beſteht, Eigenſchaft eines . Subjectes zu

feyn; oder in ro fern ein in der Sinnen - Welt fortbaus

erndes Subſtrat ihnen unterliegt: ſo wird dieſes Subſtrat,

in Ermanglung eines Rechts -Subjectes , etwas Herrens

Tores , eine Res nullius, quae primo cedit occupanti.

§. 341 .

IRanche Rechte erloſchen unwandelbar
mit dem

Tode des Berechtigten. Die ganz perſönlichen , iura

quae non egrediuntur perfonam ; die unübertrags

baren. Eben dieſe find auch fein Gegenſtand der Occus

pation ; ſondern erſcheinen als rein erlorchen. :

$. 342.

Hingegen über das übertragbare
Seinige fann

der Innhaber deſſelben mit einem der Lebenden einen

Erbvertrag geſchloßen haben S. 313 .

Exiſtirt dieſer: ro erliſcht mit dem Tode des Innba,

bers nicht alles Subject des Rechtes ; ſondern es tritt eis

ner der lebenden auf, welcher bereits woblerworbene

Rechte auf das Seinige des Verſtorbenen erlangt hat,

durch einen Vertrag mit ihm , weil er lebte.

Der Tod ſeines Drit. Paciſcenten war die Bedingung ,

mit welcher die Ausübung des erworbenen Rechtes

in
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1

in volle Wirkſamkeit tritt; und mit dem Augenblick des

Todes růckt alſo ein neues Subject der gegebnen Rechte

an die Stelle des vorigen , ro daß hier der Tod als keine

Erlöſchung alles RechtssSubjectes ; und folglich

als kein allgemeines Auflöſungsmittel der Rechte

erſcheinet, vielmehr die Fortdauer derfelben in eben dem

Subjecte begründet ift, welches aus dem Erbvertrage

fchon ein ivs QVAESITVM auf fich abgeleitet hat.

Daher exiſtirt in der Sphaere des N. R. allerdings

Erbfolge nemlich die vertragsweiſe modus

adquirendi hereditatem alicuius, CONVENTIONIS modo

Gibi delatam .

Iſt der Erb . Vertrag mit einem Einzelnen geſchloſs

fen : ro iſt dieſer Univerſal.Erbe ; heres solvs ; auch

heres Ex ASSE, nach der Kunſtſprache der Fidmer.

Pft der Erb · Vertrag mit Mehrern geſchloßen, ſo daß

auf dieſe zuſammengenommen , und in beſtimmten Antheis

len, die Erbſchaft fallen fod : ſo erfolgt der Uebergang eis

nes CONDOMINII VNIVERSALIS auf Mit.Erben , Cohe

redes.

$ . 343.

1. Auch nach dem N. R. růckt der vertragsweiſe

Erbe in die übertragbaren Verbindlichkeiten

ein . Nicht als ob die Gldubiger des Verſtorbes

nen irgend ein Recht aus dem Erbvertrag erwor,

ben båtten ; oder irgend ein neues Recht aus der

Erbfolge gewinnen könnten ; ſondern weil ihnen die

woblerworbenen Rechte auf die Bermogens.

Subſtanz ihres Schuldners durch den Erbver .

trag nicht entzogen oder geſchmälert werden können.

II. Daher ſteht dem Vertrags , Erben , wenn

fich die außern Umſtände des Erblaffers bis zu

ſeinem Tode verſchlimmert haben , allerdings die Bes

fugniß zu, fein toblert orbenes Recht, und mit

ihm die gerammte Erbfchaft aufzugeben , ohne

daß die Gläubiger des Verſtorbenen ein Recht
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des Widerſpruches ; oder einen fortbauernden An .

ſpruch gegen ihn behaupten fönnen .

III. Daher erfolgt mit der Erwerbung der Erbi

ſchaft auf den bertragsweiſen Erben nach dem

N. R. nur der Uebergang

1.) der übertragbaren Berbindlichkeiten des

1.- Erblaſſers,

2.) in ſo weit die Verlaffenſchafts . Maffe zureicht,

jedoch ſo, daß ihm der Beweis obliegt, fie

reiche nicht zu , Denn er einen Gläubiger unbes

friedigt laſſen wil.

$. 344.

Die Poſitio . Rechte

1.) mißbilligen zum Theil fo das Römiſche! -

die vertragsweiſe Erbfolge;

2.) und kennen, auffer der bertragsweiſen , noch

zwei Arten der Erbfolge :

A.) die teſtamentariſche;

B.) die gereßlich e .

Teftament heißt eine einſeitige, und eben deshalb

bis zum Tod widerrufliche Willens, Verordnung , wer

nach meinem Tode mein Erbe ſeyn , und was ſonſt mit

dem , was ich hinterlaſſe, geſchehen rou.

Die gefeßliche Erbfolge, oder - da das Róm .

Recht auffer ihr nur die teftamentariſche kennt , auch

die Inteftat:Erbfolge. Sie iſt dasjenige Inſtitut des

bürgerlichen Lebens, vermöge deſſen die Verlaſſenſchaft ei,

nes Verſtorbenen , auch alsdann, wenn es an einem rechts.

gültigen Erbvertrage, und Teftamente fehlt , doch nicht

niemand gehörig ; fonbern gefeßlicher Weiſe folchen Perſos

nen zugeſchrieben wird , von welchen ein vernünftiger Ber:

muthung8sGrund obwaltet, daß der Verſtorbne denfelben

reine Hinterlaffenſchaft am erſten juwenden dürfte, wena

er noch heute darüber befragt werden könnte. Alſo reinen

Sluts . Freunden , Berwandten , welche durch natür:

tiche Bande auf feine Worliebe Anſpruch machen können ;
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Ubkömmlingen ; in Ermanglung derſelben Eltern und

Vors Eltern , Geſchwiſtern und ihren Kindern

vollbùrtigen zuerſt, alsdann hal6bürtigen - Juleßt

den übrigen Seiten - Verwandten nach der Nähe des

Grades ; und gleich naben zu gleichen Theilen So

ohngefibr nach bem Róm . R. anders nach andern

Gerengebungen .

9. 345 .

So vernünftig beide Inſtitute find; und .ro refr es

die Klugheit tathfam finhet, fie in das bürgerliche' les

ben einzuführen : ſo kengt ſie dennoch das N. R. nicht.

I. Teſtamente geben als einſeitige , und bis zum Tod

widerrufliche Willens - Verordnungen keine wohls

erworbenen Rechte unter lebenden. Sie fols

len erft Wirkſamkeit haben, mit dem Tode ihres Ber.

faßers ; der Teftaments Erbe erfährt fogar erſt ge.

wöhnlich nach dem Tode des Erblaffers, daß er Erbe

ſeyn folle ; und wird gefragt, ob er es feyn wolle ?

Mit dem Augenblicke des Sobes erliſcht daher al .

les Subject des Rechtes, teil ein Teſtaments,

Erbe, ſo lang der Erblaffer lebte, Subject des Rechs

tes auf das übertragbare Seinige derſelben nicht ges

worden iſt nicht werden konnte nocy route. Das

ber iſt, in Ermanglung eines Rechts . Subjectes, dieſe

Verlaffenſchaft mit dem Augenblic des Codes ihres

Innhaber etwas Herrenlores geworden ; und

die teſtamentariſche Verordnung, welche jeßt erſt ihre

Wirkſamkeit beginnen ſollte, findet keinen Stoff der:

felben mehr.

Hoepfner fagt: S. 107. «Der Verfaſſer eines Deo

« ftamentes verſchenkt einen Bogel, auf den

afall, wenn er wird weggeflogen feyn.

und bringt in der Note folgende Urtheile über

rein Gleichniß bei: « Madihn (N. R. S. 151.)

«nennt dies Gleichniß . fchon ; Schmalz, ( Un.

« nalen 2. St. 120. S.) richtig; Maaß, (über
7
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« Rechte und Verbindlicht. S. 127.) Febr tref.

« fend; hingegen beliebt es dem Hrn. Prof.

« Heybenreich es drollicht zu finden . Auch

Schaumann mißbilligt das leßtre Urtheil in den

frit. 465. f. phil. Rechtsl. S. 213 .

II . Der Inteftat. Erbfolge fehlt es im N. X. an

allem Fundament. Auch mein nächſter Verwandter

bat keine Perſonen , Einheit mit mir ; und iſt alſo

nicht Subject 028 Rechtes für das Meinige.

Wenn er daher mit meinem Tode dafür gelten fol ,

ausſchließlich gegen andre Menſchen , ſo iſt dies will.

führliche Annahme des bürgerlichen Lebens ; und

alſo dem N. R. fremd. Um ſo augenſcheinlicher iſt

dieſer Saß, weil ſelbſt die Annahme , auf welche

Verwandte fich zunächſt das Bermogen fortvererben

fol ? höchſt willkührlich ;. und eben deshalb in den

verſchiedenen Poſitiv . Gefeßgebungen gleich verſchies

denartig iſt. Nichts aber , als das nothwendige:

Reſultat aus der Natur des menſchlichen Sets

nigen , kann als Beſtandtheil des N. R. gedacht

werden.

| Eine andre Frage iſt es : Müßen nicht die Kinder aus dem

Vermogen ihrer Eltern alimentirt werden ? 1. unten §. 422.

Nro. IV. V.

§. 346.

Literåriſche Notizen.

1. Einige Naturiſten nehmen auch kein . Sertragsweiſe

Erbfolge an.

Siegfr. Caefo Aeminga de moralitate ſucceſfio

num. Lipf. 1753. Cap. I. S. 47. 48. ,

Breuning. J. N. p . 94 **

Madihn , S. 150.

» Schmalz Nonnulla de , fundamento , ſucceſſionis

hereditariae. Königsberg 1791 .

und in den Annal. der R. des M. Heft I. und

II. S. 119.
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Gros Lehrb. g. 215. verglichen mit §. 169.

II. Andre Naturiſten finden auch die teſtamentariſche Erbs

folge im N. R. gegründet.

Hugo Grotius L. II. Cap . VI. S. 14.

Hert und Barbeyrac über Pufendorf J. N. et G.

L. IV. Cap. X. S. 6..

Buddeus de teſtamentis ſummorum imperantium ,

speciatim Caroli II. Hiſp. R. Hal. 1700. 9. 2-5.

und in Sel. J. N. et G. p. 491-629.

Titius de obligatione ex teſtamento imperfecto.

Beſonders $ . L. 1. d . f. in den Diſp. Jurid. Lipſ.

1729. Nro . II. p. 31–103.

Jo. Chrph. Weinland de teſtamentorum ex J. N.

efficacia. in eius Otio Academ. hyemali.

Hal. 1726. p . 67-92. und in den Opuſc. iuri.

dico - philoſ. Hal. 1730. p. 67. u. 8. f.

Jo . Ge. Mühlhauſen de teſtamentis Principum .

Marb . 1733 .

ORIGINEJac. Sappii D. de teftamentifactionis

activae. Lugd. Bat. 1742.

L. F. Langemack Fehre von Teſtamenten aus philoſophis

Ichen Gründen hergeleitet. Berlin 1745. 127 S. 8.

Daries de adquiſitione hereditatis eiusque effecti

bus ſecundum J. N. Jen. 1746.

Joh. Chriſt. Claproth Abh. ob die Teſtamente nach

dem Recht der N. ſtatt haben ? in den Jur. Philof.

u . Erit. Abh. St. IV. Abh. X. in das Lut. überfest

von Ge. Ernſt Buck. Bückeburg 1750.

die damalige Gött. Sel. 3. iſt gleicher Meinung

Jahrgang 1747. S. 531 .

Helmer Herm . Nathan. Wilkens , oder der Refp .

Chriſt. Ludw. Troſchel, de ſucceſſione ab inteſtato .

Jen . 1753. Sect . I. beſ. S. VIII.

Jo. Gottfr. Speirmaạn D. qua teſtamenta J. eſſe

N. demonftratur. Helmſt. 1747 ...
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Med. 11.
Leyler Med, ad Pand. Spec. CCCLI.

,Teftandi poteftas ex J. N. derivatur.“

Jo. Chriſt. Rudolph de ultimis voluntatibus iure

N. validis. Erl , 1753.

Vinc. Gaudii D. de teſtarnentifactionis in iure

naturali firmitate. Goett. 1753. (Beſonders ge.

gen den Freiherrn von Cocceji .)

Jo. Chriſt. Eſchenbach, teſtamenta funt iuris Nat.

Roſtoch . 1755.

Wilh. Ernſt Chriſtiani de teſtamentis J. Nat. va

lidis, Kilonii 1758.

M. J. ofer ubb. über die Frage : ob das Recht, teftas

mentariſche Diſpoſitionen zu machen, aus dem N.N.

bergeleitet werden könne ? Heilbrunn 1802.

Der Verf, behauptet ,

I. daß die poſitive Anordnung des Rechtes , ju

teſtiren , dem N. R. nicht zurpider ren. Aber

ſchon Thomaſius fagt: nemo unquam opina

tus eſt, teftamentifactionem a J. N. pro

hiberi, in der ſub Nro, III., 3. angef. Abh.

und Stelle.

II. Daß auch ohne poſitive Gerege teſtamentariſche

Diſpoſitionen aus dem bloſen N. R. ihre Gül,

tigkeit und Rechtmáſigkeit erhalten ;

abgeleitet aus dem Saße : Alles iſt recht, was

ohne Verleßung der Pflichten , die man als

Theil des ganzen Menſchengeſchlechtes hat, ges

cheben kann. Sonderbarer Weiſe verregt der

Berf. zugleich den Seſtaments . Erben an das

Krantenbett des Erblaffers, und an rein Grab,

Wache haltend zur Beſignahme der Erbſchaft.

Ein eigenthümliche: Ideengang wegen Rechts . Gů ls

tigkeit der Teſtamente iſt der des großen keib.

niß in der Methodo nova Jpdentiae. P. II. S. 20.

Teſtamenta vero meo iure nullius eflent mo

„menti , nifi anima ellet immortalis. Sed quia

1
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,,mortui revera adhuc vivunt, ideo manent do.

„mini rerum ; quos vero haeredes reliquerunt,

» , concipiendi ſunt ut procuratores in rem ſuam .“

in 'Op. Omn. Tom . IV . Genevae 1768. P. III.

Opuſc. ad Ipd. pertin . p. 187. Jedoch ſagt

Leibniß von dem libello felbft : Eſt ille ſcriptus

ab adoleſcente , et quidem in itinere , ſine ul

lo librorum adparatu , in den Ep. mutuis L. et

Frid. Guil. Bierlingii Reſp. ad Ep . IX, in Op.

omn. Tom. V. p . 381. Eben fo ohngefähr, jedoch

ohne Rückblick auf Leibniß , Heinr. Stephani in den

Grundl, der Rechtsm . . 245. 246.

III. Dagegen ſchließen die Teſtamente die Meiſtení na:

mentlich folgende Naturiſten, aus der Sphäre des

N. R. aus :

Pufendorf de J. N. et G. Lib . IV. Cap . X. S. 6.

Gundling, de principe herede ex teſtamento ci

vium. Cap. I. S. 1 , 2, in Exerc. Acad. mit Hein

neccius Vorrede. Halle 1736. Exercit, XI. p. 431 .

Thomalias de origine ſucceſſionis teſtamentariae

S. VIII, VIIII, in den Dill. Acad. Tom. II, Diſi.

LXVI. p. 985.

H. Cocceii D. de teſtamentis Principum. Trai, ad

Vi. 1699. P. I , S. 17. 18. „ Dico igitur , tefta

„ menta etiam quoad originem efle iuris pofi

et nihil quidquam participare ea de

„ iure nat.“ Auch in den Exerc. Curioſ. Palati

nis , Traiectinis et Viadrinis Tom. II, Lemg.

1722. Nro. XIX.

Henr. Ernſt Keſtner de teſtament
is perſonar

um

illuſtrium . Rinteln 1706, S. VI. An teſtamenta

fint J. N.? S. VII. VIII . Quod negatur, cum

Juri Poſitivo natales debeant.

Sam. de Cocceii Diff. prooem. ad Grot. XII . S. 293. f.

Steph. Wiſcher de teſtamentis J. N. ignotis.

Ultraj. 1720.

' gtivi
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Ge. Chriſt. Gebaueri ' Progr. de origine teſtamen

torum minime ex iure naturali repetenda.

Gött. 1736. in den Exerc. Acad. nach Weißmans .

tels Ausg. Vol. II. Erf. 1777. Nro . XXXII. p.

735-742.

J. G. Arn . Delrichs über die Ungültigkeit der Tefta.

mente nach dem natürlichen Recht , in Porrelts

Mag. für Auffl. 5. I.

Seutſcher Merkur, Jahrg. 1788. S. 260.

Schmals über den natürl. Grund der Erbfolge. Ein

Progr. von 1791. Aus dem kat. mit Verb. überſ.

in den Annalen H. II. Nro. II. p. 115 — 127

Ueber die Ungültigkeit der Teſtamente nach dem N. R.

in Kinoblauch politiſch) philoſ. Geſprådjen. Th. I.

Geſpr. 10.

Schaumann über die naturrechtliche Gültigkeit der Te.

ftamente, in den kritiſchen Abhandl. Nro. X. S.

209-216.

Koffbauers Unterſ. Abh. XXXI. S. 269–278.

IV. Einige Naturiſten behaupten eine Inteftat - Erb ,

folge nach dem N. R.

Grotius II. vii. S. 3 .

Pufendorf de J. N. et G. Lib . IV. Cap . XI. beſ.

S. 1. „ Succelliones ab inteſtato nituntur PRAE

SVMTA voluntate defuncti und de 0. H. et

Civ. L. I. Cap . XII. S. X. .

Wolf J. N. Tom . VII . S. 1031. 1032. p . 747. „ S.

ab J. eſt ex TESTAMENTO veluti TACITO ſucceſſio.“

Wilkens, in der oben angef. D. de S. ab J. Jen.

1753. Sect . I. S. XII. u. d. f.

Darjes Edit. VII. Jen . 1776. S. 503.

Schlettwein's R. der Menſchheit §. 258. ( obgleich der .

felbe die Teft. dem N. R. abſpricht §. 141.)

Gottl. Aug. Tittel N. u. V. R. S. 205-207.

V. Dagegen ſtimmen :
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Gundling Cap. xx. S. LXV. LXVI. und ſein Commen

tator Sammet. S. 443.

Treuer ad Pufendorf de 0. H. et C. L. I. Cap.

XII. S. 10.

Joh. Ernſt Gunnerug in den volft. Erläut. u. Anmerk.

über das N. u. V. R. Des H. Hofr. Darjes. ad S.

503. N. 2. ad S. 504. N. 1. Sechſt. St. Fr. und

f. 1750. S. 551. 552.

Bei Hoepfner iſt noch für dieſe Meinung angeführt:

Jo. Fr. Ehrlen , de ſucceſſione ab inteſtato .

Arg. 1772. - eine Schrift, die ich ſonſt nicht kenne.

Unter den Neuern , vorzüglich Maaß in dem Grundr.

Leipzig 1808. ſ. 252-255 .

VI. Das Geſammte über Erbfolge nach dem N. R.

baben bearbeitet:

Aug. Frid. Müller Pr. I. et II. de ſucceſſione he

reditaria ex J. N. Lipſ. 1743.

Jac. Rave von dem Erbrechte , und wie weit es aus

den Gründen der Vernunft beſtimmt werde ? in den

Berf. aus dem R. O. N. Jena 1765. S. 139-178.

Sehr gut iſt das allgemein - Princip : § . 17. «Went

ajemand nicht vor dem Abſterben des Erblaſſers fchon

«Den beſtimmenden Grund für fich hat , aus welchem

« er nach dem Abſterben deſſelben fich das Erbrecht

« zuſchreiben fann : ro findet gar fein Erbrecht ſtatt ;

a fondern die Erbſchaft wird eine res nullius. « auch

$. 18.

Eben ro richtig iſt die ungültigkeit der Teſtamente

hieraus abgeleitet f. 21. S. 159-164.

und die Gültigkeit der Erbvertråge g. 24. u. 25.

S. " 165. 166 .

Ja , es iſt auch die liebe des Verſtorbenen

zu Verwandten ' als ein unbaltbares Princip der

gnteftat: Erbfolge verworfen . §. 19. 20. S.

156-158 . Allein zitteßt iſt auß dem , auffer dem

Fall eines Erbvertrages und vertragsweifen Geſammt.
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Eigenthumes ganz unerweislichen Grundlag: „Alles ,

> was das Haupt einer Familie an eigenthümlichen

» Gütern befißt, das beſiket er zugleich für ſeine

» nicht abgeſonderte Abfòmmlinge, $ . 32. S. 172.

eine Art von naturrechtlicher Jnteſtat.Erb .

folge abgeleitet. §. 26. S. 167. g. 42. S. 178.

Gedanken über das Recht der Erbfolge, nebſt Lehrs

fåßen aus dem Vernunftrechter von 6. The.

Freih. von Geyr und Schweppenburg. Bonn 1789.

A. f. G. von Reiche, in wie weit låßt ſich im Recht

der Natur eine Erbfolge annehmen ? in den Beitrå.

gen zur Rechtsgelehrſamkeit und Geſchichte.Geſchichte. Bais

reuth 1798. Nro. V. S. 113. u. d. f.

Weber durch Teftament, noch durch Verwandts

ſchaft findet ein Erbrecht nach dem N. R.

ftatt ; wohl aber durch Vertråge und Gemeins

ſchaft.

$. 347

II.

Das ; to eite allgemeinſte Aufldſungsmittel der Rech .

te - die Verjährung ift Erfindung des bürgerli.

chen Lebens, und dem N. R. unbekannt.

Verjåbrung nennen wir Berluſt der Rechte durch

Nicht. Gebrauch .

I. Reinen Verluſt derfelben , ſo daß dem vorherigen

Verpflichteten plos der negative Vortheil zuwächſt,

durch den Nicht: Gebrauch des Zwangs . Rechtes, als

Correlates , und bieraus entſpringende Erlörchung

deſſelben , der jom obliegenden Zwang8 . Pflicht ento

ledigt zu reyn Extinctio.Verjährung.

II. Berluſt eines å ußern Eigenthums- und Rück ,

foderungs - Rechtes , durch Nicht: Gebrauch deſ.

felben , in der Urt , daß ein Undrer den Gegenſtand

des Eigenthums:Rechtes ehrlicher Weiſe (bona fide)

erworben , und alsbann in dem Beſig deſſelben durch

die in den Geregen beſtimmte Zeit, und auf eine

>



315

auch ſonſt ben Modalitäten , welche die Sefeße zur

Berjährung erfodern, gemäße Weiſe fich behauptet

binfolglid; daß dieſer Befißer mit Erlöſchung des

Vindications: Rechtes das Eigenthum der Sache

fich bleibend zugeeignet hat- 4dquiſitiv .Verjábs

tung , erwerbende.

a ) Die leßtre heißt in der frühern Kunftſprache

der Römer einzig: VSVCAPIO . Ein , die zu:

Grunde liegende idee ſelbſt ausſprechender

Name ! Im neuern Römiſchen Recht beißt

Verjährung : überhaupt Vorſchrift, PRAE

SCRIPTIO , nemlich LONGI TEMPORIS , oder der,

von dem Praetore dem Commiffar ( Judi

ci) im Unterſuchungs. Plane vorgeſchriebene

Einwand eines .so langen Nicht:Gebrau .

ches des Rechtes , daß daſſelbe, daß die

Klage überhaupt, daß das Sindications.

Recht insbeſondre erloſchen iſt. Dieſe Prae

fcriptio iſt daher theils extinctiva , theils

adquiſitiva.

b ) Die erſtre die Extinctio - Verjährung

war dem Römer lange Zeit unbekannt ihm

jede actio eine PERPETVA ; im neuern beißt

diejenige Klage ſo , welche erſt durch einen

Nichts Gebrauch von 30 Jahren erliſcht, im

Gegenſatz der temporåren , welche ſchorz

früber, z. B. in dem alt römiſchen anno VTI

LI, oder in dem neuern quadriennio conti

nuo durch Nicht - Gebrauch verloren geben.

c) Wenn Bölfer in dem frühern Zeitpunkt einer

eingeſchränkten Cultur die erwerbende Vers

jåbrung annehmen : ſo iſt die Verjåb ,

rungsfrift gewöhnlich eine ſehr kurze. So

die altsrömiſche von Einem und zwei Jahren .

So die alt , deutſche und Sådfiſche von Jahr

unb Sag. Ja ausgebildetern rechts : Syfte.

2
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1

men werden långere Friften geſtellt. So bie

neu -romiſche; ordentlicher Weiſe bei ben

weglichen Sachen von drei Jahren ; bei dem

Grund . Eigenthum , wenn der Eigentbů,

mer mit dem Erſigenden in einer und

derſelben Provinz lebte , von zehn auf

ſerdem erſt von 3tanzig Jahren ; außeror,

dentlicher Weiſe allererſt von dreißig ,

vierzigi zum Theil von bundert Jahren .

Nach dem Allg. Preuß. fandrechte, auch bei

beweglichen , wie bei unbeweglichen Sachen erſt

in zehn , und zwanzig - in dreißig , vierzig,

vier und vierzig, funfzig Jahren, u. ſ. w. Der

Code Napoleon enthårt Extinctio .Verjähruns

gen von Drei Monatben , Art. 1854. , von

Sechs Monathen Art. 2271., von Einem

Jahre, bei neun Klage. Arten ; von zwei Jah.

ren , in Drei Hauptfäden , von drei Jahren,

Art. 809. Art. 880. von fünf Jahren , Art.

2276. 2277. von zehn Jahren , Urt. 1304 .

Art. 475. in der Regel von dreißig Jah.

ren. Und Udquifitiv - Verjährungen , nach den

Friſten des Röm. Rechtes. Art. 2219. Art.

2265 2269.

$ . 348

Im N. R. fehlt es der Verjährung an einem taug.

lichen Fundament
.

I. Eben weil ich Eigenthümer bin , habe ich Befugniſ,

die Sache zu gebrauchen oder nicht zu gebrauchen .

Eben, weil Rechte nur Möglichkeiten find , und

keinesweges Nothwendigkeit,zu handeln : ſo kann

die Unterlaſſung des Handelns die Rechte nicht vers

tilgen. Dieſe Bertilgung kann nicht als Stras

fe jener an fich gerechten Unterlaſſung gedacht

werben .

II. Nicht. Gebrauch iſt eine negative Thatſache, wos
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von ſich die mannichfaltigften Gründe gedenken

laſſen , ohne damit die Idee einer Aufgabe des

Nechtes zu verknüpfen. Ebendeshalb giebt es feia

ne logiſch · fichre Schlußfolge von jenem auf

diere.

IIļ. Am allerwenigſten in den Fällen der Verjährung,

in welchen der Eigenthümer gewöhnlich durch Nichte

Wiſſen , wo er das Seinige zu ſuchen hatte , an der

Verfolgung deſſelben gehindert war.

IV . Noch dürftiger iſt die Berufung auf das Wohl

des menſchlichen Gerchlechtes , dieſen Gemeins

Plaz álterer naturiſtiſcher Declamationen ; oder gar

auf das Unding eines allgemeinen Vertrages .

f. 349.

Das N. R. ftellt ſogar Gegenbeweiſe
von der

Nicht- Eriftenz der Verjå brung auf.

Einmal, auch der redliche Befißer macht nur eine

vermeintliche Erwerbung ; uno ſubjectiver Jrr.

thum kann durch die långſte Fortdauer nicht objeco

tive Wahrbeit , oder Wirklichkeit werden.

4180 ann , das Weſentliche der "Verjährung iſt et:

was durchaus Willführlich es . Die Zeitbe ,

ſtimmung, unter welcher file: als vollendet fich

darſtellt! Ades Widführliche aber kann erſt Erfins

dung des bürgerlichen Lebens , nie Beſtandtheil des

N. R. feyn.

§. 350 .

literatur.

I.

Bertheidiger der Pråſcription, als Beſtand,

theiles - de8 N. R.

1. Die Pråſcription haben die erſten Begründer der N.

R. W. in ihr Syſtem aufgenommen .

H. Grotius L. H. Cap. IV. beſonders S. III - V ,

über die derelictio tàcita.

S. Pufendorf de J. N. et G. Lib. IV. Cap . XII.
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de uſucapione. Diefer Naturiſte bezweifelt ſchon

den Grund reines Vorgångers §. VIII. und

beruft ſich auf die tacita conventio gentium .

U. Die erſten mir bekannten eigenthümlichen Monos

graphieen über Verjährung nach dem N. R.

1 ) Jo. Werlhof vindiciae Grotiani dogmatis de

praefcr. inter gentes. Helmſt. 1696.

2 ) Chr. Gottfr. Weidlich, de praeſcriptione

in ſtatu naturali conſiderata. Lipf. 1739.

Dieſer Verf. beſtimmt die ſtillſchweigende

Aufgabe der Sache nåber , als Sugo Gro.

am * tius ; aber auch ſo, daß fie alsdann feine Ull,

gemein '. Grundlage der Verjåbrung

mehr feyn fann.

G. XXI. » Ponamus , quod aliquis rem

» meam b. f. poſfideat, et ego ſciam

» quidem illud fieri, nihilo minus ta

» men poſſeſſionem eiusmodi proteſta

» tione non interrumpam , quamvis,

» quo minus id faciam , non impedi

» tus, <

III. aber faſt alle åltere Monographieen in der Verjäh,

rungs', Lehre haben zugleich die naturiſtiſche Ableia

tung verfucht. So

Jo . Mehlbaum de praefcr. iurium ex quaſi-poſt.

Helmſt. 1651. Concl. V.

Joh. Seinr. Meier de praeſcriptionibus, von

Verjährungen . Erf. 1692. Theſ. II. wo die Ber.

jåhrung quoad originem et materiam dem Ver:

nunftrechte ; quoad formam dem Iuri civili zu.

geſchrieben wird. Gehr wahr, in Bezug auf die

Eigenheiten des Röm. R. Sollte aber irgend eis

ne Verjährung in der Sphaeré des N. R. exiftit,

ren : Po müßte fie auch da, nach Materie und Form

beſtimmt reyn.
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Jo. Fried . Hohmann de praeſcriptione. Lipſ.

1719.

Guil. Hier. Brückner, de praefcr. pignorum vel

hypothecarum . Jen . 1719. §. II. ubi agitur

de Ivstitia praefcr.

Guil. Ferd. Lib . Baro Bachoff ab Echt , de iu .

ſtitia praeſcr. circa bona , ſub pacto retrov.

alienata , gehalten Jenae, gedruckt Gothae 1739.

P. I. Sect. I. Cap. I. de origine praefcript.

eiusque iuxta leges naturales fundamentis.

IV . Spätere eigenthümliche Monographieen dieſer Art :

1 ) Chriſtoph. Andr. Meycke D. de naturali.

principio uſuc. et praefcr. Alton. 1754.

2 ) Wolf Balth. Ad. von Steinwehr de praefcrip

tione, iure naturali fundata. Francof. ad Vi.

1765.

3 ) Jo. Fr. Ehrlen noyae vindiciae Grotiani

dogmatis de praefcr. Argent. 1767.

4) Gedanken von der Verjährung nach den Grund .

regeln der Naturgeſ. und des aug. V. R. Frank

furth 1773. 8 .

II .

Gegner der Natur Rechtlichen Verjåbrung.

L. S. Langemack philof. Abh. von der Verjährung. Bere

lin 1746. 5. 3. S. 7-16.

Pierre de Puy fi la preſcription a lieu entre les

Princes ſouverains. à Paris 1655.

Jo. Ernſt Gruner D. phil. in qua demonſtratur,

praeſcriptionem non eſſe J. N. Jenae 1749.

Gründliche Widerlegung der derelictionis tacitae

§ . XVIII. Widerl. andrer Gründe . XXVI.

Andr. Guil. Pagenſtecher Pr. de fundamento prae

fcr. in J. G. poſitivo , non J. N. quaerendo,

Marb . 1748.

Chriſt. Henr. Breuning de Praefcr. iure Gentium

incognita. Lipf. 1752.
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Chriſt. Nic. Carſtens de praefcr. inter gentes lo

cum non habente, Jen. 1758.

Jac. Rave Pr. doctrinae de praeſcr. S. IX. u. d. f.

Leop. Fr. Fredersdorf Verſuch einer Frage: ob die

Uſucapion unter freien Wölfern ſtatt finde ? Brauns

ſchweig 1785. 8.

Ebend. in dem Syft. d. R. O. N. Th. II. S. 325.

1

S. 537

S. Frid. de Luthardt de praeſcriptionis natura,

fundamento , et iure in ſtatu civili. Goetting.

1787

Weber Einführung der Pråſcr. in das bürgerliche Leben,

mit energiſcher Sprache:

Henr. Cocceii de praeſcr. extraordinaria , vel

anomala. Francof. ad Vi. 1700. S. 9. und 10.

p. 6 et 7

§. 351.

Bon Verjåhrung iſt dasjenige weſentlich verſchie.

den , was man unvordentliche
Verjährung nennt.

Wenn jemand in dem ruhigen Beſin, einer Sache fich bes

findet , deſſen Unfang alles Menſchen Gedenken über.

ſteigt, d . 6. rowohl alle eigne Erfahrung der leben .

den Menſchen , als auch dasjenige, was ſie vom sorens

ſagen wiſſen , und endlich ſogar die Sphaere der dars

über vorhandenen Urkunden : ro waltet die dringendfie

Bermuthung ob , daß man urſprünglich gerechter Weiſe

erworben habe; und eben dieſe Vernuthung bebauptet fich

deswegen mit entſcheidendem
uebergewicht,

weil

ein Segenbeweis in der gegebenen Lage der Sache

nicht möglich ift. Eben dieſe dringende Vermuthung,

worauf fich im birgerlichen Rechte die Theorie der un .

vordentlichen
Verjåbrung füßt, iſt auch dem N.

R. gemåß. Uber der Name iſt nicht ganz eigentlich ;

und kommtauch im Rom. Rechte nicht vor.

Jo, Paul Kreſs de genuina natura et indole ve

tuſtatis
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tuftatis f. praeſer. immemorialis. Helmſt. 1734.

Jo. Aug. Hellfeld de auctoritate vetuſtae poſſef

Sionis, in caufis praeſertim Illuſtrium . Jen. 1763.

und in den Opuſc. Jur. -can . crim . feud . et publ. ,

ed: a Jo. Chriſt. -Fiſchero. Jen. 1789. Nro. X.

S. 151-179.

Ich ſage : "auch nicht in urfunden ! Das ſcheint

der richtigen Idee eines Kreß Cap. II. S. V. p. 23.

zu toiberſprechen
. Ergiebt ſich aber der Anfang des

$ {ſiges aus Urkunden : ro müſſen dieſe die Gerechtig,

keit der Erwerbung beſtåtigen . Hingegen, fehlt es an

dieſen : ſo bin ich mit Kreß einverſtanden, daß die noch

åltern Urkunden und hiſtoriſchen Nachrichten , tornach irs

gend, einmal ein Andrer die Sache bereſſen bat, der

unvordentlichen
Berj. nicht ſchaden.

$. 352,

III,

Die allgemeine , auf äußeres Eigenthum fich bes

ziehende Auflöſun 98 Art ift: INTERITYS REI.

Ein Dominium fingulare kann eben ſo wenig ohne

Object , als ohne Subject , gedacht werden . Jenes

erliſcht alſo auch mit der. Total. Vertilgung des Objectes,

Es dauert aber auch auf dem Reſte fort, welcher

von der untergegangenen Sache noch übrig geblieben ift.

So bleibt die AREA mein , wenn auch das Haus abges

brannt iſt.

$. 353 .

Hat ein Andrer dolo malo oder per culpam den

interitum rei meae beſtimmt: ro iſt zwar auch mein

Dominium erloſchen ; aber eine Obligatio EX DELICTO

oriunda bat fich aus dem Ereigniſ conſtruirt.

$ . 354

IV .

Particulare , auf Obligationes, und zugleich auf

dingliche Rechte auf fremde Sachen ſich bezies

bende Auflöſung$ - Art: Conſolidatio, Confulo.

&
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I.) Wenn ein Servituten.Necht geacht werden fod :

ſo muffen zwei verſchiebene Subjecte gedacht werden ;

eines als Eigenthümer der dienenden Sache, ein

andres , als dasjenige Subject, welchem die VTILITAS

aus der dienenden Sache zukommt.

2.) Eben ro im Pfandrecht ; ein Gläubiger, und ein

Eigenthümer der verpfändeten Sache.

3.) Endlich ro in allen Arten der OBLIGATIONVM ; ein Des

rechtigter, und ein Berpflichteter ; ein Glåubi.

ger und ein Schuldner .' ':

Trift daher ein Ereigniß ein, wodurch beibe Rechts .

Verhältniſſe auf eine und dieſelbe Perfon übergetras

gen werden : ſo iſt eben dadurch Servituten , Recht,

Pfandrecht, Obligatio , erloſchen. Und dieſes iſt der

Fall :

A. wenn das eine Subject Univerſal. Erbe des

andren geworden iſt ;

B. wenn das eine Subject die geſammte Verlar.

ſenſchaft des andern Subjectes nach ſeinem Tos

de als berrenloſes Guth naturrechtlich rich anges

eignet hat.

$. 355

V.

Particulare Auflöſungsarten der Obligationum .

1 .

u eberhaupt.

A

SOLVTIO, und ihre Subrogate
.

Wenn der Verpflichtete
'rein , douftåndig,

und ges

nau dem Berechtigten
dasjenige geleiſtet hat, was vers

möge der Verbindlich
machung geleiſtet werden

rollte : Po hat ſich eben dadurch die Verbindlichmas

chung aufgelöſet.

Diere reine Erfüllung heißt SOLYTTO ; und damit cor .

reſpondiret das deutſche Wort : 3 ablung, nur ſehr un.

vollkommen , und in rofern es in einem rebr tropis
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Schen Sinne genommen wird. Im eigentlichen Sinne

bezieht ſich der Begriff zahlung nur auf Verbindlichkei.

ten, welche im Geben , und zwar einer Duantitåt des

allgemeinen Werthzeichens beſteht.

§. 356.

Gubrogate der Solutionis.

a ) In folutum datio, Gebung an Zahlungsſtatt.

Nur alsdann, wenn beide Cheile fich frei Darüber

geeiniget haben. Sonſt kann der Verpflichtete

dem Berechtigten nicht Sache für Geld , noch

umgekehrt – nicht eine andre Sache für die eis

gentlich ſchuldige ; nicht Handlung für Sacher

noch umgekehrt , aufdringen .

b ) Im bürgerlichen Leben manchmal die gerich to'

liche Niederlegung , welche zwar im Natur ,

ftande nicht gedacht werden kann ; aber deren Stel.

le. per Colam OBLATIONEM rei debitae in der

Art vertreten wird , daß der debitor dem credito

ri , in mora accipiendi conſtituto zuleßt erklären

kann , er begebe ſich der Sache auf ſeine Gefahr,

und überlaffe es ihm nun, ſich ihres Beſiges zu vers

fichern.

c ) Compenſatio, Abrechnung, Gegenrechnung ,

computatio eius , quod ab altero vicillim de

betur, loco ſolutionis in folutum . Es wird aber,

außer dem rdjon beſtimmten Doppel.Verhältniß

von Foderung und Segenfoderung vorausges

regt: n ) daß beibe objectio gleichartig ; b ) daß

beide gleich fållig ; v) daß beide gleich liquid,

oder unſtreitig find.

$. 357

B

Erla s.

Wenn der Berechtigte Fein Recht freiwillig auf

giebt : ſo entſteht auch daraus Erlöſchung; und dieſe heißt

in Beziehung auf das Correlat der Zwangspflicht REMIS ».
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$ 10 , Erlaß. Bald reiner und eigentlicher ; unentgelt:

licher ; bald theilweiſer i wie im Vergleich. §. 315. I.

2. B.

$ . 358

2 .

Im Bezug auf vertragsweiſe Verbindlich mach u .

gen , insbeſondre.

A. Mutuus diſſenſus, nachdem der Bertrag zur Per .

fection , aber noch ehe er zur Conſummation

gedieben.

B. Treuloſigkeit des einen Pacifcenten. Wenn

mein Mit , Paciſcente der von ihm übernommenen

Verbindlichkeit nicht genügen kann und will: ro bin

ich auch nicht zur Erfüllung der meinigen gehalters.

Accidental.Beſtimmung aber iſt es, wenn blore

MORA den Vertrag ſchon rückgängig macht.

† Wie, wenn mein Mit Paciſcente einen andern mit mir

geſchloffenen Vertrag nicht erfüllt ?

C. Wenn entweder ein Umſtand fich ereignet, welcher

ausdrücklich im Vertrag zu einer Refolutiv : Be .

dingung gemacht worden , oder wenn ſich die Um .

ftånde unvorhergeſetjener Weiſë dergeſtalt verán ,

dern, daß die Natur des Vertrages damit nicht

mehr beſtehen kann : ro idret fich das Vertrag 8

weife Vrhåltniß auf. Micht weiter geht die Clau

ſula rebus fic ftantibus.

Henr. Cocceii D. de clauſula rebus lic ſtan

tibus. Francof, ad Vi. 1699. beſonders Cap.

II. S. 5. die Ausführung : irritum efl'e, quod

in cafum incidit, unde incipere non pot

eſt, und §. 10. Mutato circa mera acci

dentia negotii ſtatu , illud irritum non fieri.

Weber Syſt. Entry. der Lehre von der natürl.

Verbindlichkeit. §. 90. Nro. III. Erfte Aufl. S.

45-47

Höpfner S. 115 .
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$. 359.

VI.

Auflöſungsart der perſönlichen Rechtsstage.

Verfall in Wahnſinn und Blödſinn beſtimmt eine

Total. Veränderung der perſönlichen Rechts ,

fage Ourch Uebertritt aus dem Iure Communi unter

das Ius SINGVLARE .

$. 360.

Noyatio . Umbildung alſo Partial . Aufhebung einer

Obligationis.

1. Veränderung des fundamentes,

II. des objectes ,

III. der Modalität der Obligationis,

IV. des Perſonales ;

I ) des Berechtigten , in der Ceffion ; unter.

fchieden von Arrignation ;

2 ) des Verpflichteten A. in Erpromiffion

und B. in der Delegation.
3

II.

Practirch é r I heil

des reinen, gemeinen N. R.

oder

Proceß des N. R. – Natürliches

Kriegs - Recht.

$. 361.

Nach vollendeter Theorie des menſchlichen Seinigeli,

muß die Art und Weiſe gelehrt werden, daſſelbe gegen

Andre zu behaupten, oder ſeine Rechte geltend zu machen.

Diefer Theil heißt der practiſche des J.N.puci, eiusque

communis, im Gegenſaß des bisherigen theoretiſch en.

So wie dieſer eine reine Analyſe des Begriffes : das

Seinige geweſen iſt , so iſt jener eine reine Analyſe des

Begriffes : Zwang, als Mittels zu einem gerechten Zwe.

de — zu bem, der Erhaltung des Seinigen.

I. Da keine freie Natur Menſchen uns mehr in



326

der Erfahrung gegeben ſind ; to fdnnte es gar kein Into

terefie für uns haben, wie ſich dieſe freien Naturmenſchen

für uns ein Gedankens Ding! unter fich berumbala

gen ? wenn nicht freie Polfer und Staaten in einem und

demſelben Verhåltniß ftunden , ihre Rechte gegen einander

mit å ußerer Sewalt zu behaupten. Ich lehre auch

hier, wie überall, zugleich natürliches VölkersRecht,

indem das leßtre durchaus nichts iſt noch feyn kann , als

das N R. felbft in der Anwendung auf die freien Bols

fer und Staaten.

II. Auch im natürlichen Kriegs.Recht wird un .

rre Anſicht freier , glichram unbeſtoch ener, d. 6. durch

keine poſitive ydeen beſchränkt, oder mit ihnen verwech ,

relt, wenn wir zuerſt von dem nur auf unſrer Abſtraction

beruhenden Begriff: freier Naturmenfchi ausgeben.

Reichhaltig, und 'fru'ch treich , iſt dieſe Lehre durch

ihre fünftige Uebertragung auf Volter und Staaten .

III. Da faſt alle Schriften über natürliches

Kriegs.Necht Völker . Rechtliche Rind : ro führe ich hier

keine an ; ſondern werde die kiteratur im Völker-Rechte

nachtragen .

§ 362.

So lange kein Menſch den andren beleidigt; ro lange

ruhet alles ſtehet alles im ſchönſten . Gleichgewicht

giebt c$ krine moraliſche Möglid) keit å ußerer Ges

walt oder Zwanges. Dieſe beginnt mit Beleidigun.

geti, und iſt eine Modification des Soekſiſtential - Ver:

håltnißes, gegründet auf das ovrásnaypee xborov. §. 321

- 338 .

$. 363

Der Zuſtand dußerer Gewaltthätigkeit unter Menſchen ,

heißt Sprieg. Der entgegengefekte Zuſtand, Friede.

Der Krieg einzelner Menſchen, f . B. freier Natur.

Menſchen, auch wohl einzelner Staatsbürger unter einan .

der , fo lang das bürgerliche Leben noch keine reine

und vollendete Ausbildung erhalten hat , beißt Privat ,

-.
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Krieg. Der Krieg freier Båtfer und Staaten mit einans

der, der öffentliche; der Krieg eines Regenten mit res

belliſchen Unterthanen, heißt bei manchen Naturiſten ein

vermiſchter Sprieg.

• In jebem wohlzeordneten Staate ift Gewaltthå.

tigkeit des Einzelnen gegen den Einzelnen nur als Aus.

nahme erlaubt beſonders als Nothwehr - d. b.

als Vertheidigung Seiner gegen einen ungered ten Uns

griff, welcher einen unerſeblichen Schaden drohet, in

Augenblicken und Lagen , wo diefer durch den regelmås

figen Schutz des bürgerlichen Lebens nicht abges

beugt werden kann. Auſſer dem Fall, wo die bürgerlis

chen Gefeße alle oder eine beſtimmte Art der Gewaltthå.

tigkeit als Ausnahme erlauben ; iſt jede åußere Se.

walt ein Verbrechen . Beſonders auch die als uraltes

Vorurtheil rogar bis auf die neueſte Zeit fortgeerbte Sitter

Jujurien mit den Waffen in der Hand zu beſtrafen oder

zu råchen . Ein berabredeter Kampf mit tödtlichen

Waffen, zwiſchen zwei Individuen, heißt ein Duell; eben

derſelbe ohne Verabredung in der Hiße des Streites ents

fanden , heißt Rencontre. Beide ſind als augenblicklich

ſich entſcheidende Gewaltthåtigkeit, nicht eigentlicher

Krieg ; denn dieſer iſt zuſammengeregter und fortbauren :

der Gebrauch iſt Zuſtand åußerer Gewalttbåtigkeit.

Aurrerhalb des bürgerlichen Lebens fann auch der

3 weitampf ein erlaubtes Mittel zur Entſcheidung und

Geltendmachang der Rechte reyn , gleich dem eigentli .

chen Kriege. Innerhalb des bürgerlichen Lebens iſt er

nicht nur Verbrechen, ſondern auch ein trauriger Reſt der

Sarbarei.

g. 364 .

Der Innbegriff aller Naturrechtlichen Wahrheiten

über den Zuſtand außerer Gewaltthätigkeit unter Menſchen

- den einzelnen Naturmenſchen , und den freien Bölfern ,

heißt das natürliche Kriegsrecht.

Ein Krieg , deffen Grund, und Mobalitáty mit den
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A

Gefißen des natürlichen Kriegs - Rechtes übereinſtimmt,

heißt ein gerechter Krieg ." Welder im Widerſpruch das

mit fteht, ein ungerechter Krieg. Der Krieg iſt alſo

ungerecht,

Einmal , wenn er aus einer Urfache, und zu einem

Zwecke geführt wirt , welche das natürliche Kriegs.

recht nicht als Urſache und Zweck eines gerech

ten Krieges anerkennt;

418 dann , wenn er unter ſolchen Modalitäten

in einer ſolchen Art und Weiſe geführt wird , welche

das natüriiche Kriegsrecht verbietet und mißbilligt.

g. 365

Daher hat das natürliche Kriegs.Recht zwei

Kaupf . Gegenſtande:

Einmal - die Materie , d. b . Grund und Zweck

eines gerechten Krieges ;

Alsdann - die form deſſelben ; oder wie kann und

darf ein gerechter Krieg geführt werden ?

§ . 366.

Die Urſache eines gerechten Krieges iſt eine ein .

zige Verlegung der Rechte.

Sein Zweck einzig bierauf fich beziehend ; aber mög.

licher Weiſe in einem dreifachen Verhältniße :

I. eine bevorſte ben de Beſchädigung abzubeugen ;

II . dieſelbe im Acte der Verwirklichung zu hinter .

treiben ;

III. das durch eine ſchon verwirklichte Beleidi.

gung beſtimmte ungerechte Plus und Minus wieder

auszugleichen.

$. 367 .

In der Beurtheilung der Frage, ob ein Krieg zu uns

ternehmen fen ? find die Rechts . Gründe von den po ,

litiſchen Beſtimmungs Gründen für oder wider

den frieg woht zu unterſcheiden.

I. Dhne Rechts . Gründe und wo keine Verlege

?fung der Rechte vorwaltet - iftKrieg moraliſch

1
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unmöglich. Wenn auch noch po große Vortheile vom

Krieg für mich zu erwarten , aber meine Rechte nicht

verleßt find : ro iſt der Strieg immer auf ungerechte

Erwerbung angelegt er ſelbſt nicht Krieg, ſondern

ein Råubergewerbe.

II. Ein Strieg mag auf den triftigſten Rechts :

gründen beruhen , wenn die Berechnung der Kraft

und Gegenfraft einen nachtheiligen Ausſchlag für die

Möglichkeit oder Wabrſcheinlichkeit eines gån.

ftigen Erfolges giebt, ro muß er möglichſt vermieden

werden. Ein unkluger Krieg iſt zwar immer auch

vernunftwidrig ; im Widerſpruch, wenn auch nicht

mit dem N. R... Doch mit der ethifchen Pflicht der

Selbſt- Erhaltung.

III. Nur ein ſolcher Krieg, welcher vor allem mit der

Gerechtigkeit, und alsdann auch mit der Klug,

beit beſteht, behauptet Einſtimmigkeitmit der Vernunft.

§. 368 .

Der einzige mögliche Rechts . Grund eines Sérieges. iſt

Berlegung der Rechte. Die Rechte aber, welche

verlegt werden , ſind entweder ftreitige Rechte,

• oder unſtreitige.' Die Anſicht welche die Vernunft für

beide Fälle giebt, iſt von wefentlicher Verſchiedenheit.

Einmal , ein Krieg wegen ftreitiger Rechte fann auf

beiden Seiten ein gerechter Krieg reyn. Der wes

gen unſtreitiger iſt immer auf der Seite des Leis

denden , des Angegriffenen , des Bedrohten ein gerech .

ter Krieg — für den Gegentheil ein ungerechter.

Alsdann , der Krieg wegen ſtreitiger Rechte bat

den eigenthümlichen Zweck, daß der Ausgang

des Krieges daß insbeſondre der durch denſelben

beſtimmte Friedensſchluß, erſt eine endliche Ent,

rcheidung des ftreitigen Rechtes herbeiführe und

begründe. Er beißt daher mit Recht der Entſchei

dungstrieg - bellum IVDICIALE in der Kunfts

ſprache ålterer Naturiſten .

1

1
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1

Endlich , bat auch dieſer Entſcheibungskrieg To

viel Eigenthümliches in reinem Gange , daß das N.

S. R. beide Arten des Krieges Beſonders abhandeln

muß.

$. 369.

Entſcheidungs-Krieg.

Zwang und åúßere Getpalt ſind ein Mittel der Gel.

tendmachung der Rechte. Aber durchaus nur ein Noths

mittel , d . b. welches von der Vernunft erſt alsdann

gebilligt wird, in ſo fern andre Mittel nicht zureichen, der

gegebnen Zweck zu realiſiren.

M. Tullius Cicero bat dieſer wichtigen Lehrſaß mit

hoher Wahrheit und Kraft ausgeſprochen : de Officiis

L. I. Cap. XI. Zweibr. Ausg. Vol. XII. p . 18.

„ Nam cum fint duo genera decertandi; unum

„per disceptationem , alterum per vim ; cumque

„illud proprium fit hominis, hoc belluarum : con

„ fugiendum eſt ad pofterius, li uti non licet ſu

„ periore.“

§. 370 .

Wenn die Rechte ſtreitig find ; To herrſcht bei beis

den Theilen eine verſchiebenartige
Anſicht derſelben.

Die Totals Anſicht kann in beiden Theilen zugleich

Wahrbeit und Irrthum enthalten. In jeder einzels

nen Beſtimmung
muß auf der einen Seite die

Wahrheit ; auf der andern ein grrthum vorwalten .

Irrthümer laſſen ſich berichtigen
. Dem Entſcheidungs

.

frieg muß alſo immer ein Verſuch dieſer Berichti.

gung vorangeben .

}

§. 371 .

Der Jerthum kann zuerſt ein rechtlicher reyn. Zur

Bebebung derſelben dienet einzig eine Andeutung der

Wabren Rechts . Gründe , von welchen ausgegangen

werden muß , und eine Widerlegung der falſchen

Begriffe und lebrråbe, folglich eine einfacheRechts:

Uusführung
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.

Eben das

$. 372.

Die meiſten Frrungen
aber beziehen fich auf

Shatrachen
. Namentlich

in der Sphaere der by pcs

thetiſchen
Rechte, bei welchen immer eine Thatfache zu

Grunde liegt.

Wenn eine Chatſache notoriſch iſt – allgemein be

fannt ſo bebarf fie nur einer Anzeige ; man darf fidi

nur auf ſie berufen. Aber man muß fich auch von ei.

ner vermeintlichen Notorietåt nicht irreführen

laßen.

Dies hat rchon ſehr gut ausgeführt: Frid . Ulr. Peſtel,

de cauta adplicatione doctrinae de Notorio iptis

Jure Naturae. Rinteln 1720.

$. 373

Eine nicht notoriſche
Thatſache bedarf eines Bec

weifes.

Die Lehre vom Beweis iſt keine naturrechtlich e;

ſondern eine entlehnte. Uus dem Gebiet der fogit.

Beweis im engern Sinn iſt Darſtellung eines logis

ſchen Grunbes, warum eine Ibatfache für wahr ans

zuerkennen iſt ; oder wenn wir bis zur Gewißheit nicht

durchdringen können , wenigſtens für wabercheinlich .

das Beweismittel.

Dieſe ſind von zweifacher Urt :

1. ſich beziehend auf finnlich erkennbare Obiecte

der Gege'n w art

1.) ihr Dareyn ; 2.) ihre finnlich erkennbare

Beſchaffenheit ; 3.) noch ſinnlich ertennbare

Spuhren eines an ihnen verwirklichten Ereignißes .,

Augenſchein , Inspectio ocularis,

1.) einfache Beaugenſcheinigung ;

2.) kunſtverſtåndige mit Seurtheis

lung des Objectes , aus wiſſenſchaftlichen

Grunden .

II. fich beziehend auf vergangene Ereigniſt.
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i

1.) Urkunden , Documente - die zum bleibenden

Gedächtniſ einer Chatſache, 2. B. über eine Vera

tragsſchließung, aufgenommene Schrift

A.) Einfache.

B.) Unter Verſtärkung z. B. durch Zeugen Ges

genwart, und Mit Unterſchrift derſelben.

Bei dem Urkunden . Beweis ift:

a.) theils auf die Aechtheit der urkunde ,

b .) theils auf ihren wirklichen Innbalt

auch nach logiſch - richtigen Auslegungs . Ges

Teßen ,

Deziehung zu nehmen.

2.) Zeugen.

Wenn jemand als fähig erkannt wird, ſowohl das

Wahre erfannt zu haben, als auch gegenwärtig die

empfangene Kenntniß mitzutheilen ; ſo kommt es

darauf an , ob befondre Gegengründe eintreten,

welche den guten Willen, die Wahrheit zu ſagen ,

ausſchließen oder unwahrſcheinlich machen ? Sind

dieſe nicht sorhanden , ſo darf und ſoll man nach

der Regel : quilibet praeſumitur bonus, donec

probetur contrarium , dem Menſchen Wahrhafa

tigkeit zutrauen . Ein Zeuge, welchem die vollfom ,

mene Fähigkeit, das Wahre erkannt zu haben, und

als ſolches mitzutheilen, nicht nur zugeſchrieben

tperben muß, ſondern auch deshalb der gute Wille,

die Pahrheit zu ſagen , weil kein erfpeislicher

Grund den Verdacht des Gegentheiles beſtimmet,

und welcher eine Chatſache als wahr und wirk,

lich bekundet, einzig auf den Grund der eigenen,

hierüberempfangenen finnlichen Wahrneh ,

mung, iſt ein über allen Einwand erhabes

ner Zeuge ; teltis omni exceptione maior.

1.) Die natürliche Fåbigkeit beſteht in dem

vollen Vernunftgebrauch rowohl zur Zeit

der Wahrnehmung , als der Mittheilung , vers
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bunden einerſeits mit dem vollen Gebrauch

der Organe , welche theils ehemals ju ter

ſinnlichen Wahrnehmung erforderlich waren,

theils gegenwårtig zur Mittheilung in deutli.

cher und beſtimmter Zeichenſprache ; andren .

Peits aber mit dem Verhältniß derjenigien

Måbe , auſſerhalb welcher die ſinnliche

Wahrnehmung überhaupt nicht, oder nicht

in ihrer Beſtimmtheit ftatt finden würde.

2.) Der gute Wide , Wabrheit ragen zu wollen,

wird ſo lange vermutbet, bis erweisliche 3 we is

fels .Oründe eintreten . Dergleichen find :

a.) irgend ein Jatereße zur Sache; an den

oder gegen die Perſonen ;

b.) vor allem eine wibérrechtliche Verflech,

tung in das Intereße z. B. durch Beſto:

.

chenbeit; da
s Ja

c.) ein erweislicher Fehler Des Characters,

und vorangångige Chathandlungen von

welchen ſich auf Unwahrhaftigkeit ſchlies

ßen läßt.

Es iſt eine Vorſicht des bürgerlichen Lebens , den

Zeugen : Eió ablegen zu laßen. Dem N.R. ift

er unbekannt.

Dagegen beachtet die logik ein andres wichtiges

Criterium der Wahrheit , den Character der

Einſtimmigkeit und das der Unwahrheit,

den Widerſpruch.

Aus den Beſtandtheilen der Ausſage felbft

leuchtet zwar der eine oder der andre Character

fchon gewiſſermaſſen hervor; aber am ſicherſten ift

er alsdann erfennbar, wenn Zeugniß mit Zeug,

.niß verglichen werden kann.

Schon die Logik führt alſo bis dahin,

baß das gleichftiminige Zeugniß zweier
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ander, dés umftandese

über allen Einwand erhabenen Zeu ,

gen ben wollen Beweis bilde.

g. 374 .

Ein Haupt. Beweismittel des bürgerlichen Lebens ift

bere Eib .

I. Bald der angetragene; und zurückgeſchobene.

01. Bald der Richterlich auferlegter

a.) Erfüllungs . Eid ,

b .) Neinigungs . Eib.

Im N. R. kommt er nur als autonomie der Vers

tiag ohließenden Theile vor.

I. als unmittelbare, im pacto de iureiurando .

II. als mittelbare, vermoge eines ſolchen Compro.

mißes auf einen Schieds .Richter, welches denfels

ben zur Auswahl aller nur möglichen Mittel der

Aufklårung biſtoriſcher Wahrheit berechtiget;

und alſo auch zur Auflage, eines nothwendigen

Eides.

Der Beweis iſt auch nach dem N. R. theils ein Dio

1 ecter Beweis, theils ein indirecter und fünftlich er.

Fener nimmt ſeine Sendenz unmittelbar auf die ftreitige

Haupt.Ihatſache. Dieſer auf eine von ihr verſchies

bene Shatſache, aus deren Erwieſenheit aber eine logiſch

confequente Schlußfolge auf die eigentlich in Frage bes

fangeneHauptthatrache,und ihre Exiſtenz, ſich ziehen läßt.

Ein ſolcher Umſtand beißt eine Anzeige; und iſt eine

nabe , in fo fern ihr der Character der unerklårbar .

keit für den menſchlichen Verſtand zuſteht, wenn ſie nicht

unter der Vorausreßung der Haupt : Thatſache

gedacht wird ; wenn aus der Verbindung beiber mit ein .

,

nur eine leichtere und vollſtändigere Erklårbarkeit jenes

oder dieſer, oder beider zugleich, reſultiret : ſo iſt die U n .

jeige nur eine entfernte.

für die Lebre vom Beweis ratbe ich die Nachleſe

$ . 375 .
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folgender, zunächſt für Poſitio - Recht, aber doch ro phi.

loſophiſch geſchriebener Theorieen, daß fie auch dem Na.

turiſten von bober Wichtigkeit ſind :

von Sevenar Theorie der Beweiſe im Civilprozeß.

Neue Aufl. mit Zuſäßen und Anmerkungen von Joh.

fr. Jury. Magdeburg 1805.

Ernſt Chriſt. Gottli. Schneider's vouftåndige Lehre vom

rechtlichen Beweife in bürgerlichen Rechtsſachen aus

Bernunftmåſigen Grundbegriffen z. Gießen

und Darmſtadt 1803 .

J. G. S. A. Büchner Progr. über die Anzahl der Zeu.

gen bei dem Bereis. Gött. 1780. 4 .

$. 376.

Die Aufklärung ftreitiger Rechte, po wie der

Chatfachen , aufwelchen fie beruhen, kann oft den nem,

lichen Zweck erreichen helfen , welchen der Strieg, erſt reas

lifiren route :

Anerkennung des ftreitigen Rechtes von der

Seite des Gegners ;

oder umgekehrt, eigne Einſicht in die unſtatthaf.

tigkeit deſſelben ; und folglich reinen Erlaß des

Anſpruches.

zwiſchen beiden Extremen liegt der Weg einer wech.

Felſeitigen Annäherung einer Entſcheidung der

Streitfache durch Vergleich. §. 315. I. 2. B.

ģ. 357 .

$. 377

Zur Stiftung und Beförderung
beffelben kann ein

Dritter mitwirken . Mediation , Bermittelung!

I. Die Gtreitenden können feinen Dritten zur Ueber.

nahme der Mediation zwingen ; fie ift bloſe Liebes .

Pflicht.

II. Der Dritte darf eben ſo wenig reine Vermittelung

aufbringen.

III. Kein Vermitteler darf feiner Bermittelung durch

1
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Zwang, oder durch Drohung Damit, energiſchen Ef

fect geben wollen .

IV . Auch nicht durch Verleitung des einen oder des

andern Tbeiles in Irrthum. Kein noch ſo ehrwürs

diger Zweck darf durch unerlaubte Mittel gefördert

werden .

$. 378.

Für Annahme eines proportionirlichen Vergleiches

ftimmet oft Politik , und Moral. Aber das N. R. giebt

keine Nöthigung dazu.

Wenn Vergleich nicht erreichbar iſt ; To giebt es noch

Vereinigungen auf minder gewaltſame und ges

fåbrliche Mittel der Entſcheidung des ftreiti.

gen Rechtes.

1. Compromis.

II. Gewagte Verträge f. 5. auf das loos auf

den 3weitampf der beiden Haupt. Intereſſenten .

§ . 379.

Wenn alle ſolche gütliche Einigung fehlſchlägt : ro

bleibt ' kein Entſcheidung8.Mittel übrig , als der

Strieg. Die Berufung auf denſelben, womit zugleich die

gütliche Unterhandlung abgebrochen wird , ift Ankündi ,

gung des Krieges ; und da jedem Entſcheidungskriegi

wenn er von gerechter Modalitåt feyn ſoll, Aufklärung

des Streitigen vorangehen muß : ro aud) wenigftens

dieſer Art des Krieges, die Ankündigung , als indirecte

Folge der Nothwendigkeit, die Verhandlung erſt ab ,

zubrechen.

$ . 380.

Weniger Vorbereitung bedarf es, wenn unſtreitige

Rechte wider den Verleßenden behauptet werden müßen .

Hier kann Vorſtellung der Gründe felten etwas wirken,

zumal gegen die dolore Verlegung des unſtreitigen frems

den Seinigen ; und gewöhnlich darf der Leidende nicht

zögern , ſondern muß mit Energie bandeln , um den gee

rechten Zweck zu erreichen.

$. 381 ,
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$. 381.

Der Krieg wegen unſtreitiger Rechte iſt von einer

dreifach en Art, nach einem Dreifachen Zwecke. Man

dente fich

I. einen Räuber , der mich bereits ausgeplündert hat.

Ich verbinde mich mit mehrern , und verfolge feine

Spuhr , um mit gerechter Gewalt , ihm wieder cbzus

nehmen , was er mir durch ungerechte Gewalt abges

nommen hat. Reparativ :Krieg.

II. einen Näuber, der mich eben mit Waffen in der

Hand überfällt, um mich aufzuplündern. Aucin in

eben dieſem Augenblick ftelle ich ihm alle meine phy,

fiſche Kraft entgegen , den Angriff zu vereiteln.

Defenſiv .Krieg.

III. eine Räuberhorbe , die ſich in dem benachbarten

Forſte verſammelt, um, ro bald fie fich ſtark genug das

zu findet, bei nåchtlicher Weile mich in meiner einſar

men Behauſung zu überfallen. Ich erfahre ess ich

biete die Meinigen auf, der Horde mit gewafneter

Hand entgegen zu gehen , und ſie in ihren Schlupf

winkeln aufzuheben.
Praeventions, Krieg.

$. 382

Reparativ , Strieg.

Der Reparativ - Krieg bezieht fich auf Verlegung

I. entweder der Sachen ,

1.) in reiner Vindication derſelben ;

2.) in Geltendmachung der Subrogate.

A.) Die Sache felbft ift nicht mehr nicht mehr

unverſehrt, vorhanden. Alſo Erraß ihres

Werthes.

B.) Praeter damnum emergens, fommt auch ein

LYCRVM CESSANS in Betrachtung.

II. oder der Perſon :

1.) meines Corper's - meiner Geſundheit.

Wenn auch dieſe unerreßbar ift: ſo laßen fich

Doch Folgen der leidenden Geſundheit auf

»

1
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meinen å ußern Zuſtand abbeugen und vergüten.

Man ſebe hierüber $ . 321-338.

2.) meiner Ehre , $ . 208-211 .

So weit der durch Beleidigung erlittene Schaden geht ;

und ſo weit die noch mögliche Ausgleichung: eben ro

weit die Rechte des Reparatio.Sprieges.

$. 383.

Defenfio .Krieg.

Gegen jede Beleidigung , welche mir eben zugefügt

wird ſte rey groß oder klein ; der daraus erwachſende

Schaden fey unwiderbringlich oder leicht erſeßlich — kann

ich , um ihre Verwirklich ung zu verhindern , ſo viel

å ußere Gewalt gebrauchen , als zu dieſem gerechten

Zwecke nothwendig iſt. Im Naturſtande giebt es kein

andres Mittel der Vertheidigung , cls eigene Gewalt.

Dieſe bildet daher die Regel ; und es iſt inconſequent,

fie bier als Nothwehr aufzuführen.

So, Hoepfner g. 132.

$. 384.

Praeventions - Krieg.

Der gerechte Praeventions . Krieg tritt alsdann ein,

Wenn eine auf äußern Handlungen beruhende Wabr ,

ſcheinlichkeit ſich ergiebt, daß wir eine Beleidigung bes

vorftebe; und beſteht in einem Aufgebot åußerer Ge.

walt, die fünftige Beſchädigung zu verhindern .

1. Ich habe abſichtlich geſagt: auf åußern sand.

lungen! Alſo — welche entweder die beſtimmte Ab

Ficht, zu beleidigen , ausdrücken , g. B. Drohungen , oder 5

fogar als vorbereitende Mittel dazu , fchon erſcheinen .

II. Die freigende Macht eines Andern kann mir

bedenklich werden ; allein , fie berechtigt mich nur dazu, die

Summe meiner eignen Kraft möglichſt zu ſammeln , und

zu erhöhen. Nur zu einem rühmlichen Wett , Eifer in

der Vervollkommnung Meiner ! Niemals, ſo lang

der Andre nicht beleidigt , ju “ einem Kriege , um durch

denſelben die fremde Pergrößerung zu bemmen .
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kann mich nurdore
ngen

ſollen. Jenes Mißtrauen

f unglaublich viel Web bat die Verkennung dieſes einfachen

Saßes über die Menſchheit gebracht. Stobrung des Gleich :

gewictes ift gerechte Urſache zum Krieg , nur als ueber :

mutb , d . h . wenn fie durch Unterdrúdung und Betei :

digung Undrer geſchieht.

III. Ich habe ausdrücklich geſagt, daß die åubern

Handlungen einen Schluß der Wahrſcheinlichkeit auf

eine mir bevorftebende Beleidigung begründen

müßen. Kann dieſe befondre Schlußfolge noch nicht ges

zogen werden : To iſt auch der Fall eines Praeventions,

Krieges noch nicht da. Nur Verlegung der Zwangs .

rechte iſt gerechte Urſache des Krieges . Nicht verran

gung der . Liebes . Pflichten der Gefållig .

feiten ! Dieſe kann mich zwarmißtrauiſch machen ; tann

mich auf feindſelige Geſinnungen ſchließen laßen ; aber

noch nicht auf einen Ausbruch derſelben in Angriff

und Beleidigung. Hierauf müßen die warnenben

Thatfachen eine unmittelbare Tendenz nehmen , wenn fte

ſtimmen, daß ich auf jeden Fall, wo die Abricht, zu

beleidigen , ſich nåber vercathen ſollte, mit voller Ener,

gie gerüſtet ftebe.

IV. Dagegen habe ich nicht naturrechtlich ver.

langt, das ich im Beſchluß des Praeventions. Krieges die

Unmöglichkeit , oder die Unwahrſcheinlichkeit vorausſebe,

mich mit dem gehörigen Nachdruck vertheibigen zu föns

nen , wenn ich den Angriff abwarte, und ſtatt deffen

die leichtere Möglicjfeit mich zu retten, wenn ich frühzei.

tig genug als Ungreifender auftrete.

1.) Dieſe Betrachtung iſt eine blore Rudricht der

Klugheit. Mein Praebentionsfrieg fann unflug ,

fenn, ohne ungerecht zu werden . Die Anſicht von

Seiten der Klugheit muß mein Gegner mir aus,

ſchließlich anheim ftellen ; er fann nur die Gerech .

tigkeit meines Verfahrens, und ob Beleidigung mir

»
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wirklich ? nach dringender Wahrſcheinlichkeit mir

bevorſtand ? nicht dahin, ob ich beſſer - ob ich flů.

ger gehandelt håtte, wenn ich noch zögerte wenn

ich noch leidend mich verhielte ? unter ſeine Beurtheis

lung ziehen.

2.) Steht mir wirklich eine Beleidigung bevor : ro

wird ſogar in der Regel die Praevention das

ſich erſte Mittel reyn , weil unter derſelben mein

Feind noch nicht ſeine ganze Straft geſammelt

noch nicht die Vorbereitungen vollendet hat , unter

welchen er mich zu übermächtigen gedenkt.

† Unalyſe des Praeventions - Strieges an dem muſterhaften

Beiſpiel Friedrichs des Einzigen , im ſiebeni 6

rigen Kriege.

$. 385

Die mefeatliche Modalitåt ift åußere Ges

waltthåtigkeit .

I. Die Mittel, welche Kriegführende wechſelſeitig gegen

fich anwenden, dürfen den Dritten nicht beleidi.

gen ; auch nach dem N. R. nicht einmal ſeine Freia

beit im Verkehr einſchrånken .

II . Wenn durch die Mittel der gerechte Zweď ers

reicht iſt; ober erreicht werden kann : ſo iſt jeder

Ueberſchuß widerrechtlich. Auch jedes Uebel, was

ich ;t ed108, oder aus blofer Rachſucht, jufüger

iſt Ungerechtigkeit und Grauſamkeit.

III. Was mir aber als Aufgebot oder Liſt nothwendig

iſt, um gegen den Beleidiger mein Recht geltend zu

machen : das iſt in einem gerechten Kriege erlaubt;

ſo wie in einem ungerechten Kriege mit jeder

freigenden Gewaltthåtigkeit auch das Unrecht,

und die active Verfündigung gegen das N. R. ſteigt.

Es iſt unmöglich, dem Beleidigten eine einſchrån.

kende Auswahl der Mittel nach Art oder nach

Quantität IN ABSTRACTO vorzuſchreiben. Wider je.

den concreten Mißbrauch ſichern die Lehrfäße I.
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et II. Wenn aber auch das hårtefte w wenn

auch ein an ſich unmoraliſches Mittel , in dem

gerekten Verhåltniß eine Nothwendigkeit wird ,

weil ich ohne daſſelbe meinen gerechten Zweck nicht

behaupten kann : po fteht eben dieſes Mittel nicht

im Widerſpruch mit dem N. R. Ich darf einer

Råuberhorde , die mich umzingelt , auch ihr Pro

viant vergiften , wenn ich auſſerdem zu ſchwach

wåre , meinen gerechten Zweck der Selbſtvertheidi.

gung zu bebaupten . Steht nicht leben gegen

Reben auf dem Spiel; fo fann mir die moral

eine Schonung gebieten , welche das N. N. des:

balb nicht kennt, weil es in meiner Handlung fei.

nen Widerſpruch mit dem unbedingten Sitten , Ges

reri ſondern ein Nothmittel der Wegrå u .

mung des eben dieſem Gereß von dem Feinde ges

ſtellten Hindernißes erkennt.

So viel will man damit ragen : das Recht des

Beleidigten iſt unendlich ! Ein Aus .

druck , dem ich übrigens nicht günſtig bin , weil

er auf Mißverſtändniße führen kann.

$. 386.

Die Kraft meines Feindes gurchwachen , kann ich

mich auch des åußern Eigentbumes
deſſelben bes

måchtigen

I. es in gleicher ufficht vernichten ,

II. dem Feinde alle weitere Verfügung darüber vors

enthalten.

Uber die Beſignahme der feindlicher Sache ift

demohngeachtet feine Erwerb - Art. Es giebt an und

por rich , und vermoge ' des nåchften Effectes " keine

Die feindliche Sache wird erft

alsdann mein , wenn fie mir vertragsweiſe abgetres

ten wird. 3. B. im Friedensſchluß.

Warum giebt es keine 0. B. ? Weil das N. R.

durchaus teine Erdichtungen verſtattet; und sur erdich ,

C

OCCUPATIO BELLICA.
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teter Weiſe werden die feindlichen Sachen herrenlos ;

ihre Befignabme fann daber an fich nicht für naturiſtiſche

Erwerbart gelten , ſie werde es dann nach conventio ,

nellen Verbåltnißen, und als tuve araya,

$. 387

Noch weniger giebt es alſo eine naturiſtiſdie Dccu.

pation der Perfonen. Kriegs- Gefangenſchaft kann

weber ein Recht, ju tooten , noch Sclaverei begründen ;

ſondern blos Detention zur Verminderung der feindlis

chen Kraft; und das Recht, zu zwingen , daß der

Kriegsgefangne reinen nothdürftigen Unterhalt durch Ars

beit erwerbe , wenn er ihn nicht ronſt beziehen , oder den

Vorſchuß deſſelben ficher ſtellen kann.

Nur alsdann , wenn meine eigne Sicherheit mit der

Erhaltung der Seriegsgefangnen nicht beſteht,

3. B. im fall des Aufrubres , werden mir alle die un .

eingefchrånften Rechte gegen ihn gegeben , welche der

8. 385. Nro. III. ausgeſagt hat.

$. 388

Vertråge , in Spriegszeiten mit dem Feinde

von denjenigen geſchloßen , welche zu ihrer Schließung beo

rechtiget ſind , haben vollkomme'ne Gültigkeit und

Wirkſamkeit. Denn ſie beruhen auf der ſtillſchweigens

den oder ausdrücklichen Erklärung, daß man in dem Acte

ber conventionellen
Vereinigung fich gar nicht

als Feind betrachte ; von den eigenthümlichen Rechten des

Beleidigten gang abſtrahire ; und fich mit dem Acte

der Vertragsſchließung
in die reinen Verhältniße des

Menſchen gegen den Menſchen verſeße.

Ja, fie eignen ſich zu erhöhter unverleglichkeit,

als das einzig mögliche Mittel den abſcheulichen Vertils

gungskrieg zu vermeiden. Zu dieſem iſt der Feind geno.

thigt, wenn ihm keine Verträge gehalten werden.

$. 389 .

Nicht der Entſcheid 1 ngstrieg aber jeder

tegen unſtreitiger
Rechte, kann nach der Größe und
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nach der Gefährlichkeit der Beleidigung , zugleich ein

Sprieg um Wiederherſtellung der Sicherheit

ein affecurativ . Strieg, werden. So nenne ich ihn

lieber , als Straffrieg ; ob ich gleich über das Wort

nicht ftreiten mag , wenn man feine andre gbee damit vets

knüpft, als die gegebne.

Man vergleiche auch g . 336. - §. 338.

Aeltere Naturiſten ſelbſt Hugo Grotius an ihrer

Spige, de Jure B, ac P. L. II. Cap. XX . nehmen

einen dreifachen Straffrieg an.

Erfte Gattung.

Der Krieg , welchen ein Regent gegen ſeine rebelliſchen

Unterthanen führt.

Dieſer Krieg iſt allerdings ein gerechter; aber er

macht teine eigene Gattung aus ; und würde einen ſehr

unpaſſenden Namen führen , welcher in weſentliche Miß

verſtändniße verwickelte, wenn man ihn Straffrieg netto

nen wollte. Denn

aftlich der Krieg felbft iſt nicht die Strafe; er wird

blos barum geführt, um die Rechte des Regenten ges

gen den Aufrührer zu behaupten .

2tens Wenn der Krieg einen glücklichen Ausgang ges

nömmen hat : lo fann alsbann das große Geſchäfte

der Criminal Juſtiz : Rechtliche Beftrafung der

Rebellen , beginnen . Aber theils iſt dieſes ein vom

Kriege ganz diſparater Gegenſtand; theils iſt er nicht

einmal die nothwendige - geſchweige die all .

gemeine Folge jenes Krieges. Die beſiegten Re.

bellen fönnen auch begnadigt ; es kann ſogar im

Friedens , Schluß eine Amneſtie bebungen wers

ben ; und gewiß werden nicht alle, gegen welche der

Krieg geführt wurde, der peinlichen Beſtrafung un .

tergeordnet ; ſondern in der Regel nur die Aufwieg,

ler , die Rådeløführer , die Schuldigſten. Den

Krieg ſelbſt einen Straffrieg zu nennen , bleibt daber

iminer eine logiſche Ünrichtigkeit.
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$. 390 .

zweite Gattung.

Der Krieg , welchen man führt, um einen Kafterhaften zu

beilern.

Dieſer Krieg beſteht nicht mit dem N. R. Der las

ſterhafte beleidigt entweder andre ; und alsdann iſt der

Strieg ein gewöhnlicher Reparativ , Vertheidigungs Praes :

ventions Krieg ; oder er beleidigt niemanden, ſondern ſeine

Lafter find nur Bergebungen gegen Sitten .Gefeß.

Gittliche Pflichten laßen ſich durchaus nicht erzwingen ;

das iſt eben die große Grenzlinie zwiſchen Moral und

Naturrecht; daher iſt jene zweite Gattung des Strafs

frieges ein naturiſtiſches Unding .

f Unter den meiner, von Joh . Ott. Jac. von Biller vertheidigter

Diſſertation : Ad Legem VII. Pr. D. de Leg. et fideic ., III.

Francof. ad Vi. 1794. angehängten Corollarién, finden ſich

zwei bieber gehörige Lehrfate ;

II . Bellum , quod eo uno conſilio ſuscipitur, ut alienarum

gentium aut maleficia puniantur , aut pravi corrigantur

mores, nec iuri nec ,prudentiae conſentaneum eſt.

III . Contrarium decernendum eft, ac. paulo ante decre

tum, ubi in aliorum offensas efferati mores prorupere.

Einer, meiner fehr geſchåßten Tollegen , welcher mir als Praefes

die Ehre anthat , zu opponiren , machte mir den Einwand , daß

alſo der Krieg, welchen damals Preußen gegen die Neu - Frånfi.

ſche Republik führte, ein ungerechter Krieg rey. Ein , in

manchen andren Staaten – nur in dem glüdlichen Preußis

rden Staat, wo von jeher dem Gelehrten eine beſcheidene und

freimuthige Beurtheilung der offentlichen Angelegenheiten unvers

weigert war -- ' immer bedenklicher Einwand! Ich antwors

tete darauf: Einmal , daß die Wahrheit eines abſtracten

Sages nie ron der Subſumtion elnes concreten Falles unter

denfelben abhängig fery; und alsdann , daß die Gerechtig:

Feit des damaligen Krieges von ganz andren Vorder: Unterſu

chungen abhånge; zuerft von der buforifchen Frage, ob die

Neu - Franken die Rechte und das Gebiet Deutſchlandes bes

cintrachtiget haben .? und hernach von der zweiten hiſtoriſchen

Vorderfrage, ob der unglückliche Ludwig der XVite die Hülfe

der allirten machte aufgefodert habe ? Sit das Schreiben dies

fes Monarchen an König Friedrich Wilheim den Zweiten ,
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im December 1792, von Uechtheit, wie es ſpåterhin das Gour.

nal : Frankreich, im J. 1803. Sieb. Stůck. Altona 1803 .

S. 203. Offentlich mitgetheilt hat: ſo entſcheidet fich der Streit

punft von felbft.

§ . 391 .

Dritte Gattung.

Der g. 389. angedeutete Strafkrieg , welcher jedoch beffer

ein Affecurativ - Krieg genannt werden möchte.

Ich nehme keinesweges an :

1.) ein eigentliches Strafrecht;

2.) weder überhaupt; noch als Wiedervergela

tung - als moraliſche Jacob. §. 415. 419.

als rechtliche, Kant zw. Aufl. S. 227.

3.) auch nicht einmal die Jbee einer Praevention,

als welche ſich auf beſtimmte auf bevorſtes

hende Individual . Fålle der Beleidigung im

Eigentlichen beziehet.

In ſo weit pflichte ich einem der neueſten , von

mir hochgeſchäften Naturiſten , weil er'als

Selbſtdenker nirgends in

geſchworen hat , dem Hrn. Prof. Ant. Bauer ,

$. 80. Not. c. S. 88. 89. allerdings bei .

Demohngeachtet erkenne ich die Reſultate für wahr,

welche man getsöhnlich in die Rubeit der dritten Sat.

tung des Strafs Strieges niederlegt. Ich betrachte den.

felben aber naturiſtiſch nur als eine beſondre Art

des Reparativ - Serieges , zur Wiederherſtellung des

durch freventliche Beleidigungen immer geſtöhrten Zus

ftandes der Sicherheit.

§. 392.

Da fich nach dem §. 338. in dem Sicherung
8 .

Kriege die diſtributive
Gerechtigkeit

mit der ſynals

lagmatiſch en verbindet ; und jene nadly geometriſcher

Proportion ihr großes Geſchäfte verwaltet ; ro habe ich

eben dadurch ausgeſagt,

Eirmal , daß es von ber Art und Große der Bes

VERBA MAGISTRI

i
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leidigung abhänge , ob der Rechts.Zuſtand der

Sicherheit wirklich geſtöhrt rey ? und ob alſo über.

haupt ein Sicherungstrieg ſtatt finde ?

418 dann , daß die Größe des Uebels , welches durch

ben Sicherheitskrieg beſtimmet wird, ſich immer vers

båltnißmårig beſtimmen müße , nach der sobe

der, meiner Sicherheit widerfahrenen Stöhs

tan gì

† Ein Beiſpiel glebt mir auch hier der ſiebenjábrige

Srieg. Håtte Friedrich der Einzige nicht feine durch

fieben Sahre blutigen Krieges zerrůttete Länder zu fchonen

gebabt - hättc fein Freund Peter Leben und Thron fer

ner behauptet : ſo wäre Friedrich wohl berechtigt geweſen, zu

künftiger Siderbett den Krieg gegen Deſterreich ſo lange

fortzuſeßen, bis die hobe Macht des teßtern vermin.

dert ; die Preußiſche verbaltnifmáſig erhöht ; und to beis

de in ein fortdaurendes Gleichgewichtgefeßt worden wären.

ģ. 393.

Hůlfs.Krieg.

1.) An keinem ungerechten Kriege darf ein Dritter

Antheil nehmen. Auch jedes Bündniß

Berſprechen , in einem notoriſch ungerechten

Kriege Hülfe zu leiſten, iſt rechts ungültig . 8.302.

Nro . III. 2.

2.) Wer einen gerechten Sprieg führt; dem darf ich

Beift and leiſten .

3.) Die Hülfe kann ſogar eine ethiſche Pflicht reyn ;

und ihre allgemeine Erfüllung iſt die ſicherſte Bas

ſis der Geltendmachung der Rechte freier

Menſchen und freier Völker gegen einan:

der. Şiedurch allein wird jeder Unterdrücker in die

Ungewißheit verfeßt, ob feine phyfirche Kraft zurets

chen werder den ungerechten Zweck zu verwirkli

chen , weil demſelben Jeder der Mitmenſchen gewalts

fam entgegenarbeiten ; feine Kraft mit der , des leis

denden verbinden darf.

4.) Die ethiſche Pflicht kann auch eine naturrechts

1

jedes
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liche werden. Durch Vertrag ! Der Innbalt dero

ſelben muß beſtimmen

Einmal, ob für alle Arten des gerechten Krie.

ges Hülfe verſprochen worden ? Diff- und Des

fenfio . Alliance ! Natürlich nicht für den An.

greifenden in einem ungerechten Kriege;

wohl aber in einem gerechten Reparativ ,

Praeventions - ober Sicherungskrieg , to man

auch der angreifende Speil fenn tann.

Defenſiv.Bündniße hingegen beſchränken

fich auf den einzelnen Fall des gerechten

Verteidigungskrieges.

U18 dann , ob Hülfe mit der vollfåndigen ,

dem Berbundeten möglichen Kraft;

oder ob nur eine beſtimmte Art derfelben 3.

B. Subſidien . Gelder ohne thårige Sheila

nahme ; auch ob für die leßtre ein beſtimm .

tes Maaß , f . B. eine beſtimmte Zahl Mann ,

ſchaft, verſprochen worden ?

5.) Nur in fo weit der Beiftand auf einem Bund .

niß beruht; kann er rechtlich gefodert – auſſer,

dem nur erbeten - nicht abgedrungen werben.

6.) Eben ro wcaig iſt ein Dritter befugt, dem einen

oder dem andren Beift and wider ſeinen Willen zu

leiſten ihn aufzubringen.

7.) Doch kann die Arnabme auch ftillſchweigen
d

erfolgen.

8. ) Ja ſo lange teine gegentheilige Erklärung

geſchehen iſt , handelt der Şülfsleifteride fogar nach

einer gerechten Vermuthung.

$. 394 .

Neutralitåt.

Der Dritte, welcher an dem Kriege der Striegführen

den keinen Untheil nimmt, beißt ein Neutraler.

I. Nad) meiner Meinung bört die Neutralitat auch

mit dem kleinſten thatigen Antheil auf. Wer auch

-



348

nur Subſidiens Gelber zahlt; 'oder ein zum Vor.

aus bedungenes Truppen - Contingent ftellt, hört auf,

neutrale Macht zu reyn ; und kann feindlich behandelt

werden.

II. Dagegen wird durch blores Verkehr die Neutralis

tåt, nach meinen N. R. Principien durchaus nicht

geſtohrt.

III. Vielmehr ſollte die Freiheit der neutralen Völker

ſo wenig unterbrochen werden , daß jeder Handel,

wie in Friedens -Zeiten ſtatt finden könnte.

IV . Sogar die Zufuhr von Kriegs - Bedürfnißen ,

wenn ſie nicht titulo gratuito zur Unterſtügung der

einen der Krieg führenden Theile geſchieht.

V. Nur alsdann iſt die Zufuhr widerrechtlich, wenn ſie

dergeſtalt die Operationen eines der Kriegführenden

unterbricht, daß fie nicht geſchehen kann, ohne dieſen

zu vergewaltthåtigen , oder zu überliſten.

3. B. Zufuhr in eine belagerte Beſtung.

of Wie ſehr die Volker von dieſen einfachen Grundfågen

abgewichen ſind ? und wie fehr ſie dadurch das Web der

st tege vervielfältigt haben ? das ift bekannt. Einige nabere

Andeutung hierüber im Volter Recht!

VI. Neutrale Mächte zu einem Beitritt

Erklärung für oder wider zwingen zu wollen ; iſt

Barbarei; unter welchem ſcheinbar dringeris

den Borwand es auch gefodert werde.

VII. Ebenſo alle und jede Verfügung über Eigens

thumi oder Grund . Eigenthum einer neutralen

Macht; % . 6. durch Durchmarſch. Denn felbft cas

unendliche Richt des Beleidigten, iſt eine — Nul

in Beziehung auf den Nicht. Beleidiger auf

eine neutrale Macht!

$. 395 .

Friedens. Schluß.

Derjenige Pertrag, wodurch die Kriegführenden Theile

–
zu eine

r
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fich ausgleichen , bis zu voller Beendigung des Kriegesi

beißt Friedens - Schluß.

Er iſt gewohnlich auf der einen Seite ein erzt uns

gener Bertrag ; aber auch als ſolcher gültig,

I. wenn er auf einen Entſcheidung8.Krieg folgt ;

II. wenn der Sieger in einem auf ſeiner Seite ges

rechten Reparativ , Vertheidigungss Praeventions ,

Sicherheitskrieg den Friedensrchluß erzwingt.

Ein Sieger in einem notoriſch ungerechten Kriege

kann auch durch dieſen Vertrag, feine wahrhaft begründes

ten Rechte ertverben ;

Eitel Schlußfoigen aus den Sphen 19. Soci 297.

Nro . II. 298 .

Aber der Beſiegte kann es nach Moral und Politik fich

felbft ſchuldig renn auch den ungerechteft
abgezwungenen

Frieden zu halten , damit ein Vertilgung8
.Krieg

(bellum internecinum
) vermieden werde.

| Ueber den ewigen Frieden, am Schluße des V. R.

$ . 396 .

Nur wenig Abhandlungen beziehen ſich auf das

Ullgemeine des Nat. Kriegs -Nicchtes. Am erſten noch

folgende: I. eine Reibe Dariesſcher Abb.

Jo. Ge. Daries, in den Obf. Jur, Natural. Soc. et

Gent. Vol. II. Jen. 1754. p. 294. - p . 365.

Obf. LXII. de bello eiusque generibus ge

neratim.

Obf. LXIII. de bello defenſivo.

Obf. LXIV . An bellum defenſivum , li lit

iuſtum , requirat periculum praeſens?

quod in fpecie adcommodatur ad quae

ſtionem , an arma recte fumantur ad îm

minentem potentiam creſcentem ?

Obf. LXV. de bello Reparativo.

Obf. LXVI. de bello Punitivo.

Obf. LXVII. de iuſto bello pro aliis ſusci

piendo .
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Obf. LXVIII. de modis in ftatu naturali com

ponendi controverſias; in fpecie de bello

iudiciali.

11.

Einige aus ber reichen Zahl der in Chr. Fr. Ge.

Meiſter'8 Bibl. J. N. et G. P. I. Gött. 1749

f. v. Bellum et Pax p. 37-54,

aufgeführten Schriften .

Theils die wichtigſten ; theils die fich am meis

ften auf das Allgemeine des N. S. R. be:

gieben .

Alb. Gentilis iuſtitia bellica. Oxonii 1590. 4.

Alb . Gentilis de iure belli . Oxonii 1588. 4. Ha

nov. 1598. 1612. 8 .

Von dem berühmten Herrm. Conring, eine Diſ .

de bello et pace. Helmſt. 1663. et in Ei Op.

T. IV. p . 973-980.

Ebend. D. de iure belli . Helmſt. 1669. et in Opp.

T. IV. p. 980 - 990 .

Einige Cocceiiſche Abh.

Henr. Cocceii de belli iuſtitia. Heidelb. 1675.

auch in den Exercit, curiof. Tom. I. Nro. XIV.

Eiusd . de iure belli in amicos. Francof. ad Vi.

1697.

(manche wichtige Punkte der Neutralitåts .

febre.)

Eiusd. de iuſto proeliorum exitu. Francof. ad

Vi. 1706 .

Chr. Sam . Schurzfleiſchii Statera belli et pacis.

Bruxel. 1684. 8.

Eiusd . de iure belli circa fana et ſepulchra.

Witt. 1683.

(und in ſeinen Diſp .. Hiſtor. Giy. 16go. Nro.

XLIII.)

Frid . Henr. Strube de iure bellorum. Hagae 1734.

et ſub finem libelli , gallico idiomate con
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ſcripti: Recherche nouvelle de l'origine et

des fondemens du Droit de la nature . Pe

tersb . 1740. 8.

Auch Deutſch überſ in der Samml. jur. 465. Das

deutſche Staats. R. betreff. Nro. II. p. 31.

Mich. Frid . Lederer de juſtitia belli PRIVATI. Witt.

1663.

Jo. Wolfg . Fingeri D. 2. de bello et duello,

Altd . 1716.

III.

Einige neuere Schriften.

Chriſto . Frid. Schott de iuſtis iuris bellum ge

rendi et inferendi limitibus. Tubing. 1758. und

in der Collect. D. J. N. Tom. I. Nro. VIII. p.

249— 287.

Jo. Chriſto . Jon. Schwarz de cauſis belli, Jen.

1760.

Sac. Rave Perf. aus dem R , Der M. Jena 1765. S.

75-92.

D. 4. Hegeroiſch über das Kriegsrecht, in ſeinen klei.

nen Schriften . Flensburg 1786. St. II.

Mehrere Abhandlungen fünftig im Völker .Rechte , dem

ſie eigentlich gewidmet ſind !
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19

Zweites Haupt-Stúd.

JVS SINGULARE im Verhältniß des Menſchen von Ver's

nunft: Gebrauch gegen die, ohne Vernunft, Gebrauch.

Beſonders : Natürliches Vormundſchafts -Recht.

$. 397.

Auch ber Menſch , welchem Vernunft : Gebrauch

fehlt, iſt Menfch ; hat alſo MenfchensNechte, ein urs

Seiniges ; und kann beleidigt werden.

S. 398.

ude Vernunftloſen
unter den Menſchen ſind

entweder noch Kinder;

oder Krante Wahnſinnige, Blobftanige, -

Fieber , Deliranten , Betrunkene.

$. 399.

Kinder ! - Man wird als Menſch gebohren ; und

hat alſo mit dem Augenblick, wo man lebend gebohren

wird, men den Recht. So lange man Kind iſt, bat

man zwar noch nicht entwickelten Vernunft : er

brauch ; aber auch das sind iſt als Menſch vernünfs

tiges Weſen, und ſeine Vernunft . fåhigkeit entwiko

felt fich mit den Jahren zum Gebrauch - zuerſt noch

zu einem rchwachen , allmählig erſt zum vollkommen

entwickelten , geübten , durch vielfache Erfahrung,

durch erworbene Kenntniße verſtårften Vers

nunft: Gebrauc . Man bleibt in der Regel Kind

bis zum fiebenten Jahre. Von dieſer Periode an ents

wickelt ſich ohngefähr der Vernunft: Gebrauch im Bers

båltniß gegen die einfachen Bedürfniße des Na .

tur Menſchen.

8. 400 .

Das Kind hat eben das angebohrne Seinige, was

ihm fünftig auch als erwachſenem Menſchen zuſteht.

Leben Körper und ſeine Theile , die Slieder

Kräfte , welche ſich täglich mehr entwickeln - Sarmos

nie der körperlichen Kräfte, Geſundheit.

Alles
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Nues dies and angebohrne Gither ; und jeder,

wer Menſch beißt , ſteht auch gegen das Kind unter

dem Ur . Princip des N. R. ihm das Seinige nicht

zu entziehen. Auch das Kind hat Freiheit , nur daß

ber Gebrauch derſelben , ſo weit er vom vernünftis

gen Wollen weſentlich abhångt, noch nicht entwickelt

noch gehemmt iſt; hat voulommene rechtliche

Gleichi eit mit dem erwachſenen Menſchen – die

wenige Kraftfamme, welche ihm gegeben iſt, iſt in eben

dem großen Sinne das ihm unentziehbare Sei ,

nige des Kindes , wie dem erwachenen Menſchen

Die entwickelte und ungleich håbere Kraftſumme. Auch

das Kind hat alſo ein Recht auf Sicherheit

zum Gebrauch des Herrenloren , 4. F. no.

$ . 401.

Éin Kind kann daher beleidigt werden , wie der Er.

wachſene. Denn Beleidigung
kann geſchehen ohne ein

deutliches
Bewußtſewn

des Déleidigten ; und

ohne daſſelbe find Rechte für ihn begründet , durch die

einſeitige
Shathandlung

des Beleidigers , welcher

bort ein widerrechtliches
Minus ; in fich ein ungerechtes

Plus beſtimmet hat. Dieß iſt die Natur rś cuvantdiymattos

úverio dies die Entſtehung$ . Art der Rechte vermo,

ge einer OBLIGATIONIS
EX DELICTO ORIVNDAE .

Wenn auch Kinder in dieſem Augenblick keine phy.

riſche Möglichkeit haben, ihre Zwangsrechte burch

ſich geltend zu machen ; ſo iſt doch hievon die Eris

fenz der Rechte nicht abhångig. Der Schwache, dem

dic Kraft zur Geltendmachung fehlt, iſt deshalb nicht

rechtlos. Vielmehr treten hier z w ei Arten der Geltends

machung zur Hülfe:

Einmal, das Kind wird Knabe der Knabe Jüng.

ling der Jángling Mann. Auch da kann der

1.Mann noch Rechte geltend machen , welche ein Ben

leidiger des Kindes gegen ſich ſelbſt beſtimmet,

und begründet hat.

1

3
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N180ann , Bas Kind iftMenſch. Jeder.Mitmenſch

kann fich feiner gegen den Beleidiger mit phyfts

fcher Kraft annehmen ; kann die gerechten Kriege

des Kindes als NEGOTIORVM GESTOR führen ; iſt

ſogar moraliſch zur Bertheidigung des Kindes

verpflichtet.

$. 402.

Ein by pothetiſches Seiniges , was das Kind

durch eigne Thath andlungen erworben haben müßter

entweder der Occupation , oder eines beabſichteten

Synallagma's , kann das N. R. dem Kinde nicht zu

ſchreiben ; ausgenommen in einem Gegenſtand, to, nach

der naben Beziehung deſſelben auf das findliche Bes

dürfniß , dem sinde fchon eine gewiße Fdee entweder

der Ergreiffung oder der Annahme zugeeignet were

den kann.

$. 403

Alle Grundfäße des §. 400. und 401. gelten auch

von dem erwachſenen
Wahnſinnigen

und Blooſinais

gen. Auch dieſe ſind Menſchen
; haben Menſchen

,

Nechte; Bewußtſein
derſelben

kann ſich in jedem

Augenblid
durch Wiedergeneſung

entwickeln .

giebt keine unheilbaren
Wahnſinnigen

in dem

Sinne , daß ihre Geneſung
phyfirche Unmöglichkeit

wäre. Unheilbar beißt uns nur, wem die Heilkunde
in

dem gegenwärtigen
Grad ihrer Ausbildung

keine wirtfame

Hülfe verſprechen
fann . Phyrirde

Möglichkeit
bleibt

alſo immer noch , daß der Wahnſinnige
als Genefener

Teine Rechte durch fich felbft behaupte; und da er Menſch

iſt und bleibt , lo fann jeder Mitmenſch
reine Sache

führen , und als Vertheidiger
auftreten .

g. 404

Wahnſinnige
können ein reiches å ußeres Eigeno

thum haben ; erworben , ehe file. wahnſinnig geworden.

S. 405

Kinder und Wahnſinnige fönnentönnen
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1.) keine Bertråge rchließen ;

2. ) nicht beleidigen . § . 332.

Aber ſo wie ich mit dem Aufgebot aller meiner Kräfte

auch einem unglücksfall entgegen arbeiten kann ; ro

darf ich auch die Herchå digung abwehren, welche mir

ein Vernunftloſer zufügen will.

$ . 406 .

In eben dieſem Verhältniß ſtehen Fieber- Delis

ranten

Betrunfenen fann ihre Handlung als Actio ad

libertatem relata zugerechnet werden . &. 16. 17. §. 332 .

in fin .

Doch geht bei beiben keine Verändrung des STATVS

vor , weil ihre Vernunft .Abweſenheit nur vorüberge .

beno ift. Für ſie können Andre mit ſolche, zu ihrem

Beſten abzweckende Handlungen unternehmen, welche feis

nen Aufichub vertragen , wenn ein gegebner Schaden

vermieden werden ſoll.

$ . 407

Vernunftiore ſtehen unter der Vormundſchaft

der Menſchen von
Vernunftgebrauch ; d. b. dieſe bas

ben das Recht, die Handlungsweiſe der Vernunftloſen

unter bleibende feitung dahin zu nehmen ,

Einmal , daß die Vernunftloſen ſich und Anbern un.

ſchädlich bleiben ;

A180ann , daß die ihnen mögliche Vollkommen ,

beit daß Vernunftgebrauch

A) in ihnen entwickelt werde, wie im Kindę.

Dahin das geſammte Recht der phyfifchen , mos

raliſchen und intellectuellen Erziehung. Von der,

nach eigenthümlichen Zwecken , kann in der

Periode der Kindheit noch nicht wohl die

Rede reyn.

B) in ihnen wiederhergeftellt - too möglich

die, phyfirche oder' prochirche Heilung bee

wirkt werde.

32
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Endlich ,daß man dem Vernunftloſen bas dußere

Seinige erhalte , verwalte; wo ſich eine rechtli.

che Möglichkeit dazu eröfnet, durch Zuwachs,

beonders durch fructus et induſtriales et mixtos,

durch vortheilhafte Vertråge .mit Andern ,

vorgůglich wo es durch unnahme der unentgelt:

lichen Verſprechung geſchehen kann , erweitre

und bermehre.

g. 408.

In dieſem vormundroh aftlichen Verhältniß liegt

keine Einſdyrånkung der Freiheit , weil dem Bernunfts

Tofen an ſich feine zuſteht; und da baffelbe aus ,

fchließlich auf Erhaltung und wirkliches Wohl des

Vernunftloren ſich bezieht , auch keine Verminden

rung , ſondern Erhaltung und Erhöhung frenader

Voltommenbeit. Alſo — fein Widerſpruch mit dem un.

bedingten Sitten -Geſek ; oder mit dem ürprincip

des N. R. §. 97-100.

$. 409.

Zwang - Gewalt - Züchtigung findet nach

dem Erziehungs-
und Vormundroh

afts. Rechte

nur als Nothmittel für die an ſich nothwendigen
,

oder verbåltnißmåſig
wohlth åtigen Zwecke 'ſtatt.

Ich fage: als Rothmittel, d. h . nur in ſo weit als jene

Zwecke durch gelinde und überhaupt durch andre Mittel

nicht erreichbar ſeyn würden .

1. Nie , und durch aus nicht, darf dieſe Behandlung

dem Leben und der Geſundheit des Pfleglinges

Rachtheil bringen. Sonft allemal Ausartung in

Mißbrauch und Grauſamkeit.

† Von dieſen Rechten muß man das der Nothwehr ge

gen den Wabniinnigen wohl unterſcheiden. Dies kann

bis dahin geben , daß fogar das Leben des Wahnſinnigen

aufgeopfert wird , um das meinige zu retten. Es erſchei

net aber , gegen den Raſenden gebraucht, keinesweges als

rechtlicher Vertheidigungs-Krieg, denn der Ka

fende beleidigt nicht ; - fondern rein als Nothwebr.



1. 7

357

II. Auch das vorübergebende leiden muß nur

eine Folge der Nothwendigkeit reyn.

t Unterſchied des Erziehungs- Rechtet, und des der

Aufſicht über Wanſinnige.

$ . 410 .

Homo fum , humani nihil a me alienum puto.

Jeder, der Menſch iſt, kann fich des verlaßenen , Kins

des des hůlfloſen Wahnſinnigen annehmen, die Vors

munorchaft über ihn übernehmen ; und erfüüt dadurch

eine ſittliche Pflicht. Allein auch hier müßen die

prioritätiſchen
Rechte andrer Menſchen geachtet;

keinem das Seinige entzogen werben .

1. Menſchen können jedoch über Menſchen , als Wer

ren gleicher Art, feln Eigentums-Recht und kein

Unalogon deſſelben , erwerben . Wohl aber können

Menſchen vor andern in der Ausübung allges

meiner Menſchen Rechte einen particularen

Vorzug etwas Ausſchließlich es vor Andern

begründet und erworben haben.

II. So gteich in Abſicht der Ausübung des Vor.

mundſchafts.Rechtes durch die , der Zeit nach

prioritätiſche Erwerbung. Eben weil dies ein

allgemeiues Menſchens Regt iſt, ergiebt fich

daraus die Schlußfolge :

Exercitium iuris huiusce communis PRIMO ce

dit 'OCCUPANTI.

† Andre prioritatiſche Rechte f. unten §. 416. u . 8. f.

III. Nur alsdann, wenn jetaand ſeine Pflichten als Ers

zieber oder Vormund vernachlaßigt ; oder gar miß.

brauch, und Uusartung feines Verhältnißes in Graua

famkeit fich zu Schulden fommen läßt ; kann auch

jeber Dritte die gerechte Sache des leidenden

führen ; und den Beleidiger-zur Abtretung der

Dormundſchaft zwingen.

$. 411 .

· Das Rechts -Verhåltniß des Vormundesi
und

1
l
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des Pupillen , iſt an fich fein geſellſchaftliches ; ja

überhaupt kein pertragsweiſes ; denn der eine Theil

hat nicht einmal die phyſiſche Fábigkeit zu einer Vertragss

( chließung ; ſondern das naturiftirche Redt8 Ders

båltniß einer NEGOTIORVM GESTIONIS,

1. Der Pupille kann dem Vormunde nur durch das

geleßlice Ullgemein : Princip verpflichtet wer:

den , daß niemand auf often eines fremden

Seinigen fich bereich ere,

II , Da der Vormund den Conſens des Pfleglinges

nicht erhalten fann ; fo übernimmt er die Vorſorge

für rein Beſt es auf den Grund einer gereg må a

figen Vermuthung; und verpflichtet ſich daber

als Negotiorum Geſtor zu allen den Obliegenbeis

ten , welche als Mittel zu dem angenommenen

3wecke erſcheinen.

$ 412 ,

I. Wenn der Pflegling
aufhört, Kind zu Teyn ,

wenn der Wahnſinnige geheilt ift, ro böret auch

die Vormundſchaft auf

II, Uno der Pflegling fann als Dominus negotii geſti

alle die Beleidigungen poſitiven oder negativen

welche der Vormund verſchuldet hat, zu rechtli.

cher Rückſprache bringen ; auch Herausgabe des

å ußern Vermögens , wenn etwas vorhanden war

bei dem Anfang der Vormunorchaft, oder wåb.

rend derſelben erworben renn ſollte, zugleich mit

Rechnungs.legung fodern ;

III. aber im Gegentheil auch zum Erfaß beffen ans

gehalten werden, was der Vormund als Negotio ,

rum Geſtor utiliter für ihn verwendet hat. So.

wohl aus dem in der Zukunft erft erworbenen

Permogen , als durch Dienſte,

S. 413,

Wenn das Kind aufhört sind zu feyn ; und ſo

viel entwickelten Vernunftgebrauch erhalten hat, um recht,
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lich einwilligen zu können : ſo kann es fich fernerer

Erziehung und Bildung freiwillig unterordnen. Als.

dann erſt entſtehet vertragsweiſes Rechts .Verhålte

niß ; and als ein fortdauerndes Gerellſchaft

$. 414 .

Wir haben wenig gute Einzelſchriften über das

Gerammte der Rechts .Verfaßung des Vernunfts

loren ; und ſeiner Bevormun dung. Doch gehören un.

ter dieſelben :

Ren. Gotth. Roebel Jus hominum ante uſum ra

tionis. Leipzig 1788. 8.

Chr. von Benzel über die Rechte der Wahnſinnigen,

N. Deutſch. percur Jahrgang 1794. St. IX,

S. 55-85

Die meiſten Schriften über die Vormundrchaft
nehmen

einen allzu poſitivrechtlichen
Geſichtspunct

.

Jac. Carpzov Progr. de iuris civilis prae nat. in

tutelis adornandis praeſtantia. Vit. 1750. 4 .

Sigism . Chriſto , Jeſter Diſſ. duae de tutelis natu

ralibus. Regiom. 1734.

Imm. Wohlleben generalia J. N. et ſingularia

quaedam de legitimatione, de TVTELIS, et ad .

quirendo rerum dominio . Bafil. 1731 ,

8. 415.

Eltern , Necht iſt nicht mehr noch weniger als

vormundſchaftliches
Erziebungs . Recht. Daher

gehört es ganz eigentlich an dieſe Stelle des Syſtemes.

g. 416.

Eltern zeugen ihre Kinder. Aber das Product der

Zeugung iſt ein mit dem Producir enden gleichar

tiges Weren. Und eben deshalb, nicht wie ein andres

Kraft, Product , ein Gegenſtand der Erwerbung.

Im erſten Augenblick der Geburt hat der junge

Menſch rein Menſchen , Recht; iſt alſo durchaus über

die Sphäre der Sachen , als der möglichen Gegens

fånde des Eigentumes erhaben. Und weder der
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glei .

Begriff einer Erwerbung durch produetion ; noch der

einer Occupation kann mit dem Character der

Menſchheit beſtehen .

§. 417.

Die negativen
Pflichten der Eltern gegen ihre Kina

der find alſo an und vor fich klar. Es find eben die .

felben , womit aue gegen Alle verhaftet ſind. Das

neugebobrne
Kind, eben weil es als Menſch geboh.

ren wird, hat alle die Rechte, aus welchen ſich das un .

bedingte Seinige des Menſchen
conſtruirt - hat

alle dieſe Rechte in Beziehung auf alle Mitmenſchen ;

alſo auch in Beziehung auf die Eltern. :

Dieſe dürfen fich keiner Verfügung aber das Leben

des Scindes anmaßen ; es nicht tödten ; es nicht in eine

Lage verſeßen, von welcher fein Tod die nothwendige fols

ge iſt. Eine ſolche Handlung bleibt Mord ,

cher Mord - fle mag an einem Riefen, pber an einem

tind von achtzehn Zollen verübt renn.

Alſo weder das zarte Cranium zu zertrümmern, noch

das Kind ſo weglegen, daß es umkommen muß, iſt den

Eltern erlaubt.

Unterbindung der Nabelſchnur iſt zwar eine poe

fitive Handlung. Aber auch dieſe läßt ſich mit Leichtig,

keit als Zwangspflicht beweiſen, und daß es wider.

naturrechtlicher Mord ift, ein Kind aus der unun,

terbundenen Nabelſchnur verbluten laßen.

† &% iſt keine zu fchwere Aufgabe , daß der Zuhörer den Bez

weiß durch eigenes Nachdenken auffinde. Darum geb' ich

meine Demonftration erſt mündlich .

Nicht nur Reben auch alles Uebrige, was als

das unbidingte menſchliche Seinige g. 192. III,

IV. §. 193. 194. aufgezählt iſt, darf dem Stinde nicht

entzogen werden, von keinem der Mitmenſchen auch

nicht ben Eltern.

Eben fo wenig dürfen die Hecht8 :Verhältniße

geftóbrt werden, welche aus dem unbedingten Seini ,
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*

gen hervorgehen. Freiheit iſt zwar in ihrer Ausů.

bung dem Kinbe noch nicht gegeben , ſo weit diefe ab.

bångig ifi oom entwickelten Vernunft:Gebrauch .

Aber als radicales Necht iſt fle ihm gegeben ; uno

nichts darf geſchehen, was die mit der Entwickelung des

Vernunft: Gebrauches in vollem Glanze bervorbrechende

Hus übung der Freiheit hemmte oder unmöglich machte.

Eigenthumsrecht an der Perſon der Kinder , und an

qUem , was die Kinder erwerben , das Recht die Stin .

se der auszuſeßen , zu tódten, oder zu verkaufen , willkührs.

inliche Beſtimmung der Handlungen der Kinder , und

åhnliche Rechte, fino den Eltern nur durch die poſitis

« den Gefeße ſolcher Nationen eingeräumt worden, wel.

« che, ohne Achtung für Menſchenwürde, die Kinder als

* bloſe Producte der Kräfte der Eltern betrachteten. -

Eine ſehr ausdrucksvolle Bemerkung, in Anton Bauer's

Lehrb, des N. R. §. 197. Not. d. S. 221. , und ich

habe mir daher die Erlaubniß genommen, fie auch

meinem E. B. anzureiben,

$. 418.

So leicht die negativen Pflichten der Eltern er .

weislich find: fo klar durch rich felbft find auch die wah.

ren Eltern .Rechte keine andren nemlich , als jene

wohltbåtigen Beſtandtheile des Erziebungen und

natürlichen Bormundrohafts -Rechteß. f. 407

409. . 411 ,

go 419,

Eltern werden fich gewöhnlich der Wusübung bie.

res Rechtes ſchon durch die ihnen am erſten mögliche

Priorität der Decupation verſichern. . 410, Nro.

I , unb II ,

Ulein fie find auch zu derſelben fchon IPSO IVRE

Prioritätiſch vor anbren Menſchen berechtigt. Nur weil

Kinder gleichartige Weſen mit den Eltern ſind, werden

fie, obgleich ihre Producte , doch nicht ihr Eigentbum.

Wenn aber Eltern blog die wohltbåtisen , imd jedem ,
>
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der Menſch son Vernunftgebrauch iſt, über den Vernunft.

Loren zuſtåndigen Rechte ausüben wollen : ſo wird im

Berhåltniß der Concurrenz mit dem Dritten die Idee

allerdings entſcheidend, daß Kinder Producte der Eltern

find ; und daß alſo der Dritte ihnen das Product iba

rer Kraft entziehen fie beleidigen würde , wenn er fie

in der Ausübung der ſchönen Pflicht der fernern Ausbila

dung des von ihnen producirten gleichartigen Weſens

ftöhren wollte.

. 420 .

Eine dufſerft fchwierige
Frage aber , iſt die , über

Zto ang8 : Pflicht der Eltern zur Ernåhrung
und

Erziehung
ihrer Kinder !

I. Ueltere und neuere Naturiſten halten diefelbe für

unerweislich.

Schon : Hugo Grotius L. II . Cap. VII. §. IV. Nro . I.

Carl Gottli, Knorre de alimentis a matre

liberis praeftandis. Hal. 1725. und

rec. ebend. 1756. Cap . I. S. II . „INTER

„NAM faltem adeſſe obligationem , ut

„ parentes liberis profpiciant, eorumque

,,curam agant ſollicite, facile animad

* „ vertimus,“

Achenwall ſpricht nur für eine Zwangspflicht

der Eltern gegen einander aus einem eges

lichen Vertrag. P. II. S. 57.

Eben ro Ulrich , ſ . 441 .

Toebel, in der Diſ , citirt S. 414.

Carl Ad. Caeſar in den Philof. Annalen Th.

II. B. I. S. 131 u . d. f.

II. Auch åltere Naturiſten baben verſucht, jene

Zwangspflicht zu demonſtriren. So, Freih. von Pufendorf,

die beiden von Cocceii, als Commentatoren des Grotius.

Vorzüglich gut der Hofrath Feder , à in dem Lehrb. d . Pr.

Phil. R. 0. N. S. 47 .

III. In neuern Zeiten haben fich ſowohl die Berf.
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der Breißſchriften in dieſer Materie , als auch Kant ,

für die Eltern -Pflicht als zwangs . Pflicht ert årt.

Und ſomit auch viele der Neuern, Z. B. Laz. Benda við,

9, 358. S, 215, jak. Fries in der Phil. Rechtsl. S.

131 , Bauer $ 195. Andre erklären ſie aber 1.10ch

fortdauerno für blore Riebes . Pflicht, Buhle f. 281, Maaß

S. 271. Nicht ganz beſtimmt, aber doch ſo, daß man es

als Schlußfolge der aufgeſtellten allgemeinen Såge ans

neymen fann , und mit beſtimmter Mißbidigung der vor

Pufendorf, den Preißſchriften , und dem von Globig, füt

die Pflicht als Zwangspflicht aufgeſtellten Gründe , Sur

feland Auft. II, . 375, ber. Not. 3. § . 376.

S. 421.

Die Heiligkeit der fittlichen Pflicht, und Natura

triebe, verbürgen dem Kinde reine Erhaltung beſſer , als

ein zwangsrecht. Aber eine traurige fücke des Gy .

Hemes giebt es , wenn baffelbe nicht zureicht ein dem

geſunden Menſchenverſtand ro augenſcheinliches Recht zu

begründen . In der That befriedigen mich die bisherigen

Beipeisarten noch nicht vollkommen ; und ich will daher

meinen eigenen Joeen - Gang, ſo weit es mir mozlich

ift , verfolgen .

I, 3mang8 : Pflicht und Zwangsrecht můßen fich

gegen über ſtehen. Der bündigſte Beweis für Eltern

Pflicht, wenn ſie nicht als erzwingbare dargethan

werden kann , låßt auf teine Rechte ſchließen . Und

die kräftigſte Declamation über die Grauſamkeit ,

das , neugebohrne Kind dem fungertode Preiß zu geo

ben , beweiſet nichts.

II . Will ich conſequent ſeyn : fo muß ich die Zwangs .

Pflicht der Eltern , ſo wie das Zwangs Recht der Kin:

der, lediglich meinem ur Princip fubfurniren : Entgie,

be Niemanden das Seinige!

III . Dieſer Urſatz iſt aber ein negativer. Und das

Schwierige iſt, daß jene Eltern - Pflicht ettvas Poſiti.

♡ es ift. Wie kann diefes aus jenem abgeleitet werden ?
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IV . Soll ein Menſch dem andren zu einer poſitiven

Leiftung verpflichtet fenn, zu einem Geben oder Thun ;

ro muß eine Verregung eines Etwas aus dem Seis

nigen des Einen, in das Seinige des Undren voranges

gangen ſeyn, welches dieſem nun nicht mehr vorents

balten werden kann , ohne ihm das wirkliche Seinige

zu entziehen.

V. Die möglichen Berregungen können nur beſtimmt

werben , entweder durch einen Vertragi oder durch

ein Delict. Jenerift zwiſchen Eltern und Kindern

phyfiſch • unmöglich ; alſo können die Zwangsrechte der

Kinder gegen Eltern , wenn es irgends welche geben

rodi, nur aus einem Delicte der Eltern, - nur dars

aus , daß Eltern , die Kinder beleidigen , den Kindern

das Thrige entzogen haben würden , abgeleitet werden .

VI. Das Delict die Beleidigung erſcheinet nun

als wirklich ; nicht in einer einzelnen Thatſache,

ſondern in dem Zuſammentreffen zweier Tható

ſachen und in ihren Verhältniß gegen einander.

Erfte Thatrache. Zeugen , 0.b. ein Weren gleis

cher Art aus dem Nicht- Seyn zum Seyn herüs

ber führen .

3weite Shatſache. Dem Gezeugten und Gebohr.

nen diejenige abſolut nothwendige Hülfe ver .

weigern , ohne welche er nach einem unbeding ,

ten Naturgeres auf eine ichmerzhafte Weife

unmittelbar zu dem Nicht. Senn zurückkehren, ober

in ſo fern das Senn ihm gefriſtet wird, ein un .

vollendetes , in dem möglichen Vernunfte

gebrauch unentwickeltes Vernuuftwefen bleis

ben muß.

Zeugung iſt Production eines gleichartigen We.

rens -- eines Menſchen und alſo eines Sub

jectes des Rechtes. Eine folchergeſtalt aber modis

ficirte Zeugung tourde eine von Seiten des Gezeugs

ten "unfreiwillige Verlegung aus einen besern in

3
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den fchlimmern Zuſtand , und ebendeshalb eine

Entfiehung des fremden Seinigen eine Bes

leidigung reyn. Denn das Nicht.Seyn iſt offen .

bar der glücklichre Zuſtand im Vergleich mit einem

Seyn , welches durch die zweite Ihatſache einges

rohränkt ift. In dem Augenblick, wo die zweite

Ihatſache verwirklicht werden ſoll, ſtehen die Eltern

im Verhältniß gegen einen lebenden Menſchen , ge.

gen ein Subject des Rechtes ; und wenn verniit,

telft derſelben die erfte Thatrache in eine unfrei.

willige Verſchlimmerung des Zuſtandes des

Leidenden ausartet : ro iſt nun in dem geſegten 23er .

båltniß eine Beleidigung enthalten ; und ſo wie die

OBLIGATIONES EX DELICTO, ORIYNDAE auch auf alle Bes '

leidigungen , welche eben zugefügt und verwirklicht

werden ſollen , ja welche noch bevorſtehen , fid; bes

ziehen : ſo haben in der gegebnen Lage die Kinder;

und weil ihnen die Möglichkeit der eigenen Geltendma.

chung fehlt, jeder Mitmenſch in ihrem Namen , das

Zwang 8.Recht, die Beleidigung zu verhindern ; und

alſo die Eltern zu zwingen , daß fie ihr Kind erhalten

und ernähren.

VII. Ich darf jedoch nicht bergen , daß dieſes Råſons

nement durch die Bebre vom indirecten Schaben,

und beſonders durch den Grundiat : Quicunque iure

ſuo utitur , alteri non nocet , entfråftet zu werben

ſcheint. Allein ich vertheidige daſſelbe gegen beide Eins

würfe durch folgende Fortfeßung meines Jdeen Ganges :

I.) Der Unterſchied zwiſchen directer und indis

recter Bifchädigung kann ausſchließlich nur unter

Weſen gedacht werden , welche Kraft unø Ger

genkraft einander entgegen reken - wo jedes

durch Aufgeboth reiner Kraft in einem fidh an.

gemeßenen Zuſtande behaupten kann. Die 3 eur

gung aber , in fo fern fie Verſchlimmerung

des Zuſtandes wird , iſt ebendeshalb werents
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lich eine directe , und ganz unmittelbare Bes

ſchädigung, weil der Verwirklichung derſelben

nichts entgegen ſtreben teine Art von Gegen,

kraft gebacht werden kann , um ſich in dem eigen,

thůmlichen Zuſtande ( des Micht.Seyns ) zu ber

baupten.

2.) Menſchen haben freilich ein Recht zum freien

Gebrauch ihrer Kräfte. Alſo Mann und Weib

zum Beiſchlafe. Uber jeder Gebrauch von Kräften

ſteht unter der großen Grenzlinie , dem Andren

nicht das Seinige zu entziehen. Beifchlaf

iſt nun eine Handlung eigenthümlicher Art. Sie

bat zum weſentlichen Erfolg die Zeugung eines

Menſchen , d. 6. eines Subjectes der Rechte.

Wird nun die Zeugung unter folchen Modalitåten

gebacht, daß das daburch producirte Subject des

Rechtes in einett verſchlimmerten Zuſtand

verreßt , alſo beleidigt wird : ro hat der Ges

brauch der Kräfte die große Grenzlinie des N. R.

überſchritten ; die Zeugenden haben alsdann kein

Recht zur Zeugung gehabt ; fondern eine un .

mittelbar berchådigende und beleidigende

Handlung an ihrem , dem Weren nach gleich :

artigen Producte ausgeübt. Eltern können

daher auch nach dem Ur - Princip des N. R. nicht

anders Kinder zeugen , als unter der zugleich und

weſentlich eintretenden Zwangs- Berpflichtung, eben

diere Producte zu erhalten , und als Vernunftwe.

fen auszubilden.

Ich ribe ſelbſt eitt , daß meine Beweisart ein ſehr gars

188 und ſehr fünftliches Gewebe von Gbeen iſt. Aber ich

batte keine derſelben für unwahr ; und bin mir auch feis

nes logiſchen Fehlers in ihrer Verbindung bewußt.

Daher glaube ich , fo weit es irgends möglich iſt, durch

die, nicht auſférhalb meines Urprincipes beraus:

tretende Beweisart eine Lüde des Syſtemes ausges

fügt ju haben.
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$ 422,

Da der Lehrfaß fchwierig und problematiſch iſt, ſo

muß nur jeder, er galte die Elternpflicht für erztingo

bar oder für blote kiebespflicht, dafür ſorgen , daß

die in Tehr feinen fåden mit der einen oder mit der gna

dern Theorie zuſammenhängenden abgeleiteten Bebra

råße in die nothwendige Conſequenz und Einſtimmigkeit

mit eben dem Grund , Principe kommen, von welchem man

ausgegangen iſt.

1. Iſt die Elternpflicht eine erzwingbare : fo find zwar

die Kinder moraliſch zu lebenswieriger Dankbarkeit

immer noch verpflichtet, aber nicht zwangsrechtlich

zu einem Erlaß des Aufwandes. Weber aus

dem fünftig zu erwerbenden Vermögen , noch durch

Dienſtleiſtungen .

II. Iſt die Elternpflicht keine erzwingbare , die Eltern

genügen ihr aber freitvillig : ſo ſtehen ſie in dem Aufs

wand , welchen ſie für ihr Kind machen , unter dem

Berhältniß eine NEGOTIORVM GESTORIS. S. 412. Nr. III.

III. Selbſt wenn die Elternpflicht eine erzwingbare

ift: ſo ift fie doch nur eine fubfidiariſche. Kann alſo

das Kind, während es von den Eltern erzogen wird,

ibnen ſchon einige Beihülfe zum elterlichen Vortheil

leiſten : ſo iſt das Kind auch hier zum Gehorſanı ver

pflichtet.

IV . Iſt die Elternpflicht eine erwingbare: ſo muß

auch nach dem Tode der. Eltern , ob es gleich für

das Kind keine Erbfolge giebt in Ermanglung

aller gereglichen Erbfolge Dennoch der Auf

wand zu reiner Erhaltung und Erziehung, - von dem

vertragsweiſen Erben , ſo wie von dem Dccus

panten des herrenloſen Nachlaſſes , gleich einer

Schuld beſtritten werden.

V. Iſt aber die Elternpflicht eine bloſe kiebespflicht :

ſo geht ſie auch nur als ſolche auf den Nachfolger

der Eltern in der Verlaſſenſchaft über,

)
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1

weni

VI. Iſt die Elterapflicht eine ergtingbares to fött's

nen und dürfen ſie die Erziehung ihres Kindes

teinem Dritten abtreten als unter der sollen Sie

cherbeit daß dieſer alles leiſte, was zur Erhaltung

und guten Erziehung erforderlich iſt.

VII. Ift jene Pflicht nur Liebespflicht: to fönnen

fie zwar von der Erfüllung derſelben durch feinen

Dritten verdrängt werden ; aber in der Abtretung

ibres Rechtes find fie alsdann uneingeſchränkt:

+ Daraus entſteht keisté Urt von Verkaufsrecht; denn nies

mand kann mehr Recht übertragen , als er ſelbſt befißt.

Nur davon ift die Rede , wer ſich der Uusübung des

Dorinundfchaftlichen Rechte untersteben

diefelbe überlaſſen werden darf ?

VIII. fft die Elternpflicht eine erzwingbare : Po trift

fie auf beide Eltern gemeinſchaftlich. Sowohl

als Pflicht, als auch in der Qualitåt eines Rechs

tes. Dem Vater febet kein Vorrecht vor der

mutter zu, alb höchftens ein avtonomiſches , z.

B. als Reſultat eines Ehevertrages.

IX. Iſt jedoch dieſe Pflicht eine erzt ingbare: ro

kann die Mutter den Vater von der Ausübung

derſelben nicht verbrången. Denn für das , was

mit 3 w angspflicht iſt, muß ich ſelbſt einftehen ,

und kann von der Ausübung nicht abgewieſen

werden.

X. Iſt aber die Elternpflicht eine bloße Liebespflicht,

und die Mutter will einſeitig und ausſchließs

lich derſelben fich unterziehen : fo würde ich, in ſo

fern kein conventionelles , f . B. ebeliches Vers

båltniß , im Wege fteht, der Mutter vor dem

Vater aus eben den Gründen ein Vorrecht zu:

ſchreiben, aus welchen den Eltern überhaupt vor

einem Dritten . Seide begründen ihr prioris

tåtiſches Recht zu der Erziehung des Kindes vor

jedem Dritten in der Thatſache der Production,

Diere
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Diefe aber iſt auf Seiten des Vaters nicht nur

ungewiß , ſondern auch in Abſicht reines Beitrages

mit einem gebeimnievollen Schleier umwebt.

Nur in Abſicht der Mutter iſt es pbyficaliſde

Gewißheit , daß in ihrem Organ der Embryo fich

entwickelt und bildet ; aus ihrem Blute den Bil.

dungsſtoff begiet; und wenn die Natur in beſtimm ,

ter Zeitperiode innerhalb der Sebårmutter tie. Men

fdenbildung vollenbet hat , den ausgebildeten Mens

fchen mit Schmerzen und, Lebensgefahr von fich aus.

Tcheidet. Wenn daher beide ihr Prioritåtsrecht

por Andern nur in der Production grunden :

fo iſt das Recht der Mutter ſichtbar bas überwie

gende. Huch die Natur giebt einen beifälligen Winf,

da ſie das Drgan der erſten Kin Des 11 a brung

durchaus nur der Mutter verlieben hat,

+ Ich behandle dieſe Materie deshalb ſo weitläuftig, weil

fie eine gute Uebung für die 3 uhörer iſt, ſich es an:

ſchaulich zu machin , wie ſebr die abgeleiteten Sage

divergiren ; je nachdem in irgend einer philoſophiichen

Meterie von dem einen oder dem andern Vorderſak

ausgegangen wird.

$. 423

Gerade bei der elterlichen Erziehung wirð der Fall:

des S. 413. am erſten in Wirkſamkeit
übergeben , daßi

nach entwickeltem
Bernunft

Gebrauch des Kindes,

ein vertragsweiſes
geſellſchaftliche

$ Berbåltniß

fich bildet, in welchem nicht nur den Eltern ein fort,

dauerndes
Red )t der Erziehungi

und alſo auch

der, zwangsweiſen
feitung des Kindes zuſteht,

und womit beſonders die Erziehung nach particularen

zwecken beginnet, 3. B. zum künftigen kanobauer ; ſondern

die Eltern fönnen alsdann auch fordern, daß das bei ſich

behaltene Kind zum gemeinſamen
Familien :Beften

nach Stråften beitrage und mitwirke.
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Auf alle Fåde hört auch die 3 wangspflicht

der Eltern auf, ſobald das Kind die Reifheit gewinnet,

ſich ſelbſt nothdürftig zu erhalten.

$ . 424.

leßte Frage im Eltern - Recht! Ueber die Abtreja

bung einer Leibesfrucht!

I. Wer ſich erdreiſtet, einer Schwangern
tiber ihr

Wiffen und Willen Abortio.Mittel beizubringen ,

verübt eine hohe widernaturrechtliche Beleis

digung.

II. Eine Schwangere, welche ſelbſt dahin arbeitet,

begeht eine höchft unmoraliſche Handlung ;

III. und zwar eine ſolche, von welcher es die Ver.

nunft durchaus billigt, daß das Poſitiv - Erimis

nal.Nedyt fie für ein ſchwer verpöntes Derbres

chen erkläre;

IV . fündigt auch gegen das N. R. in dem Verhältniß

gegen den Vater des Kindes

ſowohl im Verhältniß der Ehe ;

als auch außerhalb derſelben , indem fie dem

Mitproduceuten eines gleichartigen Wes

rens den Genuß der Production entzieht,

und ſeine Kraft: Anwendung im Beiſchlafe zu

einer blog thieriſchen Handlung herabges

würdigt , durch einſeitige und gewaltra ,

me Vertilgung des natürlichen Erfolges,

durch welchen die vorgångige Handlung fich

allein veredeln, und einem nicht blos finnlis

chen, ſondern vernünftigen Weſen , als reis

ner würdig , fich darſtellen konnte.

V. Ein Dritter aber, außer dem Vater des Kindes,

kann gegen die Abtreibung einer Frucht, ſo wes

nig als gegen eine andre 'unmoraliſche Hand

lung , der Zwangsmittel fich bedienen. Denn

ſo wie der Menſch aufhört, Subject der Rechte

zu ſeyn , ſobald er aus dem Geſichtsfreiſe der
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Menſchheit verſchwindet: fo iſt er auch noch nicht

Subject des Rechtes, To lang er in dieſen Sex

Fichtsfreis noch nicht eingetreten iſt, ſondern erſt mit

dem Augenblicker wo er lebend , unő als Menſch,

gebohren wird.

Die energiſche und menſchenfreundliche Vorſtels

lungsart eines Schaumann in den krit. Abh.

di phil. Rechtsl. Abh. XIV. 1. § . 5. S. 263..

iſt alſo nur wirkſam in der Sphaere der Mo.

tal ; meines Ermeſſens nicht in der des N. R.

§. 425.

Allgemeines
Schriften - Verzeichniß über Eltern : Recht.

Gotth. Ehrenr. Becker de fundamento iuris patrii.

Lipf. 1686. 8.

Jo. Balth. Wernher de iure parentum et libero

rum ſecundum leg. N. Lipſ. 1698. 4. und in

den Wernherſchen Dill. J. N. Vit. 1721. p . 228.

et feq.

*Chriſt. Gottl. Schwarz de limitibus pietatis libe

rorum erga parentes. Altd. 1710.

Ernſt Aug. Bertling de iure parentum in liberos

Čecundum leges cogentes. Goett. 1744.

Cart Andr. Chriſtiani Gedanken vom Unterſchied des

Natürl. und Röm. R. in Anſehung der våterlichent

Getpalt: 1740. 4.

Chriſt. Frid. Schott de poteſtate patria Rom. le

gundum ſcita: J. N. conſiderata. Tub. 1756. 4.

und in den Diff. J. N. Tom. II. p . 370 et fq.

Ge. Chriſt. Breuning pr. I. et II. de patr. pot.

eiusque effectibus ex princ. I. N. Lips. 1751 u .

1755.

Aug. Frid . Schott de indole pot. patr. ex J. Nat.

princ. Lipſ. 1766.

Chriſt. Guil. a Winterbach de obligatione et jur.

parentum et liberorum, erga fe invicem , eorum

que fundamentis. Jen. 1769.

ua 2
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Diſſertations ſur l'autorité paternelle , dont la

première'a remporté le prix, et les deux au

tres ont obtenu l'acceſſit, dans l'aſſemblée pu

blique de l'acad . royal. des ſciences et belles

lettres à Berlin, 1788. ( Verf. Villaume, Dar

nou und Klein .)

Loebel l. § . 414.

Carl ud. Caeſars Philof. Annalen . Th. II. B. I.

GE. von Globig über die Gründe und Grenzen der

våt. Gewalt. Dresden 1789.

Diſcours ſur l'Autorité paternelle et le devoir

filial d'apres la nature etc. par Grouber de

Groubenthal Paris bei Vouland. 1791.

Adreſſe des Fils de famille à l'Aſſemblé nationa

le . à Paris 1791 .

Job Chrift. Gottl . Schaumann, Verſuch über die Rechts .

verhåltniſſe zwiſchen Eltern und Kindern ; in ſeinen

critiſch . Abb . zur Phil. Rechtsl. Abb. XV. S. 359

- 270.

Ueber die elterliche Gewalt, im Gemeinnů B. Maga:

zin Jahrg. II. Quart. I. ( beſonders : Einfluß des

Staates auf dieſelbe.)

C. G. Tiling, Gedanken zur Prüfung von Kants Grundi.

zur Met. der Sitten , vorgetragen in Abſicht auf die

Begründung des höchſten Grundf. des N. R. -

nebft einem auf dieſen Grundſ. gebauten Verſuch ei.

ner Beantwortung der Frage : von den Gründen

und Grenzen der elterlichen Gewalt nach

dem N. R. Leipzig 1789. 8 .

Th. Schmalz: das natürliche Familien - Recht. Königsb.

1795

P. Caſp. Gottlo. Andreae , quaedam de con

iunctione inter parentes et liberos ad nor

mam praeceptorum I. N. definienda. Lipf.

1798. 4.
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10.

Auch die meiſten Schriften poſitivrechtl.fnnbalts

haben doch eigene Capitel oder Paragraphen für

die Gründe des N. R. So :

Ge. Chriſt. Gebaueri D. I. de Patria Poteltate

Cap. I. de P. P. ſecundum rectae rationis di

ctamina ; in den Exerc. Acad. Nro . VI. des T. I.

p. 123-131 .

Jo. God. Bauer de Patre ad liberos , qui bona

habent, alendos obligato. Lipſ. 1727. beſonders

§ . II. Obligatio ad Cobolem ſusceptam alen

dam et educandam eſt NATVRALIS ; auch S. V.

Ferd. Aug. Hommel de uſu hodierno P. P. Ro

manae in foris Germ. Lipf. 1732. Cap. I. de P.

P. NATVRALI. p . I

Gunth. Alb. Renz mixtura Jur. Rom. et Germ.

in materia P. P. Hal. 1735. Theſ. I. Origo

P. P.

Endlich gehören ganze Capitel aus den Schriften über die

Alimentation der Kinder bieber :

Guil. Cras de alendis liberis . Lugd. Batav. 1736.

Jo. Guil. Lange de obligatione educandi Cobo

lem. Hal. 1736.

Carl. Godof. Ittig de obligatione reciproca pa

rentum et liberorum ad alimenta praeſtanda.

Lipſ. 1709.

Car. Mathae. Daegener de aequali parentum au

xilio . Lipf. 1723.

Rud. Chriſto. Herm de Expoſitione infantum .

Erford . 1756.

Chr. Th. Eiſenſtück quae iura in alendis et edu

candis liberis obtineant. Lipf. 1794.

1
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3 weites Buch .

Angewanote 8 Na tu rre ch t.

E r ft e $ Hauptſt ú f.

Allgemeines Geſellſchafts, Recht,

+

g. 426

Schriften Verzeichniß über das allgemeine Gerello

[ chaft $ i Recht.

Henr. Koehlerị Juris ſocialis et G , ad Jus Nat,

revocati ſpecimina VII, Jen, 1735. 4.

I. F. Langemack, allgemeines geſellſchaftliches Recht,

Berlin 1745. 8.

Alex, Gottli. Baumgarten Scenographią Juris fo

cialis primarii. Trai, cis Vi, 1746. 4.

Ge. Fr. Meyers Lehre von den natürlichen geſellſchafte

lichen Rechten und Pflichten der Menſchen, Th. I,

Salle 1770. Th. IỊ . 1773. 8 .

Heinr. Home Unterſuchung über die moraliſchen Gerege

der Geſellſchaft. Aus dem Engl, feipzig 1778. bef:

Cap. II, S. 39-49.

$. 427

Eine Geſellſchaft
( SOCIETAS) iſt ein vertragsweis

fes Verhältniß , welches zwei oder mehrere Menſchen das

hin unter fich eingegangen
haben , um mit vereinigten

Kräften einen gemeinſchaftlichen
fortdauernden

Endzwed

zu verfolgen.

S. 428

Meine Definition ragt fchon aus , daß ich keine ans

dre Stiftung einer Geſellſchaft anerkennen als durch Vero

trag.

Ich mißbilligé daher in der Sphaere des N. R. die

Eintheilung der Geſellſchaften in freiwillige , gereks

liche, erzwungene, f. B. bei Hoepfner g. 139. und
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nehme eine einzige Art, der Entſtehungsart nach , an :

die vertragsweiſe.

Der Vertrag ſelbſt aber, als Baſis der Geſellſchaft,

tann reyn :

I. ſeiner Form nach , entweder ein ausdrůdli ,

cher ; oder ein fillſch w eigend gerchlorfenir;

II. nach ſeinem Beſtimmungs - Grund; entweder

ein freiwilliger, oder ein durch gerechten

Zwang erzwungener Vertrag.

Zur Gültigkeit eines Vertrages gehört moralis

fche Möglichkeit alſo im gerellſchaftlichen , roo

wohl des 3wedes alb der Mittel. Nur in ſo weit

iſt die Geſellſchaft eine erlaubte und rechtsbeſtändige

folglich Beſtandtheil des N.
R. Unerlaubte Ges

feurchaften können im N. R. höchſtens erwähnt , um

ausgerchlorren zu werden.

§. 429.

Moral und Politik, ro wie ſelbſt ein dunkles Gefühl

des Bedürfnißes, führen den Menſchen in das geſellige leben

hinüber. Und ſelbft den Grad von Cultur, welchen die

Menſchheit gegenwårtig
erreicht hat , hat fie allein

durch eine Reihe geſelliger Verbindungen erreicht. Uno

die fyftematiſche
Aufzählung und rechtliche Bes

leuchtung eben derfelben bildet den Stoff des geramm,

ten anget andten N. R. Mehr in dieſen Theil der

Wiſſenſchaft legen zu wollen, würde in Ueberladung aus.

arten.

§. 430.

Allerdings tønnen Menſchen nur in zweckmåfig ver.

einigter Kraft mannichfaltige
Uebel, welche den iſolirt le.

benden Menſchen umzingeln, Hinwegráumen
; nur in zwecke

måfig vereinigter Kraft neue Quellen poſitiver Vervoll.

fommnung des Ganzen der Menſchheit fich eröfnen.

Bild des iſolirt lebenden Jågers. Des Gate

ten und Hausvaters id, darf ragen : alio ,

des Hirten; des Nomaden ; bald des Nos

-

A
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mabiſchen Volkes; des Aderbauers; des

Staatsbürgers.

Men wird leicht einfeben, wie ftufenweiſe die Eul.

tur der Menſchheit in geſelligen Verbindungen fortſchreia

tet ; wie den Menſchen von einer geſelligen Verbindung

zur andern das natürliche Bedürfniß drångt , und

we dringend Moral und Klugheit ihn dazu auf:

fodern.

Es giebt auch fålle, wo der Beleidigte den Beleis

diger nach 3mangsrecht beſtimmen kann , in einen ges

gebnen gefelird ,aftlichen Bertrag mit ihm einzutre.

ten. Aber ohne vorgängige Beleidigung vertrågt

es der gbrengang meines Syftemes nicht, irgendwo die

Erzwingbarkeit einer geſelligen Verbindung anzuer.

kennen . Hierauf leitet mein urprincip durchaus nicht;

und ich zweifle noch rehr; ob das ' der tantiſchen

Schule, wenn man innerhalb ſeiner Grenzlinie mit prås

cifer Treue ſtehen bleibt.

§ . 431.

Schriften über Entſtehung der Geſellſchaft.

Vortheile des geſellſchaftl. Lebens , Heinr. Home, über

die menſchliche Natur. Aus dem Engl. Halle 1792.

B. III. S. 54 u . d. f.

Friedr. von Schuckmann von Entſtehung der Geſellſchaft.

Berl . Mon. Schr. Jahrg. 1783. St. V.

Gdeen über den Urſprung geſellſchaftlicher Verbinduns

gen der Menſchen unter einander in Günth. Heinr.

von Berg Faatswiſſenſchaftlichen Verſuchen . ( Lübeck

und Leipzig 1795.) Th . II. St. III.

$ . 432.

Es hat Vertråge unter Menſchen - auch über

Handlungen , und viber Vereinigung der Kräfte

zu einem gemeinſamen Zweck gegeben , ehe es noch

Geſellſchaften gegeben hat. Denn Geſellſchaften ſind

zwar auch Verbindungen der Menſchen zur Er:

reich ung eines gemeinſchaftlichen Endzweckes



377

i

mit vereinigten Språften. Aber, wenn ſie Geſell.

ſchaft heißen ſollen , eines fort dauernden Endzwe.

ces. Sobald durch eine einzelne Handlung der Ends

zweck erſchöpft iſt: po iſt zwar Vertrag , aber nicht Ges

rellſchaft in dieſer Idee begründet.

Der Endzweck kann ein immer fortdauernder

reyn, fo daß die Geſellſchaft auf ewig beſteht, unter ein

ner ununterbrochenen Wechſel. Folge des Beitrittes immer

neuer Mitglieder. So der Staat ! -

Er kann aber auch beſchrånkt reyn , auf ein Mens

fch enalter, oder auch auf eine noch fürzere , entweder

durch die Natur des Zwecken und ſeine mögliche Forte

duuer , oder durch Autonomie - theils in beſtimmter

Art zum Voraus ; theils mit Compromiß auf die Will .

führ in der künftigen Auflöſung , beſtimmte

Friſt . Daher ſind die Geſellſchaften

entweder immer fortdauerade,

oder zeitige ,

theils lebenslångliche,

theils zeitige im eigentlichen Sinn.

$ . 433 .

zwei Perſonen können eine Geſellſchaft bilden ; aber

auch Hunderte, Tauſende, Millionen Menſchen .

Die einfachfte Geſellſchaft unter allen denen, wel .

che als Fortſchritte menſchlicher Cultur in das anges

wandte N. R. gehören , ift eine monogyniſche Ehe.

In jeder andren giebt es ſchon ein mehrfaches

Perſonal. Beſteht dieſes immer noch aus einzelnen

Menſchen , als ſolchen : ſo bleibt die Geſellſchaft immer

noch eine einfache. So g. B. die polygyniſche Ehe.

Beſteht das Perſonal aus mehreren rinter fich verbunde:

nen kleinern Geſelfchaften : fo iſt dieſe Geſellſchaft eine

zuſammengerepte.

Im Eigentlichen würde alſo ſchon jede Familie swar

noch eine kleine, aber doch zuſammengerefter

&
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Geſellſchaft fenn ; denn auch ſie beſteht ſchon aus meha

rern Geſellſchaften ,

1 ) der zwiſchen Gatte und Gattin ; 2 ) zwiſchen El.

tern und Kindern ; 3 ) zwiſchen Herrn und

Diener.

Gewöhnlich aber nennt man eine zuſammenges

repte Geſellſchaft diejenige, welche ſchon aus Familien ,

als eben ſo viel untergeordneten Geſellſchaften ſich gebil.

det hat.

Mit dem Begriff: einfache und zuſammenges

rente , läuft der Begriff: fleine und große Geſellſchaft

nicht ganz parallel.

Völker und Staaten find entſchiedener Weiſe

große und zuſammengeréßte Geſellſchaften. Eben fo

Ebe eine kleine und einfache. Familien ſind kleine,

in einem getpiffen Betracht einfache, nach andrer Bes

ziehung zuſammengefegte Geſellſchaften.

ſi 434.

Kirche' nennen wir eine Geſellſchaft der Menſchen,

zu gemeinſamer äußerer Gottes - Verehrung, nach gemein.

ſchaftlichem Grundbegriff von Gott , ' und dem Verhältniß

des Menſchen zu Gott.

Dieſe Verbindung iſt Geſellſchaft immer

fortdauernde große für die Cultur der

Menſchheit ſo wichtige, daß ſie einen Befand,

theil des Angew. N. R. bildet.

Die kirchliche Gefellſchaft fann innerhalb des Staa.

tes gedacht werden ; aber auch außerhalb deſſelben ,

und noch vor Errichtung der Staaten . Daher achte ich

es für zweckmäftg, dieſer Gefellſchaft einen eigenen

Abſchnitt in dem Angew . N. R. zu widmen .

Die kirchliche Geſellſchaft erreicht ihren Zweck zuz

nächſt in der Verbindung mehrerer einzelner Menſchen ,

welche in einer folchen Nähe zuſammen leben, daß fie ben

quem zum Ausdruck gemeinſchaftlicher Gottes . Verehrung

fich verſammeln können -- 'birchliche Gemeinen; da hier
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nicht Familie und Familie , Pondern Menro en und

Menſchen , conſociirt werden , eine vielleicht großer

aber einfache Geſellſchaft. Gemeinden und Gemeinder

welche ſich zu einem gemeinſchaftlichen Religions. Syſtem

bekennen, können ſich zu ficherer Beförderung ihres Zweto

fes unter fich Zuſammenhang geben , ro groß auch ihre

geographiſche Entfernung reni oder ſo entſchieden ihre

Trennung nach politiſchen Verhåltnißen ; und bilden for

die Kirche, als große und zurammengerepte Gea

fellſchaft.

$. 435.

Die fyftematiſche Darſtellung der Rechts - Wahrheltene

Welche Bezug auf Geſellſchaften haben , beſonders in

fo fern dieſe für Gegenſtände des angen. N. R. gelten

mögen , heißt das Geſellſchafts -Recht. Jus ſociale.

Der Innbegriff aller der Rechts - Wahrheiten , welche

fich auf Geſellſchaften überhaupt beziehen , macht

das allgemeine Geſellſchafts Recht aus; oder die

General.Theorie des Serellſchafts.Nechtes.

Den Innbegriff aller der Rechtswahrheiten , welche

fich auf die einzelnen Arten von Gerellſchaften

beziehen , deren Umriß in das angem. N. R. gehört, giebt

die Specialtheorie des Geſellſchaft$.Rechtes.

Und diere betrachtet den Menſchen

I. in ſeinem båuslichen Leben

1.) in der Ehe 2.) in der Geſellſchaft zwiſchen

Eltern und Kindern 3.) zwiſchen Herrn

und Diener,

II, in den geſelligen Verbindungen , welche ſich aus.

dehnen über Familien - Spbaere.

1.) Nach geiſtigen Zwecken - Kirche

2.) Zur Begründung allgemeiner beſſerer Verhålta

niße für dieſe Sinnenwelt beſonders der

Sicherheit

Volter und Staaten ,
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g . 436.

Das Geſellſchafts - Recht betrachtet die Geſellſchaft

I. entweder in ihrer conftructions Art; und

hiernach in ihren innern Berbåltnißen.

Jus ſociale INTRINSECVM. Inneres oder

einheimiſches Geſellſchafts - Recht, und hier

möglicher Weiſe,

1.) theils die Rechis . Verhältniße der Slieder

zum Ganzen ; und des Ganzen zu den

Gliedern öffentliches inneres Gefells

ſchafts - Recht. Jus ſociale intrinſecum pv

BLICVM.

2.) theils die Rechts-Verhältniße der einzelnen

Geſellſchafts . Glieder , gegen einzelne Geſells

richafts. Glieder. Jus ſociale intrinfecum

PRIVATVM. Inneres Geſellſchafts -Pri.

Wat:Recht.

+ Dieſe Rechts - Verhältniße können fich durch Uu:

tonomiee'n mannichfaitig beſtimmen ; und ſo ents

flebt im gefeiligen Leben , z . B. im burgers

lichen , poſitives Privat -Recht. Giebt es

aber keine Avtonomie : ſo bleiben nothwendig auf

ſo lange die Rechts - Verhältniße der Einzelnen ge

gen Einzelne noch eben dieſelben , wie vor der

Verbindung. Man kann daher zur Vollſtån:

digkeit der Ubtheilungs - Glieder zwar auch

ein inneres geſellſchaftliches Privat : Redt auf

ſtellen . Uber nach meinem Syſteme iſt daſſelbe

entweder ein Poſitiv :Recht, oder identiſche

mit dem reinen N. R. Senes kann auch im

angew . N. R. nicht gelehrt werden ; diefes ift

ſchon vollendet ; und daher kein Stoff zu beſondrer

Abbandlung eines geſellſchaftlichen – auch

nicht eines ' bürgerlichen allgemeinen Privat

Rechtes.

Von dem leßtern, f. auch § . 632 .

II. oder in den Verhältnißen nach aufren – 0. 6.

der gegebnen Geſellſchaft gegen andre Geſellſchaften ;

und Einzelne, welche nicht zu ihr gehören.

1
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Ausw årtiges Gefellſchafts .Recht Jus

ſociale EXTRINSECVM.

g . 437

Die General.Theorie
des auswärtigen

Ge .

rellſchafts - Redtes iſt eine unſtreitige, unmittelbar

faßliche. Sie gehe baher der des innern G. N. voran .

Eben dieſelbe iſt auch die einzige, welche in Beziehung

auf båusliche Geſellſchaften
gegeben wird. Nur die

Völker und Staaten erbaiten eine Special. Theo .

rie des auswärtigen
Nat. Geſ. R. in dem N. oder

Allg. V. R. J. G. V. aut N.

$. 438.

General Theorie des åußern U. G. R.

1. Eine Geſellſchaft, als Ganzes, hat auch das Ih .

rige. Sowohl ein avrolutes ; beſtehend in ihrer

Exiſtenz als Geſellſchaft - (ihrem politiſchen

Leben ) - und auf der Total Summe ihrer

vereinigten Kraft, gleichfalls geſtellt unter die

Berhåltniß - Begriffe der Freiheit , ſo daß die

Kräfte wirken können , wie es die Geſellſchaft will ,

in ſo fern ſie nur nicht die Spbaere eines fremden

Seinigen berühren ; der Gleichbeit, ohne Unters

ſchied der Kleinheit und der Größe ; der Sicher,

heit. Als auch ein hypothetiſches errorben

nes. Daher åußeres Eigenthum der Gerells

rchaft als ſolcher ; und unter jeder Möglichkeit

der Berregung - Po daß die Geſellſchaft als rols

che mit andren aufſer ihr Vertråge ſchließen , An

dre beleidigen, von Undern beleidigt werden – alſo

unter alle mögliche ſynallagmatiſdhe Verbind .

lich machungen treten kann .

II. Beſtehe alſo die Geſellichaft aus Zweien, Hunderten

ober Millionen : ſo werden dieſe in ihrer Verbins

dung , und durch ſolche in ein Ganzes zuſammenges

faßt, als ein Subject des Rechtes gedacht.

Durch die Fähigkeit der Abftraction vertilgen wir
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hier aus unſrer Jbee alles, was zur Individualis

tåt eines jeden gehört; und denfen uns den Ein:

felnen nur als Glied der gegebnen Geſellſchaft.

So bilden jene Hunderte und Tauſende ein gleicha

attiges Ganzes ; können unter einen Collectiv,

Namen gebracht terben , . 8. Ehepaar Familie

- Volk - Staat ; und werden in dieſer Vereinio

gung zu einem Ganzen , gerade ſo wie der Ein .

felne, als ein Subject der Rechte und der

Zwangs.Pflichten vorgeſtellt und behandelt.

III. Wer als Subject des Rechtes gebacht wird ;

beißt in der Kunftſpradhe perſon. Folglich ſowohl

die einzelnen Menſchen ; als auch die Geſell,

fchaften . Um unter den Kunſt-Uusdruck : Per .

pon , beibe deſto anſchaulicher unterzuordnen ; find

uns die Perſonen ,

theils phyſiſche menſchliche Individuen ;

theils ideale Zuſammenfeßungen mehrerer Indivis

duen in ein Ganzes , als Subject des Zwangs.

rechtes und der Zwangs . ÞAicht moralis

rche Perſon ; rechtliche Perſon ; Perſon als

juriſtiſche Idee ; perſona civilis .

Fede Geſellſchaft iſt eine ſolche moraliſche Perſon.

IV . Die moraliſchen Perſonen fönnen avtonomiſch

ihre Rechts . Verhältniße ſehr mannichfaltig beſtimmen

und modificiren . Da aber in der Spbåre des N. R.

von allem Willführlichen abgeſehen werden muß :

ro beſteht im Grunde das geſammte au 8 w årtige

Gerellſchafts -Recht in einem einzigen , an fich

klaren Rechtsrage.

Wie fich in der Spbåre Bell N. N. die pbyfirchen

Perſonen unter einander verbalten : durchaus ver .

halten ſich in eben dieſer Sphaere des N. R. nach

aller möglichen Wech relo Wirkung die moralio

ſchen Perſonen gegen andre (folglich audy im Nas

A
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turft and befindliche) rowohl moraliſche als phy,

fiſche Perſonen - und dieſe gegen jene.

Das auswärtige Geſellſchafts - Recht kann

alſo nicht mehr fenn, als eine Aufzählung des mög.

lichen Seinigen der Geſellſchaften.

V. Gefelirchaften moraliſche Perſonen fönnen als

ſolche nicht vernunftlore Weren reyn ; wenn fie

auch vernunftlore Individuen unter fich begreiffen .

Daber giebt es kein N. Vormundrch afts -Recht

über Geſellſchaften , oder moraliſche Perſonen .

Aber alle Cheile des Reinen gemeinen Natur Rech

tes in Recapitulation , und unter genauer Subs

ſumtion der möglichen Verhältniße der Geſellſchaf

ten gegen diejenigen , welche nicht zu ihr

gehören - andre moraliſche und phyfiſche Perſo.

nen bilden das A. G. R. Als Beiſpiel iſt aufges

ſtellt: das 4. V. N.

VI. Freie und freie Geſellſchaften unter einander

freie Geſellſchaften gegen einzelne freie Natura

menſchen , und dieſe gegen jene, verhalten ſich genau

ſo , wie eben ſo viel freie Phyſiſche Perſonen

unter und gegen einander. Nur in dem Rechts ,

Verhältniß freier Geſellſchaft gegen die einem gror

ßern Gangen untergeordneten Geſellſchaften , ſo wie

gegen einzelne Glieder andrer freien Geſellſchaf

ten , muß , auſſer dem allgemeinen Menſchen Rechte,

zugleich auch die befondre Růdkficht genommen

werden , daß in der Modification des Rechts , Very

håltnißes gegen den Untergeordneten das Rechts .

Verhältniß gegen die Gerellſchaft, welcher er un.

tergeordnet iſt, nicht verleßt werde.

VII. Auch das geſammte 1. G. R. enthält alſo durch

aus nur ſolche Lehrfåge, welche in einer gleichen

Art der Schlußfolge aus dem Urprincipe abgeleitet

werden : Entziehe Niemanden das Seinige ! Auch du

-

1
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1

übermächtige Geſellſchaft nicht dem fchwachſten , und

iſolirteſten Individuum auſſer dir !

$. 439.

General: Theorie des innern 9. G. R.

Das ingere 4. G. R. hat drei mögliche Cheile.

1. Entſtehungsart
.

II. Rechtsverhältniß
der beſtebenden Geſellſchaft in ihr

rem Innern.

III. Mögliche Auftöſungsarten.

9. 440 .

ad I.

I Die einzige rechtliche Entſtehungsart iſt zwar

Bertrag s. 428. Demohngeachtet ſind die Ent.

ftehungen der Geſellſchaften keinesweges gleichför.

mig.

II. Es iſt ein großer Unterſchieb , ob ſich eine Sefel.

Tchaft bildet durch einen freiwilligen , oder durch

einen mittelft gerechter Gewalt érzt ungenen

Bertrag. Daß die erſtre weit mehr natürliche

Freibeit in ſich übertragen wird, als diere daß

die leßtre vielmehr mit ſo viel Aufopferung von

Seiten des Gezwungenen verknüpft reyn kann,

als mit der moraliſchen Möglichkeit beſtehet,

iſt leicht begreiflich.

Beiſpiele wird die freiwillige Gerellſchaft

zwiſchen Herrn und Diener , im Gegenſas

der erzwungenen zwiſchen Herrn und

claven aufftellen .

III. Nicht minder beruben nur wenige Geſellſchaften

auf ausdrücklichen , fie können auch beruben auf

fiillichweigenden Vertragsſchließungen. Manche

beruhen regelmåfig nur auf der leßtern. So die

Gerellſchaft zwiſchen Eltern und Kindern .

Kinder werden in den Jahren der Kindheit von den

Eltern erzogen , ne daß dieſes Berbåltniß noch Ges

fellſchaft wäre. Die Kindheit bört auf; mit ibr das

Wor ,
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Ser

Vormundſchafts - Recht, das Eltern : Recht

als ſolches ; die Eltern- Pflicht, wenn es eine er .

zwingbare giebt , als ſolche. Die Eltern lieben ihr

Kind;, ſie ſehen ein , wie ſehr es auch bei begin ,

nender Reifheit ſowohl der elterlichen Gülfe, als

der fernern Ausbildung und Erziehung Roch bedarf.

Sie behalten ihr Kind bei fich - ohngefähr in eben

den Verhältnißen, wie vorher. Sie behalten es um

fo lieber , je mehr von dem anbren Theile fchon als

kleiner Beitrag zu hå uslichen Gershåften gelei.

ftet werden kann . Das Kind dürfte nun , da es

nicht mehr Kind iſt, ſeine Eltern berlaßen ; aber

liebe Gefühl des Bedürfnißes

wohnheit machen ihm ſein Bleiben im våterlichen

Hauſe, und unter der Obhut der Eltern, wünſchens,

werth ; und ſo bleibt das Kind gern und freiwillig

in dem bisherigen Verhältniß . : Von dieſer Zeit: Friſt

iſt das gegebre Verhåltniß eine Geſellſchaft; gebildet

durch Vertrag; aber von beiden Seiten unter einer

auf blofen Thathandlungen Behalten und

Sleiben beruhender, folglich unter ftillichw e in

gender Einwilligung. So geſchieht auch der Beto

tritt des Einzelnen zu
immerfortdauernden

Gerellſchaften ſehr gewöhnlich. Wir werden im

Staate gebohren ; und vielleicht nur im dunkeln

Gefühl der Vortheile des bürgerlichen Bebens

reßen wir daſſelbe ftillſchweigend fort, ganz in

der vorgefundenen Anlage.

IV . Biele Geſellſchaften haben fich urſprünglich auf

eine rechts unbeſtåndige Weife geformt; und

find erſt in ihrer Fortſeßung bis zu einer rechts ,

beſtåndigen ftillfchweigenden Vertrags.

ſchließung erhoben worden. Die meiſten Staaten

haben ſich wohl im geſchichtlichen: Urſprung

burds übermächtige Nimrode gebildet. Der Druck

mildert ſich und hört auf, je mehr Cultur und Ener.

Bb
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1

gie die Menſchheit annimmt. Jeßt fühlen ſich die

Glieder in ihrer.i Zuſtande glücklich ; fcheuert nichts

mehr als Revolution und Anarchie ; und bleiben

freiwillig unter einem ftillrch to eigenden Der.

trage in ihrer, ißt rechtlich gewordenen Ber.

faffung.

: 441.

ad II.

Das Innere der Gefellſchaft beſteht in dem

Rechts . Verhåltniß des Gangen zu jedem Einzelnen , wels

cher ein Glied deſſelben ift ; und des Einzelnen zum

Ganzen.

Auch das innete Geſellſchafts , Recht bedarf Peines

erſten Principes ; aber durd ;aus eines ſolchen , wels

ches abgeleitet ift, mittelbarer Weiſe, aus dem Ur.

princip des N. R. Ich kann daber die Principe altes

rer Naturiſten , ſo weit in ihnen die gegebne Ableitung

nicht fichtbar iſt, durchaus nicht anwenden. So nicht das

Höpfnerfche: beförbre das Wohl der Geſellſchaft!

$ . 140.

Sondern mit oddiger Treue gegen mein Syſtem Rielle

ich das erſte Princip des I. 4. G. R. in folgendem

Ideen . Gang auf.

Urprincip : Entziehe niemanden das Seinige.

Abgeleitetes Alſo auch das Geinige nicht, was du

felbft fum Seinigen des Anbren gemacht haſt, im

Bertrag !

Mittelbar abgeleitetes Erftes Princip des J. A. G. R.

Das Slied der Gefellſchaft entziehe der Gefella

fchaft nicht, was, daffelbe felbft zu dem Ihrigen

gemacht hat, durch Feinen vertrag 8t eiſen

Beitritt in einem ausdrücklichen oder in ei.

nem ftiarch w eigenden Verſprechen.

Und in eben der Formul: die Geſellſchaft entziehe

dem einzelnen Gliebe nicht, was fie felbft zu dem

Seinigen gemacht hat , in der Aufnahme des

2
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$. 442.

und ausgedruckt. Was alsdann als nothwendiges

Gliedes mittelft ausdrücklichen , oder ſtill,

ſchweigenden Verſprechens.

Gäbe es in Sereurchaften bloß ausdrückliche Zus

Fagen : ſo wäre für J. G. X. kein weiterer Stoff gegeben.

Aber es giebt auch ftillich w eigende. und dieſe

aufzuſuchen , iſt das große Geſchåfte des ganzen Ang.

N. R. und jedes J. G. R.

Wer den Zwed wil ; muß auch die Mittel wollen .

Es werde alſo für jede Geſellſchaft der, ihr nach der

Vernunft gemäße Endzweck mit Beſtimmtheit gedacht

mittel für dieſen Endzwed fich darſtellen und beweiſen

lågt: Das ift ftillſchweigend verſprochen , und aufſu.

chung deſſelben unſer einziger fünftiger Stoff - S. $.

290. Nro. II. und Lit. B.

$ . 443.

Die innere Sau , Art der Geſellſchaften führet auf

eine neue, ganz allgemeine , böchſt wichtige Abtheis

lung derfelben .

Jede Geſellſchaft iſt entweder eine gleiche; oder

ungleiche.

1. Eine ungleiche Geſellſchaft, welche fich in ihrer

Grund : Avtonomie bahin gebildet bat, daß in derfelo

ben einem firen Perſonal das Recht übertragen

ift, auf den Endzid ed der Geſellſchaft die Hands

lungsröeifen der übrigen Glieder der Geſellſchaft zu

leiten und in ihm zu vereinigen , auch eben deshalb

mit außerer Wirtramteit rein wollen als

Norm der Handlungsweiſen der andren Glieder auf

zuſtellen . Mit å ußerer Wirkſamkeit ! folglich

als erzwingbare Norm !

Diefes Perſonal, welches durch ſein Wollen das

Der übrigen beſtimmen kann, beißt der Obere ,

der Oberbert.

Die Undren, deren Handlungsweiſe durch die Wils

5 6 2
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lens - Erklärung des Obern, als durch eine Norm

des Erzwingbaren , beſtimmet wird, beißen die

Untergeordneten, der geborchende Sheil

der Geſellſchaft , die untergebenen , die

Untertbanen.

Unter Vorausſeßung eben dieſer Begriffe kann man

auch mit Höpfner , S. 143., ragen : « Ungleis

che nennt man die , worinn Ein oder einige

Geſellſchafter Dberherr, die andren Unterthanen

ſind. »

II. Eine gleiche Geſellſchaft ift, welche ſich in ihrer

Grund - Avtonomie Dabin gebilbet hat, daß nur fie

felbft, und jeber fünftige Beſchluß , welcher auf

neuer Willens -Éinigung beruhet, ( entweder der

vollen Einftimmigkeit aller Glieder ; ober

wenigſtens dem Uebergewicht, welches fich aus

der Willens: Einigung der Meiſten der Slieder

ergiebt) die einzige ; und ausſchließlich die zwingen .

de Norm der Handlungsweifen der Geſells

dafts . Glieder renn rolle.

Der negative Begriff der gleichen Geſellſchaft

beſteht alſo darinnen, daß in ihr kein fires Pers

ronal mit regierender Gewalt fein

Oberberr aufgeſtellt ift.

§ 444

ungleiche Gerellſchaften.

I. Ein Oberberr heißt der Herr xeliğwany; und ſein

Unterworfener , Sclave , wenn ſich die 3. B.

durch einen mittelft gerechten Zwanges beſtimm ,

ten Vertrag entſtandene Gerellſchaft dahin gebila

det bat , daß der Doere nach einſeitigen Beſtima

mungs . Grunden feines eigenen Intereffe , und feiner

eignen Widführ , dem Unterworfenen jedes Wollen

von moraliſcher Möglichkeit zur ywingenden

Norm feines Handelns und ſeines leidens

aufſtellen kann.

C
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II. Ein Oberherr beißt regierer , Regente , wenn

fich die Geſellſchaft auf einen für das Wohl aller

Glieder gemeinſamet ' En djro e vereinigt, und

die regierende Gewalt nur dahin berechtiget

worben , folche Zwangs-Normen aufzuftellen , welche

in Beziehung ſtehen auf den gerellfd aftlicher

Grund. Zweck.

III. Der Regente fann zugleich unter poſitive Eins

rohrånkungen gereßt reyn ; oder auch blos unter

denjenigen ſtehen, welche ihm der Geiſt des San.

zen , ſo wie die Cultur und Energie des gé .

borchenden Sheiles gezogen haben.

IV. Es giebt daher nach dem N.N. keinen ganz un .

eingeſchränkten Oberherrn .

1.) Selbſt der Herr des Sclaven iſt in ſeinen Ber .

fügungen über den Sclaven durch phorirche

und durch moraliſche Unmöglichkeit einges

fchränkt.

2.) Der Regente auſſerdem noch durch die

Nothwendigkeit der Beziehung des Wollens

auf den gemeinſamen geſellſchaftlichen

Grund: 3 weck.

V. Man kann aber denjenigen einea uneingerohránto

ten D berberrn nennen, welcher bloß unter na .

türlichen Einſchränkungen fteht, mit Ausſchluß

aller möglichen poſitiven ; und alſo :

1.) den Herrn des Sclaven ;

2.) den Regenten , welcher alles mit duſerer

Wirkſamkeit durch ſich ſelbſt verfügen kann,

was nach ſeiner Einſicht Beziehung auf ben für

Oberberrn und Unterthan gleich intereſſanten

geſellſchaftlichen Grund;weok þat.

VI. Ein eingeſchränkter Oberherr heißt derjenige,

welchen in der Ausübung der regierenden Geo

walt der Grundvertrag unter willkührliche

Einſchränkungen geſtellet hat.
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S. 445.

Der Oberherr fann fenn

1. eine Eingéi. Perron. Monarchiſche Form der un.

gleichen Geſellſchaft.

II. Mehrere aus der Geſellſchaft als fires Per .

fonal ausgewählte Glieder, welchen die regierens

de Gewait in ihrem vereinigten Wollen ( eins

ftimmigen, oder durch Stimmen Mehrheit) übertra,

gen iſt. Ariſtokratiſche Form der ungleichen Ges

fedfchaft.

Še 446 .

Gleiche Geſellſchaft.

25. 1. Eine gleiche Geſellſchaft behauptet den höchſt

möglichen Grad der Gleich beit, wenn ihre

Bildungsart dahin gehet , Daß nichts ein Beſchluß

werden , und für eine Norm gelten foll, als was auf

einer neuen durch aus einftimmigen Willenss ,

Einigung aller und jeder Geſellſchafts,

Glieder beruhet. Hier ift jedes Geren ein neuer

Vertrag der mit den .

II. Eine gleiche Geſellſchaft bleibt aber demohngeach.

tet eine gleiche, wenn ſie auch in ihrem Grundvers

trag avtonomiſch feſtgelegt hat, daß die Stimmen,

Mehrheit einen entſcheidenden Beſchluß geben

ſolle, Alsdann muß zwar die Minoritåt das

Wollen der Majoritat für Gefes anerkennen. Aber

daraus ergiebt ſich doch kein fires Perſonal ei .

ner regierenden Gewalt ; fondern wer heute uns

ter der Minoritåt begriffen iſt, und ſich alſo dem

Berchluß der Meiſien te der Stimmenmehr,

beit , unterordnen muß ; fann morgen unter der

Majoritåt begriffen rein , fo daß rein Wollen in

den berrrchenden Berohluß übergeht. Und ung:

gefehrt.

g. 447

Eine wichtige Streitfrage ift hier unter den Naturi.
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ften entſtanden : Schließen alsdann die meiſten Stims

men , wenn es nicht ausdrücklich ro ausgemacht iſt ?

Jo. Jac, Müller de iure partis maioris. Jen. 1697.

I. Für die bejabende Meinung timmen :

Hugo Grot. de J. B. et P. Lib. II. Cap. V. g.

XVII. „ , univerſitas, et eius PARS MAIOR nomine

univerſitatis; obligant fingulos, qui funt in fo

cietate . "

H. Cocceii D. de eo quod iuſtum eſt. eirca du .

merum fuffragiorum , ubi de calculo Minervae.

Francof, ad Vir 1705. S. 1. S. 1 - 12. J. N.

eſt ut maiora fuffragia praevaleant 1.) quia

nullum aliud remedium apparet, quo plurium

diffenfus ad foncordiam redigi poſſunt; 2.).quia

negotia vel ſecundum unum, vel paucos, vel

plures funt decidenda. Hoc ultimum autem

tantum eſt J. N. 3.) quia collegium conſidera

tur ut perſona, cuius tota voluntas inclinat in

id , ubi fortior ratio eſt; 4.) quia, ubi maior

pars, ibi regulariter quoque maior perſpicacia ;

5.) quilibet lubens pro ſe maiora vota am

plectitur. Ergo et contra ſe admittere debet.

Wolf in Jure N. P. VII. S. 79. - fi nonniſi una

nimibus ftandum , quid fieri debeat, determina

ri nequit nec negotium exitum habere pot

eſt. Quoniam tamen curandum, ut exitum

habeat et unius votum tantundem valet,

quantum alterius: id eo neceſſe eſt, ut id ha

beatur ratum , quod volunt plurimi, f. in quod

pars maior confentit.

II. Für die verneinende Meinung:

Köhler in Jur. foc.

Feders Grundp. Des N. R. Gött. 1782. S. 51 .

Achenwall L. II. Sect. I. S. 27. 28.

Hoepfner g. 145. wo auch die Gründe und Gegen .

gründe bündig aufgeſtellt find.
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III . Was meine eigene Meinung betrift: Po bebiene ich

mid) einer Unterſcheidung :

1.) Es kommt hier ein ftreitiges Moment aus den

Natural Beftimmungen eines gefellſchaftlichen

Bertrages zur Rückſprache.

2.) Für die Meinung, daß IN DVBIO die meiſten

Stimmen nicht ſchließen , fireitet die Bermu.

thung , daß die Glieder der Geſellſchaft, wo fie

es nicht ausdrücklich erklärt haben , auch nicht

von dem Ideal der höchſten Gleichbeit abges

wichen ſind § . 446. Nro. I.

3.) Für die entgegengeſette ſtreitet die Bermu.

thung , daß die Geſellſchaft fich nicht ſelbſt auf

einen höchſt berdh rånften Grab bon Wirts

ſamkeit habe regen wollen . Die möglichſt klein.

fte Energie aber kommt einer Geſellſchaft zu , in

welcher jeder Beſchluß Einftimmigkeit Aller

porausſeßt.

4.) Daher tritt balb die verneinende, bald die

bejahende Meinung ein, je nachdem in dem geo

gebnen fal die eine oder die andre Bermuthung

Nro. 2. und 3. die právalir ende iſt.

A.) Die meiſten Stimmen entſcheiden in dubio

nicht, wenn der geſellſchaftliche Zweck ers

reicht werden kann, ohne daß ein gegebner

Borſchlag zur Entſcheidung kommt. Soll

hier die StimmensMebrheit den Beſchluß

beſtimmen : ro wäre, auſſerhalb des Falles der

Nothwendigkeit, von dem natürlich en

Gleich beits-Gefeß abgerpichen.

B.) Die meiſten Stimmen entſcheiden allemal,

wenn ein Berchluß zu Stande kommen muß,

in fo fern der geſellſchaftliche Grupomed

erreicht werden ſoll.

Der Zuhörer ſubſumire die Beiſpiele zuerſt

ſelbſt. In der Folge findet er einige §. 538.
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OMNIMODE

C.) Daher entſcheidet die Stimmenmehrheit

überhaupt in folchen gleichen Geſellſchaften ,

deren Zwecke ſo umfaffend oder vielfach

find , daß fie unter der Einſchränkung auf

Stimmen , Einheit ihrem Ideal gar nicht

entſprechen würden.

8. 448 .

Wenn und wo in einer gegebnen Geſellſchaft Stim.

men Mehrheit entſcheiden foll: ba muß wahre plus

ralitåt vorhanden renn.

1. Dieſe eriftirt alsdann nur , wenn die für eines und

daſſelbe OBIECTVM
DETERMINATVM ſtims

menden Glieder an Zabl die Summe aller übrigen, für

verſchiedene Meinungen ſtimmenden Glieber überſteigen .

1.) Anwendung des Safes auf den richtigen und

den unrichtigen Calcůl in der Stimmen : z åb .

lung bei dem Todes ,Urtheil gegen den unglüdli.

chen R. Ludwig den XVI.

2.) Zur Nachleſe: Jo. Ulr . de Cramer D. Id

quod iuſtum eſt circa votorum disparitatem

ex pari ſuffragantium iure definiens. inOpulc.

Tom . II. Nro. XIX . beſonders g. 5. und 9. S.

439 – 445. eigne Meinung §. 11. S. 446 .

$. 18. S. 453.

II. Wenn die Stimmen gleich find : ro bleibt es beim

Alten. Und insbeſondre alſo , wenn die Stimmen

in einem Strafgericht gleich find, die eine Hälfte

abſolutoriſch ; und die andre sålfte condemnatoriſch : ro

haben allemal die 108ſprechenden Stimmen das ents

ſcheidende Uebergewicht.

Dies humane Princip nennen die altern Naturiſten

einmüthig die Entſcheidung Ex CALCULO MINER

VAE. Wir Neuern würden ſehr ungalant gegen eine

ſchöne Jungfrau ; und als Gelehrte fehr freibenfe.

riſch gegen die Göttin der Weisbeit fenn, wenn

wir dieſen Namen vergeßen wollten. Er iſt eine An .
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ſpielung auf eine ehrwürdige Sage des boben

Alterthumes. Quellen derſelben ſind derchylus

und Euripides. Jener durch einen ganzen Auf

tritt in den Furien. V. 563 bis zu Ende.

Im Vers 749.750. sieht uns Minerva in eigner Pere

ſon den Calcůl.

AoHNH

Ανής εκπέφευγες αιματος δίκην..

"Ισον γάρ έστι ταρίθμημα των πάλων.

(Entronaen iſt dieſer Mann dem Blut . Urtheil;

denn gleich iſt diezahlder richtendenUrnen Steine.)

Des Deſchylus Tragödien , in der Griech.

Uus g., von Chr. Gottfr. Schüß. Vol. III.

Halle 1794. pr. 110 ,

Euripides, an mehrern Stellen. Im Dreft B. 754.

U. o. f. nach der Bedden Ausg. Tom. I. p . 101

in der Electraj mo. dem Dreft Caftor und Pollux

den Ausgang zuvor verkündigen. V. 1265 4. 0. f.

Tom. II. p . 402,

"1646 do ixodilovei pentas fecreti dirna

(Paria vero te ſervabunt, ne iudicio dam

natus moriaris.)

Am ausführlichſten , in der Iphigenia auf Tau.

ris , wo Oreſt und Minerva die Geſchichte ſelbſt

erzählen V. 940 4. 0. f. beſonders V. 965 -967.

Tom . I. p . 582. p. 584. Sonderbar iſt das Geo

bot und die in unſrer Naturiften -Scule fu ſchön

in bleibende Erfügung gegangene Vorberfagung

der Minerva. V. 1470-1473. ebend. p. 603.

Και πρίν γ ' Αρείοις εν πώγοις ψήφες σας

Κρίνασ', 'ορίσα, και νόμισμ' είς ταυτό γε ,

Nexsr, inngers osta ar vious. náßn.

( Et prius, in Martio pago paria ſuffragia

Judicans de tuo parricidio , tibi dedi, o

Oreſtes et EADEM LEGE volo,

Vt poſthac in iudiciis vincat, qvisQVIS PARIA

SVFFRAGIA HABVERIT .)
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$. 449.

ad III.

ellies1. Partia ! e Auflöſung des geſelligen

Berhältnißes.

A.) Einzelne Mitglieder fönnen vermoge der Uran ,

lage der Geſellſchaft das Recht des freien Aus.

trittes haben.

B.) Wenn auch dieſer nicht ſtatt findet; ro fann doch

jedes
Mitgliedetene

a.) auftreten , als Seleidigter, wenn die

Geſellſchaft ihrer Obliegenheit gegen ihn nicht

genügt;

b . ) aus hinlänglichen Urſachen ausgeſchloßen

werden als Beleidiger,

C.) In einer ungleichen Seſellſchaft kann der Ober.

berr weder abdanken , noch abgedankt werden ,

a .) es willigten denn beide Sheile ein ,

b.) oder das Recht ergåbe fich zu dem einen oder

zu dem andren , als OBLIGATTO EX DELICTO

ORIVNDA,

g. 450.

2.) Total 4 uflöſungen der Geſellſchaft.

A.) Die Geſellſchaft iſt eine temporåre; und die

avtonomiſch beſtimmte Friſt iſt abgelaufen.

B.) Die Geſellſchaft iſt auf einen einzelnen be .

ſtimmten Zweck; oder zwar auf mehrere eingea

ſchritten ; aber im erſten Fall ift jener im

fweiten Fall fino diere råmmtlich

a.) entweder durch Verwirklichung erſchöpft;

b.) oder durchaus nicht mehr erreichbar.

C.) Sämmtliche Glieder willigen in die Auflöſung;

D.) Sämmtliche Glieder find ausgeſtorben ; zum Theil

einzeln rechtmäßig ausgetreten.
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E.) zwar nicht ſämmtliche Glieder ; aber die meiften ,

und es find ſo wenig übergeblieben , daß es eine

phyfirche Unmöglichkeit iſt , daß in dieſen und durch

diefe der geſellſchaftliche Endzweď noch er.

reicht werden könnte.

)

IM

!

MY
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3 weites H a upe ft u d .

Special . Theorie

oder

Beziehung des Natürlichen Geſellſchafts . Rechtes auf die

einzelnen für die Cultur der Menſchheit bis zu

threr gegenwärtigen Stufe angelegten

Geſellſchaften .

Erfte Haupt . Gattung.

Die kleinern Geſellſchaften des båuslid en

Rebens.

Erfte $ C a pitel: Ebe und Ebe.Recht.

Erfter Untersubſchnitt.

E t hirch e , vorbegriffe.pre

1

g. 451.

Um auch nur die Idee zu faſſen , daß die Menſchen

auf eine geſellſchaftliche
Verbindung in Abſicht des

Beirchlafell
verfallen find , muß man von einer ſehr

beſtimmten
moraliſchen

Anſicht des Beiſchlafes übers

haupt ausgeben.

Die neuern Syſteme der Philoſophie haben in dies

fer Materie so viel ganz neue und ſo wichtige Geſichts:

puncte eröffnet auch ro entſcheidende für Ebe- Necht,

daß ihre Beleuchtung nicht nur ſchlechterdings nicht übere

gangen werden darf; fondern auch den Stoff einer Bors

der Unterſuchung bildet, um ſich über den Ideen.

Gang zu fixiren , welchen man in der geſammten morali.

fichen und rechtlichen Anſicht der Ehe zu nehmen bat.
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$. 452.

-

.

Immanuel Kant.

Rechtslehrer in der zweiten Aufl. Sh. I. Hauptſt. II.

f. 25. S. 108 .

Die Grund . Idee dieſes großen Philoſophen iſt:

Der Menſch mache fich der Menſchin dieſe

jenem - im Beiſchlaf zur Sache; die fier,

fönlichkeit werbe nur wieder hergeſtellt in der

Ebe und durch Ehe. Nur in ihr alſo per

der Beiſchlaf moraliſche möglich .

Der Ausdruck: fich zur Sache machen, iſt imnter

nur etwas Tropiſches; und ich würde mich feiner in

jeder philoſophiſchen Darſtellung eben deshalb ganz ents

halten. So aber der Ausdruck irgend eine Deutſamkeit

taben : ro müßte Sache ſo viel bedeuten , als : blorer

Gegenſtand fremder Berfügung , nach dem Ges

res des Eigentums -Nechtes ; und folglich ohne

mehr Subjict des Rechtes zu feyn. Dieſe Erfcheis

nung iſt gegeben mit der vom N. R. ungekannten , und

nicht gebilligteit ) Hingabe in Rimirche Sclaverei.

Wie ſollte dies aber der Effect eines Beiſchlafes reyn ?

Noch kann nicht einmal angenommen werden , daß der

Beifchlaf etwas Unmoraliſches rey. Denn ſeine uns

fittlichkeit fod erft aus dem damit verbundenen Ber:

luſt der Perſönlichkeit abgeleitet werben. Aber wir wollen

ihn , ſelbſt noch ohne Beweis , als eine hochſtunfittlis

che Sandlung denken : ro würde fich doch aus einer

gang irolirten - auf die übrige Rechtslage auch nicht

den entfernteſten Bezug babenben , und vorübergebena

den andlung, durchaus noch keine Schlußfolge Dahin

siehen laſſen , daß man Gegenſtand auch jeder andern

Berfügung daß man fremde Sache geworden rey.

Bir müſſen daber dem bocherfahrnen Dialectifer

weiter folgen , wie tůnſtlich er dieſe Schlußfolge begrúns

det. In dem Beiſchlaf foll » Der Erwerb eines

Gliedmaßes am Menfchen « berwirklicht; der Er .

i
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werb eines Gliedmaßeis am Menſchen aber , » zugleich

Erwerbung der ganzen Perſona reyn , weil dies

ſe eine abſolute Einheit iſt. «

Erwerb eines Gliedmaßes ift wieder ein

blofes Formuln.Spiel. Ein tropiſcher Ausbruck ! Das

Glied eines Andren erwerben , hieße unfigürlich, das

Glieb eines Anbren zu ſeinem Gliebe machen . Und dies

iſt pbyfiſche Unmöglichkeit! Höchftens einen frem ,

den Zahn abgerechnet! Man erlaube mir dieſes Bei.

ſpiel; denn es iſt eben ſo lehrreich, als es tleinlich ſcheint,

und nur in dieſer Rückſicht bediene ich mich feiner

weit entfernt von jeder unartigen Abſicht, welche gegen

bie Manen eines Kant -verabſcheuungswürdiger Frevel

tåre. Ich kann zwar von den Kräften eines Andern

ſowohl als einem Accidens ſeiner ganzen Perſon , als

eines Cheiles derſelben ( eines beſondern Gliedes ) Ses

brauch machen ; aber ein fremdes Glied tann durch

aus nicht mein Glied werden – alſo auch nicht bou

mit erworben. Mit einigem Schein fonnte man den

jerfti brenden Gebrauch eings fremden Gliedes Ere

Werbung deſſelben benennen ; aber immer nur figürs

lich , weil es , auch vom Feibe dos Undern getrennt,

nie ein lieb mir renn oder werden könnte. Nur der

menſchliche Zahn läßt fich ausziehen, und in eine frem .

de Zahnböyle verſeßen ; als Gleichfam -Zahn auch

gebrauchen. In dieſem einzigen Fall giebt es eine Art

von Erwerbung eines fremden Gliedes in teinem

andren ! Und iſt dann die arme Dirne , welche der

reich en Dame ihren Zahn hingiebt, deshalb die Sache

derſelben geworben ? Gegenftand aller ihrer Ber

fügung? Hat die Perſönlichkeit ſich aufgelöſet ? Dan

her iſt es gleich unmöglich, Erwerbung eines Glieds

maß es am Menſchen ; und in ro fern ſie möglich was

re, eine dadurch fich beftimmende Erwerbung der

ganzen Perfon , als haltbare Fdee fich zu benten .

Das einzige Wahre bleibt immer nur Gebraud

1 .
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eines fremden Gliebes nicht Erwerb. Und eben je

ner Gebrauch kann Genuß beißen , in po fern er vers

knüpft iſt mit einer phyſiſch angenehmen Empfins

bung. Menſchen ftehen in dem Bedürfniß , von den

Gliedern Andrer ſo vielfachen , und oft ſo einſeitigen

Gebrauch zu machen , ohne je dabei an eine Auflöſung der

Perſönlichkeit zu denken , daß der große Mann , welcher

mit dem Gebrauch der Geſchlechts - Glieder jene abnor's

men geen verknüpft hat, wohl manche Eigenheiten

dieſes Gebrauches zum Augenmerk gehabt haben muß,

welche er aus Schamhaftigk
eit

nicht aufzählen wollte.

Auch ich werde dieſen Schleier nicht lüften . Aber daß

teine gedacht werden kann, welche die monſtrofe Folge: der

Erwerbung eines Gliedes , der Auflöſung der Pers !

ſönlichkeit, der Transfubftant
iation

in Sache, irgends

begründete ; låßt fich an einer andern Erſcheinung ſehr

anſchaulich machen. Die Mutter felbft die Amme,

reicht einem Kinde die Bruft - berſtattet den Gebrauch

eines wichtigen Drganes der Abſonderung ; fågt die

Bruſtwarze in die Mundlippe des Kindes ; ſcheidet die im

eignen Körper bereitete Milch aus, und giebt fie als

Nahrungsſtoff dem Kinde zur affimilation. Hier iſt

kein Wechſel . Genußi fondern Ernährung einer fremden

Subftanz. aus ſich : Wenn alſo hier keine Auflöſung der

Perſönlichkei
t
– keine Metamorphoſe zur Sache, ger

dacht werden kann : ſo kann ſie es nirgends, und in kei:

nem iſolirten Gebrauch einer menſchlichen Kraft eines

förperlichen Werkzeuges .

So unglaubhaft mir nun die Auflöſung der Perſons

lichkeit iſt: ſo iſt mir doch noch unglaubhafter ihre Wies

derherſtellung. Es wird die Eebingung geſeßt: „ daßill

mindem die eine Perſon vor der andern, gleich

» als Sache, erworben wird , diere gegenſeitig

»wiederum jene erwerbe ; denn ſo gewinnt fie !

»wiederum ſich ſelbſt.« Ich dachte, unter dieſer !

Segung wäre der Beiſchlaf die unſchulbigfte Sache von

ber

$
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der Welt . Denn indem fidy Mann A. Der Månnin B.

in demſelben zur Sache macht ; ſo macht ſich in eben

i demſelben auch die Männin . B. dem Manne A zur Sa.

dhe; diefer erwirbt jene gegenſeitig ; jedes gewinnt ſich

alſo wieder fich felbft; und das Product ift = 0.

dem der Wechſel. Genuß aufhört, iſt auch alles Ders

båltniß wieder aufgehoben. Daber bleibt es mir ims

mer ein Sprung in der logiſchen Ideen - Reibe, in ſo

fern die Wiederherſtellung der Perſönlichkeit nur

in der Ebe gegeben feyn ſoll. Vielmehr würde ich fols

gern, daß, wenn der einzelne, zufällige, vorbei eilende Act

des Beilſchlafes eine Radicals Auflöſung meiner Perſon.

beit feyn rou, die geſellſchaftliche Verpflichtung da.

zu - die Ebe – unter allen möglichen Verbindungen

die naturwidrigſte feyn müßte, und. daß es keine

Rettung giebt, ſich als Perſon, fu erhalten, und ſich nicht

zur Sache zu verderben, als — Eindbe oder Kloſter.

Nach dieſer Zergliederung des Eherechtes der

tritiſchen Philosophie, finde ich zivar eitel neue Ideen ,

und eine verwundrungswürdig fünftliche Zuſammenſeza

zung derſelben ; aber , nåber geprüft, nidjt eine wahre

oder befriedigende.

$. 452

Johann Gottlieb Fichte.

Die Grund . Jdee iſt auch in dieſem Syſtem die

Kantiſche: Auflöſung der Perſönlichkeit
.

Fichte's N. R. Th. II. Grundr. des Fam. R.

als Erſt. Unh. Des N. R. . 5. und 6. S.

168. 169.

Uber ein fo energiſcher Seift, wie der bes Verf. ift,

bleibt nicht in der engen Sphaere einer ſchon vorgezeich ,

neten Idee ; ſein fühner Flug überſtreift ein weiteres Ge.

filde, und wehet ades Beſtehende nieder, was ihn als

etwas Heterogenes hemmen könnte. Daher in dem Fich.

terchen Eherecht, noch viel mehr Neues - noch vieles,

was für mich Paradoxie ift. Um mit dieſem Syſtem

C C
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»

bekannt zu machen, kann ich nur die vornehmſten Eis

genheiten , und welche den nächſten Bezug auf die

rechtliche Anſicht haben , zu einiger Beleuchtung beraus.

beben .

1. Die Deductions . Art der Grundegbee ift fchon

eine ganz andre. » Im Zeugungs . Acte erſcheint das

» männliche Geſchlecht als tbåtig, das weiblis

» che nur als leidend. Es iſt fonach gar nicht

» gegen die Bernunft, daß das männliche Ges

chlecht die Befriedigung ſeines Geſchlechts . Sriebes

» als Zweck ſich vorrebe ; aber eb iſt Pohlech thin

» gegen die Vernunft, daß das weibliche die

» Befriedigung des reinigen ſich als Zweck vorreßen

»weil es fich dann ein blofes leiden zum Zwecke

» machen würde. « Aus dieſer, nach meiner Uebers

zeugung, auf höchſt weniger Reglitåt beruhenden

Grund. Jdee iſt unendlich viel gefolgert; auf ſie,

als Ur. Grund viel poftulirt. Gleich der Haupt,

Sag :

» Daß die Befriedigung des Geſchlechtstriebes nur

w in der Ehe erlaubt, außer ihr aber beim Weibe

» gånzliche Wegwerfung ihres fittlichen Characters,

» beim Manne Theilnahme an dieſem Verbres

» ch en rey.

Sittenlehre , Jena und Leipzig, 1798. S.

447

Ich fete dem Haupt . Jdeen - Gang folgendes entgegen :

1. ) Es iſt ein grundloſes Poſtulat, daß ein ſinnlich ,

vernünftiges Weſen fein Leiden ſich als Zweck vor.

reben dürfe. Ift vielmehr das Leiden ſeiner Natur

gemå ß, und mit ihr harmoniſch : ſo kann es eben

fo gut für Zweck gelten, wie die Ihåtigkeit. Sonſt

wäre : gefliffentlich an eine Rore, oder an ein

Veilchen riechen , eben ro Verbrechen , wie bei dem

Weibe der Beiſchlaf. Denn in dieſem Augenblicke

babe ich mir ein ungleich reineres leiden zum
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Zwecke geretzt Aufnahme der flüchtigen Sheile ei.

nes fremden Stoffeß, und ihres Eindruckes auf meis

ne Geruchs. Nerven. Solche Såpe verleiten als

Formeln Sprache, etwas Großes in ihnen fich

zu denken, auf Soften der einfach en Wahrheit.

2.) Jeder Phyſiologe weiß , wie ſehr in der Natur

die Begriffe des Chåtigen und Leidenden fich vero

ſchmelzen, wie felten ein reines Leiden ohne Mitwir,

ken ſtatt findet , und mie widerſprechend es alſo ges

gen Natur und Bernunft ift , aus fener Unterſchein

dung in der Idee zwiſchen dem Verhältniß des leis

denden und des Thåtigen einen ſo ſchneidenden Uno

terſchied in der moraliſchen Anſicht einer und eben

derſelben Handlungsweiſe reſultiren zu laſſen.

3.) Am unklarften aber iſt noch das geheimniſvolle-Ger

ſchaft der Zeugung, um geradezu die Rolle von Thås

tigkeit und Leiden als etwas Ausſchließliches

unter den Geſchlechtern vertbeilen zu können. Ich

wenigſtens würde nach meiner phyſiologiſchen Eins

ſicht gegen das reine leiden des Weibes in

der Zeugung noch viele Einwürfe machen ; ob.

gleich daſſelbe auch ſchon die idee meines hochvers

ehrten Ariftoteles ift

Die Baſis dieſes Syſtemes hat eben deshalb noch

lange die Feſtigkeit nicht, welche ich bei jedem wichtigen

philoſophiſchen Lehrrat forbere. Noch weniger die fühnen

Folgerungen daraus !

II. Die Anſicht des Fichteſchen Syſtemes von Beis

fchlaf und Ehe beſtimmt die leßtre 'weſentlich als

ungleiche Geſelichaft. Und nicht nur nach einem

ro drůckenden Vernunft - Gebote, daß der uralte Hes

bråer Mofes noch wie ein gefålliger Stußer gegen

das ſchöne Geſchlecht im Vergleich mit dieſen Lehre

fåßen er cheint; fondern aud) wo ich mich noch

weniger hineindenben fann -
ro ausgeſprochen , daß

die Lehre von dem Gehorfam der Frauen als ein

CC 2
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anthropologiſcher Erfahrungsraß, behandelt wird.

» Die Rube des Weibes hångt davon ab, daß fie

» ihrem Gatten ganz unterworfen ſey, und keinen ans

» Dern Willen habe , als den reinigen . «

Scat. R. 1. c. $. 7. S. 171 .

III. Nur gegen einen Punkt der vielen poſtulirten Sa.

chen habe ich mich noch zu erklären : gegen die Hins

gabe des geſammten uroral . Bérmögens,

welche nur durch die Großmuth des Mannes auch

eine Art von ebelicher Gutber . Gemeinſchaft

terben fou.

Sittenlebre. S. 446. N. R. 1. c. g. 6. S.

169 4. f.

Wollte ich auch alle Vorderfåße als eben ſo viel

Wahrheiten zugeben : ro würde ich dennoch gegen

dieſe Conclufion ftreiten . Der Saß , auf dem fie

berubt, iſt ein klarer Widerſpruch gegen alles Rechts.

Verhältniß. Wer das Edlere bingiebt, denkt nicht

daran , und iſt weder moraliſch noch rechtlich dazu

verpflichtet, daran zu benken , daß er auch das Unt

eblere hingeben tolle. Der Geiſtliche ſpendet

ſeiner Gemeinde das Ebelfte, was er beſtet; dabin

ſtrebt rein ganzes Pflicht. Verhältniß. Aber freut er

deshalb den unedlern Innhalt ſeiner -Börſe unter

der Gemeinde aus ? und darf er ihr dieſen nicht der ,

weigern, nach Ehre und Gewiffen, in fo fern nicht

ganz andre Hinſichten , f. B. der Mildthätigkeit zur

Defnung der Börfer ihn beſtimmen ? Gefeßt alſo, die

Hingabe der Perſönlichkeit wäre mehr als Wort.

ſpiel und Traum : po find doch jene, und die å uße.

re a abei grei ro disparate Begriffe, daß von eis

nem auf den andren durchaus feine Schlußfolge gel

ten mag. Gerade die civilifirteften Nationen haben

ebeliche Güter-Gemeinſchaft überall nicht ges

kannt; gerade die weiſeften und neueſten Gefeßgebun .

gen haben ſie entweder nicht, oder nur mit großer



405

Einſchränkung und nur duldungsweiſe aufgenom .

men ; ich felbft fånde mich in meinem Gerpiſſen vers

pflichtet, jeber Clientin zu rathen , daß fie lieber nach

dem einen oder dem andern philoſophiſchen Syſtem

in fortwährender Scortation ſtebe, als unter der.

tragsweiſer Güter . Gemeinſchaft. Aber welches Schau .

ſpiel würde es überhaupt geben , wenn die vielen,

rchlechthin geregten Vernunft . Gebote uns

ſrer. Schulen nur auf einen Augenblick in das wirk,

liche Leben eingreifen fonnten !

g . 453.

Das Studium der neuern Syſteme hat hohes fro

tereffe für mich, durch die mannichfaltigen
Ausſtrahlungen

des Genies eines Selbſt. Denkers . Dieſe kann ich be.

wundern , wenn fie fich auch meiner Sele nicht bis zur

Ueberzeugung bemächtigen. Und nur das beleidigt mich

wenn von Hunderten alle Enunciate ohne Prüfung anges

nommen werden, weil fie das Wort eines großen Man.

nes find . Wo ich nicht irre, iſt dieſer für das Philoſo .

phiren ſehr unglüdliche Geiſt eines Jahr . Zehndtes ſchon

ziemlich verflogen , und man vernimmt auch die Gegner

mit Nachſicht.

Im Vertrauen auf dieſe , ziehe ich mich mit mehr

Freiheit des Gemüthes in die, für mich lichthellere Sphås

re derjenigen Schule zurück, von welcher meine philoro .

phiſche Bildung ausgegangen iſt. Meine Lehrer find auch

hier : ber eine , ſchon lange jenſeits des Grabes , und

nur als Schriftſteller , Alexander Gottlieb Baum .

garten ; der andre , Johann Georg Heinrich Feder,

von welchem ich als Jüngling und Dankbarer Zuhörer

das Ideal eines Philoſophen im Denken und andeln,

ſo wie das eines afabemiſchen Lehrers mir abgezogen

habe..

$. 454 .

Die Natur bat in die geſammte Thierwelt den Ges

fchlechtstrieb
gelegt , und mit demſelben das große
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1

Geſchäfte der Fortpflanzung der Arten in weſentlis

che Verknüpfung gereßt. Auch dem Menſchen, als ſinn

lichem Weſen, iſt dieſer Naturtrieb geworden ; auch in

ſeinem Geſchlechte ist die Production gleichartiger Wefen

darauf gegründet.

Da der Menſch nicht blos ſinnliches - da er

auch Bernunftio efen iſt: fo wird es moraliſche

Pflicht für ihn, den finnlichen Naturtrieben , und ihrer

Befriedigung, durchaus diejenige Richtung zu geben, wels

che mit ſeiner vernúnftigen Natur beſtehen kann.

ulo :

I. durch eine verdorbene Einbildungskraft Triebe era

kúnſteln , welche die Natur nicht eingepflanzt hat ;

und überhaupt in der Befriedigung auch des natür,

lichen Geſchlechtstriebes die naturgemäße Verknůp:

fung des Erfolges , als des Endzweckes der Nas

tür bei der Einpflanzung deſſelben , in irgend einer

Urt trennen ; iſt allgemein, iſt unbedingt, eine hobe

Unſittlichkeit.

II. Eben fo: die Aus Ichweifung auch in der natur.

gemåßen Befriedigung des Geſchlechtstriebes ,, wenn

durch ihre Vervielfältigung Naturkräfte verſchwendet,

vor der Zeit erſchöpft, ter Hang an dem Sinnlis

chen auf Koſten der höhern Anlagen im Mens

ſchen – und des Geſchmackes an den geiſtigen Freu:

den genährt wird.

III. Je mehr ſich der Vernunftgebrauch entwickelt, je

mehr Cultur die Menſchheit annimmt : Defto ernft:

bafter denken die Menſchen darauf, den Befriedigun :

gen des Geſchlechtstriebes cine gewiſſe Richtung und

Einſdyränkung dahin zu geben :

1. ) daß jeder Mißbrauch, Abartung, Vervielfaching

verhütet ;

2.) daß der Natur 3 we de deutlich und allgemein

anerkannt, auch am ſicherſten erreicht;

3.) endlich daß eben derſelbe durch Anlage auf

1

1
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7

vollendete Menſchen . Bildung auf Erziehung

der Kinder immer mehr verebelt werde.

So hat die menſchliche Vernunft den Gedans

ken ausgebohren , für die Befriedigung des

Geſchlechtstriebes das Mannichfaltige, Vers

miſchte und Zufällige abzuſchneiden ; dages

gen für ſie eine bleibende und aus .

ſchließliche Verbindung einzuführen : Ebe

genannt. Vat die Menſchheit einmal dies

Ten Grad von Eultur erreicht : ro handelt

der Einzelne, wenn er ihm in ſeiner Pers

foa muthwillig fich entzieht, allerdings vers

nunftwidrig. So , und alsbann, lehret

die Moral als allgemeine Wahrheit , daß

der Beiſchlaf auſſerhalb der Ehe etwas

Unmoraliſches ren.

Alex, Gottl. Baumgarten , Ethic. Phi

lof. Ed. III. S. 272. p. 171 .

Joh. Ge. Heinr. Feder, in den Grunds

lehren zur Kenntn. des menſchl Wid.

Aufl. II , Grundf. der Jugendl. g. 21 .

22. S. 144-147.

$ . 455

Uebergang zum Eherecht,

Der Standpunkt der Uncultur der Menſchheit iſt als

fo vermiſchter Beifchlaf aller mit allen -- Un

kunde oder gar Mifbilligung des ehelichen Lebens

in gewiſſem Sinne, Gemeinſchaft der Weiber. Reſte dies

res Standpunktes der :Incultur haben ſich in ganzen Bóls

kerſchafteri noch nahe bis an unſer Zeitalter erhalten.

Unter ben 3 aporogern , einer ißt aufgelöſeten Nation

der storaden .

Freih . von Campenhauſen Bemerkungen über Ruß.

land. Leipzig, 1807. S. 58. S. 78-83.

Auch in einer zahlreichen kirchlichen Secte in Rußland.

Polftändige hiſtoriſche Nachricht von den alten Stri.

1
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golnicken , und den neuen Raskolniken , von Andr.

Joannow . zw. Ausg. Petersburg 1795.

Notiz von dieſem Buche, in den Gött. Gel. Ang.

Jahrg. 1802. St. 106. S. 1051 .

Neue Berl. Mon. Schr. Jahrg. 1802. Mon. Auguft.

Nro. II. ( von der Secte der Raskolniken, und bes

ſonders eines Zweiges derfelben , der Filipanen , in

Nußland und Süds Preußen.)

Der höhere Grad der Cultur - das eheliche leben -

bat auch noch reine großen Abſtufungen bis zu einer boll.

endeten Ausbildung. Auf einer ſehr unvollkommenen ftes

hen noch gegenwårtig zahlreiche Völkerſchaften des Erdo '

bodens. Wohl aber mag uns als Ideal die Ehe der

geſitteten Europäiſchen Völker gelten, als lebens,

långliche, mit zufälligen , doch vernunftgemäßen Zweden

in Zuſammenhang gebrachte, öffentliche Vereinigung eines

einzelnen Menſchen :Paares.

Nur wenige , die ſich Philoſophen nennen , vertheidi,

gen noch b. 8. t. den Urſtand der Unculturals den eins

zig naturgemäßen und vernünftigen . Vielleicht mehr durch

die Wildheit des eigenen Triebes verleitet, als durch fals

ſches Råfonnement.

3 weiter unter ,abich nit t.

Eigentliches Eherecht.

g . 456 .

Literatur des Eherechtes, im Allgemeinen.

1.

Schriften zu Vorderbegriffen von dem weiblichen

Geſchlechte, und dem Berhåltniß beider Ges

rchlechter überhaupt.

Richtiges Urtheil des Sokrates , daß die Natur :

Anlage des weiblichen Geſchl. Durchaus nicht ge :
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ringer oder ſchlechter ren, als die des männlichen ; in

Xenophons Sympoſ. nach Wilh. Lange's Ausg. Bals

le, 1802. Sect. II. p. 5. u. 8. f.

Phyſiologie des weiblichen Geſchlechtes von D. M.

Rouffel. Aus dem Franz. von Chrift. Fr. Michaelis.

Berlin 1786. 8.

Mann und Weib. Ein Beitrag zur Philoſophie über

die Geſchlechter von K. H. Heydenreich. Leipzig

1798. 8.

Carl Fr. Pockels, Verſuch einer Characteriſtik des weib .

lichen Geſchlechte. Ein Sittengemåbide des Men.

ſchen , des Zeitalters und des geſelligen Lebens. $ . I.

Hannover 1797. B. II. 1798. $. III. 1799. Vierter

und leßter B. Dfterm . 1800. 8.

Ebend. Aphorismen zu einem Characters Gemåhlde des

weibl. Geſchlechts. Hannov. 1802.

C. Brandes Betrachtungen über das weibliche Geſchlecht

und deffen Ausbildung in dem geſelligen keben. Hans

nover 1802. III. Bånde. ( Eine Umarbeitung des

ſchon 1787 erſchienenen Werkes von gleichen Inns

balt.)

Maximen und Gebanken über beide Geſchlechter. Deutſch

und franz. herausgegeben von Fr. Schulf. Augs.

burg 1798 .

6. Meiners Geſchichte des weiblichen Geſchlechts. San.

nover sb. I. 1788. Sh. II. 1799.

3. 9: Abel's hiſtoriſches Gemåblbe der Lage und des

Zuſtandes des weiblichen Geſchlechts unter allen Völs

tern der Erde von den älteſten bis auf die neueſten

Zeiten. Entworfen nach Meiners. Ronneburg 1803.

Syſtême phyſique et moral de la Femme, ou Ta

bleau philoſophique de la conſtitution de l'é

tat organique, du temperament, des moeurs et

des fonctions propres au ſexe, par P. Rouſſel.

Nouvelle edition , augmentée d'eloge hiſtorique

de l'auteur, par J. C. Alibert. à Paris 1803.
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Oeuvres philoſophiques de Saint Lambert: Vol.

V. Paris 1801. Analyſe de l'homme, Analyſe

de la femme. Vol. I.

Eſſai ſur les femmes par M. Thomas; in den Oeuvr.

compl. de Thomas. 30. Ausg. Paris 1802.

Eine båndereiche, aber nicht so gehaltreiche Compilation

- am wenigſten für den Gelehrten : Gynaeolos

gie , oder über Jungfrauſchaft, Beiſchlaf, Liebe und

Ehe. Berlin bei Debmigte 1798. Schon ber 16te

D. 1800. Neue verm. Aufl. in 12. B. Oſterm . 1805.

( Pendants Dazu : Die Weiber von allen Seiten ber

trachtet, durch ein ungef rbtes ſcharfes Slas. Leipz.

1801. Der Weiberkenner, ein Lefeb. für die elegan.

te Welt. Berlin 1802.)

Rettung der Rechte des Weibes von Marie Wollſtones

craft. Aus dem Engl. überf. von G. F. Ch. Weiß

fenborn , mit einigen Unmerf. und e. Vorr. von Ch.

G. Salzmann, Schnepfenthal, II. B. 1793. 1794.

Ueber die Beſtimmung des Weibes zur böhern Geiftes.

bildung von Am. Golft geb. 0. Jufti. Berlin 1802.

Ueber die bürgerl. Verbeſſerung der Weiber. Berlin

1793. (pon dem Geh. R. Hippel.)

Carl Beferer's Verſuch einer philoſophiſch , und pos

fitiv juridiſdyen Erörterung des Rechtsverhältnißes

der beiden Geſchlechter. Gießen 1800. (Tb. I.) .

Sur la Manière, dont differens Peuples ont jugé

ſur les Femmes. Le Conſervateur A. 1807. gme

Cahiere. Nro. X. Melanges Nro. 2. p. 404 -

408.

Carl Sr. Pockels Contrafte zu dem Gemälde der Weio

ber. Nebſt einer Apologie derſelben gegen die Bes

fehbung im goldnen Salbe. Ein Anhang zu der

Charakteriſtik des weiblichen Geſchlechts. Hannover,

1804. 112 S. 8 .
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+II.

Ehe, Zweck der Ehe und Eherecht.

Jo. Sam . Stryck de fine matrimonii . Hal. 1708.

Ebenderf. de iure matrimonii et inſtitutiones Hal.

1707. ( jedoch mehr im Bezug auf poſitives R. R.)

Moyſis Amiraldi de iure naturae , quod connu

bia dirigit , disquiſitiones ſex . Ex Gall. verſae

a Bern. Henr. Reinoldo. Stadae 1712. 8.

Jo. Balth . Wernher de obligatione matrimoniali

ſec. Leg. Nat. in D. J. N. p. 289 ſeq.

Jo . Jac. Burlamaqui , de matrimonio .Gen. 1731 .

Serva. Van de Copello , D. de coniugio in ſtatu

naturali. Lugd. Bat. 1743.

Car. Ferd. Hummel D. matrimonium line pro

poſito ſobolem procreandi legitimum. Lipſ.

1764. Ed. II. locupl. Lipſ. 1766. und in feiner

Rhapſodia Quaeſtionum . Vol. I. Obf. CCCXCI.

p. 511-545.

Due diſſertazioni ſopra il fine primario del ma

trimonio , del Canonico G. Irico et del Conte

Diego Rubini. Bergamo 1754. 4.

Aug. Wilh . Hupel vom Zweck der Ehe. Riga 1771 .

Joh. Dan. Purgolds Prüfung des bisher gewöhnlichen

Begriffs der Ehe. Magd. 1773. 8 .

Joh. Baptiſt. Anthes zufällige Gedanken vom Zweck

der Ehe: Franff. a. M. 1774.

Ueber die Ehe (vom Geh. R. Ch. G. von Hippel , zu

Königsberg ). Erſte Aufl. Berlin bei Voß. 1774.

Berm . Aufl. 1793.

Joh . Phil. Engelhard Verſuch über den wahren Begriff

der Ehe. Caffel 1776.

Philoſophiſches und juriſtiſches Syſtem von den Ehen.

Anſpach 1777

fr. Nathan. Volkmar Philoſophie der Ehe. Salle 1794.

Ueber die Ehen. Ein unmaßgebl. Berſuch . Göttingen

1781 .
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Ehelicher Vertrag , oder Gefeße des Eheſtandes , der

Verſtoßung und der Eheſcheibung , nebſt einer Abh .

über den Urſprung und das Recht der Diſpenſatio .

nen. Dhne Drucfort ( man glaubt : Zürch 6. Drell)

1784.

She. Schmalf moraliſch - politiſche Betrachtungen über

die Ehe , in den Annalen der Rechte des Menſchen

St. I. Nro. IV. S. 37. Fortgeſ. St. II. Nro. III.

S. 128.

g. Salat Grundråße über die Ehe (mit Zugaben über

das Söchſte der Menſchheit.), München 1807.

Philoſophie der Ehe. Ein Beitrag zur Philoſophie des

Lebens für beide Geſchlechter. Leipzig 1800.

A. Nougaride ſur le mariage et ſur le divorce.

1802 .

III.

Kantiſches und Fichterches Eherecht insbeſondre.

A.

Kant's Syſtem von ber Ebe iſt zuerſt aufgeſtellt in

der Rechtsl. Königsb. 1797. S. 106. u . d. f.

Jhm entgegengeſtellt war die Rec. in den Gött. Ges

lehrt. Ang. Jahrg. 1797. St. XXVIII. den 28. Febr.

Ebenbaffelbe iſt wieder aufgenommen in die Zw. Aufl.

S. 106-III .

und gegen die Gött. Recenf. vertheidigt, in dem

Anh. erläuternber Bemerf. S. 159. u. d. f.

Kurze Gegen - Recenfion in den Gött. Anz. Jahrgang

1799. St. CXX. den 2often Jul. S. 1197_1200.

Eheftanos Coder der Neufranken , nebſt Imm. Kant's

Gedanken über die Ehe , und einem Anh. über die

Ebeſcheidung. Mit einer Einl. des Herausg. Ein

Beitrag zur Philoſophie über die Ehe. Leipzig 1798.

Conr. Stang , in feiner Darſtel. der reinen Rechtsl.

derfelben. (Fr. und k. 1799.) S. 64 4. d. f.
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B.

Fichte's Familien - Recht. Als Erſter Anb. d. N. R.

im N. R. Th. II. S. 158-226 .

Mann und Weib ; oder Deduction der Ehe. Ein Beis

trag zur Berichtigung des Mißverſtåndnißes der Fidya

teſchen Ideen über dieſen Gegenſtand. Von I. C.

G. Schaumann in dem Journal zur Aufklärung

über die Rechte und Pflichten des Menſchen

und Bürgers. St. II. Herb. und Habamar 1799.

Nro. 1 .

Befta. Kleine Schriften zur Philoſophie des Lebens,

beſonders des håuslichen , von C. 8. Heydenreich.

Erft. Båndch. leipz. 1798. Nro. 1. Zw. Bånoch.

1800. Nro. 6 .

C. ueber beide zugleich.

A. Ch . Cras, D. J. de matrimonio ex idea Cel.

Imm. Kantii et Jo. Gottl. Fichtii. Amſterd .

1800 .

§ . 457

I. Ehe — iſt eine Gefellſchaft
von Perſonen

verſchiebes

nen Geſchlechtes.

II. Alſo
von weſentlichem Bezug auf das , was

die Geroled t8. Verſchiedenheit beſtimmet auf

Beiſchlaf.

III. Dieſer iſt der einzige directe Zweck.

IV . Da aber die Ehe eine Geſellſchaft ift : ſo kann

ſie nicht Vereinigung zu einem einzelnen und vorůbero

gehenden Acte fenn; ſondern zu einem bleibenden

Berhåltniß , womit das Recht und die Pflicht zu

Vollziehung des Beiſchlafes verknüpft iſt.

V. Da die Ehe ein auf Beiſchlaf fích beziehendes

zwangsrechtlich es Verhältniß begründet: ſo muß

mit ebendemſelben Ausſchließlichkeit des Bei .

ſchlafes unter den Theilnehmern dieſer Ge .

ſellſchaft verbunden ſeyn. Denn wäre noch vermiſche

ter Beiſchlaf auch der Theilhaber mit allen andern ers



414

laubt: ro fånde hier ein Widerſpruch ſtatt, weil es je.

dem Theilhaber alsdann freigegeben wäre , durch Vers

vielfachung dasjenige , was er dem ehelichen Ber :

båltniß ſchuldig iſt, ſich unmöglich zu machen.

VI. Eine gewiße Ausſchließlichkeit iſt alſo der Chas

racter aller Ehen.

VII. Ausſchließlichkeit , welche berechnet iſt auf ein

einzelnes Menſchenpaar, iſt der Character der

Ehe der geſitteten Europäiſchen Völker.

VIII, Unmittelbar mit dem Beiſchlaf iſt Befriedigung

des Geſchlechts triebes gegeben. Alſo auch dieſe

iſt directer Zweck der Ebe, als unter Nro. II , und

III . enthalten. Sie iſt es aber fchon als ordnungs.

må ſige Eefriedigung , weil die Vermiſchtheit aufgeho,

ben - weil geſellige Verbindung dazu eingeſchritten iſt.

IX. Indirecter Weiſe iſt Kinder - Erzeugung , und

gemeinſchaftliche Erziehung derſelben , ein 3wed

ber Ebe.

1.) Kinder : Zeugung iſt natürlicher Erfolg des

Beiſchlafes.

2.) Eben dieſer Erfolg iſt Veredlung des Finnli:

chen Geſchäftes , wodurch daſſelbe auch des ver ,

nünftigen Wifens würdis erſcheint.

3.) Selbſt das Gemüthe Serebelt fich , welches in

dem finnlichen Geſchäfte von einem deutlichen

Bewußtſenn dieſes vernünftigen Zweck es

begleitet wird. Doch iſt die deutliche Vorſtel.

lung deſſelben weder unbedingte fittliche Pflicht,

noch weniger Zwangs . Pflicht.

4.) Dagegen iſt es , wenn auch nicht pbyfirchen

dennoch unbedingte moraliſche unmöglich ,

feit, der Befriedigung des Geſchlechtstriebes ſo

obzüliegen , daß der Erfolg. Der Zeugung abges'

beugt , ober ga B. durch Übtreibung der Frucht

vereitelt toerde.

5.). Eben ſo iſt es unbedingt moraliſche Uns

3
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möglichkeit, Kinder zu zeugen, und ſie alsdann

bülflos zu laßen , obne Pflege, ohne Erziehung.

6.) Verträge über abſolute moraliſche Unmöglichkeiten

find ein Unding. Alſo auch ein ebelicher Ber ,

tragi in welchem Kinder- Erzeugung und Erzien

bung ausgeſchloßen wäre.

7.) Et eriftırt daber zwar keine poſitive Nothwen.

digkeit, Kinder Erzeugung und Erziehung ſich als

Zwe de su gedenken ; aber eine negative , ab.

ſolute, dieſen Matur , Erfolg nicht zu verhindern,

und ſeine moraliſche Folge nicht aufzuheben,

oder zu verabſäumen .

8.) " Alſo iſt Kinder . Erzeugung und Erziehung fein

directer ; aber als untrennbarer Erfolg und

Folge des directen Zweck es der Ebe , ein

indirecter Zweck derſelben .

9.). Und zwar ganz allgemein , mit abfoluter Noth.

wendigkeit, wenn Ehe ein vernünftiger, ein rechts

licher Vertrag reyn roll. Alſo - mit Recht

ein Beſtandtheil der Definition !

X. Der Natur des directen und des indirecten

Zweckes iſt das Zuſammenleben der Eheleute

ro gemäß, daß diefes, der gemeinſame Haushalt, und

das mutuum vitae adiutorium , rebr bald und båus

fig den Ehen als Neben - Zweck engeſchloßen wird.

Allgemein iſt dies der Fall in der Ebe der beutis

gen geritteten Europ. Volker.

$. 458.

Dieſe Vorberſåge haben uns dahin geleitet, eine be.

fimmte , und cine durch die Beſtimmung des Zwet.

tes für das geſammte Eherecht reichhaltige ihm als

einzige Baſis dienende Definition der Ehe aufzuſtellen .

I. Elle überhaupt, ro daß der Grundbegriff auf alle

Abſtufungen der Cultur fich beziehen låßt, ift:

eine Gerillſchaft unter Perſonen von Geſchlechts:

Verſchiedenheit, deren directer Zweck ift ein
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gamiſch
en Formen

zu ſtehen .

bleibendes und ausſchließliches Rechts ,

Berhältniß auf Ausübung des Beiſchlafes,

und der unmittelbar damit verbundenen Befriedi..

gung des Geſchlechtstriebes ; deren indirecter

Zweck aber , der untrennbare Natur- Erfolg des

Beiſchlafes, und die untrennbare moraliſche Folge

deffelben , alſo - Kinder , Erzeugung und Er :

giebung iſt.

II. Ebe, nach dem Ideal der geſitteten Europåis

rchen Völter , iſt eine Geſellſchaft eines einzels

nen Menſchen. Paares von Geſchlechts - Verſchies

denbeit, deren Directer Zweck ein ausſchließli.

ches Rechts - Verhältniß zu Beiſchlaf und Befriedis

gung des Eeſchlechtstriebes , deren indirecter Zweck

Kinder . Zeugung und Erziehung, deren accidentel ,

ler Zweck gemeinſamer Haushalt und wechſelſeitige

Hülfeleiſtung iſt.

g. 459.

Ehe iſt Geſellſchaft. Alſo nicht auf einen oder

den andren cinzelnen Act berechnetes , ſondern bleiben ,

des Verhältniß. Aber nach dem N. R. in der Regel nur

seitiges; d. b. eingeſchrånkt auf die avtonomiſch bes

ſtimmte, oder auf die nach der Natur fich ergebende Zeit.

Friſt der möglichen Fortdauer und Erreichbarkeit

des Haupt 3wedes . Erſt die Ehe nach unfrem heu .

tigen Begriff wird lebenslängliche
.

. 460.

Es iſt Mißverſtånbniß der Worte, in der Sphäre des

N. R. Ebe und Concubinat unterſcheiden zu wollen .

Denn hier läßt ſich weder poſitive Form, g. B. kirchlis

che Weihe, noch Rückſicht auf Rang und Standesverhålt,

niße gedenken.

Verwechſelt man aber das Concubinat mit Kebs ,

ebe : ſo kommt die Frage unter die Lehre von den polys

Denkt man ſich endlich unter Concubinat eine Ver .

bin .
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bindung zu Seirchlaf mit Authebung des Natur Er.

folges der Zeugung , oder der moraliſchen Folge beider :

der Kindererziehung ; ro hat man eine Geſellſchaft von

weſentlich unmoraliſcher , und alſo widernaturreditlicher

Anlage freilich gegeben , aber höchſt widführlich und une

paffenb Concubinat fie benennt.

§. 461.

Ein Vertrag über eine fünftig einzuſchreitende Ehe

heißt Ebe . Verlobniß, Sponfalia. Der Vertrag über

gegenwärtige Einſchreitung der Ehe, der eheliche

Vertrag , contractus matrimonialis.

Wenn man die Idee eines Dinglichen Rechtes auf

eine Perſon hieher zieht : ſo kann man freilich ſagen , daß

die Ebe erſt mit der wirklichen Beſignahme derſelben,

mit dem Beiſchlaf beginne. Aber weder die Grund,

Idee, noch die Folgerung Daraus, find meine Vorſtels

lungsart.

$. 462.

Die möglichen Formen der Ehe find:

I. die der einfachen Monogamie.

II. Die der vielfachen , Polygamie.

1.) Ein Weib hat mehrere Männer. Polyandrie.

2.) Ein Mann mehrere Weiber. Polygynie.

3.) Matrimonial , Societaten . - Die auf einen cons

ventionellen Zirkel eingeſchränkte Gemeinſchaft

der Weiber. ( Die Arreon $ auf Otabeite.

Cook& Reiſen. B. II. Berl. 1774. S. 205. )

Die Monogamie hat, politiſch und moraliſch betrach ,

tet, den Vorzug. Nur ein erweisliches Mißverhålt .

I niß der beiden Geſchlechter in der Zahl der Individuen ,

I berechtigt zur Duldung der polygamiſchen Formen. Selo

tener iſt Polyandrie , als Polygynie ; und hat auch noch

weit mehr gegen ſich . Beiſpiele geben die Nanrs auf der

Küſte von Malabar. Aliatik Reſearches or Transac

tions of the Society inſtituted in Bengal. B. V.

Nro. 1. Hiftoriſche Bemerkungen über die Küfte von Ma:

DO
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labar, von Jonathan Duncan, Esq. Man fehe ferner

Samu Turners Geſandtſchafts - Reiſe 26. Aus dem Eng!.

Hamburg 1801. Th. II. Abſchn. X. S. 391 — 396. Auch

die Merralinen auf der Oſter. Infel. Man rebe &.

Vaillants Reifen in das Innere von Africa während der

Jahre 1780 bis 1785. Aus dem frang. mit Anmerkun.

gen von Joh. Reinh. Forſter. 5. I. Neue Aufl. Berlin

1801. S. 241. Auch Forſters Anmerk. S. 271. und die

zweite Note zu S. 273. - Eine Polygynie mit Vorzugs.

recht der einen und Unterordnung der übrigen Frauen,

giebt Pellicat , Kebs . Ehe.

g. 463.

Literatur der Lehre von Polygamie.

Die Geſchichte der Streitigkeiten – des Dchiniani.

rohen , Södelmanniſ
chen , Ihrerſchen und Willens

bergſchen Federkrieges - f. in Chr. Frid . Ge. Mei

ſteri Bibl . J. N. et G. P. III. p. 1-30.

I. In größern Werfen .

1.) Henr. Brouwer de Jure connubiorum . L. III.

Amſtelod. 1665. rec. Delphis 1714. 4. L. II.

Cap . V.

2.) Montes
quieu

in feinem Esprit des loix. Liv.

XVI. Chap. II-VII. - Nach der Ausg. à Am

ſterdam et à Leipzig, chez Arkſtee et Merkus.

Tom. II. 1759. p . 116-123. - auch Liv. XXVI.

Chap . VI. Tom. III. p. 110.

II. Einzelſchriften :

1.) Kurze Betr. des in dem N. und göttl. R. gegrün.

deten 6. Eheftandes , unb fonderlich von dem vielen

Weibernehmen durch Daphnaeum Arcuarium .

Dhne Druckort 1679.

2.) Gottl . Gerh . Titii D. de polygamia , inceſtu

et divortio , iure prohibitis. Lipf. 1712. und in

den Diſp. Jur. var . arg. Lipf. 1729. Diſp. XII..

p. 535-578.

3.) Aug. Leyſer de Polygamia. Vit. 1736. und in

2
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den Med. ad Pand. Spec. DL*XXVII. Vol. ix . p .

240. auch Spec. ccxcvii . Med. X. Vol. V. p. 101 .

4.) Reflexions upon Polygamy. By Phileleuthery.

Lond. 1737. 8 .

5.) Siegm . Jac. Baumgarten de polygamia fimul

tanea illegitima. Hal. 1739.

6.) La monogamie , ou l'unité dans le mariage

par Ms. de Premontval. à la Haye 1751 -

1753. 12.

Deutſch überf. von Dor. Qug. bon Windheim.

Nürnberg 1753. 1754. 8.

7.) Joh . Dav. Michaelis
paralipomena contra po

lygamiam . Gdttingen 1757. und im Syntagm.

Commentat. Vol . II. Nro. V.

8. ) Madan Thelyphtora or treatiſe on female

ruin . London 1781 .

9.) Ueber Monogamie und Polygamie in den flies

genden Blåttern für die Freunde der

Wabrh. Riga 1792. Nro. II.

§. 464.

Vorderfrage des Eherechtes von verbotenen Srabent.

Kann Verwandtrch aft oder Berrch w ågerung

ein Hinderniß für Ausübung des Beiſchlafes , und Ein

ſchreitung der Ehe, reyn?

1. Natürlich iſt hier von den großen Ausdehnungen der

berbotenent Grade , in manchen Poſitio Rechten ,

3. B. im Canoniſchen , aus hierarchiſchen Abſich ,

ten, und um Diſpenſations - Queden herbei zu führen,

durchaus nicht die Rede. Sondern ausſchließlich von

den Verhåltnißen zwiſchen Eltern und Kindern,

zwiſchen Geſchwiſtern.

If. Unmittelbar kann das N. R. nichts darüber ausſa.

gen. Da jedoch ein Vertrag über eine toerentlis

che moraliſche Unmöglichkeit auch nadh dem

N. R. nicht beſtehen könnte : ro iſt die Anſicht der

Moral von hohem Intereffe für das Éberecht.
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g . 465.

Hiſtoriſch mußen wit zuvorberft bemerken , daß viele

flugen Volfer des Alterthumes entweder gar keine Ebes

verbote wegen Bertwandtſchaft gekannt; ober wenigſtens

die Geſchwiſter - Ehen als etwas erlaubtes und fittliches

· betrachtet haben . So gar eine in der Moral ſehr ſtrenge

philoſophiſche Schule - die Stoiker, haben die Paradoxie

angenommen , die penggoreižus rey die naturgemäße Form

große Genie's und Weiſen des erſten Ranges zu erzielen.

$. 466 .

Gang allgemein und abſolut verbietet auch die

Moral folche Verbindungen nicht. In aufferordents

lichen lagen , wo ſonſt keine phoriſche Möglichkeit des

Beiſchlafes vorhanden wäre, find alle und jede Einſchråns

kungen aufgehoben . Selbſt nach der Morairchen Sage

ftammen wir rammt und ſonders aus Serchwifter.

Eben ab.

$. 467.

Nur unter den gewöhnlichen Verhältnißen , und

wo die Auswahl andrer Verbindungen gleich möglich

iſt, verbietet die Moral durchaus alle fleiſchliche Vermi:

ſchung zwiſchen Eltern und Kindern, ſo wie der Geſchwis

fter unter einander.

Dunkle Gefühle horror naturalis auch pu

dor naturalis fino theils nur die Reſultate der

menſchlichen
Sitte ; theils überhaupt keine Baſis eis

nes philoſophiſchen
Beweiſes. Dieſer erfodert ſchlechter,

dings deutlich erkannte Vernunft. Gründe.

$ . 468.

Es iſt aber eine zweckloſe Bemühung, die Lehre auf

ein einziges Princip zurückführen zu wollen. (§ . 270.)

Sie iſt ein Theil der angewandten Moral; uno das Ber:

nunft: Verbot erſcheinet hier als ein Réſultat meb.

rerer , und vielſeitiger Jnconvenienzen, welche mit

Demjenigen , was verboten wird , verbunden find. Mit

Einſeitigkeit alſo die eine Herausheben, unter Dorbeiges
u
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1

hung aller übrigen , aber mit erzwungener Anterordnung

derfelben unter die eine, iſt eigentliche Unphiloſophie.,

Wir nåbern uns der Wahrheit vielmehr alsdann, wenn

wir die vielſeitigen Nachtheile der Fleiſchlichen Vermis

ſchungen in allzunaber Verwandtſchaft vodſtändig aufgåh.

len ; und aus ihnen zuſammengenommen die Schluß.

folge ziehen , daß fie nach der Beſtimmung des §. 467.

vernunftwidrig ſind. Dieſe Nachtheile ſind :

I. phyficaliſche, II. moralifche, III. politiſche.

§ . 469.

Schon Socrates gebt von der phyrifchen Arms

ſeligkeit der Zeugungen aus, welche in den zu engen Fas

milienkreis eingeztångt find.

Και ποίαν δίκην , 13 Σώκρατες, ου δύνανται διαφεύγειν γενείς

το παιδί και παιδες γονεύσι μιγνύμενοι ; Την μεγίσης να

Δί' έφη. Τί γάρ αν μείζον πόθοιεν άνθρωποι τεκνοποιούμενοι

Tš xdxas fixyo71875.9 ;

Xenophon in den Memorab. Socratis dict.

Lib. IV. Cap. IV. S. 19-23. in der N.

Ausg. in ul. Schol. Hal. 1802. p. 156.

Unter den Neuern haben Buffon und Hutcheron die

Eheverbote aus Erfahrungen über Ausartung der Mens

ſchen , wie der Thier ,Race, wenn immer nur Familiens

Glieder fich mit einander paarten , ſcharffinnig abgeleitet.

Ein wichtiger Geſichtspunkt, welcher weder dadurch an

ſeinem Werthe verliert, daß eine gleich urſprüngliche

Abartung, in ſo fern das ganze Geſchlecht von einem ein ,

zelnen Menſchen , Paar abftammet, eingetreten fenn mußte,

indem wirklich die phyfirche und geiſtige Ausbildung der

Menſchheit ſo allmählige Fortſchritte gehabt hat, daß wir

in der That nicht wiffen , ob eben dieſelben nicht auch

durch jenes tazãs Texvexecīctor“ gehemmt worden ſind ,

noch durch das entgegengeſepte Beiſpiel der kraftvollen

Cananiter , weil uns ſchlechterdings unbekannt iſt, wie

allgemein , wie häufig, wie fortdauernd die von ihnen nicht

mißbilligten Permiſchungen in den nächften Verwandt .
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richaft8 . Sraden gewefen find ; noch endlich durch einige

noch fehr iſolirte und zweideutige Erfahrungen einiger

Deconomen, f , B, in der Spaniſchen Schafzucht. Viels

mehr hat ſich das allgemeine, das Thier : wie das Pflans

jen Reich umfaſſende Natur: Gefeß uns immer mehr ente

wickelt, daß alle Metamorphoſen in der organiſchen Natur

um ro fråftiger, ordentlicher und mannigfaltiger hervor.

treten , je frembartiger die Materien und Kräfte find, durch

welche ſie erzeugt werden ; daß die Pflanze, die Frucht,

Der Same, welche man wieberboblt demſelben Boden wie.

der anvertraut, in welchem ſie erzeugt wurden , eine weit

ſchlechtere und unvollfommene Vegetation geben ; daß alle

Raçen der Thiere durch fremden Samen fich veredlen.

Man trift eine herrliche Ausführung hierüber in einer

Schrift, wo man ſie ohne ausgebreitete Med, lecture

nicht ſuchen dürfte ;

in des Şofrathes und Prof. D. Secker zu Berlin,

Abh. über die große Verſchiedenheit der veneriſchen

Strankheits , Formen durch einen merkwürdigen Fall,

der eine ganz neue Form darſtellt, erläutert,

in C. W. Qufeland's Journal der Pract. Heilf.

B. XXVI, Stůck IV , Berl. 1807, Nro. I. p .

II- 13

S. auch unten g. 471. Nro, III: 7 ,

Jener Geſichtspunkt bleibe daher dem Moraliſten immer

noch von Intereße !

$. 470 .

Theils phyſicaliſche theils moraliſch, iſt die gerechte

Beſorgniß , daß , apenn die Vermiſchung bei ganz naber

Verwandtſchaft nicht durchaus perabſcheut würde, das

båusliche Feben felbft in zu frühzeitige Weckung des

Geſchlechtstriebes , mit allen leidigen Folgen derſelben,

ausarten dirfte.

Eine rein moraliſche Betrachtung iſt die Beruns

edlung der erhabenften Gefühle und Natur- Utilagen der

Menſchbeit in Eltern und findes , und Gefchwiſterliebe,



423

durch einen Anflug des blog finnlichen Geſchlechtstriebes ,

und eine Entartung der ſonſt ſo reinen Verhåltniße.

Eine politiſche endlich, das Bedürfniß, Menſchen und

Menſchen keinesweges in enge Kreiſe zu verſchließen ; ons

dern die vielfachſten Verbindungen unter ihnen , - unte:

Familien und Familien zu befördern.

Faßt man alles diefes Mannichfaltige in einen

Brennpunct zuſammen ; fo ftrablt daraus die Wahrheit

des kehrraßes S. 462. ab.

$. 471.

Literatur dieſer Materie.

I. Eine trefliche hiſtoriſche Behandlung derfelben

I) in Meiners Geſch , der Menſchheit (Lemgo 1785)

Cap. XVI. beſonders §. 8. 6. 208.

2) Carl Chriſto. Hofacker D. Hiſtoria et ratio iuris

inceſtum prohibentis. Tübingen 1787

II. Von größern Werken fehe man :

1 ) Montesquieu Liv. XXVI. Chap. XIV. angef.

Ausg. Tom . III. p. 120 - 125.

2) Michaelis Mof. Recht. Tb. II . S. 250-270.

3 ) Theolog. Nebenſtunden , von E. P. G. Sappach.

Deſſau 1798. Nro. III. S.27–42.

III. Eingelſchriften :

1 ) a . Titius in der D. welche angef. ift 8. 463. Nro . II .

2. Cap. II. de inceliu , jure Naturali prohibito.

p . 565–573. b. Mich . Rhodius de inceſtu

contra naturam . Francof. ad Vi. 1703.

2) Jo. Ernſt Schubert de gradibus prohibitis ſec.

J. N. Jen. 1743 .

3) Jo. Conr. Spangenberg de eo, quod J. Nat. eſt

circa gradus prohibitos.. Marb. 1748.

4) Phil. Ram , diſl. de inceliu. Traj. ad Rhen.

1774. in Gerh. O elrichs Collect, Diſl. J. N. et

G. in Acad. Belg. habitar. ( Bremae 1777.)

Nro. II. p. 73-166.
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5) Entwicklung der vornehmſten Streitfragen, die Eher

naher Blutsfreunde betreffend. Tübingen 1785 .

6 ) Chrift. Fr. Ammon Progr. über das moraliſche Fun.

bament der Eheverbote unter Verwandten. Göttin .

gent 1798. 4.

7 ) « Dem Staate kann und darf es nicht gleichgültig

« Penn , daß ſich zu nahe Verwandte unter einander

verheirathen » in den Mediciniſchen Fragmeus

ten aus meiner Erfahrung gezogen , von D.

Joh. Ge. Fr. Henning, Hofr. u. land - Phnl. Zerbre

1799. Nro . V.

8) D. Carl Ludw . Niglich neuer Verſuch über die Unt

gültigkeit der moraiſchen Gereke, und den Rechts.

Grund der Ebeverbote. Wittenberg 1801.

9 ) Iſt die Ehe zwiſchen Vater und Tochter zujulaffen ?

Marburg 1805 .

10) Karl Aug. Mor. Schlegel, Berſuch zu einer neuen

Begrándung der Eheverbote , 'nach Grundfäßen der

Sittenlehre und des Naturrechts , nebſt einer kurzen

Ueberſicht der bisher darüber aufgeſtellten Syſteme;

in ſeiner Spritiſchen und ryſtem . Darſtell. der

Verbotenen Grade der Verwandtſchaft und

Sch w å gerſchaft. Hannover 1802. Abſchn . VI.

P. 525-652.

S. 472.

1

Die Rechte und Pflichten der Eheleute beſtim ,

meu fich durch den Zweck der Gerellſchaft.

1. Es entſtehen mit ihr Zwangs. Rechte und Pflichs

ten ; im Bezug auf ordnungsmåfige Befriedigung des

Geſchlechtstriebes. In wie fern Zwangsrecht?

Darüber f. unten . 475. III. 2. A.

9. 8. Beck von Leiſtung der ehelichen Pflicht.

Frankfurth am M. 1756. 4.

Die lehrreichen Anmerk. des Recenſ. der Phil..

der Ehe (Leipf. 1800 ) in der Aug. Bit. Zeit.

Jahrg . 1801. Nro.XII. Den 12. Jan.col.g1. u.f.
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II. Fortgefeßte und grundloſe Verſagung dieſer Gemein,

ſchaft wird alſo Beleidigung.

III. Eben dieſer Pflicht fiebt in monogamien Det

ſtrengſte; aber auch in Polygamien doch ein gee

wiffer Grad der Ausſchließlichkeit zu ; oder

ein Recht, die Enthaltung vom Beiſchlaf mit feber

nicht in die Geſellſchaft aufgenommenen Perſon zu

fodern .

Ant. Bauer g. 189. g. 192.

Auch der Innhaber eines Harems. tft feinen Frauen

verpflichtet, mit keiner auſſerhalb deſſelben Beiſchlaf

zu pflegen. Und ſie ihm, zur Enthaltfamkeit, mit als

ler der, bier unbilligen Strenge, wie in der einfa .

ch en Ehe.

IV. Die Pflicht ſub Nro. III. heißt eheliche Treue

im eigentlichen Sinn ;, und ihre Berleßung Ebe .

bruch.

y . If einmal durch befondre Avtonomie, oder går

durch eine allgemeine Gewohnheit , der zufalo

lige Zweck des mutui vitae adiutorii aufgenom .

men : ro erweitern fich die Pflichten und Rechte

von ſelbſt.

VI. Aber auch ohne alle avtonomiſche Erklärung, ift

ein Sheil dem Andern verpflichtet,

den Naturs Erfolg des Beiſchlafeß, wodurch bers

felbe als finnliche Function für das Berninfo

tige Weren allein veredelt werden kann, - die

Kinder. Zeugung, durchaus nicht zu verhin .

dern, in ſich und in ihrer fortgeferten Wirkung.

Der Gatte kann die Gattin mit åußerm Zwang ab .

balten , daß fie feine Abtreibung der Leibes ,

frucht verſuche. Treflich ſagt Ariſtoteles , in den

Oeconom. L. I. Cap. III. TÔ TéxVW xtūris u

λειτουργίας ένεκεν τη φύσει μόνον ούσα τυγχάνει, αλλά και

wPessias. Liberum procreatio non pertinet tan

*

/
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tum AD EXPLENDVM MVNVS NATVRAE ; ſed ad uti

litatem quoque; in Opp. omn. Tom. II. p . 278.

VII. Und eben ſo find beide Gatten einander verpflich

tet, den mit einander erzielten Kindern , gemeinſchaft.

lich die Nahrung, Pflege, Erziehung zu gewähren .

* Die Erziehung der Kinder vollendet eigentlich

« erſt die Erzeugung derſelben , indem fie dadurch

erſt die Fähigkeit erhalten , als ſinnliche Vers

« nunftweſen zu beſtehen und zu wirken.

Bauer , S. 195. Not. c.

VIII. Beide Pflichten Nro. VI. et VII. Find Bertrag

als Natural. Beſtimmung als indirecter

Zweck der Ehe zu denken. §. 457. Nro: IX.

| Ueber die, gegenſeitigen Gewiffen $ . Pflichten der

Ehegatten, f. die Briefe über moraliſche Gegenſtande,

herausgegeben von N. (Berbſt 1797.) Nro. VIII.

.

1

g. 473.

Die eheliche Geſellſchaft iſt nach dem N. R. eine

Gleiche.

Sie kann blog conventioneller Weiſe eine utt.uns

gleiche werden.

Hier kann ich nach dem N. R. Der Vertrag dahin

neigen,

Einmal , daß der Ehegatte der Ehegattin ſich unters

ordnet ;

918dann , daß dieſe jenem.

für das Teßtre ſtimmt die Natur. Anlage der Ges

ſchlechter. Manche Völker des Alterthumes haben baber

eine Marital . Gewalt von einem , den bumanera

Sinn beleidigenden Umfang angenommen. So urſprung.

lich der Römer . Auch die Moraiſche Gefeßgebung

ſpricht ſehr unbedingt von Maritals Herrſchaft.

Bendavid ſucht die Stelle auf eine humane Weiſe

ju modificiren.

Berl. Mon. Schr. October 1796.

E

.
F
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Eben ro human behauptet laz. Sendavid in dem

Berf, einer Rechtsl. 4. 352. lit. d. S. 213.

daß zwiſchen Mann und Weib nicht der geringſte

Unterſchied in Hinſicht auf den Ehevertrag ſtatt

• finde. Beide haben gleiche Rechte abgetreten ;

gleiche Verbindlichkeiten übernommen .

Dech bergleiche man auch eine eigene Schrift hierüber :

» Und er foll bein Herr reya ! « 1. B. Mof. 3.

16. Ein Beitrag zur Berichtigung neuer Mißver.

ſtåndniße , und zur Ubſtellung alter Mißbrauche,

Dbne Drudsrt 1797. VII . und 55. S. 8.

Ariſtoteles hat in dieſer Materie einen glücklichen

Mittelweg genommen. Ihm erſcheint zwar in der An.

ficht beider Geſchlechter das weibliche als : Zriger - 73

Qeydeds Magnor, Moral. L. I. Cap. XXXIV . in Op.

omn, Tom. II. p. 98.; aber er fügt doch gleich binzu :

mod perize loétatos. Zwar legt er dem månglichen mehr

Natur- Anlage zur Oberherrſchaft bet : the póru iš

gursos nyepopirátegor, Uber er begründet die Oberherrſchaft

des Mannes über die Frau auf die Anlage der Cono

ſociation , uno ſchildert die Gattin , obwohl mit Unter .

ordnung unter den Ehegatten , doch als ehrwürdige Mito

Regentin des Hauſes. Oeconomic. L. I. Cap. III. in

Op. omn, Tom . I, p. 278. und noch bündiger, in

dem nicht ganz schten Ano, des Erft. B. nach Jac. Tu.

fanus p. 280.

Die Meinung der Neuern war getheilt. Dem Ehe:

mann eignen die Oberherrſchaft zu : Hugo Grotius, Scul.

pis, Horn, Job. Balth. Wernher, Lanz ; ſ, Höpfner s.

158. Not. 2.; Pufendorf, von Zeidler , Zacharia . S.

Bauer, $. 193. Not. a . und beſonders Job. Gottli. Fich.

te , P. oben g . 452. Nro. II.

Meine eigene Theorie entſcheidet für Gleichheit,

teil teine natürliche --- vermeintliche oder wahre - Uce

berlegenhe
it des Mannes die Oberherrſc

haft begründen

fann, ohne alles Recht zu zerſtöhre
n
, burch Einführun

g
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$

eines Rechtes des Stårtern ; und weil der Ur -Zwed

der Ehe auf keine Ungleichheit führt ; auch felbft der ſpås

ter hinzugetretene zufällige und Nebenzwed nur eine

Uvtonomie auf ungleichheit veranlaßt , ohne ſie

an ſich zu begründen. Uebrigens eine für die unter

uns entſchiedene Wirklichkeit höchſt unintereffante; aber

für die conſequente Bearbeitung des Syftemes aller.

dings bedeutende Streitfrage!

ģ. 474.

I

Verzeichniß beſonderer Schriften über dieſelbe.

M. Joh. Ihre, de fundamento poteſtatis maritalis.

Vpfal. 1743. ( eine ålterer etwas feltne, aber ſehr

aufgeklärte Schrift. Ihr Reſultat im Ganzen iſt:

in ipſa natura poteſtas maritalis parum inve

nit praeſidii; neque adeo deduci poteſt ex

pacto conſociationis. §. VI. und alſo: imperium

mariti in uxorem'e iure naturae deduci non

poteſt. S. VII. . ( Dieſe Oberherrſchaft iſt blos eine

Lehre des Mofaiſchen Rechtes, und überhaupt

eine bibliſche. §. VII. VIII .)

Chriſt. Fried. Jaeger Sp. J. Univerſ. de Imperio

Mariti in uxorem , ' ex principiis J. Nat. hacte

nus fruſtra deducto . Helmſt. 1746 .

Ebenderſelbe: Von der Herrſchaft des Mannes über

die Frau, nach dem Recht der Vernunft.

Zuerſt: in den Gelehrt. Beiträgen zu den Braun.

fchweigifchen Anzeigeti vom J. 1763. 64. 65 .

U18 dann : in Aug. Fr. Schott's Juriſt. Wochens

blatt. Erft. Jahrg. Leipz. 1772. XLVII. Stück

den 19ten Nov. p . 737-752. XLVIII. St.

Ren 26ſten Nov. S. 753-756.

Guelpher Bytapi ' Etwas zum Herveife der Herrſchaft

#des Mannes über die Frau, nach dem N. d. V.

1.) Gel. Beitr. f. d. Braunſchw . Ang. u . 7. 1763.

72 St.
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2.) Schott's Jur. Wochenbl. Jabrg. I. St. XLIX .

den 3ten Dec. S. 769-773.

Jågers Anbang zu den Gedanken von der Herre -

fchaft x .

1.) Sel. B. g . d. Braunſchw . Anz. 0. I. 1763 ,

78 und 79. St.

2.) Schott l . c. S. 774-784.

Fortf. St. L. den roten ' Dec. S. 785

786 .

Iſt der Mann der Herr Feiner Frau ? Philor. Der Ehe.

(keipz. 1800.) Betracht. 6.

§. 475 .

> 1Auflöſung der Ehe

1. Ablauf der Zeit , wenn ſie nach ihrer Stiftung

temporåre Geſellſchaft war. Und das kann fie repa,

nadh dem N. R.

1.) der beſtimmten, 2.) der unbeſtimmten Abftum ,

pfung und Verſchwinden der Naturkräfte, welche

zur Erreichbarkeit des directen Grund - Zweckes der

Ehe erforderlich find.

II. Tod des einen Eheilhabers.

III. Ehercheidung. Divortium .

1.) Beruhend auf wech relſeitiger Einwilligung.

Denn wie dieſe auch in einer guten Poſitiv.Geregges

bung eingeſchränkt werden kann und roll : ſo entſcheis

det fie doch deshalb , nach dem N. N. , weil alles

Myftiſche von dem Begriff der Ehe in einem wah:

ren philoſophiſchen Syſteme entfernt, und der

eheliche Vertrag durchaus auf die Grundfåge der

Vertrags · Lehre überhaupt zurückgeführt werden

muß.

2.) Berubend auf Beleidigung auch gegen den

Willen des anbren Theiles.

A. wegen grundlofer und ſtandhafter Verweiges

rung ebelicher Pflicht; denn, nur in fo weit

låßt ſich dieſe als Zwangs . Recht beban.
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led
e

belt , weil jeder andre Zwang fotohl gegert

phyſiſche Möglichkeit, als gegen Menſchenwürs

de anſtreben dürfte.

B. wegen Verlegung der ehelichen Treue, im

eigentlichen Sinn.

C. Andre Prichten ſind durch den Grundzto

der Ehe nicht beſtimmt, und werden fie es

avtonomiſch, 3. B. burch Aufnahme zufällis

ger und Nebenzwecke, ſo iſt mit der Nichter.

füdung biefer doch nicht eine Radical. Auflo.

fung der Grund , Geſellſchaft gefeet; fondernt

müffen wenigſtens andere Zwangsmittel

fruchtlos zu ihrer Geltendmachung, vorher ver:

ſucht fenn.

$. 476.

Natürlich beleidigt mich jeder Dritte, welcher meine

Sattin mir vorenthålt ; und ich fann hier, wie in der Ses

hauptung meiner Rechte, des Zwanges gegen den Bes

leidiger mich bebienen. Aber dadurch wird es doch nicht

conſequent, das Recht unter der Rubrif eines Dinglich:

perſönlichen aufzuführen .

$. 477.

Schriften . Verzeichniß ad §. 475. bef. Nro. III.

1. Gerh . Titius in der D. $. 463. Nro . II. 2.

Cap. III. p. 573-578.

2. Joh . Mich. lang gründlicher Beweis , daß die di

vortia oder Eheſcheidungen , I. N. verboten regen.

Halle 1715.

3. Ebend. göttliche triumphirende Wahrheit feines grund.

Bewu . Salle 1717.

4. 9. F. Kayſers abgenothigter Gegenbeweis, daß die

Eheſcheidungen in dem natürlichen und geoffenbarten

göttl. Recht nicht gånglich verboten, ſondern aus

vielen Urſachen erlaubt repen . Salle 1720.

5. Chriſt. Aug. Hantke , de divortiis J. N. neuti

quam prohibitis. Gött. 1749.



431

6. Fried. Popp über Eheſcheidung. Amberg und Sulz.

bach 1800.

7. Auch A. Nougarède ſur le divorce.

$. 478 .

Blore Sprach - Anmerkung.

Die deutſchen Worte : Ebe und beirathen , beo

zeichnen ganz den Stand des båuslichen Lebens. E.

Ee. Eb. beißt foedus überhaupt; maritale insbeſondre.

Beirathen ſtammet ab von : Heiwa'- im Ulphilas,

Baus. Angelrächſ. Kive , und Hiraede. Die Sylbe:

rad , raede heißt Stand , Einrichtung, Verbindung. Het

radae , Kausſtand, häusliche Verbindung.

Eine für N. R. ſprechende Etymologie! Heirathea

alſo keinesweges von dem wibernaturiſtiſchen Begriff :

heuern , miethen.

Schottel deutſche Grammat. p. 1307.

Sam. Job. Ernft Storch, Neueſte Beiträge zur näbern

Kenntniß der deutſchen Sprache. Nach ſeinem Tode

berausgegeben son Carl Ludw . Conrad. Berlin unb

Stettin 1798. Nro. 40.

i

3 to eite 8. Capitel.

Erweiterungen der båuslichen Geſellſchaft.

Erfter . unter Abrchnitt.

Geſellſchaft zwiſchen Eltern und Kindern.

§. 479.

Auch die Recht$ .Verhåltnife
ehelicher

Kinder

bleiben innerhalb der Periode des noch nicht entwickelten

Vernunft • Gebrauches
ebendieſelben

, wie die , der

aurrereblichen
. §. 415— 425 .

Das Neue ift nur hinzutretenbes. Berhåltniß

der Eltern gegen einander.

Permöge derfelben ift :

more
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Erfilich , ein Theil dem andren zwangsrechtlich ver .

pflichtet, zur Erhaltung und Erziehung der Kin.

der, weil dieſe als ein indirecter Zweck jeber nas

tur , und vernunftgemäßen Ehe fich geltend macht.

8. 457. Nro. IX . § . 472. Nro . VI - VIII.

zweitens, die Erziehung ſelbſt ein gemeinſchaft.

liches Recht, ' und Pflichtgerchåft beider El.

tern ;

Einmal , in welchem notóriſdh der Ehemann

das Directorium führet, ſobald die Ebe eis

ne ſoldie ungleiche Geſellſchaft geworden ift,

daß ihm Marital . Gewalt zuſtehet. § . 473.

A180antı, in welchem , ſo lange die Ebe eine

gleiche Geſellſchaft ift, die Stimme der

Mutter über die Modalitäten der Erziehung

aus eben den Gründen die entſcheiden .

de bleiben mußte , aus welchen ihr überhaupt

ein prioritätiſches Recht über die Kinder

zugeeignet worben . 422. Nro. X. ,

26

be

§. 480.

Erſt mit dem entwickelten Vernunft : Gebraudy

der Kinder bildet ſich eine freiwillige , meiſt auf

ftillfd weigender Vertragsſchließung beruhende, Ses

reilſchaft zwiſchen Eltern und Kindern. $ . 423.

f. 440. Nro. III.

Die Periode des entwickelten Bernunft , Ges

brauche $ , der Fähigkeit, ſich felbft zu erhalten, und

neue Verbindungen mit Eltern oder mit Fremden ein .

zugehen laßt fich nicht durchaus IN ABSTRACTO ben

ſtimmen ; rondern mit Rückſicht cuf die Errch einung

IN CONCRETO , unter gerechter Beurtheilung der Eltern.

Bauer $. 198. Nro. 3 .

Doch dürfte gewöhnlich die Zurücklegung der et .

gentlichen Kindheits. Fabre die Zeitfriſt renn , mit

welchen ,' nach den einfaden Bedürfnißen des Nas

turs
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tur.Menſchen die eigene Wirframfeit deffelben bes

ginnt.

$. 481 .

Die Geſellſchaft zwiſchen Eltern und Kindern iſt ih.

rer Natur nach eine ungleiche. Denn ihr Grundzweck

iſt fortdauernde Erziehung , welche ohne Unter .

pronung nicht gedacht werden kann.

6. 482.

Da' in dieſer . Periode die fortbauernde Ernährung

und Pflege der Kinder nicht mehr als elterliche Pflicht

erſcheint: ſo können fie für die Gewährung derſelben He:

dingungen machen ; ſie fönnen, auſſerhalb des Grund,

Zweckes der fortgereßten Erziehung , auch von den

allmählig fich entwickelnden Kräften der Kinder zu eige :

nem Beſten , und für das båusliche Reben Gebrauch

machen ; auch wenn den Kindern Erwerbungen zufal,

len, zwar nicht das Eigenthum davon, aber die Nugi

nießung ſo lange ſich zueignen , als jenes für die Kin.

der wohlthårige Verhältniß der båuslichen Geſell.

rchaft fortdauert.

$. 483 .

In den feltnen fållen, wo eine ausdrůdliche

Vertragsſchließung
der Geſellſchaft zwiſchen Eltern und

Kindern zu Grunbe liegt , entſcheidet natürlich die rechts

beſtåndige Autonomie ſowohl über den Umfang der ges

genſeitigen Rechte und Pflichten , als über die Dauer der

Geſellſchaft. Allein in dem Angewandten N. R. kann les

diglich auf die Natural , Beſtimmungen , und alſo

auf die ftillfchweigend
gefesten , die Unterſuchung fich

beziehen. f. 442.

§. 484.

Die legtern beſtimmen zuerſt den Umfang der Rech ,

te und Pflichten dahin :

I. Auch in dieſem geſellſchaftlichen Verhältniß darf

nichts enthalten fenn , was im Widerſpruch mit den

allgemeinen Menſchen Rechten ſteht, es mußte
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denn gerechter Weiſe abgeleitet werden fönnen,

aus der Natur der Geſellſchaft, ſo weit ſie nach ih ,

rem fortdauernden Endzweck als ungleiche gedacht

werden muß Einſchränkungen durch Erziehungs,

Recht! - ( § . 481.) oder aus den gerechten Bes

dingungen , welche die Eltern den Kindern als des

quivalent ihrer fortdauernden Wohlthat geſtellet has

ben . ( § . 482. )

II . Da der Grund- 3 weck auch dieſes gerellſchaft.

lichen Verhältnißes eine fortgereßte Erziehung

iſt; ſo muß alles Zufällige dieſem Grund Zweck uns

tergeordnet, und was mit ihm nicht beſtehet, für un .

rechtmäßig geachtet werden.

$. 485

Was die Dauer dieſer Geſellſchaft betrifft: ro iſt

daß Eigenthůmlich e derſelben , daß in ro fern ſie auf

bloſer ftillfch w eigender Einigung beruht, fie durch jes

de entgegen gereßte Thatſache von Seiten der El.

tern und Kindeľ aufgelöſet werden kann. Sowohl, wenn

diere jene verlaſſen, als auch wenn jene diefe, als reif zur

Vorſorge für fich felbft, nicht långer unter elterlicher Pfles

ge behalten wollen .

z weiter unters U brch nitt.

Geſellſchaft zwiſchen Herrn und Diener.

$. 486.

Die zufällig ungleiche Vertheilung des äußern Eigen.

thumes führt Bedürfniße berbei . Bem aber ein noch

ro dürftiges Loos gefallen ift: der hat doch eine Summe

von Erwerb Mitteln in ſeinen natürlichen Kråf.

ten . Dieſe kann jeder für Andre wirken laſſen. Sowohl

umſonſt, als gegen Vergelt.

$. 487.

Zuerſt die böbern Kräfte im Menſchen . Aufgebot



435

Teiner Denftraft für endre, mit Anwendung auf höchſt

verſchiedenartige Zweige å ußerer Chåtigkeit.

$. 488.

Ulsdann auch die niedern beſonders die Börs

per Kräfte, zu den mannichfaltigſten åußern Dienſtleiſtun:

gen bon moraliſcher Möglichkeit.

9. 489.

Aus Bertrågen
über einzelne

Handlungen

als folche entſteht keine Geſellſchaft
. Dieſe erfordert

einen dauernden
Zweck.

$. 490.

Der Menſch kann aber dem Anbren zu einer gan .

Ben Gattung von
Dienftleiſtungen

, welche moras

lifche Möglichkeit
haben; und für welche die niedern

Selen, und die körperlichen
Kräfte aufgeboten

wer . 1

den müſſen , gegen Entgelt fich verpflichten .

$. 496.

Diefe Verpflichtung hat das
Eigenthümliche

an

fichi

I. daß eben weil fie in einer Gattung von Dienſtleis

ſtungen beſteht, diefelbe in fortgeregte Hand ,

lungsweiſe alſo in einen Bauernden Zweck

alſo in
geſellſchaftliches Berbältniß iber.

geht.

II. daß weſentlich der eine Theil berechtigt reyn

muß, durch ſein wollen den Gattungs -Begriff auf

das Concrete überzutragen alſo zu befehlen

welche Dienfte, tann, und wie er ſie geleiſtet haben

will .

III, daß die beliebte Gattung der Dienſte größtentheils

auf Bedürfniße und Bequemlichkeit des båus.

lichen Lebens fich bezieht.

$. 492.

So bildet fich das Berhältniß
zwiſchen gerra und

Diener - Serra und Mago -

ad l. als
Geſellſchaft;
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ad II. als werentlich ungleiche;

ad III. als häuslide als Erweiterung der

SOCIETATIS DOMESTICAE.

1

1

§. 493

Die Geſellſchaft zwiſchen Herrn und Diener iſt zwar

eine ungleiche Geſellſchaft ; aber mit Einſchränkung

der Oberherrſchaft
:

I. durch die allgemeine
Rückſicht auf moraliſche

Möglichkeit der Kraft .Deußerung ;

II. durch die beſondre auf die beliebte Gattung von

Dienſten .

Der Herr fann ſich über den Diener keine Verfùs

gungen anmaßen, als ſolche:

1.) welcheunmittelbarin dem Gattungs ,Begriff

der verſprochenen Dienſte enthalten ſind ;

2.) oder wenigſtens mittelbar , in ſo fern ohne eine

gegebne Art der Verfügung auch der Grundzwed

des geſellſchaftlichen Verhältniß es nicht era

reichbar wäre.

Ift der Diener auch Züchtigungen unterivorfen ?

§ . 494.

Auch dieſe Geſellſchaft
, iſt wie allé , ſchlechterdings

nur beruhend auf einem Vertrage
. Großtentheils

eis

nem ausdrücklichen
und freiwilligen

; herbeigeführt

durch wechſelſeitiges
Bedürfniß

.

$. 495.

Die Arten derſelben ſind mannichfaltig
- Po mans

nichfaltig, als die Gattungen
der niedern Dienſtleiſtuna

gen , beſonders im håuslichen
Leben. Auch mehres

re - alle phyfiſch- und moraliſch möglichen Arten der

Dienſte zugleich können, von einem und demſelben

Subject übernommen
werden.

§. 496.

Immer aber bleibt das Rechtsverhältniß unůbéra

tragbar auf Andre. Der Diener kann als ſolcher nicht

veräußert werden. Wohl aber, nach dem Umfang reines

1
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!

Dienſtverhältnißes, ihm Dienfte an Andre befohlen , ro

daß der Herr in dieſen Andern alſo mittelbar , ben

dienet wird.

$. 497

In häuslichen Geſellſchaften find die Dienfte für

die Theilnehmer derfelben Herrn, Frau und Kinder

regelmåfig beſtimmt.

Selbſt wenn die Ebe eine ungleiche Geſellſchaft

ift: ro ift dennoch die Gattin Mit : Regiererin des Haus

fes ; und beſonders ber weibliche Theil der Dienerſchaft

ihr gunåchſt untergeordnet.

S. 498.

Die Gef. zwiſchen .und D. iſt in der Regel eige

temporåre.

Entweder unter Beſtimmung einer Zeitfriſt zum Bor..

aus ;

oder unter wechrelſeitiger Auffagbarkeit des Verhåltnißes

unter einer beſtimmten Zwiſchenfriſt, von dem Augen.

blick, wo aufgeſagt wird, bis zu dem, too der Dienſt

verlaſſen werden fou Auffündigungs - Frift

genannt.

§. 499.

Eben dieſe Geſellſchaft wird alſo geendigt:

I. durch Ablauf der beſtinimten Zeit.

1.) der zum Voraus beſtimmten ,

2.) der durch Auffündigung fich beſtimmenden.

II. Durch den Tod des Herrn oder des Dieners.

III . Auch, während der contractmåfigen Zeit.

1.) auf den Grund einer Beleidigung. Unges

borſam 28 liederliches Geſinde kann fortges

jagt, ein tyranniſcher Herr verlaſſen werden .

2.) ex Claulula rebus fia ftantibus.

A. wenn in der Lage des Herrn eine unvor.

geſehene, weſentliche Veränderung, z . B. Zer.

rüttung feiner Vermögens ,Umſtände vorfått,

vermoge welcher er fich durchaus nicht, ober

7
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nicht, in fo fern er ſeinem Bedürfniß gemäß

alſo vernünftiger Weiſe handeln will, einen

Diener mehr balten kann,

B. wenn in der Lage des Dienenden ein Er.

eigniß eintrift, wo ſein ganzes tünftiges

Glück allein unter ſchneller Auflöſung des

Dienſtverhåltnißes begründet werden mag.

$ . 500 ,

Das Aequivalent
für die Dienſte hångt bloß von

contractmåfiger
Beſtimmung

ab. Gervöhnlich iſt es Bes

ftreitung aller , oder der hauptſächlichſten
Bedürfniße

des Dienenden, - an Koft, Dach und Fach, und Kleidung.

Eben dadurch wird der Dienende ein eigentliches Glied

der båuslichen
Gerellſchaft

. Auch auſſerdem ein

Vergelt in einer beſtimmten Quantitåt det åußern Werth,

Zeichens, der fohn genannt,

Ndes dies iſt im Måbern blog avtonomiſch beſtimm .

bar. Und eben deshalb iſt der Dienſt:Vertrag ges

wöhnlich ein ausdrůdlicher. In unſerer Kunftſprache

eine Unterart der Mietbung, Locatio Conductio ope

rarum in ſpecie ſic dicta ,

Je mehr der Diener als Familien Glieb zu bes

trachten : deſto höher die moraliſche Pflicht des Hausva.

ters, auch für den franten Diener zu ſorgen. Zwang6.

rechtlich wird fie aber nur aldþann,

1. ) wenn fie contractmåſig'ift;

2.) wenn die Krankheit bewirkt worden iſt,

A. im Dienſte,

B , durch Beleidigungen von Seiten des Serrn ,

Dritter unter : U 6 r dh -n itt .

Berhältniß des Herrn und des Sclaven.

$. 501

Blog Gegenſtand
fremden Eigenthumes ; aller

Willkühr fremder Berfügung unterworfen ; im Bezug auf
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den Eigenthümer felbft nicht mehr Subject des Rechtes

fenn, heißt eigentlich Sclaverei. SERVITVS. Ulfo in

auffallender Verſchiedenheit von dem Verhältniß des Herrn

und des Dieners,

$. 502.

Einer der erſten und gelehrteſten Kenner des Römis

Ichen Rechtes , Profeſſor Hugo , hat mit ſeinem Genie.

Blick die Sclaverei, beſonders die Römiſche, in ganz neue

Anſichten genommen,

in ſeinem N. R. als Zw . Bande des Lehrb. e. civis

lift. Curſ. Erſte Auft. Pr. R. Abidin . I. A. 8-63.

S. 47. u. d. f.

Wir ' divergiren aber zu rebr in dem Grundbegriffe

der Wiſſenſchaft, als welche ich von rechtsphiloſophiſcher

Anſicht der poſitivrechtlichen Syſteme ganz weſentlich

unterſcheide, um hiernach meine naturrechtlichen Ideen bes

ſtimmen zu können. Selbſt in der politiſchen Anſicht, vers

gleiche man auch den großen Montesquieu Liv. XV. per

tot. Tom. II . p . 87 -- 115 .

$. 503

Ich lehre ſelbſt aus Gründen des Ang. Staats.

Nechtes , daß der einzelne Staatsbürger
gegen rechts,

förmlich) beſtehende poſitive Verfaſſungen
ſich nicht aufs

lehnen barf. Demohngeachtet
bleibt es die ehrwürdige

Pflicht des febrers des N. R. von jeder poſitiven

Einrichtung mit Wahrheit, Freimithigkeit
und Beſcheiden.

heit zu urtheilen, ob ſie mit den Grundbegriffen
des

N. R. in Harmonie . fteht, oder im Widerſpruch ? und

ſeør oft wird das Urtheil des Naturiſten ein ausgeſtreu :

tes Samenkorn, was zu feiner Zeit herrlidie Früchte trågt.

Und ſo hat er auch mit Treue Reine Anſicht der Sclaves

rei zu eröfnen .

$. 504.

Römiſche Sclaverei Sclavenſtand des Negers in

engliſchen und andern Colonieen - Sclaverei nach der

Schilderung des § . 501. ſtehen in weſentlichem Wiber:
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ſpruch mit dem N. R. als Verpflichtungen zu moras

liſcher Unmöglichkeit.

Jacob, N. R. g. 596. Buhle, S. 293. S. auch

oben S. 444.

8. 505 .

Auch das N. R. Kennet Sclaven , unterſchieben

vom Diener. Aber unter den wichtigen Einſchrånfun

gen : Ein Menſch kann unbedingt den moraliſch

möglichen Gebrauch aller feiner Fråfte auf den Andern

übertragen , und fich der Willkühr des Andern unbedingt

dahin überlaffen , daß er einſeitig nach ſeinem Bes

dürfnißi Intereſſe, Belieben ihn lebenslang zu aller

Art von Thåtigkeit und des Leidens beſtimme, ſo weit

beide unter gleichmäßiger pbyrircher und moraliſcher

Möglichkeit ſtehen.

§. 506 .

Bei dieſer Şingabe aller ſeiner Kraft erwirbt der

Sclave nichts für ſich fondern was er erwirbt, ertvirbt

er dem Herrn.

ſ. 507...

Da der . Uebergang in Sclaverei in der Hingabe al.

les deſſen beſteht, was von Perſönlichkeit
aufgegeben,

und veräußert werden kann : ſo iſt ebenberſelbe umro

leichter, und um ro gerðiffer, auch mit der Abtretung alles

å ußern Eigenthumes
verknüpft.

ģ. 508.

Iſt nun alles åußere Eigenthum auf den Herrn

übergangen , ſo wie der Gebrauch der Geſammtkraft des

Sclaven : ro bleibt für dieſen keine phyfiſche Möglichkeit

der Subſiſtenz, als in ro fern der Herr die geſammte

Noth durft des Sclaven beſtreitet. Und diefer noth:

dürftige Unterhalt wird alſo Zwangs , Pflicht, des

Berrn. So entſteht auch zwiſchen dieſen beiden Ges

rellſchaft; obwohl von der höchſt möglichen un :

gleich beit.



441

$. 509

Vermöge der unbedingten Hingebung, welche nur

durch die Grenzlinie der moraliſchen Unmöglichteit

beſchränkt wird, iſt dem Herrn auch freie Uebertragbarkeit

dieſes geſammten Rechts , Verhåltniß es auf jeden

Andren gegeben. Der Sclave fann als ſolcher verå u .

Bert ; aber auch bieburch können nicht mehr oder an ,

dre Rechte begründet werden, als ſo viel in dem Zuſtand

der Sclaverei überhaupt enthalten find.

§. 510.

Die Grenzlinie des Moraliſch unmöglichen
be

ſtimmt ſich dahin

Einmal , daß auch dem Sclaven keine Art von Shd.

tigkeit befohlen werden kann , welche in ihrer Tens

denz eine moraliſche Unmöglichkeit enthält ;!

Alsbann , daß er auch in kein Leiden der gegebnen

Art verreßt werde.

g. 511 .

Da der Menſch nicht nach blinder Willkühr über ſein

Leben verfügen kann : ro iſt auch dem Herrn kein Jvs

VITAE AC NECIS zuſtändig. Der Tod des Sclgoen kann

rechtlich nicht beſchlofen wurden , als wo er Nöthmittel

des Beleidigten gegen den Beleidiger feyn würde.

$ . 512.

Auch grauſame, zweckloſe, für Leben und Geſundheit

gefährliche Mißhandlungen , liegen auſſerhalb der

Sphåre moraliſcher Möglichkeit.

Uber Züchtigungen , ſelbſt die hårtern, ſo weit fte

fich innerhalb der gezogenen Grenzlinien halten , find im

Herren - Niechte begriffen.

§. 513 .

Sclaverei iſt ein fo brůckender Zuſtand, daß er nicht

leicht freiwillig übernommen wird. Der Sieger fann zwar

als ſolcher den Beſiegten nicht zum Sclaven machen.

Aber vermöge des ſogenannten unendlichen Rechtes

des Beleidigten kann der Beleidiger als Beſiegter in
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Lagen kommen , wo er nach Art einer ACTIONIS INVITAE

zu ; dem Unterwerfungs . Vertrag in Sclaverei ſich ento

ſchließt. Und das iſt alsdann rechtmäßige Entſtehung der.

felben ! J. J. Rouſſeau im Contr. loc. Liv. I. Chap.

4. Amſt. Uusg. von 1762. p. 11. Deaft fich zu einreis

tig bloße Völferkriege ; ung vergißt die der einzelnen Naa

turmenſchen , wenn er alle Entſtehung der Sclaverei aus

Kriegen beſtreitet.

f . 514.

Die Deutſche Leibeigenſchaft
hat in der per .

fonlichen Verfaßung, und in den Dienſtverhältnißen
des

Leibeignen, durchaus nichts, was ihre rechtliche Mög.

lichkeit beſchränkte. Der deutſche Leibeigne iſt nichts

weniger, als ein römiſcher Sclave. ,

$. 515.

Aber deutſche Leibeigenſchaft
und römiſche Sclaves

rei treffen wenigſtens in einem Punkte zuſammen von

gleichem , unbeſtreitbaren
Widerſpruch

gegen N. R.

- in der Vererbung
dieſes Verbåltniß

es auf

Kinder. Der Menſch wird als Menſch wird frei

gebohren. Niemand kann mehr Rechte übertragen, als er

ſelbſt hat. Gleichartige
Weren, als mein Product, find

nicht mein Eigenthum . Ich kann fie alſo auch nicht zum

Eigenthum eines Andern machen . Und Geburt kann die

Sclaverei nicht fortpflanzen. Auch nicht in der Geſtalt

einer gemilderten perſönlichen
Dienftpflichtig

.

teit !

§. 516 .

Wo möglich noch ungerechter iſt Negern -Handel.

Wem rol der Menſch abgekauft werden , der ſelbſt nicht

fremdes Eigenthum ift ? Wie Kinder ihren Eltern ?

f. 517 .

Rechtmäßige Sclaverei löret fich nur auf:

I. mit dem Tode des Sclaven ;

II . mit dem Tode des Herrn , in fo fern er nicht un .

ter lebenden einem Andern reine Rechte übertras
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gen hat. Gegenſtand der Decupation iſt der Sclave

nicht. Aber , Glåubiger des Herrn , wenn das

übrige Vermogen zu ihrer Befriedigung nicht zureicht,

und vertragsweiſe Erben können den Sclaven

allerdings in Anſpruch nehmen ;

III . durch Freilaßung. Buble 9. 294. Nro. 3 .

IV . ſelbſt wegen Beleidigung , wenn der Herr dic

natürliche Grenzlinie überſchreitet; z. B. wenn er

ſtillſchweigend den Sclaven dadurch aufgiebt, daß er

ihm den nothdürftigen Unterhalt verweigert. Die

Möglichkeit der Beleidigung läugnen die Vertheis

diger der ſtrengern Sclaverei. Hobbes de Ciye

Cap. VIII. S. 7. Man ſebe aber Pufendorf de

J, N. et G, L. VI. Cap . III. S. VIII,

§. 518.

Wenn auffer dem legtern Falle der Sclave entflieht:

ro kann der Herr rein Recht auf ihn geltend machen, wo

er ihn findet. In dieſem Sinne giebt es ein indica ,

tions - Recht.

$. 519 .

Selbft der Sclave bort alſo nach dem N. X, nicht

auf, Menfch und- Perron zu reyn ; er wird nicht Sa.

che. Aber doch Gegenſtand ro mannichfaltiger fremder

Verfügung, daß manches Analogon des åußern Eigen.

thums . Rechtes auf ihn anwendbar ift.

$. 520 .

Alle übrigen Geſellſchaften haben Grund . 3 noede

von wechſelſeitigem
Intereſſe. Nicht ſo die Scla ,

verei ! Selbſt der nothdürftige Unterhalt des Sclaven

fann nicht als ſolcher gedacht werden . Er erſcheint nur

als einſchränkende
Bedingung der phyrirchen ,

ſo wie der moraliſchen Möglichkeit des Verhalt

nißes.

† So viele Fehler auch unfrem Zeltalter eigen find: fo iſt es dodo

ein rühmlicher Character - Zug, von allen Seiten her in dieſer,

die Menſchenwürde To houbo intereſſirenden Lehre ſich mit dem
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.

N. R. , immer mehr in Harmonie gefekt zu haben. Dabin fires

ben die Abſchaffung des Negerhandels; dabin felbſt die Aufbe

bungen der Leibeigenſchaft.

So die neueſten Verordnungen des Preuß. Staates ;

und die Grundfåte deſſelben über Sclaverei. Zh. II. Tit. V.

§ . 196. §. 208.

§. 521 .

Literatur zum zw . und Dr. Unter . Abſchn .

Andr. Brummer de ſocietate herili. Lipſ. 1651.

Jo. Jac. Müller de ſocietate herili. Jen. 1690.

Jo. Schultze de poteftate herili. Ged. 1694.

Dan. Fried. Hoheiſel de mercatura corporum hu

manorum. Lipſ. 1720.,

Jo. Michael Teutſcher de ſtatu fervorum iure nat.

licito . Lipſ. 1722.

J. H. Boehmer de ſingulari commodo ſervitutis

perpetuariae prae temporaria . Hal. 1730. und

in den Exerc. ad Pand. Exerc. L. III. Tom. III. -

Gött. 1748. p . 506-532.

Jo. Guil. Surland de ſervitute in remp. revo

canda. Gött. 1749.

Beide, als juriſtiſche Practifer bebeutende und auf

geklärte Juriſten , denken ſich eine gemilderte , mit

dem N. R. derträgliche Sclaverei ; und Surland

verfolgt in derſelben gewiße Ideen der Crimis

nal.Juftij ; Böhmer beſonders der allgemeinen

Landes : Policei.

Gottlob Chriſt. Beſac de fobole fervorum libe

ra. Lipſ. 1754 .

Chriſt. Frid. Schott de ſervitute apud Romanos,

num iuri Nat. fuerit conformis ? Tubing. 1755.

und im Append. D. J. N. Tom. II. p . 355 -

399.

Jo. Steph. Wieland de ortu et progreſſu ſervi

tutis , ſec. J. N. et civile. Lipſ. 1762.

Gottlo. Aug. Tittel de iis, qui natura ſerviunt.

Carlsruhe 1765.

und in den Erl. ber Phil. Abh. XIII.

1
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M. E. Chriſtiant über die Leibeigenſch. nach Grundſ.

des N. R.

Schleswig - Holſteinſche Prov. Berichte. Jahrgang

1787. II.

Juft. Möſer Etwas über die Naturgeſchichte des Leib,

eigenthums.

Berl. Non. Schr. 1785. St. i .

3weite Haupt:Gattung.

Die größern Geſellſchaften des Menſchens Gerchlech .

tes , bis auf die Stufe ſeiner heutigen Cultur.

E r ft es Capitel.

Größere Gerellſchaft zu einem intellectuellen

Zwed.

Spirche und Kirchen . Recht.

S. 522.

Religion ; im objectiven
Sinn , iſt Syſtem der

Begriffe und Grundråbe, welche das moraliſche Verhålt.

niß des Menſchen zur Gottheit beſtimmen. Alſo: Lehre

von Gott, und von dem Verhältniß des Menſchen zu

Gott.

§. 523 .

I. Bernunft. Erkenntniſſe
von Gott, fino: natürliche

Religion.

II. Im grauen Alterthum, wie in der neueſten Zeit, find

Menſchen und ganze Völker von dem hiſtoriſchen

Glauben an befondre Offenbarungen der

Gottheit an wundervolle Mittheilungen einer

nåbern 0. h. durch die ſich ſelbſt überlaſſene Vernunft

nicht begreifbaren Kenntniß ihres Weſens, und ihres

Verhältnißes zum Welt . All und zum Menſchen,

ausgegangen . Und darauf haben ſich eben ſo viel

poſitive Religionen begründet.
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Unter allen Religionen der z no éiten Art behauptet

die Chriftliche in ihrem åchten Geift die reinſte Vers

nunftmäßigkeit, und die erhabenſte Sittenlehre iſt auch

der Glaube der heutigen , cultivirteſten Völfer des Eros

Creißcs.

$. 524.

In Beziehung auf Religion kann eine Menſchen.

Menge einen doppelten, gemeinſchaftlichen , fort ,

dauernden , und nur durch vereinte Kraft erreids,

baren Endz toe of fich vorfeßen .

Erſter Ztveck. Erhaltung und Fortpflanzung der Relis

gion im objectiven Sinn durch gleichförmigen Ans

terricht.

Zweiter Zweck. Gemeinſchaftliche Uebung des äußern

Gottesdienſtes.

g. 525 .

Zur Auftlårung des erſten Zwedes führen folgende

Vorbegriffe:

Ade menſchliche Ideen bedürfen einer Entwickelung.

Die Erhaltung einer erworbenen maſſe von

Kenntnißen wird nur möglich durch eine beſtimmte

Darſtellung derſelben in Zeichenſprache; und durch

Mittheilung ihrer von einem zu dem andern ber

ſonders von dem vollendeten Menſchen an dent

erft fich bildenden in Kraft des Medium der

Zeichenſprache.

Ein fo wichtiges Syſtem menſchlicher Erkenntniße,

als die religiöſen find, bedarf daher vor allen dies

fer Erhaltung ; und ſie iſt als ein für die Menſch

heit höchſt wichtiger und anſtåndiger Zweck zu bes

trachten.

g . 526 .

Zur Aufklärung des zweiten Hauptzweckes:

I. Ein Theil der menſchlichen Dorſtellungen bezieht ſich

auf Handlungen der Menſchen ; wird Beftimi

mung8.Grund für dieſelben ; und wirft auf das
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Handeln , nach dem Grade .Der Lebhaftigkeit , als

Triebfeder.

II. In dieſe Claſſe der menſchlichen Vorſtellungen ges

bören beſonders die religioſen. Der ganze Umriß

der, durch fie beſtimmten Handlungsweiſe beißt Gote

tes . Berehrung - Gottesdienft. Der innere und

weſentliche Gottesdienſt iſt die Harmonie der ges

rammten Lebens- und Handlungsweiſe mit den

Grundbegriffen von den Verhältnißen des Menſchen

zur Gottheit.

III. Es iſt ein proychologiſches Gefeß , daß jede

måchtige Vorſtellung unſrer Seele jede großbals

tige, lebhafte, ſtarke Empfindung, dahin ſtrebt, fich

einen ſinnlichen und ſymboliſchen Ausdruck zu

geben. So die Freundſchaft, die Liebe ; ro jebe hos

here Empfindung im Menſchen. Vor allem alſo :

religiöſe Vorſtellungen und Empfindungen. Daher

der åußereGottesdienſt, d. h . der Janbegriff al

ler der Handlungen, welche eine Tinnliche Darſtels

lung religiöſer Vorſtellungen und Empfindungen

in fich enthalten.

IV . Gerade der å ußere Gottesdienſt - das Sinn,

liche der Darſtellung - belebt und erhöht ſich durch

Gemeinſchaftlichkeit; durch einen gleichför,

migen Ausdruck , welchen fich gleich denkende und

in der Empfindung gleich geſtimmte Viele mit ver .

einter Kraft geben. Auch er iſt alſo ein würdiger

Zweck geſelliger Verbindung unter Menſchen.

g. 527.

Beide Zwede werben die Grundlage einer für die

Cultur der Menſchheit höchſt wichtigen, ſowohl inner.

balb des Staates als auſſerhalb deſſelben, und rogar vor

allem Uebergang in bürgerliches Leben ſchon gedenkbaren

Gerellſchaft. Beide find intellectuelle , d. 6. auf

geiſtige Bedürfniße des Menſchen angelegte Zwecke, auf

welche fich aber eine ' fortgeregte Reihe auch außerer
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Handlungen beziehet, ſo daß fie volkommen als Ges

genſtand einer geſelligen Verbindung unter Menſchen bes

trachtet werden können.

$ . 528 .

Eine Geſellſchaft der Menſchen zu gemeinſchaftlicher

Ausübung eines å ußern Gottesdienſtes nach einer unter

ihnen gemeinſchaftlichen Anlage der Religions -Begriffe

heißt Stirche. Das Syſtem aller Rechtswahrheiten, wel.

che die Kirche als Geſellſchaft zum Gegenſtand haben,

beißt Kirchen: Recht; und derjenige Theil des Ang. N.

R. , welcher die Vernunft. Wahrheiten über das Rechts,

Berhåltniß der Kirchen darſtellt , natürliches Kira

den . Recht.

$ . 529

Verzeichniß der wichtigſten Schriften über N. R. R.

Chr. H. Schott primae lineae Juris Eccleſ. Uni.

verſ. im T. II . der D. J. N. Nro. XIX . S. 298

--- 336 . in LXVI. sphen .

The. Schmalz, das natürliche Kirchen Recht. Königs,

berg 1793 .

Job. Chriſto . Hoffbauer von der kirchlichen Geſells

fchaft. In ſeinen Unterſ. üb. d. wicht. Gegenft. Des

N. R. 466. XXXII. S. 279-329.

Verſuch eines nat. K. R. aus der Natur des Begriffs

der Kirche entwickelt. Berlin 1799.

Jeruſalem , oder über religiöſe Macht und Judentum ,

von Mofes Mendelsſohn , Berlin 1783.

Joh. Fr. Zödner , über M. M.'8 Jeruſalem . Berlin

1784.

$. 530 .

Die Bildung der Kirche, wie jeder Geſellſchaft, iſt

eine vertrag 8weiſe; beruhend auf dem kirchlichen

Vereinigungs
. und Verfaßungs . Vertrag.

$. 531 .

Da die Kirche eine Geſellſchaft zu gemeinſchaftlicher

Gottes .
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Gottes . Berehrung iſt: ro muß dieſelbe von gemein ,

ſchaftlichen Grundbegriffen über Gott und das

Berbåltniß des Menſchen zu Gott ausgeben.

Eine Kirche fann ſich daher nicht anders bilden, als uns

ter einer einſtimmigen Beſtimmung der Lehren ( Dog ,

men ) als deren Innbegriff das Symbol der Kirche

heißt.

g. 532.

I. Es iſt eine moraliſche Unmöglichkeit, ohne eigene

und innere Ueberzeugung eine Religions, Lehre anzuneh ,

men. Durdaus nur von dieſer tann der Beitritt zu

einer kirchlichen Geſellſchaft ausgehen. Und es

iſt die höchſte Verſündigung an Moral und Menſdjen :

würde, durch äußere Gewalt eine Religion aufdringen

zu wollen.

II. Es iſt eben ro moraliſche Unmöglichkeit , dem

fteten Fortſchreiten in der Erkenntniß zu entſagen .

Daher

1.) wenn ich audy'heute das Symbol einer hir,

che mit freier Ueberzeugung annehme: To iſt den

noch keine rechtliche Verpflichtung möglich

demſelben getreu zu bleiben.

2.) Da ich vielmehr mit Aufrechthaltung meiner

Sittlichkeit der beſtimmten Art der dußern Got.

tes-Verehrung nicht mehr obliegen kann, wenn ſich

meine innere Ueberzeugung von den Grund ,

lehren , von welchen jene ausgehet, veråndert

hat: ro muß mir der einſeitige Austritt aus

der Gemeinſchaft einer Kirche für jeden Au.

genblick meines Lebens frei ſtehen.

$. 533.

Nach dem erſten Haupt- Zweck der Kirchen §. 524

I. §. 525. iſt es eine Natural Beſtimmung
dieſer Ges

redſchaft, daß ihre Glieder in das innere Verhålt .

niß der febrenden und der Lernenden fich abtheilen.

Bei den lernenden erfolgt entweder erſt Mittheilung und

ff

l
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Entwicklung der Begriffe im erſten unterricht; oder

nur Weckung der fchon aufgefaßten Begriffe zu gegen :

wärtigem Bewußtſeyn und Anſchaulichkeit; ſo wie der mit

den Vorſtellungen correſpondirenden Empfindungen der

Sele der religiöſen.

$. 534.

Lehrende ſtehen unter der 3 wangs- Verpflich .

tungi dem Symbol der Kirche gemåß zu lehren.

Aber natürlich ($ . 533. Nro. II. ) kann dieſe Verpflichtung

nicht weiter geben , als dahin , daß der febrer einer

Kirche aufbóre es zu feyn und Peyn zu wollen , ſobald

reine innern Ueberzeugungen in einen weſentlichen Wis

derſpruch mit den Grundlehren dieſer Kirche getres

ten ſind.

§. 535.

Der Unterſchied zwiſchen Lehrenden
und fernen ,

den macht die Gefellſchaft zu feiner ungleichen
. Nas

türliche Hochachtung
und Verehrung gebührt zwar dem

febrer ; aber nicht Oberberrrch
aft. Er hat nicht mit

åußerer Gewalt, ſondern mit Energie der Vorfellun
.

gen auf die Gemüther zu wirken.

$ . 536 .

Bermögé des zweiten Grundziveces der Kirche

§. 524. Nro. II. $ . 526. hat der Verfaßung8.Bero

trag auch den å ußern Gottesdienſt, und ſeine Form

zu beſtimmen. liturgie .

Alles Beziehbare auf Religion und Gottesdienſt

iſt unter einen Collectiv .Namen gebracht: SACRA. as

weſentlich in der gegebnen religiöſen Ueberzeugung

segründet tft - SACRA INTERNA . Das wilführlich Ben

ftimmbare im Heußern des Gottesdienſtes

TERNA. Die erſtern müßen diefelbe bleiben , ſo lange

die kirchliche Geſellſchaft eine und diefelbe bleitin fol.

Die trßtern toinen umgebildet werden , ohne daß die

kirchliche Geſellſchaft felbft dadurch eine andre toårbe.

SACRA EX
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§. 537

Die der geſammten K'irche als Geſellſchaft zuſtändi.

gen Rechte , beißen IVRA COLLEGIALIA ECCLESIAE . Das

Recht, alles das anzuordnen und mit Wirkſamkeit zu be.

ſtimmen , was zu der Realiſirung des firchlichen Zweckes

erforderlich iſt, heißt Kirchen: Gewalt , POTESTAS ECCLE

SIASTICA ,

§. 538.

Da die Kirche eine gleiche Geſellſchaft ift : ro fönnen

Collegial.Necht und Kirchen .Gewalt urſprünglich

nur der Geſellſchaft als ſolcher zuſtehen ; und nach §. 446 .

u. d . f. nur in einem gleichen Stimmen Recht al .

ler einzelnen Glieder von natürlicher Stimm .

Fåbigkeit ausgeübt werden .

Wenn ein gereklicher Berichluß zu Stande kommen

rod, ohne welchen der Grund : Zweck doch erreicht werden

tann : ro muß Stimmen Einheit fich ergeben ; f. B.

es geſchieht ein Vorſchlag, daß etwas in den Sacris Ex

TERNIS verändert werde. So bald diffentirende Stim .

men eintreten : ſo bleibt es bei der bisherigen Verfaßung.

Nur wenn ein neuer Beſchluß gefaßt werden muß , um

den geſellſchaftlichen Grundzweck zu realiſiren , entſcheidet

auch die Stimmen . Mehrbeit. Z. B. der Rebrer der

Gemeinde iſt abgegangen ; ſie bedarf nothwendig eines

Nachfolgers. In der Wahl deſſelben muß daher auch die

Maiorität entſcheiden, und dieſer die Minoritåt fich füs'

gen, wenn Einſtimmigkeit nicht erreicht werden kann.

$ . 539.

Die Leitung des außern Gottesdienſtes
fann dem

febrer übertragen reyn ; unu dennoch bleibt die Geſell.

fdaft eine gleiche.

g. 540 .

Der Kirche, als Geſellſchaft
, ſteht auch das Recht

zu, ein Glied als ihrer unwürdig
, und in den religiós

ſeu Verein ſich nicht fügend, auf Zeiten oder auf im ,

Sf 2
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mér von ſich auszuſchließeti ; und dieſes Necht iſt Kir ,

chen - Zucht, disciplina eccleſiaſtica.

Auch ſie wird in der freien und gleichen Geſellſchaft

durch Stimmengebung ausgeübt. Nach den Princis

pien des §. 447. in der Regel nur durch Stimmens

Einbeit ; wenn ich aber die Kirche avtonomiſch ver .

einigt hat , daß in der Ausübung der Kirchen -Zucht die

Stimmen Mehrbeit entſcheiben ſolle , mit Rückricht

auf die Principien des ſ. 448 .

Irgend ein andres Strafe oder Züchtigung 8 ,

Recht ſteht aber der Kirche durchaus nicht zu , als blos

in Beziehung aufTheilnahmean der Gemeinſchaft.

Jedes andre Strafrecht liegt ganz auſſerhalb der Zwecke

der Kirche ; und wenn Mores Mendelsſohn nicht

mehr in den Worten ragen wollte:

Jeruſalem S. 62. « Ihr (der Kirche) kann alſo nie.

« mals ein Zwangsrecht zukommen, und den Mitglies

« dern kann keine Zwangspflicht gegen dieſelbe aufges

« legt werden . Alle Rechte der Kirche find, Vers

* mahnen, Belehren , Stärfen und Tröſten. »

ro wäre ich ganz mit ihm einverſtanden. Nur kann ich

der Kirche ſchon das Recht der Ausſchließun
g eines

nioraliſch unwürdigen und nicht zu beſſernden Gliedes

durchaus nicht abſprechen , weil ein ſolches Recht einer

jeden auf perſönliche und innige Vereinigung an:

gelegten Gefellſchaft zuſtehen muß jumal da die uns

würdigkeit einzelner Glieder die Realifirung des Grund.

zweckes - des , einer gemeinſchaftl
ichen Gottes . Ver:

ehrung allerdings hindert. Erſt alsdann , wenn das

kirchliche Verhältniß einen indirecten aber entſcheidenden

Einfluß in frembartige Verhältniße — in außeres, öffents

liches bürgerliches Leben - angenommen hat, kann jes

nes Recht einer Einſchränkun
g bedürfen .

§ . 541 .

Auch die sirchen ſind , als moraliſche Perros.

nen , Subjecte des Eigenthums - Rechtes ; und haben Får
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3

bigkeit zu jeder ſynallagmatiſchen Einwirkung auf das

Ihrige.

Auch dies beſtreitet Mores Mendelsſohn S. 61 .

« Die nåchſte Folge aus dieſen Marimen iſt, wie

mich důnkt , offenbar daß die Kirche fein Recht

* habe auf Gut und Eigenthum , teinen Anſpruch

« auf Vertrag und Verzicht. »

Man lere dagegen :

Zöllnern über M. M. I. S. 63. u. f.

Auch : Höpfnern , S. 195. Not. 4. S. 232-235.

Nir ſcheint es , dem tiefen Denker babe hier, wie manch,

mal dem tiefſinnigſten Philoſophen, die Leichtigkeit gefehlt,

ſich in eine richtige empiriſche Anſicht der möglichen j us

riftifchen Verhältniße zu verſeßen. Zwiſchen den Grund ,

3wecken der Kirche und äußerm Eigenthum giebt es

zwar keinen unmittelbaren Zuſammenbang; aber die Sub.

jecte , welche jenen Grund - Zwecken obliegen, find Mens

rohen ſinnlich : vernünftige Weſen und fonnen

als ſolche des außern Eigenthumes nicht entbehren ; ſo

wenig als andrer Zwangs : Rechte.

1. Nicht åußern Eigenthumes !

1.) Das Klima macht es zur Nothwendigkeit , daß

auch Gottes - Verehrer zu ihren Verſammlungen

Daches und Fades nöthig haben.

2.) Der åußere Gottesdienſt beſteht in finnlicher

Darſtellung. Manches, was zu dieſer gehört, iſt

nicht ohne å ußern Aufwand möglich zu machen .

Ich denke hiebei an Kirchen - Muſik, Kirchen - Ges

råthſchaften , u . f. w .

3. ) Auch , was über unentgeltliche Verwaltung des

Lehr : Amtes geſagt wird , S. 63. iſt nicht viel

mehr als ſchöne Declamation ; und rebucirt fich

julegt auf die als Allgemein Begriff ganz

unhaltbare Joee der Beſoldung der Lehrer von

Seiten des Staates.

II. Noch weniger andrer perſönlicher zwangs -Rechte
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und Pflichten ! Oder ſollte eine ganze Geſellſchaft, weil

fie eine religiore ift, den frechen Mißhandlangen ber

erſten muthwilligen Rotte Preiß gegeben renn ? Und

wåre fie dies nicht, ohne felbftftåndiges Zw. Recht ?

g . 542 .

Die Ausübung der Collegial
.Nechte in Gemäß.

heit des tirchlichen
Bereinigungs-

und Verfar.

ſungs - Vertrages
fann auch von der Geſellſchaft

,

als ſolcher, auf eine beſtimmte phyfiſche oder moraliſche

Perſon, f. B. wenn innerhalb des Staates die Kirche be

ſtebt, der regierenden
Macht deſſelben , übertragen werden.

$ . 543

Die Kirche felbft kann ſich aufheben ; oder in cire

Geſellſchaft eines andren religiöſen. Syftemes ſich umbil:

den alſo auch partieller
Weiſe ihre Dogmen , ihr

Symbol abåndern , und nach innerer Ueberzeugung
vero

beſſern .

Dies muß, wie in jeder gleichen Geſellſchaft, durch

Stimmen Einheit geſchehen.

Wenn dieſe nicht zu erreichen iſt : ſo kann der Diſ.

ſentirende zu jeder Zeit ausſcheiden ; und ſind es ihrer

Mehrere, auch eine neue tirchliche Geſellſchaft durch einen

neuen Grundvertrag begründen.

$. 544.

Die Kirche kann als eine zuſammengeregte
Geo

fellſchaft gedacht werden, in ſo fern mehrere kleinere Ge.

ſellſchaften eines und deſſelben religiöſen Syſtemes dem

åußern Gottesdienſt in ihren engern Kreiſen obliegen ; uns

ter fich aber , zur Fortpflanzung
ihres Religions . Begrif.

fes , eine Verbindung
eingeſchritten haben. Alsdann

þeißen die kleinern Eingel . Geſellſchaft Gemeinden ; unt

das Geſammt. Syſtem derſelben die Kirche.

8. 545

Die Kirche iſt eine der immer fortdauernden

Gefellſchaften. Sie kann fich durch viele Menſchens

Ulter in gleicher Grundverfaßung erhalten . Durch Beitritt
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immer neucr Slieber. Als Geſellſchaft iſt ſie auch beo

rechtiget, fich auszubreiten , und ſelbſt eigene Anſtals

ten zu ihrer weitern Verpflanzung zu treffen . Aber blos

auf dem Wege innerer Ueberzeugung. Mit Hus.

ſchluß aller äußerer Gewalt, des Betruges , der liftigen

Ueberrebung, und der durch unåchte, dem Weren einer

religiören Geſellſchaft unangemeſſenen Gründe, g. B.

der Einwirkung auf dußeres Intereſſe.

$. 546.

Da die Grund - 3wecke der Kirche auf das ges

naueſte mit Vorſtellungen der Sele , und mit innerer Ues

berzeugung zuſammenhängen : ſo kann jede ſolche Geſells

ſchaft, bei welcher Fortſchritte neuer Einſichten zur Wirt

lichkeit gekommen find, ſich ſelbſt aufheben und ums

bilden , $. 543. Aber jedem Einzelnen bleibt zu jes

der Zeit der Austritt frei und unerſchwert.

† Ueber das Verhältniß der Kirche zum Staat , allererſt im

Staatsrechte S. 562, II, 3.

}

3 #eite $ Capitel .

Größere Menſchen Geſellſchaft für Zwede in .

Herbalb der Sphäre der Sinnenwelt ; Volt uno

Staat.

Erfter bich nit t.

Inneres Gefellſchafts . Necht der Staaten, oder allgemeines

Staatsrecht.

( tys PVBLICVM N. ſeu VNIVERSALE. )

Einleitung.

§ . 547

Ein Volt iſt eine Gereurchaft mehrerer Menſchen und

Familien zu gemeinſchaftlicher Bertheidigung ihrer

gegen åußere Feinde.
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1

Ein Staat ( eine bürgerliche Gerellſchaft, CIVITAS,

RES Pvelici, Republit ) iſt eine Gefellſchaft mehrerer

Menſchen und Familien , deren Zweck nicht nur Sichers

beit iſt gegen Aufſen mittelſt vereinter Kraft; ſondern

auch Sicherheit im Innern , und allgemeine Wohl

fahrt, mittelft Unterordnung aller unter eine regieren:

de Macht.

$ . 548.

Völfer und Staaten find I. Gefeliichaften, II, große

und zuſammengeſetzte. Eine Menſchen -Menge bildet

fie, und dieſe beſtehend nicht blos aus Individuen,

ſondern auch aus untergeordneten , kleinern Geſellſchaften ;

Familien. III. Von weitgreifenden und fortwirkenden

Zwecken, ſo daß dieſe Geſellſchaften ſelbſt eine Anlage

auf ftete, nicht zu berechnende, auf einer Succeſſiva

Reihe neuer , und immer neuer Glieder beruhende Fort,

Dauer zum eigenthümlichen Charakter haben. LV. Aber

von ſolchen Zmecken , deren Realifirung in einem gleich:

förmigen Bezug auf Erſcheinungen in der Sinnen - Welt

ſteht.

$ . 549.

offer und Staaten ſind Geſellſchaften , welche in

einem Zwecke, als einem identiſchen
zuſammentreffen

:

Sicherheit
gegen Auffen. Aber ſie ſind darinn ver:

ſchieden ,

I. daß dieſes , ro lange die Geſellſchaft nur Volt iſt,

der einzelne und iſolirte Zweck bleibt; daß im Staa:

te hingegen die zwede fich felbft erweitern und

vervielfachen. Weſentlich , und unſtreitiger Weiſe,

beſtimmt ſich für den Staat als neuer großer Zweck:

Innere Sicherheit, Ruhe und Friede der

Staats-Glieder unter und mit einander. Ob und

in wie fern , allgemeine Woblfa úrt ? erfobert,

nach der gegenwårtigen Lage der Wiſſenſchaft, noch

eine beſondre Fritiſche Unterſuchung.

II. daß die Geſellſchaft Staat genannt, ihren eigen :
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thümlichen Zweck zu erreichen ſtrebt, nicht nur im

Allgemeinen durch sereinigte Straft, ſondern mit

befondrer Beſtimmtheit durch das Medium der Uns

terordnung aller unter eine regierende

Macht.

$. 550.

Die regierende Macht ift

I. entweder eine einzelne pbyfiſche Perſon Mo.

narchie;

II . oder mehrere, aus dem Ganzen der Geſellſchaft nach

irgend einer beſtimmten Beziehung ausgewählte Eina

zel. Perſonen , welche zuſammengenommen die

regierende Macht vorſtellen Ariftotratie.

III . oder noch das geſammte Bolk in Stimmengeburts

gen aller einzelnen Glieder von natürlicher Stimm.

fåhigkeit auf den dazu angeordneten Volfs .Verſamma

lungen - Demokratie.

1.) Wenn Stimmen Einheit nur entſcheiden

follte; zwar von höchſter Gleich beit , aber

von fo weniger Energie, daß die 3wede

des bürgerlichen Lebens nur ſelten als erreich,

bar gedacht werden könnten .

2.) Daber mit Unterordnung der Minoritat

unter die Majoritåt. §. 447.

ſ . 551 .

Monarchieen
und Ariſtokratieen

find urſprünglich
und

weſentlich eine ungleiche
Geſellſchaft

. Reine Demokraa

tie eine gleiche.

Eben fo das Bolt. Selbſt in der Unterordnung AI.

lèr unter den Heerführer , deſſen Wahl das Daleyn

des Feindes von Aufren zur hypothetiſchen Nothwendig.

keit macht. Unterſchied zwiſchen Heerführer und Staats .

Regenten,

§. 552.

Wer Mitglied eines Staates ift, heißt Staats : Ges

noſie, Bürger. Jeder Andre in Beziehung auf den Staat
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ein Qu8 t årtiger. Fremde fönnen in ein Verhältniß

gegen den Staat treten Einmal durch temporåren

Aufenthalt in demſelben (lubditi temporarii ). 418 .

bann durch Befig von Grundſtücken im Staat. (Foren

ſes, Landraßen . ) Der Begriff des vollen Landfaſſiates,

vermöge deſſen die Forenſen auch als perſönliche Untero

thunen angeſehen werden, iſt in der allgemeinen Vers

nunfttheorie vom Wefen des Staates nicht gegründet.

Werden den Aufgenommenen nicht alle Rechte der

Staatsbürger eingeräumt: ſo heißen fie accolae , Beis

wobner. Der Innbegriff der Unterthanen , im Verhåltniß

gum Regenten gebacht, heißt Volt ( populus).

Gros g. 314. Bauer §. 213. Not. a. $. 214. Not.

a. . 220

$. 553.

Das geſammte angewandte N. X. in Beziehung auf

Bölfer und Staaten iſt

theils auswärtiges Gerellſchafts . Recht. Das

von im leften Abſchnitte, unter dem Namen Völ

fer . Recht.

theils inneres Gerellſchafts . Recht. Davon geo

genwärtig unter dem Namen : Allgemeines

Staats.Recht,

Not. 1 .. Die innere Verfaſſung eines Voltes

bedarf nicht mehr Hufklärung, als die Grundo

begriffe geben, ſ . 547-549. S. 551 .

Not. 2. Die innere Verfaſſung eines Staates

iſt uns allzumichtig, um nicht eine ausfihrliche

Analyſe davon zu geben. Am Schluß erſt mei.

ne Gründe , warum ich auſſer derſelben feine

Analyſe eines udg. bürgerlichen Privat :

Rechtes aufſtelle.

§. 554.

Das allgemeine
Staats . Recht, Jus publicum

univerſale
, iſt derjenige Theil des angewandten

Natur:

rechtes, welcher das innere Geſellſchafts
- Redt der

1
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Staaten, und alſo die Vermunfttheorie des Rechts.Ver.

båltniffes des Staates zu feinen Gliedern , und dieſer zu

jenem alſo insbeſondre der regierenden Macht geo

gen den geborch enden Theil , und der Untertha ,

nen gegen die regierende Macht fyftematiſch auf.

ſtellt.

S. 555.

literatur 68 20g. 6 2.

1. Aeltere politiſche Schriften des Mittel.Alters ; als Bet,

ſpiele :

Jo..Bodinus de republica. L. IV. Paris 1584. f.

Libri ſex , latine ab auctore redditi, multo

quam antea locupletiores. ap. Jacob. du Puys.

1591 .

Sphaera Civitatis, auctore Joanne Caſo Oxonien

si. Francof. ad Moen. 1616. 8.

II. Die wichtigen Schriften eines Thomas Hobbes.

1. Elementorum philofophiae Sectio Tertia de

Cive. Paris 1642. 4 .

2. Darnach allein : Elementa philoſophica de Ci

ve. Amſtelod. 1647. 12. Bermehrt: London 1655.

12. Genev. 1742. 12 .

3. Franzöf. von de Sorbiere. Amſterd. 1649. 8.

4. Ebenderſelbe
, de natura hominis. Londin.

1650. 12.

5. Ebenderf. de corpore politico liber, or the

elements of Law. Lond. 1650. 12. Quch Franz.

Amſterd. 1653

6. Ebendern. Leviathan , or concerning common

wealth. Lond. 1651. in f. und 8. lateiniſch : Le

viathan f. de civitate eccleſiaſtica et civili.

;
Amſtel. 1667. 4.

Appendix dazu ebenbar. 1668. 4.

Holländiſche Ueberſesung. Umſterdam 1667. 8 .

Deutſche. Halle 1794. 31. Sh. 8 .

Hiezu beſonders folgende Schriften :
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Lamberti Velthuyſii Epiſtolica Diſſertatio de prin

cipiis iufti et decori, continens apologiam pro

tractatu Hobbaeo de cive. Amſt. 1651. 12.

Richardi Cumberlandi de legibus naturae dis

quiſitio philoſophica , in qua earum forma,

ſumma capita , ordo , promulgatio et obligatio

a rerum natura inveſtigatur; quin etiam ele

menta Philoſophiae Hobbianae cum Moralis

tum Civilis conſiderantur et refutantur. Lon

din. 1672. 4.

Ins Franzöſ. überf. par Mr. Barbeyrac, avec

des notes du Traducteur, qui y a ioint

celles de la Traduction Angloiſe. Amft.

1744. Lyon 1757. 4. -

Ed . Earl of Clarendon brief View and Survey

of the dangerous and pernicious errors to

church and ſtate in Mr. Hobbes's Book entit

led Leviathan . Oxon . 1676. 8.

Henr. Cocceii Leviathan refutatus et expoſitus.

Heidelb. 1677. 1704. 4. Nun auch in ſeinen

Exercit. Tom. I. Nro. XVIII.

III. Die politiſch wichtigen, zum Theil berüchtigten Schrif.

ten eines Machiavell.

Nic. Machiavelli Florentini Diſputationum de

Republica, quas Diſcurſus nuncupavit Libri III.

ex Italico Latini facti. Mompelgarti 1588 , per

Jac. Foilletum . 1599. Marb. 1620.

Ebendeff. il principe. Venedig 1515. Lateiniſch : de

officio' viri principis. Montisbelgardi 1599. mit

Herm . Conring's Anmerk. Helmſt. 1620. und in der

ſen Oper. Tom. II . p. 973— 1077.

Hiezu : Vindiciae contra tyrannos: ſive de princi

pis in populum , populique in principem , le

gitima poteftate . Stephano Junio Bruto Celta

Auctore. ( Ohne Druckort MDLXXX . ) Sodana
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Soloduri 1777. und Franz. De la puiſſance legi

time du Prince ſur le peuple. 1781 .

Alsdann die unſterbliche Schrift Friedrichs des Eins

gigen .

Anti - Machiavel, ou eſſai de critique ſur le Prin

ce de Machiavel . Haag 1740. Auch publié par

Mr. de Voltaire. Nouvelle edition ( ichon die

vierte , in fehr kurzer Zeit ). à Amſterdam 1741.

Deutſch. Göttingen 1741. Hannover 1756. Mit Unm.

0. Ludw. von Heß. Hamburg 1766. 8 .

Gewiſſermaßen : kubw. Heinr. ' Jakob's Antimachiavel,

oder über die Grenzen des bürgerlichen Gehorfams.

( Jedoch mehr in Beziehung auf neuere Schriften -

auf Veranlaſſung zweier Auffäße in der Berl. Mon.

Schr. Sept. und Dec. 1793. von den Herren Stant

und Geng .) Halle 1796. ( In der Erſten Aufl.

Kalle 1794. anonym.)

IV. Mehrere große Politiker Englands, Ball, Steele,

Gyönen, kocke, Dav. Hume und Needbam .

Guil. Ball de iure regnandi or the Sphere of

Government , according to the law of God,

Natúre and Nations. Lond. 1645. 4.

Diſcourſes concerning government by Algern.

Sydney. Lond. 1704. Fol. vermehrt 1763. gr. 8 .

franz. Diſcours ſur le Gouvernement par Al

gernon Sydney publiés ſur l'original manufcript

de l'Auteur et traduits de l'Anglois par A.

Samſon. à la Haye 1702. 3. Tom. 12.

Rich . Steele Political Writings. Lond, 1750.

Two Treatiſes, of Government by John Locke.

Lond. 1690. 8. Ed. V. aucta, Lond. 1728.

Franzör. Brüffel 1749. und Amſterdam 1755. 12.

Deutſch unter dem Sitel : Die Sunft wohl zu reo

gieren von Joh. Locke. Frankfurt 1718. 12.

Dav. Hume political discourſes . Edinb. 1753. Deutſch

von E. A. Fiſcher. Königsb. 1799.

1
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Marchamont Needham de la Souveraineté du

Peuple, et de l'excellence d'un état libre ; tra

duit de l'Anglois et enrichi de notes de J. J.

Rouſſeau , Mably , Boſluet, Condillac, Montes

quieu, Letrosne , Raynal, etc. par Theophile

Mandar. Vol. II. à Paris 1791. 8 .

V. Jean Jacques Rouſſeau.

du Contract ſocial , ou principes du droit poli

tique , par J. J. Rouſſeau . Amſterd . 1761. 12 .

1762. 8 .

Merkwürdig biezu iſt die neue Ausg. der Rourreauſcher

erte:

Oeuvres complettes de J. J. Rouſſeau , edition

collationnée ſur les Manuſcrits dépoſés au Co

mité d'Inſtruction publique en 18. Vol . gr. 8.

commencée 1793. par feu Defer de Maiſonneu

ve , et achevée par J. C. Gabriel Dufour. à

Paris 1300. (Prix 1080 francs.)

Zwei neue , ſeparate frang. Ausg. Leipzig bei Fleiſcher

1796. Hamburg bei Fauche 1796.

Deutſche Ueberſ. von Geiger. Marburg 1763.

Kumes und Rouſſeau's Abhandlungen über den Urvers

trag, nebſt einem Verſuch über die Leibeigenſchaft, den

fiefländiſchen Erbherren getoidmet von Garl. Merkel.

II . Th Leipzig 1797 .

II. Rouſſeau über den Staatsbürger. Vertrag, oder

Grundſäße des öffentlichen Rechtes. Eine neubear.

beitete , mit einigen theils berichtigenden, theils ers

låuternden Unmerkungen begleitete Ueberſebung . Düſ.

Teldorf 1800.

Eine andre : Frankfurth am Mayn, bei Eßlinger. 1800 .

Kiezu :

a ) Anti- Contrat ſocial, par P. L. de Bauclair.

à la Haye 1764.

b ) Diff. hiſt. philof. fiftens nonnulla quaedam ,

quibus ſtatus civilis contra Russovit et alio
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rum commenta defendi poſle videtur. Greifs:

walde 1800.

c ) Principes du droit politique mis en oppnin

tion avec ceux de J. J. Rouſſeau ſur le contrat

ſocial. Par C. F. de P *** Leipzig 1807.

VI. Eigentliche Behrbücher, und ſyſtematiſche Hands

bücher.

Ulr . Huberi de Jure Civitatis L. III. Franequer.

1672. 1684. 1694. Editio IVta variis locis ab).

auctore aucta et recognita 1708. 4. cum notis

Chriſt. Thomasii. Francof. et Lipſ. 1708. 4. c.

Comment. Nicol. L. B. de Lyncker, cura Jo.

Chr. Fiſcheri. Francof. et Lipf. 1752. 4. maior.

Ebendeff. inſtitutiones reipublicae, Franeq. 1683.

und in den Oper minor. tracy ubr. Wielings Auss.

Utrecht 1746. 4.

Juſt. Henn . Boehmer Introductio in Jus publi

cum univerſale. Hal. 1709. 1726. 1755.

Goth. Ern . Fritſchii Jus publicum univerſale. Jen.

1734. 8 .

Chriſt. L. B. de Wolf de iure publico f. iure

civitatis . Juris nat . Pars Villva . Hal . 1748. 4.

Principes du droit politique par J. Jacq. Burla

maqui. à Geneve 1751,

Die bürgerliche Regierung nach ihrem Urſprunge und

Wefen , betrachtet von Johann Martin Johanſſon

( Johann Montin ) . Aus dem Schwed. Stockholm ,

(Leipzig) 1750. 8 .

Die Natur und das Weren der Staaten, als die Grand

wiffenrch aft der Staatskunft, der Polizei und als

ler Regierungs Wiſſenſchaften , von Joh. Heinr.

Gottlo . von Jufti. Berlin , Stettin und Leipz. 1760 .

mit Anmerkungen von H. G. Scheidemantel. Mietau

1771.

Herm. Fr. Kahrel Jus publicum univerſale , Gieſs.

1765.
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diſputationi ſubmittit Mich. Carol. S. R. I. Co

mes de Kaunitz. Pragae 1765. 4.

Der Verf. ift Joſeph Franz Lothar Schrodt,

und unter dem Namen deffelben iſt eine neue

Yufl. erſchienen , Bamberg 1780. 8.

L'ordre naturel et eſſentiel des ſocietés politi

que, par Mercier de la Riviere. II. Tom. à Lon

dres 1767. in 4. et 12.

Hieju: Mably doutes contre l'ordre naturel. à la

Haye 1768. 12.

Car. Ant. de Martini-politiones de iure civitatis.

Vindob. 1766. 1773. 8. auch 1780.

Heinr. Gottfr. Scheidemantels Staatsrecht nach der

Vernunft, und den Sitten der vornehmſten Völker

Ebend. Allgemeines Staats . Recht überhaupt, und nach

der Regierungsform . Jena 1775. 8.

G. M. Lampredi Theoremata Juris publici uni

verſalis. Vol. III. Livorno 1780.

Chrift. Fr. Cotta Einleitung in das natürliche Staats.

Recht. Stuttgardt 1787. 4.

Verſuch eines ſyſtematiſchen Lehrbuchs des natürlichen

Staatsrechts. Altona 1790.

Aug. Ludw. Schlößers allgemeines Statsrecht und

Statsverfaſſungslehre. Göttingen 1793. Voran : Eins

leitung in alle Statswiſſenſchaften , Encyklopädie der.

felben , Netapolitik.

The. Schmalz natürliches Staatsredyt. Königsb. 1794.

zw. verb. Aufl. ebenb. 1804 .

St. J. Wedekind's furze ſyſtematiſche Darſtellung des

allgemeinen Staatsrechtes. Frankfurth und Leipzig

1794 .

H. H. Heydenreich Grundfäße des natürlichen Staats,

rechts und ſeiner Anwendung. II. Th. feipzig 1795.

C.

!
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C. V. D. Eggers Inſtitutiones Juris Civitatis Pu

blici et Gentium univerſalis.
Supplementum

operis a Nomothetarum in terris Borulliacis

Collegio praemio ornati. Hafniae 1796.

The. Schmalz Erklärung der Rechte des Menſchen und

des Bürgers. Ein Kommentar über das R. N.

und N. St. N. Königsberg 1798.

Joh. Chrifto. Hoffbauer ungemeines Staatsrecht, Th. I.

Halle 1797. Th. II. Halle 1799.

Carl She. Gutjabr Populäre Darſtellung des St. N.

Leipz . 1802.

Joh. Phil. Achil . Leisler natürliches Staatsr. Frank,

furth 1806 .

VII. Noch ein wichtiges Werk aus der Feder Friedrich's

des Einzigen :

Ellai ſur les formes des Gouvernements et ſur

les devoirs des Souverains, in den Oeuvres

poſthumes de Fréderic II. Tom . VI.

VIII. Uuch die Lehrbücher über Staats - Wiffenſchaft

find nicht nur dem Naturiſten überhaupt wichtig ;

ſondern enthalten auch größtentheils eine ſyſtematis

ſche Darſtellung des udg. St. N. insbeſondre. So

. B.

M. Payley's Grundf. der Moral und Politif. Mit eis

nigen Anmerk. und Zuf. von C. Garve B. II. Leipz.

1787, 8uch VỊ. 6. 81–464.

Der Staatsmann , oder compendiore Bibliothek des

Wiſſenswürdigſten aus dem Gebiet der Staatslehre

und Staatskunde. Erſtes und zweites Heft. Eiſenach

und Halle 1797

Chrift. Dan . Voß Sandbuch der Aug. Staatswiſſenſch.

nach Schlößers Grundr. bearbeitet. In 5 Theilen

Leipzig 1797-1800.

Der erſte Theil enthålt i , eine philoſophiſche Ürge:

Ichichte des Staats ; 2. ein Augemeines Staats,

recht.

GS
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D. Heinr. Benſen Verſuch eines ſyſtematiſchen Grunds

riffes der reinen und angewandten Staatslehre , für

Stameraliſten . Abth. I. Erlangen 1798 .

Die Staatslehre von Karl Heinr. Fudw. Pölik. Zw.

Sh. Leipz . 1808. bef. die Einleitung ; und bin

und wieder mehrere Capitel 3. 4. St. R.

Eben ro in job . Jac. Wagners Grundriß der Staats .

Wiſſen [ch . und Politik. Leipzig 1805.

IX . Da ich endlich in der Sphäre der Pract. Philof.

das Griechiſche und Rom. Alterthum immer noch

als Quellen Studium ehre beſonders meinen

ſcharfſinnigen Lehrer Ariſtoteles ro ftelle ich auch

hier die wichtigſten Schriften deß Alterthumes für Po.

litik und N. St. N. zuſammen :

A. Urifioteles. a ) Loditixão ti owcóuera. Adit febr

mangelhaft auf uns gekommene Bücher. Op. omn.

Tom . II . Lugd. 1590. p . 177-277 . Nach der

Ausg. Herm. Conring's, Helmſt. 1656. 4.

b) Ebendeff. Osnovopesx@vs L. de cura rei fam . L. II.

in den Op. omn. Tom. II. p . 277-289. auch

graece et lat. opera P. Victorii . Frf. 1584. 4.

Ariſtoteles Pontik und Fragment der Dekonomik. Aus

dem Griech . mit Anmerk. von J. G. Schloßer. 3

Sheile. Lübeck und Leipzig 1798. 8 .

Ariſtoteles über Revolutionen ( Das fünfte Buch reis

ner Politik ). Aus dem Griech. in The. Schmals

Annal. der Rechte des Menſchen , des B. u. d.

V. Heft II. Königsberg 1795. Nro. IV. S. 137

-156.

B. plato.

Beſonders a ) NoNiTELNY teel doxais, zehn Bücher; in

Op . omn. Francof. 1602. in Fol. p . 569 -

p. 766.

b ) yopewa onyo hip} vopofecias, zwölf Bücher; in Op.

omn. Francof. 1602. p. 766 -- 1000 .
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c ) Ebenberg. διάλογος πολιτικός και περί Βασιλείας , in

Op. p. 526-563.

Platons Republik überfekt und erläutert von Gott.

fried Fåbre. 2. Sh. Leipzig 1800.

Caroli
Morgenſtern de Platonis republica Com

mentationes tres : I. de propoſito atque arg.

Op. disq.; II. Doctrinae moralis Platonicae

ex eodem pol. opere adumbr.; III . Civitatis

ex mente Platonis
perfectae deſcriptio atque

examen . Hal. 1794.

C. Iſokrates.

Ilgos Neonía tied Baoiarías , in Hieron . Wolf's Uusg.

der Werke des Iſocr. Baf. 1614. • diótigos nogos

p. 26-76.

D.
Xenophon.

a ) Sein politiſcher Roman : die Eyropå die , nach

Thom.
Huichinſons Ausg. Oxon. 1727. 4. mit

abgef. Noten 1736. 8. Ausg. von Morus. Leipz.

1774. 8. Auch Ausg. von J. C. Zeune. Lipſ.

1780.

b ) Λακεδαιμονίων πολιτεία . Amft . 1647. 8.

( Unter den åltern Philologen war es ſehr ſtreis

tig , ob eine Schrift Xenophon’s ?)

c) tão cfnveiw #olsteia , Griech. und Deutſch , mit

Philol. und Pol. Anmerk. von Joh. Heinr. Wacker.

Dresd. u. Leipz. 1744. 8.

E. Dio , mit dem Beinamen
Goldmund.

Οrat . IV. de regno, περί Βασιλείας , ή λόγοι Βασιλικοί,

mit Noten herausgegeben von Jo. Caſelius. Roy

ftock 1584. 4.; auch in der Reiskerchen Ausg. Der

geſ. Reden. Leipzig 1785.

F. Plutarch .

Geime πολιτικά
παραγγέλματα,

aud) feine Abhandlungen nied Moysexius,
omplexgarias,

και ολιγαρχίας..

1

!

B

Gg2
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G. Unter den Byzantinern einige Politiſche Regenten.

ſpiegel :

'Αγαπήτε σχεδη Βασιλική , Γ. capita admonitionum

de officio regis , ad Juſtinianum Caeſarem .

Gr. et lat. c. notis Brunonis. Lipſ. 1669.

Κονσαντίνε τα πορφυρογεννήτε περί Βασιλείας Βιβλ. Γ . de

adminiſtrando imperio libellus , ad filium

Romanum , ex ed. Jo. Meurſii. Lugd. Bat.

1610. 8 .

H. Vermiſchte Stellen aus Griechiſchen Philof. in Joh.

Chr. Fr. Bezel's Sittenlehre der Griechiſchen Weis

fen. Liegnitz und Leipzig 1800. Sect. 142. p. 191 .

bis Sect. 202. P. 252.

1. Unter den Römern :

a ) Abermals ein Cicero , de Officiis
de

Legibus , wo ich beſonders die Anmerk. des Jo.

fr. Wagner empfehle, in der Ausg. Hannover

1795. Leider ! haber fich uns von ſeinen ſechs

Büchern de Republica nur leidige Fragmante

erhalten .

b ) Alsdann : C. Salluſtii Orationes duae ad Cae

ſarem de republica ordinanda. Haverkamp's

Ausg. Leyden 1773. 8 .

Auch Chr. Ad. Rupert , erklärt fie in ſeinen Obf. ci

vil . moral. grammatico - philolog. ad Criſp.

Salluſt. Norib . 1671. 8.

$ . 556.

Der Nußen des allg. St. R. iſt ſo vielfach, als der

der N. R. Wiſſenſchaft überhaupt.

Nur ſchadet auch hier die uebertreibung , wenn

das Studium auf Koſten des pof. St. R. einzelner Staas

ten und Zeitalter angewendet beſonders wenn das geo

lehrte Studium der leßtern vernachläßigt wird, aus einem

philoſophiſchen Uebermuth , alles aus fich , und aus dem

Syſtem reiner Schule ausſpinnen zu wollen -

gleich dem Hange zur Trågheit nicht wenig ſchmeichelt.

1

1

was zus

i
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Dieſen Fehler rúgt : Jo . Gottl. Gonne, in der Di

ca J. P. Univerſal. , qua abuſus huius diſciplinae in

iure publico J. G. oſtenditur, refellitur. Erlang.

1752. 4 .; aber wieder mit Ueberſpannung für das entges

gengeſegte Ertrem.

Man febe dagegen

Joh. Satom. Brunqueus Gedanken von dem allg.

St. R. und deſſen höchſt nüßlichen Ercolirung. Jena .

1721. 8. und in reinen Opuſc. ad hiſtor. et iuris

pr. ſpectant. cura Henr. Jo . Ott. Koenig. Hal.

1774. 8. p . 131 u. d. f.

Ueber den Werth des allg. St. R. in dem Leipz. Mag.

für Rechtsgel. Jahrg: 1784. St. VIII. Erſt. Jahrg.

3w. B. S. 97-119.

$. 557

Die neueſten Naturiſten theilen , mittelft einer conſes

quenten Kunſtſprache
, das 4. St. R. in das abſolute

ab Vernunfttheorie
einzig aus dem Begriff des Staa.

tes entwickelt - und in das hypothetiſche
ebendies

felbe unter Vorausſegung
einer der möglichen Arten

der Regierungsform
.

Hufeland §. 410. Buhle §. 323. Gros g. 315.

Maas g. 298. Bauer 6. 206.

Andre nennen das erſtre nur das Aug. St. R.,

und geben ihm die Lehre von berondren Staats. Vers

faſſungen zum Anhang. So, Rüdiger § . 212. Aug.

St. R. als Erſtes Hauptſt. des Erſten B. Staats-Recht,

und $. 255. ber. Staatsv. als zweites Hauptfi.

So Höpfner Kap. V. Abſchn. I. § . 171. u . d . f.

vom Staate überh . Abſchn. II. von den einzelnen Regiea

rungsformen 5. 201. u. d . f. auch fämmtl. ältere Nas

turiſten .
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Erft er unter , Åb fch ni t t.

Allgemeines abſolutes Staat8 . Recht,

ober vom Staate überhaupt.

$. 558.

Da alles innere Geſellſchafts - Recht einzig vom

Zwecke derſelben abgeleitet werden mag : ſo iſt die uns

terſuchung über den beſtimmten End ; w cd des búr .

gerlichen leben 8 = des Staates - eine Borders

frag & von dem höchſten Intereſſe. Darauf gründet ich

das ganze Syſtem des allg. St. N.

9. 559 .

Die ältere Naturiften : Schule war ſo ziemlich dar.

über einverſtanden , daß negatives Wohl - Friebe und

rechtliche Sicherheit Ader und zugleich die möglichſts

größte Summe poſitiven Wobles des Ganzen, der

End;weck des Staates ren.

Seit aber Job. Gottli. Fichte in der Zurückfoderung

der Denkfreiheit an die Fürſten Europene, Vorredor fich

gegen die Lehre, daß ein Regent für die Glückſeligkeit reia

ner Unterthanen wachen folle, dahin erflåret hat , » fte

» ren die giftige Quelle alles unſres Elendes , ein Saſı

► der aus der Hdde ſtamme ; « iſt das entgegergeregte

Syſtem , daß die rechtliche Sicherheit der einzige

Endzweck des Staates ren , das berrfchende geworden .

Unmittelbar aus der kritiſchen Philoſophie låßt fich

daſſelbe nicht ableiten. Man ſebe:

Ueber das höchſte Gut , und deren Verbindung mit

dem Staate. Ein Verſuch von Job. Ado. Dori.

Leipzig 1798.

Die erſte Einzelſchrift , welche eine Ausführung

des neuen Syſtemes giebt, iſt vielleicht:

Demophilos an Eufrates über die Grenzen der Staats.

Gewalt. Germanien 1799.
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Wie aber dieſer Urraß mit einem andren fichterchen

Werke :

Der geſchloßene Handelsſtaat. Ein philoſophiſcher

Entwurf als Anhang zur Rechtslehre, und Probe

einer künftig zu liefernden Politik von J. G. Fich

te. Tübingen 1800.

ausgeglichen werden mag ? begreife ich deshalb nicht, weil

dieſer Entwurf von wirklichen Bevormundungen des

einzelnen Staatsbürgers durch die regierende Macht

überall ausgeht , wie ſie in dieſem Umfange wohl kein

ålterer Naturiſte als rechtm å ßig zugeben würde.

§. 56o.

Um alle Logomachieen zu vermeiden , fchicke ich fol.

gende Såße voraus :

I. Das dringendſte Bedürfniß der Menſchen iſt aller

dings Sicherheit.

II. Eben daſſelbe daher , der erſte Anlaß und Beweg,

Grund zur Uufopferung natürlicher Freiheit

Unterordnung ader unter eine regierende Macht

zum Uebergang in bürgerliches Leben.

III. Auch die Geſellſchaft, welche ſich blos dahin bildes

te, fich innern Frieden und rechtliche Sicher:

heit zu geben , durch Unterordnung Ader unter eine

regierende Macht, verdiente (don, ein Staat ges

nannt zu werden.

IV . Hiſtoriſch möchten aud) die älteſten und frühes

ften Staaten innerhalb dieſer Sphäre ſich beſchränkt

baben .

V. Könnten wir auch wirklich und ehrlich bei dieſem

einzigen Zwed ſtehen bleiben ; fonnten wir alle

Beſtrebungen und Functionen der regieren ,

den Macht auf den Zweck der rechtlichen Si ,

cherheit ſo ausſchließlich einſchränken , daß auſo

ſerhalb dieſer Sphåre kein einziges Negierungs-Recht

aufgeſtellt werden dürfte : ſo hatte ſich der Zweck

des bürgerlichen Lebens fo vereinfacht, daß ſchlech
0
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E

terdings kein Mißbrauch des Deſpotismus mehr zu

beſorgen wåre.

VI. Adein; jeder Denker begreift durchaus, daß, wenn

im Ernſte alle Functionen der Polizei, welche fich

nicht unmittelbar auf rechtliche Sicherheit, ſon,

dern auf Wegräumung einer Menge Natur . Uebel in

vereinter Kraft ja ſe !bſt auf Eröfnung man.

cher poſitiver Quellen und Anlagen für Bil

dung der Staats . Burger, und für å ubera

Wohlſtand fid, beziehen, aus der Reihe der Res

gierung8 - Rechte abgeſchnitten werden ſollte, ein

höchft unvollkommener und armſeliger Staat übrig bleia

ben wurde.

yII. Gerade die treflichſten Bearbeiter des neuen Sy.

ſtemes haben daher Wohlfahrt als 3 weck derbannt;

aber alle die darauf ſich beziehenden Functionen

der regierenden Gewalt als ' unentbehrlich

für das Vernunft: Ideal eities Staates wieder

aufgenommen, und auf eine rebr künſtliche Weiſe

begründet. Größtentheils als indirecte Erfoders

niße für den angenommenen ausſchließlichen

z w ed .

So, der ſcharfe Denker ' und zugleich praktiſche

Stenner des Rechtes Hufeland Auft. II. S.

434. u. d . f. Uber wie natürlicher wie

viel ungezwungener — war die Theorie der

Erften Auft. Jena 1790. §. 371 u . d. f.

VIII. Da es nun zum Vernunft : Ideal eines volls

endeten Staates gehört , daß die regierende

Macht auch für das Wohl des Sanzen fich

thåtig erzeige ; und weil befonders jede 'verſchleier:

te Wiederaufnahme eines aus der Uranlage des Sn.

ſtemes vertilgten Stoffes mir unmittelbar mit den

Gereken des philoſophiſchen Denkens im Widerſpruch

zu ſtehen ſcheint: fo bin ich auch hier der ältern

Schule im Weſentlichen getreu geblieben.
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IX. Und ich habe das fleißige Stubium neuerer Sy.

fteme, ſo viel als mir möglich , nur dahin benußt,

meinem eigenen Syſtem alle die Pråcifion zu geben,

welche nöthig iſt, den möglichen Mißbrauch des Deo

ſpotismus abzuſchneiden.

g. 561 .

Auch hier rey es mir erlaubt, von einigen Ariſtos

teliſchen Ideen und Kunſtausdrücken auszugehen. Uria

ſtoteles betrachtet die łud demovíce als den Zweck aller

geſellſchaftlichen Verbindungen der Menſchen ; in den

Ethicis Nicomacheis L. I. Cap. V. Tom. II. Der

Op . omn . p . 4: Er findet in dieſem Begriff etwas

Vollendetes , und daß auch der Nebenbegriff der durágxius

fchon in ihm enthalten ren.

Τέλειον δή τι φαίνεται , και αυταρκες , η ευδαιμονία,

πάντων των πρακτών ούσα τέλος. ( Ηoc igitur

perſpicuum eſt, beatitudinem perfectum

quiddam eſſe, et ſe ipſo contentum , bo

nisque omnibus per fe cumulatum , cum

rerum omnium , quae in actione poſitae

funt, fit extremum beſſer wohl FINIS,

Endziel.)

Die sudarpovía erfobert in der Chat eine negative

Grundlage Entfernung der Uebel, und alſo, auch

des größten Uebels der Unfid) erheit , des trau.

rigen Zuſtandes, wo jeder jedem Stårkern Preis gegeben

ift. Aber ſie beſteht noch nicht ohne den Begriff der

autá qusia , als der Fülle des Dafeyns, wodurch daſſelbe

zu der Selbſtſtändigkeit erhoben wird, ſich, ſeinen Bes

dürfniſſen, dem geſammten Umriß ſeiner Beſtimmungen zu

genügen. Eben jene temeórns nun , welche Ariſtoteles in

der fudaspovía findet, unter ausdrücklicher Heraushebung

des mit ihr verbundenen Nebenbegriffes der ovzágreid ,

wird vom Ariftoteles als der Zweck des bürgerlichen

febens aufgeſtellt:

!

1
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Lib. III. de Republ. Cap . IX. Tom. II. der Op.

omn. p. 209.

τίλος μεν ουν πόλεως , το ευ ζην: -

και πόλις - κοινωνία ζωής τελείας και αυτάρκος .

Dieſe Ariſtoteliſche Idee iſt auch herausgehoben von dem

Prof. Wilh. Hutte in ſeiner Statiſtik als Wiſſens

ſchaft. Landshut 1808. S. 63 u. d. folg . und unter

dem Namen : MAIOR SVFFICIENTIA recht wacker beleuchtet

in Carl fr. Meisner's Comm. Philof. II. de bonis

Civitatum primariis. Gottingae 1751 .

g. 562 .

Die ganze Jbee übertrage ich in meine Sprache ſo:

Zweck des Ueberganges der Menſchen in den Staat

ift: durch die Richtung der vereinten Kraft Aller auf

ein und daſſelbe Ziel , in und mittelft Unterordnung

Ader unter eine regierende Iracht, ein ſolches Sans

fes zu conſtruiren, innerhalb deſſen ſo viel phyſiſches

und ſo viel moraliſches Uebel vertilgt oder gemins

dert ; auch ſo viel poſitive Möglichkeit, fich und

ſeinen Zuſtand zu vervollkommneng eröffnet iſt, als

durch die iſolirt wirkende Kraft der Einzelnen nicht

vertilgt, nicht eröffnet tverben könnte ; ſondern in ſo

weit dieſe Erſcheinungen nur durch das Medium vero

einter Straft unter einer zweckmäßig fie beſtimmenden

regierenden Macht verwirklicht werden können.

$ . 563

Ich vereinzelne die biedurch gegebnen Jdeen :

I. Wenn der Staat die xouvwvíce einer swós TEAEIAS reyn

foll : ſo muß die xoiwvia Der Kräfte die erſte Grund,

zahl der Vollkommenheit dargeſtellt und verwirk,

licht haben das : Negative ; die Abweſenheit

der uebel.

II. Der Moraliſchen ; aber ſolcher,

1) welche ſich durch eine zweckmäßige Richtung der

Geſammtkraft in der Unterordnung Nuer unter eine

regierende Macht vertilgen laſſen ,
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2) welche auf das Ganze einen unglücklichen Ein.

fluß habeni bahin , daß innerhalb dieſes Ganzen

auch jeder Andre durch den Urheber des morali.

fchen Uebels gehindert wäre, fich in einem voll.

kommenen Zuſtand zu behaupten.

III. Der Staat iſt daher keine Vertilgungs : Anſtalt der

Rafter, als ſolcher. Die regierende Macht des Staates

darf niemals und nirgends den Erecutor der Moral

ſpielen. Sondern der Staat iſt nur die Bertilgungs .

Anfalt der moraliſchen Uebel von Gemeinſchå d.

lichkeit.

IV . Das höchſte und einzige Uebel dieſer Art ift Rechts .

Verlegung. Und alſo der. Urzweck des Staates:

Friede und Sicherheit Aller.

V. Eben daher Verbinderung der Rechts - Verlef.

jungen.

1 ) der wirklichen. Das große Geſchäfte der Cis

vil . und Criminal Juſtiz !

2) der möglichen. Ein , an die Juſtiz zunächſt

grenzender Zweig der Policei!

VI. Auch Vertilgung oder Minderung der phyrirchen

Uebel , welche die Menſchheit umringen, iſt Endzweck

des Staaten. Aber folcher

1 ) welche nicht auf den Einzelnen eingeſchränkt ſind,

ſondern welche ſich auf Viele oder ude fortver:

Pflanzen Viele oder Aue in gleicher Wirfram .

keit umfaßen - alſo von unglücklichem Ein.

fluß auf das Ganze;

2) welche ſich durch das iſolirte Wirken nicht aus :

rotten laßen ; fondern allein der zweckmäßig øer .

cinten und geleiteten Kraft Aller weichen ;

3) durch dieſe aber mit Sicherheit ausgerottet oder

gemindert werden können.

Dabin die geſammte mediciniſche Policet ;

und ein großer Sheil der übrigen .

VII. Seinesweges die wirklich e çud'acoplovice des Einzel.

!
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nen iſt Zweck bes Staates ; ſondern nur die móg .

liche; das heißt Zweck des Staates ift nur die Dar

ſtellung eines ſolchen Ganzen , innerhalb deffen jedem

Einzelnen die Möglichkeit gegeben iſt, ſich in einem

volkommenen Zuſtand zu behaupten ; und zwar ſo viel

Möglichkeit, als nur durch die zweckmäßige Con.

ſtruction des Ganzen erreicht werben mag.

VIII. Daber durchaus feine Bevormundung des

Staatsbürgers von Bernunft :Gebrauch in irs

gend einem Bezuge auf ſeine Individualität , und

in Handlungsweiſen ohne åußere Beziehung auf Ano

dre und auf das Ganze. Ein unbedingter Grund,

faß von hober Wirkſamkeit gegen alle Arten des Desa

potismus ! -

IX . Soll aber tud cupcovia im Ganzen realiſirt werden : ſo

iſt nicht blos Abweſenheit der Uebel zu ſetzen ; ſondern

auch auſſer diefer die áutáqxsic.

X. Zuerſt die , des Staates gegen Auffen. Selbſt

fåndigkeit deſſelben gegen andre Staaten. Sowohl

eine verhältnißmåßige Kraft Summe zu Vertheidis

gung und Sicherbeit; als auch überhaupt eine fole

che Richtung des Staates gegen andre Staaten in als

len möglichen Berührung8 -Punkten , daß fich

daraus für den eigenen Staat die höchſtmögliche

Bollkommenbeit der å ußern Verhältniße

ergiebt.

XI. Da aber nur das Moraliſch -Mögliche ein Zweck

der Vernunftweren iſt: ſo darf auch die eben bes

ſchriebene duréqueuse des Staates durchaus nurin ro

weit, als ſie mit der Gerechtigkeit beſtehet, als Zweck

deſſelben gedacht werden.

XH . Endlich muß auch die durégusia im Innern Zweck

des Staates reyn ; das Geißt, der Staat muß es zu

feinem Zwecke machen,

diejenigen poſitiven Anſtalten

1) zur intellectuellen Cultur des Men chen ,

!
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5

1

2) zu å ußerer Wohlfarth

zu verwirklichen , welche

Einmal , eine folche Beziehung auf das Ganze

baben , daß man nur unter ihrer Vorausſezo

yung ragen mag, den Sheilhabern dieſes Gan .

zen ren die Möglichkeit gegeben , fich einen

gewißen vollkommenen Zuſtand zu erſchaffen, und

in ihm ſich zu behaupten ;

Alsdann ; welche abermals nicht durch die iſolirt

wirkende Kraft des Einzelnen , ſondern blos durch

eine zweckm åßig geleitete Serammtkraft

erreicht werden können.

. 564 .

Wenn nun die hier geſchilderten Zwede als dem

Vernunft. Ideal eines Staates gemäß erſcheinen :

ro muß doch noch eine eigene Unterſuchung angeſchloßen

werden ,

in wie fern der 3 w ang als Mittel zur Errei

chung dieſer Zwecke aufgeboten werden darf?

Denn es kann etwas ein 3 we de feyn, ohne daß der

3w ang als Mittel dazu aufgeboten werden mag.

· I. Zwang , auf ſolche Zwecke angewendet , welche nicht

einmal zwecke des Staates find , iſt doppelte

Tyrannei. Alſo : den Staatsbürger durch Zwang da

einſchränkent zu wollen , wo feine Handlungsweiſe

überhaupt keine åußere Beziehung auf Mitbürger

oder auf das Ganze hat , bleibt immer Deſpotie.

II. Nur für das Erzwingbare kann der Zwang auf.

geboten werden. Es iſt baarer Unfinn , zu einem

firchlichen Glauben , oder zur Tugend zwingen

zu wollen .

III. Zweck des Staates ift iud'ampovía . Entſteht alſo

aus der Summe des Zwanges mehr Uebel , als die

Summe des Uebels beträgt, was dadurch verhindert

werden ſoll: ro iſt der Zwang alemal auſſerhalb des

Staats . Zweckes ; und Tyrannei.
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IV . Der Zwang iſt nur Nothmittel. Alle andre

Mittel müßen zuvor aufgeboten reyn ; und alles

Gute, was fich ohne Zwang erreichen låßt , iſt von

doppeltem Werthe.

ſ. 565.

Aufſer dieſen Allgemein Regeln muß auch in der

Anwendbarkeit des Zwanges der Doppel . Zwed

des Staates genau unterſchieben werden :

I. Perhinderung eines Uebels.

Sft ein Gemein Uebel von Berhältnißmåßi .

ger Größe (s . 564. Nro. III.) mit Sicherheit das

durch zu verhindern , daß die Kräfte aber in einer

gegebnen Art eingeſchränkt, oder in einer gegebnen

Art zur Thåtigkeit beſtimmt werden ; und iſt es nicht

auf andre Weiſe zu verhindern, als eben dadurch : fo

iſt der hierauf gerichtete Zwang,allerdings gerecht.

II. Eröfnung poſitiver Duellen gemeiner Woble

farth .

I) Ohne Zwang laffen ſich , durch Aufgebot der übri.

gen Staatskräfte, ſo viel wahrhaft gemein

wohltbåtige Anſtalten verwirklichen, als die

Staats . Kräfte zureichen , ohne ſich für das Noth.

wendigere zu ſchwächen.

2 ) 3w ang iſt nur verſtattet

A ) dahin, daß fein Staatsbürger die Anſtalt ver.

leger ſobre;

B ) dahin, daß er zu ihrer Subſtantiirung mite

wirke, ro fern ſich die vier allgemeinen Res

geln $. 564. Dazu vereinigen ;

C) dahin, daß der Staatsbürger feinen, welcher

von ihm abhängig iſt , weil er nicht über ſich

felbft verfügen kann, f . B. nicht ſeine Kinder,

von der Theilnahme arr der gemeinnüßigen

Anſtalt, z. B. der Schule, zurückhalte.

D) Dagegen iſt durchaus fein Einzelner zu der

Tbeilnahme für ſeine Perſon zu zwingen.
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§. 566.

Allein unter dieſen Beſtimmungen erkenne ich die

Gemein Wohlfarth für den Zweck des bürgerli .

chen Lebens ; und glaube, daß nur hieburch dem Ver .

nunft : Joeal eines Staates genügt iſt; daß nur

unter dieſer Annahme die gerantmten auf das uns unent:

behrliche Policey : W eren Bezug habenden Regie .

rungs -Rechte ſich auf eine natürliche, ungezwungene

und unverſchleierte Weiſe erklären laßen ; daß aber auch

durch die geregten Einſchränkungen aller Mißbrauch des

Despotismus abgebeugt iſt.

Schriften f. in Verbindung mit den über den Ur.

ſprung der Staaten §. 571 .

§. 567.

D. C. F. Dieterich de fuprema lege reipu

blicae. Erf. 1771. 8.

Wenn die Zwecke des Staates gehörig beſtimmt

ſind : ro iſt auch die Grundlage des geſammten

allg. und abſoluten Staats - Rechtes eben dadurch

beſtimmt. Das Princip deſſelben kann möglicher Weiſe

kein andres Feyn , als :

der Staat, und die regierende Macht in ihm , entziehe

nicht den Staatsgenoßen, und der Geſammt. Maſſe der

Gehorchenden

der Staatsbürger, und die geſammte Nation, entziehe

dem Staate, und der regierenden Macht deſſelben , das .

jenige nicht, was ſie ſelbſt zum Jbrigen des andren

Theiles gemacht haben,

entweder durch ausdrückliche Vertragsſchließung

( poſitive Staats . Rechte ! )

oder durch ftillichweigende, als Natural.Ses

ftimmung des Bezuges eines nothwendigen

Mittels zu dem anerkannten Zweck des bůr

gerlichen Leben 8 (Einziger Innhalt des 4. u.

A. St. R.)

!
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S. 568 .

Staaten können alfo, fo wenig als irgend eine Ges

fellſchaft, auf eine andre Weiſe mit Rechts - Beſtand,

und naturiſtiſcher Erklärbarkeit, entſtehen , als durch

Bertrag :

I. der Form nach ; durch ausdrůdliche und durch

ſtillich w eigende Vertragsſchließung;

II. nach dem Beſtimmungs :Grunde der Vertragsa

ſchließung; durch einen freiwilligen , und durch

einen mittelft gerechter Gewalt erzwungenen

i Vertrag.

C. U. D. von Eggers, gründet ſich der Staat auf

Vertrag ? im teutſchen Magazin Jahrgang

1797. M. April G. 358 und in den Jnſt. Jur.

Civ . Publ . L. I. Cap . I. Tit. I. beſ. S. 37.

p . 85.

$. 569.

Hiſtoriſch betrachtet, kann ſich die ur.Vertrags.

fchließung in das Alterthum verlieren, und der

Menſchen Gedå chtniß überſteigen

kann auch die geſchichtliche Entſtehung des Staates

überal fein rechtliches Fundament gehabt haben ;

aber in beiden Fällen fann ſich der Staat, wie er

gegenwärtig beſteht, auf eine vollkommen rechts gül,

tige , obgleich ſtillſchweigende Vertragsſchließung

gründen .

So kann eine Menſchen Horde, welche urſprünglich

irgend ein Nimrod zuſammengetrieben und unterjocht hat,

ein rechtlicher Staat geworden ſeyn. Die Menſchen,

im Gefühl des Bedürfnißes, der zuerſt gewonnenen Ruhe

und Sicherheit, bleiben nun freiwillig innerhalb der

Einſchränkung des bürgerlichen Lebens ; die Eyrannei

fchleift ſich ab, in dem vielfältigen Reiben an der gegen .

wirkenden Nation , und ſchleift ſich tåglich mehr ab , je

bøber die Eultur und die moraliſche Energie der

gebordjenden Menſchen - Maſſe ſteigt; ſie wird endlich die

wohl
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tooblthåtige Regierung, welche allein das Ganze bildet,

innerhalb deſſen ein jeder den möglichſt vollkommenen Zus

ftand fich erſchaffen und behaupten mag. Wenn auch die

Urbürger von dem iſolirten Zwecke der Sicherheit

ausgegangen find; vernünftige Weſen werden ihre Zwecke

durch ſich ſelbſt erweitern , bis zum Jbeal eines in allen

ſeinen möglichen Zwecken vollendeten Staates.

$. 570 .

Dhne es als geſchichtliche
Wahrheit

aufbringen

zu wollen , denke man fich die möglichen
Abſtufungen

den Menſchen zuerſt als iſolirt lebenden
Fåger (mit

Einbegriff
des Fiſch - Fanges ) barnach als Gatten

und Hausvater, jugleich und eben deshalb als ņir.

ten ; vermöge des Bedürfnißes
der Seerden , bald als

berumziehend
von Steppe zu Steppe ; und nun in der

Mitte der Gefahren , als Volt - als nomadiſches
;

zuleßt als Aderbauer
- und hiermit bald in dem

Uebergang
zum bürgerlichen

Leben , ohne deſſen innere Si.

cherheit Ackerbau -
Handthierung

, Handwerk,
Sunft und

Merkehr ſo wenig als Wiffenſchaft,
beſtehen mag.

g. 571 a.

Literatur dieſer Materiert.

John Ihre de origine rerum publicarum , Upfal.

1742. Diefer natürlich belle Kopf ſtellt die Frage

unmittelbar dabin S. IV. cur homines ſtatum ci

vilem in auxilium vocaverint , quum libertas,

cuius amantiſſimi omnes fumus natura ; ſtatum

naturalem reddat adeo gratum atque, commen

dabilem ? und beantwortet fie durch die Berufung

auf die vielfältigen „ mala ac pericula, quae extra

civilem focietatem conftitutis immineant. S.

V. VI.

Nic. Hert de modis conftituendi civitates 1685.

und in den Comments und Opuſc. deſſelben nach

der Hombergerchen Ausgabe. Tom. I. Francof.

ad M. 1737. Nro . VIII.

$ 6
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Joach . Erdm. Schmidt, de Civitatis origine, civi

tatumq. ſyſtematis. Jen . 1745. Sect. I. S. I. -

S. CVII.

Jo. Rod. Turniſius de cauſis conſtitutarum ciri

tatum. Bafil. 1741. 4.

Carl Aug. Tittel , Origines iuris civilis et ſacri

vel vere vel ficte a metu ductae. Carlsruh

1768. 4. und in ſeinen Erläuterungen der Philofo.

phie Abh. IX.

Von dem Urſprung und Untergang der Staaten in

Nik. Pogts Europ. Staats -Rel. B. III. St, III.

Franff. a. M. 1805. Nro . I.

Ad. Ferguſon , Verſuch über die Geſchichte der bürgere

lichen Geſellſchaft, aus dem Engl. Leipzig 1768.

Auch Geſchichte der Menſchheit überhaupt.

Heinrich Home Verſuch über die Geſchichte des Men .

fchen. Aus dem Engl. Zwei Th. Leipz. 1774-1783.

C. B. Kohlschütter de fine focietatis civilis . Vi

temb. 1793.

Ellai ſur l'hiſtoire de l'espèce humaine, par C. A.

Walkenaer, à Paris 1798.

Ueber den 3wede der Staaten , beſonders nach meio

ner Theorie :

Lud . Ant. Muratori della publica Felicita , oggetto

de buoni Principi. Lucca 1749.

Deutſch : L. 4. Muratori's Anfangsgründe der Re:

gierungskunft für junge Fürften , welche einſt ihr

Volt glücklich zu machen wünſchen. Mit nothi:

gen Abkürzungen überfekt, und mit einigen Anmer.

kungen und Zufågen verfehen von K. A. Cafar,

Leipzig 1798. Kap. I Worinn beſteht eigentlich

die Glückſeligkeit eines Staates ? Kap. II. Die

Beſtimmung des Fürften beſteht eben Darinn , daß

fie allgemeine Glückſeligkeit berbeizuführen ſuche.

Die Gegenſeite dieſer Theorie, in des Prof.

Cåſar Zw. Zuſ. über den Zweck der Staaten.
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G. W. Bartholdy, über den höchften Zweck des Staa.

tes. Im Unh. zu Frankreichs drei Conſtitut. Berlin

1794

A. F. Lüders Repoſitorium für die Geſchichte, Staats.

kunde und Politik. 5. I. Heft I. Berlin 1801. 06h.

über den Haupt- Grundſaß der
Staatswiſſenſchaft.

Im Weſentlichen , auch ber meinige unter einer an ,

dern Formul: Jedes Geſets, jede Anordnung , jebe

Verfügung der Regierung, welche auf die Vermeh,

rung der hervorbringenden Kräfte oder auf beßere

Anwendung derſelben hinweif't, entſpricht dem

Zweck des Staates.

Man vergleiche auch : Seinr. Stephani Srunot. Der

Rechtsm . §. 519 ff.

und ein nicht eigentlich
wiſſenſchaftliches Werk , aber

von freier Anſichten über Geſellſchaft, Staaten . Ents

ſtehung , Regierungsrecht und Regierungskunft : Die,

Reſultate der
Sittengeſchichte. 1. Die Fürs

ften. Frankfurth am Mann . 1808. (Urtheil der Ang.

f. 3. den 26ſten October 1808. Nro. 316. col .

489. 490.

S. 571 b .

Manche Naturiſten nehmen zur Begründung eines

Staates vier disparate Vertrågè an. Höpfner §. 175.

Die meiſten : drei.

So viel iſt ausgemacht, daß ein Vertrag, wodurch

fich eine Menſchen . Maſſe zum Volk; und ein Vertrag,

, wodurch ſich eben dieſelbe zum Staate conſtruirt, weſenta

lich verſchieden find ; und daß jener dieſem vorbereitend

į vorangegangen renn kann . Da aber das Werentliche

des legtern darinn beſteht, daß alle einer regierenden

Macht im Bezug auf die Staats . Zwecke ſich unterord.

į nen ; da ohne einen ſolchen Vertrag noch kein Staat ſich

gebildet hat ; da aber in dem leßtern immer ausgeſagt

ſeyn muß , wer die régierende Macht? und wie weit fie.

$. rey ? ſo ſcheint mir der Innhalt des Vereinigung 8 :

1

$ 62



484

des Verfafſungs , des Unterterfungsvertrages po nabe

vertvandt, und ro in einander fließend , daß ich die Ub,

ronderung in drei verſchiedene VertragssArs

ten für eine mehr willführliche, als weſentliche Ebee

balte. Höchſtens führet die Erfahrung dahin , daß die

vollendete Ausarbeitung eines Staats - Grunds

geleges meift erft als das Nachfolgende erſcheint,

wenn die Conſociation der Menſchen in burger,

lides beben ſchon vorangegangen iſt.

$ . 572.

Es gab eine Zeit , wo die Unterſuchung
Bedürfnis

war , ob die bürgerliche Herrſchaft unmittelbar von Gott

gegeben werde ?

Höpfner hat die Schriftfteller für unb wider aufges

gåhlt, §. 176. Not. 2.

Nabe grenzend iſt auch folgende neuere Schrift : Der

bibliſche Publiciſt; ein Berfud; das allgemeine

Staatsrecht auf chriftliche Moral zu gründen.

Zerbſt 1794

$. 573

Gegenwärtig eitte andre Streitfrage : Kann ein

Menſch den andren swingen , daß er mit ihm in bür.

gerliches Leben eintrete ? Dieſe Joee bat Kant aufgeſtellt

S. 192 u. d. f. und wie fehr fie auch mit der des

§ . 572. zuſammenbångt, ergiebt fich durch S. 203. 204.

Die meiſten neuern Naturiſten haben fite aufgenommen.

Doch nicht alle, g. B. nicht Heinr. Stephani, vermoge

der Anmerkungen zu Sants Rechtsl. S. 80. Auch wohl

kaum Prof. Maaß , wenn ich vergleiche f. 179. mit g.

294. 297 b. Ich nehme folgende Såpe an :

I. Es iſt Bedürfnif des Menſchen ; und

II. alſo Vernunftbeſtimmung, in bürgerliches Leben

überzugehen.

III. Gerechte affecuratio Kriege können einen

Zwang zu dieſem Eintritt berbeifübrea .
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1

1

IV. Aber ein 3w angs , Recht biegu gegen denjenigen,

welcher noch nicht beleidigt hat, giebt es

1) weder nach meinen , und den damit verwandten

Urprincipien,

2) noch ſelbſt aus dem der Kantiſchen Rechtblehre,

in einer ſtrengen Ableitung.

Doch ſind auch die Ideen über Gründung des Staates

ſchon wieder weiter geſponnen , als der Kantiſche Leitfa.

ben reicht:

Joh. Bapt. Nibler, der Staat aus dem Drganismus

des Univerſums entwickelt. Mit einem Programm

des Procanglers Gönner über den Einfluß einer rich .

tigen Anſicht vom Staat auf Geſchichte, Politik,

Statiſtik, Staatswirthſchaft und Völkerrecht. Lands:

but 1805.

Staaten , in der Idee Gebot der Vernunft, in

der Realität Product der Natur. Ein Ber .

ein , aber feine Geſellſchaft , und bat feinen Ver.

trag zum Grunde. Der Verein iſt organiſch.

Das Univerſum iſt nur ein Organismus ; Staa.

ten find Theile des Univerſums, mithin felbſt nur

als organiſch denkbar.

Dagegen , Ideen eines einfachen , aber aufgeklärten Bers

ftandes in Jac. Nave Betrachtung über den Unter ,

ſchied der Dberherrſchaft und des Eigenthums. Jena

und Leipzig 1766. 8.

g. 574

Die Aufgåblung der möglichen Rechts .Bers

i båltniße der regierenden Macht eines Staates giedt

die Special . Theorie des 4. u. 4. St. R.

Dasjenige Rechts . Verhältniß gegen Aufren , ders

möge deffen die regierende Macht eines Staates in der

Regierung beffelben unabhångig iſt von jedem andren

Staate und ſeiner regierenden Macht, beißt die Souve .

rånitåt ; und das Regierungs. Necht einer pouverånen

Macht die höchfteOberberrſchaft oder dieMajeftåt.

1

1
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.

Bewilligung eines gewißen Vorzuges felbft die

Schuzverwandtſchaft und ein übernommener Tribut

ſelbſt die Rehnsverbindungi beben Souveränitåt noch

nicht auf

Hugo Grotius Lib. I. Cap. III. S. XXI - XXIII.

C. Ziegler de Juribus Maieſtatis. Vitemb.

1710. 4.

Jac. Gabr. Wolf Inſt. Ipd. Natur. (Hal. 1720)

P. II. S. II, Cap . II. S. XII - XIV . p. 390.

391.

Juſt. Henn. Böhmer introd. in ius publ. univerſ.

(Hal. 1709) p. 247.

F. Nieitemeier Grundfäße der Regentſchaft in

rouverånen Staaten. Berlin 1789.

Jac . Dopler's Abb. von den Rechten der obern

Gewalt oder Majeſtåtsrechten und Regalien . 2te

Aufl. Hannov. 1785.

$ . 575.

Die Rechts . Berhåltniße
im Innern treffen

zwiſchen regierende Macht und Untertban. Untit,

ordnung des legtern unter die erſtere in allem , was auf

den Staats - Zweck fich bezieht , iſt die Wefenbeit des

bürgerlichen Lebens.

I. Mit dem Eintritt wird alſo natürliche freiheit,

in ſo fern fie unabhångigkeit von frem dem

Wollen bedeutet, allerdings aufgeopfert.

II . Wenn man ſich aber unter dem Worte nicht jene

å ußere, ſondern die wahre, moraliſche, innere Freiheit

gebenft , deren . Weren in gleichförmiger Gefeßlichkeit

und Vernunftmäßigkeit der Handlungs - Weiſe befteht:

To roll dieſe durch das bürgerliche Leben nicht zerſtöhrt

fondern verwirklicht und generaliftrt werden. In dies

ſem Sinne möchte ich wohl mit K. Stephani ben

Staatsverein erklären für eine Verbindung zur Freiheit

durch Freiheit. Grundl. g. 538.
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Gedanken von der bürgerlichen Freiheit. Aus dem

Engl. Zůrch 1971 .

Diſcours ſur les devoirs des Sujets envers les

Souverains, par Mr. de Savigny. à Paris 1786.

Conr. Ferd. Friedr. Peftel Specimen Juris Publici

de praeſidiis libertatis publicae. lenden 1788.

4. f. Jacobi Beitrag zur Entwicklung der natürli.

chen Rechte der böchſten Gewalt in Rückſicht auf

bürgerl. Freiheit. Deſſau und Leipzig 1783.

S. W. Robert wie weit geht im Staate die Getoalt

des befehlenden Theiles , wenn keine Verträge da

find ? Marburg 1789.

Von dem Staate und den weſentlichen Rechten der

böchften Gewalt. Göttingen 1794.

Ueber den Geiſt der Gefeßg. und das Verhältniß

zwiſchen dem Unterthan und Souveran ,

im Berl. Journal für Aufel. $ . III. S. 110 .

B. IV. S. 163. 193.

E. Gottlo. Jáhne Verſuch einer Beantwortung der

Frage : ob der Bürger eines Staats im Genuße

ſeiner bürgerlichen Freiheitauch natürlich frei ren ?

Mit Bezug auf die Pflicht des Menſchen , aus dem

Naturſtande in den bürgerlichen zu treten ; im

Philor . Journal, B. VII. S. 10-70.

Job. Aug. Eberhard über die Freiheit des Bürgers,

in ſeinen serm. Schriften Ch. I. ( Halle 1787 )

S. 8 .

Carl Gottlo. Roßig über die Verdienſte des Staats

um die Rechte des Menſchen. Leipzig 1794.

Was iſt Freiheit? und wo follen wir fie ſuchen ?

Eine Ubh. von E. Falſen , Königl. Dån. Etats.

Math. Aus dem Dån. überf. Kopenhagen uno

Leipzig 1803.

§. 576.

Die e utzelnen Beſtandtheile des Begriffes :

Regierende Macht, beißen , ſo weit fie weſentlich in ihm
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enthalten find , Majeftåts .Nechte Regierungss

Rechte Hobeits -Rechte.

Shre ſyſtematiſche Darſtellung iſt zugleich eine be .

rondre Analyſe der Rechtsverhältniße der regies

renden Macht im Innern §. 575. und alſo Speci .

als Theorie des A. u. 4. St. N. S. 574.

Die ältern Naturiſten haben keinen guten Plan in

der Aufzáðlung derſelben zu Grunde gelegt. Die neuern

aus der kritiſchen Schule haben mehr innern Zufam .

menhang in die Darſtellung gebracht. Ich folge den

Grund- Jbeen :

des Rec. in der Allg. Lit. Zeit. Jahrg. 1792. (den

Iſten Nov.) Nro. 287.

K. . von Römer D. J. P. V. de iuribus maie

ſtatis eorumque fpeciebus. Lipf. 1785.

Jor. Vinc. Burkardt Urgefeße des Staates und reiner

nothwendigen Majeſtåts -Rechte ſyſtematiſch bearbeis

tet: B. I. Heft 1. und 2. Erlangen 1807. Heft 3.

1808 .

Juriſtiſch · Politiſcher Verſuch über die weſentlichen

Rechte der Majeftåt, nach dem A. St. R. von f. G.

von Hertlein. Würzburg 1788.

Joh . Chriſt. Majer Syſtem der Staats - Regierung im

Grundriße. Hof 1803.

Carl Otto Gråbe Programm über die Eintheilungen

und Grundraße der Regalien und Souveränjgåts,

Rechte. Rinteln 1808. 22 S. in 4 .

g . 577

Die Regierungs -Rechte ftehen in dem natürlich.

ften Bezug auf die Endzwecke des Staates.

Erfter 3w eď. duréexsic gegen Auffen. Recht

der äußern Staats - Verwaltung. Dieſes nimmt ſeine ges

ſammte Tendenz dabin , im Verhältniß gegen andre

Staaten

I. dem eigenen Staat reine Subfiftens und Inter

grität zu behaupten ;
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II. ro weit es mit der Gerechtigkeit beſtehen kann,

in allen Berührungen mit fremden Staaten dem eigs

nen Staate ein folches Verhåltniß zu geben , daß fich

derſelbe in dem möglichſt vollkommenen å u .

Bern Zuſtande darſtelle.

Die å ußere Staats . Verwaltung ſtellt ſich unter einem

doppelten , von auffenher fie beſtimmenden Ges

ſichtspunkte dar :

I. Kein fremder Staat hat den eigenen beleidigt. Friede!

Hier erzeigt ſich das Recht der å ußern Staats - Ders

waltung wirkſam :

I ) in den anzuknüpfenden Verbindungen und überhaupt

Verhandlungen mit andren Staaten -- in Vertrags,

ſchließungen mit ihnen , in Stiftungen der Freund,

ſchafts ., der Handlungs . Verträge der Bündniße;

nach dem zweifachen Geſichtspunkte zuerſt des Rech .

tes darnach der Klugheit

A ) theils in unmittelbaren Verhandlungen der res

gierenden Må ch tez

B) theils in mittelbaren durch Serante ;

2 ) in den innern Einrichtungen , welche nothwendig

find, dem eigenen Staate solle Sicherheit gegen

Aufſen , und alle die Energie zu geben , ohne wels

che Beleidigung nicht mit Erfolg verhütet , abgetries

ben, und in ihren Folgen aufgehoben werden könnte.

Auch in Friedenszeiten die Aufrechthaltung

und Sammlung der Staatsfråfte zu jedem gerecha

ten Kriege.

ude dieſe Anfalten find eben der mannichfaltigen

Modification unterworfen , welche der Wedyrel

in der Art , Krieg zu führen , unter den vers

ſchiedenen Völkern und Zeitaltern beſtimmet.

Nach heutiger Kriegsart

A ) wohlgeübte ſtehendeHeere,

B) hinlängliche Waffen Vorråthen

C ) Magazine, unterhalten .

D) Feftungen ,

C
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Jeder Staatsbürger ift zur Vertheidigung des Vaa

terlandes verpflichtet. Ueber allgemeine Aufgebote;

und ihre ſowohl Gerechtigkeit als Zweckmäßigkeit in

beſtimmten Fällen .

Heinr. Cocceii de armato principe. in Exerc.

Tom. I. Nro. XXX .

Ge. Fr. Deinlin , an et quatenus cives ad

arma pro republica capienda cogi poffint ?

Altd . 1719.

Jo. Franc. Buddei Exerc. Politico - Juris Na

turalis, de Officio Imperantium circa con

ſcribendum militem . Hal. 1700. und in

ben Select. J. N. et G. Dill. VII. p . 441

-490.

Chriſt. Lud. Crell de iure urbes muniendi

eť munitiones reficiendi. Vitemb. 1734.

F. von der Decken über das Verhältniß des

Kriegsſtandes zu dem Zweck der Staaten.

Hannover 1800.

II. Der Staat wird oder iſt durch einen andren beleis

digt. Recht des Krieges ; denn auſſerhalb dieſer

Sphäre giebt es fein Kriegs - Recht, kein Recht auf

Eroberungskriege, u . f. w.

Das Recht des Krieges iſt das Hoheits Recht der

regierenden Macht :

1) einen gerechten Krieg zu beſchließen als

über welchen Beſchluß, nach der Gerechtigkeit,

auch die Klugheit in der Berechnung der

eigenen und der feindlichen Staats- und fries

geriſchen Kråfte zu entſcheiden hat;

2 ) denſelben mit Nachdruck und Aufgebot aller

Staats- Kråfte zu führen, oder durch fachkuns

dige Stellvertreter führen zu laßen ;

3) durch Friedensſchluß zu endigen.

§. 578.

Zweiter zweck des Staates iudaspovía und áutágxel



491

im Innern Hoheits Rechte der innern Staats ,

Berwaltung.

Von dreien möglichen Dbjecten , als eben ſo viel

Unterabtheilungen des Zweckes.

I. Sicherheit gegen wirkliche Rechts . Verlegun .

gen. Civils und Criminal . Juftig.

II. I ) Theils Sicherheit

A ) gegen mögliche Rechtsverlegungen,

B) gegen andre gemeinſchådliche moraliſchen

C ) gegen phyficche Uebel.

2) Theilß Conftruction eines Ganzen , innerhalb dero

ſeni, vermöge der darauf gemachten poſitiven An.

lagen, den Theilhabern die Möglichkeit gegeben iſt,

A ) zu intellectueller und fittlicher Vervodfomn,

nung ;

B) fich einen äußern möglichſt yodkommnen Zus

ſtand zu erſchaffen und in ihm ſich zu behaupten.

Der Umriß der innern Staatsverwaltung , ro weit

ſte auf dieſe gerammten Zwecke – und alſo auf

alle möglichen in dem Subjecte der Staats .

Genoſſen gegründeten Zwecke auſſerhalb des nes

gativen , der Sicherheit gegen wirkliche Rechts.

Verlegungen, fich beziehet, iſt unter dem Collectiv.

Namen : Policei , begriffen.

III. Eineautágresse des Staates als des Ganzen, vers

möge welcher derſelbe alle die Hülfs . Quellen haben und

gut verwalten muß, welche erforderlich ſind, den Auf

wand für das Geſammte der innern und äußern

Staats , Verwaltung zu beftreiten. Finanz-Weſen.

1

i

§ . 579.

Auf die drei möglichen
materialen

objecte

der innern Staats -Verwaltung
beziehen ſich drei

formale Hobeits . Rechte, ohne deren Concurrenz
feinem

der materialen
Dbjecte genügt werden kann.
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1
I. Seresgebende Macht, 7

im Juftig . Poli

II. Vollziehende Gewalt, ceis und Finango

III. Recht der Über:Aufſicht Wefen.

Gefeßgebende Macht – das Hoheits- Recht der res

gierenden Macht, ihr wollen als allgemeine und

unbedingt gültige Zwangs-Norm für die Handlungsa

weiſen der Unterthanen mit åußerlicher Erkennbare

teit aufzuſtellen .

Einige höchſt wichtige Schriften über Gerekgebung

nach ihrem ganzen Umfange.

I. Syſteme berühmter Ausländer :

1 ) Car. de Secondat Bar. de Montesquieu.

De l'eſprit des loix . Nouvelle edition , revue,

corrigée et conſiderablement augmentée par

l'Auteur. IV Tomes. à Amſterdam et à Leip

zig, chez Arkſtee et Merkus 1759.

Der Geiſt der Gefeße aus dem Franzöſiſchen des

Herrn von Montesquieu.

Weltere Ueberſegung, Frankfurth und Leipz . 1753.

Neuere, Altenburg bei Richter 1782.

Dieſe durchaus umgearbeitet , unter dem Titel :

teu überrett , und mit berichtigenden Anmer.

kungen verſehen von A. W. Hauswald. Drei

Sheile. Görlit bei Anton 1804.

2) Ritter Cajetan Filangieri.

Ur. Text: Italiäniſch. La Scienza della Legis

lazione. Eine neue Auflage in Deutſchland.

5. Vol. 12. In Vienna 1798.

Ueberſegung: Syſtem der Gefeßgebung. Anſpach

1784— 1791. Sechs Båndchen .

II. Compendiariſche deutſche Schriften und Abhandlungen.

Entwurf der allgemeinen Grundfäße der Gefeßgebung.

Leipzig 1777. 8.

Job. Chrift. Mayers Autonomie. Wornemlich der

Fürſten - in Deutſchland. Tübingen 1782. Zwei

Stücke.
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i

-

D. Erhard's Beiträge zur Theorie der Gefeßgebung.

a ) Die Jdee der Gerechtigkeit als Princip einer Ges

reßgebung betrachtet. Die horen. St. VII.

b ) Ueber das Princip der Gefeßgebung, in ro fern

der Innhalt dadurch beſtimmt wird.

Philofoph. Journal. B. II. Heft IV. Neuſtre.

lip 1795. ro. I. 6. 263–282.

c ) zweite Abhandlung. Ebenbar. E. III. Heft I.

Abth . I. S. I - 32.

Gereßgebende Macht würde jedoch eine Schat:

ten . Gewalt fenn , wenn die vollziehende nicht mit

ihr verbunden wåre.

Bergaffe Diſcours ſur la manière , dont il

convient de limiter le pouvoir legislatif

et le pouvoir executif. Paris 1789.

Und beide wurden da die regierende Macht ber

Stellvertreter nicht entbehren kann - bald eine ſtok.

kende Maſchine werden , ohne das Recht der D bers

aufſicht.

C. A. Tittmann de ambitu et limitibus fu

premae inſpectionis e natura rei et prin

cipiis iuris publici tam VNIVERSALIS quam

Germanici rite ponendis. Gottingae 1797

4 .

$. 580.

$ u ft i f .

Juftig -Weren iſt die große Staats .Anſtalt , in wel,

cher der Urzweck des bürgerlichen Lebens realifert wird —

Sicherheit Ader gegen Alle gegen wirkliche Beeinträchtis

gungen des Seinigen eines jeden.

1. Civil, Juſtiz.

1. Theoretiſcher Sheil.

Darſtellung einer allgemeinen Norm der Rechts,

Verhältniße nach ihrem Wefen und umfang ,

nach ihrer Begründungi oder nach der Art, fie zu

fubftantiiren , nach den, für ſie möglichen Berandes
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rungen - beſonders 'Auflöſung 8.Arten. Poſitiv .

Gefeßgebung für das Privatrecht des Staats . Bürgers in

ſeinem tbeoretiſchen Sheil.

Die Grund . Wahrheiten des N. R., welche die Vetin

nunft als unwandelbar unter jeder hypothetiſchen las

ge ausſagt, dürfen in keiner Poſitiv - Gereggebung verlegt

werden .

Henr. Cocceii de immutabilitate J. N. Ultraj.

169o. et in Exercitat. T. I. N. 72.

Jo. Werlhof de poteftate legislatoris civilis circa

ea , quae funt iuris naturae. Helmſt. 1721...

Car. God. Winckler de poteſtate legum civilium

in ius naturae . Lipſ. 1713.

Caſp. a Rheden de immutabilitate J. N. Bremen

1717.

..God. Croonenberg de J. N. conſtantia et immut.

Lugd. Batav . 1721 .

Erh. Reuſch de immutabili naturae lege. Helmft.

1739.

Job. for. Holderrieder von der Gewalt der Majeſtát

über das Recht der N. in l. biftor. Nachrichten von

der Weiſſenfelfiſchen Alethophiliſchen Geſellſchaft.

Leipzig 1750.

J. M. van Geuns, an populi erroribus,et ſuper

ſtitioni leges accommodare liceat ? Düſſeldorf

1798. 4 maj.

Wie und warum beſteht aber Poſitio . Serengebung neben

dem N. R. ?

A. Zur Einfleibung der nur durch philoſophiſch
es Stu .

dium erkennbaren Natur . Gerege in die Form der

poſitiven.

B. Zur Entſcheidung der vielfachen Streitigkeite
n des

N. R.

C. Zur Anbauung derjenigen Felder und Rechts : Nor.

men, welche dem N. R. unbekannt ſind , aber weldfe

:. die Vernunft keinesweges mißbilliget, unter. Vors

)
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ausreßung der in dem bürgerlichen Leben gereßten

Möglichkeit der Begründung neuer Rechts .Nors

mer. Einführung der Teftamente , der geſeblichen

Erbfolge, der Verjährung , beſtimmtere Formen der

Vertråge'u. F. m. find eben ſo viel beiſpiele.

Die materiellen Erfoderniße einer guten theores

tiſchen Gefeßgebung für Privat .Recht ſind :

A. Gerechtigkeit. Nid )ts Widerſprechendes :

a ) gegen die unwandelbaren Grundſåße des

N. R.

b ) gegen die wohl erworbenen und in einem

haltbaren Rechts . Grunde fortbauernden Rechts

Verhåltniße der Einzelnen.

B. Klugheit.

a ) Allgemeine in Beziehung auf bürgerli ,

ches leben überhaupt, und auf die damit zu

verbindende höhere Sicherheit und Zweck

måßigkeit aller Rechts -Normen.

b ) Befundre - in Beziehung auf einen gegeb:

nen Staat , auf ein gegebnes Zeitalter

nach der Verſchiebenheit der Staats , Verfass

fungen , des Characters der Nationen des

Grades ihrer Cultur, ihres Nieichthumes, ihrer

Induſtrie u . f. w.

C. Conſequens logiſche Einſtimmigkeit mit fich

felbft; Widerſpruchsloſigkeit in fich ; logiſch - richtige

Unterordnung der beſondern Begriffe und Grundfäße

unter die allgemeinern dieſer unter die höchſten , ver,

bunden mit einer , den Zweck und den Gegenſtand

erſchöpfenden Vollſtåndigkeit.

Daher ein Geregbuch , das höchſte Meiſterwerk

menſchlichen Verſtandes.

Die formen der Poſitiv -Gefeßgebung find:

A. ausdrů cliche Willens . Erklärung der ge .

reßgebenden Macht; in Worts und Schrift:

1
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ſprache die einzig vollkommen haltbare und

würdige Form !

B. ftillfch w eigende , im Stand der Uncultur, alfo

wohl die früheſte; Gewohnheits, Recht.

Chrift. Gottfr. Hoffmann de iure conſuetudi

nis ex JPDENTEA VNIVERSALI, rom. canon .

et german . Francof. ad Vi. 1730 .

Car. Chrſto . Hofacker de iure conſuetudinis

fecundum doctrinam J. N. et rom. Tu .

bing. 1774

$. 581 .

2. Practiſcher Theil.

Der urzweck des bürgerlichen Lebens ift, Geltendmas

chung der Rechte mit eigener Gewalt zu verdrängen , und -

die Rechts . Streitigkeiten der Staatsbürger gegen Staats,

bürger einer richterlichen Unterſuchung und Entſchei.

dung unterzuordnen. Dies iſt aber noch nicht, oder rebr

unvollkommen, mit der Gründung des Staates felbften

gereßt. Helåge dazu aus der Gerchichte des Mittels

alters ! Sondern es bedarf nun poſitiver Einrich.

tungen durch die regierende Madit des Staates.

I. Dieſe iſt in kleinen und wenig cultivirten Staaten

der unmittelbare Nichter ihres Völkchens. So

im REGNO ROMANO ! Aber für größere Staaten , woo

die Staatsverwaltung zuſammengefegter iſt und von

höherer Cultur ; wo auch die Recht $. Verfaßung

ein ro vollendetes Ganzes iſt, um ein eigenes ges

lehrtes Studium zu erfodern werben Ernennung

der Stellvertreter Berwalter der Juſtizpfleger

Bedürfniß.

Kleins Annalen B. I. S. 393 — 397.

II . Doch bleibt die regierende Macht die Duelle aller

Gerichtsbarkeit ;

III . ihr auch die Oberaufſicht über das geſamme

te Juſtig weſen.

IV . Und die vollziehende Gewalt in dieſem Zweigel der

Staats ,

*
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A

Staats .Verwaltung heißt daher die oberrichter,

licher fuprema iurisdictio , poteſtas iudiciaria.

V. Nun wird es aber auch Nothwendigfeit, daß die

regierende Macht einen beſtimmten Plari vorzeich ,

ne, wie in der Unterſuchung, in der Entſcheidung der

Rechtsſtreitigkeiten , in der Vollziehung der Erkennt,

niffe verfahren werden fou.

Proceß ſowohl das Syſtem der einzelnen,

auf die
Geltendmachung der Rechte unter

richterlichem Anſehen ſich beziehenden Hand,

lungen ;

als auch , die gefeßliche Darſtellung derſelben

Proceß - Ordnung.

Emil. Aug. Frid. Eggers Philoſophiſcher Ab.

riß von dem allgem . bürgerl. Rechtsvet,

fahren. Ein Verſuch. Flensburg, Schles .

wig und Leipzig 1790 .

Chriſt. Ulr. Dettl. von Eggers Entwurf ein

ner allgemeinen bürgerlichen Proceß- und

Gerichts - Ordnung . Zůrch 1799.

S. 582.

II.
Criminal. Juftig.

Die große
Staatsanſtalt zur

Verhinderung der

wirklichen
Beeinträchtigung,

ſowohl der unmittelbaren

als der mittelbaren, des Staates im Umriß des Seinigen

und ſeiner Zweder durch die von der regierenden Macht

in gefeßlicher Norm geſchehene
Verknüpfung cines , sem

Urheber , Theilnehmer, Begünſtiger
empfindlichen phyfie

rohen Uebels mit eben jener Art moraliſchen Uebels,

heißt Criminal Juſtig. Das phyftiche Uebel felbft, Stra.

fe. Ein Gefeß dieſer Gattung , Strafgeſet das

Syſtem derſelben , Strafrecht, und wenigſtens im Des

zug auf die böbern fållé aus jener Claffe der morali.

foon Uebel - peinliches Recht, Criminal.Recht.

Eben, wie vorhin, von einem
theoretiſchen und prac.

tiſchen Theil. Denn die Criminal. Gefeße werben nur

gi

in

1

1
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in ſo weit Berhinderung eines gemeinen uebels,

als die abſtracte Regel eine ftete, gleichförmige Anwen.

dung auf die concreten Fålle behauptet.

Zweck des Strafrechtes ift Verhinderung der uns

mittelbaren und mittelbaren Beeinträchtigungen des Staas

teß , und zwar der wirklichen. Die Polizei beſchäftigt

fich auch mit den möglichen.

Der Grund deffelben iſt eben dadurch gefeßt.

beruht einzig auf dem Rechte der Sicherheit, deren Hands

habung für das Ganze , und für ude , der regierenden

Macht des Staates übertragen iſt. S. über das

Recht der Sicherheit 9. 204. Wiederherſtellung ders

felben mit äußerer Gewalt. §. 336-338.

Ueber dieſe Materie insbeſonore: Feuerbach's und

Klein's Streitfragen unter einander.

H. Goodrike tentam . de iure puniendi divino et

humano. Groen. 1766. 8 .

Nitter Michaelis in der Vorrede zum Moſaiſchen

Recht.

Von dem Recht zu ftrafen , und Endzweck der Stras

fen , in C. von Knoblauch's politiſch - philoſophiſchen

Gefprächen. Tb. I. Berlin, bei Voß 1792. Achtes

Gerpråch .

K. L. Triller de poenis illarumque finibus ex pla

citis J. N. recte aeſtimandis. Specimina 'VI.

Vitemb. 1790-1795.

9. Gottfr. Jac. Herrman de fundamento iuris

puniendi. Leipzig 1793.

J. C. L. Sickler de iure ſummi imperii poenas

exigendi a civibus, ex J. N. nec non publico

et civili illuſtrato . Jen. 1795.

Beantwortung der Frage , worauf gründet fich das

Strafgericht des Staats ? Nebſt einigen Folgerun .

gen daraus für's Criminalrecht. Duedlinburg 1795.

K. 4. Cåſar über den Zweck der Strafen , in ſeinen

Denkwürdigkeiten aus der Philofoph. Welt.
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$ . 583 ,

Strafe iſt Verhinderung der Verbrechen,

1. in der Perſon deſſen , welcher durch Chatſach é fich

als gemeinſchädliches und gefährliches Subject aufs

geſtellet hat ;

1.) mittelft Verlegung ſeiner in die Unmöglich ,

keit der Wiederholung des Verbrechens.

A. Abſolute - Lebensſtrafe.

B. Hypothetiſche
Aufhebung,

Einſchränkung

der Freiheit.

2.) - in die Unluft.

A. Wer nicht nach
Vernunftgründen handelt,

handelt boch nach rinnlichen Trieben ,

und unterlaßt die Handlung alsdann , wenn

fte ihm als Duelle
überwiegender phy,

fiſcher Uebel erſcheint.

B. Wer einmal bievon die lebendige Erfah .

rung an fich gemacht hat , der kann bermo,

ge des pſychologiſchen Gerekes der Ideens,

uffociation die Handlung nicht mehr ges

denken , ohne zugleich eine Nachempfindung

des erlittenen phyſiſchen Uebelo in fich bers

porzurufen.

C. Wenn auch nicht eigentliche moraliſche

Beſſerung , ſo kann doch eine ſolche all ,

mählige Umbildung des Charakters,

wodurch gewiſſe Haupttriebfedern der Bers

brechen getilgt werden , g . B. Ungewöhnung

zur Arbeitſamkeit, das Reſultat einer zwecks

måßig eingeleiteten Strafe Reyn. Nicht die

Natur der Sache, fondern die ſchlechte Eino

richtung, beſtimmt es , daß die Zuchthäuſer

oft die hohen Schulen des Laſters werden,

ftatt zu beffern.

II. in der Perſon Ader andern, durch die Gewißheit

der , Verknüpfung eines phyfirchen üebels mit

gia
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einem vorausgångigen gemeinſchädlichen moraliſchen

Uebel. Nach 1. 2. A. und B. Beiſpiele vertreten

hier durch ihre Anſchaulichkeit die Stelle der Erfah.

rung an ſich ſelbſt.

$. 584.

Strafe iſt pbarifch es uebel.

1. Das pechfte - Privation des Dareyns in der Sins

nenwelt ; Lebensſtrafe. Weder ungerecht, noch für

den gegenwärtigen Grab der Kultur entbehrlich.

II. Auc übrigen Strafen ſind rchmerzhafte Einwir.

kung auf das phyrirchsförperliche
auf das

pruchirch -Phyrirche Empfindungs
ſyſtem

des Mens

fchen - auf beide zugleich .

1. Auf das erſtre , die eigentlich ſogenannten

Leibes ftrafen ;

2. auf das legtre , die bloßen Ehrenſtrafen ;

-3 . auf beide zugleich ,

A. als Aufhebung einer Grundbedingung des

Selbſtgenußes - der Freiheit, deren Eins

ſchränkung gewöhnlich auch ſowohl mit för,

perlich empfindlichen Entbehrungen, als auch

oft mit ſinnlichen , poſitiven Uebeln vera

knüpft iſt. Zuchthaus, Veſtung, Ge

fångniß.

B. als Privation oder Berminderung deffent,

wovon alle Behåglichkeit des åußern Zus

ſtandes abhångig iſt Confiscation des

Vermögens, einzelner Theile, Seldſtrafe.

§. 585.

Die große Kunſt, gerade das — gerade fo viel phy.

fiſches Uebel aufzubieten, als zur Verhinderung des Vers

brechens nothwendig iſt, und die Summe des moraliſch.

gewirkten Uebels mit der , des dafür zu buldenden phyſis

ſchen , ſowohl an fich , als in Beziehung auf den Plan

des Ganzen , in reine Verhältniſmäßigkeit
zu regen,
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ift Criminal . Gerekgebungskunde des theoreti ,

rchen Theiles.

$. 586.

Gleich wichtig iſt Criminal - Proceß , oder der

ganze Umriß aller der richterlichen Operationen , welche

erfoderlich ſind,

I. die Wahrheit der Thatrache auszumitteln,

1.) objectiv , daß ſie wirklich geſchehen ren ;

2.) ſubjectiv ;

A. von wem? als Urheber , Miturheber, Gehül.

fen, Begünſtiger ?

B. unter welchen innern Berhältnißen der wil.

lensfreiheit , und ihrer möglichen übftus

fungen ;

beſonders alſo

a) der Gefliffentlichkeit,

· A.) der directen und indirecten ;

B.) der vorausbedachten , der plößlich

gefaßten.

b ) des Berſehens.

S. . 16-31 .

II. Die ausgemittelte Shatrache unter das Gefeß zu

ſubſumiren ;

III. die Subſumtion geltend zu machen das Urtheil

zu vollziehen.

lange Zeit hindurch hat man für Ausmittelung der

Wahrheit ein höchſt verkehrtes Mittel aufgeboten

die Tortur ; um ro abſcheulicher, weil ſie durchaus nicht

Prüfung der Schuld und Unſchuld, ſondern Probe für

Stumpfheit oder Reizbarkeit des Nervenſyſtemes iſt

für energiſche Entſchloſſenheit, oder Afthenie der Sele in

Erduldung der Schmerzen.

$ . 587.

Allgemeine literatur des natürlichen Criminal - Rechtes ,

der peinlichen Gefeßgebungskunde, und der Philoſophie

des Strafrechtes überhaupt.

1
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i

Grundzüge dieſer Literår - Geſchichte f. in Jul. Fried.

Malblank's Geſch. Der peinl. Gerichtsorb. &. Karls V.

(Nürnb. 1783.) S. 51. S. 233 - §. 59. S. 265.

Außer den Schriften über das eigentliche N. R. nur

einige derer , welche die meiſte Senſation gemacht haben,

oder deren Studium ich meinen Zuhörern vorzüglich em :

pfehle:

Frid . Wilh. Peſtel D. qua ius criminale VNIVER

SALE delineatur. Rintel. 1753. 4.

Regner Engelhard's Verſuch eines allgemeinen peinlis

chen Rechts . Reipzig 1756. 8 .

Beccaria dei delitti let delle pene. Neapol.

1764. 8 .

In acht Jahren find rechs Italieniſche Ausgaben

erſchienen.

Neueſte verb. in Vienna 1798.

Mehrere Franzöſiſche Ueberregungen, f . B. Traité des

delits et des peines, traduit de l'italien , d'a

près la troisième Edition. A Philadelphie 1766 .

8.; eine ſpåtere Amſterdamm 1771. 12 .

Eine ſpaniſche von Campomanes hat die Inquif.

verboten.

Deutſche Ueberrebungen :

1. von Jof. Butſchef. Prag 1765. 8.

2. vom lic . Wittenberg. Hamburg 1766. 8 .

3. von Joh. David Bartholomåi. Ulm 1767. 8.

4. mit Anmerk. des Hofr. Hommel. Breslau 1778. 8.

5. Zwei Sheile, Leipzig bei Bengang 1798. der.zw. Sh.

enthålt ubhandl. des Ueberſegers.

Zur Nachlere von Faltblütigen deutſchen Gelehrten.

Chriſto . Fri. Schott Obſervationes de delictis et

poenis ad recentior. libell . ital. de hoc argu

mento. Tub. 1767. und in den Dill. J. N. nach

Aug. Ludw . Schott's Ausg. Tom. II. Nro . XVII.

p . 181-211 .

9. E. F. Schal von Verbrechen und Strafen. Eine

1

4

!
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>

Nachleſe und Berichtigung zu dem Buche des Mars

kere Beccaria eben dieſes Innhalts . Leipzig 1779.

Ge. Heinr. Ayrer Pr. , ad Beccariana conſilia de

delictis prudentia legislatoria cavendis. Gott.

1768.

Franzoſen :

Prix de la Juſtice, et de l'humanité, par l'auteur

de la Henriade, à Ferney 1775. 8. (überf. Leipzig

1778.)

Vermeil, Ellai ſur les reformes à faire dans la

Legislation criminelle. Paris 1782. ( überf. Jena

1782. 8.)

Paſtorets Betrachtungen über die Strafgeſeße. Aus dem

Franz. mit einem Commentar von Chriſt. Dan. Er.

hard. Leipzig B. I. 1792. B. II. 1796 .

Brillot de Warwille Theorie des loix criminel .

les. à Neufchatel et à Paris 1781. II. Vol. 8.

Servin de la legislation criminelle. Avec des con

liderations generales ſur les loix etc. par Mr.

Iſelin . Basle 1782. 8.

Application de la Theorie de la legislation pe

nale; ou Code de la fureté publique et parti

culière, fondé ſur les principes de la morale

univerſelle etc. Redigé en projet pour les Etats

de S. M. le Roi de Bavière, par M. Bexon .

Staliener:

Paul Rift Abhand. über einige Gegenſtände des peinl.

Réchts. Aus dem Stalien . Mietau und Leipzig

1771. 8 .

Filangieri B. III. nach der d. Ueberſ. B. IV.

Engländer :

Eſſay on crimes and puniſhments, - by M. Da

wes. London 1782.

Deutſche :

1. P. Raurici Poſitionum ad rem criminalem phi

loſophico - practicarum Liber Unus. Berol. et

Lipſ. 1777
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2. Ernſt Carl Wieland's Geift der peinl. Gefeße. Leipz.

Sh. I. 1783. Sh. II. 1784 .

3. Joh. Chr. Quiſtorp ausf. Entwurf zu einem Geſeks

buch in peinlichen und Straffachen. Roſtock und

Leipzig 1782.

4. Chriſt. Gottli. Gmelin Grundråbe der Gefeßgebung

über Verbrechen und Strafen. Lábingen 1785.

5. Job . Ernſt von Globig , und Joh. Ge. Hufter A66.

von der Criminals Gefeßgebung. Berner Preis ſchrift.

Zürich 1783 .

6. Gallus Alonſ. Kleinſchrod's fyftem . Entwicklung der

Grundbegr. und Grundwahrh . des peinl. Rechts

nach der Natur der Sache und der pof. Ger

ſebgebung. Dritte Ausgabe. Drei Theile.Drei Theile. Erlans

gen 1805.

7. Chriſto. Ca. Stübel's Syſtem des allgemeinen

peinl . Rechts. Zwei Bånde. Reipzig 1795.

8. Paul Joh. Unſ. Feuerbach Reviſion der Grundlage

und Grundbegriffe deg p . p. R. I. 3. Erfurt 1799.

II. B. Chemnit 1800 .

Hiezu Ánt. Fr. Thibaut Beiträge zur Kritik 26.

Hamburg 1802.

9. Carl. Sal. Zachariá Anfangsgründe des philof. E.

R Leipzig 1805.

10. L. U. D. Freih. von Eggers Entwurf eines peinl.

Gefeßbuchs. Kiel 1808.

S. 588.

Literatur der Schriften über Strafmaaß insbeſondre.

Jo. Theoph. Seger D. de modo poenarum . Lipſ.

1768.

Karl. Fr. Seegers Abb. find ſcharfe Gefeße einem Staa,

te vorträglich ? Tübingen 1780. und in Plitts Res

pertor. S. 154-217.

Freiherr von Dalberg , Ariſton oder über die Wirtfams

keit der peinlichen Strafgeſebe. Erfurt 1782. und bei

Plitt S. 27-35.
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.

Che la Dolcezza delle pene ſia giovevole al Fil

co piu , che l’Aſprezza. Paradoſſo Politico e

Legale di Saverio Mattei. ' :.

S'aggiunge la Coſtituzione emanata ultima

mente in Toscana ſulla riforma del Co.

dice Criminale. Napoli 1787,

Für und wider die Todesſtrafen

f. Malblant 1. c.

Höpfner in den Noten ad S. 190.

$ . 589.

Polizen - Wefen .

Eben auch in Beziehung auf Poligen muß geregges

bende, vollziehende Gewalt, Oberaufſicht gedacht werden .

Die Polizen iſt die wichtige Staats- Anſtalt:

I. zur Verhinderung und Verminderung der uebel, mit.

telſt zweckmäßiger Leitung Einſchränkung und Con.

centration - der Einzelfråfte der Staats - Bürger, ro

weit es derſelben bedarf, um verhåltnißmäßige gemeins

ſchädliche Uebel auszurotten, oder zu ſchwächen ;

1) der moraliſchen durch Verhinderung rchon

der Möglichkeit einer wirklichen Beeinträchtigung

des Seinigen des Staates und der Staatsbürger ;

folglich aller derer Handlungen , in welchen eine

folche Möglichkeit enthalten iſt.

Hier die Grenzlinie zwiſchen Juftig unb Po .

lizen !

9. R. Erb Berſuch die eigenthümlichen und rechts

mäßigen Grenzen der Polizey zu beſtimmen, in

den Vorleſungen der Churpfålzirch.

phyſical. öconomiſchen Ger in sein

delberg B. III . S. 181-224. B. IV .

h. II, S. 153 - 196.

Joh. Friedr. Euſeb . lok , über den Begriff der

Poligen und den Umfang der Staats - Poligen,

Gervalt. Hildburghauſen 1807.

2) Der pbyfirchen.

!
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Dahin die ganze mediciniſche Polizen.

II. Zur Subſtantiirung ſolcher Anſtalten , von welchen

Erwerbung nůßlicher Senntniße geiſtige Cultur

und die, der Lebensbedürfniße abhängig iſt.

1) Im Staat können Staatsbürger auf beſondre

Zwecke dieſer Art fich frei vereinigen . Aber unter

Dber . Aufſicht des Staates !

Jo. Aug. Ott. Gebler de inſpectione fuprema

in ſocietates occultas prudenter exercenda

Commentatio politica. Dresden 1786. 31

S. 4.

2) Schulen Univerſitäten , als Staatsanſtalten .

3) Verhåltniß zwiſchen Kirche und Staat.

S. oben Erſtes Cap, Kirche und Kirchenrecht.

. 522-546.

A ) Der Staat fann Seſellſchaften aufheben und

berhindern , welche unter dem Vorwand , Relis

gions - Geſellſchaft zu ſeyn, dem gemeinen We .

ſen ſchådliche und gefåbrlide Lebren und

Handlungsweiſen verbreitet.

B ) Die regierende Macht darf keine kirchliche Gea

Fellſchaft blos deshalb verbieten , weil fie ihr

nicht die wahren Religions . Begriffe zu lehren

ſcheint.

C) Die regierende Macht fann und darf dafür

ſorgen , daß Kirche auch innerhalb des Staas

tes fey .

D) Durch eigene Vorſorge und Aufwand fann und

rol die regierende Macht freilich nur diejenige

Kirche fubftantiiren , welche nach ihrer Ueberzeu .

gung die höchſte Summe religiöſer Wahrheit, und

den entſchiedenſten Einfluß auf fittliche Bildung

behauptet.

E ) Aber ohne Unterdrückung und Einſchränkung jes

der andern durch die Widführ der Staatsbürger
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fich bildenden Kirche, to lange fie nicht der Aus.

artung füb Lit. A. unteriborfen ift.

F ) Dagegen darf Keiner zur äußern Theilnahme an

irgend einer Kirche

G ) keine Kirche zur Anerkennung oder Beibehaltung

irgend eines Symboles oder Leherages gezwungeni

werden.

H ) Auch im Staate ſtehen der Kirche bie Colles

gial. Rechte gu ;

I) und dieſe fönnen nur durch freie Uebertragung

an die regierende Macht des Staates gelangen .

K) Der legtern ſteht das Jus reformandi, allein

nach dem Geſichtspunct ſub Lit. A.,

L) Eben dahin fortwåhrende Dber Aufſicht -

M ) Das Recht des Schußes zu — ſo über alle

Geſellſchaften im Staat.

N ) Auch dahin , daß der febrer die Gemeinde

nicht beleidige, ſondern aufhören muß , ihr Lehrer

zu ſeyn , wenn er nicht mehr nach ihrem Symbol

Tehren kann und wil.

Chriſt. Conr. Goerizii Dill. Pol. de fubditis ad

religionem non cogendis. Roſtoch . 1701 .

Gottli. Wernsdorf de poteſtate Principis circa fym

bola in religione ab ipfo dissentientium . Vit.

1711 .

I. Jths Verſuch über die Verhältniße des Staates zur

Religion und Kirche. Leipzig 1798.

Ueber Proteſtantismus, Katholizismus , geheime Geſells

ſchaften , das Verhältniß zwiſchen Staats .

und Religions Gerellſchaften , und den Reli.

gions -Eid bei Proteſtanten , von Herrmann Profes

ftant. Zw. Ausg. Germanien (Roſtock bei Stil.

ler ) 1798.

Linkmeners Gebanken über die natürlichſte Uebereinſtim ,

mung und Vereinigung der Religion mit dem Staate,

in Beziehung auf die gegenwärtigen Zeiten. Berl. 1799.

1
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Chrifto. Ca. Stübel Diſt. quatenus actiones reli

gioni non convenientes ex principiis Jur. publ,

univerſ. poenis criminalibus coerceri pollint?

- Vitemb. 1791 .

A. W. Rehbergs Unterſuchung über allgemeine Toleranz

und Freiheit in Glaubensſachen. Berl. Monaths.

Schr. Jabrg. 1789. §. IV.

D. H. Hegewiſch, über die Tolerang. Braunſchweiger

Journ. J. 1789. 4. III.

Hieropolis. Ein Verſuch über das wechſelſeitige Ver.

håltniß des Staates und der Kirche, Bon Johann

Chr. Greiling. Magdeburg 1802.

H. Stephani , über die abſolute Einheit der Kirche

und des Staates. Würzb. 1802.

Mores Mendelſon, unb Zöllner f. als Anh. ad S. 529 .

g. 590.

Auch zur Beförderung des Ackerbaues und der Ges

werbe fönnen Staats- Anſtalten getroffen werden.

3. B. von oben herab unterſtüßte économiſche Geſells

ſchaften , Forftſchulen u. F. t.

Der wichtige Landſtraßenbau das Poft.Wefen.

Vereinigung der Flüße , und was die Schiffarth bes

günſtigt ; Damm und Ufer - Wefen .

Geld . Můnz Weſen. Gemeinnúßige Eredit - Anſtalten .

Dieſe Einwirkung aber darf ſo wenig als möglich den

felbft ſtåndigen Gang der Gewerbe hemmen ; po

wenig als möglich die natürliche Freiheit der Bürger bes

ſchránken .

So billige ich durchaus nicht des berühmten Fichte

gerchloßenen Handelsſtaat. Tübingen 1800 ; noch

deſſen forftrecht, in Ludw. Böttgers Beitr. zur Erl.

des forſt :R. Gießen 1802. Beil. II.

§. 591.

Bevólferung iſt ein Haupts Gegenſtand des öffent.

lichen Augenmertes. Dahin gehören :
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1) Begünſtigung und Erleichterung der Ehen. Gute

Anlage des Eherech tes im bürgerlichen Leben .

2 ) Berhinderung des Kindermordes. Güte der Ge.

fengebung des Preuß. Staates von 1765 an . -

Problematiſch iſt noch der Werth der findela

hå uſer.

3) Strafrecht gegen grobe Abartungen des Geſchlechts .

triebes z. B. Sodomie. Problematiſch iſt noch : Vers

tilgung ? oder polijegliche Aufſicht über Bors

delle ?

4 ) Statiſtiſche Ueberſicht der Bevölkerung. Mittel dazu.

5) A uswanderung muß der Staat durch reinen ini

nern Werth mehr verhüten , als verbieten. Doch

kann er fodern , daß der Auswandernde feinen Ents

ſchluß manifeſtire; und ihn zu der Staats - Abgabe:

· Abzugs . Geld , wohl verpflichten. Auch bei grundlos

ſen Ausw. in Maſſe, Gegen . Anſtalt treffen. Keines.

weges aber , wo er ſelbſt beleidigt hat, f. 5. durch

Verlegung der Religionsfreiheit.

Jo. Chr. Rudolph Obſervationes de iure

emigrandi et transmigrandi ſubditorum .

Erlang. 1756.

Chr. Fr. Harpprecht D. de iure ſubditorum

emigrandi reſtricto. Tubing. 1755.

I. H. Cella's freimuthige Auffage. Båndch. III.

Abth . I.

Frid . Hirſch Commen
t

, de iure emigration
em

civium prohibendi vel circumſcribendi.

Gött. 1787. 4.

Nach Hopfner §. 198. Not. 3.

$ . 592.

Finanf-Weren.

Dhne fichre und betråchtliche Staats -Einkünfte kann

keiner der Zwecke weder der äußern noch der innern

Staats - Verwaltung erreicht werden .

Das Meiſterſtück der Gefeßgebung dieſes Faches iſt
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ein plan, wornach ein für die Staats . Bedürfniße hinrei.

chenber fond ausgemittelt wird , auf der einen Seite

von der möglichſt größten Sicherheit, Leichtigkeit , Regel.

måfigfeit, Ueberſehbarkeit in der Beziehung ; auf der an.

dren Seite von der möglichſt kleinſten Quantitåt des

Druckes auf die Staatsbürger , ohne alle Aufopferung

böherer . Staats . Zwecke, und welche es an ſich ſelbſt ſind.

Vollziehende Gewalt begründet ſowohl dieſe Staats .

Fonds , als auch die regelmäßige Verwendung derſelben

auf wirkliche Staats . Ausgaben, nach einem weifen gefe3

geberiſchen Plan in Rückſicht auf die Verhåltnißmåßigkeit

des Bedürfnißes und der Gemein Nüglichkeit.

Wenn irgendwo : ro leiftet bier alles die fortbauren:

be, gleichförmige, ſtrenge Ober Aufſicht.

. Eſchenmayer über Staats . Aufwand und Bedeckung

derſelben . Heidelberg 1806.

g. 593.

Jeder einſeitige Plan, welcher die geſammten Bedürf

niße der Staats . Einfünfte auf eine einzelne Art der

Hülføquelle verlegen wollte, wäre gleich unzweckmäßig

als ungerecht.

I. Der Staat als Staat bedarf Grund.Eigenthu.

mes - der Domånen. Nachtheile der Ueberlas

dung damit, für das Ideal der Landes . Cultur.

II. Zufälliger Weiſe ſind mit der Ausübung mancher

Regierungs . Rechte auch Einkünfte verbunden. So

entſtehen Straf: Caffen aus der Ausübung des Eri.

minal . und Polizey Straf: Rechtes.

III. Eine der am wenigſten drückenden Hülf&quellen iſt

die Sphäre des Niemand . Gebörigen , welche

auch von dem, dem Staat eigenen Aggregat von

Kräften am reichhaltigften genutzt werden fann,

und mit der höchſten Zweckmäßigkeit für das Ganze.

Daher die Regalien im engſten Sinn, ş . B. das

Bergwerks - Regal. Nur darf in dieſer Theorie nicht

eine kleinliche Habſucht des Staates hervorſtechen.

1
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Weisheit des Röm. R. unt des Preuß. L. R. in der

Lehre von Sdåßen. Unzweckmäßigkeit der Jagd,

als allgemeiner Occupations -Art. Zweckmäßige

Verbindung derſelben mit dem Beſite größrer Güther

und 'Forſten. Ueber die Jagd , als Regal.

Die Königl. Sächſ. Thåringiſche Landwirthſchafts,

Geſellſchaft zu langenſalza hatte für das I. 1808

die wichtige Preisfrage aufgeſtellt: Welches iſt das

« vorzüglich ſte Åbgabe- Syſtem überhaupt ? und welchen

« Einfluß bat es auf das landwirthſchaftliche Gewer,

« be insbeſondre ? Der Preiß iſt zuerkannt der Abh.

des Hrn. D. F. Seegers, Prof. der Staatswirthſch.

zu Heidelberg.

$. 594.

ude dieſe Fonds fönnen durchaus nicht po hoch ges

trieben werden , um ein genügendes
Sanges zu bilden.

Hiezu wird eine vierte Claße der Hülff -Quellen erfoder.

lich Steuern , Abgaben , 'onera publica .

I. Grundgeſeße
der directen, ordentlichen

Beſteurung.

I ) Kein Bürger darf von Abgaben ganz befreit

renn.

2) Jeder darf nur beſteuert werden , nach dem

Maas ſeiner Kräfte, ſeiner Güter, ſeiner Erwer .

bungen.

Paradoxie einiger Neuern . Stephani in den

Grundl. der R. 9. $.633-636.

II. Verſchiedene Arten der Steuern. Kopfſteuern und

Abgaben vom Vermögen ſowohl Grundſteuern,

als Erwerbſteuern .

Ca. Chrift. Eigenbrob , noch ein Grund gegen die

Kopffteuer, nebſt vorbereitender Bemerkung über

den Zweck des Staates und den oberſten Grund,

ſaß der Beſteurung. Hießen 1796.

III. Ucciſe insbeſondre. Nur ein Acciſe . Syſtem

iſt zweckmäßig,

1 ) welches ſich aufGegenſtånde des lurus beſchränkt;

3

1
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2 ) die Einfuhr derfelben aus dem Auslande er:

ſchwert;

3) für den Reichern alſo eine nach eigener Wid .

führ fich beſtimmenbe Sare wird ;

4) unter Vorausſegung eines Staates, deſſen Acs

tivhandel von dem Paſſivhandel úberwogen wird;

5) immer aber unter dem möglich kleinſten Druck

für Gewerbs und Handelsfreiheit.

§. 595

So wie der erſte Sheilber Cameral. Gewalt auf

die Subftantiirung der Staats . Fonds ſich bezieht : ro der

zweite derſelben auf Finanzverwaltung, wo es die Pflicht

und das Recht der regierenden Macht des Staates ift,

1) die Staats . Einkünfte getreu und ausſchließlich nur

für die Staats . 3wecke verwenden zu laßen ;

2) innerhalb derſelben eine weiſe Sparſamkeit mit gleia

cher Entfernung von Geiz und Knickerei, wodurch

höhere Staats . Zwede den Finang. Rückſichten

aufgeopfert werden, zu verbinden.

3) Auch in der Geſammt. Sphåre der Staatszwecke

das mehr und minder nothwendige das mehr und

minder núßliche, in die gehörigen Berhåltniße zu

bringen.

4 ) Die Finanzverwaltung unter eine unpedantiſche, aber

ſtrenge und ſtets gleichförmige Controle zu regen -

unter ihr zu erhalten.

Luder über National . Induſtrie und Staatswirth,

ſchaft, 2 Theile. Berlin 1800. gł. 8. ( Die Lie

teratur der Staatss und Finanz . Wiſſenſchaft

macht ein eignes Ganzes. Man findet ſie reid),

baltig in Ca. Heinr. Ludw. Pólie Staatslehre,

Tb. I. Leipzig 1808 in der Einleit.)

g. 596.

Es iſt jeßt augenſcheinlich, daß keine regierende Macht

alle Zweige der äußern und innern Staats . Verwaltung

felbſt und unmittelbar beſtreiten kann. Daber das Recht

Aemter
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Aemter und Würben zu ertheilen . Kein eigenthůmlis

ches Regierungs - Recht, ſondern Ausfluß eben der ſchon

geſchilderten Staats- Gewalten.

Wechſelſeitiges Rechts - Verhåltniß zwiſchen dem

Staatsdiener und der regierenden Macht des Staates.

Jo. Pau! Kreß de iure officiorum et officialium .

Helmſt. 1732.

Ueber Regenten , Regierung und Miniſters. Frankfurth

am Main 1784. ber. S. 34-215.

Ueber Entlaßung der Staatsdiener insbeſondre:

a ) eigne Abhandlungen.

Phil . Ad. Münchhauſen de iure miniſtrorum

exigendi a principe dimillionem . Hal. 1716..

Die Entlaßungen der Råthe ſind nicht gar ro. will.

führlich und unbeſchränkt, wie es manche vers

meinen. Frankfurth und Leipzig 1785. 8.

Sebaſt. Malacord D. de publicis officiis abs

que iuſta caufa eiusque legali cognitione

non auferendis. Göttingen 1788. 26 S. 4.

Der Staatsdienſt aus dem Geſichts- Puncte des

Rechts und der National. Deconomie betrachtet

von Nic. Thadd. Gönner. Landshut 1808.

300 S. 8.

b) Großere Werke.

Juſt. Henn . Böhmer Exerc. ad Pand. Tom .

III. p. 738.

Jo. Ulr. de . Cramer Obf. Jur. Univ. Tom. II.

Obf. 618.

Dav. Ge. Strubens rechtl. Bedenk. Theil III.

S. 510.

Aug. Ludw. Schlößers Staats : Anzeigen , Heft

XXIX . S. 3.. u. f .

$. 597

Neufſerftes Recht.

Wenn zur Erreichung des Staats . Zwecke die Ein ,

ſchränkung oder Aufbebung der Rechte der Einzelnen, das

RE
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einzige Mittel ift : ro tritt das å ußerſte Recht ein,

alf ourferordentliches Mittel. Jedoch nur unter

der Bedingung des Errages ; alſo ohne Beziehung auf

Rechte, welche ihrer Natur nach keinen Erfan gulaßen,

3. B. kein Recht, einen Unſchuldigen zu tööten des gemei.

nen Heften wegen.

Man tann diefes Recht des ivs EMINENS , -und den

Colifons . Grund ſelbſt die Staats - Nairon nennen .

Aber DOMÍNIVM EMINENS , Obereigenthum , ift ein

Kunſt Ausdruck , welcher auf eine falſche Neben . Idee

führt ; und die der hievon unterſchiedenen POTESTATIS

EMINENTIS führt fogar auf eine Aufhebung der oben ber

zeichneten gerechten Grenzlinie.

Anecdoten aus der Reg . Geſch . Friedrichsdcs Ein .

zigen machen die Lehre anſchaulich . Er nimmt zur Anlas

ge von Veſtungen jedes Grund-Eigenthum weg, gegen

Entſchädigung obgleich manchmal nach augu óconomis

ſcher Cameral Care; ( nicht ſeine Schuld ; ſondern die,

der Finanz : Collegien ! ) - aber er låßt einem halsſtarris

gen Vorſtädter reine angeerbte Hütte , wenn ſie auch die

reizendſten Anlagen ſeiner Lieblingsſchöpfung entftelit; und

giebt ſogar bloße Verſchönerungs. Plane der Reſidenz auf,

aus Ehrfurcht für Privat . Eigenthum .

Chriſt. Wildvogel D. bonum publicum an et quo

modo Princeps bonis privatorum praeferre de

beat ? Jen. 1695.

Ge. Paul Roetenbeccii Diſſ. logico - politica Do

minii eminentis clarum et diſtinctum conce

ptum methodo eclectica indagans. Altd. 1707.

J. Brantſen Spec. acad . quousque bonum com

mune conimodis privatorum in civitate ſit an

teferendum ? Lugd. Batav, 1770. 4.

Job. Steph. Pütter , von der Beſtimmung , welche die

Landesbobeit mit jeder andren höchſten Gewalt auch

darinn gemein bat, daß einem jeden ſein wohlerworb:

nes eigenthümliches Recht zu laſſen. ift; in den
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Heytr. zum Teutſch. Staats- und Fürſten R. Ch.

I. Gött. 1777. Nro. XX. S. 351 - 362.

Zu eingeſchränkt urtheilt Joh. Aug. Schlettwein in den

Rechten der Menſchheit xc. Gieffen 1784. §. 286.

Ungerechtigkeit des åußerſten Rechts im Staate. S.

453 - 485

Ephemeriden der Menſchheit v . I. 1779. St. VII. S.

1. 11. f. Fabrg. 1781. St. I. S. 64. u . f.

Von den wahren Grenzen der Wirkſamkeit des Staats

in Beziehung auf ſeine Mitglieder. Reipzig 1793.

Eliae Luzac Disquiſ. politico - moralis , num civis

innocens irae holtis , longe potentioris, iuſte

permitii pollit, ut excidium totius civitatis evi

tetur ? Lugd. Bat. 1749.

Mur als Collifions - Fall, wo es auf Erhaltung des Staas

tes gegen Verbrechen, 3. H : des Hochverrathes ankommt,

lågt ſich die Anſtalt etwa entſchuldigen, Privat- Briefe ers;

bredien zu laßen. Außer dem Fall bober Gefahr, eine

unwürdige Maagregel !

von Knoblauch , etwas über das Recht eines Staates ,

Briefe, die an ihn nicht geſchrieben find, zu erbrechen

und zu unterſchlagen.

N. Deutſch. Monath8 - Schrift Fabrg. 1791. III.

9. S. 139 - 142. und 12 S. 343-346.

Jahrg. 1792. I. 2. S. 215. 216.

D. Luther über Brieferbrechung. Deutſche Mos

naths, Schr. Jahrg. 1792. II. S. 131-136.

IV. S. 339-342.

Noch etwas über Brief- Erbrechen von D. Hinge,

Schlesw . Journ. Jahrg. 1792. X. S. 381

383 .

KI 2
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3 weiter unter . Abrchnitt.

Hypothetiſch es natürliches Staats- Recht

oder

Theorie der möglichen Staatsformen.

$ . 598.

Allgemeine literatur.eratu

U. S. ( Algernon Sidney) über die Regierungsformen ,

ganz überfekt vom Prof. Erhard.

In einem Ausjug , von kubw. Heinrich Jacob.

Erfurth 1795. 1. Alph. 7. B. 8.

Statiſtiſcher Umriß der fåmmtlichen Europäiſchen Staas

ten von Ge. Haſſel. Braunſchweig 1800. VI. und

300 S. in Fol.

Publiciſtiſche Ueberſicht aller Regierungsar
ten

råmmtli.

cher Staaten und Völkerſchaften auf der Welt , von

I. 1. Plant. Berlin 1788. Fol.

David Hume's vollkommne Republik. Frei nach dem

Engliſchen, von Chriſt. Uug: Fiſcher. Leipzig 1799.

S. S. Zachariå über die vollfommenſte Staatsverfaſs

ſung. leipzig 1800 .

C. M. Wieland Geſpräche unter vier Augen. Leipzig

1799.

Ebend. fåmmtl. Werke 31fter 5. beſonders Nro . 5 .

Entſcheidung des Rechtshandels zwiſchen Demokras

tie und Monarchie. S. 160-216.

Auch ein Wort zur endlichen En :ſcheibung der Frage:

was iſt die beſte Regierungsform , dom Prof. Goß

in Ansbach .

Archenholz Minerva. Jahrg. 1807, Monath Mai

Nro. 4. S. 262 u. d . f.

Joh. Chriſt. Majer allgemeine Theorie der Staats .Con .

ſtitution . 'Hamburg und Kiel 1799.

f. G. Beuerlen allgemeine populáre Staatsverfaſſungs:

lebre. Heilbronn 1800 .
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Mounier Conſiderations ſur les Gouvernemens;

à Verſailles 1789. und Deutſch mit Anm. und Zuſ.

yon Şufeland, Jena 1791.

Sh. Paine über die Regierungen und die Urgrundfåge

einer jeben. Aus dem Engl. 1784.

goſias. Thorſtraten ſyſtematiſche Ubýandlung von den

Regierungsformen überhaupt und der uneingeſchränk,

ten Monarchie insbeſondere. Flensburg 1760.

9. 4. Eberhard úber Staatsverfaſſungen und ihre Ver.

beſſerungen. Berlin 1793. 1794.

$ . 599.

Berzeichniß einiger Schriften über Staaten . Verfaſſungen

des Alterthumes.

De l'économie des anciens Gouvernemens com

parée à celle des Gouvernemens modernes.

Par Mr. Prevoſt. Berlin 1783.

P. K. Hane über áltere Republiken , mit Hinſicht auf

die neue Franz. Regierung. Schwerin 1795 .

Jo. Luzac Oratio de Socrate cive, publice habi.

ta die 21. Februarii 1795. Probationes et ad

notationes de Socrate ac de Republica Attica ,

praesertim disquiſitio de Epiſtatis ac Proedris -

Athenienſium , et de Socrate Epiltate ad cal

cem adiectae reperiuntur. Leyden 1796 .

Die Republik Athen. Etwas zur Paralele der alten

und neuen Staatskunſt von D. G. D. Róber, Rect.

des Gymn. zu Detmold. Berlin 1799.

I. C. F. Manſo, Sparta. Ein Verſuch zur Aufklärung

der Geſchichte und Verfaßung dieſes Staates. I, B.

2. Theile. Leipzig 1800. Ilter B. 1802. gr. 8 .

Die Lacedåmonier , dargeſtellt nach Staatsverfaſſung,

Sitten und Gebräuchen Nürnberg 1799.

Des anciens Gouvernemens federatifs , et de la

legislation de Crete. à Strasbourg, Koenig,

Die Republiken des Alterthums. Eine Unterſuchung,

1800.
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ob ſie glücklicher als die heutigen Staaten waren?

Von dem Verf. der Schrift über den Geiſt des Zeit:

alters und die Gewalt der öffentl. Meinung. Leip

zig 1798

Handbuch der Geſchichte der Staaten des Alterthumes

mit beſondrer Rückſicht auf ihre Verfa Bungen ,

ihren Handel und ihre Colonien , von 4. H. L

Heeren. Göttingen 1799. ; )

Für die wichtige Staats . Berfaſſung der Römer ſchlage

ich — auſſer den Sandbüchern des Röm. Staatsrechtes,

3. B. eines Sigonius, und auſſer den großen philoſos

phiſchen Darſtellern der römiſchen Geſchichte Gibbon

und Goldſmith beſonders manche politiſche Schrift

über einzelne Ereigniße, Beſtandtheile und Geſichtspuncte

römiſcher Verfaßung vor . Namentlich folgende:

1) Jani Antonii Helvetii, Batavi, Specimen poli

ticum inaugurale de Regno Romano. Trai. ad

Rhen . 1755. Auch in dem Thef. nov. Diſl. in

Academ. Belg, habitar. curante G. Oelrichs.

Vol. III. Toni. I. Nro . II.

2 ) Lucius Junius Brutus.

Geſchichte und Politik. Eine Zeitſchrift, berausgeges

ben von St. L. Woltmann. Erſt. St. 1802. S.

61-84.

3) Revolutions , Geſchichte des alten Roms , oder Ges

ſchichte der römiſchen Staats . Veråndrungen . Von

R. A. von Vertot. Aus dem Frang. 2. Sh. Wien,

bei Degen, 1802.

4) Stampf der Democratie und Ariſtocratie in Rom.

Von Ehr. Ferb. Schulge. Ültenburg und Erfurt

I 802.

5) Hiſtoire politique et raiſonnée du Conſulat

par Victor Cameiras, à Paris chez la veuve

Durant ann. IX . ( 1801.)

6) Geſchichte der Gracchiſchen Unruhen in der römiſchen

Republik, von D. B. Hegewiſch. Hamburg 1801 .
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7 ) J. G. Albrechts Cicero. Aus dem Engliſchen des

Middleton. Schwerin 1801 .

8) Imago civilis Julii Caefaris auctore Franc.

Bacone de Verulamio in Opp. nach der Ausg.

Frankfurth am Mann 1665. S. 1320 u. d. f.

9) Keben des Julius Cafar von A. G. Meißner. Bet.

lin. Erft. Ch . 1799. Zw . Sh. 1800.

10) Ueber das Imperium bleibt Crevier ein Kaupts

Werk. Und über die Gründung deſſelben enthalten

die Schriften über die LEX REGIA auch manche treffs

liche politiſche Anſicht. Namentlich hier nur zwei :

a) Chriſtophori Saxii Oratio honoraria in Le

gis Regiae Patronos. Utrecht 1798.

b) Chriſt. Dan. Beck Diatr. de Lege regia

Romanorum . Lipf. 1780.

$ . 600 .

Einige Schriften über neueſte Staats , Bildungen , und

politiſche Ausſichten:

Dernieres Vues de Politique et de Finance, of

fertes à la Nation Francoiſe par Mr. Necker,

ohne Druckort. Ann. X. ( 1802.)

Em. Sienes politiſche Schriften . Volſtändig geſam ,

melt und úberregt. Zwei Bånde gr. 8. 1796.

Acte d'indépendance des Etats - unis d'Amerique,

et Conſtitution des Républiques Francaiſe, Cis

alpine et Ligurienne, dans les quatres langues.

à Strasbourg chez Leyrault. Ann. VI. (1798.)

Staatsverfaßung der frånfiſchen Republik. Stras ,

burg und Leipzig in Commiſſion bei Navenborſt 1798.

Franz. unb Deutſch.

9. 60r .

I.

Reine Staatsformen.

1.

Einfache.

Die Staats - Form beißt mir rein , in ſo fern iør
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1

der Character der Bernunftmåßigkeit zuſteht; und ich rege

ben reinen Formen die Abartungen entgegen - Anar..

chie , Tyrannei , Ochlokratie, Oligarchie. Sie heißt mir

aber zugleich einfach , in fo fern die regierende Macht

eine einzige (phyfiche oder moraliſche) Perſon ift, dies

ſer alſo die ganze Regierung zukommt , phne daß auffer

ihr jemand einen Theil an der regierenden Gewalt

habe.

$ 602.

Die einfachen Staats . Formen ſind von zweifacher

Haupt- Art.

Entweder die regierende Macht iſt der Innbe :

griff aller Bürger des Staates , als eine

moraliſche Perſon. Reine und einfache Des

mofratie.

Dber die regierende Macht des Staates iſt eine

von dem Innbegriff der Bürger deſſelben verſchico

dene Perſon.

Eine moraliſche. Reine und einfache Ariſtokratie.

Eine phyrirche. Reine und einfache Monarchie.

Es giebt daher blos drei einfache, reine Staats.

Formen- die monarchiſche, ariſtokratiſche, demokratiſche.

. 6o3

A.

Innbegriff aller Bürger des Staates, als regies

rende Nacht reine und einfache Des

mofratie.

a .

in ihrer Urform .

In derſelben erſcheinet der Staat als gleiche Ger

fedrchaft;

a ) der Grundvertrag mag die Minorität der Majoritåt

ausdrücklich und allgemein unterworfen baben - die

gweckmäßigſte Verfaſſung , vermöge der in ihr einzig

möglichen Energie !

b ) oder nicht. Alsdann unterbleibt jeder neue Vor:
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ſchlag, über welchen die Entſcheidung für den Staats ,

Zweck nicht weſentliches Bedürfniß iſt; im leko

tern Fall aber mußte auf jeden Fall die Majoritåt

entſcheiden , weil der Demokratiſche Staat auſſerdem

ein aſtheniſches Ganzes vorſtellen würde, bis zur Un .

form der Anarchie.

In eben derſelben iſt der Innbegriff aller . Bürger - das

Volt als moraliſche Perſon ſouverån ; mit allen den

Rechten , mit all’ den Pflichten einer regierenden Macht,

welche ſich aus dem Urbegriffe des Staates ableiten fal

Ten . Auch hier iſt ueberſchreitung der natürlis

chen Grenzlinien möglich.

Guft. Sizoborg, oder der Präſes Möller , de despo

tismo populi. Greifswalde 1792. Ueberf. über

Voltsdespotismus. Ein Verſuch. Leipzig 1793.

Rutger James Schimmelpennink de imperio po

pulari caute temperato. Lugd. Bat. 1784.

.

g. 604.

Der einzelne Bürger iſt auch hier untertban . Der

Innbegriff Aller , als ein verbundenes Ganzes, die res

gierende Macht.

g. 605.

Die Ausübung der regierenden Gewalt geſchieht

baber auf Comitien Volksverſammlungen.

Die bloße Berwaltung einzelner Regierungs.

Rechte kann auch hier auf Staatswürden übertragen

werden . So die Verwaltung der Rechts . Pflege auf

Richter; und nur einige Sachen, z. B. die des Comi

tiatus Maximi der Römer, können ausſchließlich Judicia

populi bleiben. Hiedurch wird die Urform noch nicht

Deråndert.

$. 606.

Eine Democratie von reiner Gleichbeit muß als

len wirklichen , und natürlich ftimmfähigen Bür,

gern gleiches Stimm -Recht geben . Die natürlichſte,'
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1

Weiſefte Einſchränkung iſt das Alter und Feſtſtellung

einer ſolchen Friſt, wo vollkommen entwickelter Vernunft:

Gebrauch mit Kenntniß und Erfahrung fich möglicher

Weiſe vereinigen mag - wo nicht die Nömiſche ,, doch

wenigſtens die Volljährigkeit des Sachſen Rechtes !

Eine zipeite gleich natürliche Einſchränkung der

Stimmegebende Bürger muß nicht im Standess

Berhältniß eines Dienenden - nicht unter der båu s .

lichen Gewalt eines andren Staatsbürgers ftes

ben ; fonft votiret diefer in verzweifachter Geſtalt, zuerſt

als Herr , barnach mit dem Organ reines Dieners.

Und weil im bürgerlichen Leben die Ehe fich gewöhn .

lich gur ungleichen Geſellſchaft umgeſtaltet: ro wird

es eben ſo gewöhnlich die eine Hälfte des Menſchenges

rchlechtes - die weibliche, für nicht ſtimmfähig zu achten.

Auf der Küſte , welche fich am Senegal bis an das

Vorgebirge der guten Hornung erſtreckt, giebt es vies

lerlei Staaten - einige Wahlreiche, und unter dens

Felben Volksſtåmme, in welchen das weibliche Geſchlecht

volles Stimm : Recht auf den Wahl Comitien behauptet.

Hiſtoriſch - phyſicaliſche Ueberſicht der weſtlichen Kü:

ſten von Afrika ; in der N. Quartalſchrift aus den

neueſten Reiſebeſchreibungen. Berlin 1789. Drits

tes Stück. Nro. I. S. 7 .

$. 607

Geben die Demokratien
noch einen Schritt weiter -

fodern ſie zur Stimmfähigkeit
auch Hefiß von Grund.

Eigenthum , vielleicht gar beſtimmter Qualitåt und Größe :

ro legen ſie nicht nur vieles von Gleichbeit und Einfach,

beit ab ; ſondern auch den Grundſtein zu fünftiger ariſto.

fratiſcher Verfaſſung, welche fich , obwohl in Sabrbunder.

ten erft, von ſelbſt ausbilben wird.

$ 608 .

Die demokratiſche Ur - Form iſt nur in rebr kleis

nen Staaten möglich. Die Hunderttauſende die mit

lionen der größern Staaten in Volks - Verſammlungen be
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1

1

rufen und erhalten , ſo weit fie sur unmittelbaren Ausús

bung der Regierungs - Rechte, der gereßgebenden Ge.

walt, der åußern Staatsverwaltung, des Beſchlußes üler

Strieg und Frieden Bedürfnis feyn würben , ift hypotheti.

ſche Unmöglichkeit. ( Ueber die natürlichen Incon.

venienzen der vielen kleinen Staaten ! )

g. 609.

Wenn auch die politiſche Schwärmerei für Freiha:

ben Verſuch der Urform wagt in größern Staaten : fie

wird ſich bald mehr und mehr verlieren. ' Ein großes

Glück, toenn nicht in Abarten ; ſondern in andre reine

Staatsformen.

$.610.

b .

Reine und einfache Demokratie in ihrer abgeleitetea

Form in der repråſentativen.

Wenn die Ausübung nicht blos einzelner , in das

Detail der Staats - Würden eingehenden Regierungs.Ge.

ſchäfte, ſondern die der Regierung8,Rechte ſelbſt

ſowohl der åußern Staats - Verwaltung, als in der innern

beſonders der gerekgebenden Gewalt , und der zu

beſtimmenden Beſchlüße, auf die vom Bolfe auf

Comitien für Zeiten gewählte, und der rouveränen Macht

des Bolkis verantwortlich bleibende . Stellvertreter

übertragen wird : ro bleibt zwar die regierende Macht

noch bei dem Volfen, als ſolchem , und als Machtgeber

und alſo die Staats . Form noch reine einfache De.

motratie , weil von der Radical . Gewalt auf die

Bevollmåchtigten durchaus nichts übergegangen iſt.

Uber aus der ür : Form hat ſich doch ein neues Syſtem

ebolvirt das repråſentative.

$ . 611 .

Die volmachten für die Repråſentanten in dem Res

präſentatio - Syſtem find entweder nur allgemeine oder

ſpecielle.

1



524

C

«In jenem Fall iſt der Staat eigentlich gar keine wah.

are Demofratie, fondern im Grunde eine- Ariſtokratie.»

Maaß § . 36. Anmerf. S. 368.

Der Wirkung nach , rebr wahr ! Aber nicht im

Grundbegriffe. Was die Repräsentanten thun, ges

ſchieht nie aus eigener Macht - nie vermoge

bleibenden Rechtes - ſondern immer als Ausflug

der ſouverånen Macht des Voltes, und im,

mer mit Verantwortlichkeit, auch bei der bodyſten

Allgemeinheit der Bollmacht , zu Folge der ſich

von ſelbſt verſtehenden Grundprincipe und Greng:

linien .

$ . 612.

Ein wichtiges Beiſpiel einer Repräſentatio - Monar,

chie hat der Neufrån'tiſche Staat in reiner leßten

republikaniſchen Evolution aufgeſtellt.

Conſtitution de la republique Françoiſe par

les citoyens Cambacérés et Oudot. à Paris

An . VI. ( 1798. )

Ueber Repräſentativ . Syſtem giebt es auch ein wich.

tiges Engl. Werk :

A Syſtem of the Laws of the State of Con

necticut. In fix books. By Zephan. Swift.

Vol. I. Printed by John Byrne for the au

thor. 1795. Vol. II. 1796. bef. Vol. I. S. 13

- 36.

§. 613.

B.

Regierende Macht, als eine vom Innbegriff der Bür.

ger berſchiedene (entweder pbyfiſche oder moras

liſche) Perfon .

Alſo reine und einfache Monarchieen los

wohl, als reine und einfadje Ariftofratieen

als Gegenſaß der Demokratie , unter den ihnen

beiden gemeinſamen Geſichtspunkten betrachtet.

Iſt die regierende Macht eine vom Innbegriff

1

-
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M

.

11 der Bürger verſchiedene Perſon, Ten es eine phyfis

it fde , wie in der Monarchie; oder eine moraliſche, wie

in der Ariſtokratie : ro theilt ſich der geſammte Staat

in ein zweifaches fires Perional Den regierenden

Theil und den gehorchenden.

Zwiſchen beiden tritt ein Rechts: Verhåltniß ein,

- das wechſelſeitige der 3 w angsrechte und der

1 Zwangspflichten.

Manche ältere und neuere Naturiſten ſchreiben der

regierent en Dracht nur Zwangsrechte zu ; ſprechen

dieſe durchaus dem gehorchenden Theil ab ; legen dem .

ſelben eitel 3wang8 Pflichten und dim regie .

renden eitel nicht erzwingbare, blos fittliche Pflichten

bet. Ein folches einſeitiges Rechts .Verhältniß iſt aber

ein naturiftifd) ee Anomalon , was mit ſich ſelbſt nicht

beſtehen kann. Man bebt dadurch eine Macht aus der

Sphäre der Menſchheit.

Immanuel Kant hat ihm durch das Anfehen ſeines

großen Namens eine gewisſe Baltung in der neuern Schu.

le gegeben ; Berl, ' Mun. Schr. M. Sept. 1793. S. 254.

und manche frühere Kantianer haben den Sag ganz lilo

eingeſchränkt ans und aufgenommen. So z. B. Alb. Mel,

lin , Grundl. der Metaph. der Rechte ( 3ůlichau 1796. )

S. 259. S. 130 - 266. Manche fogar als noch nie aus ,

geſprochene Nenigkeit. Über dieſe falſche Anſicht der Lehrs

fåße des großen Meiſters bat fich allmählig verloren .

Eine damals böchſt ſadigen:aße Correction gab die

Allg. Deutſch . Hiblioth. B. LXHI. Sechſt.

Heft. S. 433. 434. in der Recenſ. über Garve's

Verm . Aufl. 30. Sh.

Das Paraduron filoſt iſt ſehr alt.

Schon eine Lebre des Chryfoftomus in reiner 0 .

milie ad Pop. Antiochenum.

1

Auch zwei berühmte áltere Maturiften haben fie angenoma

men :

៤

al

.

.
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Thom. Hobbes de Cive Cap . VI. Art. XII, XIII.

Cap. VIII. Nro. VII.

Alberici Gentilis Diſputationes IX. de poteſtate

regis abſoluta ; de unione regnorum Britanniae,

et de vi civium in Regem ſemper iniuſta . Lond.

1605. rec. Helmſt. 1665. 4

J. Phil. Palthen de dethroniſatione. Gryphisw.

1704.

behauptet das Entreßung8. Recht nur mit Diſtinction - in

i Beziehung auf den eingeſchränkten Monarchen ſ. IX

XII.

Sehr aufgeklärte 3been finden ſich in

Rud. Webefind's Dill. J. N. et Polit. de obliga

tione civium erga principem tyrannum . Got

tingae 1738

Bereits eine Reviſion der ganzen Streitfrage giebt :

Vsbrand van Dam , an liceat ſubditis refiftere

ſuis propriis imperantibus ? Lugd. Batav. 1740.

In dieſer Materie iſt auch von hoher Wichtigkeit das

Werk des größten Königes , Friedrichs des Ein,

zigen , - fein

Anti -Machiavel ou Eſai de critique ſur le Prince

de Machiavel. Nouv. Edit. à Amſterd. 1741. und ſein

Elai ſur les formes du gouvernement , et les

du Souverain. Oeuvres poſthumes

T. VI.

Nachdem *ant, und nach ihm Geng , in der Berl. M.

Schr. Sept. und Decemb. 1793. ihre ſtrenge Theorie

vorgetragen , hat , nach der löblichen Anſicht eines Selbſts

denkers, ein großer Verehrer Kant's, Prof. Jacob, dage.

gen aufgeſtellet :

Antimachiavel, oder über die Grånze des bürgerlichen

Gehorſams. Halle 1794. Aufl. II . 1796.

Hiemit iſt zu verbinden :

P. J. A. Feuerbach Antihobbes , oder über die Grån

zen der hödſten Gewalt. Erfurt 1798.

DEVOIRS
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Gegen Sant : ferner :

Chriſt. Garve úber die Grenzen des bürgerlichen Ges

borſams und den UnterTahied von Theorie und Pra.

fis ; in feinen Vermiſchten Auffäßen , Sh. II . Breslau

1800. Nro. VIII.

Wie ſehr auch die neueſten Philoſophen in dieſer Materie

wieder als Selbſtdenfer urtheilen ? habe ich mit achtungs:

voller Theilnahme gefeben . Nur Beiſpiele :

Gros 8. 343. und in der N. Buble ſ. 479. u . d. f.

Hauer . 277.

und als Beiſpiel, wie der herrſchende Lehrſaß einer Schu.

le in der Form behauptet, aber im Effecte gemildert, und

beſſer eingeſchränkt werden kann,

Maaß § . 3. 4. 315. verglichen mit §. 3 : 9 . Nro. 3 .

Aus Journalen , folgende treffliche Abbandlungen :

E. F. Klein , iſt es Schuldigkeit, oder Gnade, wenn

ein Fürſt fein land wohl regiert ?

Berl. M , Schr. 1790. IV. Auch , wie Senf die

Kantiſche Lehre mit Einſchränkung verthei

digt. Jahrg. 1793. Mon. December.

Wenn hat eine Nation das Recht, ſich eine neue Cons

ftitution zu geben ?

N. Staaten - Journal . Jahrg . I. St. X.

Not. Schon der Araber Fakhr - eddin Rhazi,

welcher zu Moſul im Jahr 701 der Hedſchra

(1301 ) geſchrieben hat, erkennt im Erſten Theie

le die Reciprocitåt der Rechte um Pflicha

ten zwiſchen Regenten und Unterthanen. Sein

Werk findet ſich in A. J. Silveſtre de Sacy,

Chreſtomathie Arabe. Paris 1806. Arab. und

überf.

Meine eigenen Lehrfäße ſind :

1. Der Einzelne kann die Handlung der regierenden

Macht als ſolcher auf eine beſcheidene und gründl .

che Weiſe beleuchten Gegenvorſtellung machen , in
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1

Rückficht ſeines eigenen Rechtes, ober des Gangen.

Aber, fein Recht des Widerſtandes !

II. Selbſt die ganze Nation iſt nicht berechtigt, in iro

gend einem Einzel- Beſchluß ihr Urtheil über das der

regierenden Macht zu erheben .

III. Tyrannei fann aber auch im Ganzen ſo weit gehen,

daß der Grundzweck des bürgerlichen Lebens vereis

telt, und ihm entgegen gewirkt - folglich der Grund,

warum die regierende Macht regierende Gewalt iſt,

von ihr felbft vernichtet wird. » Wird ſolchergeſtalt

» das ganze Polk beleidigt, und gelinde Mittel find

umſonſt verſucht worden : ſo iſt es befugt, ſeine Rech,

» te mit Gewalt gegen den Regenten zu vertheidigen,

auch nach Beſchaffenheit der Umfiände ihn der Nes

» gierung zu entregen . «

Höpfner ſ. 200 a.

Auch ſchon die Meinung eines fombach , aus der

Wedekindrchen Differtation §. XXI. Not. 5. S.

21. » Nec prius reſiſtendum eſt tyranno , qui

exercitio eſſe dicitur , quam li tyrannis ipfius

ſit nota et obfirmata, aliaque remedia non ad

fint; illa vero fit cognita per indictionem con

ciliorum et conventum generalem omnium or

dinum populi.«

Eine entgegengeſepte Lehre würde in der Nation jede

Energie, und in dem Tyrannen fede Achtung des Vols

kes erſticken , weil er nur Gnade, keine Zwangspflicht vor

Augen håtte. Und wird dieſe Lehre vollends ro weit ges

trieben, » daß derjenige, welcher die Souverainitåts. Rechte

» ausübt, er mag dazu gelange reyn, wie er wil, den leis

» Denden Geborram fodern kann, ſo wäre die uſure

pation fo gut geſichert, als die königl. Würde. Wid

man aber dies nicht zugeben, ſondern die Rechtmäßigkeit

des Anſpruches auf Dberherrſchaft erſt von der Nation

prüfen laſſen : ſo muß . Doch dieſe ein Recht des Widers

ſpruches haben eine Befugniß der Unterſcheidung zwis

richen

1

1

)
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Ichen dem Rechte zu regieren , und der Ausübung der

Gerpalt in facto , Al( o rowohl der urſprünglie

den , als der in der Art , zu herrſchen , angenomme .

nen !

$. 614.

a .

Reine einfache Ariſtokratie insbeſondre.

Neine einfache Ariſtokratie iſt ein Staat, in welchem

die regierende Macht vermöge des Grundgefeßes eine von

dem Innbegriff aller Bürger verſchiedene moraliſche

Perſon iſt - folglich ausſchließlicher Weiſe eine durch

Das Grundgeſeß genau beſtimmte Claire von Bürgern.

Dieſe, der pouveråne Rath.

g . 615 .

Jedes einzelne Mitglied dieſes fouveränen Rathes

ift, als phyriſche Perſon , ein bloſer Unterthan ; nur

die moraliſche Perſon, welche fich aus den geſammten

Mitgliedern als einem
verbundenen

angen conſtruir

ret, iſt die regierende
Macht.

9. 616.

Auch in Uriſtokratieen gelten von dem rouverånen

Rathe alle die Begriffe und Grundfäße, welche das ab ,

ſolute Staats . Recht von der regierenden Macht über.

haupt ausſagt. Beſonders ſteht auch fie, gleich dem Mo:

narchen in der Monardie, unter einem gegenſeitigen Rechts ,

Verhältniß der Zwangø - Rechte und der Zwangs . Prich ,

ten . §. 586.

§. 61%

Der fouderåne Rath iſt ein Collegiums . kang

baber eine durch das Grundgereß in nåhern Beſtimmuns

gen ihm vorgeſchriebene
Verfaßung haben , und ſtehet

in Ermanglung dieſer unter den allgemeinen Geſeßen Des

Geſellſchafts - Rechtel. Da jeboch ein
ariſtokratiſcher

Staat eine ungleiche Geſellſchaft an und vor fich ift ;

da der fouver åne Rath eine Geſellſchaft ift, deren

Grund - Zweck im Negieren beſteht; da endlich der

1
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Hauptcharacter einer weſentlich zum Regieren angeleg .

ten Gerellſchaft nicht Gleichbeit derſelben , ſondern

Energie renn muß: ro würde ich annehmen, daß in dem

rouverånen Kath die Stimmen Mehrheit allemal

entſcheite, wenn das Grundgefeß nicht das Gegentheil

ausdrücklich in irgend einer Beziehung feſtgeſtellet hat.

Und bei gleichen Stimmen entſcheidet der Stein der Mie

nerva.

$. 618.

b.

Reine einfache Monarchie insbeſondre.

Reine einfache Monarchie iſt ein Staat, in toelchera

die regierende Macht vermöge des Grundgeſeges eine

Phyriſche Perſon ift.

Monarchieen heißen gewöhnlich Reiche, Regna, und

Demokratieen , po wie die Ariſtokratieen, si diis pla

cet , Freiſtaaten , Republiken.

g. 619.

Der Monarch handelt nicht immer als ſolcher. Er

iſt auch Menſch und Privatmann . In Privatband:

lungen ſteht er nicht unter feinen Landes . Gereken ,

( Princeps Legibus ſolutus eſt) wenn er ſich ihnen

nicht bertragsweiſe untergeordnet hat ; aber wohl

unter dem allgemeinen Bernunft:Rechte. Daher

a ) ro winig der Einzelne ein Recht des Widerſtar :

des bat, wenn der Monarch als Monarch handelt:

ſo hat doch jeder Einzelne das Recht der Noth.

mehr gegen ihn, in si ſuperior PERSONAM PRINCIPIS

» factis manifeſie improbis exuit , et inſtar LA

» TRONIS in fubditum debachatur : « Worte des

Criminaliſten von Böhmer, in Med. ad C. C. C.

Art. CXLIV . S. III.

b ) Im håuslichen Leben des Monarchen ift das El.

genthümliche, daß auch ſeine Gemahlin und Teine

Kinder als Unterthanen zu betrachten find.

1

7
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Chrift. Schöne's Bedmken , ob eines regierenden

Fürſten Gemahlin ihres Gemahls Unterthan

ren ? Leipzig 1733 :

Caſp. Achat. Beck de poteftate et jurisdictio

ne principum in liberos. Jen. 1729.

c ) Auch die Privat- Vertråge der Monarch en find

zwangsverbindlich. Dhne Rückſicht auf poſitiv - rechts

liche Formen.

d ) Inteſtat: Erbfolge im Privat: Vermogen , und tefta.

mentaridhe Verordnungen find zwar dem N. R. un ,

bekannt ; aber es ſcheint ein durch Gewohnheit

begründeter Saß des Privat . Rechtes der Sou:

veråne geworden zu ſeyn, daß auch ihre einſeitigen

Verordnungen über ihre . Privat- Berlaſſenſchaft. re.

ſpectiret werden, wenn ſie nur zuverläßig find, ohne

Gebundenheit an Formen.

$ . 620.

Dem Monarchen , als ſolchen , ſteht Majeftåt zu.

Er iſt nicht bloßer Diener des Staates , ob fich gleich

Friedrich der Große felbft ro nennt , ſondern regie .

rende Macht. Diener des Staates find nur ſeine

Stellvertreter in den verſchiedenen Zweigen der Staats .

Verwaltung

a ) Uusgegangen iſt nun wohl die ganze Herrſchers

Gewalt vom Volfe; mittelft des Grund,Ber .

trages.

b ) Nuch iſt der
uneingeſchränktefte Monarch unter

der rechtlichen Nothwendigkeit, nur und ausſchließ,

lich im Bezug auf die Verwirklichung des

Staa . 3wedet ſich als regierende Macht

zu denken auf die Staats : 3wede fein geo

ſammtes Wollen und ſeine Sefammi- Energie eins

zuſchließen.

Wig der Sat der åltern Naturiſten :

» dem ganzen Volte komme auch in der Monar

chie die reelle Majeftåt, oder die Grund ,

12
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» Gewalt zu ; dem Monarchen die perſon ,

» lichepec

nicht mehr ſagen , als jene beiden Såse a . und b. aus .

tråden : ro bat er innere Wahrheit. Aber die Aus.

ſprache des Sages iſt immer zu voltònig, und führt

auf unrichtige Neben Jdeen. Es iſt beffer, jene Kunſt .

Uusdrücke der Schule ganz aufzugeben, und die Lehre

felbft in der einfachen Wahrheit auszudrücken , wie oben

geſchehen iſt.

Not. In der Schule der Maturiften hat es von jes

ber zwei fehlerhafte Extreme gegeben übers

ſpannte Begünſtiger, überſpannte Verkleines

rer ber monarchiſchen Gewalt. Dieſe Monarchos

machiften ; jei: e Machiavelliften genannt. Nimmt

man die Schriften des Florentiners Nicol. Mas

chiavell, aus der erſten Periode des ſechszehnten

Jahrhunderts, wörtlich : ro iſt der Name nicht uns

eben , und es wird nicht leicht einer der Schüler

reinen Reiſter an Ueberſpanntheit und Niederdrůk,

kung des Menſchen . Recites erreichen . Ich nehme

aber die Schriften dieſes Mannes für fortlaufende

gronie, theils nach dem falſchen Geſchmack der

Zeitperiode; theils nach dem Bedürfniß, ein fchaus

derhaftes Gemahlde aller Schlechtigkeiten eines

Fürften , als Menſch und als Regierer betrachtet,

ro aufzuſtellen, als wäre es politiſches.Ideal.

Ich mag mir den Mann gedenken, nach ſeinem li

terariſcher Character als Freund und Senner ber

Claſſiker, als Commentator eines Livius ; oder

nach ſeinen Schickſalen ( beſchuldigt einer Theil.

nahme an einer Verſchwörung gegen die iedis

feer , wird er auf die Tortur gebracht, losgeſpros

chen , mit einer kleinen Penſion abgefunden , ver

lierr, höfiſch unbelievt, auch dieſe wieder, und ftirbt

1530 in ſehr dürftigen Umſtånden !) ſo fann

ich die Schriften Machiavels in keinem andern
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Sinn leſen und verſtehen. friebe mit ſeiner Arche!

Man beſchimpfe feine Manen nicht mehr dadurch

daß man alle Unterdrucker des Menſchen . Rech

tes durch Fürſten- Deſpotismus nach ſeinem Nas

men benennt!

§. 621.

Man kann , mit Höpfner , S. 180. b. uno. g. 200.

c. eine doppelte Eigenſchaft des Monarchen annebs

men :

als Oberberr der Nation ;

als ihr Repräſentant.

Da er in beiden aber nur als regierende Macht

auftritt in jener Eigenſchaft für die innere, in dieſer

für die å ußere Staatsverwaltung, in Abſicht aller Ver:

handlungen und Vertragsſchließungen mit Uuswärtigen :

fo bedarf es jener Vorſtellungsart nicht.

Special. Fragen :

1.) Ift überhaupt der Nachfolger durch die Beſchlüſſe

des Vorfahren gebunden ?

2.). Iſt die Pation verbunden , die Schulden des res

genten zu bezahlen ?

Höpfner 9. 200. C. Not. 2 .

Canzlei.Rathes fon Kampß Erörterung der Verbind,

lidh feit des deutſchen weltlichen Reid sfürſten aus

den Handlungen ſeines Vorfahren . Neuſtrelig

1798. 8 .

Auch : Gabriel Seigneux de variis ſucceſſionu
m

in imperia generibus , atque de svCCESSORIS

OBLIGATIONE EX FACTO ANTECESSORIS. Bafileae

1717. Cap. II . p . 20-41 .

Haupt : Grundraß deſſelben : der Nachfolger im

Reiche.iſt nicht unmittelbar gebunden, ex

perſona anteceſſoris; aber mittelbar »per

» interpolitam perſonam POPVLI, Cum enim

» POPyLys teneatur ex Conventione ſui Re
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ben wäre, als baß får diefelben Wahlreich eine

conſequente Form werden könnte !

$. 625

Dritte form . Erb - Reiche. Nachfolge eines

Abkommlinges des Regenten - Stammes vermöge des in

Grundgeſeß zum Voraus beſtimmten Folge- Planes.

Ades beruht hier :

auf Gründung eines deutlichen fichern , unzwei.

deutigen , ztveckmäßigen Planes der Nachfolge.

Die Zweckmåßigkeit äußert fich in verſchiedenen Mas

rimen :

a ) gewöhnlich in der Ausſchließung der Familien-Pflies

der weiblichen Geſchlechtes von der Thronfolge.

Man bringe die Geiſteskraft und die Herzens . Gute

dieſes Geſchlechtes - man bringe bas Beiſpiel tref,

licher Regentinnen in einen noch ro boben Anſchlag :

immer führt doch die weibliche Natur Lebensperioden

und Friſten herbei , in welchen Selbſtregierung nicht

gut möglich iſt. · Und das eine Herrſcher -Talent

wenigſtens das kriegeriſche, das des Feld,

herrn bleibt einer Frau an der Spiße des Vola

' fes durchaus und immer fremd, wenn ſie nicht ets

was fehr Widernatürliches eine Monſtroſitåt für

ihr Geſchlecht
fich angeeignet hat.

b ) gleichförmig in der Ausſchließung ſolcher Formen,

wodurch in der Regel nur abgelebte Greiſe oder

nur Sinber auf den Thron gelangen wurden der

Seniorate, ber Minorate.

c ) Selbſt die Ausſchließung der månnlichen Abkomms

linge der weiblichen Familien - Glieder iſt ſehr ztved

mäßig , weil unter dieſen auzuleicht Nationals

fremdlinge Peyn könnten, auch mit Nationals

Sprache, National . Charakter , National - Sitte ber

fremdet..

Die Feſtigkeit des Planes iſt eine ſolche Beſchaf,

fenheit der abſtracten Norm, vermoge welcher fie gleichs

C
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förmig in jedem concreten Fall zur Unwendung ge.

bracht werden kann , ohne daß ein Zweifel gegen die

Subſumtion unter die Regel erdacht werden kann.

Wie , wenn • aber doch einmal mehrere Pråtendenten

auftreten ? Auch ich würde dem Volt die Entſchei.

dung zuerkenneit, um bürgerliche Kriege zu vermei:

den. Mit şöpfner 5. 208.

8. 626,

Staats . Formen von fünftlicher Anlage.

A.

and it einer Nuance aus einer der andern reinen Formen .

a ) Die Demokratie , und die Ariſtokratie, können zu

ihrer künſtlichern Ausbildung ettogs von der monar,

chiſchen Form entlehnen. Einführung einer Dictatur

für gefabrvelle Zeiten !

b ) Die Ariſtokratie fann demokratiſch ; die Monarchie

kann ariſtokratiſch, fann demokratiſch, fann ariſtokra.

tiſch und demokratiſch zugleich, eingeſchrånkt fenn.

So Rom nach einer erſten Gründung als REGNUM

SENATVS POPVLIQVE POTESTATE TEMPERATVM,

Bergaſſe, Discours ſur la maniêre, dont il

convient de limiter le pouvoir legislatif

et le pouvoir executif dans une monar

chie. Paris 1789.

B.

Unter dem Verſuch , zweierlei Staats - Formen in ein Gan .

ges zu verſchmelzen.

Es läßt fich in den fünftlichen Anlagen der Staats,

Formen auc) noch ein fühnerer Schritt als Einſchränkung

denken nemlich , die Iheilung der regierenden Gea

walt die Uebertragung der collziehenden Macht auf

eine phyfiſche Perſon auf Sdnigswürde ; und die,

der geſengebenden, auf eine moraliſche Perſon auf

einen National Convent ; nach demokratiſcher oder auch

nach ariſtokratiſcher Anlage. Ubir die gefunde Bernunft
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» gis: ergo et is, qui beneficio populi ad

» regoum venit . «

3 ) Iſt die Nation an die Verträge gebunden , welche

ihr Regent in der Gefangenſchaft ſchließt ?

Car. Ludolph. de Danckelmann de' Pactis

et Mandatis Principis captivi. Hal. 1718.

8. 622.

Der Monarch iſt immer eine phoriſche Perſon.

Als foiche wandelbar, durch Sterblichkeit; durch Thron .

Entſegung von Seiten des durch Tyrannei beleidigten

Volkes ; durch freiwillige Niederlegung des Scepters --

obwohl nur unter Einwilligung der Nation.

Alſo wird Beſtimmung des Nachfolgers Bes

dürfniß. Únd eben daher verſchiebene Formen der reis

nen, cirrfachen Monarchie.

$ . 623

Er ft e mögliche Form, Das Grundgereis giebt

dem zeitigen Monarchen das Recht, fich den Nachfolger

ſelbſt zu ernennen. Die Röm. Geſchichte giebt für

indirecte Beſtimmungen des Nachfolgers Surch Aboptios

nen u . ſ. w. Denkwürdige Beiſpiele für und wider. Der

liebenswürdige Greis Domitius Nerva , machte feine furs

je Regierungs . Periode weltbeglückend, durch einen Nach

folger wie K. Trajan. Uber einem Claudius wird ein

Nero angeſchwäßt u . r. w. Immer ein gefährliches

Spiel Das , um Rronen. Welche Andrånglichkeit!

welcher Zuſammenfluß der Cabale ! unb felbft noch die

rchwache, menſchliche Seite des Regenten, ſich nicht gerne

perdunkelt — fich lieber vermißt zu reben !

Not. Mir gefåūt die Sache nidht; aber noch weni:

ger der Name , in der Schule der åltern Naturi.

ſten ; Patrimonial . Reiche - und alle úbrige,

als Gegenſaß defſelben, uſufructuars Reiche

ſind Benennungen, welche ganz weſentlich auf eine

falſche Neben . Jdee führen.

Endlich, welche Gefahr für den Monarchen , wenn
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die Ernennung noch unter lebenden geſchehen muß ! wels

che Unſicherheit für die Nation, wenn die Wahl erſt nach

dem Tode des Regenten manifeſtirt wird !

§. 624.

zweite form. Wahlreich. Die Wahl zuſtåndig

der Nation - entweder democratiſcher Weiſe, auf

Bolts - Verſammlungen , und mittelſt erwählter Wahlberrn,

als Repråſentanten ; oder ariſtokratiſcher Weiſe,

durch die im Grundgeſeß ernannte Claſſe von Wahl ,

berechtigten.

Jac. Thomafius de certamine praeftantiae in

ter regnum electivum et fuccellivum . Lipf.

1672.

Ich, nach meiner Anſicht, entſcheide in dieſem Streit

gegen das Wahlreich.

Einmal, die Wahl ſelbſt hat ihre rehr gefibrliche Seis

te, theils von innen ber, weil die Stimmen der

Wählenden gar zu hohen Lockfpeiſen , und vielfachen

Täuſchungen ausgeſeßt find bei der enormen Höhe

des Preiſes, welcher durch ſie gewonnen werden

tann ; weil der Streit der Wåhlenden unter ſich nur

allzu leicht in Partheigeiſt und bürgerliche Unruben

ausartet theils von aufren ber , bei dem auzu

nahen Intereſſe auswärtiger Höfe, beſonders benach.

barter Staaten an der Wahl. Es gehört übermenſch.

liche Geiftes . Energie der Wåhlenben dazu , fich ges

gen gebeimen and eine feltene évtágasse des

Staates , fich gegen gewaltſamen, außern Einfluß

zu erhalten.

Ulsdann , die Regierung im Wahlreich hat ein getheil.

tes, fich gerade durchfreuzendes. Intereſſe — Bohl

des Staats , und perſönliches – ausgedehntes

wohl dem Vaterbergen wichtiges Familien . Inters

effe. Eine Geiheiltheit , welche, zumal in uneinges

ſchränkten Monarchieen, mit zu hoher Gefahr verbun.

+
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ben wäre , als daß für diefelben Wahlreich eine

conſequente Form werden könnte !

$. 625.

Dritte form. Erb Reiche. Nachfolge eines

Abkommlinges des Regenten - Stammes vermöge des in

Grundgeſek zum Voraus beſtimmten Folge- Planes.

Alles beruht hier ;

auf Gründung eines deutlichen , fichern, unzweis

deutigen , zweckmäßigen Planes der Nachfolge.

Die Zweckmäßigkeit dußert ſich in verſchiedenen Mas

rimen :

gewöhnlich in der Ausſchließung der Familien :Cilies

der weiblichen Geſchlechtes von der Thronfolge.

Man bringe die Geiſteskraft und die Herzens Güte

dieſes Geſchlechtes man bringe des Beiſpiel tref

licher Regentinnen in einen noch ro hohen Anſchlag :

immer führt doch die weibliche Natur Lebensperioden

und Friſten herbei , in welchen Selbſtregierung nicht

gut möglich iſt. · Und das eine Herrſcher - Talent

wenigſtens das friegeriſche, das des Feld.

herrn bleibt einer Frau an der Spiße des Vol.

' fes durchaus und immer fremd, wenn ſie nicht ets

was ſehr Widernatürliches - eine Monſtrofitåt für

ihr Geſchlecht fich angeeignet hat.

b ) gleichförmig in der Ausſchließung ſolcher Formen,

wodurch in der Regel nur abgelebte Greife oder

nur Kinder auf den Thron gelangen würden ber

Seniorate, der Minorate.

c) Selbſt die Ausſchließung der månnlichen Abkomms

linge der weiblichen Familien - Glieder iſt ſehr zweds

mäßig, weil unter dieſen auzuleicht Nationals

Fremdlinge renn fònnten , auch mit National,

Sprache, National . Charakter , National. Sitte ber

fremdet..

Die Feſtigkeit des Planes iſt eine ſolche Bershaf

fenheit der abſtracten Norm , veraðge welcher fie gleiche

-
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förmig in jebem concreten Fall zur Unwendung ge.

bracht werden kann , ohne daß ein Zweifel gegen die

Subſumtion unter die Regel erbacht werden kann.

Wie , wenn aber doch einmal mehrere Pråtendenten

auftreten ? Auch ich würde dem Volk die Entſchei.

dung zuerkenneil, um bürgerliche Kriege zu vermei

den. Mit Höpfner 5. 208.

1

9. 626 ,

2.

Staats . Formen von fünflicher Anlage.

A.

amit einer Nuance aus einer der andern reinen Formen .

a ) Die Demokratie , und die Ariſtokratie, können zu

ihrer fünſtlichern Ausbildung etwas von der monar,

chiſchen Form entlehnen . Einführung einer Dictatur

für gefabrvelle Zeiten !

b ) Die Ariſtokratie fann demokratiſch ; die Monarchie

kann ariſtokratiſch, kann Demokratiſch, fann ariſtokra

tiſd) und demokratiſch zugleich, eingerchränkt reyn.

So Niom nach ſeiner erſten Gründung als REGNVN

SENATVS POPVLIQVE POTESTATE TEMPERATUM.

Bergaſſe, Discours ſur la manière , dont il

convient de limiter le pouvoir legislatif

et le pouvoir executif dans une monar

chie. Paris 1789.

B.

Unter dem Verſuch, zweierlei Staats . Formen in ein Gan.

jes fu verſchmelzen.

Es låßt fich in den fünftlichen Anlagen der Staats,

Formen auch noch ein fühnerer Schritt als Einſchránkung

denken nemlich , die Theilung der regierenden Ges

walt die Uebertragung der collziebenden Macht auf

eine phyfiſche Perſon auf Konigswürde ; und die,

der geſeggebenden, auf eine moraliſche Perſon - auf

einen National Convent ; nach demofratiſcher oder cuch

nach ariſtokratiſcher Anlage. Aber die gefunde Vernunft
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belehret uns, daß zwei, ſich in folcher Årt durchkreuzens

de Måchte folche Reibungen unter fich Beranlaßen , daß

die Harmonie des Ganzen dabei nicht beſtehen kann, und

die eine oder die andere Macht bald der unterliegende

Theil reyn wird . Und die neueſten politiſchen Erfahruno

gen der Neufranken haben dieſe alte Vorausſagung der

Naturiſten beſtåtigt.

Höpfner 5. 178. Mehrere mögliche, obgleich nicht

rathſame Arten von Vertheilungen ſ. bei Maaß g.

400 .

J. Wagner über die Trennung der legislativen und

executiven Staats . Gewalt. München 1804.

$. 629.

C.

Vereinigte Staaten .

Auch mehrere Staaten können unter fich vertun :

den werden :

a ) Zu immertråhrender gemeinſamer Ausübung derjeni.

gen Majeſtåts -Rechte, welche ſich auf die Bere

båltniße gegen A urren beziehen, und alſo be :

fonders zu gemeinſanier Vertheidigung gegen Feinde.

Syſtema civitatum. Corpus foederatarum ci

vitatum . Syſtema rerumpublicarum Achai

Beiſpiel: die Schweizer- Cantons.

Der Begriff , wie er oben beſtimmt iſt, unters

richeidet ſich wohl von einem bloßen vols

terrechtlichen Bündniß eines Staates

mit dem andren.

b ) zu unterwerfung unter eine gemeinſchaftliche

regierende Macht, wodurch die vereinigten Staaten

zu einem Staate coaleſciren ,

U ro, daß ein jeder der einzelnen vereinigten

Staaten auch eine eigene Regierung reis

nes Innern behålt , und alſo die Unterwer.

fung aller vereinigten unter ein gemeinſames

Dberhaupt nur auf diejenigen Momente bezogen

carum.
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wird , welche in dem Grund - Vertrage ſelbſt als

3 wecke dieſer Art von Vereinigung aus.

gezeichnet find.

Republik vereinigter Provinzen. Por,

mals : Beiſpiele, das deutſche Reich , die fico

ben vereinigten Niederlande,

Gegenwärtig noch : der Staat ber amerita .

niſchen Provinzen.

B ) ſo, daß die unter einer gemeinſchaftlichen

regierenden Macht vereinigte einzelne Staas

ten nur eben dieſe regierende Macht, und kein

einzelner eine beſondre für fich anerkennen .

unirte Staaten Staaten in Union.

a ) ro, daß ein Land Sheil des andren wird.

Unio inaequalis , Incorporation.

So urſprünglich Frankreich und Nabarra.

b) ro, daß die vereinigten Staaten zwar eis

nerlei Dberberrn bekommen ; aber in vol.

liger Gleichbeit.

Gleiche Union . Beiſpiel: England, Schott.

land und Irland.

Die blos zufällige Berbindung der höchſten

Gemvalt über verſchiebene Staaten in der

Perſon eines und derſelben Regenten , als

blore UNIO PERSONALIS , iſt keine wahre

Staaten Verbindung.

Schriften.

Sam. de Pufendorf de Syſtematibus Civitatum,

in feinen Differtat. Academ. Selectior. Edit. nov.

et auct. Francof. et Lipf. 1678. p. 226- 283 .

Joach . Erdmann Schmidt Exerc. Polit. Hiſtor. de

civitatis origine CIVITATVMQVE SYSTEMATIS, exem

plo reip. Batav. illuſtr. Jen . 1745 .

Ern. Car. Wieland de Syſtemate Civitatum . Lipſ.

1777. und in Opuſc. Acad. Faſc. I. Chemn. 1790.

Nro. II. p. 93— 178.
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$. 630.

II.

Abarten.

1.) Die höchſter und unter allen Staatsformen bei ihrem

Verfall oder als Folge ihrer Auflöſung mögliche Abs

artung ift Anarchie.

2.) Die Demokratie fann leicht übergeben in Ochlofra .

tie in widtährliche Herrſchaft des geraeinen

Voltshaufens, mit Unterdrückung des Einflußes des

beſſern, aber kleinern Tbeiles der Nation .

3.) Aus Demokratie und Oriſtokratie kann fich Oli.

garchie als Ubart entwickeln , wenn einige Uebers

machtige durch Lift oder durd ) Gewalt – unter

fich in niederdruckender Verbindung die Herrſchaft

an ſich ziehen ; dort ple dem Dolke entwinden hier

dem ſouveränen Rath.

4.) Eine fehr allgemeine Abart ift Syrannei:

A. dem Urſprunge nach jede Uſurpation der Reo

gentſchaft. Auch enthalten in Ochlofratie und

Dligarchie.

B. der Ausübung nach. Jede auch in ihrer Ben

gründung geſegmåßige regierende Gewalt artet

aus :

a ) in Deſpotismus , wenn die phyfirche und

moraliſche Perſon , welcher die Regierung zus

ſteht, zur Marime fich macht, daß ihre Wills

kühr als ſolche Zwangs- Norm für die Gebor.

ehenden fery;

b ) in wirkliche Tyrannei , wenn jene Maxime

Beſchlüße beſtimmt, welche

A ) mit dem Staats -Zweď , als der all.

gemeinen und natürlichen ;

B ) mit dem Grundvertrag, als dem Gruns

de der beſondren und poſitiven Eins

ſchränkungen der ' reg. Macht in weſentlis

chem unp thåtigem Widerſpruch ſtehen.
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Man ſebe unter andern auch : Hiſtoriſche Ueberſicht der

merkwürdigſten Staatsmarimen und Staats-freiche in

alten und neuen Zeiten. Ein Beitrag fur Geſchichte

des Despotismus; in dem Magazin für die Ges

fchidite der Menſchenrechte. Leipzig 1797. Nro . I.

S. 1–74.

1

§. 631 .

Mehr Frage der Politik als des aug. St. R iſt es :

welche Regierungs form iſt die beſte ?

Welche auch gewählt , und ſogar wie ſie auch ver .

waltet werbe : es iſt immer ein Uebel , beherrſcht zu

werden . Aber das grauſamſte Uebel. Ruin der

Menſchheit, wåre es , feine regierende Macht zu haben,

im Naturſtande zu ſtehen , in ihn zurückzufallen aus dem

bürgerlichen Leben .

Weſentliche Uebel ſcheinen mir mit cden gekün.

ſtelten Formen verbunden zu feyn .

Jede reine einfache Form bat ihren relativen

Werth .

I. Für ganz kleine Staaten fcheint die Demofratie

in ihrer Urform , wenn das kleine Völkchen einen

gewißen Gran der Cultur fchon erreicht hat , die

wohlthåtigite zu feyn. Aber

1) Zerſtückelung der Welt in eitel kleine Staaten

würde Ruin der Menſchheit , wenn ſie auch

möglich wäre. Denn bald wurde das Leben

in dieſen fleinen Staaten eben ro ein eriger

Krieg aller gegen Alle erben , wie unter den

einzelnen Naturmenſchen . Und hundert Beiträge

ge zur Cultur der Menſchheit blieben unerreicht,

welche nur durch das , den größern Staaten

eigene Aggregat von Kraft -Maße erreicht

werden können .

2) Kleine Staaten aber , neben großen, fenb zu

unſicher und von zu weniger Haltbarkeit.

II. Für größere Staaten wird ſich nur unter auffers

1

1
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ordentlichen Verhältnißen eine Demokratie in

ihrer Urform möglich machen und erhalten .

III. Demokratie aber in repräſentativer Form, und

Ariftofratie ſcheinen mir unter allen einfachen

Staats . Formen die meiſten weſentlichen Nach .

theile zu haben ; und allgemeines Menſchen . Glück

ſchwer oder nie unter ihnen zu gedeihen.

IV. Die Uebel der monarchiſchen Regierung find nie

weſentlich ; ſondern immer nur zufällig und peris

odiſch Da derbeffert bald alles wieder das all .

waltende Schickfal; eine Spende der Vorſehung für

würdig leidende Bolfer , und welche im lauf der

Dinge aus dem Staub fich heben ſollen , find gute

und große Fürſten ; und die Ausſaat des einen

vertilgt noch nicht eine Succeſſiv . Reibe der min .

z
der guten. Darum geb' ich den Preiß der rei.

nen einfachen Monarchie , als wohl fundirtem Erb .

reiche, unter der einzigen Vorausſegung , daß das

Volt ſo viel algemeine Ausbildung der Denkkraft,

ſo viel Energie des Characters fich gegeben haben

daß der Monarch nach pſychologiſchen Gereken

gendthiget iſt, rein Volk zu lieben , zu achten , zu

ehren, ohne es je zu fürchten. 'Tyrannei unv Des .

potie gedeihen nur unter den årmlichſten Völfern, die

ein beßres Schickſal noch kaum verdienen .

§ . 632.

Unhang .

Mit dem Aug. Staat$ , Recht iſt für mein Syſtem

das innere Geſellſchafis:Recht der Staaten ge.

ſchloßen, weil ich glaube, daß auch der Staatsbürger

teine andren Normen des Privat:Nechtes hahe , als

das reine Naturrecht, bis poſitive Gefeßgebungen

und Einrichtungen ihn mit neuen Normen ausgeſtattet

haben .

I. Die wich : igſte , im Staats . Zwed felbſt gegebne

Beränderung , ift ztvar Verbanaung der Eigen , Ge.

1
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walt und Geltindmachung der Rechte des Einzelnen durch

das im Staat enthaltene Aggregat. von Stråft en .

Aber dies neue Verhältniß iſt ein Verhältniß des Staats,

bürgers gegen den Staat ; und folglich ein publiciſti:

fches. Und auch dieſes bekommt in dem Umriß eines

| Staates nicht eher feine Stelle, biß der Staat gewiße

poſitive Einrichtungen im Juſtizs Weren als Wirt ,

lichkeit aufgeſtellt hat.

II. Manche Erfindungen und Erftitute der Menſch ,

heit - firchliche Geſellſchaften ; nach einem Vernunft:

Ideal gebildete einfache Ehen; Ausbildung eines, allge,

meinen Werthirich ens, und die davon abhängigen

Verkehre, werden freilich eher in der Mitte des bürgerlis

chen Lebens , als vor dem Uranfang deſſelben' erſcheinen.

Uber fie reſultiren keinesweges aus dem Begriff eines

Staates ; und ro viel überhaupt der Naturiſte darüber

lebren kann , ſo viel mag er ganz bequem gleich in die

urſprüngliche Behandlung der Materie legen .

Ich kann mich daher nicht beſtimmen , ein allge :

meines oder Nat. Privat - Recht anzuerkennen . Was

große Naturiſten unter dieſer Rubrik aufſtellen , das neha

me ich größtentheils objectio an ; aber ich wertheile den

Stoff lieber in das natürl. Staatsrecht , oder bringe iba

gleich mit dem reinen N. R. ir. Verbindung , oder ver.

weiſe ihn einzig in die Gereßgebungskunde und

Philosophie des Poſitio Rechtes.

3 weiter A burchnitt.

A eußeres Geſellſchafts.Recht der Staaten,

oder

Na t. Volker Recht

g. 633 .

udgemeines ober natüdliches Wölferrecht iſt das Nam

turrecht ſelbſt, zuleft angewendet auf die möglichen
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Rechts - Berhältniße freier Völker und Staaten unter und

gegen einander.

Man ſagt insgemein : Natur- und Vötter. Necht. Man

könnte eben ro wohl ſprechen : Naturs urb Eherecht.

Im Berhältniß zu bem N. R. ift Bölferrecht durchaus

nicht mehr, als ein unterg :ordneter Theil ; und darf in

dem Umriß der geſammten. Wiſſenſchaft keine andre

Sphäre bekommen, als die verhåltniſmäßige des Eins

gel. Theilchens zu dem großen Sanzen. Unterdeß ift

die Wichtigkeit des Völker Rechtes ſo groß , daß

nicht nur das natürliche verdient , in eigenen Lehr.

unb Handbüchern auch beſonders aufgeſtellt und beſons

bers ftudiret zu werden ; ſondern daß auch ebendaſſelbe

in Verbindung mit dem poſitiven als eine eigens

thümliche Wiſſenſchaft son großer Ausdehnung , auch

von eigenthümlichen þúlfsquellen und Húlfsmitteln,

ftudiert werden muß. Doch ſcheint jene Benennung :

Natur- und Bö'fer - Recht, weniger noch ein Reſultat

dieſer methodologiſchen Anſicht, als vielmehr durch den

gufälligen Umſtand land , und ſchulüblich geworden zu

reyni daß man von den Römern her fich gewöhnt

bate, Natur- und Völker . Recht zu paaren, und ſich

gegen über zu ſtellen , obwohl in eineth ganz andern

Sinne - jenes als Inſtinct. Recht, verbreitet durch die

geſammte Thierweli ; diefes als allgemeines menſchlis

ches Vernunftrecht, wie es alſo, (unter allen cultivirten

Bölfern wenigſtens ), als gleichförmige Erſcheinung den

Civil . Rechten zu Grunde liegt. In der erſten Bor,

leſung über N. R. fann und darf aber das V. R.

durchaus nicht mehr fenn als natürliches - als uns

tergeordneter kleiner Theil der Wiffenſchaft

recapitulirende Stigge des reinen N. R. in der Anwens

dung auf die möglichen Völfers Verhältniße.

§. 634.

ungemeine Literatur des natürlichen Völker. Rechtes.

Died. Heinr. Ludw . Freib . von Dmpteba litteratur des

als kurze
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geſammten ſowohl natürlichen als poſitiven Völker,

rechts. Zwei Sheile. Nebſt vorangeſchichter Abhand,

lung von dem Begriffe , Umfange, den Grenzen und

den verſchiedenen Theilen des geſaminten ſowohl nas

türlichen , als poſitiven Völkerrechts. Regensburg

1785. Die beiden Theile in fortlaufenden Seis

tenzahlen ; der zweite von S. 365-673.

Richard. Zouchoei iuris et iudicii fecialis f. iu .

ris inter gentes et quaeſtionum de eo explica

tio. Oxon. 1650. 4. Hag. Com. 1659. 12. Mogunt..

1661. Deutſch unter dem Titel : Ang. V. R.

Frankfurth 1664. 4 .

Jo. Wolfg. Textoris Synopſis J. G. Bafil. 1680. 4.

Ad. Friedr. Glafey's Völker : Recht. Unfänglich hat

dieſes Werf ben dritten Theil des Glafenſchen

Vernunft- und Völker. Rechtes, Franff. und Leipzig

1723. 4. ausgemacht. Bernach erſchien es als bes

fondres Werf. Dritte und ſtart Dermehrte

Auflage. Nürnberg , Frankfurtbundund Leipzig

1752. 4.

Jo. Ad. Ikſtadt Elementa J. G. (Diff. reſp. S. R.

J. Comite Car. de Colloredo,) Wirceb. 1740. 4.

Chr. L. B. de Wolf J. G. methodo ſcientifica

pertractatum . Hal. 1749. (J. N. P. IX .)

Le droit des Gens par Mr. de Vattel, à Leide

aux depens de la Compagnie 1758. Nouv.

edition. à Neufchatel 1773. 2. Vol. 4. avec

quelques remarques de l'editeur à Amſterd.

1775. 2. Vol. 4. à Basle 1777. 3. Vol. 12. à

Neufchatel 1777. 3. Vol. 8 .

Anmerk. von Chambrier in ben Memoires de

l'academie de Berlin . 1793 .

Jof. Franc. Lothar. Schrodt Syſtema J. G. (quod

fub directoratu Franc. Wencesl. Steph. de Cro

nenfels publicae disputationi ſubmittit Adal

Mm

1
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bertus S. R. J. Comes (Zernin de Chudenitz ).

Prag 1768. 4. Bamb. 1780. 1790 .

Le Vicomte de ' la Maillardiere Precis du droit

des Gens, de la guerre, de la paix, et des Am

ballades. à Paris 1776. 12 .

An ellai on the laws of nations as a Teſt of

Manners. Lond. 1790.

C. V. D. de Eggers Inſt. J. C. P. et GENTIVM

VNIVERSALES. Hafniae 1796. Liber II. p. 183 --

243 .

§. 635.

Das poſitive Völker.Recht iſt ein Syſtem der

unter den geritteten Bölfern Europa's durch eine

Reihe von ausdrücklichen , und von ftillſchweigenden Ver.

tragsſchließungen angenommenen zw.ingsrechtlichen Nors

men der Rechts , Verhåltniße freier Völker und Staaten

unter und gegen einander .

Schon die Definition zeigt, daß ich nicht mit Wolf

und Vattel ein dreifaches P. V. R. annehme

1 ) vertragsweiſes J. G. P. PACTITIVM . 2) Gewohns

beits : V. R. J. G. P. CONSVETVDINARIVM , und au.

ßerdem 3) widtührliches J. G. P. VOLVNTARIVM .

Bielmehr nehme ich nur eine einzige Quelle des P. P.

R. an : Verträge , aber ſowohl ftillſchweigende als

ausdrückliche. Will man das aus jenen herfließende P.

V. R. das Völkers Gewohnheit8.Recht, und dieſes

das vertragsweiſe nennen : ro widerſpreche ich nicht.

Die Eintheilung des Freiherrn von Omptesa in der

§. 604. genannten Abh. § . 3. und 4., in mobificirtes

natürliches Völker - Recht, und in poſitives Völkerrecht

nener Beſtimmung , wenn ich dieſelbe als rein op ,

jectiu betrachte, ift mir eine gefådige Anſicht. Denn

aller Jnnhalt des P. V. R. iſt entweder nur ' Modifi .

cation des Nat. um dieſes in ſeinen Grundlagen den

Bedürfnißen , dem Wohl der Menſchbeit, der Anlage

wahrhaft geſitteter Bólfer immer nåber zu bringen ; oder
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es iſt blos politiøsrechtlicher, neuer, dem N. N. uns

bekannter Stoff, welcher in die Volker - Vertråge und Ges

wohnheiten aufgenommen , und in ihnen allererſt ſubſtan ,

tiirt ift. Sehe ich aber auf das von dem Freih . zugleich

angenommene principium ſowohl eſfendi ais cognof

cendi : ſo muß ich dieſem großen Manne gleichfalls wi.

derſprechen . Denn ich läugne die Exiſtentz eines Con

ſenſus PRAESVMTİ, woraus er das modificirte Nat.

V. R. ableiten will, und eigne auch der Sphäre deffels

ben blos den ausdrüdlichen oder ftillfchweigetis

den – in einer Reihe abfichtlicher und gleichförmiger

Thatſachen ausgedrůdten, Conſens als einzig ,mögliches

Fundament 24.

$. \ 636.

Šo wird Gerchichte - beſonders die der Euro ,

påiſchen Staaten , die Haupt : Quelle des P. V. R.

und ztbar unter ſolcher Bearbeitung,

daß ſowohl alle ausdrückliche Vertragsſchließungen, in

telchet die geſitteten Europäiſchen Volfer gewiße Nors

men ihrer Rechts: Verhältniße begründet und berich,

tigt; - als auch ihre, abſichtlichen , gleichförmigen

Handlungsweiſen gegen einander, wodurch ſie gleichfaus

rechtliche Normen unter fich aufgenommen und anera

kannt haben, in einem reiti hiſtoriſchen Geiſte zuſamment

geſtellt werden.

§ . 637.

Das Pof. V. R. iſt ein von eigenthümlichen Quels

len und Hülfsmittelt ausgebendes, großes, beſonders dem

fünftigen Staats- Mann höchſt wichtiges Studium.

Hier kann aber nichts für baffelbe geleiſtet werden , als :

1) daß der Grundbegriff davon gegeberi,

2) daß in Anmerkungen zu den Lehren des N. V. R.

etnige der wichtigſten Belſpiele poſitið völkerrechtlis

cher Såte.aufgeſtellt und Singerzeige für manche

der bedeutendſten Abweichungen des P. V. R. vom

D. P. R. mitgetheilt;

ma
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3) daß die literatur des P. V. R. ftizziret werden

um den Zuhörer in die Möglichkeit zu regen , daß er

vielleicht durch Selbftftudium in dieſe Wiſſenſchaft

etwas tiefer bringe.

$ . 638.

Literatur des P. V. R.

I. Lehrbücher, Syſteme; geſammelte Abhandlungen.

1) Eine eigene kleine Bibliothek Joh. Jac. Morers

ſcher Schriften.

a ) Job. Jac . Morer's Grundfåge des jeßt üblis

den Europäiſchen Völkerrechts in Friedensfeis

ten. Sannover 1750. Sranff. 1763. Nürnberg

1777. 8.

b ) Ebend. - in Kriegszeite
n
. Lübingen 1752.

Franff. 1768. 8 .

c ) Event. -- Bermiſchte Abhandl. aus dem Euo

rop. B. R. Franff. 1756.8.

d ) Ebend. erſte Grundlinien des Europ. V. R. in

Kriegs , und Friedenszeiten. Nürnberg 1778.

e ) Ebend. Verſuch des neueſten Europ. V. R.

Bebn Theile. fr. am Main 1777-1780. 8 .

1) Ebend. Beiträge zu dem N. E. V. R. in Frie .

denszeiten. fünf Theile. Sübingen 1778

1780. 8.

g) Ebend . - - in Kriegszeiten . Drei Theis

le. Sübingen 1774-1781.

h ) Ebenb. Beiträge zu dem neueſten Gefandt:

Tchafts - Rechte. Frankfurth 1781. 8.

2) Schriften anorer Selebrten.

a) God. Achenwal Juris Gentium Europaea

rum Practici primae lineae. Göttingen 1775 .

(Fragment geblieben .)

b ) Pierre Joſeph Neyron, Principes du Droit

des Gens Européen conventionel et cou

tumier. Tom. I. Brunsvic. 1783. 8.
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1

c) Ge. Friedr. Martens primao lingae J. G.

Ę. practici. Goett. 1785. 8 .

d) Ebend. Precis du Droit des Gens moder

ne de l'Europe , fondés ſur les traités et

l'uſage. Tom . II. Gött. 1789.

e ) Carl Gottlob Günther Grundriß eines Euros

påiſchen. Volfer , Rechts, nach Vernunft, Bertrå.

gen , Herformen und Analogie. Regensburg

1777. 8.

) Ebendeff. Europäiſches Wölferrecht in Friedens.

zeiten. 1. Th. Altenburg 1787. 2. Tb. ebens

daſ. 1792. 8.

g ) Carl Heinr. von Römer das Völkerrecht der

Deutſchen als Lehrbuch bearbeitet. Sale 1789. 8 .

h ) Friedr. Carl von Moſer Beiträge zu dem

Staats , und Völker - Recht und der Geſchich,

te. Bier Bånde. 8. Franff. 1764-1772.

II. Quellen .

1) God. Guil. Leibnitzii Codex J. G. diploma

ticus . Han . 1693. fol.

Eiusd. Mantilla Docum . J. G. Han. 1700. fol.

Vtrumque opus repetitum. Han. 1724. Guel. '

pherb. 1747.

(Vom uiten Jahrh. an.)

2) J. du Mont ( Bar. de Carels - Croon ) Corps

univerſel diplomatique du Droit des Gens. à

Amſterdam et à la Haye 1726-1731. Alcht

Bånde in Fol. 3. Jahr 800-1731.

3) Supplement au Corps univerſel diplomatique

du Droit des Gens, par Mr. Rouſſet. à Amſt.

et à la Haye 1739. Fünf Bånde in Fot.

(Bis zum Jahr der Herausgabe.)

4) J. J. Schmauſsii Corpus Juris Gentium Acade

micum. Leipzig 1730. Tom. II. Hieju : reine

Einleitung zur Staatswiſſenſchaft und Erlå ute.
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9 ). e Ur
le
de
n

.

rung des von ihm herausgegebnen C. J. G.

4. B. I. Reipzig 1741, B. II, ebend. 1747.

5) Fr. Ant. Ludm . Hörſchelmann Europäiſches Staats.

Kriegs- und Friedens - Rexicon, feit dem 15ten Jahrh.

II , Theile . Frankfurt- und Reipzig 1765. 1766. 8 .

6) Le Vicomte de la Maillardiere Abrégé des

principaux Traités concļus dépuis le commen

cement du 14ieme Siecle jusqu'à preſent

( 1778 ) entre les differentes puiſſances de l'Eu

rope, dispoſés par ordre chronologique. Zwei

Bånde, Paris 1783. 12 .

7 ) Frid , Aug, Guil . Wenckii Codex Juris Genti.

um recentiſfimi, e tabulariorum exemplorum

que fide dignorum monumentis compoſitus.

Tom , I , Lipf. 1781 , 8 , "continens Diplomata ab

Ao: 1735. usque ad a . 1743, Tom. II, Lipſ.

1788 8. continens Diplomata ab Ao . 1743

- A. 1753. Tom , III , Lipf. 1795. 8. continens

Diplomata ab Ao: 1753

8) Ge. Friedr. de Martens Recueil des princi

paux Traités d'Alliances conclus par les Puil

fances de l'Europe depuis 1761 jusqu' a pre

ſent. Göttingen 1790 – 180r. Sieben Hände und

zwei Supplementbånde in 8. bis auf den fånevik

ler

en Europ. V. R. I. B. Göttingen 1800. 4. II . B.

ebend. 1802.

10 ) Ebenbeſt. Cours diplomatique. JII, Tom, Ber:

lin bei Mylius, auch Paris und Straßburg bei den

Gebrüdern Levrault. 1801. 8 .

Mehr particularen Innhaltes :

) Abrégé de l'hiſtoire des traités de paix en

tre les puiſſances de l'Europe, depuis la paix

de Weſtphalie par Koch: à Basle 1802. IV.

Ą. 1772

Vol . 8 ,
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)12 ) Recueil des Deductions - et Ecrits publics,

qui on été redigés et publiés pour la Cour

de Pruſſe par le Miniſtre d'Etat Comte de

Herzberg.

Tom. I. Berl. 1788. Edit. II. 1790. 8. depuis

l'année 1756 jusqu'à l'année 1778 .

Tom. II. Berl, 1789. depuis l'année 1778

jusqu'à l'année 1789.

13) Sammlung von Staats . Vertrågen, Friedensſchluſo

ren , Waffenſtilſtand, Conventionen , zwiſchen der

Franz. Regierung und den übrigen Kriegführenden

Måchten . Franzöfiſch und Deutſch. Amb. bei Seis

del 1802.

14 ) Collection générale et compléte de Lettres,

Proclamations, Discours, Meſſages etc. de Na

poleon le Grand, Empereur des Francais etc..

redigée d'arprès le Moniteur, et claſſée ſuivant

l'ordre du tems, ( 1796-1807) accompagnée de

notes hiſtor. et publiée par Ch . A. Fiſcher.

Leipzig 1808 .

15) C. D. Doß Geift der merkwürdigſten Bündniße

und Friedensſchlüße des neunzehnten Jahrhunderts.

Gera B. I. Dſterm . 1803, B. II. Mich. M. 1803.

§. 639.

Wahnſinnige Völker kann es nicht geben , ob es

gleich vernunftwidrig bandelnde giebt. Alſo keine Bes

Dormundung eines Volkes durch ein anores.

Nur das reine gemeine N. R. hat Anwendung auf die

völkerrechtlichen Verhältniße ; aber dies nach allen reis

nen Theilen.

!

.
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§. 640.

I.

£ beoretiſcher Sheil.

I.

Abſolutes N. R.

Was in der moraliſchen Perſon als ſolcher ents

balten iſt , bildet eben ſo das ur Seinige des Staates,

wie ſich das ur - Seinige der phyfifchen Perſon aus dem .

jenigen conſtruirt, was in dem Umriße. ihrer Judivie

dualitåt.

A) Was der phyfirchen Perſon das Leben iſt : das ift

vem Staat reine Subſiſtenz reine Fortdauer, als mo.

raliſche Perſon , als Volk und Staat, als unabhån .

giger Staat , in der ſelbſt erſchaffenen Grund . Vers

faßung.

B ) Was jener Gefundheit iſt; das iſt dieſer moraliſchen

Perſon unangetaſtete Integritåt.

C) Was jener der Körper und die Glieder find : das

dieſer die geſammten pönfiſchen Perſonen, aus welchen

ſie als moraliſche zuſammengefeßt ift.

D ) Moraliſche Perſonen haben , gleich den phyfirchen,

ihre Kraftſumme; ein Aggregat von Kräften ! Dieſe

Kråfte können wirken , wie die moraliſche Perſon will,

in ro fern ſie nur unter der einzigen Grenzlinie fich

balten , daß keinem andren Staate Bas Seinige ent

zogen werde. Kraft und ihre Producte, find an und

vor fich jedes Staates Eigenthum .

Not. Schon hieraus ergiebt fich , wie der Naturiſte

urtheilt:

über Bekehrungstriege, zur Aufbringung der etdi.

gn Seligkeit ;

über Unterjochungen der uncultivirten Dölter, um

ihnen Cultur zu geben ;

dber Kriege gegen Völker , die in kaſterhaftigkeit

und Anarchie verſunken find , um ſie in Sitt:

lichkeit und Ordnung zurück zu zwingen ;
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über Kriege gegen Staaten , um die gerechte

Vergrößerung ihrer Kraftſunime - die beßere

Entwickelung derſelben , zu bemmen , weil ſie

dem mißtrauiſchen, obwohl nicht beleidig,

ten Nachbar, gefährlich vorfommt. Weber

beleidigt in ſeiner , noch in einer fremden

Perſon , deren gerechte Bertheidigung ihm

guftånde!

§. 641 .

Sowohl, in welcher Form ein Staat dem Andreu

bes Seinigen entziehe gefliſſentlich oder durch

Verrohuldung; mit Gewalt , oder durch lift , Be.

trug und Unwahrbeit;

Als auch , welcher Beſtandtheil des Seinigen verlegt

werde --- ein 'materialer, oder eines der Rechts . Ders

båitniße ; die Handlung bleibt immer Beleidigung

eines andren Staates - Berlegung des N. R. -

Perlegung des N. B. R. -

Not. Auf Beſchädigung angelegte Unwahrheit 'ift

alſo auch unter Staaten - auch durch Politit;

durchaus nicht zu entſchuldigen .

$. 642.

Die Verhältniße
Begriffe über moraliſche

Perſonen ſind eben dieſelben , wie die über phyfirdhe.

Auch den Staaten iſt zuſtändig :

I) Freiheit. 2) Gleichheit. 3) Recht auf Sicherheit.

Seite Differenz der phyrirchen Macht kann eine rechts.

Verſchiedenheit beſtimmen ; der Startere hat keine

Art des Vorrechtes über den Schwächern.

Not. Es iſt daher bloß pofitiven Völker.Nech .

tens , wenn freie Völker und Staaten eine Rang.

ordnung unter fich beſtimmt haben, und behaupten.

Nicht einmal modificirtes N. P. R. fondern blog

pofitio. Abſtammend entweber aus einem unvore

denklichen Gleich ram Beriß des Rechtes ;

oder aus Pertragsrchließungen $ aus .

il

1

1

!

1
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drůdlichen ; aus ftillicht eigenden , vermöge

des Grundraßes: Ex actibus ſaepe editis, de

quibus alter ſciens, nec iufte impeditus filet,

alteri ius oriri poteſt.

Jo. Nicol. Moeckert de iure praecedendi ex

J. G. Jenae 1758. S. XXIV . et XXVI.

Man rebe auch auflerdem :

Frid. Alex. Kühnhold D. de iure naturali

rerum publicarum ." Lipl . 1723.

Lud. Mart. Kahle D. de Praecedentia Gen

tium, Götting. 1738.

Chriſt. Gottfr, 'Hoffmann D. de fundamento

decidendi controverſias de praecedentia

inter liberas gentes. Lipſ. 1721.

S. 643 .

Auchi wie die phoriſchen Perſonen haben die

Stagten ein , aus dem Begriff ihrer Kraft abgeleitetes

Recht, auf das Niemand Gehörige nach Belieben einzu:

wirken ; es vorübergehend zu gebrauchen , ſelbſt gerſtób.

rend ; es zu occupiren,

· Auch Beleidigung der Ehre iſt in Beziehung auf

Völker und Staaten möglich . Auch hier iſt Injurie geo

gen N. R und N. V R. Beſonders anwendbar

iſt der Begriff von Jnjurie auf die regierende Macht

in Ariſtokratieen und Monarchieen nach allen reinen

Unter .Arten und immer Beleidigung des geſammten

Bolfes, deſſen Repräſentante der Regente ift.

Chriſt. Lud. de Brand de honore Gentium ac

Principum , Philoſophiae Juris Schediasma. Fran

cof. ad Viadr . 1748.
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$. 644.

2 .

Sypothetiſches N. R.

A.

Erworbenes åußeres Eigenthum.

Die Staaten ſind nicht minder Subjecte des Ein

genthums . Rechtes , wie die phyrirchen Perſonen.

Das Eigenthümliche in ihnen iſt :

Einmal , das außere Eigenthum wird der phyſiſchen

Perſon durchaus nicht angebohren , ſondern erſt

von ihr erworben. Eine moraliſche Perſon tritt

in ihrer Entfte hung auf, zugleich ausgerüſtet mit

einer , auf den Erwerbungen, eben der phyſiſchen

Perſonen , aus welchen ſie zuſammengefegt iſt , rchon

beruhenden Summe des Eigenthumes.

Als dann, weil dem Staat auch der Schuß aller ein.

zelnen Staatsbürger obliegt , und ihres Eigenthumes

überhaupt ihres Grundeigenthumes insbeſondre :

fo läßt ſich auf den Staat im Verhältniß ſeiner

Rechte gegen andre Staaten die foet einer zweifas

chen Art von Eigenthum anwenden, mittelbares

und unmittelbares Eigenthum .

g. 645

Was phyfiſche Perſonen zu ihrem Eigenthum ma.

chen können ; das auch die moraliſche Perſon , der Staat.

Einzel . Perſonen fehlt ſichtbar und durchaus die phy,

fiſche Möglichkeit einer Herrſchaft über das Meer , oder

gar ber Occupation des Meeres als Eigenthumes.

Aber eine Borderfrage entſteht: iſt dieſelbe nicht

ein Rechts - Gegenſtand für ganze Völfer und Staa,

ten ?

Wo eß an phyſiſcher Möglichkeit fehlt, etwas aus.

rchließlich zu behaupten , auf etwas zu feiner Cultur

eingutwirken, ober überhaupt for Daß eine Anſchließung an

tas abfolute Seinige in der Art möglich wäre , um

in die Einwirkung jedes Andern darauf zugleich eine Ents

!
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ziehung des Productes der Kraft des Erwerbenden,

und alſo des abſoluten Seinigen zu reßen : da fehlt es

zugleich an allem fundamente der Erwerbung ; da ift fets

ne Occupation , tein Eigenthum gedenkbar. Alſo durchs

aus nicht Dccupation , nicht Eigenthümlichkeit des Mees

res - auch nicht für die machtigſte, Schiffahrt treibende

Nation.

Nur Folgendes iſt dem Pernunft. Recht gemäß :

1.) Ufer - Hafen - das Wieer felbft an der Küfte

des kandes, ſo weit es von einem Polfe aus,

fchließlich bebauptet werden kann , und ſo weit

freie Schiffahrt der fremben dem angrenzenden Staat

nachtheilig und gefábrlich wäre, können allerdings

Eigenthum eines Volkes reyn.

2.) Meer . Engen und Bayen - mit Ausſchluß jener

großen und als Meer zu betrachtenden, wie die Mias

gellaniſche Straße und die Hudſons, Bay , foanen

occupirt werden. Jedoch als das Communicato:

rium zweier Meere nicht zur Ausſchließung

fremder Schiffahrt; höchſtens zur Einſchräns

kung derſelben durch Auflage von Zollen , u. F. t.

3.) In der Schiffahrt auf dem Meere' baben nach dem

N. V. R. alle Völker ein ganz gleiches Recht,

als 018 ter Verfügung über das Herrnlole.

Allein , poſitio • rechtlich können in derſelben der einen

Nation von andren gewiſſe Vorrech'te, f . b. des

Segelſtreichens, eingeräumt; die Rechte diefer in Hes

ziehung auf jene in gewiſſen Hinſichten und Momens

ten der Fahrt eingeſchränkt werden . Niemals

aber quadrirt auf dieſe Rechts- Verhältniße die Idee

eine$ DOMINIT; nicht einmal die eines IMPERII , weil

das Uggregat der Rechte über die Sphäre der rech to

lich ( durch ausdrückliche, oder durch ſtillſchweigende

Vertragsſchließung ) bergebrachten einzels

nen und erweislichen Vorrechte nicht ausgebehnt

werden darf. AIS IMPERIUM behandelt das Verhält.
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niß vorzüglich der Politiker und Hiſtoriker Conr. Sam .

Schurzfleiſch in der D. Maris ſervitus Vit. 1671 .

ut
in den Diſp. Hiſtor. Civil. Lipf. 1690. Diſp.XLII.

Set S. IX.; auch in den Opp. hift. polit . Berol. 1799 .

P. 1003. 4. 0. f.

§. 646.

Literår - Geſchichte und Literatur.

Einmal ,

al der Streitfrage über Dccupation und Eigenthumes

des Meeres insbeſondre.

Die Naturiften haben dieſe Streitfrage von jeher

mit vorzüglichem Intereffe behandelt. Sie ſcheint fogar

in der Sele des unſterblichen Hugo Grotius Das erſte In.

tereffe für N. u. V. R. beſtimmt zu haben.

Immer haben jedoch dieſelben die Frage bejabet oder

verneinet, nach dem politiſchen Intereſſe für die Nation.

21,5 So hat Hugo Grotius fein MARE LIBERVM geſchrieben ,

zu Gunſten der Godånber gegen die Engländer und Por.

i tugieſen . So Job. Selden rein MARE CLAYSYM für Eng.

land. So Julius Pacius für die Venezianer, zur Bes

hauptung der Herrſchaft über das Adriatiſche Meer. So

Johann Ifaac Pontan für Dänemark und Norwegent,

gegen Selden.
So Cornelius van Bynkershoeck ,

um den Holånbern und Englåndern gemeinſchaftlich

die Herrſchaft über die See zuzuſchreiben.

Wir haben ſchon ein paar Sammlungen von Ab .

bandlungen :

1. ). Von Joach. Hagemener de Dominio ſeu Impe

rio Maris Julii Pacii, Hugonis Grotii, Jac. Go

thofredi, Martini Schoockü et alioruin Diller

tationes. Francofurti 1663. ( INein Exemplar men

nigſtens von 1669 bat keine Alros, als hoch .

ftens in den Citaten.)

2.) Heinr. Freiberr von Cocceii in dem Tom. IV.

des Grotii Illuſtrati. Wratislav. 1753. Auffer den

vier oben genannten , Selben, Pontan, Stypmann,

116
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Conring, Boxhorn, Gròning, Bonkershoeck, Graf

von Búnau.

Noch weit mehr einzelne kibh. P. verzeichnet in Meis

fters Bibl. J. N. et G. P.-II. S. 98-116. Dies

fem reichen Verzeichniß fönnen noch manche beiges

fügt werden , aus dem lipenius und den Sup

plement , ånden f. v. Mare liberum et Mare clau

ſum . Und Ompted a $ . 218-220. S. 521-

530. Endlich vielleicht die neueſte Schrift : Bemer,

kungen über die Herrſchaft der See. Berlin 1801.

und die See : Rechte des folg. $. . B. Mau Hauptft.

1. S. 74. Gauptſt. III.

$ . 647

418 dann

des por. w. See Rechtes überhaupt.

So wenig eigenthümlichen Stoff das natürliche Bolo

ker : See . Recht darbietet, indem hier nur im Augemeinen

jede Colliſion und jede Beleidigung , eben ſo wie in Bes

gegnungen auf dem feften lande , verboten - auch allent

Seefat rern vollkommene Freiheit der Fahrt und Unges

ſtörtheit der Ladung, zugeſagt wird : rg viel neues hat

dagegen das poſitive europäiſche Völkerrecht auf,

geſtellt, so daß in demſelben das Volter. Sec.Recht

einen eigenen wichtigen Theil bildet. Befondre Quelle

deſſelben von ſehr altem Anfehen iſt eine über See . Ses

wohnheiten und Rechte gegen das 13te Jahrh. ausgegebs

ne Sammlung : Il Conſolato del Mare. Benußt fino

hierin die ſogenannten Rhodiſchen Seegerege ob.

gleich nicht von Erechtheit, ſondern Compilation des Con

ftantinus Harmenopulus ; aud) Theodoſianiſcher Co.

der und Juſtinianeiſches Gefeßbuch . Ueber das weitver.

breitete Anſehen , und an roie vielen Orten im Mittelalter

tarauf geſchworen worden ? F. Surland's Seerecht

g. 23. Not. S. 5. Nachgebends auch das zu Wiſby

verfertigte See. Recht. Buch , die steronenfiſch ett

Serrechte und die Hanriſchen.
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Schriften darüber.

Herm. Conring Diſl. polit. de maritimis Commer

ciis. Helmſt. 1680. in 220 S. 4.

Job. Jul. Surland Grundfäße des Europäiſchen Sees

Rechts . Jannover 1750. ( Ich habe das Vergnügen,

ein Eremplar mit vielen eigenhåndigen Anmerkungen

des Verf. zu beſigen .)

Le Droit des Gens maritime, pár J. G. Büſch .

Altona 1797 /

1

fr. Ľudn ). von Cancrin 966. von dem WaffersRech

te, ſowohl dem natürlichen als poſitiven, B. III. u.

IV . auch unter dem ber. Titel : Abh. vom See. Recht.

Zwei Sheile. Dalle 1800.

B. S. Nau's Grundråße des Völker Seerechts. Ham:

urg 1802. 448 S. 8.

D. Lud. Holſt ( Vorſtehers des Sanbels . Inſtitutes zu

St. Georg zu Hamburg) Verſuch einer Fritiſchen Utes

berſicht der Völkers See. Rechte. Aus der Geſchich

te , der Staatslehre und der Philoſophie in Hinſicht

auf ihre Streitigkeiten bearbeitet. Hamburg . B. I.

1802.

Fr. Joh. Jacobſen's ( Kön. Dåntſchen advokatens )

Handbuch über das praktiſche Seerecht Der Englåns

der und Franzoſen in Hinſicht auf das von ih ,

nen in Kriegsjeiten angehaltene neutrale Eigenthum

mit Rückſicht auf die Engliſchen Affecuranz-Grunds'

fåße über dieſen Gegenſtand. Hamburg B. I. 1804.

B. II. Mich .. M. 1805.

Le Droit des Gens maritime univerſel. Par M.

Jouffroi (Conſeiller intime de S. M. Pruf.) Ber.

.

lin 1807

Frid. Franc. Lud. Peſtel selecta Capita J. G. ma

ritimi. Lugd. Bat. 1786. 4.

Eben dahin gehören auch größtentheils die Schriften über

das Völker -Hanbels , Recht:
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Jo. Friedr. L. B. ab Echt de eo , quod iuſtum

eft circa Commercia inter Gentes. Jen. 1730.

Jo. Jac. Maſcov D. de foederibus Commercio

rum . Lipſ. 1735.

Jo. Gottl. Heineccii Dill. de navibus ob vectu

ram vetitarum 'mercium commillis; in der Va

rior. Opuſc. Syllog. Hal. 1735. p. 322 ſeq.

Walth. Beckhof D. de libertate navigationis com

merciorum cauſa inſtitutae. Lipſ. 1748.

H. Hanfer über die Rechte und Freibeiten des Haus

dels der Völker unter einander. Samburg 1782. 8.

§. 648

Dagegen wenn auch nicht Eigentum des Mee.

resi ro hat doch der Staat wabres Eigenthum nicht

blos über Caſſe und bewegliches Vermogen fondern

auch über das Staats.gebie : ( Territorium ).

Folglich das Recht, alle Fremden von dem Gebrauch

deſſelben auszuſchließen ; auch keinen Nußen daraus gies

ben zu laſſen. Selbſt keinen unſchädlichen !

Gegen Hugo Grotius L. II. C. II. S. VI. Nro . 1.

S. 13. Nro . I.

Jo. Nic. Hert deServitute naturaliterconſtituta , cum

inter diverſos populos, tum inter eiusdem reip.

cives. S. I. §. II. in den Commentat. atque

Opuſc. Vol. II. ( Frankfurt 1737.) Tom. III. p.

70.

Man vergleiche aber : Pufendorf L. III. Cap. III. §. V.

Gottfried Maskov , als Vertheibiger Pufendorfs gegen

Grotius in ſeinen Quaeſt. Select. J. N. et G. in

ter Grot. et Puf. controverſ. in ſeinen Opuſc.

Jurid. et Philolog. Lipf. 1776. Nro . XI. p . 460.

Ge. Lud. Boehmer de iure Principis Libertatem

Commerciorum reſtringendi in - utilitatem ſub

ditorum ; in Elect. Jur. Civil. Exerc. XIX. S.

XVII - XX . Tom. III. Gott. 1778. p. 187–

191.

Um

1
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Um ſo zuverläßiger iſt jeder Fremde während ſeines

Aufenthaltes im Gebiet eines Staates den Gefeßen und

der Gerichtsbarkeit derſelben unterworfen .

Auswårtige Monarchen werden von berühmten Rechts .

Lehrern ausgenommen , obgleich das N. B. R. dies nicht

beſtårigt.

So Corn. van Bynkershoek de foro Legatorum

tam in cauſa civili, quam criminali Lib. sin

gul. Lugd. Batav. 1721. Cap. III gegen Arthur

Dud , Moller , Robert Zouch eus. p. 11 -

23. und in Opp. Tom. II. Col. Allobr. 1761 .

p. 124. 125 .

Vattel. L. IV. Chap. VIL .S. 108.

Uber, wenn das poſitive B. N. ' den Gerandten

Exterritorialitåt giebt : nothwendig auch den Monarchen

ſelbſt!

In gleicher Art fann ein Staat auch Bedingungen

machen, aller Art. Zölle auflegen . Selbſt das Jus Al

binagii (Droit d’Aubaine) iſt dem N. R. nicht entges

gen . Noch in dem neueſten Gefeßt. Der Franzöſ. Repu .

blit beibehalten Art. XI. obgleich ſehr gemildert.

Aber Strand. und Rubrrecht wird vom N. R.

verworfen . Wober dieſer Unterſchied ?

Schriften darüber P. Ompteda . 220. S.529. 530.

Ein Volf kann
dertragsweiſe Rechte erwerben

auf eines andren Volkes Staats , Gebiet. SERVITYTES

IVRIS PVBLICI.

Jo . Henr. Felz D. de iuris publici ſervitutibus f.

de iuribus in alieno territorio . Arg. 1701. re

cuf. 1736.

Chriſto . Jo. Conr. Engelbrecht
de Servitutibus

Juris Publici Liber ſingularis. Helmſt. 1715. et

cum praef. Chr. G. Buderi. Lipf 1739. 390 S.

in 4.

Jo . Erdm . Schmidt de Servitutibus Juris Publici

fallo nomine fic appellatis. Jenae 1764. Denn

Nn
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es Find gewöhnlich „regalia, quae in alieno ter,

„ritorio iure IMPERII conceduntur.“

Ein Fluß , welcher zwei Völker . Gebiete [cheibet , gehört

beiden Völkern zu. Wie, wenn er rein Bette verläßt ?

« Macht jeßt der neue Fluß oder das alte Bette die

« Grenze. Im Zweifel der neue Fluß ! » Höpfner g. 218.

Not. 7. Ich bin der entgegen gefeßten Meinung.

$. 649.

. B.

Synallagmatiſches N. R.

a.

Bolfer . Vertråge.

Wenn die regierende Macht in Semäßheit der

Grundverfaßung mit andren Staaten Verträge

ſchließt; to bringen fie eben die Zwangs -Verbindlich.

feit bervor, welche die Bertråge der freien Natur,

menſchen. Auch der Nachfolger iſt durch dieſelben

gebunden ; und ſelbſt das Bolt, in fo fern die Regierungs,

form geändert wird. Ausgenommen , wenn der Vertrag

ausdrücklid , oder nach der Natur der Sache, und ſo daß

es ſich von felbft verſteht, nur auf die Dauer einer

beſtimmten Staats - Form eingeſchränkt war.

Friedr. Chriſto. Wächter, de modis tollendi pacta

inter gentes. Stuttg. 1780.

Joh. Neyron D. ' de vi foederum inter gentes,

fpeciatim de obligatione ſucceſſoris ex foedere

antecefforis. Göttingen 1778.

Auch Henr. Bodinus de Contractib. ſummarum

poteſtatum . Hal. 1696. S. XVI. XVII .

Die allgemeinen Schriften über Völker,

vertråge und Bündniße würden einen Bogen

füllen. Darum verweiſe ich auf Ompteda, p .

583-595.

Ŝ. 650.

Verträge der Monarchen in Privats Angelegenheiten

ſind keine Völker . Verträge; ſondera nur diejenigen , wel
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die regierende Macht eines Staates mit dem andren

Late als ſolche cließt. "

Volfer. Vertråge babent taher zum Gegenſtand of:

tliche ausw årtige Verbåltn 16e irgend ein

håitniß des einen Staates zum andren.

Die vornehmſten Arten find:

- ) bloße Freundſchafts - Verträge, obne Begrüns

dung neuer Rechien nur zur Beruhigung zwcier Staa :

ten , deren Verhältniße unter einander zweideutig oder

bébenklich geworden waren .

2 ) 'Bindniße, im engern Sinn Alliancen.

Vertrage , worinn ein Staat dem andren Beiſtand

gegen åußere Feinde verſpricht.

Natürlich nur auf den Fall eines gerechten

Krieges. Aoer bald nur eines gerechten Bertheis

Digungs Krieges Defenſiv - Alliancen . Bald

auf beide Fälle eines gerechten Angriffs i f. B. Prås

Orations, und eines gerechten
Vertheidigungsérieges,

Dit und Defenftu . Adiançen Hernach theils gerich

tet auf Beiſtand mit ganzer Macht, theils auf eine

bestimmte Art von Hülfe. Manchmal unter der bars

ten Bedingung einer gewißen Unterordnung des einen

Staates unter den andern ungleiches Sund ,

niß , -foedus inaequale.

Bündniße im weitern Sinn, heißen ſo viel als Ból

ker : Vertråge. Etymologie des Wortes foedus.

Ernſt Car. Wieland de Pactis Bellicis inter Gen

tes, S. 16. und Not. a. in den Opuſc. Academ .

(Chemniß 1790) p. 39. 40.

3) Handels - Vertråge.

4) Garantien .

a ) Das Wort bedeutet : Sicherheits -Leiſtung.

b) Im engern Sinn: ein, einem Hauptvertrag hin:

zutretender Vertrag,wodurch ein Dritter ſich an ,

beiſchig macht, auf den Fall, daß jener gebro :

NA 2
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chen würde , bem Beleidigtet mit getoafneter

Hand beizuſtehen.

Schriften darüber bei Dmptedá §. 276. S. efe

594. 595. Die wichtigſten von : Steck, Nemoian

ron, Scheidemantel. Hiezu noch : Chriſt. me

Dan. Erhard de ſponſoribus J. G. Lipſ.

1787. and

5 ) In wie fern gehören familien .Vertråge auch

unter V. V. ? if

g. 651 .

Als Beſtårkungen der Völfer. Vertråge fönnen auch der

gebacht werben :

Einmal , Verpfändungen ſelbſt Bypotheken.

Nic. Hier. Gundling de iure oppignorati ter

ritorii; in Exercitat. Academ. Vol. I. p. 31.

u. d . f.

U180ann die Geiſeln (Obſides) eine Perſon, wel.

cóe zur Sicherheit einer Fodrung gegeben oder ges

nommen wird. Sie iſt als Gefangener zu bes

trachten , und kann po lange in der Gefangenſchaft

behalten werden, bis der Foderung,genügt ift. Das

Leben der Geiſel iſt nicht verpfändet, und wie ich

glaube, nicht verpfändbar.

Schriften bei Dmpteba. $. 313. S. 646, 647.

Die beſten : Erell , Breuning , von Sted.

9. 652.

Schließt jemand einen V. V. welcher dazu nicht bes

rechtigt iſt, ſo iſt die Bertragsſchließung für den Staat

nicht verbindlich.

Caudiniſche Sponfion : Urſprung des Namens : Liv.

L. IX . Hiſtor. Cap . V. Nach der Ausg. Tom. I.

Lipf., Weidm. Erben u. Reich 1769. p. 514.

Chriſt. Thomafii D. de fponfione Rom. Caudina,

in der Coll . Diff. Tom. I. Dill. VII. p. 249–282.

Idem de Sponſione Romanorum Numantina. ibid .

Dill. XIV . p. 523-554.

7
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$. 653.

Der Sang der Vertragsſchließungen unter Völkern

erfodert gewöhnlich die Darzwiſchenkunft der Ses

ſandten. Ein Geſandter iſt, nach dem N. V. R., nicht

mehr und nicht weniger , als Bevollmåchtigter der

regierenden Macht eines Staates, mit der , eines

anbren gewiffe Unterhandlungen zu pflegen, oder Geſchäfte

abzuthun, oder gar Verträge zu ſchließen. Das N. G. R.

iſt daber nichts als eine Bearbeitung der Lehre des R.

N. R. von dem Vollmachts Bertrage, und Anwendung

derſelben auf die volkers rechtlichen Verhältniße.

1. Jeder Devolmachtigte kann auftreren, mit dem all .

gemeinen Ausweis , das er in der Dualitat eis

nes bevollmächtigten abgeordnet ren .

glaubigungsrohreiben ; Creditiv eines Ges

fandten .

II. Um aber wirkliche Geſchäfte abzuthun, bedarf er, ei :

nes befondren Austweiſes über die ihm ertheilte Bes

fugniß der Geſchäftsführung im Namen des Abſens

denden einer Wollmacht.

III. Was der Geſandte mit der regierenden Macht des

Staates, an welchen er abgeſendet iſt, verhandelt und

abſchließt auf den Grund und innerhalb der

Grenzen ſeiner Vollmacht: das iſt eben ſo rechts.

gültig und unwiderruflich ſubſtantiirt, als hätten die

beiden regierenden Måchte unmittelbar mit ein:

ander verhandelt und abgeſchloßen .

IV. Der Abſchluß mit einem Geſandten ohne Vollmacht,

oder auſſerhalb ihrer Grenzen , kann nur ſub' ſpe

RATI geſchehen.

I ) Genehmigt die abrendende regierende Macht

den Beſchluß : ro iſt derſelbe eben ſo verbindlich ,

als wäre zum Voraus eine Bevollmächtigung

geſchehen.

2) Eine fremde regierende Macht iſt, wenn ſie ein :

mal ein Geſchäfte mit dem Geſandten ohne Volls
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macht alſo mit ihm als Serch åftsführer

abgeſchloßen hat , ro lange für ihre Perſon

an den Abſchluß gebunden, bis die Genebmis

gung verweigert worden, Ausd'rúdlich , oder

ſtillſchweigend durch Verabſäumung der

etwa ausdrücklich gerekten oder der nach der

Natur der Sache von ſelbſt Rich verſtehenden

Friſt.

3 ) Wird die Genehmigung verweigert i ro iſt der

Abſchluß ro gut wie nicht geſchehen,

V. Ein Geſandter kann von ſeinem Hofe mit einer ges

beimen Inſtruction ausgeſtattet werden. Für die

getreue Beobachtung derſelben haftet er ſeinem Staate

perſönlid ). Aber der Mit: Contrahente iſt nicht an

diere, ſondern nur an die Vollmacht gebunden,

VI. Beleidigung eines Geſandten iſt mittelbare des 16.

Tendenden. Beſonders darf weder mit Gewalt, noch

durch Betrugi der Geſandte zu einem , dem Zwecke

feiner Sendung widerſprechenden Schritte beſtimmt

werden. Darinn beſteht die natürliche Heilig .

keit ( SANCTITAS, 0. h . Unverleßlichkeit ) bes Ger

fandten .

S. 654.

einfach das N. G. R. iſt, To künſtlich und zu.

fammengefegt das poſitive.

Die reiche Literatur bei Ompteda geht vom $. 322 .

S. 368. S. 582. Ich hebe blos ein ange.

mein , wenigftens practiſch berühmtes Handbuch des

G. R. heraus :

L'Ambaſſadeur et ſes Fonctions par M. de Wic

quefort. Dernière Edition auginentée des

Reflexions ſur les Memoires pour les Ambaſſa

deurs. De la Reponſe à l’Auteur, et du Dis

cours hiſtorique de l'Election de l'Empereur

et des Electeurs, par le meme Auteur. A Co

logne chez Pierre Marteau 1690. Der Erſte

S. 533.
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Theil von 457 S. in 4. Der zweite Th. von 219

S. in 4. mit reichem Regiſter. Die Anhänge von

267 S, in 4. (Die neueſte Ausg. bei Dmpteda iſt

eine Haager von 1680.)

und füge ein treffliches, feit D. herausgekommenes Lehr.

buch bei :

K. $. von Römer Verſuch einer Einleitung in die

rechtlichen , moraliſchen und politiſchen Grundfäße

über die Gefandtſchaften und die ihnen zukommenden

Nechte. Gießen 1788.

$. 655,

Nur einige Singerzeige für das P. G. R. --

1. Das N. 6. R. nimmt weder die Annahme eines

Geſandten , noch die Verſtattung der Durchreiſe deſs

felben durch ein Staats .Gebiet , für Zwangs

Pflicht. Man rebe, auſſer Lenſern und Achenwall

bei D. Ø : 261. P. 577 , auch eine neuere Schrift:

Prof. Rau's Exerc, J. G. de tranſitu et admif

fione legati. Leipzig 1797. 40 S. 4.

II, Nach dem N. V. R. hat der Geſandte nur die $.

653. Nro . VI, beſtimmte unverleßlich teit. Ber.

möge des P. V. R. auch Exterritorialitåt. —

Beſtåtigung derſelben für den Preuß. Staat. udg.

Ger . D. Sh. I. Tit. II, §. 62. Doch giebt es

fåte, wo auch ein fremder Geſandte, rey es wegen

Verbrechens , oder wegen Gefährdung des fremden

Staates arretirt werden kann. Ein Beiſpiel aus

der leßten Periode der Erſten Hälfte des vorigen

Jahrhunderts giebt folgende Schrift: Gottli . Sam.

Treuer's gründlicher Beweis, daß es nicht wider das

V. R. fer , bei semiffen Umſtånden einen fremden

Geſandten zu arretiren . Nebſt einer Beantwortung

der Frage: ob durch die Arretirung des Duc de

Beleisle , Marſchals von Frankreich und Ambaſſa.

deurs, das. V. R. beſchädiget worden ? Frankfurth

und Leipzig 1745 .

5
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III. Nach dem N. V. N. geht der Repråſentativ .

Character des Geſandten nur dahin , daß er in

dem ihm anvertrauten Geſchäfte ſeinen Principal vor.

ſtellt. Höher geht dieſer Charakter bei dem Gerand,

ten som erſten Range, dem Ambaſſadeur, nach

P. V. R.

IV. Das P. V. R. Kennt überhaupt Rangordnungen

der Geſandten , welche bem N. unbekannt ſind. Auch

Rang Ordnungen derſelben unter einander , vermöge

der Pråcedenz der Staaten . Tauſende werden ges

ſchlachtet, und der Strieg wird wörtlich vom Ausbruch

der erſten Unruhen in Bohmen dreißigjährig , weil

fich die Herrn Geſandten Jahre lang um den Rang

ftreiten.

V. Das P. G. R kennt nun refid irende Gefand.

ten Veränderung mit dem Namen : Reſidents.

Abtheilung daher, in ordentliche und aurreror .

dentlich e .

VI. Auch das N. V. R. tennt den plenipotentias

ren ; und der es nicht iſt.

§. 656.

b.

Beleidigung.

Auch unter Völfern gelten die Grundräge des R. N.

R. über das cvranceypci exsocor. $. 321 - 338. Etwa

unter Beitritt folgender Modificationen :

I. ude Arten der gefliſſentlichen Beleidigungen

treffen auch auf freie V. und St. Falſche Politik

nimmt ihre Tendenz auf ueberliftung. Allein jede

Unwahrheit , welche einen auswärtigen Staat beſchå.

digt, iſt auch Vergebung wider P. R.

II. Culpoſe Beleidigung bedarf unter cultivirten

Völkern blos des abſtracten Maaßſtabes. Unculti :Ir .

te Völkerſchaften ftehen nur unter einem concreten .

III. Sicherheit iſt auch unter V. und Staaten eines

der wichtigſten Coerfiftential. Verhältniße. Stöhrung
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Parkern einen andern Grund des Krieges zugeſteht, als

derſelben iſt auch enter Staaten ſchwere Beſchäbi.

gung ; fie verlieren Bieles, und werden in ſich ſelbſt

erſchüttert, wenn der Geiſt bei ihnen herrſchend wird,

fich ungeſtraft beleidigen zu laßen ,

Die Abh. §. 396. Nro. III. gehören bieber

wie auch die Literatur bei Höpfner f. 131. Not:

9. Beiſpiele eines ungerechten Beßerungstries

ges lerne man aus folgender Abhandlung kennen:

Kann der Mangel an Cultur des einen Staas

« tes dem andren cultivirtern zum rechtmäßigen

« Vorwand dienen, ſich jenen zu unterwerfen ? »

Im Genius der Zeit Jahrg. 1794. Stůck IX .

$. 657.

II.

Practiſcher Theil, oder Lehre vom Strieg.

Es iſt eine durchaus falſche Politik, wenn man den

welcher dem R.N.R. gemäß iſt als Verlegung

der Rechte der ftreitigen, im Entſcheidung 8 .

kriege ; und der unſtreitigen , im Reparatio : De .

fenſiv- und Präventions ,Kriege,als welcher zugieich

und vermoge der gegebnen Veranlaßungen ein gerechter

Strafkrieg (beßer, auf Wiederberſtellung der vers

legten Sicherheit !) Teyn und werden kann. Ueltere

Politiker haben auch in dem geſtöhrten Gleichgewicht

einen Grund des Krieges geſucht. Fålröhlich! Die Bers

größerung des einen Staates iſt entweder eine ge .

rechte , oder eine ungerechte. Der erſtern darf krin

fremder Staat durch Gewalt oder Krieg entgegenarbeiten,

ſondern ihr darf nur durch eigne rechtmåßtge Erhöhung

der innern Starfe , und durch Gefaßtheit auf jeden

Fall, begegnet werden. Die ungerechte Vergrößerung

tft freilich gerechter Grunb eines Krieges; aber fein

neuer ; ſondern eben der Staat, auf deſſen Koſten ein ..

andrer fich vergrößert vergrößert bat, oder vergrößern

will beginnt alsdann einen gerechten Krieg wegen
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unftreitiger Beleidigung von den der obengenannten

Arten ; und jebe Macht iſt befugt, dem leidenden mit

voller Energie beizuſtehen . Dies allein iſt V. Rechtliche

Wahrheit ; alles übrige falſche Politik,

Die Schriften über das Gleichgewicht von Eu .

ropa ſ bei D. 6. 192 , S. 485-488, in 19 Nummern.

Unter denfelben empfehle ich als reichhaltige Sammlung

Ludw. Mart. Kahle de trutina Europae, Göttingen

1774. in 104 S. 4. ,

Auch Neureuter, und beſonders Gottl, Aug. Tittel

deſſen Schrift nun auch vorkommt in den Er ,

läuterungen der Philoſophie St. VI,

Nicht minder folgende neuere Schriften ;

Einleitung zu einer Geſchichte des Europäiſchen Gleichs

gewichts,

in dem Journal: Geriichte und Politik. Eie

ne Zeitſchrift, herausgegeben von K. R. Moltmang

Ites Stück. Berlin 1801. Nro. II.

Syſtem des Gleichgewichts und der Gerechtigkeit. 2;

Sh. Frankfurth a. M. 1802.

De l'equilibre politique en Europe. Par M. de

Bonald,

S. Le Conſervateur, Journal de Litterature,

de Sciences, et de Beaux Arts. Année 1807.

Vol. Illeme.

$. 658.

Kriege unter Polfern find ein ſo vielfaches und weit

bezbreitetes Weh, daß die Bernunft gebietet, fie to mog.

lich zu vermeiden. Hier empfiehlt dieſelbe um ro dringen .

der die Mittel der gåtlichen Einigung die wechrelſeitis

gen Aufklärungen vor dem Uusbruch eines Entſchein

dungsfrieges - Mediationen und Vergleiche. Noch

dringender als felbft im R. N. R Deshalb ſcheint mir

auch im Entſcheidungsfri
ege die Ankündigung gefeßlis

che Nothwendigke
it nicht in dem wegen unſtreis

tiger Rechte. Ueber Unk. D. 8. 295.S.629 in 16Nummern.
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1 ) Compromiſie Find unter Völkern und Staaten felten ,

wegen des politiſchen Mißtrauens, und um der Souves

rånitåt auch nicht im Einzelfall fich zu begeben.

2) Entſcheidungen der Volker Streitigkeiten durch zwei .

fampf waren demi Alterthum nicht unbekannt. Der

heutigen Welt durchaus ! Und nicht mit Unrecht

denn fie find nicht mehr, als Entſcheidungen durch das

loos , welches in ſo weit noch vorzuziehen wäre, als

daſſelbe nicht unnüßer Weiſe ein Menſchenleben auf's

Spiel reßt.

3) Dagegen ſind kleinere Beleidigungen unter Völkern

oft durch Retorſionen und Reprerralien ausju.

gleichen .

A ) Reprerfalien ſind gewiße, ohne Ergreifung der

Waffen zu verwirklichende Zufügungen von Uebeln,

deren fich ein Staat gegen einen anbren bedient, um

Genugthuung wegen empfangener Beleidigungen zu

erzwingen.

a) Unftreitig gerecht, wenn ſie den beleidigenden

Staat, und deffen unmittelbares Eigenthum treffen.

b) Können aber die Repreſalien gegen ein einzel.

nes Glied des beleidigten Staates, und gegen rein

Eigenthum , gebraucht werben ?

9) Segen Privat Vermögen allerdings ; denn die.

res kann und ſoll der Staat ſeinem Gliede , er:

retgen .

B) Gegen Perſon ,

a) weder in Códtung, noch in Verlegung des

Leibes ;

b) höchſtens in temporårer Gefangenſchaft

durch Behandlung des Aufgegriffenen als

abgenöthigter Geiſel.

B) Retorſionen.

a) Einige verſtehen darunter nur Berſagungen

von Gefålligkeiten und nicht erzwingba,

ren Pflichten , weil eben dieſelben , oder åbalis
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che, der Staat , gegen welchen dieſe Art der Res

torſion gebraucht wird, dem retorquirenden Staate

auch verſagt bat. 3. B. verweigerte Durchzüge

durch das Staats -Gebiet. Diffenbar gerecht!

b) Andre nennen die Retorfion den Beſchluß des

Staates A., ein gewißes in dem Staate B. gefetz.

lich angenommenes Princip , wenn es auch fonft

in dem Staate A. nicht gilt , dennoch in vorkom .

menden Fåden , in welchen Bürger des Staates

B. intereſſirt find, auſſerordentlicher Weiſe eintreten

zu laßen . Ich finde dies Princip, “wo. nicht geras

dezu ungerecht, doch unzweckmäßig.

c) Eine ganz confequente goee der Retorſion ift

nach meiner Meinung blos darinn enthalten, daß

wenn ein andrer Staat zum Nachtheil der frem .

den überhaupt , oder der Unterthanen eines gegeb .

nen Staates insbeſondre, beſchwerende Verordnun.

gen macht, oder beibehålt, die Burger dieſes Staa.

tes auf den erſten Fall in jedem andren ; auf

den zweiten Fall in dem beſonders gravirlich bes

handelten Staate, nach eben jenem berchwerli.

dhen Gereges .Princip behandelt werden. 3. S.

in Frankreich galt vormals mit ganzer Strenge

das droit d'aubaine. Im Preuß. Staat nicht.

Retorſionis modo fonnte dennoch dieſes geregis

liche Princip auf die Verlaffenſchaft eines im

Preuß. Staat verſtorbenen Franz. Staatsbürgers

bezogen werden.

Richtige Idee des Aug. £. R. für die Preuß.

Staaten Einl. §. 47 . - Wenn aber daſſelbe

binguſegt: « oder dergleichen Mißbråuche

toiffentlich gegen diesſeitige Unterthanen dulo

det » ſo iſt dies Beleidigung ; und eine

ſolche Retorſion gehört unter Repreſſalien.
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Schriften über Retorſionen und Reprerralien bet

D. ſ. 287. 288. S. 609-613. in 6 und reſp. 43

Nummern .

Neuere Schriften :

I. Ueber Repreſſalien. Klügels Encyclopådie, Auszug,

Th. III. Berlin 1784. S. 47. verneint die Frage in

diefem g. Nro. 3. Lit. A. b. unbedingt.

II. Ueber Retorſionen.

Vincent. Oldenburg D. de Retorſione iurium ,

praecipue in cauſis cambialibus. Goettingae

1780. 4.

Chriſt. Jac. Schmidmer Spec. inaug. Giftens ob

ſervationes miſcellas de Retorſione iuris .

Altd . 1787. 4.

Deutſches Magazin. Jahrg. 1793. Monath Auguft.

(Der Verf. des Auff. verwirft die Retorſion.)

§. 659.

Die Modalitäten eines gerechten Krieges find nach

dem ratürlichen V. R. eben dieſelben , welche im R.

N. R. Es giebt auch unter Völkern in dem Sinne ein

unendliches Recht des Beleidigten , daß demſelben jedes

Mittel, den gerechten Zweck zu erreichen, frei ſtehet, wenn

dieſer ohne Anwendung des gegebnen Mittels durchaus

nicht oder nicht mit ſicherm Erfolg erreicht werden

könnte, in ſo fern nur fein fchuldlorer Dritter unter der

Anwendung leidet. Wollen die Krieg führenden Mächte

die Vernunft hören : ſo wird das Web rchon dadurch

rebr gemildert , daß jedes Uebel , auch dem Feinbe zuge.

fügt, aber zwecklos, ohne in Beziehung auf Nothwen ,

digkeit , aus bloßem Muthwillen oder Rache, in unges

rechte Grauſamkeit ausartet.

Die Literatur f. bei D. §. 300. S. 634. . 313.

S. 647

$. 66o.

Das Poſ. V. R. hat manche allgemeine Gewohn.

beit der geſitteten Europäiſchen Völker aufgeſtellt, welche

4
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die Hårten der Modalità ten des Krieges febr vernünf.

tiger, obgleich willführlicher Weiſe einſchränkt.

Beiſpiele ſind gleich : der Ausſchluß vergifteter

Waffen ; ( eine andre Frage iſt : find unfre Donners

geſchüße minder mòrberiſch, minder grauſam , als die

Gift: Pfeile der Wilden? ) allgemeiner . Abſcheu ges

gen Bergiftungen des Proviantes und des War:

ſers ; Mißbidigung der Maxime, die Unterthanen

der feindlichen Macht zum Aufruhr anzureißen

Anerkennung der Abſcheulichkeit der Marime; gegen

das Leben feindlicher Souveråns oder Feldherrn

Meudelmårder zu beſtellen. Große Männer fol.

len ſo gefallen reyn; man denke an die Schlacht bei

fügen. Mir macht eine einzige bieber gehörige

Handlung den Namen : Fog , auf immer ehrwürdig.

Kriegs liſten , Gebrauch der Spionen find üblich.

Aber den legtern wird mit Todesſtrafe vergolten, wenn .

fie in ihrem gefährlichen Gewerbe ergriffen werden .

Jeder retrograde Schritt in den gemilderten

Kriegs . Sitten iſt tabelnswerth und gefährlich.

§. 661 .

Einnahme Beſignahme von Städten , Veſtungen,

Staatsgebiet, iſt noch keine vollendete Occupation. Es

giebt im V. R. fo wenig als im R. N. R. eine rechts .

begründete OccyPATIO BELLICA, weil dieſe auf der Er.

dichtung beruht , das feindliche Eigenthum wie etwas

Herrenlores anzuſehen. Geſchieht eine Einnahme des

feindlichen Staats - Gebietes in der Abſicht und lusſicht,

daſſelbe als Erobrung fich bleibend zuzueignen :: To gea

*ſchieht wohl bald anfangs eine dahin zielende Operation ;

ş. B, man läßt ſich buldigen, man ſteckt die fremden Ins

fignien auf 2c. Demobngeachtet gebit das eingenom ,
.

mene Staats . Gebiet nicht eher in das rechtsbegründete

Eigenthum des feindlichen Staates: über , bis daffelbe in

einem Friedensſchluße rechtsförmlich abgetreten iſt.

Das Vorhergehende iſt nur Befignabme.
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g. 662.

Auch die Wegnahme beweglicher Sachen. ſchwacht

die feindliche Kraftſumme. Daher Seute !

I. Wer Beute macht, ohne durch öffentliche Aucto:

ritåt baju legitimirt zu ſeyn , ift. Verbrecher

Marobeur.

II. Kriegsbeute iſt eigentlich nur

I) das unmittelbare bewegliche Eigenthum des

feindlichen Staates ;

2) das bewegliche Eigenthum ber an dem Kriege

thåtigen Antheil nehmenden - der Militår ,

Perſonen.

Da dieſe Wegnahme als eine nothwendige

Schwächung der feindlichen Kråfte betrachtet

wird : fo gehet das Eigenthum der nach Kriegs , Rå:

ſon abgenommener Sache auf den Feind über, lo

balb fie derſelbe in feine bleibende Getpahrfam und

ausſchließliche Gewalt gebracht hat.

III. Die Wegnahme iſt eine höchſt zweckmäßige

Schwächung der feindlichen Kraft, wenn ſie unmite

telbare Strieg8-Bedürfniße , Waffen und

Proviant - mittelbare Subſidien des Kries

ges , $ . B. feindliche Krieges . unb Staats . Caffen ,

zum Gegenſtand bat.

IV. Je entfernter der Gegenſtand von dem Spriegs ,

Zwecke iſt; deſto weniger eignet er ſich zur Beute.

Ein , von Friedrich dem Großen ſehr geachteter

Grundrar !

V. Ordentlicher Weiſe iſt das Eigenthum des friedlis

chen Unterthans der feindlichen Macht kein rechtli.

der Gegenſtand der Beute. Davon iſt verſchieden :

1) nach der Beſignahme eines feindlichen Staats.

Gebietes ſich die Möglichkeit der Subſiſteng

durch Fouragirungen zu verſichern ;

2 ) durch Brandſch agungen, Contributio :
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re

uen u. f. w. die Hülfsquellen der feindlichen

Macht im Ganzen zu ſchwachen .

Nur auſſerordentlicher Weiſe kann die plünderung

des 'friedlichen einzelnen Bürgers des

feindlichen Staates erlaubt werden,

1) Wenn der Bürger aus der Sphåre ſeiner Friede

lichkeit heraustritt durch einen ihm nicht

geziemenden thatigen Antheil der Gewalt

oder des Verrathes die feindliche Macht

beleidigt.

2 ) Die Kriegs . Råfon gebraucht es auch als

Nothmittel, bei hartnäckiger Gegenwehr der

Belagerten, und wenn fie es auf das deußer.

fte ankommen laßen , den Soldaten durch Zus

fage der Plünderung zu beleben . Eine mil.

bernde Gitte iſt wieder die loftaufung

derſelben ; auch wohl die Einſchränkung auf

kurze Friften.

§. 663.

Im Seefriege bedient man fich auch der Caper's,

0. h. von Privat. Perſonen unter Erlaubniß eines Souves

råns ausgerüſteter Schiffe, um dem Feinbe Abbruch zu

thun. ' Caper - Briefe, und Reglements.

Auſſer den 6 Nummern b. O. § . 306. S. 640 R eine

neuere vorzügliche Schrift: Ge. Fr. von Martens

Berſuch über die Kaper. Göttingen 1793 .

g. 664

Kriegs- Vertråge find offenbar verbindlich, wenn

fie nicht mit einem offenbar ungerechten 6108

råuberiſchen Feinde geſchloßen ſind. Aber auch da ver.

bürgt ſie die Rückſicht auf eigene Erhaltung , weil

aus der Nicht. Achtung der Kriegs . Verträge, Vertil.

gungs.Kriege (bella internecina) fich bilden mußten .

Eben deshalb bin ich dafür eingenommen, ihnen wo mögs

lich eine allgemeine unbedingte Berbindlichma.

chung im Rechts . Syftem zu vindiciren. In Kriegs.

8

f

Q

Per
5
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Auch andre Naturiſten erfennen die K. B. überhaupt

als zwangsverbindlich , obwohl aus andren Gründen.

3. 5. Gros g. 481 .

Eine böchſt lehrreiche Monographie Ern . Car. Wie

land, de pactis bellicis inter gentes. Traiect.

cis Vía. 1776. 46. S. 4. und jeßt in ſeinenOpuſc.

Acad . Falc. I.

Haupt- Arten der Kriegs. Verträge im eigentli.

chen Sinn : 1)
Waffenſtillſtand; ( Induciae) allges

meine und particulare jene g. 5. um wegen Fries

dens, dieſe g . B. wegen einer Capitulation, -zu unterhans

Deln , oft auch nur die Sosten zu begraben. Was ift W.

St. mit der Pforte? 2) Capitulationen der Ar

meekorps ſowohl, als der Veſtungen. 3) Verträge wegen

Sauvegarden.
Unberleßlichkeit der lebendigen ;

Pricht das ſie ſicher wieder zu ihrem Corps gelaßen oder

gebracht werden. 4) Berträge wegen der Seriegsge.

fangenen.

g. 665;

Regel des V. R. iſt es, daß der Feind, welcher das

Gewehr niederlegen und ſich ergeben will, als Gefangner

angenommen werde. In ſchrecklichen Ausnahmen : fein

Pardon! Der
Kriegsgefangne iſt nur ſeiner Frei .

beit beraubt. uffer 'dem Fall eines todes ,

würdigen Verbrechens oder dem höchſten Nothfall - ift

abſcheulich. Das erſte Subrogat deſſelben, welches daher

dem Römer als ein , den geritteten Völkern gemeines

Bernunftrecht erſchien - die Sclaverei, iſt nicht viel

weniger als das Tobten. Beweis von Humanität iſt die

5. g. T. übliche Behandlung der
Kriegsgefangnen

-
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die Marime,' daß der Spriegsherr für ihren Unterhalt

zu ſorgen babe ; Syſtem der Ranzionirungen und Auswech,

ſelung; Roslaßung auf Ehrenwort u . f. w . ,

9. 666.

Ein febr kritiſches Verhåltniß in Kriegeszeiten if

endlich das Verhältniß der , im Kriege nicht befangenen

der neutralen måchte.

Wer iſt neutrale Macht?

Nach dem N. V. R. würde ich gerabegu antworten :

wer keinem der Krieg führenden Theile als ſolchem irgend

eine Art von Hülfe leiftet. Nach dem P. B. X. machen

unterdeß auch wohl diejenigen noch Anſpruch auf Neur

tralitåt, welche eine, por entſtandenem Kriege ges

gen jeden Feind verſprochene, particulare Hülfe leis

ften, beſtehe ſie in bloßen Subſidien - Geldern , oder Stelo

lung eines Truppen Contingentes.

g. 667.

Eine neutrale Macht darf durchaus nicht zum An

theil am Kriege genöthiget; nur vermoge eines gerechi

ten Súndniß es fann die in ihm gegründete Hülfe

zwangsrechtlich verlangt werden. Berlaßen die Völker

unter irgend einem Borwand diefe unſtreitige Marime: 10

vervielfältigen ſie auch das Web der Kriege.durch die

Berwickelung einer balben Welt in jeden iſolirten Krieg.

§. 668.

Die allgemeine Pflicht der neutralen Mächte iſt,

fich aller und jeder Unternehmungen für oder ges

gen ben einen oder den andren der Krieg führenden

Theile fich jeder Begünſtigung des einen oder des

andren Theile von directer oder indirecter Beziehung

auf den Krieg durdsaus zu enthalten .

Alfo auch eine Gefälligkeit entweder einem wie

dem anbren, aber keinem zu gewähren. So . B. Durch .

marſch der Truppen ; Werbung im Staatsgebiet ; Auf

nahme feindliches Perfonen und Eigenthumes.

3
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1

g. 669.

9n Beziehung auf Handel und auf Berbaltaise

jur See iſt beſondere Rückſicht zu nehmen .

I. Allgemeine Grundſåße

1) auf der Seite der Kriegführenden.

A ) Das N. N. berechtigt fie, jede Sülfe zu bers

eiteln , welche ihrem Feinde zukommen ſoll, fer

es auch mittelſt neutraler Måchte.

B ) Ebenſo, die fchon beſtehende Kraft.Summe

des Feindes zu vermindern , feindliche Gůther

wegzunehmen, wo ſie ſich finden .

> ) Auf der Seite der Neutralen.

A ) Jede neutrale Macht iſt berechtigt, die Anta .

ftung ihrer Staatsgüter und des Vermogens

ibrer Unterthanen zu verhindern.

B) Handlung und Gewerbe in ihrem energifchen

Fortgange durch den Krieg nicht ſtöhren zu

laßen .

II. Ausgleichende Säße zwiſchen dieſen beiben, fich wis

derſprechenden Anſichten .

1 ) Die Geltendmachung der Rechte der Neutralität

ift in der Regel entſcheibend.

2 ) Die, der Kriegführenden Måchte wird es

nur alsdann, wenn es darauf ankommt, einer be .

ft ebenden Operation gegen den Feind einen

Nachbruck zu geben , und diejenige Wirkſamkeit,

welche durch die gegebne Darzwiſchenfunft eines

Verkehrs mit einer neutralen Macht gerſtöhrt und

vereitelt wurde.

8. 670 .

Hieraus einige particulare Regeln :

I. Der Handel zwiſchen neutralen und neutralen

Måchten iſt ganz frei iſt von den Serieg füh.

renden Mächten durchaus nicht zu ſtöhren.

II. Auch der Handel der neutralen Mächte mit der:

Kriegführenden iſt nicht aufgehoben ; dergeſtalt das
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jene an Küſten dieſer ungehindert landen , in den

afen dieſer ungehindert einlaufen mögen .

III. Uusnahme : in keinen blokirten Hafen .

Und eben ſo wenig : Einfuhr in einen berennter

Plaß , D. h. welcher ſo eingeſchloßen iſt, daß man

nicht ein- oder ausgehen kann , ohne das feindliche

Feuer zu paſiren .

IV. Das neutrale Schiff macht frei. Le navire

doit couvrir les marchandises ; le vaisseau li

bre rend libre la cargaiſon . Folglich - frei find

feindliche Sachen auf neutralen Schiffen .

V. Um ro mehr, wenn ſich Schiffe und Unterthanen

neutraler Machte beim Ausbruch eines Krieges in

einem der feindlichen Hafen befinden, iſt in der Res

gel das Embargo unſtatthaft.

VI. Sind Maaren neutraler Måchte und ihrer Uns

terthanen auf feindlichen Schiffen frei ?

VII. Manches kann auf neutralen Schiffen Contres

bande feyn .

i ) Alles, was in Particulår - Vertrågen einer neus

tralen Macht mit den Kriegführenden dafür

angenommen iſt.

2 ) IPSO ' IVRE höchſtens :

A ) was beſtimmt iſt, in einen blofirten har

fen einzulaufen in eine berennte Bee

ſtung einzugehen.

Wie weit geht hierüber das Recht der

feindlichen Verfügung ?

B ) was unmittelbar zur Erhöhung der feindo

lichen Kriegsftårfe tendiret.

Munition.

VIII. Aus dem Begriff der Contrebande entwickelt ſich

der , der Viſitationen der Beſchlagnehmungen

Der Priſen : Gerichte.

Ŝ . 671 .

Eine Erfindung neuerer Zeit iſt das Syſtem der be .

3. B.
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1

w afneten Neutralitåt. Schabe, daß dieſe nicht Ener .

gie genug behalten hat , um fich und ihre Grundfäße gea

gen aŭe Berlegungen des N. V. R. zu behaupten !

de Eggers . 249. Not. 1 .

$ . 672.

Literatur.

Zu den 33. 16. und 4. Nummern welche Freih. u.

D. 9. 319-321 . S. 651-660. über Neutralität auf,

ſtedt, noch folgende neuere :

Galiani Recht der Neutralitåt. Aus dem Stal. über.

reßt, und mit einem Commentar verfehen von Cart

udo. Cåſar. 2 Th. Leipzig 1790.

J. A. Stalpf über einige Rechte und Verbindlichkeiten

neutraler Nationen in Zeiten des Krieges . Würzb.

1791 .

Ueber den Handel neutraler Völker. Aus dem Ital. des

Lampredi von Cåſar. Leipzig 1791 ,

Eſais ſur divers ſujets relatifs à la navigation

commerce pendant la guerre , par

Mr. de Steck, Berlin 1794.

Corn. Vollenhoven Diſſ. inaug. de iuribus atque

officiis gentium in bello mediarum circa navi

gationem et mercaturam . Amft. 1798.

Schets der misbruiken in de Rechtspleging autrent

neutrale Schiffe. Haag 1798.

Berryere Darſtellung der Rechte der Neutralitåt in be

ſonderer Beziehung auf Däniſche Schiffahrt, Uus

dem Franz. Altona 1799 .

gob. Ge. Büſch über das Beſtreben der Völfer neues

rer Zeit, einander in ihrem Seehandel recht wehe zu

thun. Bermehrte und gang umgearbeitete Aufl. der

Abhandl. von der Zerrůttung des Seebandels. Ham .

burg 1800.

Ueber Robert Ward's Engl. Werk. ' Pondon 1800 .

F. die Gött. gelehrt. Ang. Jahrg . 1802. St. 13. S.

123-126.

et au
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Erläuternde Antwort auf forb Robert Siegerald's Bes

merkungen über die Aufbringung neutraler Schiffe;

im London Chronicle Nro. 6477. 6478. won .

f. von Schmidt gen . Phifeldet, im Staats . Ar .

chiv , berausgegeben von Häberlin . 20ſtes Heft.

Helmſtådt 1802. Nro . II.

Merkwürdige Entſcheidungen der Londoner und Pariſer

Priſengerichte über neutrale, in den legten Jahren bico

fes Krieges aufgebrachte Schiffe. Altona 1802.

St. Fr. W. Grattenauer über Neutralitåt, Erhaltung

und Sicherheit der Båder und Heilquellen , mit

beſonderer Beziehung auf Schleſien. Breslau 1807.

Conſiderations ſur les Droits réciproques des

Puiſſances Belligérantes et des Puiſſarices Neu

tres ſur Mer , avec les Principes du Droit de

Guerre en General. Par Jo. Nicol. Tetens.

Copenhague 1805 .

S. auch die Schriften g. 617.

ģ. 673.

Der Sieg giebt an ſich kein neues Recht. Aber

çin entſcheidender Sieg , oder eine Reihe der minder ents

fcheidenden, wird für den Beſtegten eine Nöthigung zur

Nach giebigkeit; und mit derfelben beſtimmen fich neue

Vertragsweiſe Rechte die des friedens.

S. 674.

Pråliminarien des Friedens find vorbereitende

Beſchlüſſe über Zeit, Drt und andre Modalitäten der Fries

bensunterhandlungen. Auch wohl ſchon beſtehend aus einer

» altera praeliminarium claſſe , illarum nempe con

» ditionum , quibus futura pax delineatur, aut qua

> si certa firmaque bafi fundatur. «

Jo. Guil . Hoffmann de Obfervantia Gentium cir

ca Praeliminaria Pacis. Francof. ad Vi. 1736 .

8. XXVII. p. 46 .

» Weil dergleichen Pråliminar , Tractaten meiſtens eben ro

» wiele Zeit erfodern , und faſt eben ſo viele Schwierigkeis
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» ten haben , als die Haupt-Tractaten und Congreffe: ro

in feynd fie nicht mehr ſtark im Gebrauch . «

Joh. Jac. Moſers Erſte Grundl. des jebigen Europ.

Völker. Rechts in Friedens . und Kriegszeiten. Nürn.

berg 1778. Cap. XXII. §. 51. S. 283.

§. 675 .

Schon die Borerfenntniße , im Erſten Haupt:

abrohn, unter den metaphyfirchen Vorbegriffen , haben die

Anlage dahin gemacht, den Unterſchied zwiſchen phyſiſcher

Nothwendigkeit und pſychologiſcher Nöthigung, ro wie die

Matur der ungern unternommenen Handlungen

§. 19. 20. zu entwickeln , damit alsdann der Lehrſat son

der Rechts - Gültigkeit und unwiderruflichen

Wirtſamkeit der durch gerechten Zwang erzwun.

genen Vertrage, in der Vertragslehre g. 297. Nro. II .

9. 298. 299. Darauf begründet werden könnte. Aus beis

den lebren ergiebt ſich durch eine unwiderſprechliche

Schlußfolge:

. daß Friedensſchlůße nicht nur für den Sieger

von unwiderruflicher Verbindlichmachung find ; ſondern

auch für den Beſiegten , wenn auch derſelbe durch

die Anſicht des bevorſtehenden großern ue .

bel8 zu gewiffen Dufopferungen im Friedens.

: fchluß fich beſtimmt haben ſollte; und zwar auf jeden

fall

I ) in dem beiderſeits gerechten Entſcheidungs.

krieg ;

2 ) auch in jedem andren , wenn der Beſiegte die

ungerechte Sache geführt und vertheidigt bat.

Ift durch einen raubåbnlichen , notoriſch unge.

rechten Angriff ein Beſiegter zu dem , mit Unterwers

fung und Aufopferung verbundenen Friedensſchluß geno:

thiget worden : ro fann dieſer den rechtlichen Character

der Unwiderruflichkeit nicht behaupten ; wohl aber nach

aubern Rückſichten, welche über Kriegsvertråge der .

$. 629. fchon angedeutet bat.
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In ſo weit als in den Krieg mehr als zwei Mächte

§. 676.

Natürlich ift eine Caudinirdhe Sponfion §. 622.

kein verbindlicher Friedensſchluß. Iſt aber derſelbe von

der regierenden Macht des Staates in Gem åß .

beit der Grundverfaßung . beſchloſſen und vollzogen :

ro iſt er auch fürdiegeſammte Nation, ſo wie für den Nach

folger in der Regierung zwangsverbindlich . Nach

den Grundfågen des §. 619.

§. 677.

Ein Friedensſchluß beſteht aus mehrern 'Artifeln .

Dieſe find :

theils principale , fich geradezu beziehend auf dies

jenigen Gerechtſame, deren Verlegung den Krieg

veranlaßt hat ;

theils connexe , welche fich eben hierauf, nur entfern.

ter Weiſe, beziehen ;

theils reparate

A. im allgemeinen , welche ganz andre Geo

genſtände haben, als die Veranlaſſung des

Krieges beſtimmet;

B. im befondren Sinn heißen Separat: Fries

Dens , Artikel diejenigen, welche in das Haupt,

Friedens - Inſtrument nicht aufgenommen werden,

rondern auf berondre Uusfertigunggeftelletfind,

weil ſie nach politiſchen Verbåltnißen

gegen andre måchte, noch ein Gebeim

niß zwiſchen den , den frieben ſchlies

Benden Mächten bleiben ſollen.

§ . 678.

verwickelt waren, kann der Friede 'ſeyn,

I. ein univerſaler Friede;

II. ein Particular Friede.

Der gerechten Abſchließung des legtern ſtehet oft det

Janbalt des Bundaißes entgegen.

In
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g. 679.

In die Friedens, Unterhandlungen
können auch neu .

trare als vermittelnde
Mächte auf eine höchſt zwed.

mäßige und wohlthårige Weiſe eingreifen. Selbſt durch

" . Verſtattung ihres Staats , Gebietes zum Friedens:Congreß.

# Aber die Mediation darf nicht aufgedrungen , und

ihre Energie nicht bis zur Beleidigung überſpannt wer's

1
den, . B. durch Ausartung des Sones in einen ent.

ſcheibenden und drohenden.

$ ſ. 680.

Friedens Unterhandlungen entſpinnen ſich bald durch

Correſpondenz, bald durch Vermittelung neutras

1 ler Måchte. Dft werden eigene friedens Congreſs

Pe angeordnet , oft nur die Correſpondeng gebraucht,

Deperchen und Couriere gewechrelt, Geſandte geſchickt,

beſonders die an neutralen und vermittelnden 18.

fen ſchon ſtehenden Geſandten gebraucht; auch nach neuen

großen Beiſpielen das Ganze durch perſönliche Zuſammeno

kunft der Souverå ng abgethan, Es kann auch Vers

båltniße geben, unter welchen gebeime Friedenshan bo

Jung rathram und Bedürfniß wird, in fo fern die falſche

Politit anbrer Höfe mit Erſchwerungen und Verlockungen

der einen oder ber andren Macht von dem Hauptzwecke

drobet.

g. 681.

Ein Friedensſchluß iſt eine der erhabenften und

der ſchwerſten juriftifchen Arbeiten . Völkerglück beruht

auf ihm ; und der Entwurf ſelbſt muß das Werk eines

Geiſtes reyn, welcher fich zwar von den Feſſeln der Pes

danterie ro ganz frei gemacht hat, daß ihn kleinliche Rück.

ſichten und Verhältnißc in reinen böbern Planen nicht

aufhalten können ; doch von einer ro fachkundigen und

durch Erfahrung beſtimmten Umſicht, daß der Friede die

geſammten Streitigkeiten der Måchte radical entſcheidet,

| und nicht in fich felbft den Keim zu neuen Spriegen

PP
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11 terhårt. Dies regt auch das befondre Salent einer

lichthellen, beſtimmten, bündigen Sprache voraus.

Ehemals war die lateiniſche die der Politiker und

der öffentlichen Urkunden ; heutzutag die franzo ,

firche. Auch werden die Originale wohl in ver .

rchiedenen Sprachen ausgefertigt.

Ausfertigung. Ratificationen. Garantieen . Die Pros

teftation einer dritten Macht entkräftet einen geſchloßnen

Frieden feinesweges.

§. 682.

Amneſtie iſt ipso IVRE das Reſultat des Friedens ;

ehemals wurde ſie immer beſonders noch ftipulirt.

Auf den Sdhluß folgt Vollziehung des Fries

dens. Einſtellung der Feindſeligkeiten, als welche oft

foon burch einen Waffenftillſtand, oder durch geheis

mo Befehle an die commandirenden Feldherrn, nichts von

Bebeutung zu unternehmen , während der Friedens . Unter:

bandlungen abgebrochen werden, und. Erfüllung desjenis

gen , was ein Theil dem andren verſprochen hat, nach

Maaßgabe des Innbaltes des Friedensſchlußes und

der für jede Leiſtung beſtimmten Zeitfriſt.

Ich mußte den Freih . von D. bogenweiſe abſchreibert,

um hier die Literatur mitzutheilen . Ich verweiſe als

ſo auch hier auf ihn. § . 322. S. 661. f. ſ. 328. S.

672 f. Ueber den Frieden überhaupt 56 Nummern.

Ueber Pråliminarien 4 Schriften.
13 über Frie.

densvermitte
lung

.

§. 683,

zum ewigen Frieden.

Schon Ariſtoteles pagt: xal tonepeoüpev, pvce čignon

• εδείς γαρ αιρείται το πολύμεϊν , τα πολέμεϊν ένεκα , δε

παρασκευάζειν πόλεμον .

. Ethicor. Nicomacheor. L. X.

Cap. VII.; in Op. omn. Tom. II. Lugd. 1590. f.

P. 8o.

Wolte Gott , daß dieſe Liebhaberei am Krieg als

Krieg den Menſchen ſo ganz allgemein wibernatürlich und
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p. 18.

na
le

De
uſ
es

fremdartig geblieben wåre, wie den Erfahrungen jenes Phia

lofopben ! Und Cicero : Quare ſuscipienda quidem

bella ſunt? Ob eam cauſam , ut ſine iniuria in pace

vivatur ; de Offic. L. I. Cap. XI. Zw. Husg. Vol. XII.

Sollte aber nicht Friede möglich ſeyn, ohne Krieg ?

§ . 684.

Gutmüthigen Selen bat ſchon lange der dyone Traum

eines ewigen Friedens vorgeſchwebt. St. Pierre

verſendete ein Projec: deſſelben an den erſten Philoſophen

ſeiner Zeit, Freiherrn von Leibniß. Nicht ſehr günſtig war

rung in einem Schreiben an Grimareſt in Op. omn.

nach Dutens Ausg. Tom, V. Genevae 1768. p. 56

-66.

Von Zeit zu Zeit wurde dieſe liebliche Phantaſie wies

derhohlt ; aber von den faltblütigen Denfern gewöhnlich

mit Kålte aufgenommen, oder gar zurückgewieſen.

Proben einer fernern Erwinnung :

Jo. Frid. Kayſer D. de tuendo aequilibrio Euro

pae. Sießen 1723. 4. § . VI. u . d . f.

Abgötterey unſres philoſoph. Jahrhunderts. Mannheim

1779. Erſt. Uog.

I. G. $. von Juſti Unterſuchung , ob Europa in eine

Staatsverfaſſung gejeßt werden könne, wobei ein im,

mertvährenber friebe zuboffen iſt ? In feinen his

ftoriſch - juriſtiſchen Schriften. 2 Bånde. Frankfurth

1700. 1761 , B. I. Abth. II. St. II.

Ellai naturel des Peuples, ou Eſſai ſur les points

les plus importants de la Societé civile, et de

LA SOCIETÉ GÉNÉRALE DES NATIONS. Paris Vol. III.

1785. 8 .

$. 685 .

Verein der gefitteten Völfer Europa's zur freien un.

terordnung unter ein Völker -Tribunal , welches ſtatt des

Gebrauches der Waffen über die Völker Streitigkeiten

Pp 2
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1

entſcheide, war auch der Gedanke des großen Imman.

Kant's.

Erſte Aeußerung. Berl. M. Schr. Jahrg. 1784. Mon.

November.

Zum ewigen Frieden. Ein philoſophiſcher Entwurf von

Imm. Kant. Kidnigsb. 1795. Neue verm . Auflage

1796. Ueberſeßt in's Franzöſ. Engl. und Däniſche.

Dieſen Gedanken hat nicht minder Job. Gottli. Fichte

aufgegriffen, und gleich die formul des Bundes geo

geben im Grundr. des V. und Weltbürger - R. als zw .

9n6. Des 2 . $. 16. Ởrunet. bes R. 2. 26. II. Sten.

u. Leipz . 1797. 8.261.

» Wir alle verſprechen mit vereinigter Macht denjenigen

» Staat , ftehe er mit im Bunde oder nicht, auszutil:

» gen , welcher die Unabhängigkeit eines von uns nicht

» anerkennen , oder den , zwiſchen einem von uns und

» ihm beſtehenden Vertrag brechen wird. «

Auch der Urheber des neueſten philof. Syſtemes , Schelo

ling , pflichtet bei.

Syftem des tranſcendentalen gdealismus. S. 411 , u .

0. f.

Andre Schriften biezu :

Juſtus Sincerus Veridicus von der Europäiſchen Völs

ker -Republik, Plan zu einem ewigen Frieden. Altona

1796.

Janus von St. Sal. Zacharia. Leipzig 1802.

Adraftea von Herder. B. III. S. 129-131 .

Aug. Lit. Zeit. Ergänzungs Blåtter. Jahrg. 1806. den

23ſten Auguſt Numm. 101 .

L. Alex. la Motte Oratio utrum Pax perpetua

pangi poffit nec ne ? Stuttg. 1796. 4.

Dal. Embfers Widerlegung des ewigen Friedens , Pros

jectes. Mannheim 1797. 8 .

Uuch Schriftſteller über das Gleichgewicht von Europa

haben dies Project in ihre Sphåre gezogen . So Kay :

ſer $. 649. So die : Gedanken über die Wieder :

1
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1
berſtellung des Gleichgewichts in Europa zur

Begründung eines dauerhaftern Friedens, als

bisber möglich geweſen. Von einem Staatsmann.

Leipzig 1808. Dbgleich angeblich von einem 70jährigen

Staatsmann : dennoch keine großen Gedanken !

}

§. 686.

Ich begreife ro gut, als einer , die bypothetiſche uns

möglichkeit eines ewigen Friedens ; unerreichbar ſelbſt

alsdann, wenn es einen ſolchen Staaten- Verein gåbe

- ein ſolches Wölfer : Tribunal, wie es in der Idee

erſchaffen iſt. Der Staatsbürger freilich, der richterlis

chen Hülfe im Ernft fich wiberſegend, wäre zum Soll,

baus reif. Aber im Staaten - Verein fåm ' es immer auf

den einzelnen Staats . Coloß an , ob er dem Richterſpruch

fich fügen wid ? Und im Verneinungsfall wäre die Ere:

cution immer Krieg - ein blutiger, im Ausgang unſich.

rer Krieg ! - Allerdings ; - fönnte Europa in mehres

re Staaten von minderm Umfang und ziemlicher Gleich.

beit der Kräfte eingetheilt werden : ro wäre eine pbyfis

rche Möglichkeit begründet , alle die kleinen Staaten

in Zaum zu halten . Aber ſo tpie diere politiſche Umge.

ftaltung beſtehender Reiche ein ewig unerreichbares Traum .

ſpiel reyn würde ; ſo iſt es nach meiner individuel,

len Anſicht nicht einmal ein gefälliges Traumſpiel,

weil mir die Cultur der Menſchheit oft gewaltige Uggres

gate von Kräften zu erfodern, und eine energiſche Cono

centration der Menſchenkräfte mir nur in der Sphäre der

größern Staaten möglich -zu feyn ſcheint.

Dagegen febe ich eben fo augenſcheinlich ein, daß,

wäre nur einmal ein foícher Staaten - Bund gegründet,

und ein ſolches Volter - Tribunal, alsdann die Menſchheit

um viele Stufen der Cultur fortgeſchritten, das Web der

Kriege , wo nicht vertilgt , doch viel Feltener , und ſchon

die, mit der Nicht. Uchtung des Richterſpruches verbundes
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Ne INVIDIA eine hochvermögende Sicherung des Friedens

reyn würde.

Ich fühle endlid, ro gut , als einer , wie wenig wir

Gelehrten auf die Großen der Erde wirken können ! und

meine Einbildung ſchweift nicht dahin aus, für einen

schönen philofophiſchen Traum den uebergang in das

wirkliche Leben zugleich zu erträumen , oder zu poſtuliren.

Demohngeachtet würde ich es für Frebel gegen die Gros

Ben der Erde achten, wenn ihnen meine Theorie die Mögs

lichkeit abſpråche, fich irgend einmal für einen erbabes

nen Vernunft: Plan zu einigen. Auch bedarf es nicht

aller Staaten es bedarf nur einiger ſelbſtſtändiger

Großen , um zuerſt den hohen Plan eines Volker : Sri.

bunales zu verwirklichen. Schon das Daſeyn deffels

ben wäre von einem nicht zu berechnenden Gewichte

der folgen !

.

Und ein Lichtſtrahl, - zufällig aufgefargen, oder als

Selbſtentzündung in der Sele ein . einzigen großen

Mannes würde er nicht vorleuchten , und zünden

durch ganz Europa ? Ein Einziger alſo denke den berri

lichen Gedanken, der Menſchheit ewigen Frieden vorzuber

reiten , mit Wahrheit und Ernſt: in eben dem Augen.

blick wäre die Schöpfung der großen Grundlage volls

endet!

Darum kann ich es mir nicht berragen , mit einem

Immanuel Kant, wenn er auch ſelbſt daraus noch

aufgeſchreckt ſeyn ſollte, den ſchönen Traum gutmüthig

fortzuträumen . Darum glaub' ich, daß es die Sache je.

des guten Weltbürgers ift, ihn öffentlich bei jeder Geles

genheit zu erneuern, oder den Völfers Verein als die höch

fte Stufe der Cultur aufzuſtellen . Und ſo habe ich dann

auch hier über dieſen Gegenſtand mehr und mit mehr

Wärme geſprochen , als es vielleicht dem einfachen Lebr.

buch geziemt, um von meinen lieben Zuberern für jes
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des halbe Jahr Abſchied zu nehmen mit einem an ſich

ſublimen Gedanken !

Note. Wir Philoſophen predigen einen ewigen Frie.

den. Sollte denn keiner in unſrer Republik mögé

lich fenn ? Und würde derſelbe in den nächſten

Jahren verwirklicht: ſo bitte ich , mich und mein

Lehrbuch mit einzuſchließen !

$
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